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Vorbemerkung 

Gegenstand der Bemerkungen 

Der Bundesrechnungshof hat bedeutsame Prüfungsergebnisse in Be-
merkungen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung zusammenge-
faßt. 

Die Bemerkungen sind nicht auf ein Haushaltsjahr beschränkt (vgl. 
§ 97 Abs. 3 BHO); sie erfassen Prüfungsergebnisse möglichst zeitnah. 
Wegen der Feststellungen zur Haushalts- und Vermögensrechnung 
des Bundes für das Haushaltsjahr 1983 vgl. Nr. 4. 

Die Bemerkungen betreffen auch die Sondervermögen des Bundes 
und bundesunmittelbare sowie sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts (§ 111 BHO, § 55 HGrG). Über inzwischen ausge-
räumte Beanstandungen berichtet der Bundesrechnungshof insbe-
sondere, wenn die ihnen zugrundeliegenden Sachverhalte Aufschluß 
über die Haushalts- und Wirtschaftsführung in bestimmten Berei-
chen geben oder den Sachverhalten beispielhafte Bedeutung zu-
kommt. Darüber hinaus werden bedeutsame Fälle dargestellt, in de-
nen die Verwaltung Empfehlungen des Bundesrechnungshofes im 
Prüfungsverfahren gefolgt ist. 

In den Bemerkungen kommt der Bundesrechnungshof auch auf frü-
here Bemerkungen zurück, soweit Beschlüssen des Deutschen Bun-
destages nicht hinreichend Rechnung getragen worden ist (vgl. im 
Abschnitt Besondere Prüfungsergebnisse). 

In die Bemerkungen sind Ergebnisse der Vorprüfung einbezogen. 

Politische Bewertungen und entsprechende Entscheidungen unter-
liegen nicht der Beurteilung durch den Bundesrechnungshof. Prü-
fungserkenntnisse, die die Voraussetzungen oder Auswirkungen der-
artiger Entscheidungen betreffen, können aber eine Überprüfung 
durch die zuständigen Stellen gerechtfertigt erscheinen lassen; inso-
weit hält es der Bundesrechnungshof für geboten, hierüber zu berich-
ten. 

Die Bundesminister und die betroffenen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts hatten Gelegenheit, zu den ihre Geschäftsberei-
che berührenden Sachverhalten Stellung zu nehmen. Soweit sie ab-
weichende Auffassungen vorgebracht oder Ergänzungen zu den 
Sachverhalten vorgetragen haben, kommt dies in den Bemerkungen 
zum Ausdruck. Im übrigen sind die Prüfungsfeststellungen in der 
Regel schon vorher mit den geprüften Stellen erörtert worden. Es 
kann daher davon ausgegangen werden, daß über die dargestellten 
Sachverhalte Meinungsverschiedenheiten nicht bestehen. 

Stand des Entlastungsverfahrens 

Der Deutsche Bundestag hat der Bundesregierung für das Haus-
haltsjahr 1982 gemäß Artikel 114 GG i. V. m. § 114 BHO Entlastung 
erteilt (Plenarprotokoll 10/148 S. 11008ff. i. V. m. Drucksache 10/3509). 
Wegen des Entlastungsbeschlusses des Bundesrates vom 14. Juni 
1985 für das Haushaltsjahr 1982 vgl. Drucksache 10/3492. 

Prüfungsumfang 

Die Prüfung des Bundesrechnungshofes erfaßt regelmäßig alle Ein-
zelpläne des Bundeshaushaltsplanes, die Sondervermögen des Bun- 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/4367  

des, insbesondere Deutsche Bundesbahn und Deutsche Bundespost, 
sowie bundesunmittelbare und sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und die Betätigung des Bundes bei privatrechtli-
chen Unternehmen. 

Der Bundesrechnungshof setzt für seine Prüfungstätigkeit Schwer-
punkte und macht von der Möglichkeit Gebrauch, seine Prüfungen 
auf Stichproben zu beschränken (§ 89 Abs. 2 BHO). Auch unter Einbe-
ziehung der Kapazität der Vorprüfungsstellen kann damit nur ein 
geringer Teil des ständig wachsenden Prüfungsstoffs erfaßt werden. 
Die Tatsache, daß einige Ressorts in diesen Bemerkungen umfang-
reicher, andere dagegen weniger oder gar nicht behandelt werden, 
läßt daher nicht den Schluß zu, daß die Ressorts unterschiedliches 
Gewicht auf die Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschafts-
führung geltenden Vorschriften und Grundsätze gelegt haben. 

Allerdings bemüht sich der Bundesrechnungshof, im Verlauf größe-
rer Zeitabschnitte alle wesentlichen Bereiche der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung zu erfassen und die Stichproben — bei den Vor-
prüfungsstellen zunehmend unter Verwendung mathematisch-stati-
stischer Verfahren — so auszuwählen, daß sie ein repräsentatives 
Bild in dem jeweiligen Teilbereich vermitteln. Die Berichterstattung 
über mehrere Jahre hinweg läßt daher eher erkennen, wie sich die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes insgesamt entwickelt 
hat. 

Ausgaben für Vorhaben, die aufgrund inter- oder supranationaler 
Vereinbarungen abgewickelt werden, unterliegen — soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist — der Rechnungsprüfung durch die jewei-
ligen inter- oder supranationalen Kontrolleinrichtungen. In diesen 
Fällen kann der Bundesrechnungshof aber das Handeln des zustän-
digen Bundesministers prüfen. 
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1 Beratungstätigkeit des Bundesrechnungshofes 

Der Bundesrechnungshof kann aufgrund von Prü-
fungserfahrungen den Bundestag, den Bundesrat, 
die Bundesregierung und einzelne Bundesminister 
beraten (§ 88 Abs. 2 BHO). Er hat von dieser Mög-
lichkeit in weitem Umfang Gebrauch gemacht, und 
zwar im Zusammenhang mit der Aufstellung des 
Bundeshaushalts und aus sonstigen Anlässen. Be-
sondere Schwerpunkte der Beratungen waren seit 
dem Jahre 1984: 

1.1 Leistungen des Bundes im Rahmen der 
Serienfinanzierung von Airbus-Flugzeugen 

Der Bundesrechnungshof hat im Oktober 1984 den 
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 
über das Ergebnis seiner Prüfung der Leistungen 
des Bundes im Rahmen der Serienfinanzierung von 
Airbus-Flugzeugen unterrichtet. 

Er hat insbesondere darauf aufmerksam gemacht, 
daß 

— die Bestrebungen des Bundes, das Risiko aus 
der Bürgschaftsübernahme für die Serienfinan-
zierung von Airbus-Flugzeugen zu senken und 
das Programm zunehmend in die Verantwor-
tung der Industrie zu überführen, noch nicht 
zum Erfolg geführt haben, 

— sich der Bundesminister für Wirtschaft weiter-
hin um eine stufenweise Erhöhung des indu-
striellen Engagements bemühen sollte, 

— die Wirkung der industriellen Maßnahmen zur 
Kostensenkung an der Höhe des Bürgschaftsvo-
lumens zu messen ist und auf eine Kontrolle der 
Kostenentwicklung durch den Bund nicht ver-
zichtet werden sollte. 

1.2 Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung 

Der Haushaltsausschuß und der Rechnungsprü-
fungsausschuß des Deutschen Bundestages haben 
sich wiederholt mit Planungs- und Koordinierungs-
mängeln im Bereich des Einsatzes der automati-
sierten Datenverarbeitung in der Bundesverwal-
tung beschäftigt. Da die Rationalisierung und die 
Personaleinsparungen durch den Einsatz der Da-
tenverarbeitung hinter den Erwartungen zurück-
blieben, beschloß der Rechnungsprüfungsausschuß 
im März 1982, sich eine ausreichende Faktenbasis 
zu verschaffen, um Anregungen zur Abhilfe von 
Mängeln geben zu können. 

Der hierzu mit Unterstützung des Bundesrech-
nungshofes erstellte Fragenkatalog wurde den Bun-
desministern der Finanzen, des Innern und für For-
schung und Technologie im Mai 1983 zur Stellung-
nahme übersandt. 

Der Bundesrechnungshof hat die Stellungnahme 
der Bundesminister ausgewertet und das Ergebnis 
dem Rechnungsprüfungsausschuß im April 1984 
mitgeteilt. 

Der Bundesrechnungshof hat u. a. empfohlen, 

— vorhandene Rahmenregelungen, die einen wirt-
schaftlichen und ordnungsmäßigen Einsatz der 
Datenverarbeitung gewährleisten, auf den ge-
samten Bereich der Informationstechnik zu er-
weitern und ihre Beachtung verbindlich vorzu-
schreiben, 

— geeignete Kontrollen zu entwickeln, um einen 
wirtschaftlichen Einsatz der Informationstech-
nik zu gewährleisten, 

— bei Aufstellung des Haushalts auch die fortlau-
fende Verbesserung des Preis-/Leistungsver-
hältnisses in der Informationstechnik zu berück-
sichtigen und 

— die Organisations- und Entscheidungsstruktu-
ren zu überprüfen und an die Entwicklung der 
Informationstechnik anzupassen. 

1.3 Ausgaben für die Bewirtschaftung von 
Grundbesitz am  Corner  See in Italien im 
Haushaltsjahr 1985 
(Kapitel 31 02 Titel 547 01) 

Der Bundesrechnungshof hat dem Haushaltsaus-
schuß des Deutschen Bundestages im Januar 1985 
zu Rechts- und Wirtschaftlichkeitsfragen berichtet, 
die sich im Zusammenhang mit dem der Bundesre-
publik Deutschland vermachten Grundbesitz „Villa 
Vigoni" ergaben. Das Vermächtnis ist mit der Auf-
lage verbunden, das Besitztum zu einer deutsch-ita-
lienischen Begegnungsstätte für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur zu entwickeln und auf die Dauer 
von wenigstens 20 Jahren zu unterhalten. 

Der Bericht befaßte sich im einzelnen mit 

— den Möglichkeiten der Befreiung von dem Ver-
mächtnis und seinen Auflagen, 

— der Notwendigkeit der Beteiligung des Parla-
ments vor Annahme eines Vermächtnisses mit 
Verpflichtungen in künftigen Haushaltsjahren 
in der hier in Rede stehenden Höhe sowie 

— mit den Ausgaben für laufende Kosten der beab-
sichtigten Nutzung und Investitionen für den 
Grundbesitz. 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, die Er-
mächtigung der Bundesregierung, Verpflichtungen 
zu Lasten künftiger Haushaltsjahre einzugehen, 
haushaltsrechtlich eindeutig zu regeln. 

1.4 Ausgleichsfonds zur Sicherung des 
Steinkohleneinsatzes 

Der Rechnungsprüfungsausschuß des Haushalts

-

ausschusses des Deutschen Bundestages hat den 
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Bundesrechnungshof ersucht, die Notwendigkeit 
und Richtigkeit bestimmter Kosten bei der Förde-
rung von Steinkohle zu prüfen. 

In seinem Bericht vom April 1985 hat der Bundes-
rechnungshof dargelegt, daß die Gesamtselbstko-
sten des Bergbaues, die der Berechnung der Zu-
schüsse nach den Verstromungsgesetzen zugrunde 
gelegt werden, niedriger festgesetzt werden kön-
nen. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes stehen 
für den Kraftwerkskohlenbereich mindestens jähr-
lich 200 Mio. DM und für den Kokskohlenbereich 
jährlich rd. 50 Mio. DM zur Disposition. Es handelt 
sich dabei insbesondere um kalkulatorische Kosten, 
aber auch um Erträge, die nicht kostenmindernd 
behandelt wurden. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß hat den Bericht 
des Bundesrechnungshofes am 25. September 1985 
zur Kenntnis genommen und den Bundesminister 
für Wirtschaft aufgefordert, bei der Prüfung der Ge-
samtselbstkosten des Bergbaues strengere be-
triebswirtschaftliche Grundsätze anzuwenden, die 
zu einer Verringerung der Zuschüsse aus dem Aus-
gleichsfonds führen. 

1.5 Bürokommunikationssystem in 
Auslandsvertretungen des Auswärtigen 
Amtes 

Das Auswärtige Amt beabsichtigt, bei der Botschaft 
in Den Haag und dem Generalkonsulat in Rotter-
dam ein bildschirmunterstütztes Textverarbei-
tungssystem zu erproben. Im Entwurf des Bundes-
haushaltsplans 1985 waren dafür bei Kapitel 05 03 
Titel 812 01 Ausgaben in Höhe von 283 000 DM ver-
anschlagt. Nach den Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes lag als Planungsgrundlage ledig-
lich eine Schriftgutanalyse der Botschaft Den Haag 
vor. Ausschreibungen für die Gerätebeschaffung 
waren nicht vorgesehen. 

Der Bundesrechnungshof hat bei der Beratung des 
Einzelplans 05 dem Haushaltsausschuß des Deut-
schen Bundestages empfohlen, Ausgaben für die 
Gerätebeschaffung erst dann zu bewilligen, wenn 
ein Planungskonzept mit einer Bedarfs- und einer 
Kosten-Nutzen-Analyse vorliegt. 

Der Deutsche Bundestag hat daraufhin die Ausga-
ben bei Kapitel 05 03 Titel 812 01 in einer Höhe von 
283 000 DM qualifiziert gesperrt. 

Das Auswärtige Amt hat zwischenzeitlich ein Bera-
tungsunternehmen beauftragt, eine Nutzen-Kosten-
Untersuchung zu erstellen. Gleichzeitig hat es bei 
neun Firmen Angebote für die Geräteausstattung 
eingeholt. Nach der Auswertung der Angebote wer-
den von dem ursprünglich veranschlagten Betrag 
von 283 000 DM für das Pilotprojekt nur rd. 40 000 
DM benötigt, weil Investitionen in Technologie, de-
ren Tauglichkeit für die endgültige Ausgestaltung 
der Büroorganisation der Auslandsvertretungen 
noch nicht feststeht, vermieden werden konnten. 
Somit konnten für das Haushaltsjahr 1985 243 000 
DM, das sind rd. 86 v. H. der veranschlagten Ausga-
ben, eingespart werden. 

1.6 Zahnärztliche Behandlung durch zivile 
Zahnärzte im Bereich der Bundeswehr 

Bei den Verhandlungen des Voranschlags 1986 zu 
Kapitel 14 08 hat der Bundesrechnungshof darauf 
hingewiesen, daß die Zahnbehandlungen in bundes-
wehreigenen Einrichtungen wesentlich erhöht und 
damit die Überweisungen zu zivilen Zahnärzten 
verringert werden könnten. 

Der Mittelansatz bei dem Titel „Zahnärztliche Be-
handlung durch zivile Zahnärzte" sei daher zu hoch 
veranschlagt; er müsse deutlich verringert werden. 

Auf die Anregung des Bundesrechnungshofes hin 
will der Bundesminister der Verteidigung künftig 
Soldaten vermehrt in bundeswehreigenen Einrich-
tungen behandeln lassen. Der Ausgabenansatz bei 
dem genannten Titel wurde daher im Entwurf des 
Bundeshaushaltsplanes 1986 um 5 Mio. DM auf 75 
Mio. DM zurückgeführt. 

1.7 Ermittlung und Darstellung der 
Gesamtkosten eines Großprojektes 
(Kapitel 30 03 Titelgruppe 07 Titel 893 60) 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
für Forschung und Technologie hinsichtlich der 
sachgerechteren Ermittlung und Darstellung der 
Gesamtkosten eines Großprojektes im Bundeshaus-
haltsplan beraten. 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und 
Hansestadt Hamburg haben im Jahre 1984 eine 
Vereinbarung für die gemeinsame Finanzierung 
der „Hadron-Elektron-Ring-Anlage (HERA)" bei der 
Großforschungseinrichtung „Deutsches Elektronen-
synchrotron (DESY)" abgeschlossen. Danach sollten 
die Gesamtinvestitionen nach dem Stand 1980 654 
Mio. DM einschließlich zu erwartender ausländi-
scher Sachleistungen bis zu 230 Mio. DM betragen. 
Die von DESY zu erbringenden Eigenleistungen in 
Höhe von 160 Mio. DM waren darin nicht berück-
sichtigt. Der Bundeshaushaltsplan 1984 wies Ge-
samtausgaben in Höhe von 987 Mio. DM aus. Darin 
waren die ausländischen Sachbeiträge mit einem 
geschätzten Betrag von 165 Mio. DM enthalten. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß diese Veranschlagung unvollständig war. So 
waren Preissteigerungen bei ausländischen Sach-
leistungen sowie zusätzliche Entwicklungsarbeiten 
und die Experimenteausstattung nicht oder nicht 
vollständig erfaßt. Der Bundesrechnungshof hat 
empfohlen, alle zu erwartenden Ausgaben (entspre-
chend den Haushaltstechnischen Richtlinien des 
Bundes) umfassend darzustellen. Der Bundesmini-
ster ist der Empfehlung gefolgt und hat nunmehr 
dafür gesorgt, daß die Gesamtausgaben in Höhe 
von 1,329 Mrd. DM im Bundeshaushaltsplan ausge-
wiesen worden sind. Der Bundesrechnungshof hat 
den Bundesminister darüber hinaus gebeten, die 
Darstellung für künftige Haushaltspläne für das 
Großvorhaben fortzuschreiben und eintretende Än-
derungen — insbesondere hinsichtlich der nicht 
voll abgesicherten Beteiligung Dritter — auszuwei-
sen. 

11
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2 Beratungstätigkeit des Präsidenten des Bundesrechnungshofes 
als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung (Bundesbeauftragter) hat durch Vor-
schläge und Gutachten auf eine zweckmäßige, ein-
fache und wirtschaftliche Gestaltung der Bundes-
verwaltung und der Haushaltsführung hinzuwir-
ken. Seine Tätigkeit hat folgende wesentliche Bera-
tungsergebnisse erbracht: 

2.1 Einsparungsmöglichkeiten beim Bau der 
Neu- und Ausbaustrecken der Deutschen 
Bundesbahn 

Der Bundesbeauftragte wurde Ende 1983 vom Bun-
desminister für Verkehr gebeten, sich zu eventuell 
bestehenden Kosten-Einsparungsmöglichkeiten 
beim Bau der Neubau- und Ausbaustrecken der 
Deutschen Bundesbahn zu äußern. Ausgangsbasis 
sollten die Genehmigungserlasse für den Strecken-
bau und die Prognosewerte des Bundesverkehrswe-
geplans '80 für das Verkehrsaufkommen sein. 

Der Bundesbeauftragte hat daraufhin zusätzliche 
Erhebungen anstellen lassen und seine Gutachtli-
che Stellungnahme im November 1984 dem Bundes-
minister für Verkehr zugeleitet. Die wesentlichen 
Ergebnisse werden wie folgt zusammengefaßt: 

— Die Deutsche Bundesbahn verminderte in einer 
vom Bundesbeauftragten veranlaßten Neube-
rechnung unter Berücksichtigung der Aus-
schreibungsergebnisse die Veranschlagung der 
Kosten der beiden Neubaustrecken Hannover-
Würzburg und Mannheim-Stuttgart von bisher 
15,54 Mrd. DM auf 14,73 Mrd. DM, also um 810 
Mio. DM (Bau- und Preisstand Mai 1984). 

— Von der Deutschen Bundesbahn bei einzelnen 
Bahnhöfen und Überleitstellen vorgesehene 
bauliche Reduzierungen im Wert von rd. 7 Mio. 
DM sollten rückgängig gemacht werden, da 
sonst eine zu starke Beeinträchtigung des hoch-
wertigen. Verkehrs in unvermeidbaren Störungs-
fällen und damit eine Gefährdung der Zielset-
zung für die Neubaustrecken erfolgen könnte. 
Aus den gleichen Gründen sollte, soweit dies ört-
lich möglich ist, in den Überleitstellen mit einer 
möglichst hohen Geschwindigkeit (130 km/h) 
der Gleiswechsel vorgenommen werden können. 
Dies verursacht Mehrkosten in Höhe von etwa 
18 Mio. DM. 

Den Mehrkosten stehen mindestens gleich hohe, 
vom Bundesbeauftragten aufgezeigte Einspa-
rungsmöglichkeiten bei anderen Positionen der 
Streckenausstattung gegenüber, so daß die an-
geführte Minderausgabe realisiert werden 
kann. 

— Der eventuelle Bau weiterer Strecken zwischen 
Nord- und Süddeutschland hat Einfluß auf den 
Verkehrswert der jetzt gebauten und der beste-
henden Hauptstrecken. Hierauf wird bei der 
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes 
zu achten sein. 

— Die Inbetriebnahme der Neubaustrecken gestat-
tet teilweise den Rückbau von Anlagen auf den 
entlasteten vorhandenen Strecken. Dies würde 
insoweit eine Verringerung der laufenden Be-
triebskosten bei einmaligen Investitionskosten 
ermöglichen. 

— Der Fertigstellungstermin 1991 für die beiden 
Neubaustrecken scheint nicht gefährdet, wenn 
die Jahresraten im Bundeshaushalt — wie ge-
plant — auf 2 Mrd. DM begrenzt werden. Bei 
Preissteigerungen wird sich allerdings die Frage 
einer zeitlichen Streckung stellen, wenn die Be-
grenzung auf 2 Mrd. DM trotzdem unverändert 
beibehalten wird. 

— Das der Prognose zugrunde gelegte Betriebsbild 
eines 250-km/h-Verkehrs ist nur zu verwirkli-
chen, wenn ein entsprechendes Fahrzeugkon-
zept (Triebfahrzeuge und Wagen) für diese 
Strecken entwickelt und eingeführt wird. Dies 
erfordert zusätzliche Milliardenbeträge in den 
nächsten Jahren. 

— Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß die 
bisher geleisteten und vorgesehenen Bundeszu-
schüsse (Kapitel 12 20 Titel 891 22) nicht die 
vollen Baukosten decken. Nach dem vorgesehe-
nen Berechnungsverfahren hat die Deutsche 
Bundesbahn etwa 3 Mrd. DM anderweitig zu fi-
nanzieren. Hierfür aufzuwendende Finanzie-
rungskosten (Zinsen) erhöhen die Aufwendun-
gen der Deutschen Bundesbahn und führen in 
der Zukunft insoweit zu einer entsprechenden 
Verschlechterung der Jahresergebnisse. 

2.2 Arbeitshilfe zum Bezug leitungsgebundener 
Energie 

Der Bundesbeauftragte hat — ausgehend von Prü-
fungserkenntnissen des Bundesrechnungshofes 
zum Energieeinsatz im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung — Arbeitshilfen zur Bewertung von 
Verträgen über den Bezug leitungsgebundener 
Energie entwickelt. Ziel der Arbeitshilfen ist es, auf 
der Grundlage der jeweiligen Verbrauchsgegeben-
heiten im Rahmen der verfügbaren Gestaltungs-
möglichkeiten die Vereinbarung wirtschaftlich vor-
teilhafter Vertragsbedingungen sicherzustellen. Sie 
enthalten Beurteilungskriterien, Hinweise und 
Empfehlungen für den Bezug elektrischer Energie, 
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von Gas und Fernwärme, wobei sowohl der tarifmä-
ßige Bezug als auch der Bezug im Rahmen von 
außertariflichen Sonderverträgen berücksichtigt 
sind. Die Arbeitshilfen wurden dem Bundesmini-
ster für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
zur Verfügung gestellt. Er beabsichtigt, sie in der 
Bundesbauverwaltung zu erproben und nach Vor-
liegen entsprechender Erfahrungen aus der Anwen-
dung eine allgemeine Verwaltungsempfehlung her-
auszugeben. 

2.3 Organisationsänderung bei der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
zum 1. August 1985 

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Bun-
desanstalt) hatte eine Organisationsänderung in 
Aussicht genommen, um insbesondere aufgabenge-
rechte Schwerpunkte zu bilden und darüber hinaus 
allgemein notwendig erscheinende Strukturverbes-
serungen vorzunehmen. Der Bundesbeauftragte hat 
sich zu den von der Bundesanstalt beabsichtigten 
organisatorischen Maßnahmen auf Ersuchen des 
Bundesministers für Wirtschaft beratend geäußert. 
Hierbei standen die Auswirkungen der geplanten 
Neuordnung im Bereich der technischen Dienste im 
Vordergrund. 

Nach den Feststellungen des Bundesbeauftragten 
ist das Organisationskonzept der Bundesanstalt 
insgesamt als zielgerecht anzusehen. Es wird je-
doch darauf zu achten sein, daß die Änderungen 
künftig nicht zu Personalmehrungen führen. Die 
Einrichtung einer eigenen Abteilung für Ferti-
gungsmeßtechnik führt zu einer deutlichen fachli-
chen Schwerpunktbildung. Der Bundesbeauftragte 
hat insoweit auf die Notwendigkeit einer sinnvollen 
Abgrenzung und Koordinierung der Aktivitäten ge-
genüber anderen ebenfalls auf diesem Gebiet täti-
gen Institutionen hingewiesen. Im Hinblick auf die 
der Hauptwerkstatt neben den bisherigen Aufga-
ben künftig zusätzlich obliegenden Forschungstä-
tigkeiten hat der Bundesbeauftragte eine klare 
Festlegung von Prioritäten empfohlen. Er hat die 
vorgesehene Zuständigkeitsregelung für die admi-
nistrativen Aufgaben der beruflichen Bildung be-
mängelt sowie einen Weiterbestand der bislang für 
die technischen Dienste zuständigen Fachgruppe in 
Frage gestellt und hierzu Anregungen für eine 
zweckmäßigere organisatorische Regelung gege-
ben. 

Der Bundesminister für Wirtschaft hat den vorgese-
henen organisatorischen Änderungen in der Bun-
desanstalt mit dem Vorbehalt zugestimmt, daß sie 
zu keinem zusätzlichen Personalbedarf führen. Er 
hat die Bundesanstalt aufgefordert, den Empfeh-
lungen des Bundesbeauftragten Rechnung zu tra-
gen. Insbesondere sollen die Aufgaben der neuen 
Abteilung für Fertigungsmeßtechnik mit dem Ziel 
einer Abgrenzung und Koordinierung mit anderen 
Forschungsinstitutionen abgestimmt und hinsicht-
lich der Aufgaben der Hauptwerkstatt Prioritäten 
festgelegt werden. Die vorgeschlagenen organisato-
rischen Maßnahmen für den Bereich der berufli

-

chen Bildung sowie der technischen Dienste sollen 
erst nach Vorliegen entsprechender Voraussetzun-
gen zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen wer-
den. 

2.4 Gutachtliche Stellungnahme zur 
Beschaffung von DV-Anlagen 

Der Bundesbeauftragte hat wie schon früher auch 
seit dem Jahre 1984 zahlreiche gutachtliche Stel-
lungnahmen gemäß Nr. 5.7.1 der Haushaltstechni-
schen Richtlinien des Bundes zur Beschaffung von 
DV-Anlagen abgegeben, von denen folgende hervor-
zuheben sind: 

Erweiterung der DV-Kapazität bei der Fach-
hochschule des Bundes für öffentliche Verwal-
tung 

Der Bundesbeauftragte hat im Grundsatz der 
Beschaffungsmaßnahme zugestimmt, zugleich 
aber darauf hingewiesen, daß gleiche oder ähnli-
che Software-Entwicklungen und Implementie-
rungen bei der Fachhochschule des Bundes, dem 
Bundesverwaltungsamt und der Bundesakade-
mie für öffentliche Verwaltung koordiniert wer-
den sollten, um eine wirtschaftliche Vorgehens-
weise zu gewährleisten. 

— DV-Einsatz im Bereich der Fliegergruppe des 
Bundesgrenzschutzes 

Der Bundesbeauftragte hat gegen die beabsich-
tigte Maßnahme keine grundsätzlichen Beden-
ken erhoben, jedoch gebeten, bei der Vertrags-
ausgestaltung mit der Deutschen Lufthansa zu 
beachten, daß der Leistungsumfang so detail-
liert beschrieben wird, daß der Anwenderbedarf 
zweifelsfrei abgedeckt ist. Ferner hat er gebeten 
sicherzustellen, daß die zukünftige Softwareun-
terstützung, insbesondere hinsichtlich notwendi-
ger Leistungsverbesserungen, aus Bundesgrenz-
schutz-Sicht gewährleistet ist. Schließlich hat er 
angeregt, bei der für eine Ausbaustufe vorgese-
henen Einbindung der Materialbewirtschaftung 
zu prüfen, inwieweit das gesamte Material des 
Bundesgrenzschutzes in dieses System inte-
griert werden kann. 

— Verschiedene Beschaffungsmaßnahmen im Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Ver-
kehr 

So hat der Bundesbeauftragte bei Maßnahmen 
der Bundesanstalt für Wasserbau der Beschaf-
fung grundsätzlich zugestimmt, jedoch empfoh-
len, eine leistungsfähigere Anlage auszuwählen 
und diese nicht zu mieten, sondern zu kaufen, da 
sich der Kaufpreis bereits nach 18 Monaten 
amortisieren werde. Dadurch könnten gegen-
über den derzeitigen Mietkosten monatlich etwa 
15 000 DM eingespart werden. 

Bei Maßnahmen des Luftfahrtbundesamtes hat 
der Bundesbeauftragte im Hinblick auf das gün-
stige Preis-Leistungs-Verhältnis der neuen An-
lage und die Tatsache, daß die Maßnahme weit-
gehend kostenneutral durchgeführt werden 
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kann und andererseits im Luftfahrtbundesamt 
nicht genügend Aufgaben vorhanden sind, die 
zweckmäßig mit DV-Unterstützung abgewickelt 
werden sollten, der Maßnahme zugestimmt, aber 

vorsorglich darauf hingewiesen, daß nach Auf-
fassung des Bundesbeauftragten vor Beschaf-
fung einer größeren DV-Anlage eine detailliert 
erarbeitete Gesamtkonzeption vorzulegen ist. 

3 Bedeutsame Fälle, in denen die Verwaltung Empfehlungen 
des Bundesrechnungshofes im Prüfungsverfahren gefolgt ist 

3.1 Auslandsbuchversorgung 
(Kapitel 05 04 Titel 686 15 und 686 24) 

Das Auswärtige Amt wickelt seit Jahren im Rah-
men der Pflege kultureller Beziehungen zum Aus-
land ein Buchspendenprogramm zugunsten auslän-
discher Interessenten ab. 

Es bewilligte u. a. dem Institut für Auslandsbezie-
hungen (Institut) jährliche Zuwendungen in einer 
Höhe zwischen 230 000 und 330 000 DM für den Ein-
kauf und den Versand von Büchern in das Ausland. 
Darüber hinaus wurden aus dem Bundeshaushalt 
(Kapitel 05 04 Titel 686 24) Personalkosten für die 
Gehälter von vier ausschließlich mit dieser Aufgabe 
befaßten Angestellten des Instituts in Höhe von 
jährlich rd. 200 000 DM zuzüglich Sachkosten im 
Rahmen der institutionellen Förderung finanziert. 

Der Bundesrechnungshof hat das Verhältnis zwi-
schen Projektausgaben und Verwaltungskosten 
(einschließlich Personalausgaben), weil wirtschaft-
lich nicht vertretbar, beanstandet. Er hat in diesem 
Zusammenhang darauf verwiesen, daß die Enquete-
Kommission „Auswärtige Kulturpolitik" des Deut-
schen Bundestages bereits im Jahre 1975 für den 
Buchversand aus öffentlichen Mitteln Rationalisie-
rungsmaßnahmen empfohlen hat (Drucksache 
7/4121 vom 7. Oktober 1975, S. 52, Nr. 287). Der Bun-
desbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwal-
tung hat im Februar 1980 in einem Gutachten zur 
Organisation und Wirtschaftlichkeit des Instituts 
festgestellt, daß der Personalaufwand des Instituts 
für die Abwicklung des Auslandsbuchversorgungs-
programms 43 v. H. der Gesamtaufwendungen be-
trug, hingegen Inter Nationes e.V. ein gleichartiges 
Programm mit nur 9,5 v. H. Personalaufwand abwik-
kelte. 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er sehe nun-
mehr vor, den Buchversand ab dem Jahre 1986 vom 
Institut auf den Verein Inter Nationes übergehen zu 
lassen. Der Übergang könne nur schrittweise voll-
zogen werden, um einen unerwünschten Qualitäts-
verlust zu vermeiden. Insbesondere müsse die über-
nehmende Institution mit einer verbesserten In-
frastruktur versehen werden. Diese Infrastruktur 
solle nunmehr im Haushaltsjahr 1986 durch Einfüh-
rung mittlerer Datentechnik geschaffen werden. Im 
Jahre 1985 entfalle beim Institut bereits eine Ange-
stelltenstelle der Vergütungsgruppe II a. Im Wirt-
schaftsplan 1986 würden die drei weiteren Stellen 
(je eine der Vergütungsgruppen VIb und VII BAT 
und eine MTB-Stelle) kw-gestellt. Gegenzurechnen 

sei eine zusätzliche Stelle für einen Programmierer 
bei Inter Nationes e.V. Nach Wirksamwerden der 
kw-Vermerke entfielen Verwaltungskosten von 
jährlich 180 000 DM. 

3.2 Unterhaltsgeld für Gefangene 

Gefangene, die als Freigänger an Maßnahmen der 
beruflichen Fortbildung oder Umschulung außer-
halb einer Justizvollzugsanstalt teilnehmen, erhal-
ten Unterhaltsgeld, wenn sie vor Beginn der Maß-
nahmen beitragspflichtig beschäftigt waren. Das 
Unterhaltsgeld wurde nach dem durchschnittlichen 
Arbeitsentgelt aller Versicherten der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und Angestellten im Kalen-
derj ahr nach der RV-Bezugsgrößenverordnung be-
messen. 

Der Bundesrechnungshof hielt dieses Bemessungs-
entgelt (im Jahre 1983 = 540 DM wöchentlich) in 
den Fällen für überhöht, in denen die Teilnehmer 
aufgrund ihres beruflichen Werdeganges und ihrer 
Leistungsfähigkeit nur für eine Tätigkeit mit nied-
rigerem Arbeitsentgelt in Betracht kommen. Er hat 
deshalb dem Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung vorgeschlagen, das Unterhaltsgeld für sol-
che Freigänger fiktiv nach § 112 Abs. 7 Arbeitsför-
derungsgesetz, im wesentlichen also nach dem orts-
üblichen Entgelt der Beschäftigung, zu bemessen. 

Die Anregung des Bundesrechnungshofes wurde im 
Haushaltsbegleitgesetz 1984 umgesetzt. 

3.3 Schwerbehinderten -Sonderprogramm 

Mit dem Sonderprogramm verfolgten der Bund und 
die Länder das Ziel, die Arbeitslosigkeit Schwerbe-
hinderter abzubauen und das Ausbildungsplatzan-
gebot für Schwerbehinderte zu fördern. Nach den 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes war die 
Wirkung des bis Ende 1985 befristeten Sonderpro-
gramms begrenzt. Die Unternehmen sahen vielfach 
in dem Sonderprogramm lediglich eine Möglichkeit, 
durch die gewährten Leistungen vorübergehend 
ihre Produktionskosten zu senken. Mitnahmeeffek-
te ließen sich nicht ausschließen. Deshalb regte der 
Bundesrechnungshof an, eine längerfristigere Lö-
sung zu erwägen, bei denen die persönlichen Ver-
hältnisse im Einzelfall besser berücksichtigt und 
damit die Arbeitsplätze auf Dauer gesichert werden 
könnten. 
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Entsprechend diesem Vorschlag hat der Bundesmi-
nister für Arbeit und Sozialordnung Regelungen für 
individuelle Hilfen zur Eingliederung Schwerbehin-
derter in Arbeit und Beruf in die Änderung des 
Schwerbehindertenrechts aufgenommen (§ 30 des 
Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Schwerbehindertengesetzes, BR-Drucksache 431/84 
vom 14. September 1984). 

3.4 Betreuungsmaßnahmen für ausländische 
Arbeitnehmer und ihre Familien 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
gewährt Zuschüsse zur Betreuung ausländischer 
Arbeitnehmer und ihre Familien (Kapitel 11 09 Ti-
tel 684 01; im Haushaltsjahr 1985 veranschlagt: 
36,6 Mio. DM). Die Betreuungsmaßnahmen führen 
überregionale Verbände durch. Einige Verbände er-
hielten die Kosten voll erstattet. Der Bundesrech-
nungshof hielt es für erforderlich, eine Eigenbeteili-
gung der Verbände vorzusehen. Dies würde zu ei-
nem kritischeren Überdenken der Einzelmaßnah-
men und damit zu einem wirtschaftlicheren Einsatz 
der Mittel führen. Darüber hinaus regte der Bun-
desrechnungshof an, die Betreuung von Verbands-
mitgliedern, zu der die Verbände laut Satzung ver-
pflichtet sind, aus der Finanzierung herauszuneh-
men. 

Der Bundesminister ist den Anregungen gefolgt 
und konnte eine grundsätzliche Eigenbeteiligung 
der Maßnahmeträger erreichen. Dadurch werden 
künftig jährlich mindestens 650 000 DM eingespart. 

3.5 Datenverarbeitung bei der 
Kriegsopferversorgung 
(Kapitel 11 10) 

Die Bundesländer sind in den vergangenen Jahren 
dazu übergegangen, die Kriegsopferversorgung mit 
Hilfe der Datenverarbeitung durchzuführen. Trotz 
der Bemühung des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung wurde kein bundeseinheitliches Ver-
fahren entwickelt, jeweils einige Länder haben sich 
jedoch zu einem Verbund zusammengeschlossen. 

Der Bundesrechnungshof hat in den meisten Bun-
desländern die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit 
des Verfahrens geprüft. Dabei hat er teilweise er-
hebliche Mängel festgestellt. Diese lagen überwie-
gend bei der Datenermittlung, -prüfung und -erfas-
sung; ferner im Bereich Datentransport, -sicherung 
und -schutz. Auch war die Dokumentation des Ver-
fahrens und der Überleitung aller Zahlfälle vom 
manuellen auf das automatisierte Verfahren teil-
weise unvollständig. Verschiedene Programmfehler 
führten zu Überzahlungen unterschiedlichster Art. 
Auch im Bereich der Rechenzentren selbst ergaben 
sich vielfach Mängel. 

Die festgestellten Mängel beeinträchtigten die Si

-

cherheit und Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens 
teilweise erheblich. Der Bundesrechnungshof be

-

trachtet es als Erfolg, daß aufgrund seiner Bean-
standungen und Empfehlungen fast alle Bundeslän-
der das Verfahren geändert und dadurch die Ver-
fahrenssicherheit wesentlich erhöht haben. 

3.6 Ruhen des Versorgungsanspruchs nach 
dem Bundesversorgungsgesetz 
(Kapitel 11 10) 

Nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Bundesversorgungsgesetz 
ruht der Anspruch auf Versorgungsbezüge aus der 
Kriegsopferversorgung ganz oder teilweise, wenn 
ein Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung auf derselben Ursache beruht. 
Mehrere Länder legten diese Vorschriften dahin 
aus, daß zwar die Gewährung einer Verletztenrente, 
nicht jedoch die Bewilligung von Übergangs- bzw. 
Verletztengeld, das zuvor für die Dauer der Arbeits-
unfähigkeit gezahlt wird, zu einem Ruhen des An-
spruchs führt. 

Mehrere Länder vertraten ferner die Auffassung, 
daß auch bei der erstmaligen Feststellung der Ver-
sorgungsbezüge die Leistungen aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung grundsätzlich erst mit Be-
ginn des auf ihre Entstehung folgenden Monats zu 
berücksichtigen seien. 

Der Bundesrechnungshof hat beiden Auffassungen 
widersprochen und die alsbaldige Klärung ange-
regt. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung ist der Auslegung des Bundesrechnungshofes 
in beiden Punkten gefolgt und hat dies den Ländern 
gegenüber im März 1984 in einem Rundschreiben 
klargestellt. Das Ergebnis der nachfolgenden Prü-
fungen läßt darauf schließen, daß die Länder nun-
mehr dieser Rechtsauffassung folgen. 

Der Bundesrechnungshof betrachtet es als Erfolg 
seiner Bemühungen, daß dadurch der Bundeshaus-
halt um mehrere Hunderttausend DM jährlich ent-
lastet wird. Hinzu kommen Einsparungen des Bun-
des und der Länder bei der Durchführung des 
Opferentschädigungsgesetzes, das die entspre-
chende Anwendung der Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes vorsieht. 

3.7 Erstattungsansprüche im Rahmen der 
Kriegsopferversorgung 
(Kapitel 11 10) 

In den Jahren von 1975 bis 1983 stiegen die Erstat-
tungsansprüche der Versorgungsämter wegen 
Überzahlungen laufender Renten auf mehr als 
35 Mio. DM. Der Bundesrechnungshof hat die Ursa-
chen dafür untersucht und festgestellt, daß die mei-
sten Länder die ratenweise Tilgung der Erstat-
tungsansprüche durch die Datenverarbeitung er-
rechnen und festsetzen ließen, ohne im einzelnen 
zu prüfen, welche monatlichen Zahlungen dem je-
weiligen Schuldner wirtschaftlich zumutbar sind. 

Der Bundesrechnungshof wies den Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung (Bundesminister) seit 
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Oktober 1982 auf diese unbefriedigende Tilgungs-
weise hin. Mit Rundschreiben an die Länder vom 
März 1984 stellte der Bundesminister im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister der Finanzen 
neue Verfahrensgrundsätze auf, die den haushalts-
rechtlichen Vorschriften (§§ 34 und 59 BHO) ent-
sprechen. 

Nur wenige Länder folgten zunächst diesen neuen 
Verfahrensgrundsätzen. Schon dadurch kam es zu 
wesentlich erhöhten Rückzahlungen. Die Erstat-
tungsansprüche sanken bundesweit um insgesamt 
rd. 9 Mio. DM, in einem Land allein um rd. 5 Mio. 
DM. Ein weiteres Absinken ist zu erwarten, da auf 
Drängen des Bundesrechnungshofes immer mehr 
Länder, teilweise mit geringen Abweichungen, nach 
dem Rundschreiben des Bundesministers verfah-
ren. 

3.8 Vorbeugende Kuren in der 
Kriegsopferfürsorge 
(Kapitel 11 11) 

Beschädigte, deren Ehegatten sowie Hinterbliebene 
erhalten unter den im Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) näher geregelten Voraussetzungen Erho-
lungshilfe (§ 27 b BVG). Diese dient der Erhaltung 
der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit und wird 
durch einen Zuschuß zu einem Erholungsaufenthalt 
oder die kostenlose Unterbringung und Verpfle-
gung in einem Vertragshaus gewährt. Soweit nach 
ärztlichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonsti-
ger Gesundheitsschaden droht, wird ausnahms-
weise eine Kur als vorbeugende Gesundheitshilfe 
gewährt (§ 27 d BVG i. V. m. § 36 Bundessozialhilfe-
gesetz). 

Der Bundesrechnungshof stellte im Juli 1981 fest, 
daß in einem Land in weit größerem Umfang als in 
den übrigen Ländern anstelle von Erholungshilfen 
Kuren gewährt wurden, die wesentlich aufwendiger 
und kostenintensiver sind. Die Verwaltung hatte 
dabei verkannt, daß die Erholungshilfe nach dem 
Bundesversorgungsgesetz vorrangig ist und dar-
über hinausgehende vorbeugende Hilfen wie Kuren 
nur dann gewährt werden dürfen, wenn sie notwen-
dig sind, und andere Maßnahmen wie ambulante 
ärztliche Behandlung, Massagen und Bäder nicht 
ausreichen. 

Der Bundesrechnungshof hat die unrichtige Ausle-
gung und Anwendung der Vorschriften beanstan-
det. Das Land änderte daraufhin seine Verfahrens-
weise entsprechend und gewährte seit dem Jahre 
1982 mehr als 8 000 vorbeugende Kuren weniger als 
in den Vorjahren. Hierzu haben auch die Ein-
schränkungen durch das Zweite Haushaltsstruktur-
gesetz beigetragen. Für den Bund ergeben sich dar-
aus insgesamt jährlich wiederkehrende Einsparun-
gen von rd. 8 Mio. DM. 

3.9 Rückzahlungen von Ausgaben im Bereich 
des Bundesministers für Verkehr 

Der Bundesfernstraßenbau wird von den Ländern 
im Auftrag des Bundes (Auftragsverwaltung) zu 

dessen Lasten durchgeführt. Der Bundesrech-
nungshof prüft die entsprechenden Ausgaben bei 
den Straßenbauverwaltungen der Länder. 

Beanstandungen hierbei haben dazu geführt, daß 
im Jahre 1983 'rd.  5,5 Mio. DM und im Jahre 1984 rd. 
6,1 Mio. DM an den Bund zurückgezahlt wurden. Es 
handelt sich dabei im wesentlichen um Überzahlun-
gen aus falscher Auslegung von Bauverträgen, Ab-
rechnungsfehlern bei Mengenermittlungen, fal-
schen Anteilsberechnungen bei Kreuzungsmaßnah-
men und unzulässiger Verwendung von Bundesmit-
teln. 

3.10 Bedarf an Lagerflächen für Geräteeinheiten 

Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesmini-
ster) unterhält Geräteeinheiten, die erst bei einer 
Mobilmachung aktiviert werden. Sie verwalten, 
warten und pflegen mit geringem Personal das für 
sie eingelagerte Gerät. Derzeit bestehen in rd. 360 
Mobilmachungsstützpunkten rd. 2 500 Geräteein-
heiten; etwa 500 Geräteeinheiten sollen noch aufge-
stellt werden. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bedarf an Lager-
flächen bei einer Vielzahl verschiedener Geräteein-
heiten des Heeres untersucht. Dabei ergab sich, daß 
die für die Berechnung des Lagerflächenbedarfs 
geltenden Raumnormen den tatsächlichen Verhält-
nissen nicht gerecht wurden. Sie berücksichtigten 
nicht genügend die unterschiedliche materielle 
Ausstattung der einzelnen Einheiten. Insgesamt ge-
sehen führte dies zur Bereitstellung von Lagerflä-
chen über den Bedarf hinaus. 

Der Bundesrechnungshof hat die benötigten Stell-
flächen für rd. 80 unterschiedliche Typen von Gerä-
teeinheiten ermittelt und dem Bundesminister 
empfohlen, die dabei gewonnenen Erkenntnisse als 
Entscheidungsgrundlage zu übernehmen. 

Der Bundesminister hat das Untersuchungsergeb-
nis des Bundesrechnungshofes anerkannt und 
seine Raumnormen dem tatsächlichen Bedarf ange-
paßt. Zunächst will der Bundesminister soweit wie 
möglich Flächenüberhänge in vorhandenen Objek-
ten nützen, bevor Neubauten errichtet werden. Bei 
noch notwendigen Neubauten lassen sich unter Zu-
grundelegung der geänderten Normen Lagerflä-
chen einsparen. 

Nach Schätzungen des Bundesrechnungshofes wer-
den dadurch künftig insgesamt Ausgaben in einer 
Höhe von mindestens 80 Mio. DM eingespart. 

3.11 Einsparungen und Rückforderungen von 
Ausgaben im Bereich des Bundesministers 
der Verteidigung 

Beanstandungen des Bundesrechnungshofes und 
der Vorprüfungsstellen haben dazu geführt, daß im 
Bereich des Bundesministers der Verteidigung 
(Bundesminister) Ausgaben eingespart oder Rück-
forderungen veranlaßt wurden: 
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Der Bundesminister plante 

— im Standort Bogen die Errichtung von Offizier-
unterkünften (Kosten rd. 2 Mio. DM), 

— im Standort Emmerich den Neubau eines La-
ger-, Werkstatt- und Bürogebäudes für eine Be-
zirksverwaltung (Kosten rd. 388 000 DM) 

sowie den Ausbau der 400-Meter-Laufbahn in ei-
ner Kaserne (Kosten rd. 114 000 DM), 

— in den Standorten Feldafing und Mittenwald 
kleine Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen 
(Kosten rd. 108 000 DM). 

Die Feststellungen ergaben, daß sämtliche Maßnah-
men nicht notwendig sind. Der Bundesminister hat 
daher auf ihre Durchführung verzichtet. Damit sind 
unnötige Ausgaben in Höhe von rd. 2,6 Mio. DM 
unterblieben. 

Im Standort Marburg war die Sanierung des Was-
serversorgungs- und des Entwässerungsnetzes zeit-
lich nicht aufeinander abgestimmt. Durch die ver-
anlaßte Koordinierung konnten Ausgaben in Höhe 
von 400 000 DM eingespart werden. Einige Dienst-
gebäude wurden durch Reinigungsunternehmen öf-
ter als notwendig und allgemein üblich gereinigt. 
Durch Verringerung der Reinigungshäufigkeit wer-
den künftig jährlich rd. 90 000 DM eingespart. 

Bei stationären Krankenhausaufenthalten wurden 
Behandlungskosten übernommen, obwohl die Sol-
daten bereits aus der Bundeswehr entlassen wor-
den waren. Rd. 56 000 DM wurden zurückgefordert. 

Bei einigen Soldatenheimen war ein Teil der Lie-
genschaftsbetriebskosten auf den Bundeshaushalt 
übernommen worden, obwohl die Trägerverbände 
diese Kosten hätten tragen müssen. Rd. 97 000 DM 
wurden zurückgefordert. 

3.12 Pflege- und Wartungseinrichtungen bei 
Geräteeinheiten der ABC-Abwehrtruppe 

Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesmini-
ster) hatte bei Geräteeinheiten der ABC-Abwehr-
truppe besondere Pflege- und Wartungseinrichtun-
gen für Großgerät und Schlauchmaterial — u. a. die 
Errichtung von Schlauchtrockentürmen — vorgese-
hen. 

Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
rechtfertigt der geringe Pflege- und Wartungsauf-
wand solche Einrichtungen bei den Geräteeinheiten 
nicht. Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesmi-
nister empfohlen, hierauf zu verzichten. 

Der Bundesminister hat daraufhin vorerst von sei-
nem Vorhaben, das Ausgaben in Höhe von etwa 
2 Mio. DM erfordert hätte, Abstand genommen. 

3.13 Fachhochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung — 
Fachbereich Bundeswehrverwaltung — 
und Bundeswehrverwaltungsschulen 

Der Bundesminister der Verteidigung (Bundesmini

-

ster) unterhält die Fachhochschule des Bundes für 

öffentliche Verwaltung — Fachbereich Bundes-
wehrverwaltung — für die Laufbahnausbildung der 
Nachwuchskräfte des gehobenen nichttechnischen 
Verwaltungsdienstes und vier Bundeswehrverwal-
tungsschulen für die Laufbahnausbildung der 
Nachwuchskräfte des mittleren technischen und 
nichttechnischen Verwaltungsdienstes sowie für 
Aus- und Fortbildungslehrgänge. 

Der Bundesrechnungshof hat die wirtschaftlichen 
Nachteile bemängelt, die sich dadurch ergeben ha-
ben, daß die Abteilung „Grundstudium" des Fachbe-
reichs Bundeswehrverwaltung der Fachhochschule 
an einem anderen Standort eingerichtet wurde als 
die Abteilungen „Hauptstudium I" und „Hauptstu-
dium II". Er hat dem Bundesminister empfohlen, 
die Abteilung „Grundstudium" alsbald an den Sitz 
der beiden anderen Abteilungen zu verlegen. 

Der Bundesminister ist der Empfehlung nachge-
kommen und hat die Abteilungen des Fachbereichs 
Bundeswehrverwaltung der Fachhochschule mit 
Wirkung vom 22. April 1985 an einem Standort zu-
sammengeführt. 

Außerdem hat der Bundesrechnungshof festge-
stellt, daß die Aufgaben der Aus- und Fortbildungs-
einrichtungen mit geringerem Personalaufwand er-
füllt werden können und daß eine Anzahl überwie-
gend besetzter Dienstposten für Lehr- und Verwal-
tungspersonal entbehrlich geworden ist. Der Bun-
desrechnungshof hat daher den Bundesminister 
aufgefordert, wenigstens 26 Dienstposten für Lehr-
kräfte des höheren und gehobenen Dienstes und 
21,5 Dienstposten für Verwaltungspersonal (gehobe-
ner Dienst, mittlerer Dienst, Schreibkräfte, Arbei-
ter) zurückzuziehen. 

Der Bundesminister ist auch diesen Empfehlungen 
im wesentlichen gefolgt und hat bei den Bildungs-
einrichtungen insgesamt 21 Dienstposten für Lehr-
kräfte sowie 24 Dienstposten für Verwaltungsperso-
nal (davon 21 Dienstposten wegen der vorgenann-
ten Zusammenlegung) zurückgezogen. Ausgaben in 
Höhe von etwa 2 Mio. DM werden damit in diesem 
Bereich jährlich eingespart. 

3.14 Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Deutschen Stiftung für internationale 
Entwicklung 
(Kapitel 23 02 Titel 685 03) 

Der Bundesrechnungshof hatte in der Haushalts-
und Wirtschaftsführung der Deutschen Stiftung für 
internationale Entwicklung (Stiftung) erhebliche 
Mängel festgestellt und dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (Bundesminister) 
im einzelnen empfohlen, wie er Verbesserungen er-
reichen kann. 

Der Bundesminister ist diesen Empfehlungen weit-
gehend gefolgt. 

Er hat die Stiftung insbesondere angewiesen: 

— Bei der Programmvorbereitung und -abwicklung 
(Programmbereich) Schwerpunkte zu bilden, 
mittel- und längerfristige Programme zu entwik- 
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kein und die Programmvorbereitung und -kon-
trolle zu verbessern. Die haushaltsmäßigen Vor-
aussetzungen wurden bereits verwirklicht. 
Sämtliche Programmausgaben werden nun-
mehr zentral im Einzelplan veranschlagt; die 
Programmarbeit wird durch eine Verpflich-
tungsermächtigung längerfristig abgesichert. 

— Bei den Unterbringungs- und Verpflegungskapa-
zitäten (Ökonomiebereich) die unverhältnismä-
ßig hohen Kosten zu verringern und durch eine 
zentrale Belegungsplanung und -steuerung die 
Auslastung zu verbessern. Aufgrund der vom 
Bundesrechnungshof festgestellten Sachver-
halte hat der Bundesminister auf den geplanten 
Neubau einer Ausbildungsstätte in Mannheim 
verzichtet. 

— Bei der Sprachenausbildung (Sprachbereich) die 
im Vergleich zu anderen Institutionen bisher zu 
kostenaufwendige Sprachausbildung zur Vorbe-
reitung von Angehörigen aus Entwicklungslän-
dern auf die betriebliche Aus- und Fortbildung 
in der Bundesrepublik auszuschreiben und an 
Dritte zu vergeben. 

— Im Verwaltungsbereich die Zuwendungen des 
Bundes sparsamer zu bewirtschaften und die 
Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erhe-
ben. 

Der Bundesminister wird insbesondere sicherstel-
len, daß „Entgeltmaßnahmen" wegen des erhebli-
chen Verwaltungsaufwandes nur noch dann durch-
geführt werden, wenn die personellen Kapazitäten 
der Stiftung nicht ausgelastet sind und bei Durch-
führung eine volle Kostendeckung erreicht wird. 

Die Wirtschaftlichkeit eines gemieteten Dienstge-
bäudes in Bonn ist dadurch verbessert worden, daß 
der Raumbedarf überprüft und die nicht benötigten 
Flächen untervermietet wurden. Darüber hinaus 
hat der Bundesminister darauf hingewirkt, daß bei 
Anordnung und Vergütung von Überstunden die 
Vorschriften des Bundesangestelltentarifs strikt be-
achtet werden. Dadurch ist künftig ausgeschlossen, 
daß Mitarbeiter der Stiftung — wie in der Vergan-
genheit — Überstundenvergütungen erhalten, die 
im Ergebnis einer tariflichen Höhergruppierung 
um eine oder um mehrere Vergütungsgruppen 
gleichkommen. 

Durch die verwirklichten Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes spart der Bund einmalig 6 Mio. 
DM und, soweit bereits jetzt bezifferbar, rd. 3,7 Mio. 
DM jährlich. 

Darüber hinaus wurde die Programm- und Verwal-
tungsarbeit wesentlich verbessert und transparen-
ter gestaltet. 

3.15 Neuordnungskonzept für den 
Deutschen Entwicklungsdienst 

Der Bundesrechnungshof hat beim Deutschen Ent

-

wicklungsdienst — Kapitel 23 02 Titel 686 10 und 
896 10 — schwerpunktmäßig geprüft und dem Bun

-

desminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(Bundesminister) in seinen Prüfungsmitteilungen 
vom März 1984 eine Reihe von Verbesserungen vor-
geschlagen, insbesondere im konzeptionellen, orga-
nisatorischen und personellen Bereich, u. a. 

— Vertretung des Bundes im Verwaltungsrat, 

— Verstärkung der Geschäftsleitung, 

— Organisation und Arbeit der Verwaltungsabtei-
lung, 

Einsatz von Entwicklungshelfern in Beauftrag-
tenbüros, 

Drittmittelfinanzierung, 

Planung und Durchführung der Landesprogram-
me, 

— Anwerbung und Auswahl von Entwicklungshel-
fern, 

— Bewerber mit Vorvertrag, 

— Mitwirkung der Entwicklungshelfer einschließ-
lich Regionalkonferenzen, 

— Vorbereitung und Rückgliederung von Entwick-
lungshelfern. 

Der Bundesminister, der bereits im Jahre 1982 vom 
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages um 
die Vorlage eines Neuordnungskonzepts für die Ar-
beit des Deutschen Entwicklungsdienstes gebeten 
worden war, hat sich den Empfehlungen des Bun-
desrechnungshofes in den wesentlichen Punkten 
angeschlossen. 

Sein Bericht wurde dem Haushaltsausschuß vom 
Bundesminister der Finanzen im Oktober 1984 vor-
gelegt. Der Haushaltsausschuß ersuchte nach 
Kenntnisnahme den Bundesminister, im Herbst 
1986 erneut zu berichten. 

Seit Anfang 1985 wird das Neuordnungskonzept, 
zum Teil nach Erstellung weiterer Fachgutachten, 
schrittweise umgesetzt. Neben einer zu erwarten-
den Effizienzsteigerung bei der Aufgabenerledi-
gung des Deutschen Entwicklungsdienstes ergeben 
sich bereits jetzt Einsparungen von mindestens 
0,6 Mio. DM jährlich. 

3.16 Kürzung im Haushalt einer vom Bund 
geförderten Einrichtung 

Der Bundesrechnungshof hatte die Altersversor-
gung bei einer vom Bundesminister für innerdeut-
sche Beziehungen geförderten Einrichtung geprüft. 
Dabei stellte er fest, daß sie für die Sicherung der 
Zusatzversorgung ihrer Angestellten mehr Dek-
kungsmittel angesammelt hatte als erforderlich wa-
ren. 

Der Bundesrechnungshof hat diese Feststellungen 
in die Beratung des Voranschlages der Einrichtung 
eingebracht. Daraufhin konnte der entsprechende 
Ansatz von 2,5 Mio. DM im Entwurf des Haushalts-
planes der Einrichtung für das Jahr 1986 entfallen. 
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3.17 Mitbenutzung von bahneigenen 
Grundstücken, Gebäuden und 
Einrichtungen (Gestattungen) 

Die Deutsche Bundesbahn regelt Gestattungen im 
Wege privatrechtlicher Verträge. Die Einnahmen 
betrugen im Jahre 1984 22,4 Mio. DM. Der Bundes-
rechnungshof hat dargetan, daß diese vertraglichen 
Vereinbarungen die Interessen des Unternehmens 
nicht immer angemessen berücksichtigen und da-
her die Gefahr vermeidbarer Risiken und Nachteile 
in sich bergen. Er beanstandete insbesondere man-
gelnde Vertragsklarheit, für die Deutsche Bundes-
bahn ungünstige Einzelbestimmungen, die Ver-
nachlässigung regelungsbedürftiger Sachverhalte 
und verspätete Vertragsabschlüsse. Auch die ver-
einbarten Vergütungen waren in vielen Fällen we-
der dem Grunde noch der Höhe nach sachgerecht; 
erhebliche jährlich wiederkehrende Einnahmeaus-
fälle waren die Folge. 

Der Vorstand hat inzwischen geeignete Abhilfe-
maßnahmen getroffen. 

3.18 Aufstellung und Anwendung von 
Texthandbüchern im Bereich der 
Deutschen Bundesbahn 

Die Deutsche Bundesbahn bedient sich bei der 
Schriftguterstellung in zunehmendem Umfang der 
programmierten Textverarbeitung mit zentral ein-
geführten Texthandbüchern. Der Bundesrech-
nungshof hat die Aufstellung und Anwendung von 
Texthandbüchern in mehreren Anwendungsberei-
chen geprüft und dabei festgestellt, daß die ange-
strebten Rationalisierungserfolge bisher nicht in 
vollem Umfang erreicht wurden, weil 

— bei der Erarbeitung von Texthandbüchern orga-
nisatorische und fachliche Schwierigkeiten auf-
traten, 

— Entscheidungen über die zentrale Einführung 
von Texthandbüchern unangemessen lange dau-
erten, 

— in einigen Anwendungsgebieten andere Verfah-
ren wirtschaftlicher als die programmierte Text-
verarbeitung sein können, 

— der zentrale Änderungsdienst zur Fortschrei-
bung der Texthandbücher arbeits- und zeitauf-
wendig ist, 

— das Fehlen einer Entscheidung über das künftig 
einzusetzende Textverarbeitungssystem, die 
Weiterentwicklung und Ausdehnung der pro-
grammierten Textverarbeitung erschwert hat. 

Der Vorstand ist den Empfehlungen des Bundes-
rechnungshofes weitgehend gefolgt und hat inzwi-
schen zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung 
der programmierten Textverarbeitung durchge-
führt oder eingeleitet. Die Entscheidung über das 
künftig einzusetzende Textverarbeitungssystem 
hat er im August 1984 getroffen. 

3.19 Haushalts- und Wirtschaftsführung von 
Sozialeinrichtungen der Deutschen 
Bundesbahn in Berlin 

Im Jahre 1982 hat der Bundesrechnungshof die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Bezirkslei-
tungen Berlin der Bundesbahn-Versicherungsan-
stalt, der Bundesbahn-Betriebskrankenkasse und 
der dortigen Bezirksstelle der Krankenversorgung 
der Bundesbahnbeamten geprüft. 

Der Bundesrechnungshof kam zu dem Ergebnis, 
daß die Wahrnehmung der Aufgaben für die ge-
nannten Sozialeinrichtungen durch 27 Mitarbei-
ter(innen) und einen Bezirksprüfer aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht mehr zu vertreten sei. Er emp-
fahl deshalb der Deutschen Bundesbahn: 

— Die Aufgaben der genannten Sozialeinrichtun-
gen den jeweiligen Bezirksleitungen der Sozial-
verwaltung Nord in Münster zu übertragen, 

— eine Betreuungsstelle der drei Sozialeinrichtun-
gen in Berlin einzurichten, um der Präsenz der 
Deutschen Bundesbahn und den Interessen der 
Versicherten in Berlin Rechnung zu tragen, 

— die Auswirkungen der empfohlenen Personal

-

minderung auf die arbeitsmarktpolitische Situa-
tion in Berlin dadurch auszugleichen, daß an-
dere Aufgaben von der Deutschen Bundesbahn 
nach Berlin verlegt werden. 

Die Deutsche Bundesbahn folgte den Empfehlun-
gen des Bundesrechnungshofes. 

Sie übertrug mit Wirkung vom 1. Oktober 1984 die 
Aufgaben der zwei Bezirksleitungen und der Be-
zirksstelle auf die jeweilige Bezirksleitung bei der 
Sozialverwaltung Nord in Münster. Die Bezirkslei-
tungen nehmen die Aufgaben ohne Personalmehr-
bedarf wahr. Ferner richtete die Deutsche Bundes-
bahn in Berlin fünf Dienstposten für die Betreuung 
der Versicherten ein und verlagerte Aufgaben aus 
dem Bereich der Unfallfürsorge von den zehn Bun-
desbahndirektionen zentral nach Berlin. Für die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben richtete sie zwan-
zig Dienstposten ein. 

Die genannten Maßnahmen führten insgesamt zur 
Einsparung von 30 Dienstposten (davon 17 des ge-
hobenen und 13 des mittleren Dienstes) und damit 
zu einer jährlichen Einsparung von rd. 2,3 Mio. 
DM. 

3.20 Belohnungen und Provisionen bei der 
Deutschen Bundesbahn 

Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn (Vor-
stand) hat aufgrund § 23 Abs. 1 Bundesbahngesetz 
Richtlinien für die Gewährung von Belohnungen in 
besonderen Fällen und für besondere Leistungen 
erlassen. Der Bundesrechnungshof hatte beanstan-
det, daß entgegen der gesetzlichen Ermächtigung 

— Belohnungen für regelmäßig wahrzunehmende 
Aufgaben und ohne den Nachweis besonderer 
Leistungen gezahlt und 
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— einzelne Richtlinien ohne die erforderliche Zu-
stimmung des Bundesministers für Verkehr und 
das Einvernehmen der Bundesminister des In-
nern und der Finanzen erlassen worden sind. 

Der Vorstand hat daraufhin die Richtlinien neu ge-
faßt. Der Bundesminister für Verkehr hat dazu im 
Einvernehmen mit den genannten Bundesmini-
stern seine Zustimmung erteilt. Gegenstand der 
Neufassung waren u. a. die Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Zahlung der Güteprämie im Rangier- 

dienst, der Prämie für fremdsprachliche Mitarbei-
ter, der Einmannprämie im Busbetrieb, der Prämie 
für außerdienstliche Verkaufserfolge und der Ver-
kaufsprämie für Bahnpauschalreisen. Die jährli-
chen Ausgaben der Deutschen Bundesbahn für Be-
lohnungen dürften sich dadurch um 0,6 Mio. DM 
vermindern. Mit dem Vorstand wird noch erörtert, 
inwieweit die Vorschriften über die Gewährung der 
Nachlöseprämie einer weiteren Überarbeitung be-
dürfen. 

4 Feststellungen zur Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes 
für das Haushaltsjahr 1983 

4.1 Grundlage der Haushaltsführung, Entwicklung der 
Einnahmen und Ausgaben 

4.1.1 

Die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 1983 rich-
tete sich nach dem Haushaltsgesetz vom 20. Dezem-
ber 1982, das die Einnahmen und Ausgaben auf 
253,205 Mrd. DM feststellte. 

4.1.2 

Die Einnahmen (ohne Kredite und Münzeinnah-
men) überschritten das Einnahme-Soll um 1,4 v. H. 
(im Vorjahr um 0,4 v. H.). Die Steigerungsrate ge-
genüber dem Vorjahr betrug 3,8 v. H. (bei einem 
Soll von 2,4 v. H.), während sie im Haushaltsjahr 
1982 6,1 v. H. (bei einem Soll von 5,7 v. H.) betragen 
hatte. 

Die Mehreinnahmen in Höhe von 2,9 Mrd. DM sind 
vor allem bei der Umsatzsteuer und der Körper-
schaftsteuer entstanden, dagegen blieb das Auf-
kommen bei der veranlagten Einkommensteuer 
und der Gewerbesteuerumlage hinter den Erwar-
tungen zurück. 

Bei den Verwaltungseinnahmen sind die Einnah-
men aus Gewährleistungsmaßnahmen gestiegen, 
bei den übrigen Einnahmen stiegen die Erstattun-
gen der Europäischen Gemeinschaften. Minderein-
nahmen ergaben sich bei den Einnahmen aus Kre

-

diten vom Kreditmarkt und aus der Investitionshil-
feAbgabe. 

4.1.3 

Die Ausgaben (ohne haushaltstechnische Verrech-
nungen und durchlaufende Mittel) blieben um 
2,6 v. H. unter dem Soll des Haushaltsplans. Die 
Minderausgaben in Höhe von 6,5 Mrd. DM sind ins-
besondere bei den Zuschüssen an die Bundesan-
stalt für Arbeit, bei den Zinsen und beim Kinder-
geld eingetreten. Mehrausgaben entstanden u. a. 
bei der Arbeitslosenhilfe und bei den Zahlungen 
nach dem Sparprämiengesetz. 

Gegenüber dem Vorjahr wuchsen die Haushalts-
ausgaben um 0,9 v. H. (1982: 5 v. H.) bei einer vor-
gesehenen Steigerungsrate von 3,5 v. H. (1982: 
5,7 v. H.). 

Der Bundesminister der Finanzen (Bundesmini-
ster) hat die wesentlichen Abweichungen vom 
Haushaltssoll in Nr. 3.5 des Abschlußberichts sowie 
in Nr. 4.7 und 4.8 der Übersichten zur Haushalts-
rechnung dargestellt. 

Die Entwicklung der Ist-Einnahmen und Ist-Ausga-
ben ergibt sich für die Jahre 1973 bis 1983 aus dem 
nachfolgenden Schaubild *). 

*) ohne Münzeinnahmen, Haushaltskredite, haushalts

-

technische Verrechnungen und durchlaufende Mittel 
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Entwicklung des Bundeshaushalts 
Einnahmen, Ausgaben 

Ist 

4.1.4 

Im Haushaltsplan 1983 waren globale Minderausga-
ben in Höhe von 570 Mio. DM vorgesehen, und zwar 
bei Kapitel 30 01 Titel 972 01 in Höhe von 120 Mio. 
DM und bei Kapitel 60 02 Titel 972 01 in Höhe von 
450 Mio. DM. Zur Erwirtschaftung der im Einzel-
plan 60 veranschlagten globalen Minderausgabe 
wurde in § 4 Abs. 9 des Haushaltsgesetzes eine Ver-
fügungsbeschränkung innerhalb der Einzelpläne 
vorgesehen, die 2,5 v. H. der Ausgaben der Ober-
gruppen 51 bis 54 (Sächliche Verwaltungsausgaben) 
sowie 6 v. H. der nicht durch rechtliche oder inter-
nationale Verpflichtungen gebundenen Ausgaben 
der Hauptgruppe 6 (Zuweisungen und Zuschüsse 
mit Ausnahme für Investitionen) erfaßte. Diese 
Ausgabensperren übernahm der Bundesminister 
der Finanzen in das Rundschreiben vom 17. Dezem-
ber 1982 über die Haushaltsführung 1983. 

Nach den Erläuterungen des Bundesministers in 
der Haushaltsrechnung sind die Minderausgaben 
erwirtschaftet worden, und zwar der Ansatz von 
120 Mio. DM innerhalb des betreffenden Einzel-
plans (Bundesminister für Forschung und Techno-
logie); der Ansatz von 450 Mio. DM wurde in Höhe 
von 388 254 125,77 DM aufgrund der Verfügungsbe-
schränkung nach § 4 Abs. 9 Haushaltsgesetz 1983 
erbracht, der Restbetrag wurde innerhalb des Ge-
samthaushalts erwirtschaftet. 

4.1.5 

Den Bedenken des Bundesrechnungshofes zur Pro-
blematik der Veranschlagung globaler Minderaus-
gaben (zuletzt in Drucksache 10/574 Nr. 1.7) wurde 
inzwischen weitgehend Rechnung getragen. Im 
Einzelplan 60 sind vom Haushaltsjahr 1984 an 
keine globalen Minderausgaben mehr ausgebracht. 
Die noch in anderen Einzelplänen der Haushalts-
jahre 1984 und 1985 ausgebrachten Minderausga-
ben sind dort zu erwirtschaften. 

4.2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

4.2.1 

Im Haushaltsjahr 1983 wurden Mehrausgaben in 
Höhe von 2 073 996 091,81 DM über- und außerplan-
mäßig geleistet. 

Es entfielen auf 
überplanmäßige Ausgaben 	2 069 065 143,52 DM 
außerplanmäßige Ausgaben 	4 930 948,29 DM. 

Der Gesamtbetrag entspricht 0,82 v. H. der Sollaus-
gaben in Höhe von 253,205 Mrd. DM. 

Die gegenüber dem Vorjahr um 1 688 070 929,47 DM 
höheren Haushaltsüberschreitungen sind vor allem 
durch Mehrausgaben für die Arbeitslosenhilfe in 
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Höhe von rd. 1,4 Mrd. DM verursacht worden, denen 
Minderausgaben beim Zuschuß an die Bundesan-
stalt für Arbeit in Höhe von rd. 3,8 Mrd. DM gegen-
überstehen (vgl. Nr. 4.1.3). 

Die Haushaltsüberschreitungen sind im einzelnen 
in Nr. 3.4 und 4.1 der Haushaltsrechnung darge-
stellt. 

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben konn-
ten durch Einsparungen bei anderen Ausgaben ge-
deckt werden. 

4.2.2 

Ohne Einwilligung des Bundesministers sind bei 
acht Einzelplänen insgesamt 38 578 607,56 DM über-
planmäßig ausgegeben worden (im Vorjahr bei 14 
Einzelplänen 16 271 049,60 DM). Davon entfallen auf 
die nachstehenden Einzelpläne: 

Zahl der 
Posten DM 

Bundesminister der Verteidigung 	  10 26 591 283,51 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 	  3 8 176 581,86 

Bundesminister des Innern 	  9 2 821 047,44 

Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 	 5 528 833,02 

Bundesminister für Verkehr 	  3 303 220,35 
30 38 420 966,18 

Drei weitere Einzelpläne 	  15 157 641,38 
45 38 578 607,56 

In 23 der 45 Fälle handelt es sich nach der Jahres-
rechnung um Posten, die erst beim Rechnungsab-
schluß festgestellt wurden (im Vorjahr 27 Fälle von 
insgesamt 34). Einige dieser Fälle betrafen gesetzli-
che oder vertragliche Verpflichtungen (so bei den 
Bundesministern für Arbeit und Sozialordnung und 
der Verteidigung), sieben Vorgänge wurden als Vor-
griffe behandelt. In 16 Fällen hat der Bundesmini-
ster in der Haushaltsrechnung bestätigt, daß er bei 
rechtzeitiger Vorlage des Antrags seine Einwilli-
gung nach Artikel 112 GG gegeben bzw. Personal-
verstärkungsmittel zugewiesen hätte. 

Der Bundesminister sollte prüfen, welche Vorkeh-
rungen erforderlich sind, um solche Überschreitun-
gen rechtzeitig zu erkennen. 

4.3 Vorgriffe (§ 37 Abs. 6 BHO) 

Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben, d. h. 
bei Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus 
zweckgebundenen Einnahmen sowie bei im Haus-
haltsplan für übertragbar erklärten Ausgaben (§ 19 
Abs. 1 BHO), sind auf die nächstjährige Bewilligung 
für den gleichen Zweck als Vorgriffe anzurechnen 
(§ 37 Abs. 6 Satz 1 BHO). 

In Nr. 3.4.2 der Haushaltsrechnung werden insge-
samt 958 477,48 DM Vorgriffe ausgewiesen. 

Ausnahmen von der Vorgriffsregelung durch den 
Bundesminister sind möglich (§ 37 Abs. 6 Satz 2 
BHO). Sie wurden nach der Haushaltsrechnung in 
insgesamt 22 Fällen mit einem Gesamtbetrag von 
227 734 056,27 DM zugelassen. 

In fünf Fällen mit einem Gesamtbetrag von 
190 635,79 DM entfiel eine Vorgriffsregelung, weil 
im Haushalt 1984 Ausgaben für den gleichen Zweck 
nicht veranschlagt sind. 

4.4 Zulassung der Übertragbarkeit von Ausgaben 

Gemäß § 45 Abs. 4 BHO darf der Bundesminister in 
besonders begründeten Einzelfällen die Übertrag-
barkeit für andere als die in § 19 Abs. 1 BHO aufge-
führten Ausgaben zulassen, soweit Ausgaben für 
bereits bewilligte Maßnahmen noch im nächsten 
Haushaltsjahr zu leisten sind. 

Nach Nr. 3.7 der Haushaltsrechnung hat er von die-
ser Ermächtigung in vier Fällen mit einer Gesamt-
summe von 539 209 DM Gebrauch gemacht. 

4.5 Erlassene Ansprüche 

Der Bundesminister hat die gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 3 
BHO erlassenen Ansprüche nach Gesamtbeträgen 
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in Nr. 4.4 Haushaltsrechnung zusammengestellt 
(§ 85 Nr. 4 BHO). Außer Ansatz blieben hier demge-
mäß niedergeschlagene Beträge (§ 59 Abs. 1 Nr. 2 
BHO) sowie die nach anderen Rechtsvorschriften 
erlassenen Ansprüche, insbesondere solche steuer-
licher sowie besoldungs- und tarifrechtlicher Art. 

Von den hier ausgewiesenen rd. 60,5 Mio. DM ent-
fallen rd. 58,6 Mio. DM auf Allgemeine Bewilligun-
gen aus dem Einzelplan des Bundesministers für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit für die Umwand-
lung von Darlehen an eines der am wenigsten ent-
wickelten Länder nach den von der Bundesregie-
rung am 4. Oktober 1978 beschlossenen Grundsät-
zen. 

4.6 Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen 

4.6.1 

Dem Bundesminister standen im Jahre 1983 Kredit

-

ermächtigungen nach dem Haushaltsgesetz in 

Höhe von 106 790 400 000 DM zur Verfügung, von 
denen Ende 1983 rd. 79 204 113 148 DM in Anspruch . 
genommen waren (Nr. 3.3 der Vermögensrech-
nung). 

Die im Haushaltsplan veranschlagte Nettokredit-
aufnahme in Höhe von 40,910 Mrd.  DM wurde im 
Jahre 1983 in Höhe von 31 475 410 811,91 DM in An-
spruch genommen. Wegen der Bedeutung des Bun-
desbankgewinns für die Höhe der Kreditaufnahme 
vgl. Nr. 4.14 und 4.15.5. 

4.6.2 

Die im Haushaltsplan veranschlagte Nettokredit-
aufnahme überstieg das Investitions-Soll von 
33,3 Mrd. DM (Ist = rd. 31,5 Mrd. DM). Die tatsächli-
che Entwicklung der Ausgaben für Investitionen im 
Verhältnis zur Nettokreditaufnahme ist für die 
Jahre 1973 bis 1983 im nachfolgenden Schaubild 
dargestellt: 

Investitionen, Nettokreditaufnahme 
Ist 

4.6.3 

Der Bundesminister hat im Jahre 1983 weder eine 
Kreditermächtigung nach § 1 Abs. 2 der Reichs-
schuldenordnung noch die Kreditermächtigung des 
§ 6 Abs. 3 StWG in Anspruch genommen. 

Dem Bundesminister standen weitere Krediter

-

mächtigungen nach insgesamt 24 gesetzlichen Vor

-

schriften in Höhe von zusammen rd. 20,451 Mrd. 
DM zur Verfügung (vgl. Vermögensrechnung 
Nr. 3.3, Abschn. C). Von diesen Ermächtigungen wa-
ren Ende 1983 rd. 19,385 Mrd. DM in Anspruch ge-
nommen. 
4.6.4 

Nach -  § 3 des Haushaltsgesetzes war der Bundesmi

-

nister zur Aufnahme von Kassenverstärkungskre- 
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diten in Höhe von 20 256 400 000 DM (bis zur Höhe 
von 8 v. H. der Summe des Haushalts) ermächtigt. 
Nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 BHO konnten sie — 
jeweils nach Rückzahlung — wiederholt in An-
spruch genommen werden. 

Ende 1983 waren Kassenverstärkungskredite nicht 
in Anspruch genommen. 

Aus der Übersicht des Bundesministers über die 
zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmit-
tel der Bundeshauptkasse aufgenommenen Kredite 
(Nr. 4.11 der Haushaltsrechnung) geht hervor, daß 
an 167 Tagen (im Vorjahr an 184 Tagen) Kassenver-
stärkungskredite in Anspruch genommen wurden; 
der Höchstbetrag belief sich auf 7,882 Mrd. DM (im 
Vorjahr 7,916 Mrd. DM). Während die Buchkredite 
der Deutschen Bundesbank, die nach § 20 Abs. 1 
Nr. 1 a des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 
auf 6 Mrd. DM begrenzt sind, mit 4 und 5 v. H. zu 
verzinsen waren, betrugen die Zinssätze für die bei 
Kreditinstituten aufgenommenen Kassenverstär-
kungskredite zwischen 5 und 5,65 v. H. An Zinsen 
für Kassenkredite mußten insgesamt 61 397 255,57 
DM (im Vorjahr 129 720 474,99 DM) gezahlt wer-
den. 

Der Bundesminister hat zur Kassenverstärkung 
weder Schatzwechsel noch unverzinsliche Schatz-
anweisungen begeben. 

4.7 Verpflichtungsermächtigungen und deren 
Inanspruchnahme 

Nach der Anlage zur Haushaltsübersicht (Teil I des 
Gesamtplans) standen an Ermächtigungen für 
Maßnahmen, die den Bund zur Leistung von Ausga-
ben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten kön-
nen, insgesamt 36 215 866 000 DM zur Verfügung. 

Der Bundesminister will die Höhe der Verpflichtun-
gen und der Geldforderungen im Sinne des § 71 
Abs. i Satz 2 BHO erst nach Automatisierung des 
Kassen- und Rechnungswesens in der Jahresrech-
nung nachweisen (§ 80 Abs. 2 BHO). Er geht davon 
aus, daß dies wegen der erforderlichen Vorarbeiten 
nicht vor dem Jahre 1987 der Fall sein wird. Bis 
dahin führen die Bewirtschafter als Zwischenlö-
sung Aufzeichnungen über die tatsächliche Inan-
spruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 
und über die daraus folgenden Vorbelastungen 
künftiger Haushaltsjahre, die vom Jahre 1983 an in 
die Ressortmeldungen einbezogen worden sind. 
Nach einer aufgrund der Ressortmeldungen vom 
Bundesminister erstellten Übersicht, die von Ver-
pflichtungsermächtigungen (einschließlich über-
planmäßigen) im Gesamtbetrag von 36 887 693 000 
DM ausgeht, waren diese zum Jahresende 1983 in 

Höhe von 27 047 067 000 DM in Anspruch genom-
men. 

4.8 Mitteilung nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 BHO 

Der Bundesrechnungshof und die Vorprüfungsstel-
len haben für das Haushaltsjahr 1983 keine Abwei-
chungen zwischen den Beträgen festgestellt, die in 
der Bundeshaushaltsrechnung und der Vermögens-
rechnung sowie in den Büchern aufgeführt sind. 
Dies gilt entsprechend für die Rechnungen der Son-
dervermögen. Soweit die Einnahmen und Ausgaben 
stichprobenweise geprüft worden sind, waren diese 
im allgemeinen ordnungsmäßig belegt. 

4.9 Kassenmäßiger Abschluß, 
Finanzierungsrechnung, Haushaltsabschluß 

4.9.1 

Nach Nr. 2.1.1 der Haushaltsrechnung 1983 schließt 
das kassenmäßige Jahres- und Gesamtergebnis mit 
Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in Höhe von 
247 103 882 158,43 DM ausgeglichen ab. 

Der Ausgleich des kassenmäßigen Jahresergebnis-
ses wird durch den Vermerk bei Kapitel 32 01 zuge-
lassen, wonach Einnahmen aus Kreditaufnahmen 
in das folgende Haushaltsjahr umgebucht und am 
Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende 
Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten 
des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht 
oder umgebucht werden dürfen. Im Haushaltsjahr 
1983 wurde der kassenmäßige Ausgleich dadurch 
hergestellt, daß ein Betrag von 9 286 727 810,98 DM 
vom Kapitel 32 01 Titel 325 11 (Haushaltsjahr 1983) 
nach Kapitel 32 01 Titel 325 11 (Haushaltsjahr 1984) 
umgebucht wurde. 

4.9.2 

Die Finanzierungsübersicht zum Bundeshaus-
haltsplan 1983 sah einen Finanzierungssaldo von 
41,310 Mrd. DM vor. Nach der Finanzierungsrech-
nung zum kassenmäßigen Abschluß verringerte 
sich der Finanzierungssaldo um 9 392 568 912,62 DM 
auf 31 917 431 087,38 DM (Nr. 2.1.2 der Haushalts-
rechnung). 

4.9.3 

Der Haushaltsabschluß (§ 83 BHO) weist einen Jah-
resfehlbetrag von 12 160 121,26 DM und einen Ge-
samtfehlbetrag von 3 904 303 371,95 DM aus, der 
sich wie folgt errechnet: 
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Einnahmen Ausgaben 
DM DM 

a) Nach der Haushaltsrechnung 1983 betragen die Ist- 
Einnahmen und Ist-Ausgaben 	  247 103 882 158,43 247 103 882 158,43 

b) Hinzu treten die in das Haushaltsjahr 1984 zu übertra- 
genden Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe) 	 - 3 904 303 371,95 

c) Summe a) und b) 	  247 103 882 158,43 251 008 185 530,38 

d) Abzusetzen sind die aus dem Haushaltsjahr 1982 über- 
tragenen Ausgabereste (einschließlich Vorgriffe) 	 - 3 892 143 250,69 

e) Unterschied c) bis d) 	  247 103 882 158,43 	247 116 042 279,69 

f) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 1983 	 / 	12 160 121,26 

g) Unter Einschluß des rechnungsmäßigen Gesamtergeb- 
nisses am Ende des Haushaltsjahres 1982 von 	 / 3 892 143 250,69 
ergibt sich ein rechnungsmäßiges Gesamtergebnis am 
Ende des Haushaltsjahres 1983 von 	  / 3 904 303 371,95 

Der Unterschied zwischen dem rechnungsmäßigen 
Jahresergebnis und dem kassenmäßigen Jahreser-
gebnis entspricht der im Jahre 1983 zu verzeichnen-
den Änderung des Bestandes an Ausgaberesten. 

4.10 Gegenüberstellung von Haushaltsplan und 
Haushaltsrechnung nach Gruppen 

Haushalts-Soll 
(lt. Haushalts

-

plan) 

Rechnungs-Soll  
(einschließlich 

 Ausgabereste 
aus 1982) 

Haushalts-Ist 
 (lt. Haushalts

-

rechnung) 

Rechnungs-Ist 
(einschließlich 
Ausgabereste 

für 1984) 

Mrd. DM 

Einnahmen 

Steuern und steuerähnliche Abgaben 	 188,4 188,4 190,7 190,7 

Verwaltungseinnahmen 	  19,1 19,1 19,3 19,3 

übrige Einnahmen 	  4,8 4,8 5,6 5,6 

Einnahmen vom Kreditmarkt 	 40,9 40,9 31,5 31,5 
253,2 253,2 247,1 247,1 

Ausgaben 

Personalausgaben 	  35,4 35,4 35,1 35,1 

Sächliche Verwaltungsausgaben 	 10,1 10,1 10,1 10,1 

Militärische Beschaffungen, Anlagen und dgl 	 19,8 20,0 19,9 20,1 

Schuldendienst (Zinsen) 	  27,2 27,2 26,6 26,6 

Zuweisungen und Zuschüsse 	  127,9 128,4 123,5 124,0 

Investitionen 	  33,3 36,5 31,5 34,7 

Besondere Finanzierungsausgaben 
(einschließlich globaler Minderausgaben) 	 / 0,5 / 0,5 0,4 0,4 

253,2 257,1 247,1 251,0 
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4.11 Haushaltsreste 

Die übertragenen Ausgabereste (einschließlich Vor-
griffe) belaufen sich auf insgesamt 3 904 303 371,95 
DM, die Vorgriffe auf 958 477,48 DM. Sie betragen 
— wie im Vorjahr — rd. 1,6 v. H. der Ist-Ausgaben. 

Folgende Einzelpläne weisen die höchsten Ausga-
bereste auf: 

rd. TDM 
in v. H. der 

Ist-Ausgaben 
des Einzelplans 

Bundesminister für Verkehr 	  947 089 3,8 

Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 	 731 146 16,5 

Bundesschuld 	  504 536 1,7 

Bundesminister für Wirtschaft 	  496 729 12,6 

Bundesminister des Innern 	  211 896 6,1 

Nach der Übersicht Nr. 4.9 zur Haushaltsrechnung 
hat sich der Restebestand seit dem Haushaltsjahr 
1979 vermindert, und zwar von 1979 bis 1981 um rd. 
0,7 Mrd. DM, im Jahr 1982 sogar um rd. 1,5 Mrd. DM. 
Im Haushaltsjahr 1983 hat er sich gegenüber dem 
Vorjahr zwar um rd. 12 Mio. DM erhöht, blieb aber 
im Verhältnis zu den Ist-Ausgaben nahezu unverän-
dert. 

Zur Problematik der Ausgabereste im Einzelplan 
des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau hat der Bundesrechnungshof in sei-
nen Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 
1980 vom 21. September 1982 und in seinen Berner-
kungen 1983 vorn 10. Oktober 1983 berichtet (Druck-
sache 9/2108 Nr. 31 und 10/574 Nr. 33.1). 

Wegen der Resteentwicklung beim ERP-Sonderver-
mögen s. Nr. 4.12.2. 

 
4.12 Sondervermögen 

4.12.1 

Von den beiden großen, vornehmlich nach betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen zu führenden Son-
dervermögen weist die Deutsche Bundesbahn Ende 
1983 einen Jahresfehlbetrag von rd. 3,713 Mrd. DM 
aus (im Vorjahr rd. 4,149 Mrd. DM). Der Bund lei-
stete erfolgswirksame Ausgleichszahlungen von 
insgesamt rd. 9,368 Mrd. DM sowie rd. 0,604 Mrd. 
DM als weitere Einlagen zur Abdeckung von Ver-
lustvorträgen (im Vorjahr rd. 9,234 Mrd. DM sowie 
rd. 0,515 Mrd. DM als weitere Einlagen), ferner In-
vestitionszuschüsse verschiedener Art aus Kapitel 
12 20 in Höhe von rd. 3,146 Mrd. DM (im Vorjahr rd. 
3,404 Mrd. DM). 

Als Eigenkapital wurden Ende 1983 — jeweils bei 
gesonderter Einstellung des Bilanzverlustes — rd. 
22,794 Mrd. DM ausgewiesen, im Vorjahr rd. 
22,856 Mrd. DM. Die Kreditverbindlichkeiten betru

-
gen rd. 35,848 Mrd. DM, darunter 0,250 Mrd. DM zur 
Kapitalaufstockung (im Vorjahr rd. 35,977 Mrd. DM 
und rd. 0,435 Mrd. DM); für die Kapitalaufstockung 
hat der Bund den Schuldendienst übernommen. 

Die Deutsche Bundespost lieferte für das Jahr 1983 
rd. 4,390 Mrd. DM an den Bund ab (für das Vorjahr 
rd. 4,074 Mrd. DM). 

Die Deutsche Bundespost erzielte im Jahre 1983 
einen Jahresüberschuß von rd. 3,234 Mrd. DM, von 
dem 1 Mrd. DM den Rücklagen zugeführt und als 
Bilanzgewinn rd. 2,234 Mrd. DM ausgewiesen wur-
den (im Vorjahr betrugen der Jahresüberschuß rd. 
2,671 Mrd. DM, die Zuführung zu den Rücklagen — 
saldiert — 1 Mrd. DM und der Bilanzgewinn rd. 
1,671 Mrd. DM). 

Als Eigenkapital wurden Ende 1983 rd. 35,035 Mrd. 
DM ausgewiesen, im Vorjahr rd. 32,447 Mrd. DM, 
jeweils bei gesonderter Einstellung des Bilanzge-
winns. Die Kreditverbindlichkeiten und die Entnah-
men aus Postgiro- und Postsparkassengeldern für 
Investitionen betrugen rd. 43,1 Mrd. DM (im Vor-
jahr rd. 40,9 Mrd. DM). 

Wegen der Prüfungsergebnisse, die die beiden Son-
dervermögen betreffen, vgl. im einzelnen Nr. 50 bis 
65 und 66 bis 79. 

4.12.2 

Zu den übrigen in der Haushaltsrechnung nachge-
wiesenen Sondervermögen (s. auch Nr. 2.2.1 der 
Vermögensrechnung 1983) ist zu bemerken: 

Ein gesondertes Entlastungsverfahren ist, bezogen 
auf diese Sondervermögen, nur für den Ausgleichs-
fonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes vor-
gesehen. Für das Sondervermögen ist dem Bundes-
minister für Wirtschaft für das Haushaltsjahr 1983 
bisher vorn Bundesrat am 1. März 1985 Entlastung 
erteilt worden (Plenarprotokoll S. 119). Der Be-
schluß des Deutschen Bundestages steht noch aus. 
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Der Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkoh-
leneinsatzes weist bei einem Ausgabenüberschuß 
von rd. 105,3 Mio. DM zum 31. Dezember 1983 einen 
Bestand von rd. 0,5 Mio. DM aus. Im Vorjahr ent-
stand ein Einnahmenüberschuß von rd. 104,2 Mio. 
DM bei einem Endbestand von rd. 105,8 Mio. DM. 

Beim ERP-Sondervermögen betrug der Vermögens-
bestand zum 31. Dezember 1983 rd. 13,9 Mrd. DM 
(im Vorjahr rd. 13,5 Mrd. DM). Die Verbindlichkei-
ten beliefen sich insgesamt auf rd. 5,8 Mrd. DM (im 
Vorjahr rd. 5,3 Mrd. DM). Verpflichtungen aus Ge-
währleistungen bestanden in Höhe von rd. 
429,4 Mio. DM (im Vorjahr rd. 173,5 Mio. DM). Die 
Ausgabereste haben sich um rd. 18 Mio. DM auf 
1,675 Mrd. DM verringert. 

Wegen der Prüfungsergebnisse wird auf Nr. 49 ver-
wiesen. 

Der Ausgleichsfonds — Lastenausgleich — weist 
bei einem Jahresüberschuß von rd. 85,3 Mio. DM 
nach der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 
1983 ein Vermögen von rd. 1,720 Mrd. DM aus, dem 
Schulden von rd. 2,145 Mrd. DM gegenüberstehen. 
(Im Vorjahr betrugen der Jahresüberschuß rd. 
85,6 Mio. DM, das Vermögen rd. 1,954 Mrd. DM und 
die Schulden rd. 2,666 Mrd. DM.) Dabei sind Ansprü-
che auf Zahlung künftig fällig werdender Aus-
gleichsabgaben und Verpflichtungen zur Zahlung 
der Ausgleichsleistungen in späteren Jahren unbe-
rücksichtigt geblieben. 

Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist zu-
letzt in den Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober  1984 
im einzelnen berichtet worden (Drucksache 10/2223 
Nr. 58). 

Das Sondervermögen Ufi-Abwicklungserlös (Film-
förderung) weist zum 31. Dezember 1983 bei einem 
Einnahmenüberschuß von rd. 1 Mio. DM einen Be-
stand von rd. 11,1 Mio. DM — im Vorjahr rd. 
10,1 Mio. DM — aus. 

Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist zu-
letzt in den Bemerkungen zur Bundeshaushalts-
rechnung 1979 vom 28. September 1981 berichtet 
worden (Drucksache 9/978 Nr. 11.2). 

Beim Rückstellungsfonds zur Sicherung der Altöl-
beseitigung betrug der zum 31. Dezember 1983 als 
Vermögen nachgewiesene verfügbare Betrag rd. 
27,6 Mio. DM (im Vorjahr rd. 26,2 Mio. DM). Die 
Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag 
bis zum 31. März jedes dritten Wirtschaftsjahres 
über die Tätigkeit des Fonds, insbesondere über die 
Möglichkeiten einer Ermäßigung der laufenden Zu-
schüsse und der Ausgleichsabgabe, zu berichten. 
Dies ist zuletzt für die Jahre 1981 bis 1983 gesche-
hen (Drucksache 10/1229). 

Der Ausgleichsfonds für überregionale Maßnah-
men zur Eingliederung Schwerbehinderter in Ar-
beit, Beruf und Gesellschaft weist bei einem Ein-
nahmenüberschuß von rd. 48,0 Mio. DM einen End-
bestand von rd. 671,8 Mio. DM aus. Ende des Vorjah-
res betrugen der Einnahmenüberschuß insgesamt 
rd. 126,7 Mio. DM und der Endbestand rd. 605,5 Mio. 
DM. 

Über die Prüfung dieses Sondervermögens ist zu-
letzt in den Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober  1984 
berichtet worden (Drucksache 10/2223 Nr. 21). 

Das Zweckvermögen bei der Deutschen Siedlungs-  
und Landesrentenbank zeigt Ende 1983 einen Be-
stand von rd. 4,327 Mrd. DM (im Vorjahr rd. 
4,459 Mrd. DM). Das darin zum 31. Dezember 1983 
nachgewiesene Vermögen des Bundes betrug rd. 
2,575 Mrd. DM. 

Über Prüfungsergebnisse bei diesem Sondervermö-
gen ist zuletzt in den Bemerkungen zur Bundes-
haushaltsrechnung 1980 vom 21. September 1982 be-
richtet worden (Drucksache 9/2108 Nr. 12). 

4.13 Bundesbetriebe 

Die vom Bundesminister der Haushaltsrechnung 
beizufügende Übersicht über den Jahresabschluß 
bei Bundesbetrieben enthält eine Maschinenzentra-
le, ein Wasserwerk, einen Landwirtschaftsbetrieb, 
eine Druckerei, eine Kleiderkasse sowie zwölf be-
hördeneigene Kantinen. 

Zum Jahresende 1983 weisen aus 

— die Maschinenzentrale, die nicht Gewinne er-
wirtschaften soll, ein nahezu kostendeckendes 
Ergebnis bei einem Betriebskapital von rd. 
4,5 Mio. DM, 

— das Wasserwerk einen Gewinn von rd. 
91 200 DM bei einem Betriebskapital von rd. 
1,5 Mio. DM, 

— der Landwirtschaftsbetrieb — zum Ende des 
Wirtschaftsjahres am 30. Juni 1983 — einen Ver-
lust von rd. 0,4 Mio. DM bei einem Betriebskapi-
tal von rd. 5,0 Mio. DM, 

— die Druckerei einen Gewinn von rd. 5,2 Mio. DM 
bei einem Betriebskapital von rd. 219,9 Mio. DM 
und 

— die, Kleiderkasse einen Jahresgewinn von rd. 
0,6 Mio. DM bei Umsatzerlösen von rd. 6,9 Mio. 
DM sowie anderen Erträgen von rd. 0,6 Mio. 
DM. 

Von den zwölf behördeneigenen Kantinen erwirt-
schafteten neun Kantinen Überschüsse oder ein 
ausgeglichenes Ergebnis; drei Kantinen weisen 
Verluste aus. 

Den Jahresabschluß der Verwaltung des sogenann-
ten Westvermögens — das Reinvermögen ist in der 
Vermögens-Hauptrechnung mit rd. 76,2 Mio. DM 
ausgewiesen — will der Bundesminister voraus-
sichtlich vom Jahre 1985 an in die Übersicht über 
den Jahresabschluß bei Bundesbetrieben aufneh-
men. 

4.14 Abführungen der Deutschen Bundesbank 

Die Deutsche Bundesbank wies im Jahre 1982 einen 
Bilanzgewinn von rd. 11,3 Mrd. DM aus (im Jahre 
1981: rd. 13,1 Mrd. DM; 1983: 11,8 Mrd. DM; 1984: 
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13,2 Mrd. DM). Die Höhe des Gewinns erklärt sich 
vor allem aus Zinseinnahmen infolge des hohen 
ausländischen Zinsniveaus. Im Haushaltsjahr 1983 
wurden 11 037 380 217,48 DM Reingewinn aus dem 
Jahre 1982 an den Bund abgeführt (s. auch 
Nr. 4.15.5). In den Jahren 1981, 1983 und 1984 erzielte 
die Deutsche Bundesbank Gewinne auch aus dem 
An- und Verkauf von Fremdwährungen. 

Wegen der Prüfungsergebnisse wird auf Nr. 45 ver-
wiesen. 

4.15 Schulden 

4.15.1 

Die Gesamtverschuldung des Bundes betrug am 
Ende des Haushaltsjahres 1983 rd. 341,6 Mrd. DM 
(s. Nr. 3.2 der Vermögensrechnung). Sie setzt sich 
aus folgenden Beträgen zusammen: 

Mrd. DM 

Finanzkredite 	 339,264 

Verbindlichkeiten aus der 
InvestitionshilfeAbgabe 	 0,540 

Eigene Bundesschuld 	 339,804 

Schuldmitübernahme 
Ausgleichsfonds (abzüg

-

lich Eigenbestand von 
305,19 Mio. DM) 	 1,840 

Summe 	 341,644 1 ) 

Nachrichtlich: 

Anleihen und sonstige langfristige Kredite, für die 
der Bund den Kapitaldienst übernommen hat: 

bei der Deutschen Bundesbahn 	250 Mio. DM. 

1) Von der zum 31. Dezember 1983 ausgewiesenen Schuld 
sind rd. 8,863 Mrd. DM in der Geldrechnung des folgen-
den Haushaltsjahres erfaßt. 

4.15.2 

Nach den Haushaltsplänen 1983 bis 1985, nach der 
Haushaltsrechnung 1983 (bereinigtes Ist) und nach 
den vom Bundesminister bekanntgegebenen Ab-
schlußzahlen für 1984 zeigt sich folgende Entwick-
lung: 

1983 1984 1985 
Soll 

Soll Ist Soll Ist 
(gemäß Haushaltsgesetz 
vom 20. Dezember 1984) 

- in Mrd. DM  - 

Ausgaben 	  253,2 246,7 257,1 251,8 259,3 

davon 

für Investitionen 	 33,3 31,5 35,7 33,6 35,3 

für Zinsen 	  27,2 26,6 28,3 27,8 29,4 

Einnahmen 	  211,9 214,8 225,6 223,1 234,0 

Finanzierungssaldo 	 41,3 31,9 31,5 28,6 25,3 

Nettokreditaufnahme 	 40,9 31,5 31,2 28,3 25,0 

4.15.3 

Nach den vom Bundesminister für das Haushalts-
jahr 1984 bekanntgegebenen Abschlußzahlen und 
nach dem Haushaltsplan 1985 (gemäß Haushaltsge-
setz vom 20. Dezember 1984) ergibt sich rechnerisch 
bis Ende 1985 eine Verschuldung des Bundes von 
rd. 394,9 Mrd. DM. 

Der Anteil der Nettokreditaufnahme von rd. 
31,5 Mrd. DM an den Haushaltsausgaben von 
246,7 Mrd. DM - Kreditfinanzierungsquote - be-
trug im Jahre 1983 rd. 12,8 v.H. (im Vorjahr rd. 
15,2 v. H.). 

Die Ausgaben für Zinsen von rd. 26,6 Mrd. DM be-
liefen sich - bezogen auf die Haushaltseinnahmen 
von 214,8 Mrd. DM (ohne Einnahmen aus Krediten, 
haushaltstechnische Verrechnungen und Münzein-
nahmen) - im Haushaltsjahr 1983 auf rd. 12,4 v.H. 
(im Vorjahr auf rd. 10,7 v. H.). 

4.15.4 

In den Haushaltsjahren 1982 bis 1985 (1985: Soll) 
haben sich die Brutto-Kreditaufnahmen sowie die 
Ausgaben für Zinsen und Tilgung wie folgt verän-
dert: 
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1985 
1982 1983 1984 (Soll gemäß Haus

-

haltsgesetz vom 
20. Dezember 1984) 

- in Mrd. DM - 

Brutto- 
Kreditaufnahme 	 79,6 76,4 73,1 70,7 

Zinsen 	  22,1 26,6 27,8 29,4 

Tilgung 	 42,4 	64,5 449 	71,5 44,8 	72,6 45,7 	75,1 

Der Bundesrechnungshof hat zuletzt in seinen Be-
merkungen 1983 (Drucksache 10/574 Nr. 1.19.3) auf 
die finanzwirtschaftliche Problematik hingewiesen, 
die sich aus steigenden Ausgaben für Zinsen hin-
sichtlich der Beweglichkeit bei der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Bundes ergibt. Seit dem 
Jahre 1982 waren die Kreditaufnahmen des Bundes 
zwar niedriger, als dies die Planzahlen des Haus-
halts vorsahen, und seit dem Haushaltsjahr 1984 
liegen die veranschlagten Nettokreditaufnahmen - 
erstmals seit dem Jahre 1980 - unterhalb der 
Summe der veranschlagten Ausgaben für Investi-
tionen. Dennoch werden die Ausgaben für Zinsen, 
wie sich aus der nachfolgenden Übersicht ergibt, 
nicht nur absolut, sondern fast ausnahmslos auch 
im Verhältnis zu den Gesamtausgaben wie auch zu 
den Steuereinnahmen weiterhin ansteigen. 

Gesamt- Steuer- Zinsen 1 ) 

Haus

-

halts- 

ausgaben ein

-

nahmen Betrag in v. H. der 

jahr 
- in Mrd. DM - Gesamt- Steuer

-

ein- ausgaben nahmen 

1980 215,7 176,2 14,0 6,5 7,9 
1981 233,0 180,5 18,0 7,7 10,0 
1982 244,6 183,1 22,1 9,0 12,1 
1983 246,7 190,3 26,6 10,8 14,0 
1984 251,8 197,2 27,8 11,0 14,1 
1985 2) 259,3 207,7 29,4 11,3 14,2 
1986 3) 263,9 211,8 30,5 11,6 14,4 
1987 4) 271,7 221,9 32,8 12,1 14,8 
1988 4) 279,7 229,6 35,9 12,8 15,6 
1989 4) 287,9 241,2 36,8 12,8 15,3 

1) Ansätze lt. Kapitel 32 05 (ohne Geldbeschaffungskosten 
aus Kapitel 32 02 und Schuldendienst für Ausgleichsfor-
derungen aus Kapitel 32 09) 

2) Haushaltssoll 
3) Regierungsentwurf 
4) Finanzplan 

4.15.5 

Bei der Würdigung der Höhe der Kreditaufnahmen 
seit dem Jahre 1983 darf nicht unberücksichtigt 
bleiben, daß die Senkung des Kreditbedarfs, worauf 
der Bundesrechnungshof schon im Vorjahr hinge-
wiesen hat, zu einem nicht unbeträchtlichen Teil 
auf die Gewinnabführungen der Deutschen Bun-
desbank zurückzuführen ist, deren gegenwärtige 

Höhe (s. Nr. 4.14) nicht auf unbedingt stetigen Gege-
benheiten beruht. 

Die Nettokreditaufnahmen und die Gewinnabliefe-
rungen der Deutschen Bundesbank zeigt folgende 
Übersicht: 

Haushalts- 
fahr 

Nettokreditaufnahme 
Gewinnablieferung 

Deutsche 
Bundesbank 

- in Mrd. DM - 

1975 29,9 - 
1976 25,8 0,4 
1977 21,8 - 
1978 26,1 - 
1979 25,7 - 
1980 27,1 - 
1981 37,4 2,3 
1982 37,2 10,5 
1983 31,5 11,0 
1984 28,3 11,4 
1985 25,5 (Soll) 12,9 

4.15.6 

Die weitere Entwicklung des Kreditbedarfs des 
Bundes kann in nächster Zukunft auch von der un-
geklärten Finanzlage der Europäischen Gemein-
schaften beeinflußt werden. Durch die Ausschöp-
fung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel der Gemein-
schaften in Höhe von 1 v. H. einer gemeinsamen Be-
messungsgrundlage waren die Europäischen Ge-
meinschaften bereits im Jahre 1984 gezwungen, 
eine Deckungslücke von insgesamt rd. 2 071,5 Mio. 
ECU durch freiwillige - rückzahlbare - Vor-
schüsse der Mitgliedstaaten auf die Eigenmittel der 
Gemeinschaften zu schließen. Von der Bundesrepu-
blik Deutschland waren insgesamt 28,76 v. H. dieses 
Fehlbetrages zu finanzieren, was im Jahre 1984 zu 
einem Nachtragshaushalt mit einem Gesamtvolu-
men von 650 Mio. DM führte, ohne jedoch den Ge-
samtplafond des Bundeshaushalts zu verändern. Da 
weder die Rückzahlbarkeit der geleisteten Vor-
schüsse durch entsprechende EG-Verordnungen ge-
währleistet, noch die Finanzierung weiterer, zu er-
wartender Deckungslücken im EG-Haushalt durch 
entsprechende Eigenmittel der Europäischen Ge-
meinschaften abgesichert sind, ist nicht auszu-
schließen, daß der Kreditbedarf des Bundes auch in 
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den kommenden Jahren in nicht vorhersehbarer 
Weise und Höhe durch die Deckungslücken im EG-
Haushalt beeinflußt wird. 

4.16 Personalhaushalt 

4.16.1 

Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung 
waren in den letzten Jahren bestrebt, den Anteil der 

Personalausgaben an den Gesamtausgaben durch 
verschiedene Maßnahmen zu reduzieren. 

Deshalb sind in den Haushaltsgesetzen der Jahre 
1980 bis 1985 insgesamt 9 035 Stellen (Planstellen 
für Beamte und Stellen für Angestellte sowie Arbei-
ter) eingespart oder mit kw-Vermerken versehen 
worden. 

Einzelheiten enthält die nachstehende Übersicht: 

Einsparungen von Stellen beim Bund von 1980 bis 1985 
(ohne Soldaten) 

_Haushalts- 
fahr 

Maßnahme 
Haushalts

-

gesetz 
Status Oberste 

Bundesbehörden 
Nachgeordnete 

Bereiche Insgesamt 

1980 — — — — — 

1981 § 20 Abs. 1 Beamte 92 1 396 1 488 
Angestellte 128 1 240 1 368 
Arbeiter — — — 

220 2 636 2 856 2) 

1982 § 20 Abs. 1 Beamte — 1 1 
Angestellte 4 100 104 
Arbeiter — — — 

4 101 105 2) 

§ 20 Abs. 2 Beamte 1) 130 1 150 1 280 
Angestellte 72 909 981 
Arbeiter 8 1 093 1 101 

210 3 152 3 362 3) 

1983 § 20 Abs. 1 Beamte 52 404 456 
Angestellte 92 1 062 1 154 
Arbeiter 5 1 037 1 042 

149 2 503 2 652 

1984 § 20 Beamte — 10 10 
Angestellte 2 48 50 
Arbeiter — — — 

2 58 60 

1985 — — — — — 

Insgesamt 
1980 bis 
1985 585 8 450 9 035 

1) Einschließlich Richter 
2) Insgesamt einzusparende Stellen: 3 000 

Die restlichen Stellen sind beim Verfassungsschutz und Nachrichtendienst eingespart worden: Insgesamt mehr als 
3 000 Stellen 

3) Davon 31 als Ausgleich für neue Stellen 

Bis auf wenige, bisher noch nicht wirksam gewor-
dene kw-Vermerke sind die Einsparungen erbracht. 
Sie haben wesentlich dazu beigetragen, den Anteil 
der Personalausgaben, der nach der Gruppierungs-
übersicht zum Bundeshaushaltsplan im Haushalts-
jahr 1980 rd. 15 v. H. (rd. 32,1 Mrd. DM) betrug, bis 
zum Haushaltsjahr 1984 auf rd. 14,1 v. H. (rd. 35,5 
Mrd. DM) zu senken. 

4.16.2 

Der Bundeshaushalt für das Haushaltsjahr 1985 
weist in der Anlage zum Haushaltsgesetz 302 044 
Stellen aus. 

Die Entwicklung der Stellenpläne zeigt die nachfol-
gende Tabelle: 
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Entwicklung der Stellenpläne im Bund von 1980 bis 1985 
(Oberste Bundesbehörden und nachgeordnete Bereiche; ohne Soldaten) 

— nach Anlage der Haushaltsgesetze — 

Veränderung 
Oberste 

Bundesbehörden 
Nachgeordnete 

Bereiche Insgesamt gegenüber 
Vorjahr 
in v. H. 

1980 Beamte 1 ) 	 12 153 	104 395 116 548 + 0,7 

Angestellte 	 7 001 	84 104 91 105 + 0,3 

Arbeiter 	 1 074 	105 166 106 240 – 0,1 

313 893 + 0,3 

1981 Beamte 1 ) 	 12 168 	104 595 116 763 + 0,2 

Angestellte 	 6 980 	84 175 91 155 + 0,1 

Arbeiter 	 1 073 	105 113 106 186 – 0,1 

314 104 + 0,1 

1982 2) Beamte 1 ) 	 12 112 	103 238 115 350 – 1,2 

Angestellte 	 6 845 	82 939 89 784 – 1,5 

Arbeiter 	 1 077 	105 061 106 138 – 0,1 

311 272 – 0,9 

1983 Beamte 1 ) 	 11 998 	102 218 114 216 – 1,0 

Angestellte 	 6 757 	81 823 88 850 – 1,3 

Arbeiter 	 1 058 	103 972 105 030 – 1,0 

307 826 – 1,1 

1984 Beamte 1 ) 	 11 951 	101 917 113 868 – 0,3 

Angestellte 	 6 614 	80 733 87 347 – 1,4 

Arbeiter 	 1 079 	102 874 103 953 – 1,0 

305 168 – 0,9 

1985 Beamte 1 ) 	 12 034 	98 979 111 013 – (2,5) 3) 

Angestellte 	 6 559 	80 560 87 119 – 0,3 
Arbeiter 	 1 116 	102 796 103 912 – 0,0 

302 044 – (1,0)3) 

Veränderung von 1980 bis 1985 in v. H.: 	 – (3,8) 3) 

1) einschließlich Richter und Professoren 
2) einschließlich 1. und 2. Nachtragshaushalt 
3) ohne Berücksichtigung der Planstellenbereinigung im Bereich des Bundesgrenzschutzes: 

— Beamte 	+ 0,1 
Angestellte 	— 0,3 
Arbeiter 	0,0  
insgesamt 	0,0 

— Veränderung von 1980 
bis 1985 in v. H. 	— 2,8 

Hierbei ist die beim Bundesgrenzschutz (Kapi-
tel 06 25) erfolgte Planstellenbereinigung für das 
Haushaltsjahr 1985 berücksichtigt. Hier sind 3 039 
Planstellen der Besoldungsgruppe A 5 m entbehr-
lich geworden, da die ab 1. November 1983 einge-
stellten Dienstanfänger im mittleren Polizeivoll-
zugsdienst für die Dauer ihres Vorbereitungsdien-
stes Anwärterbezüge aus Titel 422 03 erhalten. 

Unter Berücksichtigung dieser Stellenbereinigung 
und der dargestellten Einsparungen entspricht die 
Zahl der im Bundeshaushalt 1985 ausgebrachten 
Stellen dem Stand der Haushaltsjahre 1967/68. 

Im Haushaltsjahr 1983 waren nach § 20 Abs. 1 bis 3 
des Haushaltsgesetzes im Rahmen der Personal-
fluktuation — ausgenommen Teile der Zollverwal-
tung und des Bundesgrenzschutzes — 1 v. H. der 
Planstellen für Beamte sowie Stellen für Ange-
stellte und Arbeiter einzusparen, und zwar anteilig 
verteilt auf die Laufbahngruppen und die entspre-
chenden Vergütungsgruppen. Der Bundesminister 
hat in dem Rundschreiben vom 27. Dezember 1982 
die Einsparungsquoten festgelegt, die entsprechend 
dem Anteil des jeweiligen Einzelplans am entspre-
chenden Gesamtsoll der Stellen im Bundeshaushalt 
einschließlich seiner Anlagen auf die Einzelpläne 
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aufzuteilen waren. Danach waren insgesamt 2 652 
Stellen einzusparen, die sich wie folgt auf die Lauf-
bahn- und entsprechenden Vergütungsgruppen ver-
teilten: 

Anzahl der Plan- 
stellen und Stellen 

höherer Dienst 	 174 
gehobener Dienst 	 401 
mittlerer Dienst 	 966 
einfacher Dienst 	 69 
Arbeiter 	 1 042 

Nach der Zusammenstellung des Abschlußberichts 
zur Haushaltsrechnung (Nr. 3.10) sind die Einspa-
rungsauflagen erfüllt worden. 

Der Bedarf an neuen Planstellen/Stellen für das 
Haushaltsjahr 1983 konnte weitestgehend durch 
Umsetzungen oder Einsparungen an anderer Stelle 
gedeckt werden. 

Besondere Prüfungsergebnisse 

Auswärtiges Amt 

(Einzelplan 05) 

5 Vergütung der Angestellten im Schreibdienst 
bel den Vertretungen des Bundes im Ausland 
(Kapitel 05 03 Titel 425 01) 

5.0 

Angestellte im Schreibdienst bei Vertretungen des 
Bundes im Ausland erhalten in vielen Fällen Ver-
gütung als Fremdsprachenassistentinnen, ohne daß 
die hierfür geforderten höherwertigen Tätigkeiten 
erbracht werden. Die zu hohe Eingruppierung be-
ruht auf Tätigkeitsdarstellungen (Arbeitsplatzbe-
schreibungen), die nicht den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechen. Die betreffenden Angestellten 
werden damit nicht dem Tarifvertrag entsprechend 
vergütet. 

5.1 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1982 
bis 1984 die Vergütung der Angestellten im Schreib-
dienst, die nach dem Tarifvertrag für Fremdspra-
chenassistentinnen eingruppiert sind, bei den Ver-
tretungen in Bern, Rom und Budapest geprüft. Er 
hat festgestellt, daß die tariflichen Voraussetzungen 
für die Eingruppierung der Fremdsprachenassi-
stentinnen in vielen Fällen nicht erfüllt waren. Im 
Gegensatz zu den „Tätigkeitsdarstellungen" (Ar-
beitsplatzbeschreibungen) der jeweiligen Auslands-
vertretung ergaben die Arbeitsplatzüberprüfungen, 
daß die für eine Eingruppierung als Fremdspra-
chenassistentin erforderlichen zeitlichen Anteile 
von mindestens 50 v. H. fremdsprachlicher Tätig-
keit nicht erreicht werden. 

Die betroffenen Angestellten sind zu einem wesent-
lichen Teil ihrer Arbeitszeit mit der Herstellung 
von Schriftgut befaßt. Das Schriftgut besteht zum 
größten Teil aus Berichten in deutscher Sprache an 
das Auswärtige Amt sowie aus dem Schriftverkehr, 
der an deutsche Empfänger, wie das Bundesverwal-
tungsamt oder andere deutsche Dienststellen, deut

-

sche Firmen oder Privatpersonen gerichtet ist. Nur 
ein kleiner Teil des Schriftverkehrs ist für Regie-
rungsstellen, Behörden, Institutionen und Privat-
personen des Gastlandes bestimmt und daher 
fremdsprachlich abgefaßt. 

Auch der mündliche fremdsprachliche Anteil an der 
Tätigkeit der Fremdsprachenassistentinnen ist ge-
ring. Fremdsprachen werden nur gelegentlich, z. B. 
bei Telefonaten und bei der Betreuung von Besu-
chern verlangt. Dabei ist noch zu berücksichtigen, 
daß die Sprache des Gastlandes häufig überhaupt 
nicht beherrscht wird, insbesondere außerhalb des 
englischen und französischen Sprachraumes. Bei 
der Vertretung in Budapest liegen die tatsächlichen 
fremdsprachlichen Anteile an der Tätigkeit der 
Fremdsprachenassistentinnen bei höchstens 
10 v. H. Gleichwohl sind dort drei von vier Ange-
stellten im Schreibdienst so eingruppiert worden, 
als betrüge ihre fremdsprachliche Tätigkeit minde-
stens 50 v. H. der Gesamtarbeitszeit. 

5.2 

Der Bundesrechnungshof hat die nicht tarifgerech-
ten Eingruppierungen und die unrichtigen Tätig-
keitsdarstellungen beanstandet. Bei einer fremd-
sprachlichen Tätigkeit von weniger als 50 v. H. kön-
nen die Bediensteten lediglich als Schreibkräfte 
eingruppiert werden. 

5.3 

Der Bundesminister bestreitet den dargestellten 
Sachverhalt nicht grundsätzlich. Er weist darauf 
hin, daß die Planung des Personaleinsatzes der 
Fremdsprachenassistentinnen besonders schwierig 
sei. Es seien nicht nur die Tätigkeitsmerkmale des 
zu besetzenden Arbeitsplatzes der Angestellten mit 
deren Vergütungsgruppen in Einklang zu bringen, 
sondern es müßten auch zusätzliche personalfür-
sorgerische Probleme, bedingt durch unterschiedli-
che Lebensbedingungen mit unterschiedlichen ge-
sundheitlichen Belastungen, gelöst werden. Dies 
könne jedoch nicht immer gelingen, da die wech-
selnde Verwendung an Auslandsvertretungen und 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 
	

Drucksache 10/4367 

in der Zentrale des Auswärtigen Amtes dazu führe, 
daß Fremdsprachenassistentinnen durch inzwi-
schen erfolgte Höhergruppierungen an bestimmten 
Dienstorten nicht mehr ihrer Eingruppierung ent-
sprechend eingesetzt werden könnten. Ursächlich 
hierfür sei auch der geltende Tarifvertrag für 
Fremdsprachenassistentinnen vom i. Oktober 1969, 
der den personalwirtschaftlichen Notwendigkeiten 
des Auswärtigen Dienstes nicht immer gerecht wer-
de, nicht zuletzt, weil die Möglichkeit der Herab-
gruppierung fehle. 

5.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die vom 
Bundesminister dargelegten Schwierigkeiten. Diese 
rechtfertigen jedoch nicht ein Abweichen von den 
Tarifbestimmungen. 

Die Stellungnahme des Bundesministers geht im 
übrigen insoweit an der Beanstandung des Bundes-
rechnungshofes vorbei, als auch erstmalige Ein-
gruppierungen von Angestellten als Fremdspra-
chenassistentinnen bei Vertretungen des Bundes 
im Ausland vorgenommen wurden, ohne daß die 
tariflichen Voraussetzungen gegeben waren. Wäre 
bei der erstmaligen Eingruppierung tarifgerecht 
verfahren worden, hätten die personalwirtschaftli-
chen Schwierigkeiten, die der Bundesminister gel-
tend macht, weitgehend vermieden werden kön-
nen. 

Auf den Vorwurf der Abgabe von Tätigkeitsdarstel-
lungen, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht 
entsprechen, ist der Bundesminister nicht einge-
gangen. Aber erst diese, von den tatsächlichen Ver-
hältnissen abweichenden Arbeitsplatzbeschreibun-
gen haben zu den ungerechtfertigten erstmaligen 
Eingruppierungen geführt und die Vergütung von 
Leistungen ermöglicht, die so nicht erbracht wor-
den sind. Der Bundesrechnungshof hatte in ande-
rem Zusammenhang schon im Jahre 1983 die nicht 
tarifgerechte Eingruppierung und unzutreffende 
Darstellung der Tätigkeiten von Fremdsprachen-
assistentinnen beanstandet; der Bundesminister 
hatte daraufhin Abhilfe zugesagt. Bundesrech-
nungshof und Bundesminister stimmten damals 
darin überein, daß die Behandlung dieses Arbeits-
bereichs einer grundlegenden Neuregelung bedür-
fe. Der Bundesrechnungshof hat die Erledigung an-
gemahnt; der Bundesminister ist seiner Zusage 
noch nicht nachgekommen. 

5.5 

Der Bundesminister wird nunmehr für zutreffende 
Tätigkeitsdarstellungen sowie tarifgerechte Ein-
gruppierungen zu sorgen haben. 

6 Angestellte im Schreibdienst bei 
Vertretungen des Bundes im Ausland 
(Kapitel 05 03) 

6.0 

Bei großen und mittleren Vertretungen des Bundes 
im Ausland werden mehr Angestellte im Schreib- 

dienst eingesetzt, als zur ordnungsgemäßen Erledi-
gung der Aufgaben dieses Arbeitsbereichs erforder-
lich sind. 

6.1 

Nach dem Stand vom 31. Dezember 1984 werden bei 
den Vertretungen des Bundes im Ausland 514 ent-
sandte Kräfte und 500 Ortskräfte, zusammen also 
1 014 Angestellte im Bürodienst verwendet. Davon 
gehen bei großen und mittleren Vertretungen etwa 
740 Angestellte überwiegend einer typischen 
Schreibdiensttätigkeit nach. 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1982 
bis 1984 den Einsatz der Angestellten im Schreib-
dienst bei elf mittleren und großen Vertretungen im 
westeuropäischen Ausland, in Nordamerika und bei 
einer Vertretung in Osteuropa überprüft. Bei allen 
zwölf Vertretungen betrug das Verhältnis der Dik-
tatberechtigten zu den Schreibkräften etwa 2:1. 

Der Bundesrechnungshof hat bei den zwölf Vertre-
tungen das gesamte Schriftgut mehrerer Wochen 
analysiert, und zwar hinsichtlich des Umfangs als 
auch hinsichtlich der deutsch- und fremdsprachli-
chen Anteile. Dabei ergab sich, daß der Bundesmi-
nister bei Vertretungen im Ausland zuviel Schreib-
kräfte einsetzt, die sämtlich als Fremdsprachen-
assistentinnen eingruppiert sind (vgl. Nr. 5). Der 
Bundesrechnungshof hat dies beanstandet und dar-
auf hingewiesen, daß der Personalbestand in die-
sem Bereich vergleichsweise wesentlich höher ist, 
als nach den Haushaltstechnischen Richtlinien des 
Bundes zugestanden wird (Verhältnis der Diktatbe-
rechtigten zu den Schreibkräften grundsätzlich 8:1, 
ausnahmsweise 6:1). 

Die analytische Auswertung ergab, daß bei einer 
Umrechnung auf einen Schreibkräfteschlüssel ein 
Verhältnis von fünf Diktatberechtigten zu einer 
Schreibkraft angemessen ist. Dabei hat der Bundes-
rechnungshof auch die neben den Schreibarbeiten 
anfallenden sonstigen Bürotätigkeiten der Schreib-
kräfte berücksichtigt. 

6.2 

Der Bundesminister hat erwidert, die Aufgaben der 
Angestellten des Schreibdienstes gingen über reine 
Schreibarbeiten hinaus und umfaßten auch andere 
Büroarbeiten. Der reine Schreibanteil betrage im 
Mittel nur etwa 50 v. H. Er variiere von Dienst-
posten zu Dienstposten entsprechend dem unter-
schiedlichen Aufgabenprofil. 

Der Schreibkräfteschlüssel der Haushaltstechni-
schen Richtlinien des Bundes lasse typische Ar-
beitserschwernisse der Tätigkeit von Fremdspra-
chenassistentinnen außer Betracht, die allein bei 
der Schreibtätigkeit zu einem höheren Zeitbedarf 
führten, wie 

— Diktat in häufig gebrauchten Fremdsprachen, 
deren Lautbildungen sich von der Schreibweise 
nicht unerheblich unterscheidet, 
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— Diktat in schwierigen Sprachen (z. B. Russisch) 
oder besonders schwierigen Sprachen (z. B. Ara-
bisch) oder sonst am Arbeitsplatz seltenen Spra-
chen. 

Ein Schreibkräfteschlüssel, der sich aus dem Ver-
hältnis von Diktatberechtigten zu Schreibkräften 
ableitet, wäre angesichts der Verschiedenartigkeit 
der Aufgaben an den einzelnen Auslandsvertretun-
gen keine geeignete Grundlage für eine weltweit 
schematisch anwendbare Personalbemessungsme-
thode. 

Einer Normierung der Personalbedarfsermittlung 
ständen unterschiedliche organisatorische Gege-
benheiten entgegen. Hinzu komme die Einführung 
neuer Technologien für die Textverarbeitung und 
Textkommunikation im Auswärtigen Dienst. Der 
verstärkte Einsatz moderner Bürotechnologie 
dürfte „sinnvolle Möglichkeiten der Einsparung von 
Fremdsprachenassistentinnenstellen" eröffnen. 

6.3 

Der Bundesrechnungshof kann den Ausführungen 
des Bundesministers nicht folgen. Nach seinen Er-
kenntnissen weichen die Aufgaben der Angestell-
ten im Schreibdienst bei den großen und mittleren 
Vertretungen des Bundes im Ausland und ihr tat-
sächlicher Arbeitseinsatz von den Verhältnissen im 
Inland nicht so weit ab, daß eine vergleichende Be-
trachtung ausgeschlossen wäre. Dies haben die 
analytischen Untersuchungen ergeben. Der vom 
Bundesminister genannte Anteil von 50 v. H. sonsti-
ger Bürotätigkeit trifft nur bei kleinen Vertretun-
gen und bei Honorarkonsulaten sowie bei Vorzim-
merkräften von Botschaftern und deren Stellvertre-
tern zu. Nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes, der bei seinen Erhebungen auch die 
sonstigen Tätigkeiten der Schreibkräfte erfaßt und 
zeitlich bewertet hat, liegt bei großen und mittleren 
Auslandsdienststellen der Anteil für sonstige Büro-
tätigkeit erheblich unter den vom Bundesminister 
genannten 50 v. H., und zwar im Mittel etwa bei 
20 v. H. 

Der Hinweis des Bundesministers auf typische Ar-
beitserschwernisse bei fremdsprachlichen Schreib-
arbeiten rechtfertigt ebenfalls nicht die derzeit 
starke personelle Besetzung des Schreibdienstes in 
Auslandsvertretungen. Nach den vom Bundesrech-
nungshof tatsächlich vorgefundenen Verhältnissen 
ist der Umfang der fremdsprachlichen Schreibar-
beiten regelmäßig gering (vgl. dazu auch Nr. 5). 

Der Meinung des Bundesministers, ein Bemes-
sungsschlüssel, der sich aus dem Verhältnis von 
Diktatberechtigten zu Schreibkräften ableite, 
würde den tatsächlichen Verhältnissen nicht ge-
recht, stimmt der Bundesrechnungshof grundsätz

-

lich zu. Gerade deswegen hat der Bundesrech-
nungshof eine Arbeitsplatzanalyse vorgenommen. 
Der vom Bundesrechnungshof daraufhin für ange-
messen gehaltene Schlüssel kann jedoch minde-
stens bei großen und mittleren Vertretungen als 
Anhalt dienen. 

Der Bundesrechnungshof bleibt dabei, daß der der-
zeit mit mehr als 700 qualifizierten Mitarbeitern 
besetzte Schreibdienst nicht ausgelastet ist und 
eine Neuorganisation dieses Dienstbereiches nicht 
aufgeschoben werden sollte. Die Einführung neuer 
Bürotechnologie steht dem nicht entgegen. Der 
Bundesminister erwartet selbst, daß die Einführung 
neuer Technologie für die Textverarbeitung und 
-kommunikation Einsparungsmöglichkeiten eröff-
nen wird. 

6.4 

Der Bundesminister sollte den Personalbedarf im 
Bürodienst alsbald sachgerecht ermitteln und bei 
großen und mittleren Vertretungen die notwendi-
gen organisatorischen und personalwirtschaftli-
chen Maßnahmen auf der Grundlage systemati-
scher Bemessung treffen. 

7 Fremdwährungsbestände im Ausland 
(Kapitel 05 03) 

7.0 

Der Bundesminister verfügt in einigen Ländern 
über hohe Fremdwährungsbestände, die nach den 
Devisenbestimmungen dieser Länder nicht ohne 
weiteres transferierbar sind. In den Jahren von 1980 
bis 1984 entstanden bei den Guthaben in zwei Län-
dern Kursverluste in Höhe von mehreren Millio-
nen DM. 

Die Bemühungen des Bundesministers, ein weite-
res Anwachsen der Fremdwährungsbestände zu ver-
meiden, erscheinen nicht ausreichend. 

7.1 

Der Bundesminister verfügt derzeit insbesondere 
in zwei Staaten über hohe Fremdwährungsbestän-
de. Diese Guthaben haben sich im Verlauf mehre-
rer Jahre aus Einnahmeüberschüssen, die nach den 
Devisenbestimmungen der Länder nicht ohne wei-
teres transferierbar sind, angesammelt. 

7.1.1 

Die Deutsche Botschaft in dem einen Land unter-
hält bei der dortigen Außenhandelsbank ein Gutha-
ben in Landeswährung, das am 31. März 1985 umge-
rechnet rd. 5 Mio. DM betrug. 

Allein in den Abrechnungsjahren 1980 bis 1984 er-
gaben sich Kursverluste in Höhe von rd. 1,6 Mio. 
DM. 

Der Bundesminister und die Botschaft haben sich 
seit dem Jahre 1973 bemüht, eine Genehmigung 
zum Transfer von Guthaben zu erhalten. 

Die wiederholten Anträge lehnte das Gastland bis-
her unter Hinweis auf das geltende Devisenrecht 
ab. Das Gastland hat zugestanden, daß aus dem 
Guthaben umgerechnet rd. 790 000 DM für ein vom 
Bundesminister geplantes Bauvorhaben verwendet 
werden dürfen. 
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7.1.2 

Die Deutsche Botschaft in dem anderen Land hat 
dort ein Guthaben in Landeswährung in Höhe von 
umgerechnet rd. 8 Mio. DM (Stand 31. März 1985). 

Auch hier sind hohe Kursverluste entstanden, und 
zwar seit dem Jahre 1982 insgesamt rd. 7 Mio. DM. 

Über Verbalnoten hinaus, die abschlägig beschie-
den wurden, ist die Frage eines Transfers bislang 
nur gelegentlich politischer Konsultationen zu an-
deren bilateralen Problemen (z. B. im Rahmen von 
Umschuldungsverhandlungen) angesprochen wor-
den, ohne eigentlich Verhandlungsgegenstand zu 
sein. 

7.2 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
vorgehalten, er habe versäumt, Verhandlungsposi-
tionen zur Durchsetzung seines Anliegens zu nut-
zen. Im Rahmen des Handelsaustausches und des 
Touristikverkehrs und insbesondere des Dienstlei-
stungsaustausches (etwa im Postverkehr) sollten 
vorhandene Möglichkeiten intensiver genutzt wer-
den, die es den Gastländern erlauben, dem deut-
schen Anliegen zu entsprechen, ohne die Frage des 
Devisentransfers zu berühren. 

In dem einen Land hätte es beispielsweise auch 
nahegelegen, den Rahmen der bereits eingeräum-
ten Verwendungsmöglichkeit für Baumaßnahmen 
auszuweiten. 

7.3 

Der Bundesminister hat erwidert, er bemühe sich 
weiter um einen Abbau der Devisenbestände. Dabei 
wolle er in erster Linie eine volle Transferierung 
der Guthaben sowie der künftigen Einnahmen aus 
Visagebühren anstreben. Im Benehmen mit dem 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau und der Bundesbaudirektion wolle er 
klären, ob für die Baumaßnahmen in dem einen 
Land eine Erhöhung des bereits zugestandenen 
Zweckverwendungsbetrages in Betracht kommen 
könne. 

7.4 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes wird 
der Bundesminister auch andere Lösungsmöglich-
keiten für den Abbau der Guthaben zu suchen ha-
ben. Er solle sich insbesondere mit anderen Bun-
desressorts und sonstigen Stellen der unmittelba-
ren und mittelbaren Bundesverwaltung darüber ab-
stimmen, ob und inwieweit für deren Bereich sich 
Verrechnungsmöglichkeiten mit etwaigen Ansprü-
chen der Gastländer eröffnen. 

8 Geschäftsübersichten 
(Kapitel 05 03) 

8.0 

Der Bundesminister hat derzeit kein ausreichendes 
und zuverlässiges Informationssystem über Art und 

Umfang des Geschäftsanfalls in seinen Auslands-
vertretungen und deren Auslastung. Die von den 
Auslandsvertretungen jährlich aufzustellenden und 
der Zentrale des Auswärtigen Amtes vorzulegenden 
sogenannten Geschäftsübersichten sind für die Be-
obachtung der Geschäftsentwicklung und die Beur-
teilung des Kräftebedarfs in ihrer derzeitigen Ge-
staltung ungeeignet. Die Angaben in den Ge-
schäftsübersichten beruhen zum Teil auf Schätzun-
gen. 

8.1 

Nach der Geschäftsordnung für die Vertretungen 
der Bundesrepublik Deutschland im Ausland haben 
die Auslandsvertretungen nach Ablauf eines Kalen-
derjahres eine „Geschäftsübersicht" aufzustellen 
und dem Auswärtigen Amt vorzulegen. 

Mit der Führung von Geschäftsübersichten ist im 
Jahre 1958 begonnen worden, „um der Zentrale des 
Auswärtigen Amtes die Beobachtung der Ge-
schäftsentwicklung und die Beurteilung des Perso-
nalbedarfs in den Auslandsvertretungen zu ermög-
lichen". Diese Statistik sollte u. a. das Auswärtige 
Amt in die Lage versetzen, bei Haushaltsberatun-
gen den Personalbedarf zu begründen. 

8.1.1 

Erhebungen des Bundesrechnungshofes haben er-
geben, daß die Geschäftsübersichten kein vollstän-
diges Bild über die Arbeitsbelastung der Arbeitsbe-
reiche einer Auslandsvertretung geben, weil teil-
weise wesentliche, für ein Aufgabengebiet typische 
Tätigkeiten oder Arbeitsergebnisse nicht erfragt 
und damit nicht erfaßt werden. Insbesondere wird 
die Berichterstattung der Auslandsvertretungen 
nicht brücksichtigt. 

Die Auslandsvertretungen versuchen teilweise die-
sem Mangel abzuhelfen, indem sie die formularmä-
ßige Abfrage — zum Teil frei formuliert und nach 
ihrem Ermessen — um weitere Gruppen von Ge-
schäftsvorgängen ergänzen. Diese Ergänzungen 
werden somit nicht einheitlich vorgenommen. Un-
geachtet dessen besteht bei den Auslandsvertretun-
gen Unklarheit darüber, ob über die in dem Vor-
druck bezeichneten Vorgänge hinaus überhaupt 
weitere Geschäftsvorgänge zusätzlich aufzuführen 
sind. Damit werden diese Ergänzungen für eine 
Auswertung weitgehend untauglich. 

8.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei seinen Erhebun-
gen in den Jahren 1982 bis 1984 bei mehreren mitt-
leren und großen Vertretungen im westeuropäi-
schen Ausland, in Nordamerika und bei einer Ver-
tretung im Ostblock auch festgestellt, daß die Füh-
rung der Geschäftsübersichten großzügig gehand-
habt wird. 

So haben die Sachbearbeiter vielfach keine Auf

-

zeichnungen über den Geschäftsanfall geführt, ob- 
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wohl dies gefordert war. Der Geschäftsanfall wurde 
in diesen Fällen am Jahresende aufgrund von lük-
kenhaften Aufzeichnungen in Strichlisten, Schreib-
tischkalendern und dergleichen oder — mangels 
Aufzeichnungen — sogar gänzlich frei geschätzt. 
Bei einem solchen Verfahren verfehlen Geschäfts-
übersichten ihren Zweck. 

Gegen diese Handhabung hat der Bundesminister 
bislang nichts grundlegend unternommen, was der 
Bundesrechnungshof darauf zurückführt, daß die 
Auswertung der Geschäftsübersichten zur Zeit im 
wesentlichen nicht methodisch erfolgt. So wird kein 
Vergleich der Auslandsvertretungen untereinander 
angestellt, ausgenommen das Aufgabengebiet 
Rechts- und Konsularangelegenheiten. 

8.2 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
empfohlen, die Geschäftsübersichten so zu gestal-
ten, daß damit eine brauchbare Grundlage zur Len-
kung des Personaleinsatzes geschaffen wird. 

8.3 

Der Bundesminister hat aufgrund der Empfehlung 
einen Entwurf einer Neuregelung verfaßt und dem 
Bundesrechnungshof Ende Mai 1985 zur Stellung-
nahme übersandt. Der Bundesrechnungshof hat 
den Bundesminister gebeten, den Entwurf der Neu-
regelung zunächst zu erproben, um auch Besonder-
heiten der Auslandsdienststellen gerecht zu wer-
den. 

Der Bundesminister sollte die Arbeiten an einem 
verbesserten Informationssystem über die Ausla-
stung der Auslandsvertretungen zügig fortführen, 
um bald zu zuverlässigen Grundlagen für die Perso-
nalbemessung zu kommen. 

Im Wege der Fachaufsicht sollte der Bundesmini-
ster darauf hinwirken, daß die nötigen Aufzeich-
nungen von den Vertretungen ordnungsgemäß vor-
genommen werden. 

9 Erwerb der Deutschen Schule Stockholm 
(Kapitel 05 04) 

9.0 

Der Bund hat im Jahre 1983 die Gebäude der Deut-
schen Schule in Stockholm erworben. Bei sachge-
rechter Bearbeitung des Vorgangs durch den Bun-
desminister hätte ein Teil der Ausgaben vermieden 
werden können. 

9.1 

Der Schulverein der Deutschen Schule Stockholm 
teilte Ende 1978 dem Bundesminister mit, das von 
ihm gemietete Schulgrundstück stehe zu einem 

Preis von 1,2 Mio. DM zum Verkauf an. Der Ver-
kehrswert betrug über 5 Mio. DM. Der günstige 
Kaufpreis war darauf zurückzuführen, daß es sich 
bei dem Grundstück um ehemaliges deutsches Ei-
gentum handelte. Da der Schulverein selbst nicht 
über genügend Mittel verfügte, das Grundstück zu 
kaufen, beantragte er eine Zuwendung zum Erwerb 
des Grundstücks. Im April 1979 bat der Bundesmi-
nister den Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau um ein baufachliches Gutach-
ten mit Wertermittlung und wies auf die Dringlich-
keit der Angelegenheit hin. Nachdem der Bundes-
minister der Finanzen sein Einverständnis zu der 
beantragten Zuwendung „vorbehaltlich der noch zu 
erstellenden baufachlichen Beurteilung" gegeben 
hatte, erinnerte der Bundesminister mit Schreiben 
vom 10. Oktober 1979 den Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau an sein 
Ersuchen. Die vom Bundesminister für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau beauftragte Bun-
desbaudirektion erstellte am 28. Dezember 1979 ein 
Gutachten, das nach seiner Überprüfung durch die 
Technische Aufsichtsinstanz am 4. Februar 1980 ab-
geschlossen war. Der Bundesminister erhielt hier-
von keine Kenntnis. Er erinnerte den Bundesmini-
ster für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
zuletzt am 23. Oktober 1980 durch einfache Sach-
standsanfrage an das noch ausstehende Gutachten. 
Dieser legte mit Schreiben vom 15. März 1982 das 
Gutachten vor. 

Um die Existenz der Schule wegen einer möglichen 
Kündigung des Mietvertrages zum 30. September 
1979 nicht zu gefährden, hatte der Schulverein der 
Deutschen Schule Stockholm eine Aktiengesell-
schaft gegründet, die das Schulgrundstück mit 
Fremdkapital zum Preis von umgerechnet rd. 1,2 
Mio. DM im Juli 1979 erwarb. An die Aktiengesell-
schaft zahlte der Schulverein in den Jahren 1980 bis 
1983 Miete in Höhe der dieser erwachsenen Auf-
wendungen und für Instandsetzungsmaßnahmen. 
Diese wurden aus Bundesmitteln erstattet. Der 
Bundesminister kaufte das Schulgrundstück 
schließlich Ende 1983 zu einem Kaufpreis von 1,4 
Mio. DM, wobei der Mehrkaufpreis von 200 000 DM 
der Deckung des Zinsendienstes und sonstiger Ko-
sten diente. Insgesamt benötigte der Bundesmini-
ster für die Abwicklung des Vorgangs über drei Jah-
re. Dies führte per Saldo zu Mehrausgaben für den 
Bund in Höhe von mehreren Hunderttausend DM. 

9.2 

Der Bundesrechnungshof hat die schleppende und 
unwirtschaftliche Behandlung des Vorgangs bean-
standet. Der Bundesminister hätte mit Nachdruck 
auf die Vorlage des Gutachtens hinwirken müssen, 
so daß die Gebäude bereits Anfang 1980 durch den 
Bund hätten erworben werden können. 

9.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er habe den Vor

-

gang nicht schleppend bearbeitet. Er habe in ständi

-

ger Verbindung mit dem Bundesminister für Raum- 
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ordnung, Bauwesen und Städtebau gestanden. Die 
gutachtliche Stellungnahme der Bundesbaudirek-
tion vom 28. Dezember 1979 habe er nicht gekannt. 
Dies sei jedoch unerheblich, da  die Stellungnahme 
allein nicht ausgereicht hätte, den Bundesminister 
der Finanzen zu einer endgültigen Zustimmung zu 
veranlassen. Darüber hinaus habe er bis August 
1982 weder von dem Mietverhältnis des Schulver-
eins mit der Aktiengesellschaft noch von einer Er-
stattung der Mietaufwendungen aus Mitteln des 
Schulfonds Kenntnis gehabt. Diese Vorgänge hät-
ten ihn zu einer anderen Abwicklung des Erwerbs-
geschäfts und damit zu einem neuen Verfahren ge-
zwungen. 

9.4 

Der Bundesrechnungshof hält seine Beanstandung 
aufrecht. Die Stellungnahme des Bundesministers 
zeigt, daß sowohl seine Zusammenarbeit mit dem 
Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau als auch mit der Botschaft Stockholm 
unzureichend war. Er hätte als zuständiger Ressort-
minister eine alsbaldige Entscheidung herbeifüh-
ren sowie mit Nachdruck den Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zur Ab-
gabe des Gutachtens auffordern müssen und nicht 
untätig über ein Jahr abwarten dürfen. Darüber 
hinaus hätte der Botschaft in Stockholm bekannt 
sein müssen, daß die Bundesbaudirektion frühzeitig 
örtliche Erhebungen zur Vorbereitung des Gutach-
tens durchgeführt hatte. Abgesehen davon kam 
dem baufachlichen Gutachten nicht die vom Bun-
desminister behauptete verzögernde Wirkung zu, 
denn auch nach dessen Übersendung sind noch 1 1 /2 
Jahre bis zum Erwerb des Grundstücks vergangen. 
Auch ist es unverständlich, daß die gesamte Angele-
genheit nicht schon deswegen zügig und verein-
facht abgewickelt worden ist, weil der bereits im 
Jahre 1980 festgestellte Verkehrswert von 5 Mio. 
DM erheblich über dem Kaufpreis lag. Schwer er-
klärlich ist auch die Unkenntnis des Bundesmini-
sters von den Mietzahlungen aus Mitteln des Schul-
fonds. Die hierfür erforderlichen Anträge erhält die 
Botschaft in Stockholm, bevor sie zur Ausführung 
an das Bundesverwaltungsamt — Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen — weitergeleitet werden; 
diese untersteht der Fachaufsicht des Bundesmini-
sters. 

9.5 

Der Bundesminister wird künftig Maßnahmen der 
vorliegenden Art so planen müssen, daß ein ord-
nungsmäßiger und wirtschaftlicher Vollzug ermög-
licht wird. 

Bundesminister des Innern 

10 Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte 

10.0 

Die Vorschriften für die Erhebung des Versorgungs

-

zuschlags bei Beamten, die ohne Dienstbezüge be

-

urlaubt worden sind, lassen einen weiten Ermes-
sensspielraum zu. Einzelne Bundesverwaltungen 
wenden die Vorschriften zu großzügig an. Dadurch 
entgehen dem Bund Einnahmen in Millionenhöhe. 

10.1 

Nach der Sonderurlaubsverordnung können Be-
amte unter Wegfall der Dienstbezüge u. a. dann be-
urlaubt werden, wenn sie Aufgaben der Entwick-
lungshilfe übernehmen oder ein anderer wichtiger 
Grund vorliegt und dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen. 

Nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Beamtenversorgungsge-
setz (BeamtVG) kann die Zeit einer Beurlaubung 
ohne Dienstbezüge, die an sich nicht als ruhegehalt-
fähig gilt, als ruhegehaltfähige Dienstzeit berück-
sichtigt werden, wenn spätestens bei Beendigung 
des Urlaubs schriftlich zugestanden worden ist, daß 
die Beurlaubung öffentlichen Belangen oder dienst-
lichen Interessen dient. Die hierzu ergangenen Ver-
waltungsvorschriften bestimmen, daß für eine die 
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Renten-
versicherung bewirkenden Gewährleistungsent-
scheidung die Berücksichtigung der Zeit einer Be-
urlaubung als ruhegehaltfähige Dienstzeit zugesi-
chert werden kann. Im übrigen können Zeiten einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge unter dem Vorbe-
halt als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, daß 
aus der während der Beurlaubung ausgeübten Tä-
tigkeit keine Versorgung, Rente oder ähnliche Lei-
stung erworben wird. 

Im Fall der Gewährleistungsentscheidung ist die 
Zusicherung der Berücksichtigung der Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge als ruhegehaltfä-
hige Dienstzeit in der Regel von der Erhebung ei-
nes Versorgungszuschlags abhängig zu machen; im 
übrigen kann die Berücksichtigung einer solchen 
Zeit als ruhegehaltfähige Dienstzeit von der Erhe-
bung eines Versorgungszuschlags abhängig ge-
macht werden. 

10.2 

Der Bundesrechnungshof hatte zunächst das Ver-
fahren der Deutschen Bundesbahn geprüft und 
über das Ergebnis in seinen Bemerkungen zur Bun-
deshaushaltsrechnung 1980 vom 21. September 1982 
berichtet (Drucksache 9/2108 Nr. 44). 

Er hat im Jahre 1984 in den Geschäftsbereichen der 
sieben personalstärksten Bundesressorts durch die 
Vorprüfungsstellen Erhebungen anstellen lassen, 
von denen 1 567 Beurlaubungsfälle erfaßt wurden. 
Dabei ergab sich, daß in 502 Fällen kein Versor-
gungszuschlag erhoben wurde. Bei zehn Beurlau-
bungen für Aufgaben der Entwicklungshilfe, als 
Fachkraft der Technischen Hilfe bei der Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit oder 
entsprechenden Einrichtungen war der Verzicht 
auf den Versorgungszuschlag nicht zu beanstanden. 
In rd. 380 Fällen war der Verzicht auf einen Versor-
gungszuschlag zu beanstanden. Dabei handelt es 
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sich beispielsweise um Beurlaubungen zu Selbsthil-
feeinrichtungen des Personals oder zu Berufsver-
bänden. Zweifelhaft kann der Verzicht auf den Ver-
sorgungszuschlag gegenüber 111 Beamten sein, die 
zu Beratungsunternehmen, an denen die Sonder-
vermögen des Bundes beteiligt und die im Ausland 
tätig sind, sowie zu anderen ganz oder zum Teil aus 
Bundesmitteln finanzierten Einrichtungen außer-
halb der Entwicklungshilfe beurlaubt sind. 

Die Prüfung ergab, daß teilweise auch unterschied-
lich verfahren wird, sogar dann, wenn Beamte für 
Tätigkeiten bei ein- und derselben Einrichtung be-
urlaubt werden. 

10.3 

Der Bundesrechnungshof vermißt Regelungen, die 
ein möglichst einheitliches Handeln der Bundesver-
waltung unter Berücksichtigung der Haushalts-
und Wirtschaftlichkeitsgrundsätze gewährleisten. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
die volle beamtenrechtliche Versorgung grundsätz-
lich eine ununterbrochene Tätigkeit als Beamter 
bis zum Ende des Berufslebens voraussetzt. Unter 
diesem Gesichtspunkt rechtfertigt es sich, daß die 
Anwartschaft auf eine beamtenrechtliche Versor-
gung rascher steigt als die Rentenanwartschaft. Im 
Falle der Unterbrechung der Beamtentätigkeit ist 
deshalb ein finanzieller Ausgleich in Form des Ver-
sorgungszuschlags angemessen ohne Rücksicht 
darauf, ob die Zeit der Beurlaubung als ruhegehalt-
fähig berücksichtigt wird oder der Beamte während 
der Beurlaubung noch eine Rentenanwartschaft er-
wirbt. Ein Verzicht auf die Erhebung des Versor-
gungszuschlags kann nur in Betracht kommen, 
wenn dies im öffentlichen Interesse geboten ist. 
Diese Fälle sind jedoch in den Verwaltungsvor-
schriften weder vollständig noch systematisch an-
geführt. Hierauf hat der Bundesrechnungshof den 
Bundesminister hingewiesen und die Auffassung 
vertreten, daß die derzeitige Regelung zu unbe-
stimmt sei. Sie räume den Bundesressorts ein wei-
tes Ermessen ein, das unterschiedlich ausgeübt 
werde. Das berge die Gefahr der Berufung auf die 
jeweils großzügigere Handhabung der Vorschrift in 
sich. 

10.4 

Der Bundesminister hält dagegen die Verwaltungs-
vorschriften für ausreichend. Diese richteten sich 
nicht nur an die Bundesressorts, sondern u. a. auch 
an Länder und Gemeinden, die das Beamtenversor-
gungsrecht als eigene Angelegenheit ausführten. 
Sie seien daher, bevor sie erlassen wurden, in meh-
reren Besprechungen mit den hauptbeteiligten 
Bundesressorts und im Hinblick auf die notwendige 
Zustimmung des Bundesrates mit den Ländern ein-
gehend erörtert worden. 

Der Bundesminister meint ferner, die Verwaltungs-
vorschriften seien nicht deshalb unklar, weil sie ein 
weites Ermessen einräumen. Auf einen angemesse-
nen Ermessensspielraum bei Erhebung eines Ver

-

sorgungszuschlags könne nicht verzichtet werden. 
Er hält auch eine Abgrenzung allein nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten nicht für ausrei-
chend. So gebe es Fälle, in denen die Erhebung des 
Versorgungszuschlags „auch aus anderen, insbeson-
dere politischen, Gründen" nicht in Betracht korn-
me. Jedenfalls könne das Ermessen nicht so weit 
beschränkt werden, daß es unmöglich werde, den 
Besonderheiten des Einzelfalls gebührend Rech-
nung zu tragen. Er sehe die Gefahr einer zu großzü-
gigen Verfahrensweise nicht. Immerhin habe die 
Prüfung ergeben, daß in über zwei Drittel aller Be-
urlaubungsfälle ein Versorgungszuschlag erhoben 
werde und in dem verbleibenden Drittel auch die 
Fälle enthalten seien, in denen nach den Verwal-
tungsvorschriften ohnehin kein Versorgungszu-
schlag in Betracht komme. Selbst wenn dennoch in 
einer Reihe von Fällen der Verzicht auf die Erhe-
bung eines Versorgungszuschlags zweifelhaft sein 
möge, so sollte dies im Interesse einer flexiblen 
Handhabung der Vorschriften in Kauf genommen 
werden. 

Schließlich erscheine es ihm — dem Bundesmini-
ster — zumindest fraglich, ob im Falle einer Unter-
brechung der Beamtentätigkeit durch Urlaub ohne 
Dienstbezüge ein finanzieller Ausgleich in Form ei-
nes Versorgungszuschlags angemessen sei ohne 
Rücksicht darauf, ob die Zeit des Urlaubs als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werde oder 
der Beamte während der Beurlaubung zusätzlich 
noch eine Rentenanwartschaft erwerbe. Neben der 
Rentenanrechnung nach § 55 BeamtVG komme in 
Fällen, in denen die Zeit des Urlaubs nicht als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werde, in der 
Regel ein Versorgungsabschlag in Betracht (§ 14 
Abs. i Satz 1 Halbsatz 2 BeamtVG). 

Deshalb sei es fraglich, ob in Fällen, in denen die 
Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nicht als 
ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wird, 
das Versorgungsrecht überhaupt noch Grundlage 
für die Erhebung eines Zuschlags sein kann. 

10.5 

Dem Bundesminister ist darin zuzustimmen, daß er 
die Verwaltungsvorschriften nur im Einvernehmen 
mit den Ländern ändern kann. Er ist aber nicht 
gehindert, als der für das öffentliche Dienstrecht 
federführende Bundesminister, den Bundesverwal-
tungen ergänzende Hinweise zu geben. 

Der Bundesrechnungshof ist nicht der Ansicht des 
Bundesministers, daß die Notwendigkeit eines Er-
messensspielraums einer einheitlichen Regelung 
entgegensteht. Die Prüfung hat gezeigt, daß die 
Bundesressorts ohne erkennbare sachliche Gründe 
in vergleichbaren Fällen unterschiedlich verfahren. 
Der Bundesrechnungshof teilt deshalb nicht die 
Meinung des Bundesministers, daß im Interesse ei-
ner flexiblen Handhabung der Vorschriften ohne 
Prüfung anhand einheitlicher Maßstäbe auf die Er-
hebung des Versorgungszuschlags verzichtet wer-
den kann, denn der Verzicht in etwa 500 Fällen 
belastet den Bund mit rd. 10 Mio. DM jährlich. 
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Bei seinen Darlegungen zur Rentenanrechnung 
und zum Versorgungsabschlag übersieht der Bun-
desminister, daß diese Ausgleiche der Doppelver-
sorgung begegnen sollen, aber die auf Beurlau-
bungszeiten entfallenden Versorgungslasten des 
Bundes nur zu einem geringen Teil mindern. 

Hinsichtlich des Verzichts auf den Versorgungs-
zuschlag müssen die Bundesverwaltungen unter 
Beachtung der Haushalts- und Wirtschaftlichkeits-
grundsätze einheitlich verfahren. Daher sollte der 
Bundesminister die Art der Fälle, in denen auf den 
Zuschlag regelmäßig zu verzichten ist, den Bundes-
ressorts benennen. In anderen Fällen des Verzichts 
wäre seine Beteiligung und zweckmäßigerweise 
auch die des Bundesministers der Finanzen vorzu-
sehen. 

11 Beschaffungen für die Bereitschaftspolizeien 
der Länder und den Bundesgrenzschutz 
(Kapitel 06 24, 06 25) 

11.0 

Der Bundesminister beschaffte geschützte Sonder-
wagen für den Bundesgrenzschutz und die Bereit-
schaftspolizeien der Länder. Hierbei unterließ er es, 
eindeutige Leistungsbeschreibungen zu erstellen, 
die Leistungen auszuschreiben, die Lieferverträge 
mit der erforderlichen Sorgfalt auszuarbeiten und 
die Fahrzeuge bei Lieferung ausreichend zu über-
prüfen. Diese Versäumnisse hatten Mehrkosten und 
die Lieferung von Fahrzeugen, die mit Mängeln be-
haftet waren, zur Folge. 

Anfang der 70er Jahre hielt es der Bundesminister 
für erforderlich, die beim Bundesgrenzschutz und 
den Bereitschaftspolizeien der Länder verwendeten 
geschützten Sonderwagen, bei denen Schwierigkei-
ten in der Ersatzteilbeschaffung auftraten, ein 
Nachfolgemodell auszuwählen. Welche Anforderun-
gen an diese Fahrzeuge zu stellen waren, war von 
einem Bund/Länder-Expertengremium ausgearbei-
tet worden. 

Ein Fahrzeug, welches diese Bedingungen erfüllte, 
war nicht auf dem Markt. Anstatt die Fahrzeuge 
gemäß § 55 BHO auszuschreiben, sah sich der Bun-
desminister nach Unternehmen um, die bereit und 
in der Lage waren, derartige Fahrzeuge zu liefern. 
Nachdem er zwei Wagen verschiedener Firmen zur 
Erprobung beschafft hatte, entschied er sich für den 
Typ mit der späteren Bezeichnung SW 4, den er im 
September 1981 für einführungsreif erklärte. Er er-
teilte der Firma Mitte 1982 den Auftrag, zunächst 34 
von den insgesamt 302 vorgesehenen Fahrzeugen 
zu liefern. 73 Mängel, die bei dem Erprobungsfahr-
zeug festgestellt worden waren, sollten bei den be-
stellten Fahrzeugen abgestellt sein. 

Die neuen Fahrzeuge sollten mit einer Vorrichtung 
ausgestattet werden, mit deren Hilfe es möglich 

sein sollte, aus der Deckung gezielte Einzelschüsse 
aus einer Handfeuerwaffe abzugeben. Zwei Unter-
nehmen, die nicht mit der Fertigung der Fahrzeuge 
befaßt waren, erhielten von diesem Vorhaben 
Kenntnis, entwickelten ohne Auftrag getrennt von-
einander ein derartiges Gerät und boten es dem 
Bundesminister an. 

Der Bundesminister schlug den konkurrierenden 
Firmen vor, die jeweils befriedigend erscheinenden 
Baugruppen in eine Gemeinschaftslösung einzu-
bringen und zu diesem Zweck eine Arbeitsgemein-
schaft zu gründen. Das Ergebnis der gemeinsamen 
Entwicklungsarbeit war der Mehrzweckaufsatz. Ihn 
erklärte der Bundesminister Ende 1983 für beschaf-
fungsreif. Ende 1984 gab er die Lieferung des Mehr-
zweckaufsatzes in Auftrag. 

Da die Mehrzweckaufsätze erst Ende 1985 zur Ver-
fügung stehen, tragen die beschafften Fahrzeuge so 
lange eine provisorische Platte über der Einbauöff-
nung und sind dadurch in ihrer Rundumsicht und 
Wirkungsmöglichkeit behindert. 

11.2 

Der Bundesrechnungshof hat gerügt, daß es der 
Bundesminister sowohl bezüglich des SW 4 als auch 
des Mehrzweckaufsatzes unterlassen hat, die Lei-
stungen (Entwicklung und Fertigung) auszuschrei-
ben. Der vorhandene Forderungskatalog hätte 
Grundlage für eine Leistungsbeschreibung und da-
mit für eine Ausschreibung sein können. Darüber 
hinaus hat der Bundesminister die freihändige Ver-
gabe in den Akten nicht begründet, wie es die Ver-
dingungsordnung für Leistungen (VOL) vorschreibt. 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß der 
Bundesminister sich wegen der unterlassenen Aus-
schreibungen und durch die frühzeitige Festlegung 
auf einen Fahrzeugtyp in eine Abhängigkeit bege-
ben hat, die ihn hinderte, die Beschaffungsvorgänge 
so wirtschaftlich wie möglich abzuwickeln. 

11.2.1 

Der Bundesminister hat erwidert, er sei bei der Ent-
wicklung und Beschaffung des Sonderwagens an 
einem Wettbewerb interessiert gewesen. Die bei 
seiner Markterkundung gewonnenen Erkenntnisse 
hätten aber zu dem Ergebnis geführt, daß lediglich 
eine Regenerierung des vorhandenen Modells oder 
die Beschaffung des letztlich bestellten Modells in 
Betracht gekommen sei. 

Diesen Ausführungen kann der Bundesrechnungs-
hof nicht folgen. Vielmehr ist aus einem Schreiben 
des Bundesministers vom 8. Mai 1979 an das später 
ausgewählte Unternehmen zu schließen, daß der 
Bundesminister an einer Ausschreibung und damit 
an einem Wettbewerb nicht interessiert war. Hierin 
heißt es: 

„Ich darf darauf hinweisen, daß jeder weitere Zeit-
verzug zunehmend den Wettbewerb, auch der aus-
ländischen Fabrikate herausfordert. Ich würde es 
sehr bedauern, wenn eine derartige Entwicklung 
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aus Zwängen des Haushaltsrechts heraus eintreten 
würde." 

Bezüglich der Beschaffung des Mehrzweckaufsat-
zes hat der Bundesminister mitgeteilt, für eine Aus-
schreibung sei ein ins Gewicht fallender Bewerber-
kreis nicht erkennbar gewesen. 

11.2.2 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß meh-
rere Firmen zu einem Wettbewerb hätten herange-
zogen werden können, wenn von Anfang an aus-
formulierte taktisch-technische Forderungen als 
Grundlage für eine Ausschreibung erstellt worden 
wären. 

11.3 

Ausformulierte taktisch-technische Forderungen 
waren jedoch offensichtlich selbst im Zeitpunkt, als 
die Fahrzeuge für einführungsreif erklärt wurden, 
nicht möglich, weil die gesamte Konzeption noch 
nicht ausgereift war. Der Bundesminister hat näm-
lich noch danach immer wieder neue Forderungen 
erhoben und taktische Überlegungen angestellt, die 
in die Weiterentwicklung eingeflossen sind und we-
sentlich dazu beigetragen haben, daß der Preis für 
den SW 4 ohne Mehrzweckaufsatz von rd. 264 000 
DM im Jahre 1981 auf etwa 580 000 DM im Jahre 
1984 gestiegen ist. 

11.4 

Darüber hinaus hat der Bundesrechnungshof wei-
tere erhebliche Mängel bei der Vorbereitung und 
der Durchführung der beiden Beschaffungsvorha-
ben festgestellt. 

11.4.1 

Die Planungs-, Entwicklungs-, Erprobungs- und 
Fertigungsschritte des SW 4 und des Mehrzweck-
aufsatzes wurden nicht genügend aufeinander ab-
gestimmt. Der Einsatzwert des SW 4 ist nach An-
sicht des Bundesministers ohne den Mehrzweck-
aufsatz wesentlich gemindert. Der Mehrzweckauf-
satz wurde jedoch erst im Dezember 1983 — über 
zwei Jahre nach dem SW 4 — für beschaffungsreif 
erklärt. 

Der Bundesrechnungshof hat die ungenügende Ab-
stimmung beanstandet. 

Der Bundesminister hat erwidert, er habe die einge-
tretene Entwicklung nicht vorhersehen können. 
Aufgrund verschiedener Erörterungen und Hin-
weise sei eine nochmalige Erprobung der „konkur-
rierenden Mehrzweckaufsätze" erforderlich gewe-
sen; dies habe zu der späteren Feststellung der Be-
schaffungsreife geführt. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes hätte der 
Bundesminister die zeitgleiche Feststellung der Be

-

schaffungsreife des SW 4 und des Mehrzweckauf-
satzes sicherstellen müssen. 

11.4.2 

Die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Auf-
tragnehmer waren lückenhaft, ungenau und unvoll-
ständig. 

11.4.2.1 

Der Beschaffungsvertrag sah vor, daß die Fahr-
zeuge SW 4 nach den Zeichnungen und Unterlagen 
der Lieferfirma herzustellen waren. Der Bundes-
rechnungshof hat diese Zeichnungen und Unterla-
gen beim Bundesminister und seiner Beschaffungs-
stelle nicht vorgefunden. 

11.4.2.2 

Entsprechend der Lieferbescheinigung, die Be-
standteil des Vertrages bildete, war die „Wanne" des 
Fahrzeugs in 9-mm-Panzerstahl beschußsicher ge-
gen NATO-SMK-Geschosse aus 30 m Entfernung 
bei einem Auftreffwinkel bis zu rd. 70° herzustellen. 
Die „Bodengruppe" sollte sicher gegen Splitter von 
„Schützenminen" sein. 

Im Vertrag sind keinerlei Ausführungen darüber 
enthalten, welche Teile des Fahrzeuges die „Boden-
gruppe" bilden bzw. was unter dem Begriff „Schüt-
zenminen" zu verstehen ist. Die Vorgabe war für 
den Auftragnehmer auslegungsfähig. Die Sicher-
heitsvorgabe war daher nicht genügend konkreti-
siert und überprüfungsfähig. Zum Schutz der Bo-
dengruppe hatte das Unternehmen einen zusätzli-
chen Splitterschutz zum Preis von rd. 10 000 DM 
angeboten. Sein Einbau ließ sich aus Gründen der 
Tragfähigkeit nicht verwirklichen. Im Vertrag ist 
nicht festgelegt worden, welche Stahlart verwendet 
werden sollte, um die oben angeführten Sicher-
heitsbedingungen zu erfüllen. Aus den Akten geht 
hervor, daß es der Stahl HZB 301 sein sollte. Der 
Bundesminister war der Ansicht, daß der Auftrag-
nehmer den Stahl XH 251 verwenden würde. Gelie-
fert wurde die Wanne in dem bis dahin beim Bun-
desminister in seinen Eigenschaften unbekannten 
Stahl HX 129, ohne daß darüber vorher Erörterun-
gen stattfanden. 

Der Beschuß von Sektionen des verwendeten 
Stahls hat inzwischen gezeigt, daß die geforderte 
SMK-Sicherheit im Bereich der Schweißzonen 
nicht gewährleistet ist. 

Der Bundesminister hat erwidert, daß die Splittersi-
cherheit für das gesamte Fahrzeug und damit auch 
für die Bodengruppe bei der verwendeten Stahlart 
gegeben sei. Der von der Lieferfirma zusätzlich an-
gebotene Splitterschutz sei „in diesem Zusammen-
hang nicht relevant". 

Der Bundesrechnungshof kann den Ausführungen 
des Bundesministers nicht folgen. Zum Zeitpunkt 
der Erhebungen waren die geforderten Eigenschaf-
ten noch nicht von der Beschaffungsstelle überprüft 
worden. Darüber hinaus zielt der Vorwurf des Bun-
desrechnungshofes vorwiegend auf die mangel- 
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hafte Ausgestaltung des Vertragswerks. Auch wenn 
dies — wie vom Bundesminister behauptet — letzt-
lich zu keinen Nachteilen für den Bund geführt ha-
ben sollte, ist dies für diese Beanstandung unerheb-
lich. 

11.4.3 

Der Bundesminister hat die gelieferten Fahrzeuge 
als Vertragserfüllung abgenommen, obwohl sie an-
ders als vertraglich vereinbart geliefert worden 
oder mit Mängeln behaftet waren.  Der Bundesrech-
nungshof hat insbesondere folgende Sachverhalte 
beanstandet. 

11.4.3.1 

Die Wanne ist entgegen den Vertragsbestimmun-
gen nicht in 9-mm-Panzerstahl, sondern teilweise 
(Seiten und Oberteile) in 8-mm-Stahl und (Boden) 
in 4,5-mm-Stahl hergestellt worden. 

Der Bundesminister hat erwidert, die Verringerung 
der Stahlblechstärke sei mündlich mit der Liefer-
firma vereinbart worden, da der Stahl mit der gerin-
geren Stärke die gleiche Beschußstärke besitze. Der 
Wannenboden werde immer aus dünnerem Mate-
rial hergestellt. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ist die 
vertragliche Vereinbarung eindeutig. Nach dem 
Vertrag bedürfen Vertragsänderungen der Schrift-
form. Eine solche schriftliche Vereinbarung liegt 
nicht vor. 

11.4.3.2 

Die Fahrzeuge sind ausgeliefert worden, obwohl rd. 
ein Drittel der 73 früher festgestellten Mängel, die 
vor der Serienauslieferung abgestellt werden soll-
ten, noch nicht behoben waren. 

Dem Bundesrechnungshof ist es nicht verständlich, 
warum der Bundesminister zum einen die Abstel-
lung der Mängel bis zur Serienlieferung nicht 
durchgesetzt und zum anderen die Fahrzeuge trotz 
dieser Mängel abgenommen hatte. 

Der Bundesminister hat erwidert, die Beschaf-
fungsstelle habe den geforderten Lieferumfang bei 
der Vorstellung des ersten Serienfahrzeuges über-
prüft und festgestellt, daß dieser grundsätzlich er-
füllt war. 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Feststel-
lung. Sie wird durch einen Bericht des Erprobungs-
leiters belegt. 

11.4.3.3 

Der Abstand zwischen der Einrohr-Wurfanlage und 
dem Mehrzweckaufsatz war zu gering, so daß sich 
beide Geräte gegenseitig behinderten. Die Ände-
rungsarbeiten bei den bereits gelieferten und abge-
nommenen 34 Fahrzeugen sollen 8 700 DM pro 
Fahrzeug (insgesamt rd. 300 000 DM) kosten. Der 
Bundesrechnungshof konnte wegen fehlender Un-
terlagen nicht klären, ob die Lieferfirma von den 

gebilligten Konstruktionszeichnungen abgewichen 
ist oder ob sie aufgrund fehlerhafter Unterlagen ge-
liefert hat. 

Der Bundesminister hat ausgeführt, der Fehler sei 
auf eine unzureichende Abstimmung zwischen den 
beteiligten Firmen zurückzuführen. Er werde ver-
suchen, die Änderungsarbeiten zu Lasten der betei-
ligten Firmen zu erreichen. Zum Zeitpunkt der Ab-
nahme habe nicht festgestellt werden können, in-
wieweit der Warenhersteller hierfür allein verant-
wortlich gemacht werden könnte. Unter diesen Um-
ständen habe er eine Verweigerung der Abnahme 
im Hinblick auf die Kostenrisiken des Bundes (Ver-
zugszinsen) sowie andere Rechtsfolgen für nicht 
vertretbar gehalten. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ist der 
Fehler durch mangelhafte Vorbereitung, ungenü-
gende Abstimmung zwischen allen Beteiligten und 
Schwächen in der Ablauforganisation verursacht 
worden. 

11.5 

Der Bundesminister hat bei zukünftigen Beschaf-
fungsmaßnahmen erheblich mehr Sorgfalt aufzu-
wenden und die Allgemeinen Bestimmungen für 
die Vergabe von Leistungen (VOL/A) zu beachten. 

Bundesminister der Finanzen 
(Einzelplan 08) 

12 Jagdwirtschaft in den Bundesforsten 

12.0 

Eine verbesserte Verwertung des Jagdausübungs-
rechts könnte zur höheren Wirtschaftlichkeit der 
Bundesforsten beitragen. 

12.1 

Dem Bund steht auf einer rd. 255 500 ha großen 
Gesamtfläche — davon sind rd. 130 000 ha Wald — 
das Jagdrecht zu. 

12.1.1 

Rd. 5 500 ha Jagdfläche gehören zum Allgemeinen 
Grundvermögen, das sind Grundstücke, die gegen-
wärtig nicht für Verwaltungszwecke des Bundes be-
nötigt werden. Hiervon sind rd. 4 000 ha zur Jagd-
nutzung mit der gesetzlichen Mindestpachtdauer 
von neun Jahren an private Jäger verpachtet. 

12.1.2 

Die verbleibenden Jagdflächen (rd. 250 000 ha) ge

-

hören als große Truppenübungsplätze und kleinere 
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Standortübungsplätze zum Verwaltungsgrundver-
mögen des Bundes. Hier läßt der Bundesminister 
das Jagdrecht durch Forstbeamte unter Beteiligung 
von Jagdgästen als sogenannte Verwaltungsjagd 
ausüben. 

Die Truppenübungsplätze haben bei fast ganzjähri-
gem Schieß- und Übungsbetrieb weitreichende Si-
cherheitszonen und finden wegen ihres Wildreich-
tums bei Jägern große Beachtung. Auf den Stand-
ortübungsplätzen findet kein Scharfschießen statt. 
Für 11 000 ha — überwiegend Standortübungsplät-
ze, aber auch Truppenübungsplätze — ist zugelas-
sen, daß Erholungsuchende ständig oder zu be-
stimmten Zeiten die Übungsplätze betreten dürfen. 

Der Bundesrechnungshof hat u. a. bei einer Schwer-
punktprüfung in vier Bundesforstämtern der Lüne-
burger Heide folgendes festgestellt: 

12.1.2.1 

Die Forstbeamten benötigen etwa 10 v. H. ihrer Ar-
beitszeit für die Durchführung des übertragenen 
Abschusses, das Führen von Jagdgästen, die Nach-
suche und die Versorgung des erlegten Wildes und 
des verwertbaren Fallwildes, die Wildzählungen 
und die Winterfütterungen, die Vorbereitung und 
Durchführung von Treib- und Drückjagden, das Ab-
richten und Halten von brauchbaren Jagdhunden 
sowie das Erlegen von „Raubwild". 

Der Zeitaufwand für die Verwaltungsjagd ist vor 
allem auf die außergewöhnliche Größe der Reviere 
und die Führung von Jagdgästen zurückzuführen. 
Die meist dem gehobenen Forstdienst angehörigen 
Revierleiter haben entweder arrondierte Jagdre-
viere von 1 000 ha bis 4 000 ha Größe oder mehrere, 
bis 70 km entfernt liegende Revierteile von 75 bis 
500 ha zu hegen und zu bejagen. Um überhöhte 
Wilddichten zu verhindern, müssen je Revier jähr-
lich 20 bis 60 Stück Reh-, Rot- oder Schwarzwild 
geschossen werden. 

12.1.2.2 

Obwohl der Zeitaufwand des Forstpersonals für die 
Jagdausübung hoch ist, ist bei dieser Größenord-
nung und den Entfernungen der Einsatz jagdinter-
essierter Helfer nötig. Es ist im allgemeinen üblich, 
Jagdbeteiligungen auch dann gegen Entgelt zu ge-
währen, wenn Hilfeleistungen zu erbringen sind. 
Den in den Bundesforsten zugezogenen Jägern 
(meist Bundesbedienstete) werden dagegen unent-
geltliche Jagderlaubnisscheine für einen bestimm-
ten Bezirk und bestimmte Wildarten erteilt. 

Das Wild wird in jedem Falle zum Marktpreis zu-
gunsten der Bundeskasse verwertet. 

Das Niederwild und weibliches Hochwild werden 
überwiegend von den Forstbeamten oder den Inha-
bern unentgeltlicher Jagderlaubnisscheine erlegt. 
Die Forstbeamten erhalten hierfür Schußgelder, 
Lieferlöhne und eine jährliche Jagdaufwandsent-
schädigung. 

12.1.2.3 

Der Abschuß männlichen Rot- und Damwildes 
(Trophäenträger) erfolgt überwiegend durch Jagd-
gäste. Zu einem Drittel ist er Jägern der Bundes-
wehr oder der Stationierungsstreitkräfte vorbehal-
ten. Ein weiteres Drittel erlegen Angehörige von 
Bundesverwaltungen und sonstige Jagdgäste. Das 
letzte Drittel wird von Forstbeamten geschossen. 

Für einige Übungsplätze bestehen mit den Alliier-
ten in den 50er Jahren geschlossene Jagdabkom-
men, in denen Abschußquoten für die Angehörigen 
der Stationierungsstreitkräfte und — im Gegensatz 
zu den Länderregelungen — der Verzicht auf jegli-
che Form der Verpachtung festgeschrieben sind. 
Die Länder haben die den Angehörigen der Statio-
nierungsstreitkräfte ursprünglich zustehenden 
Jagdberechtigungen in erheblichem Umfange ver-
mindern können. Der Bundesminister hat dies nur 
in geringfügigem Umfang erreicht, er hat im übri-
gen vertraglich Jagdabkommen auf weitere 
Übungsplätze ausgedehnt. 

Die Jagdgäste und die von außerhalb kommenden 
Forstbeamten des Bundes werden grundsätzlich 
durch einen revierkundigen Forstbeamten geführt. 
Da allen Jagdgästen gegenwärtig bis zu zehn Füh-
rungen je Stück Wild (jeweils mehrstündige Mor-
gen- und Abendpirsch oder Ansitz) zugestanden 
werden, ergibt sich ein hoher Zeitaufwand. Die da-
bei anfallenden Überstunden werden durch witte-
rungsbedingte Ruhezeiten innerhalb eines Jahres 
ausgeglichen. 

Die Jagdgäste zahlen für die Führung und die Über-
lassung der Trophäen eine Abschußgebühr, die zwi-
schen 75 DM bei geringen Rehböcken und bis zu 
4 100 DM bei hochkapitalen Rothirschen liegt. Bei 
einer durchschnittlichen Führungsdauer von 15 
Stunden je Stück Wild werden oft nicht einmal die 
reinen Personalkosten gedeckt. Schon gar nicht 
werden die Kosten der langjährigen Hege (u. a. Füt-
terung, Wildackeranlagen, Hochsitzbau umfassend) 
und die jährlich insgesamt über 1 Mio. DM betra-
genden Kosten zur Abwehr der Wildschäden abge-
golten. 

Für Führungen ohne Erfolg zahlte der Jagdgast bis 
zum März 1985 keine Führungsgebühr, obwohl auch 
dabei schon ein erheblicher Personalaufwand ent-
standen sein kann. Erst danach hat der Bundesmi-
nister — entsprechend den langjährigen Vorhaltun-
gen des Bundesrechnungshofes — eine erfolgsun-
abhängige Grundgebühr eingeführt. Gleichzeitig 
hat er erstmals Abschußgebühren für männliches 
Schwarzwild festgesetzt. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß in 
den vier untersuchten Bundesforstämtern die Jagd-
kosten zu einem Anteil zwischen 23 und 83 v. H. 
durch Einnahmen gedeckt waren. Auf alle 23 Forst-
ämter bezogen, liegt der Kostendeckungsgrad bei 
Berücksichtigung von Verwaltungsgemeinkosten 
und eines Teils der Aufwendungen zum Schutz ge-
gen Wildschäden nach den Berechnungen des Bun-
desrechnungshofes unter 60 v. H. 
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12.2 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
im einzelnen vorgeschlagen, wie die Einnahmen 
aus der Jagdnutzung erhöht und die Kosten ge-
senkt werden können. 

Die Kernbereiche der Truppenübungsplätze und 
ein Teil der Standortübungsplätze (etwa 225 000 ha) 
müssen auch nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes aus Gründen der militärischen Sicher-
heit wie bisher bewirtschaftet werden. Auf Randflä-
chen großer Truppenübungsplätze und auf etwa der 
Hälfte der Standortübungsplätze sollten jedoch 
Pirschbezirke von durchschnittlich 100 ha Größe ge-
bildet werden, die für ein oder mehrere Jahre Inha

-

bern entgeltlicher Jagderlaubnisscheine zur Beja-
gung ohne Führung übertragen werden könnten. 
Ein Teil dieser Übungsflächen (11 000 ha), die allge-
mein zugänglich sind, kommt auch für eine Ver-
pachtung in Frage. 

Die noch nicht verpachteten Flächen des Allgemei-
nen Grundvermögens (1 500 ha) sollten vollständig 
verpachtet werden. 

Bei der nach Auffassung des Bundesrechnungsho-
fes anzustrebenden „Verpachtungsquote" (Pirsch-
bezirke und langfristige Verpachtungen) von etwa 
10 v. H. der Gesamtfläche (das sind rd. 25 000 ha) 
ergeben sich Mehreinnahmen von mehr als 0,5 Mio. 
DM jährlich. Hinzu kommen bei den langfristigen 
Verpachtungen Wildschadensabgeltungen von 4 bis 
10 DM je ha und je Jahr. Auch die für die Überlas-
sung der Pirschbezirke zu entrichtenden Entgelte 
müßten Wildschadenspauschalen enthalten; für den 
Abschuß von Trophäenträgern in Pirschbezirken 
sollten ebenfalls Gebühren erhoben werden. 

Der Bundesminister sollte versuchen, die mit den 
Stationierungsstreitkräften geschlossenen Jagdab-
kommen im Verhandlungswege für solche Flächen 
aufzuheben, die für eine Verpachtung oder die Ein-
richtung von Pirschbezirken in Betracht kommen. 

Bei der Festsetzung der Führungsgebühren sollte 
das Ziel, das jagdwirtschaftliche Gesamtergebnis zu 
verbessern, berücksichtigt werden. 

Schließlich sollte der Bundesminister eine Ausdeh-
nung der Jagdabkommen mit den Stationierungs-
streitkräften unterlassen, weil er damit eine andere 
Verwertung der Jagdmöglichkeiten auf Dauer er-
schwert oder verhindert; diese Folgen dürften sogar 
dann eintreten, wenn die militärische Nutzung ein

-

zelner Übungsflächen weitgehend eingeschränkt 
würde. 

12.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er habe sich mit 
dem Bundesminister der Verteidigung dahin ver-
ständigt, daß alle Übungsflächen, selbst solche, die 
jedermann zugänglich seien, nicht verpachtet wer-
den sollten. Er lehne auch die probeweise Einrich-
tung von Pirschbezirken ab. Eingeräumte unent-
geltliche Mitbenutzungen seien jederzeit beendbar, 

einjährige entgeltlich e Jagdberechtigungen hinge-
gen nicht. 

Beide Ressorts wenden sich gegen jegliche Form 
der Verpachtung mit der Begründung, von privaten 
Jägern gingen Ausspähgefahren aus, militärische 
Übungstätigkeiten müßten eingeschränkt werden, 
und es bestünden Gefahren für die Jäger durch die 
Soldaten und für die Soldaten durch die Jäger. 

Weiter nimmt der Bundesminister an, durch das 
Festhalten an dem Grundsatz der Nichtverpach-
tung könne er allgemein Jagdsteuerveranlagungen 
der Landkreise abwehren, die dann entstünden, 
wenn ein Jagdbezirk verpachtbar wäre. Der Bun-
desminister hat dem Vorschlag des Bundesrech-
nungshofes, die bisher nicht verpachteten Flächen 
des Allgemeinen Grundvermögens (1 500 ha) zu ver-
pachten, nicht widersprochen. 

12.4 

Der Bundesrechnungshof kann sich den Überlegun-
gen, daß militärisch genutzte Flächen nicht ver-
pachtet oder nicht als entgeltliche Pirschbezirke 
vergeben werden sollen, nicht anschließen. Er ist 
davon überzeugt, daß seine Vorschläge der Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit der Bundesforsten 
dienen. Er kann nicht einsehen, warum sich die 
Sicherheitslage dadurch ändern sollte, daß für alle 
Jagderlaubnisse, die bisher unentgeltlich erteilt 
wurden, Entgelte verlangt werden. Dazu kommt, 
daß die Jagdflächen zum Teil frei zugänglich sind, 
sowie vielfältige, auch vertraglich zugesicherte bzw. 
geduldete Mitbenutzungen durch Wanderer, Was-
sersportler, Flugsportgruppen, Rallye- und Motor-
sportler usw. möglich sind. 

Anders als der Bundesminister ist der Bundesrech-
nungshof der Auffassung, daß es erheblich schwie-
riger sein dürfte, von der Öffentlichkeit „erkämpfte" 
Betretungs- oder Mitbenutzungsregelungen rück-
gängig zu machen, als notfalls einzelnen Jägern 
vertragsgemäß zu kündigen. 

Der Bundesrechnungshof hält den Hinweis auf die 
Jagdsteuer für wenig überzeugend, weil diese nur 
in den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen für 
staatliche Verwaltungsjagden erhoben wird. Auch 
in diesen Ländern würde der Bund sich der Bela-
stung durch die Jagdsteuer nur aussetzen, wenn er 
es versäumt, verpachtbare Flächen zu verpachten. 

13 Auslastung von Unterbringungs- und/oder 
Verpflegungskapazitäten bei Einrichtungen, 
die aus Bundesmitteln finanziert werden 

13.0 

Jährlich fließen beträchtliche Bundesmittel in bun-
deseigene und vom Bund geförderte Einrichtungen, 
die der Aus- und Fortbildung oder arbeits-, sozial-
sowie gesundheitspolitischen Maßnahmen dienen 
und für die Teilnehmer Übernachtungs- und/oder 
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Verpflegungskapazitäten bereithalten. Diese Kapa-
zitäten sind im Durchschnitt unzureichend ausge-
lastet. Darüber hinaus wird ein zu geringer Teil der 
Ausgaben durch Einnahmen gedeckt. 

13.1 

In bundeseigene und vom Bund geförderte Einrich-
tungen, die der Aus- und Fortbildung oder arbeits-, 
sozial- sowie gesundheitspolitischen Maßnahmen 
dienen und für die Teilnehmer Übernachtungs-
und/oder Verpflegungskapazitäten bereithalten, 
fließen jährlich beträchtliche Bundesmittel. 

Der Bundesrechnungshof hat im Rahmen einer 
Querschnittsprüfung aus der Zuständigkeit von 
acht Bundesministerien (Auswärtiges Amt, Bundes-
ministerium des Innern, Bundesministerium der Fi-
nanzen, Bundesministerium für Verkehr, Bundes-
ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Bundesministerium für Forschung und Technolo-
gie, Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft) 250 derartige Einrichtungen daraufhin un-
tersucht, ob die Übernachtungs- und Verpflegungs-
bereiche ausgelastet sind, ob sie wirtschaftlich ge-
führt werden und ob eine Bedarfs- und Belegungs-
planung vorliegt. 

Die Prüfung erstreckt sich auf den Untersuchungs-
zeitraum 1981 und 1982. Wegen des Umfangs der 
Erhebung kann erst jetzt über die Ergebnisse be-
richtet werden. Die festgestellten Mängel haben 
den Bundesrechnungshof veranlaßt, neben den Ein-
zelempfehlungen an alle Ressorts dem Bundesmini-
ster Maßnahmen zur Haushaltsführung vorzuschla-
gen, damit die Vergabe von Bundesmitteln für der-
artige Einrichtungen wirksamer koordiniert wird. 

Die Ressorts haben die Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes als Hilfe für ein kritisches Über-
denken der Praxis grundsätzlich begrüßt. 

13.2 

Die Untersuchung hat weithin eine unzureichende 
Auslastung der Übernachtungs- und Verpflegungs-
kapazitäten aufgezeigt. 

Der durchschnittliche Auslastungsgrad bei allen 
Einrichtungen mit Übernachtungsbereich betrug 
im Jahre 1981 67,1 v. H. und im Jahre 1982 63,7 v. H. 
ihrer Sollkapazitäten, die nach den möglichen Über-
nachtungen (Bettenzahl), multipliziert mit der Zahl 
der tatsächlichen jährlichen Öffnungstage, ermit-
telt worden sind. 

Im Verpflegungsbereich betrug die durchschnittli-
che Auslastung im Jahre 1981 59,7 v. H. und im 
Jahre 1982 56,8 v. H. der Sollkapazitäten, ermittelt 
auf der Grundlage der küchentechnischen Kapazi-
täten und der tatsächlichen jährlichen Öffnungsta-
ge. Sie lag damit unter der Auslastung des Über-
nachtungsbereichs. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist als 
Orientierungsgröße eine Auslastung von zumindest 

80 v. H. der Sollkapazitäten im Übernachtungs- und 
möglichst auch im Verpflegungsbereich anzustre-
ben. 

Eine Verbesserung des Auslastungsgrades durch 
Übernachtungen Dritter, wie sie die Bundesregie-
rung für die Bundesleistungszentren im Fünften 
Sportbericht vom 1. September 1982 — Drucksache 
9/1945 — ausdrücklich zuläßt, ist nur kurzfristig 
vertretbar. Maßstab für die Größe des Übernach-
tungsbereichs kann nur der aus der Zweckbestim-
mung der Einrichtung folgende Bedarf sein. Trotz 
verschiedentlich geäußerter Bedenken hält es der 
Bundesrechnungshof für notwendig, mittel- und 
langfristig die Kapazitäten an diesen Bedarf anzu-
passen. 

13.3 

Die Untersuchung hat ferner eine unzureichende 
Deckung der Ausgaben durch Einnahmen nachge-
wiesen, die sich aus einem Vergleich der von den 
Einrichtungen mitgeteilten Einnahmen und Ausga-
ben ergibt. 

Der durchschnittliche Deckungsgrad der Sach- und 
Personalausgaben (ohne kalkulatorische Kosten 
und ohne Gemeinkosten) betrug im Übernach-
tungsbereich durch Übernachtungsentgelte im 
Jahre 1981 rd. 75 v. H., im Jahre 1982 rd. 73 v. H. Im 
Verpflegungsbereich lagen die entsprechenden 
Werte bei rd. 65 v. H. für beide Jahre. Unabhängig 
vom Erhebungsjahr liegt die Spannbreite im we-
sentlichen zwischen rd. 20 und 100 v. H. 

Bei Einbeziehung der kalkulatorischen Kosten und 
der Gemeinkosten, die Bestandteil einer vollständi-
gen Wirtschaftsrechnung sein müßten, ist der Dek-
kungsgrad noch geringer. 

Die Unterdeckung ist vor allem die Folge von 

— unzureichender Kapazitätsauslastung, 

— zu hohen Ausgaben, insbesondere bei den Perso-
nal- und Sachkosten, 

— zu niedrigen Entgelten. 

13.4 

Die Prüfungsergebnisse im Übernachtungsbereich 
lassen einen Zusammenhang zwischen schwacher 
Auslastung und fehlender oder mangelhafter Be-
darfs- und Belegungsplanung deutlich werden. 

Etwa zwei Fünftel (41,9 v. H.) der untersuchten Ein-
richtungen betreiben keine längerfristig ausgerich-
tete Bedarfsplanung oder Fortschreibung der Be-
darfsplanung. In Unkenntnis ihrer schlechten Aus-
lastung haben Einrichtungen im Bereich verschie-
dener Ressorts seit dem Jahre 1983 zusätzliche Ka-
pazitäten in Betrieb genommen, angemietet oder 
beabsichtigen Neu- oder Erweiterungsbauten. 

Die Belegungsplanung, die kurzfristig die Nutzung 
der vorhandenen Kapazitäten steuert, ist vor allem 
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dann besonders wirksam, wenn sie für organisato-
risch verbundene Einrichtungen zentral durchge-
führt wird. Dies wird zunehmend wichtiger, weil die 
Untersuchung eine rückläufige Belegungstendenz 
hat erkennen lassen. 

13.5 

Der Bundesrechnungshof schlägt als zentrales Pla-
nungsinstrument interministerieller Abstimmung 
ein Gesamtverzeichnis aller bundeseigenen und aus 
Bundesmitteln geförderten Einrichtungen mit 
Übernachtungs- und Verpflegungsbereich vor. Es 
soll den Ressorts ermöglichen, sich vor Planung von 
Neubau- oder Erweiterungsmaßnahmen über be-
reits vorhandene, aber nicht voll genutzte Kapazitä-
ten ressortübergreifend zu unterrichten. Die Feder-
führung sollte in der Zuständigkeit des Bundesmi-
nisters der Finanzen liegen. 

Darüber hinaus empfiehlt der Bundesrechnungshof 
den Ressorts, Trägern und Einrichtungen 

— einen ressortübergreifenden regionalen Kapazi
-

tätsausgleich als schnell wirkende Maßnahme; 

— zentrale Belegungsplanung, soweit wie möglich; 

— regelmäßige Auslastungskontrolle und daran 
anknüpfende Bedarfsfortschreibung; 

— Überprüfung, gegebenenfalls Lockerung oder 
Änderung der Zweckbestimmung; 

— Mobilisierung von Zielgruppen als Nutzer; 

— Entwicklung von Kalkulationsschemata und 
Durchführung von Preiskalkulationen — bei 
selbständigen Trägern und Einrichtungen als 
zwingende Voraussetzung für die Gewährung 
von Zuschüssen und als Grundlage für Betriebs-
vergleiche des Mittel gewährenden Ressorts —; 

— Überprüfung der Auswirkungen der bisher an-
gewendeten Finanzierungsarten (z. B. Fehlbe-
darfsfinanzierung), um festzustellen, ob durch 
Wahl einer anderen Finanzierungsart (z. B. An-
teilsfinanzierung mit Höchstgrenze) das Eigen-
interesse der Träger an einer höheren Ausla-
stung gestärkt werden kann; 

— Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen von Bundesbehörden und Zuwendungs-
empfängern vorrangig in bundeseigenen oder 
solchen Einrichtungen, die aus Bundesmitteln 
investiv oder konsumtiv gefördert werden. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten. 

Bundesminister für Wi rtschaft 
(Einzelplan 09) 

14 Förderung der wirtschaftsbezogenen 
Fachinformation 
(Kapitel 09 02 Titel 685 04 und Kapitel 09 09 
Titel 532 05) 

14.0 

Die Fachinformationszentren, die der Bundesmini-
ster vor einigen Jahren aus der Zuständigkeit des 
Bundesministers für Forschung und Technologie 
übernommen hat,  weisen noch eine Reihe von Män-
geln auf, die ihre Wirksamkeit mindern. Unbefrie-
digend sind insbesondere die geringe Inanspruch-
nahme ihrer Leistungen und der niedrige Kosten-
deckungsgrad, die durch ungenügende Kenntnisse 
der Informationsbedürfnisse der potentiellen Nut-
zer mitverursacht werden. 

14.1 Vorbemerkung 

Der Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie übertrug in den Jahren 1981 bis 1983 die Verant-
wortung für eine Reihe von Fachinformationsberei-
chen, die bis dahin aus seinem Einzelplan im Rah-
men des „Programms der Bundesregierung zur För-
derung der Information und Dokumentation (IuD) 
1974-1977" gefördert worden waren, auf die fach-
lich zuständigen Bundesministerien. 

In die Zuständigkeit des Bundesministers fällt die 
Versorgung der Wirtschaft, insbesondere der klei-
nen und mittleren Unternehmen, der Wissenschaft 
und der Öffentlichkeit mit technisch-wissenschaftli-
chen und wirtschaftsbezogenen Informationen in 
den Bereichen Werkstoffe, Verbrauchsgüter, Tech-
nik, technische Regeln sowie Rohstoffgewinnung, 
Geowissenschaften, Wasserwirtschaft. Zu den wirt-
schaftsbezogenen Fachinformationen zählen alle in 
der Wirtschaft anfallenden und für die Wirtschaft 
wichtigen Informationen, z. B. über Literatur, Fak-
ten und Normen aus dem technischen Bereich so-
wie aus der Außenwirtschaft. Der größte Teil der 
Daten wird in Literaturhinweisbanken vorgehalten. 
Die Daten sind zum überwiegenden Teil auf Daten-
verarbeitungsanlagen gespeichert und können mit 
Datenendgeräten unmittelbar abgerufen werden 
(sogenannte On-line-Fachinformationen). Aufberei-
ten und Anbieten der Informationsdienstleistungen 
obliegt unterschiedlich organisierten Fachinforma-
tionszentren. So werden das Fachinformationszen-
trum Technik und das Fachinformationszentrum 
Werkstoffe von selbständigen juristischen Perso-
nen (eingetragenen Vereinen), dagegen das Deut-
sche Informationszentrum für Technische Regeln 
als Teil des Deutschen Instituts für Normung e. V. 
— DIN — und das Informationszentrum „Rohstoff-
gewinnung, Geowissenschaften, Wasserwirtschaft" 
innerhalb der Bundesanstalt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe betrieben. 
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Die Ausgaben für die Förderung der wirtschaftsbe-
zogenen Fachinformation belaufen sich seit der 
Übernahme in den Einzelplan 09 (von 1981 bis 1984) 
auf insgesamt rd. 32,8 Mio. DM. Im Bundeshaushalt 
1985 sind rd. 12,6 Mio. DM veranschlagt. Seit dem 
Jahre 1972 betragen die Ausgaben des Bundesmini-
sters und des Bundesministers für Forschung und 
Technologie für die wirtschaftsbezogene Fachinfor-
mation 106,8 Mio. DM. 

Der Präsident des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung hat über die Entwicklung des Dokumenta-
tionswesens und des IuD-Programms der Bundes-
regierung im Jahre 1983 ein Gutachten erstattet, in 
dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, noch 
offene, wesentliche Fragen der Struktur und Effi-
zienz der Fachinformation und der Fachinforma-
tionseinrichtungen zu prüfen und zu lösen (vgl. 
dazu Bemerkungen 1983 vom 10. Oktober 1983 — 
Drucksache 10/574 S. 8 —). Die Bundesregierung 
hat nunmehr ihre Fachinformationspolitik für die 
Jahre 1985 bis 1988 in dem am 25. Juni 1985 be-
schlossenen „Fachinformationsprogramm 1985-
88" neu formuliert. 

14.2 Bedarf an Fachinformation und Nutzung der 
Fachinformationszentren 

Bei der Prüfung der in den Zuständigkeitsbereich 
des Bundesministers fallenden Fachinformations-
zentren stellte der Bundesrechnungshof fest: 

14.2.1 

Bedarfsuntersuchungen sind weitgehend unterblie-
ben, obwohl das IuD-Programm 1974 bis 1977 eine 
regelmäßige Analyse des Informationsbedarfs tat-
sächlicher und potentieller Benutzer vorsah und 
auch in der Folgezeit stets auf die Notwendigkeit 
einer ständigen Überprüfung des Bedarfs hingewie-
sen wurde. Der Bundesverband der Deutschen In-
dustrie hielt ebenfalls sorgfältige Analysen unter 
Beteiligung der Informationsproduzenten, der An-
bieter, der Vermittler und der Nutzer für erforder-
lich, damit festgestellt werden könne, wo Lücken im 
Informationsangebot und bei der für IuD noch not-
wendigen Forschung und Entwicklung bestehen. 
Erst im Jahre 1984 hat der Bundesminister eine 
Untersuchung über den Informationsbedarf für ei-
nen Bereich (Außenwirtschaft) in Auftrag gegeben. 
Die Ergebnisse liegen nunmehr vor. 

14.2.2 

Zu den „On-line-Kunden" aus der Wirtschaft zählen 
überwiegend Großunternehmen. Die Fachinforma-
tionsdienste werden von kleinen und mittleren Un-
ternehmen, einer der wichtigsten Zielgruppen der 
Wirtschaftsfachinformation, fast nicht genutzt. Die 
bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung gin-
gen weitgehend am Markt vorbei; der mit den ein-
gesetzten Bundesmitteln angestrebte Erfolg blieb 

daher aus. Dafür sind insbesondere folgende 
Gründe maßgebend: 

— geringe Benutzerfreundlichkeit, 

— zu geringe Orientierung der Fachinformations-
zentren am Bedarf der kleinen und mittleren 
Unternehmen, 

— fehlende technische Einrichtungen bei den Un-
ternehmen, 

— unzureichende Aufklärung über das Fachinfor-
mationsangebot, 

— fehlende Beratung, durch die den kleinen und 
mittleren Unternehmen der Zugang zu den Da-
tenbanken und eine Problemlösung für ihre spe-
ziellen Fragen erschwert wird. 

14.2.3 

Der Bundesminister teilt im wesentlichen die Mei-
nung des Bundesrechnungshofes über die Bedarfs-
untersuchungen und die Notwendigkeit des Abbaus 
der Hindernisse für kleine und mittlere Unterneh-
men. Die Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes werden auch im Fachinformationsprogramm 
1985-1988 der Bundesregierung bestätigt. Die Bun-
desregierung stellt ebenfalls einen bislang unzurei-
chenden Kenntnisstand über den Fachinforma-
tionsmarkt fest. „Unerläßliche Voraussetzung für 
die weitere politische Willensbildung und künftige 
Entscheidungen der Bundesregierung im Bereich 
der Wirtschaftsinformation" ist deshalb für sie eine 
Bestandsaufnahme, in der insbesondere zu klären 
ist, 

— ob und inwieweit — speziell in der mittelständi-
schen Wirtschaft — Schwierigkeiten bei der In-
formationsversorgung vorhanden sind, 

— ob und inwieweit einem verstärkten Angebot 
der bestehenden Datenbankdienste Hemmnisse 
gegenüberstehen. 

14.2.4 

Der Erfolg der wirtschaftsbezogenen Fachinforma-
tion in der Zukunft wird entscheidend davon abhän-
gen, daß die Bedarfs- und Struktur- (Organisations-) 
Analysen unverzüglich durchgeführt werden und es 
gelingt, die daraus gewonnenen Erkenntnisse in 
konkrete Handlungsanweisungen für die Durchfüh-
rung der Einzelmaßnahmen des Fachinformations-
programms umzusetzen. Aus diesem Grund sollte 
die Bewilligung weiterer Mittel künftig davon ab-
hängig gemacht werden, daß 

— detaillierte Bedarfsanalysen und Organisations-  
bzw. Schwachstellenuntersuchungen vorgelegt 
werden, 

— für die einzelnen Förderprojekte überarbeitete 
Konzepte bestehen, in denen die bei den Analy-
sen gewonnenen Ergebnisse berücksichtigt 
sind, 

— der Förderbedarf aus Einnahme-/Ausgabenpla-
nungen ersichtlich wird. 
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Dabei müßte — wie im Fachinformationsprogramm 
1985-1988 gefordert — auch erwogen werden, „ob 
und inwieweit Aufgaben künftig besser durch Pri-
vate  erfüllt werden können". 

14.3 Kostendeckung 

Die Bundesregierung strebte im IuD-Programm ur-
sprünglich eine Deckung der vollen Kosten der 
Fachinformationszentren durch Einnahmen aus 
der entgeltlichen Abgabe von Dienstleistungen an, 
z. B. aus On-line-Vertrieb, Datenbankrecherchen 
oder aus der Abgabe von gedruckten Diensten. Eine 
volle Kostendeckung wird bei keinem Fachinforma-
tionszentrum erreicht und in absehbarer Zukunft 
auch nicht erreicht werden können. Daher sehen 
reduzierte Kostenziele vor, wenigstens langfristig 
zu einer Deckung derjenigen Kosten zu kommen, 
die für den Betrieb und das Angebot der Informa-
tionsdienste anfallen (Output-Kosten); aber auch 
dies wurde bisher nicht erreicht. Die erheblichen 
Kosten für die Auswertung und Aufbereitung der 
Daten (Input-Kosten) bleiben danach langfristig un-
gedeckt. So beträgt die Höhe der öffentlichen Zu-
schüsse nach dem Stand vom Jahre 1983 bei den 
Fachinformationszentren Werkstoffe und Rohstoff-
gewinnung, Geowissenschaften, Wasserwirtschaft 
rd. 95 v. H., beim Deutschen Informationszentrum 
für technische Regeln 60 v. H. und beim Fachinfor-
mationszentrum Technik immerhin noch 50 v. H. 
der gesamten Kosten. 

Sind die Einnahmen geringer als die Output-Ko-
sten, führt eine — erwünschte — stärkere Inan-
spruchnahme der Fachinformationszentren zu ei-
nem weiteren Ansteigen des Fehlbetrags und damit 
zu einer Erhöhung des Zuwendungsbedarfs. 

Die kostengerechtere Gestaltung der Einnahmen 
wird u. a. beeinträchtigt durch die zurückhaltende 
Preispolitik öffentlich finanzierter IuD-Stellen und 
Fachinformationszentren in anderen Ressortberei-
chen, die bis zur Hälfte unter den vergleichbaren 
Preisen, z. B. des Fachinformationszentrums Tech-
nik, anbieten. 

Der Bundesminister sollte — gegebenenfalls im Zu-
sammenwirken mit anderen Bundesministerien — 
darauf hinwirken, daß durch höhere Einnahmen 
wenigstens eine Deckung der Output-Kosten er-
reicht wird und öffentlich geförderte Fachinforma-
tionseinrichtungen nicht zu Lasten der öffentlichen 
Förderung auf die Ausnutzung vorhandener Preis-
spielräume verzichten. Dafür wäre eine gewisse 
Standardisierung der Leistungsentgelte anzustre-
ben. 

14.4 Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für 
Forschung und Technologie 

Auch nach der Übertragung der Zuständigkeit für 
die Fachinformation einschließlich ihrer Zentren 

vom Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie auf andere Ministerien blieb dieser für die mit 
der Federführung für das IuD-Programm verbunde-
nen Koordinierungsaufgaben zuständig. 

Die Zusammenarbeit zwischen Fach- und Grund-
satzressort war in der Vergangenheit nicht immer 
ungetrübt. So förderte der Bundesminister für For-
schung und Technologie mehrfach Projekte und 
entfaltete Aktivitäten, die in die Zuständigkeit des 
Bundesministers fielen, ohne diesen vorher zu be-
teiligen. In einem Fall bezuschußte er eine Untersu-
chung, deren Förderung vorher vom Bundesmini-
ster abgelehnt worden war. 

Es bleibt abzuwarten, ob die im Fachinformations-
programm 1985-1988 wiederum hervorgehobene 
Abgrenzung zwischen Fach- und Grundsatzaufga-
ben bzw. -zuständigkeiten ausreicht, um die in der 
Vergangenheit aufgetretenen Schwierigkeiten zu 
beheben. 

14.5 Besondere Probleme bei einzelnen 
Fachinformationszentren 

14.5.1 Fachinformationszentrum Werkstoffe e. V. 

Das Fachinformationszentrum wurde Ende des 
Jahres 1982 auf Betreiben des Bundesministers als 
eingetragener Verein gegründet. Gründungsmit-
glieder waren Verbände und Institute überwiegend 
aus dem Bereich der Metallindustrie und als natür-
liche Person der Vizepräsident der Bundesanstalt 
für Materialprüfung. 

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch den Bundesrech-
nungshof im Jahre 1984 wurde das Fachinforma-
tionszentrum kaum in Anspruch genommen. Des-
halb betrugen im Haushaltsjahr 1983 die öffentli-
chen Zuschüsse 1,9 Mio. DM (= 95 v. H.), denen 
lediglich rd. 73 000 DM aus eigenen Einnahmen und 
Beiträgen der Mitglieder gegenüberstanden. Dem-
gegenüber haben die Mitglieder in ihren eigenen 
Dokumentationsstellen in der gleichen Zeit rd. 
700 000 DM für Datenbank-Input, die Herausgabe 
gedruckter Dienste und andere Informationsver-
mittlung aufgewendet. 

Die Ursache für diese unbefriedigende Entwicklung 
sieht der Bundesrechnungshof im wesentlichen in 
der fehlenden Bedarfsermittlung, aber auch darin, 
daß einige Mitglieder nicht die Entwicklung des 
Fachinformationszentrums Werkstoffe, sondern in 
erheblichem Maße Eigeninteressen verfolgen, z. B. 
finanzielle Sonderbedingungen für die eigene Nut-
zung der Fachinformation. Auch sind einige Mit-
glieder nicht bereit, die Herausgabe eigener 
Dienste auf das Fachinformationszentrum zu über-
tragen, insbesondere, wenn diese Einnahmen erzie-
len, die die Kosten übersteigen. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
aufgefordert zu prüfen und darzulegen: 
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— den Bedarf aufgrund einer Bedarfsanalyse (wie 
Nr. 14.2), 

— die besondere Bedeutung des Vorhabens für die 
Öffentlichkeit und 

— die Bereitschaft der Mitglieder, das Fachinfor-
mationszentrum unmittelbar durch Beiträge 
oder mittelbar durch Nutzungsentgelte in ange-
messener Höhe mitzufinanzieren. 

Der Bundesminister teilt im wesentlichen die Ein-
schätzung des Bundesrechnungshofes und will eine 
Bedarfsanalyse erstellen lassen. Er erwartet, daß 
die ohne Zweifel vorhandenen Anfangsschwierig-
keiten überwunden werden. 

Der Bundesrechnungshof wird prüfen, ob das Er-
gebnis der angeregten Untersuchungen eine wei-
tere Förderung des Fachinformationszentrums 
rechtfertigt. 

14.5.2 Informationszentrum Rohstoffgewinnung, 
Geowissenschaften, Wasserwirtschaft 

Das Fachinformationszentrum ist eine Organisa-
tionseinheit innerhalb der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe und betreibt die elek-
tronische Datenbank Geoline. Daneben werden von 
der Bundesanstalt für eigene Zwecke auch Hand-
karteien in der Bibliothek und an anderen Stellen 
der Bundesanstalt geführt. 

Der Bundesrechnungshof hat — außer der fehlen-
den Bedarfsermittlung — die ungeklärte künftige 
Zusammenarbeit bzw. Arbeitsteilung mit den Geo-
logischen Landesämtern und die Informations-Dop-
pelerfassung beanstandet. 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß die Bedarf s-
analyse  in Auftrag gegeben und eine Reorganisa-
tion der Bereiche Bibliothek, Dokumentation, Ar-
chiv unter Einbeziehung des Informationszentrums 
für Rohstoffgewinnung, Geowissenschaften, Was-
serwirtschaft eingeleitet worden sei. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 

Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
(Einzelplan 10) 

15 Einsatz des Prüfdienstes beim Bundesamt 
für Ernährung und Forstwirtschaft 

15.0 

Das Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft 
hat als Bundesoberbehörde umfangreiche Kontroll-
und Prüfaufgaben zu erfüllen. Der Prüfdienst des 
Bundesamtes nimmt dabei auch Aufgaben wahr, 
für die der Bund nicht zuständig ist. In anderen 

Fällen ist die Art, in der Aufgaben wahrgenommen 
werden, so nicht geboten. Dadurch entsteht ver-
meidbarer personeller und sachlicher Aufwand. 

15.1 Bodennutzungs- und Ernteerhebung 

Nach dem Gesetz über Bodennutzungs- und Ern-
teerhebung sind jährlich Erhebungen über Wachs-
tumsstand und Ernte von Erzeugnissen der Land-
wirtschaft, des Garten- und des Weinbaus als Bun-
desstatistik durchzuführen. Dieses Bundesgesetz 
wird, soweit die Erhebungen vor Ort anzustellen 
sind, von den Ländern als eigene Angelegenheit 
ausgeführt (Artikel 83, 84 GG). 

Schon seit Jahrzehnten werden auf Weisung des 
Bundesministers Prüfer des Bundesamtes für Er-
nährung und Forstwirtschaft (Bundesamt) in nicht 
unerheblichem Umfang bei den Erhebungen in den 
Ländern, insbesondere bei der Besonderen Ernteer-
mittlung über die Erträge an Getreide und Kartof-
feln tätig. 

Der Bundesminister hat auf die Beanstandung des 
Bundesrechnungshofes, daß die Aufgaben aus-
schließlich in die Zuständigkeit der Länder fallen, 
zugesagt, künftig bei einzelnen Erhebungen keine 
Bundesprüfer mehr einzusetzen; bei der Besonde-
ren Ernteermittlung will er jedoch weiterhin Bun-
desprüfer in die Länder entsenden. 

Hiergegen wendet sich der Bundesrechnungshof. 

Jedes Land hat für die ihm im Rahmen der Beson-
deren Ernteermittlung obliegenden Erhebungsauf-
gaben eine Landesarbeitsgemeinschaft gebildet 
und Kommissionen berufen, die die Erhebungsar-
beiten vor Ort erledigen. Sowohl hinsichtlich der 
organisatorischen Gestaltung als auch der techni-
schen Durchführung verfahren die Länder nach 
Grundsätzen, die der Bundesminister zur Siche-
rung bundeseinheitlicher Erhebungen erlassen 
hat. 

Bis zum Jahre 1982 waren für die Besondere Ern-
teermittlung jährlich durchschnittlich zwölf Bun-
desprüfer drei bis fünf Monate bei den Ländern als 
Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaften und 
als deren Helfer bei den Kommissionen vor Ort ein-
gesetzt; seit dem Jahre 1983 sind sie noch sechs 
Wochen jährlich eingesetzt. Den Bundesprüfern ob-
liegt nicht die Erhebung von Einzeldaten, sondern 
sie nehmen — so der Bundesminister — Anlei-
tungs- und Kontrollfunktionen wahr. 

Der Bundesrechnungshof hält den Einsatz der Bun-
desprüfer im Rahmen der Besonderen Ernteermitt-
lung wegen fehlender Bundeszuständigkeit für un-
zulässig. 

Der Bundesminister räumt zwar ein, daß den Lan-
desarbeitsgemeinschaften und den Kommissionen 
die „entscheidende Rolle" bei der Datenerhebung 
zukomme, er meint aber, ohne den Einsatz der Bun-
desprüfer sei die Einhaltung seiner Grundsätze und 
damit die Bundeseinheitlichkeit der Erhebungen 
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nicht sichergestellt. Die Bundesprüfer erfüllten 
„klassische Aufsichtsfunktionen" im fachlichen wie 
im politisch unverzichtbaren Interesse des Bundes. 
Schon die Kürzung des Einsatzes im Jahre 1983 
habe zu Schwierigkeiten geführt. 

Die Ergebnisse der Besonderen Ernteermittlung 
hätten für die Getreidemarktpolitik eine außeror-
dentlich große und grundlegende Bedeutung. Das 
Zahlenmaterial müsse daher nach wissenschaftlich 
erprobten Methoden erhoben werden. Dieses zu ge-
währleisten, sei die Aufgabe der Grundsätze und 
des überwachenden Einsatzes der Bundesprüfer. 

Der Vortrag des Bundesministers überzeugt nicht. 
Für einen Einsatz der Bundesprüfer gibt es weder 
eine Rechtsgrundlage noch einen Bedarf. 

Nach den Artikeln 83 und 84 GG führen die Länder 
das oben genannte Gesetz als eigene Angelegenheit 
aus; sie haben somit die Daten für die Besondere 
Ernteermittlung eigenverantwortlich zu erheben. 
Die Bundesregierung hat lediglich das Recht und 
die Pflicht, darüber zu wachen, daß die Länder das 
Gesetz dem geltenden Recht gemäß ausführen; die 
Bundesregierung kann zu diesem Zweck Beauf-
tragte zu den Ländern entsenden (Artikel 84 Abs. 3 
GG). Diese Entsendung ist jedoch nur dann zuläs-
sig, wenn ein konkreter Fall hierzu Anlaß gibt. Be-
auftragte können nicht als Dauerkontrolleinrich-
tung oder als Hilfsorgan der Länder eingesetzt wer-
den. 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die Be-
deutung der Besonderen Ernteermittlung für die 
Getreidemarktpolitik; er meint jedoch, daß die Län-
der — gestützt auf bis ins einzelne gehende Grund-
sätze des Bundesministers — ohne weiteres in der 
Lage sind, Erhebungen so anzustellen, daß sie die 
Grundlage für eine brauchbare Besondere Ernteer-
mittlung bilden können. Dieses gilt um so mehr, als 
die Erhebungen seit Jahrzehnten nach im wesentli-
chen gleichen Prinzipien abgewickelt worden sind. 
Die Behauptung des Bundesministers, ohne Einsatz 
der Bundesprüfer sei eine Besondere Ernteermitt-
lung nicht mehr möglich, ist nicht belegt. 

Der Bundesminister wird den Einsatz der Bundes-
prüfer im Rahmen der Besonderen Ernteermittlung 
zu beenden haben, denn er verursacht Ausgaben, 
die nach § 6 BHO nicht geleistet werden dürfen. 

15.2 Kontrollen und Buchprüfungen bei Maßnahmen, 
für die aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, 
Beihilfen geleistet werden 

Bei einer Reihe von gemeinsamen Marktorganisa-
tionen hat das Bundesamt die Aufgabe, in den an 
den begünstigten Maßnahmen beteiligten Unter-
nehmen zu prüfen. 

Einen Schwerpunkt für diese Prüfungen bilden die 
gemeinsame Marktorganisation für Milch und 
Milcherzeugnisse und hier die Beihilfen für die Ver-
wendung von Magermilch und Magermilchpulver 
zu Futterzwecken. 

15.2.1 

In Ausführung der in der Verordnung (EWG) 
Nr. 1725/79 vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen 
nimmt das Bundesamt in -Betrieben, die Mager-
milchpulver für Futterzwecke denaturieren, tägli-
che Kontrollen der Denaturierungsvorgänge vor 
und führt, ohne daß dies in der Verordnung vorge-
schrieben ist, Buchprüfungen in halbjährlichem 
Turnus durch. Bei Mischfutterherstellern nimmt 
das Bundesamt alle 28 Tage Kurzprüfungen im Be-
trieb vor und vierteljährlich ergänzende Kontrollen 
der Geschäftsunterlagen (Buchprüfungen). 

Der Bundesrechnungshof hat Änderungen in der 
Häufigkeit dieser Prüfungen angeregt, die bei 
gleicher Wirksamkeit einen geringeren Personal-
und Sachaufwand erfordern. Er hat vorgeschlagen, 
bei Denaturierungsbetrieben, für die keine Buch-
prüfungen vorgeschrieben sind, neben den tägli-
chen Kontrollen vor Ort allenfalls nur einmal jähr-
lich systematische Buchprüfungen entsprechend 
der allgemeinen Ratsrichtlinie 77/435 1) durchzufüh-
ren. In Mischfutterwerken sollte statt alle 28 Tage 
in 14tägigem Turnus geprüft werden und dafür die 
Buchprüfungen statt vierteljährlich nur noch jähr-
lich vorgenommen werden. Auch hier sollten die 
Buchprüfungen der Richtlinie 77/435 entsprechen. 

Das EG-Recht steht solchen Regelungen nicht ent-
gegen. 

Der Bundesminister hat eingewandt, die EG-Kom-
mission habe ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
bei den Denaturierungsbetrieben die täglichen 
Kontrollen durch Buchprüfungen zu ergänzen 
seien. 

Die derzeit für die Mischfutterwerke geltende Re-
gelung komme den berechtigten Wünschen der 
Wirtschaft entgegen. Denn durch eine möglichst 
zeitnahe abschließende Buch- und Betriebsprüfung 
werde das Risiko einer Beihilferückforderung zeit-
lich begrenzt. Eine Umstellung auf jährliche Buch-
und Betriebsprüfungen bei Vermehrung der Kurz-
prüfungen verursache für die Verarbeitungsbe-
triebe auch höhere Kosten, was insbesondere im 
Interesse der kleinen und mittleren Betriebe ver-
mieden werden müsse. 

Die Einlassungen des Bundesministers sind nicht 
geeignet, die derzeit bestimmten Kontroll- und Prü-
fungsturnusse zu rechtfertigen. Das Gebot, auch die 
Kontroll- und Prüfungsaufgaben wirtschaftlich und 
sparsam zu erledigen und diese bei gleicher Wirk-
samkeit mit geringerem Personal- und Sachauf-
wand zu erfüllen, hat Vorrang. 

Eine Notwendigkeit, die vierteljährlichen Buchprü-
fungen beizubehalten, weil diese im Interesse der 
begünstigten Futtermittelwerke liegen, besteht 
nicht. Das Risiko, nach Buchprüfungen Rückforde-
rungen gewärtigen zu müssen, ist den Betroffenen 

1) Die Richtlinie regelt die von den Mitgliedstaaten vorzu-
nehmende Prüfung der Maßnahmen, die Bestandteil 
des Finanzierungssystems des Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Ab-
teilung Garantie, sind. 
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um so eher zuzumuten, als es in ihrer Macht steht, 
Unregelmäßigkeiten weitgehend zu vermeiden. Das 
Risiko dürfte im übrigen dadurch erheblich gemin-
dert werden, daß die Kurzprüfungen mit Probenah-
men des hergestellten Mischfutters in kürzeren Ab-
ständen stattfinden würden. 

Der Bundesminister sollte aus Gründen der Wirt-
schaftlichkeit den Vorschlägen des Bundesrech-
nungshofes folgen. 

15.2.2 

Aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 1105/68 wer-
den aus EG-Mitteln Beihilfen für die Verfütterung 
von Magermilch an junge Kälber (bis fünf Monate 
alt) gewährt. Für die Verfütterung von Magermilch 
an andere Tiere gibt es nach der Verordnung 
(EWG) Nr. 2793/77 eine höhere Beihilfe (Sonderbei-
hilfe). Um zu verhindern, daß Sonderbeihilfe auch 
für Magermilch, die für junge Kälber bestimmt ist, 
gewährt wird, ist es erforderlich, die Tierbestände 
festzustellen und zu kontrollieren. 

Beide Verordnungen schreiben zwar keine be-
stimmte Art der Kontrollen in Tierhaltungsbetrie-
ben vor, verpflichten aber die Mitgliedstaaten, die 
erforderlichen Überwachungsmaßnahmen zu er-
greifen, um die Erfüllung der Voraussetzungen für 
die Gewährung der Beihilfen zu gewährleisten. 

Das Bundesamt führt daher neben Prüfungen in 
den beteiligten Molkereien auch in Tierhaltungsbe-
trieben Kontrollen durch. Bis zum Jahre 1982 er-
folgten diese Kontrollen als sogenannte Zeitraum-
kontrollen unter Einsatz von vier bis fünf Prüfern 
mit der Folge, daß innerhalb von zwei bis drei Jah-
ren jeder Tierhaltungsbetrieb, der verbilligte Ma-
germilch zur Verfütterung bezog, über einen länge-
ren Zeitraum kontrolliert wurde. Diese Prüfungen 
waren wirkungsvoll. 

Anfang des Jahres 1983 wurde das Prüfungsverfah-
ren grundlegend geändert und von Zeitraum- auf 
Zeitpunktkontrollen umgestellt. Der Bundesmini-
ster ordnete nämlich an, in den Tierhaltungsbetrie-
ben nunmehr alle sechs Monate die Tierbestände 
zu kontrollieren; denn Dienststellen der EG-Kom-
mission hätten nach einem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Schleswig-Holstein, das die Prüfungspraxis 
in Frage gestellt habe, die bis dahin gegebene Mög-
lichkeit, zwischen Zeitraum- und Zeitpunktkontrol-
len zu wählen, auf letztere beschränkt. Außerdem 
habe die EG-Kommission darauf hingewiesen, daß 
in allen anderen Mitgliedstaaten vierteljährlich ört-
liche Kontrollen in den Tierhaltungsbetrieben er-
folgten. 

Die nun in jedem Tierhaltungsbetrieb alle sechs 
Monate stattfindenden Kontrollen werden unter er-
höhtem Personal- und Sachaufwand als sogenannte 
Zeitpunktkontrollen durchgeführt, wobei grund-
sätzlich nur die am Kontrolltag festgestellte Anzahl 
junger Kälber mit dem vom Tierhalter im voraus 
gemeldeten Bestand verglichen wird. Nach Anga-
ben des Bundesministers soll sich die Kommission 
mit diesem Verfahren mündlich einverstanden er-
klärt haben. 

Nach dem neuen Verfahren wurden im Jahre 1984 
für Zeitpunktkontrollen so viele Prüfertage aufge-
wendet, wie der Jahresleistung von neun vollbe-
schäftigten Prüfern entsprechen; das alte Kontroll-
verfahren erforderte demgegenüber lediglich vier 
bis fünf Prüfer. 

Der Bundesrechnungshof hält die früheren Zeit-
raumkontrollen für sachgerechter und wirksamer 
und mit dem EG-Recht vereinbar. 

Er hat dem Bundesminister vorgehalten, mit der 
Neuregelung einen ungerechtfertigten und unange-
messenen Prüfungsaufwand veranlaßt zu haben, 
weil einerseits die Zahl der häufiger prüfungsbe-
dürftigen Tierhaltungsbetriebe sehr gering ist und 
andererseits bei dem weit überwiegenden Teil die-
ser Betriebe die Gefahr von Unregelmäßigkeiten 
bei der Inanspruchnahme von Sonderbeihilfen 
kaum besteht, so daß Prüfungen in längeren Zeitab-
ständen ausreichen. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
darauf hingewiesen, daß das angeführte Urteil sich 
nicht mit der bis zum Jahre 1982 üblichen Prüfungs-
praxis, sondern mit dem Begriff der „Höchstzahl" 
der im Meldezeitraum gehaltenen jungen Kälber 
befaßt habe. Die Feststellung der Höchstzahl sei — 
anders als bei den bisher üblichen Zeitraumkontrol-
len — bei den jetzt praktizierten Zeitpunktkontrol-
len grundsätzlich nicht möglich. Hinweise von 
Kommissionsdienststellen auf die Praxis anderer 
Mitgliedstaaten könnten einen Mitgliedstaat nicht 
verpflichten, weniger wirksame und unwirtschaftli-
che Kontrollverfahren einzuführen. 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb vorgeschla-
gen, wieder zu den wirkungsvolleren Zeitraumkon-
trollen zurückzukehren. 

Der Bundesminister hat nunmehr mitgeteilt, die 
EG-Kommission habe in der Verwaltungsausschuß-
sitzung vom 16. Februar 1984 ausgeführt, in den an-
deren Mitgliedstaaten würden die Tierbestände 
vierteljährlich an Ort und Stelle überprüft; der Bun-
desrepublik Deutschland könnte deshalb äußer-
stenfalls zugestanden werden, Prüfungen „minde-
stens alle 6 Monate" vorzunehmen. Zur Vermeidung 
von Anlastungen sei dem zu folgen. 

Der Bundesrechnungshof hält das Verfahren der 
Zeitpunktkontrollen nach wie vor weder für wirk-
sam noch für gemeinschaftsrechtlich geboten. Es ist 
zudem wegen des erhöhten Prüferaufwandes un-
wirtschaftlich. Die Aussage der EG-Kommission, in 
anderen Mitgliedstaaten würden die Tierbestände 
vierteljährlich überprüft, steht im Widerspruch zu 
deren „Zusammenfassenden Bericht" für den Rech-
nungsabschluß 1980/81 vom 22. Oktober 1984. Die 
mündlichen Ausführungen der Kommission in der 
Verwaltungsausschußsitzung vom 16. Februar 1984 
sind nicht verbindlich. Maßgebend ist das geschrie-
bene und nach den Bestimmungen des EWG-Ver-
trags zustande gekommene Gemeinschaftsrecht. 
Dieses besagt, daß es den Mitgliedstaaten überlas-
sen bleibt, die Art der Kontrollen zu bestimmen (so 
auch die EG-Kommission in ihrem obengenannten 
Bericht). Solange die deutschen Kontrollen bei ho- 
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her Wirksamkeit diesem Recht nicht widerspre-
chen, müssen Anlastungen nicht befürchtet werden. 
Die Kommission kann allenfalls Bedenken äußern 
und Empfehlungen aussprechen, wenn das Kon-
trollverfahren eines Mitgliedstaates hinsichtlich 
seiner Wirksamkeit unzulänglich erscheint. Solche 
Bedenken sind von der Kommission nicht erhoben 
worden. Hinweise auf die Praxis anderer Mitglied-
staaten sind keine Bedenken gegen die deutsche 
Prüfungspraxis. 

15.3 

Der Bundesminister wird, wenn er das frühere Zeit-
raumkontrollverfahren nicht wieder einführen will, 
für die Kontrollen in den Tierhaltungsbetrieben ein 
anderes gleichermaßen wirtschaftlich vertretbares 
und wirksames Verfahren zu suchen haben. 

Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(Einzelplan 11) 

16 Orthopädische Versorgung in der 
Kriegsopferversorgung 
(Kapitel 11 10 Titel 671 42 und 681 41) 

16.0 

Die orthopädische Versorgung nach dem Bundes-
versorgungsgesetz ist in einer Durchführungsver-
ordnung näher geregelt. Diese sieht zum Teil noch 
Leistungen vor, die seit Jahren nicht mehr gerecht-
fertigt sind und über den Leistungsumfang anderer 
Rehabilitationsträger hinausgehen. 

16.1 

Die Heilbehandlung, die den Beschädigten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) gewährt 
wird, umfaßt auch die orthopädische Versorgung. 
Hierzu zählt u. a. die Ausstattung mit Hilfsmitteln 
und deren Zubehör, die in der Verordnung zur 
Durchführung des § 11 Abs. 3 und des § 13 BVG in 
der Fassung vom 23. August 1976 — BGBl. I S. 2422 
— (Verordnung) aufgeführt sind. 

Nachdem das Gesetz über die Angleichung der Lei-
stungen zur Rehabilitation vom 7. August 1974 alle 
Rehabilitations-Träger, und erstmals auch die ge-
setzliche Krankenversicherung zur Gewährung von 
Hilfsmitteln als Sachleistung verpflichtet hatte, be-
durfte es einer einheitlichen Bestimmung des Be-
griffs der Hilfsmittel. In der gesetzlichen Renten-, 
Kranken- und Unfallversicherung haben dies die 
Träger im Jahre 1975 gemeinsam verwirklicht. Die 
Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenversi-
cherung haben im Jahre 1978 einen neuen Katalog 
der Hilfsmittel bekanntgegeben. 

Nur im Bereich der Kriegsopferversorgung ist dies 
bisher unterblieben. So sieht die Verordnung auch 
weiterhin Hilfsmittel vor, die zum normalen Bedarf 

gehören (z. B. elektrische Rasiergeräte, Slipper und 
sonstige Straßenschuhe). Die Träger der gesetzli-
chen Kranken- und Rentenversicherung gewähren 
diese Leistungen daher nicht. Darüber hinaus ha-
ben die Beschädigten nach der Verordnung z. B. bei 
orthopädischem Schuhwerk lediglich bei der Er-
satzbeschaffung Kostenanteile zu entrichten (z. B. 
für einen normalen Maßschuh 48 DM); dies auch 
nur dann, wenn das orthopädische Schuhwerk nur 
für einen Fuß erforderlich ist. Die Träger der ge-
setzlichen Kranken- und Rentenversicherung erhe-
ben demgegenüber sowohl bei Erst- als auch bei 
Ersatzbeschaffung derzeit einen Eigenanteil von 
100 DM. 

16.2 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
den Hilfsmittelkatalog und die Eigenbeteiligung der 
Beschädigten den heutigen Verhältnissen anzupas-
sen und die Verordnung entsprechend zu ändern. 
Er hat dies bereits im Jahre 1982 dem Bundesmini-
ster mitgeteilt und ihm entsprechende Anregungen 
unterbreitet. 

16.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, auch er halte 
eine Überarbeitung der Verordnung für erforderlich 
und habe das Vorhaben in das Arbeitsprogramm 
der Bundesregierung für die 10. Legislaturperiode 
aufnehmen lassen. 

16.4 

Der Bundesminister sollte nach Auffassung des 
Bundesrechnungshofes nunmehr dafür sorgen, daß 
die Verordnung umgehend überarbeitet und erlas-
sen wird um so mehr, da die Regelungen auch in 
anderen Bereichen (z. B. Häftlingshilfegesetz-, Sol-
datenversorgungs- und Bundesseuchengesetz) ent-
sprechend angewendet werden. Darüber hinaus 
würde sich die Neuregelung auch kostenmindernd 
auf die gesetzliche Unfallversicherung auswirken, 
die weitgehend an die Regelungen der Verordnung 
angebunden ist. 

17 Rentenversorgung von Kriegsopfern in Ost-
und Südosteuropa 
(Kapitel 11 10 Titel 681 02) 

17.0 

Bei der Rentenversorgung von Kriegsopfern in Ost-
und Südosteuropa werden seit Jahren zu hohe Lei-
stungen an Witwen gewährt, die nach Auflösung 
der neuen Ehe wiederaufgelebte Witwenrente er-
halten. 

17.1 

Der Bund gewährt nach dem Bundesversorgungs

-

gesetz Witwen mit Wohnsitz in den ost- und süd- 
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osteuropäischen Staaten, deren ursprünglicher An-
spruch auf Witwenrente wegen einer Wiederverhei-
ratung zunächst erloschen war und durch Auflö-
sung der neuen Ehe wieder aufgelebt ist, eine soge-
nannte wiederaufgelebte Witwenrente. Auf diese 
Rente sind Ansprüche, die sich aus der aufgelösten 
Ehe herleiten, grundsätzlich anzurechnen (§ 44 
Abs. 5 Bundesversorgungsgesetz). 

Nachdem der Bundesrechnungshof bereits im 
Jahre 1975 den Bundesminister darauf aufmerksam 
gemacht hatte, daß dieser Grundsatz, der eine Über-
versorgung der Berechtigten verhindern soll, weit-
gehend nicht beachtet wird, wurde er in den Richtli-
nien Ost 1980 berücksichtigt. Wenige Wochen nach 
Bekanntgabe der Richtlinien ließ es jedoch der 
Bundesminister in einem Rundschreiben zu, in be-
stimmten Fällen von einer Anrechnung abzusehen. 

Gegen diese unzutreffende Rechtsanwendung 
konnte der Bundesrechnungshof erst im Mai 1983 
Einwendungen erheben, da der Bundesminister 
entgegen seiner ausdrücklichen Zusage im Septem-
ber 1979, dem Bundesrechnungshof alle Rund-
schreiben rechtzeitig zur Kenntnis zu geben, dies 
bei dem obigen Rundschreiben unterlassen hatte. 
Nach wiederholtem Drängen folgte der Bundesmi-
nister den Einwendungen des Bundesrechnungsho-
fes und änderte sein Rundschreiben im November 
1984 entsprechend ab. Er teilte dabei den Ländern, 
die das Bundesversorgungsgesetz als eigene Ange-
legenheit ausführen, jedoch lediglich mit, wie künf-
tig verfahren werden sollte. Er unterließ es, darauf 
hinzuweisen, wie die bisher fehlerhaft ergangenen 
Bescheide zu behandeln seien. 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes war die neue Rechtslage einem der beiden zu-
ständigen Versorgungsämter Anfang Juni 1985 
noch nicht bekannt, so daß zu diesem Zeitpunkt 
immer noch nach den unrichtigen Grundsätzen zu 
Lasten des Bundes entschieden wurde. 

Die unzutreffende Rechtsanwendung hat bislang in 
rd. 1 000 Fällen zu fehlerhaften Bescheiden und da-
mit zu vermeidbaren Mehrausgaben des Bundes 
von insgesamt über 3 Mio. DM geführt. Jährlich 
wiederkehrend sind hierfür etwa 1,4 Mio. DM auf-
zuwenden. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
aufgefordert, unverzüglich zu überprüfen, inwieweit 
die seither ergangenen fehlerhaften Bescheide zu-
rückgenommen werden können, um weitere nicht 
den Vorschriften entsprechende Zahlungen zu ver-
hindern. 

17.2 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er halte eine 
Rücknahme der zwischenzeitlich erteilten Renten-
bescheide auch hinsichtlich der zukünftigen Zah-
lungen wegen des Vertrauensschutzes für nicht 
möglich, da die Einzelbeträge gering seien und die 
Betroffenen in ungünstigen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen lebten. 

Darüber hinaus hätten die fehlerhaften Bescheide 
nicht zu den vom Bundesrechnungshof errechneten 
Mehrausgaben geführt. Seit dem Jahre 1980 seien 
nur insgesamt rd. 860 Anträge auf wiederaufgelebte 
Witwenrente gestellt worden. 

17.3 

Der Bundesrechnungshof hält seine Zahlen für zu-
treffend. So wurden allein aus dem polnischen Be-
reich 1 611 Anträge ausgezählt, hinzu kommen die-
jenigen aus den anderen Ostblockstaaten. In den 
meisten Fällen wird, und zwar überwiegend zu Un-
recht, die Witwenrente gewährt. Auch steht der 
Rücknahme der fehlerhaften Bescheide für die Zu-
kunft kein genereller Vertrauensschutz der Betrof-
fenen entgegen. Die Verwaltung sollte dies viel-
mehr im Einzelfall prüfen. Auf jeden Fall sollte 
sichergestellt werden, daß die überzahlten Beträge 
entsprechend § 48 Abs. 3 Sozialgesetzbuch — Zehn-
tes Buch bei zukünftigen Rentenerhöhungen min-
dernd berücksichtigt werden. 

17.4 

Der Bundesrechnungshof hält es für dringend gebo-
ten, daß der Bundesminister die Länder auf Mög-
lichkeiten hinweist, fehlerhaft ergangene Bescheide 
zurückzunehmen, und sicherstellt, daß die überhöh-
ten Beträge zumindest bei zukünftigen Erhöhungen 
mindernd berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
sollte er dafür sorgen, daß seine Rundschreiben von 
den Ländern zügiger beachtet werden. Hinsichtlich 
des bereits eingetretenen und sich jährlich wieder-
holenden Schadens sollte er die Haftungsfrage prü-
fen. 

18 Vereinheitlichung der vier 
Programmiersysteme in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
(Kapitel 11 13 Titel 656 01, 656 02 und 656 03) 

18.0 

Die 22 Rentenversicherungsträger unterhalten vier 
Programmiersysteme in der automatisierten Daten-
verarbeitung. Bei einem gemeinsamen Program-
miersystem ließen sich die Programmierungskosten 
langfristig erheblich vermindern. Darüber hinaus 
würde eine gemeinsame — zentrale — Program-
mierung unterschiedliche Rechtsanwendungen 
ausschließen. 

18.1 

Die 22 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
wenden in der automatisierten Datenverarbeitung 
seit den Jahren 1967/68 vier unterschiedliche Pro-
grammiersysteme an. Im Jahre 1965 hatten sie noch 
neun solcher Systeme unterhalten. 
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Neben dem Programmierverbund des Verbandes 
Deutscher Rentenversicherungsträger (Verband) —
14 Anwender — bestehen der Süddeutsche Arbeits-
kreis für Datenverarbeitung — 5 Anwender —, der 
Rheinisch-Westfälische Programmierkreis — 2 An-
wender — und das System der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte. 

18.1.1 

Bereits in den 60er Jahren wurde die Forderung 
nach einem gemeinsamen Programmiersystem in 
der Rentenversicherung erhoben. So kam der Deut-
sche Bundestag im Jahre 1969 zu dem Ergebnis, daß 
„im Interesse der Verwaltungs- und Kostenerspar-
nis gemeinsam programmiert und geplant werden 
sollte" (schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Sozialpolitik vom 29. Juni 1969 zu Drucksache 
V/4474 S. 9). Des weiteren wies der Präsident des 
Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter für 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung den Haus-
haltsausschuß des Deutschen Bundestages und den 
Bundesminister der Finanzen im Oktober 1975 auf 
Einsparungsmöglichkeiten hin, die sich durch eine 
gemeinsame Programmierung erreichen lassen. 

Schließlich empfahl der Bundesrechnungshof in ei-
nem Gutachten über die Automatisierte Datenver-
arbeitung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
vom Februar 1978, ein gemeinsames Programmier-
system zu entwickeln, dessen Einsatz dann vorzuse-
hen wäre, wenn die Rentenversicherungsträger auf 
vollständige und geklärte Versicherungskonten zu-
rückgreifen können. Der Bundesrechnungshof sieht 
Einsparungsmöglichkeiten insbesondere 

— bei der Problemanalyse, 

— bei der Programmierung, 

— bei der Programmpflege, 

— im Testverfahren (weitgehend einheitliche Test-
bibliothek), 

— durch die Erleichterung des Verarbeitungsver-
bundes unter mehreren Rentenversicherungs-
trägern, 

— durch die nivellierende Wirkung auf den Organi-
sationsablauf, 

— durch die Vereinheitlichung von Vordrucken 
und Druckausgaben. 

18.1.2 

Der Verband maß bis etwa Mitte der 70er Jahre der 
Entwicklung eines einheitlichen Programmiersy-
stems vorrangige Bedeutung bei und stellte fest, die 
Verwendung eines einheitlichen Programmiersy-
stems werde für alle Rentenversicherungsträger 
möglich sein. Dieses System müsse — so der Ver-
band damals — so wandlungs- und anpassungsfä-
hig an die jeweiligen organisatorischen Gegeben-
heiten, an neue technische Möglichkeiten sowie an 
die zukünftigen gesetzlichen Grundlagen sein, daß 
bei allen Trägern ein wirtschaftlicher Einsatz der 
automatisierten Datenverarbeitung erreicht werde. 

Dementgegen teilte der Verband im Dezember 1979 
dem Bundesrechnungshof mit, es sei nicht vertret-
bar, die Entwicklung eines neuen Systems zu pla-
nen, weil bis zum Jahre 1984 die wohl umfassendste 
Systemänderung seit Einführung der dynamischen 
Rente durchgeführt werden müsse. (Gemeint war 
die Reform der Hinterbliebenenversorgung). Die 
verfügbaren Fachkräfte seien in den nächsten Jah-
ren für die Ergänzung der vorhandenen Program-
miersysteme einzusetzen, um eine termingerechte 
Programmerstellung zu gewährleisten. Nach seinen 
Schätzungen belaufe sich der Aufwand für ein 
neues gemeinsames Programmiersystem auf rd. 
65 Mio. DM. Es werde etwa elf Jahre von der Ent-
wicklung bis zur Anwendung des neuen Systems 
dauern (zwei Jahre Voruntersuchung/Entschei-
dungsfindung, sechs Jahre Programmierung, drei 
Jahre Umstellung). 

18.1.3 

Der Bundesminister wies in der Vergangenheit dar-
auf hin, die Rentenversicherungsträger sollten im 
Interesse größerer Effektivität und Kostenerspar-
nis die Möglichkeiten der Vereinheitlichung im Be-
reich der automatisierten Datenverarbeitung nut-
zen. 

Auch er befürwortete damals eine Vereinheitli-
chung der vier Programmiersysteme. 

18.2 

Der Bundesrechnungshof hält es für überfällig, ge-
meinsam zu programmieren, um u. a. kostenträch-
tige Doppel- und Mehrfachprogrammierungen 
künftig zu vermeiden. 

Nach seiner Auffassung verstoßen die Rentenversi-
cherungsträger mit der Unterhaltung von vier Pro-
grammiersystemen gegen den gesetzlichen Auftrag, 
bei Erledigung ihrer Aufgaben wirtschaftlich und 
sparsam zu verfahren (§ 69 Abs. 2 Sozialgesetzbuch 
IV). Mit langfristig geringerem Einsatz von Mitteln 
läßt sich ein wirtschaftlich besseres Ergebnis erzie-
len. 

Seit Ende der 70er Jahre sind die Kosten für Pro-
grammierung, insbesondere für die Pflege der Pro-
gramme, die etwa drei Viertel dieser Kosten umfas-
sen, beträchtlich gestiegen. Sie steigen weiter an. 
Außerdem hat in den vergangenen Jahren inner-
halb des Gesamtaufwandes für die automatisierte 
Datenverarbeitung (Hardware, Software) eine 
(noch nicht abgeschlossene) Verlagerung der Ko-
sten von den Geräten hin zur Programmierung 
stattgefunden. Gegenwärtig entfallen etwa 80 v. H. 
der gesamten Kosten auf die Software. 

Die häufigen Gesetzesänderungen auf dem Gebiet 
der Sozialversicherung bedingen umfangreiche 
Programmänderungen und -ergänzungen. Der da-
durch verursachte Verwaltungsaufwand läßt sich 
bei einem gemeinsamen Programmiersystem er-
heblich vermindern. 

 



Drucksache 10/4367 Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

Es kommt hinzu, daß eine gemeinsame — zentrale 
— Programmierung zusätzlichen Schutz gegen Da-
tenmißbrauch und Computerkriminalität bietet. 
Diese Tatsache gewinnt neben der Frage der Wirt-
schaftlichkeit zunehmend an Bedeutung. Außerdem 
wird bei Anwendung nur eines Programmiersy-
stems eine einheitliche Rechtsanwendung sicherge-
stellt, die bei vier Programmierkreisen nicht immer 
gewährleistet ist. 

18.3 

Der Verband hält dem entgegen, der Bundesrech-
nungshof habe den Einsatz des gemeinsamen Pro-
grammiersystems für den Zeitpunkt empfohlen, in 
dem auf geklärte Versicherungskonten zurückge-
griffen werden könne; dieser Zeitpunkt sei jedoch 
nicht in Sicht. Außerdem bedeute die mit einem ein-
heitlichen Programmiersystem einhergehende An-
gleichung von Organisationsformen und -ablaufen 
der Rentenversicherungsträger einen massiven 
Eingriff in die Organisationshoheit der Selbstver-
waltung dieser Träger. Schließlich hebt er hervor, 
die Aktivitäten des Gesetzgebers beeinflußten zu 
einem nicht geringen Teil den Aufwand für die Pro-
grammpflege und -wartung. Keine andere öffentli-
che Verwaltung sei in den letzten Jahren so häufig 
mit so vielen Änderungen überzogen worden wie 
die gesetzliche Rentenversicherung. Dies mache es 
notwendig, die Programme fortwährend zu ändern, 
zu erweitern oder umzustrukturieren. 

18.4 

Auch der Bundesminister macht geltend, eine ein

-

heitliche Programmierung wirke sich auf die Auf-
bau- und Ablauforganisation der Rentenversiche-
rungsträger aus. In gesetzgeberischen Maßnahmen, 
die zu einer einheitlichen Organisation führten, 
könne die Selbstverwaltung einen massiven Ein-
griff in ihre Organisationshoheit sehen. Er beab-
sichtige daher nicht, die Selbstverwaltung durch 
Rechtsvorschriften zu einer einheitlichen Program-
mierung zu zwingen. 

Der vom Bundesrechnungshof genannte Zeitpunkt 
— vollständige Klärung der Versicherungskonten — 
sei frühestens nach Abschluß der erstmaligen Ver-
sendung der Versicherungsverläufe Ende 1986 er-
reicht. Außerdem sollte bei der notwendigen Neu-
programmierung die anstehende Einordnung des 
Rentenversicherungsrechts in das Sozialgesetzbuch 
berücksichtigt werden. Er gehe davon aus, daß die 
Rentenversicherungsträger künftig bemüht sein 
werden, sachgerechte und wirtschaftlich vertret-
bare Lösungen zu erarbeiten. 

keit und von Zuständigkeiten der eigentliche Be-
weggrund für das Beharren auf dem jetzigen Ver-
fahren. Der Bundesrechnungshof vermag nicht zu 
erkennen, daß das Prinzip der Selbstverwaltung bei 
einer Angleichung im organisatorischen Bereich, 
insbesondere bei den Programmiersystemen, beein-
trächtigt wird. 

Im Bereich der Krankenversicherung bieten Bun-
desverbände einheitliche, zentral erstellte und ge-
pflegte Programmiersysteme an, die von einer 
wachsenden Zahl von Mitgliedskassen übernom-
men werden. Die Rentenversicherungsträger soll-
ten sich unter Berücksichtigung des Grundsatzes 
einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung 
von Haushaltsmitteln auf die Einführung eines ein-
heitlichen Programmiersystems einigen. Dies ent-
spräche dem Prinzip der Selbstverwaltung am be-
sten. 

Auch die Auflösung von Programmiersystemen in 
den 60er Jahren und die Schaffung der jetzigen Pro-
grammierverbünde, die Änderungen der Aufbau-  
und Ablauforganisation der betroffenen Versiche-
rungsträger bewirkten, geschahen auf freiwilliger 
Grundlage. 

Wenn ein einvernehmliches Handeln der Renten-
versicherungsträger nicht zustande kommt, sollten 
gesetzgeberische Maßnahmen in Betracht gezogen 
werden. Dem steht das Selbstverwaltungsrecht 
nicht entgegen, da dieses keinen Verfassungsrang 
hat. Selbstverwaltung ist nur die vom Gesetzgeber 
eingeräumte und im Rahmen des Gesetzes beste-
hende organisatorische Selbständigkeit der Versi-
cherungsträger (BVerfGE 39 S. 302 ff.). 

Wenn — wie der Bundesrechnungshof dies gefor-
dert hat — das neue Programmiersystem im Zeit-
punkt der vollständigen Klärung der Versiche-
rungskonten einsatzfähig sein soll, muß umgehend 
mit der Entwicklung begonnen werden. 

Der Verband selbst hat die erforderliche Vorlaufzeit 
bis zur Anwendung auf etwa elf Jahre geschätzt. 

Die Einordnung des Rentenversicherungsrechts in 
das Sozialgesetzbuch könnte somit unschwer bei 
der Neuprogrammierung berücksichtigt werden. 

Zwar werden während der Entwicklungs- und Um-
stellungsphase höhere Kosten entstehen, da auch 
die bisherigen vier Programmiersysteme weiter ge-
pflegt und unterhalten werden müssen. Eine Er-
sparnis wird erst bei Einsatz des neuen Systems 
erzielt. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß die Ko-
sten für Entwicklung und Umstellung nur vorüber-
gehend, die durch das Weiterbestehen von vier Pro-
grammiersystemen verursachten Mehrkosten dage-
gen auf Dauer anfallen. 

18.6 
18.5 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes ist 
der befürchtete Verlust verbliebener Eigenständig- 

Der Bundesminister sollte nunmehr ein wirtschaft-
licheres Verfahren der Rentenversicherungsträger 
sicherstellen. 
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19 Klärung der Versicherungskonten 
(Kapitel 11 13 Titel 656 01, 656 02 und 656 03) 

19.0 

Der Bundesminister hat bei den Rentenversiche-
rungsträgern bisher nicht ausreichend auf ein 
zweckmäßiges Verfahren bei der Klärung von Fehl-
zeiten in den Versicherungskonten hingewirkt. 

19.1 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind verpflichtet, Versicherten eine Aufstellung 
über den Inhalt ihrer Versicherungsunterlagen zu 
übersenden. Sie haben darauf hinzuwirken, daß alle 
für die Rentenberechnung erforderlichen Angaben 
gesammelt und gespeichert werden (§ 1325 Abs. 3 
Satz 2 Reichsversicherungsordnung, § 104 Abs. 3 
Satz 2 Angestelltenversicherungsgesetz, § 108 h 
Abs. 3 Satz 2 Reichsknappschaftsgesetz). Der Bun-
desminister ist ermächtigt, für diese Maßnahmen 
Fristen zu setzen. Er hat durch § 17 Abs. 1 der Zwei-
ten Datenerfassungsverordnung (2. DEVO) die für 
die Kontoführung zuständigen Träger der gesetzli-
chen Rentenversicherung ab 1. Januar 1981 ver-
pflichtet, den über 45 Jahre alten Versicherten min-
destens in sechsjährigem Turnus einen Nachweis 
über die gespeicherten Daten (Versicherungsver-
lauf) zuzusenden. In diesen Fällen ist ein erster 
Versicherungsverlauf spätestens bis zum 31. De-
zember 1986 zu übersenden, frühestens jedoch nach 
Ablauf von fünf Kalenderjahren seit dem Eintritt in 
die Versicherung (§ 17 Abs. 1 2. DEVO). Jüngeren 
Versicherten oder solchen, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Geltungsbereich 
dieser Verordnung haben, ist ein Versicherungsver-
lauf nur auf Antrag zu erteilen. Die Versicherten 
sind aufgefordert, den Versicherungsverlauf auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und Män-
gel dem Versicherungsträger mitzuteilen. 

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Ausstellung ei-
nes Versicherungsverlaufs können die darin enthal-
tenen Beitrags-, Ersatz- und Ausfallzeiten von den 
Rentenversicherungsträgern nicht mehr beanstan-
det werden. Berichtigungen, die zur Verbesserung 
der Rechtsstellung des Versicherten führen, sind 
dagegen nicht ausgeschlossen (§ 17 Abs. 3 
2. DEVO). 

Dieses (Kontenklärungs-)Verfahren soll dem Zweck 
dienen, in einem Versicherungsfall die Leistungen 
ohne zeitaufwendige Aufbereitung der Konten fest-
stellen zu können. Bereits im Vorgriff auf diese Vor-
schriften haben die Rentenversicherungsträger seit 
Anfang der siebziger Jahre die Klärung von Versi-
cherungskonten betrieben. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß bei 
Versicherten, die das 45. Lebensjahr vollendet ha-
ben, die Klärung länger zurückliegender Fehlzeiten 
nicht mit dem erforderlichen Nachdruck betrieben 
wird. Zudem unterbleibt die zeitnahe, fortlaufende 
Pflege der Versicherungskonten. Insbesondere be-
mühen sich die Versicherungsträger — von Aus

-

nahmen abgesehen — nicht ausreichend um die 
Mitwirkung der Versicherten; sie haben bisher le-
diglich eine Rückantwortquote von 62 v. H. er-
reicht. 

Unterbleibende Klärung und unzulängliche Pflege 
der Versicherungskonten können Beweisnöte der 
Versicherten im Versicherungsfall, verzögerte Lei-
stungsfeststellungen sowie höhere Fehleranfällig-
keit im Leistungsfeststellungsverfahren zur Folge 
haben. Schließlich werden im Kontenklärungsver-
fahren die für die Rentenberechnung erforderli-
chen Angaben oftmals nicht mit der gebotenen 
Sorgfalt gesammelt und gespeichert. 

Dies gilt im besonderen gegenüber jüngeren Versi-
cherten, die in das Kontenklärungsverfahren 
grundsätzlich nicht einbezogen sind, weil der Ver-
ordnungsgeber — auf Vorschlag des Bundesrates — 
die  Altersgrenze von 45 Jahren eingeführt hat. 

19.2 

Das derzeitige Kontenklärungsverfahren der Ren-
tenversicherungsträger ist entgegen der Forderung 
des § 9 Sozialgesetzbuch X weder einfach noch 
zweckmäßig. Darüber hinaus entspricht es nur un-
vollkommen dem Auftrag des Gesetzgebers, voll-
ständige und richtige Versicherungsverläufe zu er-
stellen. 

Der Bundesrechnungshof hat seit dem Jahre 1977 
verschiedentlich das Verfahren zur Kontenklärung 
und die nicht ausreichenden Versuche zur Beteili-
gung der Versicherten beanstandet und Maßnah-
men zur Verbesserung vorgeschlagen. So hat er 
empfohlen, bei fehlender Reaktion der Versicherten 
diese wenigstens einmal zu erinnern, bei der Klä-
rung von Lücken im Versicherungsverlauf mitzu-
wirken. In anderen Arbeitsbereichen der Versiche-
rungsträger ist zumindest eine Erinnerung üblich. 
Ein Rentenversicherungsträger hat auf diese Weise 
die Antwortquote um 27 Prozentpunkte steigern 
können. 

Der Bundesrechnungshof sieht es weiter als erfor-
derlich an, nach dem Klärungszeitpunkt neu ent-
standene Lücken in bereits überprüften Versiche-
rungsverläufen sofort zu klären, damit diese durch 
Zeitablauf nicht wieder unvollständig werden und 
deshalb als ungeklärt anzusehen sind. Ein solches 
aktuelles Lückenklärungsverfahren war im übrigen 
von einem Programmierkreis der Rentenversiche-
rungsträger bereits frühzeitig zu Beginn der Daten-
speicherung in den Jahren 1969/70 entwickelt wor-
den. Dieses Arbeitsprogramm ist von den entspre-
chenden Programmanwendern jedoch nicht benutzt 
worden. . 

19.3 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
gebeten, Maßnahmen zu treffen, die eine zeitnahe 
Klärung neu entstandener Fehlzeiten in sämtlichen 
Versicherungskonten von Amts wegen gewährlei-
sten. Er hat auch darauf hingewiesen, daß die Kon- 
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ten der noch nicht 45jährigen Versicherten umge-
hend geklärt und zudem zeitnah gepflegt werden 
sollten, zumal das Gesetz eine altersmäßige Ein-
schränkung, wie sie § 17 2. DEVO begründet, nicht 
vorsieht. 

Wie der Bundesrechnungshof. befürworten auch ei-
nige Rentenversicherungsträger, Lücken in den 
Versicherungskonten zeitnah zu klären, weil eine 
solche Klärung von Fehlzeiten leichter sei, weniger 
Personaleinsatz erfordere und damit auch weniger 
verwaltungsaufwendig sei als die Klärung von viele 
Jahre zurückliegenden Zeiten. Bis zur Vollendung 
des 45. Lebensjahres seien seit Eintritt in die Versi-
cherung in der überwiegenden Zahl der Fälle 25 
und mehr Jahre vergangen. Eine einwandfreie Lük-
kenklärung sei nach so langer Zeit nicht mehr mög-
lich, zumal immer mehr Krankenkassen und Ar-
beitgeber dazu übergingen, die Beitrags- bzw. Be-
schäftigungsunterlagen nach Ablauf von verhältnis-
mäßig kurzen Zeiträumen zu vernichten. Das Ver-
fahren nach § 17 2. DEVO setze zu spät ein. 

Untermauert wird dieser Vorschlag durch neuere 
Erkenntnisse, wonach auch die Versicherungsver-
läufe von Versicherten jüngerer Geburtsjahrgänge 
häufig nicht vollständig sind. Schließlich sind unge-
klärte Konten jüngerer Versicherter ursächlich für 
die längere Bearbeitungsdauer bei Rentenanträgen 
wegen Vorliegens von Berufs- oder Erwerbsunfä-
higkeit. 

19.4 

Außerdem ist künftig zu gewährleisten, daß Versi-
cherungsverläufe im Kontenklärungsverfahren 
weitgehend mängelfrei erstellt werden; denn solche 
geklärten Übersichten über das Versicherungsle-
ben sollten ohne nochmalige Prüfung — gleichblei-
bende rechtliche Bewertung vorausgesetzt — 
Grundlage späterer Auskunfts- und Leistungsver-
fahren sein können. Eine wesentlich bessere Ar-
beitsgüte als seither ließe sich erzielen, wenn die 
Mehrzahl der Rentenversicherungsträger ihre Be-
mühungen, geklärte und fehlerfreie Versicherungs-
verläufe zu fertigen, aus dem Leistungsfeststel-
lungsverfahren in das Kontenklärungsverfahren 
verlagerte. Würde dieser Anregung gefolgt, er-
schiene es folgerichtig, die Feststellung des Versi-
cherungsverlaufes für die Beteiligten künftig für 
verbindlich zu erklären; dies wäre durch eine ge-
setzliche Regelung zu bestimmen. Eine Anhebung 
der Feststellung des Versicherungsverlaufs in den 
Rang eines die Beteiligten bindenden Verwaltungs-
aktes bewirkte wegen der daraus folgenden Be-
standskraft desselben, daß Rentenversicherungs-
träger bei dessen Erstellung sorgsamer als bislang 
verfahren würden; andererseits dürften sich auch 
mehr Versicherte bereitfinden, bei der Kontenklä-
rung mitzuwirken. Zudem trüge dies zu einer Ar-
beitsentlastung der Rentenversicherungsträger bei 
und rechtfertigte — unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten — den hohen Personal- und Sachauf-
wand, der seit Anfang der siebziger Jahre durch die 
vorweggenommene Datenspeicherung entstanden 
ist. § 17 Abs. 3 2. DEVO wäre zu streichen; ein Recht 

auf Berichtigung und Ergänzung des Versiche-
rungsverlaufs bliebe nach § 44 Sozialgesetzbuch X 
gewahrt. 

Die Mehrzahl der Rentenversicherungsträger be-
grüßt eine solche Verfahrensänderung. Als Zeit-
punkt einer derartigen Neuregelung käme der 1. Ja-
nuar 1987 in Betracht, wenn die erste Versandak-
tion für Versicherungsverläufe nach § 17 Abs. 1 
2. DEVO beendet sein wird. , 

19.5 

Der Bundesminister sieht die Vorschläge und Anre-
gungen des Bundesrechnungshofes grundsätzlich 
als geeignet an, das mit der 2. DEVO eingeführte 
Verfahren zu vervollständigen und zu verbessern. 

Dennoch hat er die mangelhafte Klärung der Versi-
cherungskonten durch die Rentenversicherungsträ-
ger hingenommen. Auf den Vorschlag des Bundes-
rechnungshofes, die Rentenversicherungsträger 
sollten nachdrücklicher als bisher auf den Rücklauf 
der beantworteten Fragebogen hinwirken und des-
halb die Versicherten u. a. an deren Rückgabe erin-
nern, ist er nicht eingegangen. 

Auf den Hinweis des Bundesrechnungshofes vom 
Juli 1981, daß das Kontenklärungsverfahren auch 
nach von den Rentenversicherungsträgern beab-
sichtigten Änderungen unzulänglich bleibe, teilte 
der Bundesminister im Februar 1982 mit, er habe 
„nicht die Absicht, in absehbarer Zeit Vorschriften 
darüber zu erlassen, wie die Rentenversicherungs-
träger vorzugehen haben". Im Zusammenhang mit 
der Einordnung des Rechts der Rentenversiche-
rung in das Sozialgesetzbuch könne eine gesetzli-
che Ermächtigung angestrebt werden, durch 
Rechtsverordnung u. a. auch das Verfahren der Ver-
sendung von Versicherungsverläufen und die Vor-
aussetzungen, unter denen Versicherungskonten 
als geklärt gelten, zu regeln. 

Hinsichtlich einer aktuellen Lückenklärung in be-
reits überprüften Versicherungsverläufen und in 
Versicherungsverläufen noch nicht 45jähriger Ver-
sicherter hat der Bundesminister inzwischen er-
klärt, bei einer Novellierung der 2. DEVO habe er 
die Absicht, Regelungen vorzusehen, die die Ren-
tenversicherungsträger verpflichten, im Rahmen 
des laufenden Meldeverfahrens entstandene offen-
sichtliche Lücken im Versicherungsverlauf zu klä-
ren. 

In diesem Falle allerdings unterbliebe nach wie vor 
die Klärung schon bestehender Fehlzeiten in Versi-
cherungsverläufen noch nicht 45jähriger Versicher-
ter sowie in bereits überprüften Versicherungsver-
läufen nach dem Klärungszeitpunkt. 

Zu der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung 
über die Bindungswirkung von Versicherungsver-
läufen hat der Bundesminister zunächst mitgeteilt, 
es sei dem Bundesrechnungshof zuzugeben, daß es 
nicht Sinn und Zweck einer ordnungsgemäßen Da-
tenspeicherung und Kontenklärung sein könne, vor 
einer Leistungsfeststellung eine nochmalige Prü-
fung des Versicherungsverlaufs anhand der Origi- 
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nalunterlagen (bzw. des Mikrofilms) vorzunehmen. 
Er selbst habe ebenfalls eine solche Bindungswir-
kung im Zusammenhang mit der Vernichtung von 
Versicherungsunterlagen erwogen. Nunmehr halte 
er es für problematisch, Versicherungsverläufe für 
verbindlich zu erklären, solange ein großer Teil der 
Versicherten überhaupt noch keinen Versiche-
rungsverlauf erhalten hat. 

Der Bundesminister verkennt, daß der Vorschlag 
des Bundesrechnungshofes sich nur auf das Verfah-
ren künftig zu klärender Versicherungsverläufe be-
ziehen kann. 

19.6 

Im übrigen müßte sich der Bundesminister, wenn 
seine Bedenken richtig wären, um so mehr dafür 
einsetzen, daß der Personenkreis, der von Amts we-
gen Versicherungsverläufe erhält, erweitert und die 
altersmäßige Einschränkung — wie vom Bundes-
rechnungshof vorgeschlagen — aufgehoben wer-
den. 

Der Bundesminister wird Maßnahmen zu treffen 
haben, um ein wirtschaftliches Verfahren der Ren-
tenversicherungsträger bei der Klärung der Versi-
cherungskonten künftig zu gewährleisten und zügi-
gere Rentenfeststellungen zu erreichen. 

20 Zuschuß der Bundesanstalt für Arbeit an 
Arbeitgeber zu deren Beitragsaufwendungen 
für die gesetzliche Krankenversicherung der 
Empfänger von Kurzarbeitergeld (§ 163 
Abs. 2 Arbeitsförderungsgesetz) 

20.0 

Die Bundesanstalt für Arbeit gewährt den Arbeitge-
bern bei Kurzarbeit Zuschüsse zu den von ihnen zu 
tragenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung der Arbeitnehmer. Aufgrund der gesetzli-
chen Regelung übersteigen die Zuschüsse in be-
stimmten Fällen die anteiligen tatsächlichen Auf-
wendungen der Betriebe erheblich. 

20.1 

Der Arbeitgeber hat die Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung der Arbeitnehmer bei Kurz-
arbeit (§ 63 ff. Arbeitsförderungsgesetz) in vollem 
Umfang zu tragen, also nicht nur zu 50 v. H. (vgl. 
§ 381 Abs. 1 Satz 1 Reichsversicherungsordnung). 
Die Bundesanstalt für Arbeit gewährt ihm auf An-
trag einen Zuschuß in Höhe von 50 v. H. des Beitra-
ges, berechnet nach dem Beitragssatz der Ortskran-
kenkasse, in deren Bezirk der Betrieb liegt (§ 163 
Abs. 2 Arbeitsförderungsgesetz). 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß Ar

-

beitgeber häufig Zuschüsse erhalten, die ihre antei

-

ligen tatsächlichen Beitragsaufwendungen bis zu 

25 v. H. (monatlich bis zu 20 000 DM) übersteigen, 
weil die Berechnungsgrundlage (Beitragssatz der 
Ortskrankenkasse) eine höhere Zuschußleistung er-
gibt. 

Er hat deshalb den Bundesminister bereits im 
Jahre 1982 darauf hingewiesen, daß die gesetzliche 
Regelung die Arbeitgeber zu Lasten der Solidarge-
meinschaft begünstigt, wenn die Betriebsangehöri-
gen bei Krankenkassen (z. B. Betriebs- oder In-
nungskrankenkassen, auch Ersatzkassen) pflicht-
versichert sind, deren Beitragssätze niedriger lie-
gen als die der Ortskrankenkassen. Selbst wenn der 
Arbeitgeber einen Zuschuß nur in Höhe der Hälfte 
der von ihm tatsächlich geleisteten Krankenversi-
cherungsbeiträge beantragt, sind die Arbeitsämter 
nach der gesetzlichen Regelung verpflichtet, den 
sich aus dem Beitragssatz der maßgeblichen Orts-
krankenkasse ergebenden höheren Zuschuß zu ge-
währen. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
empfohlen, darauf hinzuwirken, daß durch Geset-
zesänderung der Zuschuß auf 50 v. H. der vom Ar-
beitgeber tatsächlich geleisteten Krankenversiche-
rungsbeiträge festgelegt wird. 

20.2 

Der Bundesminister hat zunächst mitgeteilt, er 
halte die derzeitige Regelung für zweckgerecht. Ihr 
Vorteil sei, daß die Arbeitsämter nur eine einzige 
Lohnsumme je Abrechnungszeitraum für die Er-
rechnung des Zuschusses an den Arbeitgeber zu-
grunde legen müßten, selbst wenn die verkürzt ar-
beitenden Arbeitnehmer bei verschiedenen Kran-
kenkassen versichert seien. Der Gesetzgeber sei da-
von ausgegangen, daß es — bezogen auf die Bei-
tragssätze der Ortskrankenkassen — bei den ande-
ren Kassenarten sowohl niedrigere als auch höhere 
Beitragssätze gebe und daher — bundesweit gese-
hen — ein Ausgleich eintrete. Er schätze die Zahl 
der „Überzahlungsfälle" so gering ein, daß sie im 
Interesse eines möglichst geringen Verwaltungs-
aufwandes hingenommen werden könnten. 

20.3 

Auch neuere Erhebungen des Bundesrechnungsho-
fes haben ergeben, daß die Beitragssätze der Be-
triebs- und Innungskrankenkassen sowie der Er-
satzkassen in allen geprüften Fällen unter denen 
der Ortskrankenkassen liegen und daß die Zahl der 
„Überzahlungsfälle" keineswegs gering ist. Der 
Bundesrechnungshof hat bei allen in die Erhebung 
einbezogenen Arbeitsämtern solche Fälle festge-
stellt. Nach den Ermittlungen des Bundesrech-
nungshofes über die bei der Bundesanstalt für Ar-
beit jeweils anfallenden Tätigkeiten wird bei Über-
nahme seines Vorschlags der Verwaltungsaufwand 
im Ergebnis keinesfalls höher sein als bei der der-
zeitigen Regelung; die unnötigen, sachlich nicht zu 
begründenden Mehrzahlungen an die Betriebe wür-
den aber unterbleiben. 
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Auf erneute Anregung des Bundesrechnungshofes, 
eine Gesetzesänderung herbeizuführen, hat der 
Bundesminister mit Schreiben vom 20. Mai 1985 
mitgeteilt, er habe die Angelegenheit mit der Bun-
desanstalt für Arbeit geprüft und werde sich nun-
mehr um einen entsprechenden Gesetzesvorschlag 
der Bundesregierung bemühen. 

20.4 

Der Bundesminister sollte auf eine baldige Ände-
rung der gesetzlichen Vorschrift hinwirken. 

Bundesminister für Verkehr 
(Einzelplan 12) 

21 Ansprüche des Bundes aus Anlaß der 
Havarie eines Küstenmotorschiffes 
(Kapitel 12 03) 

21.0 

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung veranlaßte 
Bergungsmaßnahmen infolge der Havarie eines 
Küstenmotorschiffes, die Aufwendungen in Höhe 
von rd. 549 000 DM verursachten. Die Direktion ver-
säumte es, die Ansprüche des Bundes gegen die 
Eigentümerin des gesunkenen Schiffes ordnungsge-
maß geltend zu machen. Die exemplarische Bedeu-
tung und das Gewicht der Verwaltungsfehler sind 
Anlaß, hierüber zu berichten. 

21.1 

Am 30. Oktober 1976 kollidierte ein Hamburger Kü-
stenmotorschiff auf der Außenweser mit einem aus-
ländischen Schiff und sank. Das Schiffswrack sowie 
verschiedene Schiffs- und Ladungsteile stellten 
eine Gefahr für die Schiffahrt dar, weil sie inner-
halb des betonnten Fahrwassers lagen. 

Noch am gleichen Tage erließ das zuständige Was-
ser- und Schiffahrtsamt eine strompolizeiliche Ver-
fügung auf sofortige Bergung von Schiff und La-
dung. Eine mögliche Ersatzvornahme wurde ange-
kündigt. Adressat der Verfügung war nicht der Ei-
gentümer des Schiffes (eine Partenreederei) , 

sondern der persönlich haftende Gesellschafter der 
ihn vertretenden Kommanditgesellschaft (eine Kor-
respondentreederei), den das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt auch nach Einsicht in das Schiffsregister 
für den Eigentümer hielt. Der Adressat der strom-
polizeilichen Verfügung ließ daraufhin zwar das . 

Schiffswrack entfernen, nicht dagegen einzelne 
Container und Lukendeckel, die ebenfalls die 
Schiffahrt gefährdeten. Diese mußten auf Veranlas-
sung des Wasser- und Schiffahrtsamtes entfernt 
werden. Dem Bund entstanden dadurch Aufwen-
dungen in Höhe von rd. 549 000 DM, die das Amt mit 
Leistungsbescheiden geltend machte. 

Der Adressat der strompolizeilichen Verfügung — 
nämlich der persönlich haftende Gesellschafter des 
Korrespondentreeders — legte im November 1976 

gegen diese Widerspruch mit der Begründung ein, 
nicht er sei Eigentümer des Schiffes, sondern eine 
Partenreederei. Dieser Widerspruch wurde von der 
zuständigen Wasser- und Schiffahrtsdirektion im 
Juni 1977 zurückgewiesen. Im Mai 1979 vertrat das 
Verwaltungsgericht in dem inzwischen anhängigen 
Rechtsstreit u. a. die Auffassung, daß sich die An-
ordnung zur Bergung von Schiff und Ladung gegen 
die Partenreederei hätte richten müssen, nicht aber 
gegen den von der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung gewählten Adressaten. Auf Anregung des Ge-
richts hob der Prozeßvertreter des Bundes — ein 
Beamter der Direktion — die strompolizeiliche Ver-
fügung auf und übernahm zu Lasten des Bundes 
die Kosten des Verfahrens. Damit verloren auch die 
Leistungsbescheide ihre rechtliche Grundlage 
(§§ 24, 25, 28 Bundeswasserstraßengesetz). 

Im Februar 1980 — mehr als drei Jahre nach der 
Havarie und fast ein Jahr nach Abschluß des Ver-
waltungsstreitverfahrens — machte die Wasser-  
und Schiffahrtsdirektion öffentlich-rechtliche Er-
stattungsansprüche des Bundes gegenüber dem Ei-
gentümer geltend. Sie sah jedoch davon ab, nach-
dem die Zahlung abgelehnt worden war, diese An-
sprüche weiterzuverfolgen. 

Bereits Anfang 1980 hatte der zuständige Abtei-
lungsleiter bei der Wasser- und Schiffsfahrtsdirek-
tion in einem Aktenvermerk erklärt, die Angelegen-
heit müsse „im Auge behalten werden, da mögli-
cherweise Regreßfragen entstehen". 

Eine abschließende, in den Akten nachvollziehbare 
Beurteilung der Rechtslage wurde jedoch erst im 
November 1981 (fünf Jahre nach der Havarie) vor-
genommen, und zwar auf eine Anfrage des Deut-
schen Hydrographischen Instituts hin, die eine of-
fene Forderung für dessen Beteiligung an der 
Wracksuche betraf. Die Prüfung kam zum Ergebnis, 
daß bei fehlgeschlagener öffentlich-rechtlicher Gel-
tendmachung eines Anspruchs ein Ausweichen auf 
den Zivilrechtsweg nicht mehr zulässig sei. Die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion berichtete dem 
Bundesminister über die Angelegenheit nicht, ob-
wohl sie dazu nach den „Richtlinien über die Be-
richterstattung in Rechtsangelegenheiten" ver-
pflichtet gewesen wäre. 

21.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion die für die Stö-
rung der Schiffahrt verantwortlichen Personen 
nicht zutreffend angesprochen hat. Dies ist auch 
darauf zurückzuführen, daß der Begriff des Korre-
spondentreeders (§§ 492, 493 Handelsgesetzbuch) 
verkannt wurde. Diese Fehler wären bei sachge-
rechter Bearbeitung — z. B. sorgfältiger Einsicht in 
das Schiffsregister — vermieden worden. 

21.3 

Aufgrund der Beanstandungen des Bundesrech

-

nungshofes hat der Bundesminister die Wasser- 
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und Schiffahrtsdirektion Anfang 1985 angewiesen, 
die Aufwendungen in Höhe von rd. 549 000 DM ge-
genüber der für die Störung des Schiffsverkehrs 
verantwortlichen Partenreederei im Wege einer Zi-
vilrechtsklage unter dem Gesichtspunkt ungerecht-
fertigter Bereicherung (§§ 812, 818 BGB) geltend zu 
machen; denn die Partenreederei habe die Aufwen-
dungen für die Beseitigung der restlichen Schiff-
fahrtshindernisse eingespart. Ferner hat er die 
Wasser- und Schiffahrtsdirektion angewiesen zu 
prüfen, ob gegen Bedienstete Schadensersatzan-
sprüche geltend gemacht werden können. Er hat 
schließlich angekündigt, die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektionen an ihre Pflicht zur Berichterstat-
tung in Rechtsangelegenheiten zu erinnern. 

21.4 

Auch die vom Bundesminister veranlaßten Maß-
nahmen können die eingetretene Gefährdung der 
Ansprüche des Bundes nicht beseitigen. 

Der Bundesminister wird im Wege der Fachauf-
sicht zu überwachen haben, daß seine allgemeinen 
Weisungen beachtet werden. 

22 Betriebsdatenerfassung und 
Kostenrechnung in den Werkstattbetrieben 
der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
(Kapitel 12 03) 

22.0 

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung führte in 
den Jahren 1982 und 1983 als Vorstufe zu einem 
Datenverarbeitungsvorhaben Maßnahmen durch, 
die unangemessen kostenaufwendig waren. Die be-
anstandeten Mängel sind auf Planungsversäum-
nisse zurückzuführen. Der Bund mußte daher ver-
meidbare Ausgaben in Höhe von mehr als 270 000 
DM leisten. 

22.1 

Der Bundesminister beabsichtigt, die Betriebsda-
tenerfassung und Kostenrechnung in den Werk-
stattbetrieben der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung mit Hilfe der Datenverarbeitung (DV) durch-
zuführen. Für die zur Abwicklung dieses Vorhabens 
erforderliche Vor- und Hauptuntersuchung setzte 
er eine Arbeitsgruppe ein, die im Jahre 1981 ver-
schiedene Möglichkeiten der Gestaltung des DV-
Einsatzes (DV-Konfiguration) darstellte. Der Bun-
desminister entschied sich für eine Lösung, die die 
Datenerfassung und Vorverarbeitung in dezentral 
eingerichteten DV-Anlagen (sogenannte intelli-
gente Terminals) vorsah. Die erforderliche Rechen-  
und Speicherkapazität sollte durch eine leistungsfä-
hige Zentralrechnerkonfiguration abgedeckt, die 
Verbindungen zu den Terminals mittels Datenfern-
übertragung hergestellt werden. Für die Ausfüh-
rung des DV-Vorhabens sah der Bundesminister 
ein Pilotprojekt als erforderlich an, mit dessen Hilfe 
die Schnittstelle zwischen der Datenverarbeitung in 
den dezentralen Anlagen und dem Zentralrechner 

ermittelt werden sollte. Mit diesem Projekt sollten 
als begleitende Maßnahme zur Detailorganisation 
und Programmierung die vorhandenen Pläne, Un-
terlagen, Anweisungen und anderen Vorgaben 
überprüft werden. 

Zusätzliche Ausgaben waren für das Pilotprojekt 
nicht eingeplant. Der Bundesbeauftragte für die 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (Bundesbeauf-
tragter) und die Koordinierungs- und Beratungs-
stelle der Bundesregierung für die elektronische 
Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung 
(KBSt) erhoben gegen das Vorhaben keine Beden-
ken. Nach einer Empfehlung der KBSt sollte auch 
die für das Pilotprojekt benötigte Rechnerkapazität 
ausgeschrieben werden. 

Der Bundesminister hat der Bundesanstalt für 
Wasserbau die Federführung für das Pilotprojekt 
übertragen. Die für die Ausschreibung des Pilotpro-
jekts maßgebende Leistungsbeschreibung sollte auf 
der Grundlage von Daten erstellt werden, die im 
Rahmen einer — ursprünglich nicht vorgesehenen 
— weiteren Phase ermittelt werden sollten. Über 
diese Vorstufe zum Pilotprojekt wurden der Bun-
desbeauftragte und die KBSt nicht unterrichtet. 

Zur Durchführung der Vorstufe wurden im Jahre 
1982 zwei Wasserstraßen-Maschinenämter als soge-
nannte Pilotämter mit umfangreicher Hardware 
ausgestattet. Neben zwei Datenstationsrechnern 
wurden u. a. als Peripherie allein 23 Datensichtge-
räte gemietet. Für die Vorstufe sind in den Jahren 
1982 und 1983 Ausgaben in Höhe von mehr als 
270 000 DM entstanden. Die Einzelheiten des zu-
grundeliegenden Vertrages sind in den Akten nicht 
nachvollziehbar. 

Bei der Abwicklung der Vorstufe traten Verzöge-
rungen ein, die die Vertragsfirma auf das Fehlen 
eines Pflichtenheftes, aber auch darauf zurückführ-
te, daß das von der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung eingesetzte Personal Schwierigkeiten bei der 
Handhabung der DV-Anlagen hatte. 

Im April 1983 schrieb die Bundesanstalt für Wasser-
bau die DV-Leistungen für das eigentliche Pilotpro-
jekt aus. 

22.2 

Der Bundesrechnungshof hat insbesondere folgen-
des beanstandet: 

— Dem Pilotprojekt ist ohne sachlichen Grund 
eine Vorstufe vorangestellt worden. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes hätten 
die Leistungen für das Pilotprojekt bereits auf 
der Grundlage der in der Vor- und Hauptunter-
suchung gewonnenen Erkenntnisse ausge-
schrieben werden können. Sämtliche für die 
Ausschreibung notwendigen Angaben über die 
Anzahl der Arbeitsaufträge und Lieferungen, 
über die Höhe der Lohn- und Materialkosten bei 
den Bauhöfen der Wasser- und Schiffahrtsver-
waltung und die Anzahl und die Darstellungs-
länge der Datensätze lagen vor oder hätten ohne 
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Durchführung einer Vorstufe ermittelt werden 
können. 

Letztlich hat die Vorstufe zu besseren Erkennt-
nissen auch nicht beigetragen, zumal da sie un-
vollständige und fehlerhafte Daten lieferte. 

Die Vorstufe ist mit einem unangemessen hohen 
Aufwand durchgeführt worden. 

Von den 23 gemieteten Datensichtgeräten wur-
den im Zeitpunkt der örtlichen Erhebung (Au-
gust 1983) nur vier genutzt, zwei davon lediglich 
zur eingeschränkten Datenaufnahme. Die restli-
chen Geräte blieben während der Mietzeit — 
mindestens für die Dauer von acht Monaten — 
ungenutzt. 

— Von der Erweiterung der ursprünglichen Pla-
nung ist weder der Bundesbeauftragte noch die 
KBSt unterrichtet worden. 

— Die in der computergestützten Sachbearbeitung 
weitgehend unerfahrenen Bediensteten sind 
nicht rechtzeitig und nicht in dem erforderlichen 
Umfang geschult worden. 

22.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß mit der Vor-
stufe die ursprüngliche Planung nicht erweitert 
worden sei. Er habe die Vorstufe für erforderlich 
gehalten, um zusätzliche Erkenntnisse über die DV-
Gesamtkonzeption, die alternativen Möglichkeiten 
und die Mengengerüste zu gewinnen. Die Anzahl 
der beschafften Peripheriegeräte sei auf die für die 
Pilotphase vorgesehenen Arbeitsplätze ausgerich-
tet gewesen. Eine unzutreffende Einschätzung des 
Schulungsbedarfs der Mitarbeiter räume er ein. 

Auch hat der Bundesminister zu bedenken gegeben, 
daß es sich bei dem Vorhaben um das erste größere 
DV-Projekt in der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
tung handele. 

22.4 

Die Stellungnahme des Bundesministers entkräftet 
die Beanstandungen des Bundesrechnungshofes 
nicht. Gerade weil es sich um das erste große DV

-

Projekt in der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
handelte, hätte es mit einer erheblich größeren 
Sorgfalt unter Beteiligung des Bundesbeauftragten 
und der KBSt geplant und durchgeführt werden 
müssen. Seine Einlassung, die Vorstufe sei nicht als 
eigenständiger Teil des DV-Vorhabens anzusehen, 
überzeugt schon deshalb nicht, weil die Maßnah-
men zu zusätzlichen Ausgaben in Höhe von mehr 
als 270 000 DM geführt haben. Nach der mit der 
KBSt und dem Bundesbeauftragten koordinierten 
Planung sollte das Pilotprojekt aber keine zusätzli-
chen Ausgaben verursachen. Der Bundesminister 
hat auch die vom Bundesrechnungshof angeführten 
Gründe, die gegen die Notwendigkeit einer Vorstufe 
sprechen, nicht widerlegt. 

22.5 

Der Bundesminister wird dafür zu sorgen haben, 
daß vergleichbare Maßnahmen in Zukunft sorgfälti-
ger geplant und durchgeführt werden. 

Bundesminister der Verteidigung 
(Einzelplan 14) 

23 Zahlung von Nebenbezügen 

23.0 

Der Bundesminister hat Zulagen an Soldaten und 
Angestellte gezahlt, obwohl die Anspruchsvoraus-
setzungen nicht vorlagen. Obwohl ihm aufgrund der 
Beanstandungen des Bundesrechnungshofes und 
der Hinweise des Bundesministers des Innern das 
Fehlen der Anspruchsvoraussetzungen bekannt war, 
hat er die Zahlungen nicht unverzüglich einge-
stellt. 

23.1 

Der Bundesminister zahlte Zulagen, die Soldaten 
zur Abgeltung von Erschwernissen bei ihrer In-
landstätigkeit erhielten, auch dann weiter, wenn die 
Empfänger an Fortbildungsveranstaltungen im 
Ausland teilnahmen und die Anspruchsvorausset-
zungen im Ausland nicht vorlagen. Damit verstieß 
der Bundesminister gegen die Vorschrift, daß Zula-
gen an Bedienstete im Ausland nur dann zu gewäh-
ren sind, wenn die Anspruchsvoraussetzungen auch 
während der Verwendung im Ausland vorliegen 
(§ 52 Abs. 1 Satz 2 Bundesbesoldungsgesetz — 
BBesG —). 

Der Bundesrechnungshof hat die Zahlungen im Fe-
bruar 1983 beanstandet. Der Bundesminister setzte 
sie gleichwohl mit der Begründung fort, nach der 
Verordnung über die Gewährung von Erschwernis-
zulagen (Erschwerniszulagenverordnung) seien sol-
che Zulagen auch bei Unterbrechungen der zula-
genberechtigenden Tätigkeit durch Fortbildungs-
veranstaltungen bis zum Ende des auf den Eintritt 
der Unterbrechungen folgenden Monats fortzuzah-
len (§ 20 Abs. 3 Buchstabe d) Erschwerniszulagen-
verordnung). Der Bundesminister verkannte, daß 
die gesetzliche Vorschrift (§ 52 BBesG) gegenüber 
der Erschwerniszulagenverordnung Vorrang hat. 
Er zahlte die Zulagen selbst dann noch weiter, 
nachdem der für die Gestaltung des Besoldungs-
rechts zuständige Bundesminister des Innern am 
22. September 1983 die Auffassung des Bundesrech-
nungshofes bestätigt und in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen hatte, daß § 20 Abs. 3 
Buchstabe d) Erschwerniszulagenverordnung eine 
Ausnahmeregelung darstelle, deren Geltung sich 
auf das Inland beschränke. Erst mit Wirkung vom 
1. September 1984 hat der Bundesminister die Zah-
lungen einstellen lassen. Sein Verhalten hat erheb-
liche Mehrausgaben verursacht. 

23.2 

Der Bundesminister zahlt seit April 1974 den etwa 
50 Angestellten der Vergütungsgruppe VII, die in 
Kassen der Bundeswehr Magnetkontencomputer 
bedienen, eine Funktionszulage. Eine solche Zulage 
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in Höhe von 8 v. H. der Anfangsgrundvergütung sol-
len jedoch nur solche Maschinenbucher der Vergü-
tungsgruppe VII erhalten, die überdurchschnitt-
liche Leistungen erbringen (Fußnote zur Fallgrup-
pe 4 der Vergütungsgruppe VII im Teil I der Anl. la 
BAT). 

Der Bundesrechnungshof hat die Zahlungen im 
Jahre 1983 beanstandet. Er sah sich in seiner Kritik 
durch eine Stellungnahme des Bundesministers des 
Innern vom 5. September 1984 bestätigt. Der Bun-
desminister des Innern erinnerte daran, daß der 
Arbeitgeberkreis der BAT-Kommission bereits im 
Jahre 1974 zu dem Ergebnis gelangt sei, daß die 
Arbeit an Magnetkontencomputern gegenüber der 
Arbeit an herkömmlichen Buchungsautomaten 
keine erhöhten Anforderungen stelle und daher 
auch nicht die unterschiedslose Gewährung einer 
Funktionszulage rechtfertige. Auch die Bediener 
von Magnetkontencomputern hätten Anspruch auf 
die Funktionszulage nur bei überdurchschnittlichen 
Leistungen. 

Der Bundesminister hat erst nach wiederholten 
Vorstellungen des Bundesrechnungshofes den 
Dienststellen seines Geschäftsbereichs am 12. Juni 
1985 die Auffassung des Bundesministers des In-
nern bekanntgegeben, daß die Anspruchsvorausset-
zungen für die Funktionszulage nur durch Leistun-
gen erfüllt würden, die sich aus der Durchschnitts-
leistung aller jeweils vorhandenen Angestellten mit 
gleicher Tätigkeit heraushöben. Bei der Bewilli-
gung der Zulage sei danach zu verfahren. Seine ent-
gegenstehenden Erlasse hat er aufgehoben. Auch in 
diesem Falle führte die eigenmächtige Verfahrens-
weise des Bundesministers zu vermeidbaren Mehr-
ausgaben. 

23.3 

Der Bundesminister wird in vergleichbaren Fällen 
zügiger handeln müssen. 

24 Tarifliche Einreihungen von Kraftfahrern, die 
zugleich als Lagerhelfer beschäftigt werden 

24.0 

Im Geschäftsbereich des Bundesministers haben 
sich bei der tariflichen Einreihung von Kraftfah-
rern, die zugleich als Lagerhelfer beschäftigt wer-
den, erhebliche Mängel gezeigt. Diese haben zu 
überhöhten Personalausgaben von jährlich minde-
stens 150 000 DM geführt. 

24.1 

Im Geschäftsbereich des Bundesministers werden 
rd. 1 000 Arbeiter in sogenannter Mischtätigkeit als 
Kraftfahrer und zugleich als Lagerhelfer beschäf-
tigt. Sie sind nach der überwiegend auszuübenden 
Tätigkeit als Kraftfahrer in die Lohngruppen IV/III 

MTB II oder als Lagerhelfer in die niedrigeren 
Lohngruppen VI/V MTB II eingereiht. Auf die als 
Kraftfahrer eingereihten Arbeiter ist der Kraftfah-
rer-Tarifvertrag anzuwenden, sofern die dazu erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllt werden. 

24.1.1 

Der Bundesrechnungshof hat die Einreihungen der 
„Kraftfahrer zugleich Lagerhelfer" durch die Vor-
prüfungsstellen stichprobenweise prüfen lassen 
und dabei festgestellt, daß etwa ein Viertel der Ar-
beiter (52 von 205 geprüften Fällen) tarifwidrig ein-
gereiht waren. Außerdem erhielten 13 Kraftfahrer 
ihren Lohn nach einer unrichtigen Pauschalgruppe 
des Kraftfahrer-Tarifvertrages. 

Der Bundesrechnungshof hat daraufhin den Bun-
desminister gebeten, auch die von den Erhebungen 
der Vorprüfungsstellen nicht erfaßten Fälle zu 
überprüfen. Dabei ergab sich, daß in 80 Fällen die 
Einreihung tarifwidrig war, davon in neun Fällen zu 
niedrig. In zwölf Fällen wurde der Pauschallohn 
nach einer unrichtigen Pauschalgruppe gezahlt. In 
19 Fällen ist der Kraftfahrer-Tarifvertrag ange-
wandt worden, obwohl die Voraussetzungen dafür 
nicht vorlagen. 

Die Einreihungsmängel haben zu überhöhten Per-
sonalausgaben von jährlich mindestens 150 000 DM 
geführt. 

24.1.2 

Die wesentlichen Gründe für die Fehlerhäufigkeit 
liegen darin, daß der Bundesminister es versäumt 
hat, die Tätigkeitsdarstellungen auf den jeweils 
neuesten Stand zu bringen, wenn sich die Fahr-
zeugbestände der Truppe hinsichtlich Art und An-
zahl der Fahrzeuge und der Umfang des Fahrzeug-
einsatzes entscheidend geändert hatten. Bei den 
Kraftfahrern haben die reinen Fahrzeiten häufig 
nur noch einen geringen Anteil — bei manchen 
Kraftfahrern nicht mehr als 5 v. H. — an der Ga-
samttätigkeit. Im übrigen sind Überstunden nicht 
in möglichem Umfang durch Arbeitsbefreiung aus-
geglichen worden. Der Zeitanteil für sogenannte 
Vor- und Abschlußarbeiten der Kraftfahrer wurde 
in unterschiedlicher Höhe bemessen. 

24.2 

Der Bundesminister hat aufgrund der Beanstan-
dungen des Bundesrechnungshofes die zuständigen 
Stellen inzwischen angewiesen, die Tätigkeitsdar-
stellungen der „Kraftfahrer zugleich Lagerhelfer" 
auf den jeweils neuesten Stand zu bringen, künftig 
für die rechtzeitige Aktualisierung zu sorgen, insbe-
sondere bei wesentlichen Änderungen des Fahr-
zeugbestandes der Truppe nach Art und Anzahl, 
und insgesamt die Einhaltung der tariflichen Be-
stimmungen sicherzustellen. Tarifwidrige Einrei-
hungen sollen vor Änderungskündigungen mög-
lichst durch tarifgerechte Anschlußverwendungen 
behoben werden. 
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24.3 

Bei der Überprüfung der Einreihungen ging der 
Bundesminister davon aus, daß auch die Fristen-, 
Wartungs- und Pflegearbeiten an den Fahrzeugen 
des Lagerbestandes der Kraftfahrertätigkeit zuzu-
rechnen sind und er deshalb Arbeiter auch bei 
einem nur geringen Zeitanteil für das Fahren (ein-
schließlich der hierzu gehörigen Vor- und Abschluß-
arbeiten) als Kraftfahrer einzureihen habe. 

Der Bundesrechnungshof teilt die Auffassung des 
Bundesministers nicht. Er hat den für tarifvertrag-
liche Grundsatzfragen zuständigen Bundesminister 
des Innern um eine Stellungnahme gebeten. 

Der Bundesminister des Innern sieht in Überein-
stimmung mit dem Bundesrechnungshof den 
Schwerpunkt der Kraftfahrertätigkeiten im Fah-
ren, ohne daß die Fahrzeiten (einschließlich Warte-
zeiten) überwiegen müssen. Ein so geringer Anteil 
für das Fahren einschließlich Vor- und Abschlußar-
beiten von z. B. nur 5 v. H. der Gesamttätigkeit rei-
che jedenfalls für eine Einreihung als Kraftfahrer 
nicht aus. Fristen-, Wartungs- und Pflegearbeiten 
seien nur insoweit als Kraftfahrertätigkeit anzuer-
kennen, als es sich dabei um Arbeiten an zum Fah-
ren zugewiesenen Fahrzeugen handele, nicht dage-
gen um Fahrzeuge des Lagerbestandes. 

24.4 

Der Bundesminister hat zwar die Abgrenzung zwi-
schen den Kraftfahrer- und den Lagerhelfertätig-
keiten durch Erlasse geregelt. Diese Regelungen 
tragen aber nicht der dargestellten, vom Bundesmi-
nister des Innern bestätigten Rechtslage Rechnung. 
Er wird daher die Abgrenzung der Tätigkeiten un-
ter Berücksichtigung der Ausführungen des Bun-
desministers des Innern neu vornehmen müssen. 

25 Druckereien und Vervielfältigungsstellen 

25.0 

Im Geschäftsbereich des Bundesministers einge-
richtete Druckereien und Vervielfältigungsstellen 
können mit weniger Personal und geringeren Sach-
kosten betrieben werden, ohne daß dadurch die 
Funktionsfähigkeit der betroffenen Dienststellen 
und Truppen beeinträchtigt wird. 

Der Bundesminister sollte grundsätzlich gewerbli-
che Druckereien in Anspruch nehmen, wenn eine 
Vergabe wirtschaftlicher ist. 

25.1 

Der Bundesminister hat bei Behörden, Kommando-
behörden und Truppenteilen Druckereien und Ver-
vielfältigungsstellen eingerichtet, die neben dem 
Tagesbedarf im wesentlichen Vorschriften, Lehr-
und Lernmittel sowie Karten herstellen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Wirtschaftlichkeit 
von 66 dieser Einrichtungen überprüft. Dabei hat er 
festgestellt, daß die Personal- und Geräteausstat

-

tungen sowie die Druckverfahren oft zu aufwendig 
waren. 

25.2 

Beispielhaft werden folgende Feststellungen darge-
stellt: 

25.2.1 

Eine Druckerei stellt Schriften und Plakate für die 
psychologische Verteidigung (PSV) her. Sie ist in 
einer eigenen Kaserne untergebracht. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Druckerei nur in einem Umfang von weniger als 
10 v. H. ihrer Kapazität PSV-spezifische Drucke 
herstellte. Er hat deshalb gefordert, den Personal-
umfang zu verringern. Außerdem hat der Bundes-
rechnungshof die Stationierung des Zuges in einer 
gesonderten Kasernenanlage als zu kostspielig be-
mängelt und empfohlen, die Druckerei in eine an-
dere Liegenschaft zu verlegen. 

Der Bundesminister ist der Anregung des Bundes-
rechnungshofes zur Personaleinsparung gefolgt 
und hat den Umzug der Druckerei in eine andere 
Kaserne zugesagt. Er hat fünf Dienstposten für Sol-
daten zurückgezogen. Nach der Verlegung werden 
weitere sieben Dienstposten (eine Schreibkraft und 
sechs Arbeiter) entfallen. Ferner werden Ausgaben 
für den Betrieb der Truppenküche und für die ge-
werbliche Bewachung der Druckerei entbehrlich. 
Insgesamt können daher in diesem Bereich etwa 
0,7 Mio. DM jährlich eingespart werden. 

25.2.2 

Die Druckerei des Marineunterstützungskomman-
dos ist in Cuxhaven untergebracht, während das 
Kommando selbst sich in Wilhelmshaven befindet. 
Die Maschinenkapazität der Druckerei war nur zu 
5 v. H. ausgelastet, die Personalausstattung war 
übersetzt. Der Bundesrechnungshof hat deshalb an-
geregt, die Geräteausstattung dem Bedarf anzupas-
sen und den Personalumfang um 17 besetzte 
Dienstposten zu kürzen. Weiterhin hat er vorge-
schlagen, die Dienststelle nach Wilhelmshaven zu 
verlegen, damit Betriebs- und die sonstigen auf die 
getrennte -Unterbringung zurückzuführenden Ko-
sten eingespart werden können. 

Der Bundesminister ist der Anregung des Bundes-
rechnungshofes zur Personal- und Geräteausstat-
tung gefolgt und hat auch den Umzug der Druckerei 
eingeleitet. 

Die Einsparungen in diesem Bereich werden jähr-
lich etwa 1 Mio. DM betragen. 

25.3 

Im übrigen hat der Bundesrechnungshof festge

-

stellt und beanstandet, daß Kommandobehörden, 
Schulen und sonstige Dienststellen Vervielfältigun- 
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gen und Druckerzeugnisse zu aufwendig herstell-
ten. Er hat diesen kostensenkende Verfahren (z. B. 
DIN-Schrittverkleinerung, beidseitiges Drucken) 
vorgeschlagen. 

Die genannten Einrichtungen sind diesen Anregun-
gen weitgehend gefolgt. Die Einsparungen, die sich 
durch geringeren Personaleinsatz und Verminde-
rung der Betriebskosten (Papierverbrauch, Ver-
sand, Verwertung, Registratur sowie Wartung und 
Instandsetzung der Geräte) ergeben, sind im einzel-
nen zwar nicht zu beziffern, sie sind jedoch be-
trächtlich. So werden allein im Heeresamt durch 
die Anwendung wirtschaftlicherer Druckverfahren 
jährlich etwa 2,7 Mio. Blatt Papier weniger als bis-
her verbraucht. 

25.4 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem den Bun-
desminister aufgefordert, in geeigneten Fällen ver-
mehrt Druckerei- und Vervielfältigungsarbeiten an 
gewerbliche Druckereien zu vergeben, wie dies in 
entsprechenden Entscheidungshilfen des Bundes-
ministers des Innern vom 15. Juli 1982 vorgesehen 
ist. 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er erprobe, ob 
die Entscheidungshilfen des Bundesministers des 
Innern in seinem Bereich angewandt werden könn-
ten. Sollte das Ergebnis, das er in der zweiten Jah-
reshälfte 1985 erwarte, die allgemeine Praktikabili-
tät der Entscheidungshilfen bestätigen, werde er 
diese unverzüglich umsetzen. Den Bedarfsträgern 
werde dann „die Entscheidung über die Vergabe 
von Aufträgen im Einzelfall erleichtert; das führe 
gegebenenfalls zu der angestrebten vermehrten 
Vergabe an das Druckgewerbe". 

25.5 

Der Bundesminister sollte die Erprobung möglichst 
bald abschließen. Er sollte grundsätzlich gewerbli-
che Druckereien immer dann in Anspruch nehmen, 
wenn eine Vergabe wirtschaftlicher ist. In diesem 
Zusammenhang wird der Bundesminister auch prü-
fen müssen, inwieweit bisher vorgehaltene eigene 
Kapazitäten abgebaut werden können. 

26 Bau von Fahrsimulatoren für den 
Schützenpanzer Marder 

26.0 

Der Bundesminister plant den Bau von drei Fahrsi-
mulatoren für den in den Jahren 1973/74 eingeführ-
ten Schützenpanzer Marder. Die Geräte werden erst 
in den Jahren 1988/89 betriebsbereit sein. Durch 
rechtzeitige Planung und frühere Beschaffung der 
Simulatoren hätten Ausgaben in der Größenord-
nung von jährlich über 40 Mio. DM für den Fahrbe-
trieb der Schützenpanzer gespart werden können. 

26.1 

Seit den Jahren 1973/74 ist die Truppe mit dem 
Schützenpanzer Marder ausgestattet. Bei der Prü

-

fung in einem Standortbereich stellte der Bundes-
rechnungshof fest, daß der Bundesminister dort in 
den Jahren 1989 bis 1993 ein Fahrsimulatorzentrum 
für den Schützenpanzer errichten will. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
um Auskunft gebeten, weshalb erst nahezu 20 Jahre 
nach der Einführung des Schützenpanzers und kurz 
vor dessen geplanter Aussonderung das Fahrsimu-
latorzentrum fertiggestellt werden soll. 

26.2 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß 

— der Schützenpanzer Marder im Jahre 1997 nach 
Einführung des Nachfolgemodells nicht ausge-
sondert, sondern überwiegend im Territorial-
heer bis zum Jahre 2010 eingesetzt werden 
solle, 

— insgesamt drei Fahrsimulatoren — verteilt auf 
die Korpsbereiche — gebaut werden sollen, die 
auch für das Nachfolgemodell geeignet seien, 
und 

— dadurch mit einem Investitionsaufwand von 
135 Mio. DM jährliche Einsparungen bei der 
Fahrschulausbildung von etwa 48 Mio. DM er-
zielt werden könnten. Die Investition sei daher 
in etwa drei Jahren amortisiert. 

Diese Darlegungen haben den Bundesrechnungs-
hof veranlaßt, den Bundesminister unter Hinweis 
auf die zu erwartenden hohen jährlichen Einspa-
rungen an Betriebskosten um Mitteilung zu bitten, 
weshalb die Einrichtungen erst in den Jahren 1989 
bis 1993 geschaffen werden sollen. 

26.3 

Der Bundesminister hat erwidert, er bemühe sich, 
den Termin für den Baubeginn in das Jahr 1988 vor-
zuziehen, Schwierigkeiten in der Planungsvorlauf-
phase stünden jedoch einer weiteren Vorverlegung 
entgegen. Die militärische Infrastrukturforderung 
habe er erarbeitet und mit dem Bundesminister der 
Finanzen erörtert. 

26.4 

Der Bundesrechnungshof hielt auch die neue Ter-
minplanung für unbefriedigend. Er hat den Bundes-
minister darauf hingewiesen, daß bis zur geplanten 
Fertigstellung, nämlich in acht Jahren, immer noch 
über 380 Mio. DM Betriebsmehrkosten entstünden 
(rd. 48 Mio. DM jährlich). Das entspricht in etwa 
dem dreifachen Investitionsaufwand. 

26.5 

Der Bundesminister hat nunmehr den Baubeginn 
in zwei Standorten für das Jahr 1986 und in einem 
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Standort für das Jahr 1987 vorgesehen. Die Anlagen 
sollen in den Jahren 1988 und 1989 betriebsbereit 
sein. 

26.6 

Der Bundesminister muß sich dennoch vorhalten 
lassen, daß er mit der Planung und dem Bau der 
Simulatoren nicht unverzüglich nach Einführung 
des Schützenpanzers Marder in den Jahren 1973/74 
begonnen hat. Unterstellt man die Notwendigkeit 
einer Planungs- und Bauphase von vier Jahren, so 
hätten diese Ausbildungsgeräte spätestens im 
Jahre 1978 zur Verfügung stehen können. Dann wä-
ren bis heute schon Fahrbetriebskosten vermieden 
worden, die — legt man die Berechnungen des Bun-
desministers zugrunde — höher sind als die Investi-
tionsausgaben für die Simulatoren. 

26.7 

Der Bundesminister wird dafür zu sorgen haben, 
daß die Planungs- und Bauphase eingehalten wird 
und künftig vergleichbare Anlagen, die zu einer er-
heblichen Senkung der Betriebskosten führen, zeit-
gerecht mit dem Waffensystem geplant und errich-
tet werden. 

27 Ausrüstung der Fregatten F 122 

27.0 

Planungs- und Durchführungsmängel bei der Ent-
wicklung und Beschaffung einer Anlage zur Ab-
wehr von radargesteuerten Flugkörpern und zur 
elektronischen Bekämpfung von Feuerleitgeräten 
für die Fregatten F 122 haben zu beträchtlichen 
Mehrausgaben sowie dazu geführt, daß die Schiffe 
seit mehreren Jahren nicht voll einsatzfähig sind. 
Erst jetzt sollen die Fregatten mit einer Anlage aus-
gerüstet werden, die noch nicht den Forderungen 
des Bedarfsträgers voll entspricht. 

27.1 

Die 	Militärisch-Technische-Zielsetzung 	vom 
27. März 1975 sah für die Fregatten F 122 eine An-
lage zur Abwehr von radargesteuerten Flugkörpern 
und zur elektronischen Bekämpfung von Feuerleit-
geräten (Eloka) mit bestimmten Leistungsdaten 
vor. Die Definitionsphase (Beginn Mai 1976) wurde, 
abweichend von der Militärisch-Technischen-Ziel-
setzung, mit einer Anlage eingeleitet, die noch nicht 
einmal konzipiert war und für die zu diesem Zeit-
punkt weder eine Taktische Forderung noch ein 
Lastenheft vorhanden waren. Sowohl zwischen dem 
Bedarfsträger Marine und dem Rüstungsbereich 
als auch innerhalb des Rüstungsbereichs wichen 
die Meinungen über die auszuwählende Eloka-An-
lage erheblich voneinander ab. 

Erst im Mai 1977 wurde endgültig Einigung darüber 
erzielt, die Fregatten mit einer neu zu entwickeln-
den Eloka-Anlage auszurüsten. 

27.1.1 

Am 01. Juli 1977 schloß das Bundesamt für Wehr-
technik und Beschaffung (Bundesamt) mit einer 
Firma einen Vertrag über die Entwicklung der An-
lage zum Selbstkostenrichtpreis von rd. 9 Mio. DM. 
Die Militärisch-Technisch-Wirtschaftliche Forde-
rung lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. 

Im November 1978 berichtete der Auftragnehmer 
über technische Schwierigkeiten bei der Realisie-
rung des Vorhabens. Im Dezember 1979 wurde der 
Selbstkostenrichtpreis für die Entwicklung der An-
lage von 9 Mio. DM auf 18 Mio. DM angehoben. 

Im Juli 1980, vier Monate nach der Genehmigung 
der Militärisch-Technisch-Wirtschaftlichen Forde-
rung, teilte der Auftragnehmer mit, die Entwick-
lung der technischen Software für die Anlage habe 
zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt. 

Im Dezember 1980 wurde dann die Überarbeitung 
der Anlagenspezifikation und die Neukonzeption 
der Software vereinbart. Der Auftragswert der Ent-
wicklung stieg damit auf 22,9 Mio. DM. 

Am 23. Juni 1981 erklärte der Auftragnehmer, das 
Entwicklungsziel sei auch durch eine Neuentwick-
lung der Software mit der vorhandenen Gerätekon-
figuration nicht erreichbar. Die Entwicklung wurde 
daraufhin abgebrochen und der Vertrag ohne Ab-
zug zum Preis von 22,9 Mio. DM abgerechnet. 

Am 11. Februar 1982 entschied sich der Bundes-
minister für die Weiterführung des Entwicklungs-
vorhabens in zwei Stufen. Das Bundesamt schloß 
demgemäß am 23. Juli 1982 einen neuen Vertrag mit 
der Firma über die erste Stufe zu einem Preis von 
rd. 41 Mio. DM ab (zusätzlich zu den bereits gezahl-
ten 22,9 Mio. DM). Die erste Stufe erfüllt die Takti-
schen Forderungen nur teilweise. Alle geforderten 
Leistungen sollen erst mit den in einer zweiten 
Stufe vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden. 
Die Entscheidung über die zweite Stufe hat der 
Bundesminister bis zu einer zufriedenstellenden 
Klärung der technischen und finanziellen Fragen 
zurückgestellt. 

27.1.2 

Das Bundesamt hatte bereits am 21. November 1977 
vor der bis heute nicht abgeschlossenen Entwick-
lung zusammen mit den Schiffen sechs Eloka-Anla-
gen und eine Schulanlage bestellt. Jede Anlage 
sollte 3,57 Mio. DM ohne Umsatzsteuer kosten 
(Preisstand 1976). 

Die ersten fünf Fregatten wurden ohne Eloka-Aus-
rüstung, die sechste mit einer Anlage der ersten 
Stufe in Dienst gestellt. Die Nachrüstung der fünf 
Fregatten mit Eloka-Anlagen der ersten Entwick-
lungsstufe soll im Rahmen eines vorgegebenen 
Zeitplans vorgenommen werden. 

Der Stückpreis der Anlagen ist inzwischen (Stand 
1984) auf 7,87 Mio. DM (ohne Umsatzsteuer) ange-
stiegen. Daneben entstehen insgesamt Ausgaben in 
Höhe von über 16 Mio. DM für Anpassungsmaßnah- 
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men auf den Schiffen sowie von 13,5 Mio. DM für 
zur Zeit in der Erprobung befindliche verbesserte 
Vorverstärker. 

27.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
vorgeschriebene Geräteentstehungsgang wieder 
einmal nicht eingehalten worden ist, sowie daß für 
die Fregatten eine Eloka-Anlage ausgewählt wurde, 
deren Funktionsfähigkeit nicht nachgewiesen, de-
ren Zuverlässigkeit und Verträglichkeit zuvor nicht 
untersucht worden war und über deren technische 
und finanzielle Entwicklungsrisiken nur vage Vor-
stellungen bestanden. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
vorgehalten, er habe die zeitlichen, technischen und 
finanziellen Risiken der Entwicklung unterschätzt. 
Die Militärisch-Technisch-Wirtschaftliche Forde-
rung, die am Beginn einer Entwicklung stehen soll, 
sei erst drei Jahre nach Abschluß des Entwick-
lungsvertrages erlassen worden. 

Die Kostensteigerung der ergebnislos abgebroche-
nen Entwicklung von 9 Mio. DM auf 22,9 Mio. DM, 
die Neuentwicklung nur einer ersten Stufe, die wei-
tere 41 Mio. DM kostete, der Zwang, weitere Mittel 
in noch nicht bekannter Höhe für die Fertigent-
wicklung einer den militärischen Erfordernissen 
genügenden Anlage einsetzen zu müssen und die 
nicht vorgesehenen Ausgaben für Anpassungsmaß-
nahmen und Vorverstärker, machten die Planungs-
fehler offensichtlich. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
außerdem vorgehalten, daß er Anlagen beschafft, 
die nicht serienreif sind. 

Der Einsatzwert des Waffensystems Fregatte sei 
ohne funktionsfähige Eloka-Anlage über Jahre hin-
aus in erheblichem Maße eingeschränkt. Die Ergeb-
nisse der Entwicklungsstufe 1 erfüllten nicht die 
Forderungen des Bedarfsträgers. Ob sie mit der 
noch nicht begonnenen Entwicklung der Stufe 2 er-
füllt werden können, sei noch immer ungewiß. 

27.3 

Der Bundesminister hat erwidert, er habe aus die-
sem Vorgang Konsequenzen gezogen. Bei der Be-
schaffung des nächsten Waffensystems würden nur 
noch solche Geräte verwendet, die einführungsreif 
seien. Er räumt ein, daß Auftraggeber und Auftrag-
nehmer das Entwicklungsrisiko technisch und ter-
minlich unterschätzt hätten. Auch sei die entwick-
lungstechnische Betreuung nicht ausreichend ge-
wesen. Er habe den Mangel Ende 1980 erkannt und 
die entwicklungstechnische Betreuung daraufhin 
intensiviert. Dadurch sei „die Situation verbessert" 
worden. Das sechste Schiff sei mit einer funktions-
fähigen Eloka-Anlage, Stufe 1, abgenommen wor-
den. 

Die neu entwickelten Vorverstärker stünden zur 
Prüfung an. Erst nach dem Nachweis der Leistun-
gen würden weitere Entscheidungen getroffen. 

Im übrigen meint der Bundesminister, die vorzei-
tige Beschaffung der „Seriengeräte" während der 
Entwicklungsphase habe zu „Einsparungen" von 
über 48 Mio. DM geführt. Um diesen Betrag würden 
die Anlagen teurer sein, wenn sie heute gekauft 
würden. 

Diese Aussage ist für den Bundesrechnungshof 
nicht nachvollziehbar. Indexbedingte Preissteige-
rungen dürfen in diesem Zusammenhang nicht be-
rücksichtigt werden. 

Der Deutsche Bundestag hat den Bundesminister 
bereits aufgrund früherer Bemerkungen des Bun-
desrechnungshofes aufgefordert, sich bei Beschaf-
fungen an den Geräteentstehungsgang zu halten 
(Plenarprotokoll 8/230 S. 18694 i. V. m. Drucksache 
8/4322 zu Nr. 73) und nur noch Geräte zu beschaf

-
fen, bei denen alle wesentlichen Komponenten ent-
wickelt und erprobt sind und das Gesamtsystem 
typenreif ist (Plenarprotokoll 9/115 S.7083 i.V.m. 
Drucksache 9/1759 Teil II zu Nr. 34). Der Bundes-
rechnungshof wird beobachten, ob sich der Bundes-
minister künftig an seine Zusage hält. 

28 Abrechnung von Abschlägen 
(Kapitel 14 02 Titel 525 11) 

28.0 

Abwicklung, Abrechnung und Nachweis von Ab-
schlagszahlungen für Ausbildungsvorhaben im 
Ausland geben Anlaß zu Beanstandungen. 

28.1 

Der Bundesrechnungshof hat gelegentlich einer an-
deren Prüfung im Jahre 1981 festgestellt, daß der 
Bundesminister in früheren Jahren für Ausbil-
dungsvorhaben im Ausland 310 Abschlagszahlun-
gen mit einem Gesamtbetrag von rd. 470 Mio. DM 
geleistet hatte, die bis zum 31. Dezember 1980 noch 
nicht abgerechnet waren. Die Abschlagszahlungen 
reichten bis in das Jahr 1963 zurück. 

Der Bundesrechnungshof forderte den Bundesmini-
ster auf, die Abrechnungen alsbald vorzunehmen. 
Der Bundesminister hat daraufhin zahlreiche Ab-
schlagszahlungen abgewickelt, so daß am 23. Ja-
nuar 1984 noch 190 Abschläge mit einem Gesamtbe-
trag von rd. 118 Mio. DM und am 20. August 1985 
nur noch 53 Abschläge mit zusammen rd. 63 Mio. 
DM offen waren. Selbst darunter befinden sich aber 
noch Abschläge, die bereits zehn Jahre zurücklie-
gen. 

Die schleppende Abwicklung bis Anfang der 80er 
Jahre rechtfertigt der Bundesminister mit Unstim-
migkeiten über den Leistungsumfang der einzelnen 
Verträge und mit internen Abrechnungsproblemen 
der anderen Vertragsseite. 
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28.2 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
in diesem Zusammenhang aufgefordert, den Nach-
weis der Abrechnung für sechs Abschlagszahlun-
gen an Großbritannien in Höhe von rd. 63 000 DM 
aus den Jahren 1963 und 1964 zu erbringen. 

Dieser mehrfach wiederholten Bitte ist der Bundes-
minister bis zum Jahre 1985 nicht nachgekommen. 
Erst als der Bundesrechnungshof eine Bemerkung 
angekündigt hatte, teilte er — der Bundesminister 
— mit, seine Bemühungen zur Aufklärung der ge-
leisteten sechs Abschlagszahlungen seien erfolglos 
geblieben. Rechnungsbelege und zahlungsbegrün-
dende Unterlagen seien bereits vernichtet worden. 
Für Zweifel an der Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit 
und Richtigkeit der geleisteten Zahlungen gäbe es 
keine Anhaltspunkte. 

Er gehe auch davon aus, daß die Abrechnung be-
reits seit langem erfolgt und lediglich die Ausbu-
chung der Abschläge versehentlich unterblieben 
sei. Er habe die Bundeskasse daher angewiesen, die 
Abschläge auszubuchen. 

28.3 

Die für die schleppende Abrechnung der Abschläge 
vorgebrachten Gründe haben den Bundesrech-
nungshof nicht überzeugen können. Die aufgrund 
der Prüfungsfeststellungen alsbald durchgeführten 
zügigen Abrechnungen zeigen, daß der Bundesmi-
nister zuvor sich dieser Angelegenheit nicht mit der 
gebotenen Sorgfalt gewidmet hat. 

28.4 

Im übrigen kann sich der Bundesrechnungshof den 
Darlegungen des Bundesministers zu den sechs an 
Großbritannien geleisteten Zahlungen nicht an-
schließen. Bei Überprüfung der jeweils zum Jahres-
ende zu erstellenden Auflistung der noch nicht ab-
gerechneten Abschläge hätte schon früher, nämlich 
als die Belege noch vorhanden waren, erkannt wer-
den müssen, daß die Beträge noch nicht ausgebucht 
waren. 

28.5 

Der Bundesminister wird seine Bemühungen, die 
noch offenen, zum Teil lange Jahre zurückliegen-
den Abschläge alsbald abzurechnen, fortsetzen 
müssen. Er wird aber auch dafür zu sorgen haben, 
daß künftig alle Abschläge lückenlos überwacht 
und zeitgerecht abgerechnet werden. 

29 Erhaltung von Feldzeugmaterial (Gewehre) 
(Kapitel 14 15 Titel 553 02) 

29.0 

Mehrere Jahre lagerten in einem Gerätedepot Ge

-

wehre unverpackt und unkonserviert, weil Zubehör 

nicht rechtzeitig beigestellt wurde. Dies führte zu 
Schäden an den Gewehren und zu erheblichen 
Mehrausgaben bei der Materialerhaltung. 

29.1 

In einem Gerätedepot lagerten am 14. September 
1984 insgesamt 24 026 Gewehre. Hiervon waren 
17 643 Stück (73,5 v. H.) im Wert von fast 16 Mio. DM 
unvollständig und nur beschränkt verwendungsfä-
hig. Diese lagerten noch — zum Teil schon seit Jah-
ren — wie angeliefert in Schachteln oder lose in 
Boxpaletten. Einzelne gesondert gelagerte Gewehre 
waren angelaufen und wiesen starken Rostansatz 
auf. 

Nach den bestehenden Vorschriften werden Ge-
wehre erst dann konserviert und lagerfähig ver-
packt, wenn sie mit dem erforderlichen Zubehör 
(Mündungskappe, Magazintaschen, Stangenmaga-
zine, Tragevorrichtungen für Gewehrgranaten, 
Trageriemen, Reinigungsgerät) versehen sind. 

Die Gewehre konnten jedoch nicht komplettiert 
und konserviert werden, weil das Materialamt des 
Heeres das Zubehör trotz wiederholter Anforderun-
gen nicht zur Verfügung stellte. Zusätzliche War-
tungs-, Pflege- und Instandsetzungsarbeiten waren 
die Folge. Nach Angaben des Gerätedepots kostete 
allein die Wartung und Instandsetzung der Geweh-
re, die länger als zwei Jahre unkonserviert dort 
lagen, rd. 250 000 DM. 

29.2 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
darauf hingewiesen, daß dem Materialamt des Hee-
res bei Lieferungen aufgrund der Beschaffungs-
und Instandsetzungsrahmenverträge bekannt sei, 
zu welchen Terminen und wohin Wehrmaterial ge-
liefert werde und ob dieses noch komplettiert wer-
den müsse. Das Materialamt habe dafür zu sorgen, 
daß das Zubehör rechtzeitig zur Verfügung steht. 

Versorgungsengpässe für Zubehör und ein Auf-
stauen des zu vervollständigenden Materials im De-
pot ließen sich vermeiden, wenn die Lieferungen 
besser koordiniert würden oder das Wehrmaterial 
bereits konserviert und lagerfähig verpackt bezo-
gen würde (z. B. Waffenkammerverpackung). Schä-
den am Wehrmaterial infolge langer Lagerung in 
unkonserviertem und unverpacktem Zustand wä-
ren dann ausgeschlossen. Bei koordiniertem Zulauf 
der Gewehre und des Zubehörs reduzierten sich zu-
gleich die bisher zusätzlich anfallenden Kosten für 
Wartungs- und Pflegearbeiten. 

29.3 

Der Bundesminister hat erwidert, der vom Bundes-
rechnungshof dargestellte Sachverhalt treffe im 
wesentlichen zu. Die aufgetretenen Mängel seien 
darauf zurückzuführen, daß im vorliegenden Fall 
über einen längeren Zeitraum nicht nach bestehen-
den Grundsatzregelungen verfahren worden sei. 
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Seit Sommer 1984 verpacke das vom Bundesrech-
nungshof überprüfte Gerätedepot die unvollständig 
zugeführten Gewehre nach den maßgeblichen Vor-
schriften, so daß kostenintensive Wartungs-, Pflege-
und Instandsetzungsarbeiten nicht mehr entstün-
den. 

Im übrigen werde der Führungsstab des Heeres aus 
den festgestellten Mängeln die „erforderlichen Kon-
sequenzen ziehen und geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung der allgemeinen Situation" entspre-
chend den Anregungen des Bundesrechnungshofes 
einleiten. So werde zur Zeit geprüft, wie durch Vor-
gabe spezieller Verpackungsstufen für zwischenzu-
lagerndes Material die aufgetretenen Fehler ver-
mieden werden könnten. 

29.4 

Der Bundesminister sollte die erforderlichen Wei-
sungen umgehend erteilen, um Mängel der festge-
stellten Art, die unnötige Ausgaben zur Folge ha-
ben, künftig zu vermeiden. 

30 Entwicklung eines neuen 
Ausbildungsflugzeuges für die Luftwa ffe 
(Kapitel 14 20 Titel 551 11) 

30.0 

Der Bundesrechnungshof hat erneut festgestellt, 
daß der Bundesminister Haushaltsmittel für ein 
Projekt aufgewendet hat, für das es keinen militä-
rischen Bedarf gab. 

Der Bundesminister hat für die Entwicklung und 
den Bau von zwei Demonstrationsmodellen eines 
neuen Ausbildungsflugzeuges seit dem Jahre 1974 
Haushaltsmittel von mehr als 13 Mio. DM ausgege-
ben, obwohl ein militärischer Bedarf für ein neues 
Ausbildungsflugzeug erst Ende der 80er Jahre zu 
erwarten ist. 

Als Ersatz für die bisher zur Auswahlschulung be-
nutzten Piaggio-Flugzeuge soll aber dann aus wirt-
schaftlichen Gründen ein auf dem Markt befindli-
ches Flugzeugmuster gekauft werden. 

Der Entwicklung eines eigenen Flugzeuges hätte es 
daher nicht bedurft, Ausgaben von mehr als 13 Mio. 
DM hätten vermieden werden können. 

Der Bundesminister hat es versäumt, die Rückzah-
lung von Entwicklungskosten für Ergebnisse, die 
Dritten zugute kommen, im Mustervertrag eindeu-
tig zu regeln. 

30.1 

Der Bundesminister betreibt die Auswahlschulung 
der Luftfahrzeugführeranwärter seit dem Jahre 
1957 mit Flugzeugen des Musters Piaggio. 

30.1.1 

Seit den Jahren 1971/72 befaßte sich eine Studien-
gruppe des Bundesministers mit den Anforderun-
gen, die ein neues Ausbildungsflugzeug erfüllen 
sollte. Eine „Taktische Forderung" wurde nicht ver-
abschiedet, weil der Führungsstab der Luftwaffe 
zunächst die Ergebnisse von Studien über die künf-
tige Gestaltung der fliegerischen Ausbildung aus-
werten wollte; u. a. untersuchte er die Möglichkei-
ten einer gemeinsamen NATO-Ausbildung und der 
Charterung von Schulflugzeugen einer privaten 
Fluggesellschaft. 

Da der Führungsstab der Luftwaffe sich auf ein 
neues Ausbildungskonzept nicht festlegen konnte, 
stellte die Studiengruppe im Jahre 1974 ihre Arbei-
ten am Konzept eines neues Ausbildungsflugzeuges 
ein. 

30.1.2 

Gleichzeitig mit diesen Untersuchungen unter-
stützte der Bundesminister ein bei einer zivilen 
Firma bereits weit fortgeschrittenes Konzept für 
ein modernes Ausbildungsflugzeug mit integrierter 
Mantelschraube und Wankelantrieb. 

Im Januar 1975 beauftragte der Bundesminister die 
Firma, mit der Entwicklung und dem Bau von zwei 
Demonstrationsmodellen des Ausbildungsflugzeu-
ges zu beginnen. Das Vorhaben bezeichnete er als 
Experimentalprogramm zur Vorbereitung einer 
wehrtechnischen Entscheidung. Der Auftragswert 
betrug zunächst 7,6 Mio. DM; er erhöhte sich in den 
Folgejahren durch zwei Änderungsverträge auf 9,8 
Mio. DM. Anpaßentwicklungen in den Jahren 1978 
bis 1980 erforderten zusätzlich 2,1 Mio. DM. 

Der Bundesminister für Forschung und Technolo-
gie lehnte es ab, das Vorhaben finanziell zu för-
dern. 

30.1.3 

Im Jahre 1977 stellte der Führungsstab der Luft-
waffe fest, daß die von ihm untersuchten Ausbil-
dungsalternativen nicht zu verwirklichen seien. 
Daraufhin setzte er die unterbrochenen Arbeiten an 
der „Taktischen Forderung" für ein neues Ausbil-
dungsflugzeug fort. 

Im Dezember 1977 erließ er die „Taktische Forde-
rung", die jedoch nicht mehr die Entwicklung eines 
neuen Flugzeuges, sondern den Kauf eines auf dem 
Markt angebotenen Flugzeugmusters vorsah. 

30.1.4 

Anfang 1978 forderte der Bundesminister drei Fir-
men zur Abgabe von Angeboten und Betriebsko-
stenschätzungen für ein solches Flugzeug auf. An 
dem anschließenden Auswahlverfahren und Ver-
gleichsfliegen nahmen zwei ausländische Flugzeug-
muster, die schon serienmäßig gebaut wurden, und 
das mit Unterstützung des Bundesministers ent-
wickelte Flugzeugmodell teil. Das deutsche Modell 
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wurde als wirtschaftlichste Lösung bewertet. Die 
beim Vergleichsfliegen festgestellten Mängel soll-
ten noch beseitigt, notwendige Verbesserungen er-
gänzend vorgenommen werden. Hierfür stellte der 
Bundesminister zusätzlich zu den 9,8 Mio. DM und 
2,1 Mio. DM weitere Haushaltsmittel in Höhe von 
1,5 Mio. DM zur Verfügung. 

30.1.5 

Im November 1978 erhob der Führungsstab der 
Luftwaffe Bedenken gegen das neue Ausbildungs-
flugzeug. Er befürchtete, daß bei einer Serienbe-
schaffung dieses aufwendigen Flugzeugmusters — 
geplant waren 30 Maschinen — dringlichere, 
kampfwertsteigernde Vorhaben der Luftwaffe hät-
ten gekürzt oder zurückgestellt werden müssen. 

Die endgültige Entscheidung über die Einführung 
eines neuen Ausbildungsflugzeuges stellte die Luft-
waffe zunächst zurück. 

30.1.6 

Im August 1979 stellte der Führungsstab der Luft-
waffe fest, daß die bisherigen Flugzeuge des Mu-
sters Piaggio noch bis zum Jahre 1985 in Dienst 
gehalten werden können. 

Erst daraufhin entschloß sich der Bundesminister, 
die Finanzierung der Entwicklungsarbeiten an den 
Demonstrationsmodellen zum 31. März 1980 einzu-
stellen. Am 21. Mai 1980 unterrichtete er den Vertei-
digungsausschuß des Deutschen Bundestages über 
den Abbruch des Vorhabens. 

Nach derzeitigem Stand sollen die alten Piaggio-
Flugzeuge sogar noch bis zum Jahre 1988 in Dienst 
gehalten werden. Eine Entscheidung darüber, wel-
ches Ausbildungsflugzeug dann in Dienst gestellt 
werden soll, steht ebenso aus wie die über das end-
gültige Ausbildungskonzept. 

30.1.7 

Die Entwicklungsfirma hat bisher Aufträge von 
Dritten für 46 Flugzeuge erhalten, deren Grundkon-
zeption auf die vom Bundesminister geförderte Ent-
wicklung zurückgeht. 

Entwicklungskosten hat der Bundesminister von 
der Firma nicht zurückgefordert. Er meint, die ver-
traglichen Vereinbarungen böten dafür keine aus-
reichende Anspruchsgrundlage. 

30.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister ein Vorhaben begonnen und jahre-
lang gefördert hat, obwohl keine verbindliche mili-
tärische Forderung vorlag und der Bedarf für ein 
neues Ausbildungsflugzeug nicht ausreichend ge-
prüft worden war. 

Der Bundesminister hätte den Auftrag nicht ertei

-

len dürfen, solange der Führungsstab der Luftwaffe 

noch nicht das Ausbildungskonzept verabschiedet 
und die weitere Nutzungsmöglichkeit der Piaggio-
Flugzeuge untersucht hatte. Ausgaben von mehr als 
13 Mio. DM hätten vermieden werden können. 

Zu beanstanden ist ferner, daß der Bundesminister 
in den Musterverträgen nicht sichergestellt hat, daß 
die Entwicklungsfirma die Entwicklungskosten je-
denfalls insoweit erstatten muß, als sie das Ent-
wicklungsergebnis ganz oder teilweise für Lieferun-
gen an Dritte verwendet. 

30.3 

Der Bundesminister räumt ein, daß dem Vorhaben 
zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe keine verbind-
liche „militärische Zielsetzung" zugrunde lag. Er 
weist jedoch darauf hin, daß auch nicht bedarfsbe-
zogene Vorhaben (Studien usw.) finanziert werden 
müßten, um Lösungsmöglichkeiten zur Deckung ei-
nes zukünftigen militärischen Bedarfs aufzuzei-
gen.  

Mit den zwei in Auftrag gegebenen Demonstra-
tionsmodellen in der Größenklasse von Schulflug-
zeugen hätte die technische Realisierbarkeit und 
Eignung des Antriebes mit integrierter Mantel-
schraube und Wankelmotor nachgewiesen werden 
sollen. 

Für den Wert von Experimentalstudien im Rahmen 
eines Technologieprogramms sei es nicht entschei-
dend, ob, wann und in welcher Form sie tatsächlich 
in ein Beschaffungsvorhaben einmündeten. Ihren 
Zweck hätten sie erfüllt, wenn ihre Ergebnisse ir-
gendwann in einen wehrtechnischen Entschei-
dungsprozeß für die Bedarfsdeckung einflössen. 

Insoweit sei auch die ablehnende Haltung des Bun-
desministers für Forschung und Technologie ohne 
Bedeutung, der das Vorhaben nur deshalb nicht ge-
fördert habe, weil für militärische Schulflugzeuge 
der Bundesminister der Verteidigung zuständig 
sei. 

Schließlich bezweifelt der Bundesminister, daß An-
sprüche auf Rückzahlung von Entwicklungskosten 
mit Aussicht auf Erfolg hätten geltend gemacht 
werden können, da es sich bei den von der Firma an 
Dritte gelieferten Luftfahrzeugen nicht um das für 
die deutsche Luftwaffe entwickelte Flugzeugmu-
ster, sondern um eine stark abgewandelte und wei-
terentwickelte Ausführung des Ergebnisses der Ex-
perimentalstudie handele. 

30.4 

Der Bundesrechnungshof vertritt die Auffassung, 
daß es nicht Aufgabe des Verteidigungsministeri-
ums ist, Experimentalprogramme durchzuführen, 
bei deren Beginn nicht geprüft war, ob für das 
etwaige Ergebnis überhaupt jemals ein militäri-
scher Bedarf bestehen würde. 

Der Bundesrechnungshof hatte dem Bundesmini- 
ster bereits früher im Zusammenhang mit der Ent- 
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wicklung von senkrecht- und kurzstartfähigen 
Kampf- und Transportflugzeugen (vgl. Bemerkun-
gen zur Bundeshaushaltsrechnung 1970 vom 31. Au-
gust 1972 — Drucksache 7/8 Nr. 181 bis 203) emp-
fohlen, künftig weder Entwicklungen noch Experi-
mentalprogramme zu betreiben, für die konkrete 
militärische Forderungen fehlen. Diesen Empfeh-
lungen schloß sich seinerzeit der Deutsche Bundes-
tag an und sprach die Erwartung aus, daß sich der 
Bundesminister künftig auf die zielorientierte Ent-
wicklung von Waffensystemen beschränkt (Plenar-
protokoll vom 19. September 1974 S. 7808 i. V. m. 
Drucksache 7/2404). 

Hätte der Bundesminister sich daran gehalten, so 
wären die Ausgaben für die Entwicklung des Aus-
bildungsflugzeuges vermieden worden. 

Der Luftwaffe wären dadurch keine Nachteile ent-
standen, zumal sie sich letztlich dazu entschlossen 
hat, die alten Ausbildungsflugzeuge noch bis zum 
Jahre 1988 zu fliegen und den dann entstehenden 
Bedarf aus wirtschaftlichen Gründen auf dem 
Markt zu decken. 

Im übrigen hätte der Bundesminister die Restnut-
zungsdauer des bisherigen Musters viel früher, 
nämlich vor Beginn der Entwicklung eines neuen 
Ausbildungsflugzeuges feststellen müssen. 

Schließlich weist der Bundesrechnungshof darauf 
hin, daß der Bundesminister für Forschung und 
Technologie das Experimentalprogramm nicht — 
wie vom Verteidigungsressort behauptet — nur des-
halb nicht gefördert habe, weil für militärische 
Schulflugzeuge das Verteidigungsressort zuständig 
sei. Vielmehr lehnte er die Förderung ab, weil 
„keine ausreichende Wahrscheinlichkeit für eine 
Anwendung in einem wirtschaftlich wettbewerbsfä-
higen Projekt" bestehe. 

30.5 

Der Bundesminister wird sicherstellen müssen, daß 
künftig die Entwicklung neuer Rüstungsgüter erst 
eingeleitet wird, wenn eindeutige Untersuchungser-
gebnisse darüber vorliegen, wie lange das vorhan-
dene Gerät unter militärischen und wirtschaftli-
chen Gründen noch genutzt werden kann und wenn 
es klare militärische Forderungen für Wehrmate-
rial gibt. Der Bundesrechnungshof erinnert ferner 
an den Beschluß des Deutschen Bundestages, künf-
tig weder Entwicklungen noch Experimentalpro-
gramme zu betreiben, für die konkrete militärische 
Forderungen fehlen. Der Bundesminister sollte 
ferner den Anspruch auf Rückzahlung von Entwick-
lungskosten künftig in seinen Musterverträgen ein-
deutiger regeln. 

Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit 
(Einzelplan 15) 

31 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre 

Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1978 
vom 17. Oktober 1980 — Drucksache 9/38 Nr. 11 — 

Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
der Bundesminister seit Jahren ohne gesetzliche 
Grundlage einem eingetragenen Verein die Bewilli-
gung und Auszahlung von Beihilfen aus dem soge-
nannten Garantiefonds für die jungen Zuwanderer 
übertragen hat, die eine akademische Ausbildung 
oder entsprechende Berufsausübung anstreben. 
Das Oberverwaltungsgericht Münster und das Bun-
desverwaltungsgericht haben die Auffassung des 
Bundesrechnungshofes bestätigt, daß dies unzuläs-
sig ist. Auch der Bundesrat hat die rechtlichen Be-
denken des Bundesrechnungshofes geteilt (Druck-
sache 9/136). 

Der Deutsche Bundestag hat vom Bundesminister 
erwartet, „daß umgehend eine rechtliche einwand-
freie Regelung getroffen wird" (Plenarprotokoll 
9/1759 S. 7048 i. V. m. Drucksache 9/1759 zu Nr. 11). 
Eine derartige Regelung ist bisher nicht zustande 
gekommen. Diese Regelung hätte zu berücksichti-
gen, daß die leistungsgewährende Verwaltung nicht 
von der Verpflichtung befreit ist, ihren Handlungs-
spielraum selbst auszuschöpfen, und ihn nicht 
ohne gesetzliche Ermächtigung Privatrechtsträgern 
übertragen kann. 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß er künftig 
dem Verein die Bundesmittel in öffentlich-rechtli-
cher Form zuweise, die dieser an die von ihm be-
treuten Stipendiaten in privatrechtlicher Form ver-
geben werde. Für die Weitergabe an die Stipendia-
ten werde der Verein mit dem Bundesminister ab-
gestimmte Richtlinien anwenden. 

Die vom Bundesminister angestrebte Lösung steht 
nach Auffassung des Bundesrechnungshofes im Wi-
derspruch zu der angeführten Rechtsprechung. 

Bei den Beihilfen aus dem sogenannten Garantie-
fonds handelt es sich um Zahlungen zur Sicherstel-
lung des Unterhalts im Einzelfall oder um Zahlun-
gen zur Aufstockung entsprechender — zweifelsfrei 
öffentlich-rechtlicher — Leistungen, z. B. nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz oder dem 
Bundessozialhilfegesetz. 

Der Verein ist funktionell den Stadt- und Landkrei-
sen gleichgestellt, die ebenfalls Beihilfen aus dem 
sogenannten Garantiefonds vergeben. Daraus hat 
das Oberverwaltungsgericht Münster gefolgert, daß 
auch die Förderentscheidungen des Vereins als ho-
heitliche Maßnahmen ergehen sollen. Der Bundes-
minister kann nicht auf der einen Seite den Verein 
wie eine Verwaltungsbehörde handeln lassen, auf 
der anderen Seite die von ihm zu vergebenden Sozi-
alleistungen als privatrechtliche ausgestalten, um 
so die von der Rechtsprechung geforderte Belei- 
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hung durch Gesetz zu vermeiden. Er wird deshalb 
eine Regelung anstreben müssen, die die Recht-
sprechung berücksichtigt. 

32 Institutionelle Förderung des Deutschen 
Jugendinstituts e. V., München 
(Kapitel 15 02, Titel 685 14) 

32.0 

Die fast ausschließliche Finanzierung des Deut

-

schen Jugendinstituts durch den Bund ist nicht ge-
rechtfertigt, da die Arbeitsergebnisse auch den Län-
dern, Gemeinden und Trägern der freien Jugend-
hilfe zugute kommen. 

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Insti-
tuts weist erhebliche Mängel auf. 

32.1 Finanzierung 

Das Deutsche Jugendinstitut e. V. (Institut) in Mün-
chen wird vom Bundesminister institutionell geför-
dert. Es soll vor allem durch Sammlung und Doku-
mentation von Fakten, durch eigene Forschung und 
Auswertung und Umsetzung anderweitiger For-
schung dazu beitragen, die empirischen und theore-
tischen Grundlagen zu verbessern, die zur Vorberei-
tung und Durchführung von Entscheidungen und 
zur Beurteilung der Wirksamkeit von Maßnahmen 
im Bereich der Jugend- und Familienpolitik not-
wendig sind. Dabei sollen in erster Linie die Inter-
essen des Bundes, aber auch die Interessen der 
Länder und Gemeinden sowie der übrigen in den 
genannten Bereichen tätigen Institutionen und Or-
ganisationen berücksichtigt werden. 

Die Mitglieder des Vereins werden teilweise von 
freien und öffentlichen Trägern der Jugend- und 
Familienhilfe benannt, teilweise von der Mitglieder-
versammlung gewählt. 

Die Gesamtausgaben des Instituts, das auch Pro-
jektförderungen erhält, erhöhten sich vom Jahr 
1972 bis zum Jahr 1984 von 3 auf über 12 Mio. DM. 
Die institutionelle Förderung von 9,6 Mio. DM 
(1984) wurde zu 97,2 v. H. durch Zuwendungen des 
Bundesministers, zu 0,6 v. H. durch Zuwendungen 
der Länder und zu 2,2 v. H. durch eigene Einnah-
men aufgebracht. Im Jahre 1968 hatten die Länder 
noch rd. 40 v. H. der institutionellen Förderung ge-
tragen. Insbesondere das Sitzland hat seine finan-
zielle Beteiligung stark verringert. 

Der Bundesrechnungshof hält die fast ausschließli-
che Finanzierung durch den Bundesminister nicht 
für gerechtfertigt. Einige der vom Institut wahrge-
nommenen Aufgaben dienen den Ressortzwecken 
des Bundesministers. Der ganz überwiegende Teil 
der Aufgaben besteht jedoch - wie sich auch aus 
den Veröffentlichungen des Instituts ergibt - in der 
Erforschung der Lebensbedingungen von Jugendli-
chen schlechthin. Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
kommen auch den zuständigen Ländern, Gemein

-

den und freien Trägern der Jugendhilfe zugute, die 
auch in den Organen des Instituts vertreten sind. 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, die Auf-
nahme des Instituts in die sogenannte Blaue Liste 
der Forschungseinrichtungen nach der Rahmenver-
einbarung Forschungsförderung (Artikel 91 b GG) 
und damit eine sachliche und finanzielle Beteili-
gung der Länder zu beantragen. Dem ist der Bun-
desminister inzwischen gefolgt. 

Der Bundesrechnungshof begrüßt es, daß der Bun-
desminister nunmehr bemüht ist, die Länder am 
Institut angemessen zu beteiligen. Es geht dabei 
nicht nur um eine rechtlich einwandfreie und inter-
essengemäße Finanzierung, sondern auch um eine 
stärkere fachliche Einbindung der in Jugendfragen 
angesprochenen Länder, Gemeinden und freien 
Träger. Da die Arbeitsergebnisse diesen zugute 
kommen können, ist es wichtig, daß auch das Ar-
beitsprogramm des Instituts am Bedarf dieser Stel-
len ausgerichtet wird. Der Erfolg der Arbeit des 
Instituts wird sich an der Nachfrage nach seinen 
Publikationen sowie an seiner Beratungstätigkeit 
messen lassen. 

32.2 Haushalts- und Wirtschaftsführung 
des Instituts 

Das Institut hat die für Zuwendungsempfänger des 
Bundes geltenden haushaltsrechtlichen Vorschrif-
ten nicht ausreichend beachtet. 

32.2.1 Organisation und Personalwirtschaft 

Das Institut hat nach dem Wirtschaftsplan 141 mit 
Dauerarbeitskräften besetzbare Stellen. Es. ist in 
vier Arbeitsbereiche gegliedert. Daneben bestehen 
eine Verwaltungsabteilung und ein von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finanzierter Son-
derforschungsbereich, dem Mitarbeiter des Insti-
tuts und anderer Forschungseinrichtungen angehö-
ren. Die Arbeitsbereiche haben zwischen 18 und 31 
Mitarbeiter. Sie sind in Gruppen oder Sachgebiete 
untergliedert. Die Aufgaben, Rechte und Pflichten 
des Institutsleiters, der Leiter der Arbeitsbereiche 
und der Leiter der Sachgebiete sind nicht ausrei-
chend festgelegt, die Arbeitsbereiche fachlich nicht 
klar voneinander abgegrenzt. 

Neben den satzungsgemäßen Organen bestehen in-
nerbetriebliche Gremien wie Mitarbeiterversamm-
lung, Versammlung der Mitarbeiter der Arbeitsbe-
reiche, Institutsausschuß, Bereichsleiterkonferenz, 
für bestimmte Zwecke gebildete Unterausschüsse 
und Kommissionen, die Empfehlungen ausspre-
chen und den Vereinsorganen und anderen inner-
betrieblichen Gremien zuleiten, die sich mit diesen 
befassen. Mit Sitzungen dieser Gremien wird ein 
beachtlicher Teil der Arbeitszeit ausgefüllt. 

Die Stellen des Institutsleiters (Direktor) und des 
Verwaltungsleiters wurden seit dem Jahre 1976 je 
fünfmal neu besetzt. 

 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 
	Drucksache 10/4367 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes müs-
sen die Mängel in der Organisation und Personal-
wirtschaft behoben werden. In der Leitung des In-
stituts und seiner Verwaltung sollte eine größere 
Stetigkeit angestrebt werden. Der Aufwand für die 
innerbetrieblichen Gremien steht in keinem ange-
messenen Verhältnis zum Nutzen und sollte auf ein 
wirtschaftlich vertretbares Maß beschränkt wer-
den. 

32.2.2 Arbeitszeit 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter haben wie die 
Angestellten im öffentlichen Dienst eine regelmä-
ßige Arbeitszeit von 40 Wochenstunden. Für sie be-
steht jedoch während der Arbeitszeit keine stän-
dige Anwesenheitspflicht, weil für diesen Personen-
kreis seit den Anfängen des Instituts „Heimarbeit" 
geduldet wird. Im Jahre 1976 verlangte — aufgrund 
von Beschwerden von außen — der Institutsleiter, 
daß „Heimarbeit" an Montagen und Freitagen ge-
sondert genehmigt werden müsse, die Abwesenheit 
an den anderen Tagen wenigstens mitzuteilen und 
die Erreichbarkeit außerhalb des Instituts sicherzu-
stellen sei. Eine größere Zahl der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter nahm in den folgenden Jahren 
auch an Montagen und Freitagen ohne Genehmi-
gung „Heimarbeit". Ein wissenschaftlicher Mitar-
beiter arbeitete zwei Jahre überwiegend zu Hause. 

Die Einhaltung der Arbeitszeit wird auch sonst 
weitgehend nicht kontrolliert. 

Die Verwaltungsabteilung erfuhr erst im Juli 1983 
zufällig, daß sich eine Mitarbeiterin mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden bereits seit 
März in Italien aufhielt, um dort ein halbes Jahr mit 
ihrem Mann zu verbringen. In der übrigen Zeit des 
Jahres sollte die gesamte Jahresarbeitsleistung voll 
erbracht werden. 

Einem Bereichsleiter wurden im Jahre 1983 drei 
Monate als „Arbeitsklausur" zugestanden. 

Aufgrund von Betriebsvereinbarungen gab das In-
stitut an Tagen zwischen gesetzlichen Feiertagen 
und Wochenenden Dienstbefreiung, wenn vor- oder 
nachgearbeitet wurde. Eine Kontrolle der Vor- und 
Nacharbeit fand nicht statt. Erholungsurlaub wird 
in größerem Umfang über den 30. April des folgen-
den Jahres hinaus übertragen, ohne daß die Voraus-
setzungen des § 47 Abs. 7 Bundesangestelltentarif 
vorliegen. Zum Teil wurde der Urlaub eigenmächtig 
verlängert, ohne daß die Verwaltung davon unter-
richtet wurde. 

Der Bundesrechnungshof hat die Mängel bei der 
Arbeitszeitgestaltung und der Urlaubsgewährung 
beanstandet. Die „Heimarbeit" der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter stellt eine Besserstellung gegen-
über den Mitarbeitern in der Verwaltung des Insti-
tuts und gegenüber vergleichbaren Bundesbedien-
steten dar, die durch Nr. 1.3 der Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung ausgeschlossen werden soll. Sie 
ist auch im Interesse einer geordneten Arbeit eines 

so großen Instituts nicht vertretbar, da sie kaum 
überprüft werden kann. 

32.2.3 Forschungsprogramm 

Das Institut arbeitet aufgrund eines Forschungs-
programms. Es verfügt jedoch über kein Projekt-
budget, das einen Zusammenhang zwischen der 
Durchführung der einzelnen Projekte des For-
schungsprogramms und den veranschlagten und 
den tatsächlichen Kosten hierfür herstellen und die 
Festlegung von Prioritäten und eine Erfolgskon-
trolle ermöglichen, zumindest aber erleichtern 
könnte. 

Der Bundesrechnungshof hat die Einführung eines 
Projektbudgets empfohlen. Das Institut will dieser 
Empfehlung folgen. Der Bundesminister hat zuge-
sagt, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. 

32.2.4 Publikationswesen 

Das Institut veröffentlicht den größeren Teil seiner 
Arbeits- und Forschungsergebnisse im eigenen Ver-
lag. Dieser führte im Jahre 1983 rd. 120 lieferbare 
Titel. Daneben werden in geringerem Umfang Ar-
beitsergebnisse auch in anderen Verlagen publi-
ziert. Für die Auslieferung der eigenen Publikatio-
nen benötigt das Institut statt der im Buchhandel 
üblichen drei Tage drei Wochen und mehr. Unbe-
zahlte Rechnungen werden erst nach sechs bis sie-
ben Monaten angemahnt. Das Institut führte keine 
ausreichenden Unterlagen über die Auflagenzahl, 
die Zahl der verkauften, verschenkten und noch lie-
ferbaren Exemplare und die Höhe der Einnahmen 
aus den Einzelpublikationen. Mitarbeiter des Insti-
tuts schlossen in zwei Fällen im eigenen Namen mit 
anderen Verlagen Verträge, durch die sie auf der 
Grundlage verkaufter Exemplare Honorare für die 
im Institut erarbeiteten Forschungsergebnisse er-
hielten. 

Der Bundesrechnungshof hat eine Verbesserung 
des Publikationswesens gefordert. 

Nach Angaben des Bundesministers hat das Insti-
tut inzwischen Maßnahmen zur Verbesserung ein-
geleitet. 

32.2.5 Übrige Haushalts - und Wirtschaftsführung 

Der Bundesrechnungshof hat die folgenden weite-
ren Verstöße gegen eine ordnungsgemäße Haus-
halts- und Wirtschaftsführung beanstandet: 

— Die Haushaltsüberwachungsliste wurde unzu-
reichend geführt. 

— Mittel wurden nicht bedarfsgerecht abgerufen, 
so daß sowohl Soll-Zinsen als auch Haben-Zin-
sen anfielen; vom 19. August bis 20. Oktober  1982 
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konnte das Institut über 1 Mio. DM aus Zuwen-
dungen als Festgeld anlegen. 

— Die Umsatzsteuererklärungen wurden trotz viel-
facher Mahnungen des Finanzamtes wiederholt 
verspätet abgegeben, so daß Umsatzsteuerer-
stattungen auch erst verspätet vereinnahmt 
werden konnten. 

— Bei Werkverträgen fand keine Ausschreibung 
statt; teilweise wurden Werkverträge für Arbei-
ten vergeben, für die das Institut selbst ausrei-
chend qualifizierte Kräfte hatte. 

— Das Institut hatte im Haushaltsjahr 1982 be-
schaffte Gegenstände im Herbst 1983 noch nicht 
inventarisiert. Von neun beschafften Video-Ka-
meras konnten nur zwei und von zwölf Video-
Recordern nur sieben als vorhanden nachgewie-
sen werden. 

32.3 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
gebeten, darauf hinzuwirken, daß die aufgezeigten 
Mängel beseitigt werden und Arbeitsweise und 
Haushaltsführung grundlegend verbessert werden 
müssen. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
der Bundesminister als der fast ausschließliche Zu-
wendungsgeber die Entwicklung des Instituts hätte 
stärker überwachen müssen. 

32.4 

Der Bundesminister hat die Mängel weitgehend 
eingeräumt und zugesagt, sich um deren Abstellung 
zu bemühen. Allerdings könne er, da es sich bei 
dem Institut um einen freien Träger handle, dessen 
Verhalten nur beeinflussen, letztlich aber nicht be-
stimmen. Er habe den Wissenschaftsrat um eine 
Begutachtung des Instituts gebeten. 

Der Bundesminister hat ferner auf die personellen 
Probleme des Instituts hingewiesen, die dadurch 
entstanden seien, daß durch die im Jahre 1978 ein-
geleitete Konsolidierung keine neuen Mitarbeiter 
mehr hätten eingestellt werden können. Er und der 
neue Institutsleiter seien der Ansicht, daß die Ar-
beitsbereiche verkleinert werden müßten. Der Insti-
tutsleiter habe deshalb zusätzliche Stellen für die 
Leiter neuer Arbeitsbereiche beantragt. Damit solle 
auch erreicht werden, daß neue qualifizierte Mitar-
beiter eingestellt werden könnten. 

32.5 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
der Bundesminister trotz der rechtlichen Selbstän-
digkeit des Trägers als fast ausschließlicher Geld-
geber des Instituts eine ordnungsgemäße Haus-
halts- und Wirtschaftsführung sicherstellen muß. 
Der Bundesrechnungshof stimmt dem Bundesmini-
ster und dem neuen Institutsleiter zu, wenn sie bes

-

ser überschaubare Arbeitsbereiche schaffen wollen. 
Vor einer Entscheidung über eine etwaige Bewilli-
gung zusätzlicher Stellen sollten zunächst eine Be-
teiligung der Länder erreicht und die Begutachtung 
des Wissenschaftsrates abgewartet werden. Ge-
meinsam mit den Ländern sollten die Aufgaben des 
Instituts überdacht und festgelegt, die Zusammen-
arbeit mit und die Abgrenzung gegenüber anderen 
vergleichbaren Einrichtungen verbessert und eine 
längerfristige Personalplanung angestellt werden. 
Bei der Erörterung des Stellenplans wäre auch zu 
klären, welche berufliche Qualifikation von den 
Mitarbeitern gefordert werden sollte und wie diese 
gegebenenfalls durch Fortbildung verbessert wer-
den könnte. 

33 Durchführung des 
Bundeskindergeldgesetzes 

(Kapitel 15 02 Titelgruppe 07) 

33.0 

Drei Viertel aller Kindergeldzahlungen werden 
durch die Kindergeldkassen der Bundesanstalt für 
Arbeit geleistet. Von den geprüften Fällen wurden 
12 v. H. beanstandet. Mängel traten insbesondere 
bei der Ermittlung und Feststellung des für die 
Höhe des Kindergeldes maßgeblichen Einkommens 
auf Der Bundesrechnungshof berichtet außerdem 
über Probleme, die unter dem Gesichtspunkt des 
Gleichheitsgrundsatzes von Bedeutung sein kön-
nen, ferner über die Erschwernisse bei der Durch-
führung durch die neuere Gesetzgebung. 

33.1 

Der Bundesrechnungshof hat in seinen Bemerkun-
gen 1983 die Ergebnisse einer Querschnittsprüfung 
in der Bundesverwaltung über Tatbestände, die für 
die Zahlungsdauer von Kindergeld maßgebend 
sind, mitgeteilt (Bemerkungen 1983 vom 10. Okto-
ber 1983 — Drucksache 10/574 Nr. 27 —). Der Haus-
haltsausschuß des Deutschen Bundestages hat den 
Bundesrechnungshof gebeten, „gezielte Stichpro-
benprüfungen bei Kindergeldzahlungen außerhalb 
der Bundesverwaltung durchzuführen und mög-
lichst in den nächsten Bemerkungen zu berichten" 
(Plenarprotokoll 10/73 S. 5305ff. i. V. m. Drucksache 
10/1500 zu Nr. 27). Auf Kindergeldzahlungen durch 
die unmittelbare Bundesverwaltung entfallen nur 
2,8 v. H. aller Kindergeldzahlungen. 

33.1.1 

78,3 v. H. der Kindergeldleistungen — nämlich an 
die Berechtigten, die nicht im Dienste des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de, der bundes- und landesunmittelbaren Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts stehen oder standen — werden durch die 
Bundesanstalt für Arbeit als Kindergeldkasse er-
bracht. Im Bundeshaushaltsplan 1985 sind hierfür 
10,64 Mrd. DM veranschlagt. 
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Das Vorprüfungsamt der Bundesanstalt für Arbeit 
hat die Ausgaben für die Durchführung des Bun-
deskindergeldgesetzes (BKGG) stichprobenweise 
geprüft. Von 70 170 geprüften Kindergeldfällen 
(1,06 v. H. aller Fälle von Ansprüchen auf Kinder-
geld) wurden 12 v. H. beanstandet. Die Beanstan-
dungsquote lag damit gegenüber den Vorjahren um 
mehr als 3 v. H.-Punkte höher. 

Beanstandet wurden hauptsächlich Mängel bei der 
Ermittlung und Feststellung des für die Höhe des 
Kindergeldes maßgeblichen Einkommens und bei 
Ausschlußtatbeständen (z. B. Kinderzuschüsse in 
der gesetzlichen Rentenversicherung), die die Kin-
dergeldberechtigten nicht angezeigt hatten. 

Durch die Änderung des BKGG mit Wirkung vom 
1. Januar 1983 ist die Höhe der Kindergeldzahlun-
gen von dem zweiten Kind an vom Einkommen der 
Berechtigten abhängig. Zum Teil wurde bei der Be-
arbeitung — weil die Kindergeldberechtigten nicht 
zur Einkommensteuer veranlagt wurden — überse-
hen, daß diese ein Jahreseinkommen oberhalb der 
für die volle Zahlung des Kindergeldes festgelegten 
Grenzen hatten. Überwiegend entstanden die Män-
gel aber durch fehlerhafte oder unvollständige An-
gaben der Kindergeldberechtigten. Berechtigte hat-
ten z. B. die Frage, ob sie zur Einkommensteuer ver-
anlagt worden waren, zu Unrecht verneint. Andere 
Berechtigte setzten Negativ-Einkünfte unzulässi-
gerweise ab, berücksichtigten Steuererstattungen 
nicht, machten fehlerhafte Angaben zu Vorsorge-
aufwendungen und Unterhaltsleistungen. Die hohe 
Fehlerhäufigkeit in diesem Bereich war nicht zu-
letzt begründet in einem schwer verständlichen 
Vordruck, in der Verschiedenartigkeit des steuer-
rechtlichen und des kindergeldrechtlichen Einkom-
mensbegriffs sowie in der mangelnden Nachweis-
pflicht für die Richtigkeit der Angaben. 

Der Bundesminister hat darauf hingewiesen, daß 
die Anlaufschwierigkeiten durch Änderungen der 
Durchführungsanweisungen und Formblätter über-
wunden seien. 

33.1.2 

6,2 v. H. aller Kindergeldleistungen werden durch 
bundes- und landesunmittelbare Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
die nicht Gebietskörperschaften sind, 4,3 v. H. aller 
Kindergeldleistungen durch Gemeinden und Ge-
meindeverbände gewährt. Hier handelt es sich um 
mehr als 1 000 Stellen, die zum Teil für nur wenige 
Berechtigte das Kindergeld auszahlen. 

Der Bundesrechnungshof hat diese Leistungen 
stichprobenweise geprüft und dabei eine sehr un-
terschiedliche Bearbeitungsweise festgestellt. Die 
festgestellten Mängel waren teilweise nur formaler 
Art, führten jedoch häufig auch zu Überzahlungen 
von Kindergeld. Kindergeld wurde ohne Antrag 
aufgrund der Kenntnis des Sachbearbeiters über 
die Familienverhältnisse des Berechtigten gezahlt. 
Es fehlten Einverständniserklärungen der Ehefrau 
für die Zahlung des Kindergeldes an den Ehemann, 
Geburtsurkunden oder Haushaltsbescheinigungen 

der im Haushalt lebenden Kinder, Ausbildungsver-
träge und Verdienstbescheinigungen von Kindern, 
die nach Vollendung des 16. Lebensjahres in einer 
Berufsausbildung standen, Schul- und Immatrikula-
tionsbescheinigungen, Abschlußzeugnisse sowie 
Angaben über die Einkommensverhältnisse. Die 
festgestellten Mängel wurden mit den Stellen erör-
tert und Rückforderungen oder Nachzahlungen von 
Kindergeld veranlaßt. 

Der Bundesminister erklärt die festgestellten Män-
gel damit, daß auf den einzelnen Bearbeiter nur 
verhältnismäßig wenige Kindergeldfälle entfielen 
und es ihm somit an der gebotenen Vertrautheit mit 
der Materie fehle. 

33.1.3 

8,4 v. H. der Kindergeldleistungen werden für Be-
dienstete und Versorgungsempfänger der Länder 
durch die Landesbehörden gewährt. Die Prüfungs-
feststellungen der Landesrechnungshöfe oder nach-
geordneter Prüfungsstellen über die Durchführung 
des BKGG, die diese im Zusammenhang mit der 
Prüfung der Ortszuschläge für die Bediensteten 
und Versorgungsempfänger gewonnen haben, be-
stätigen die oben genannten Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes bei seinen Prüfungen. Es 
wird erwartet, daß die vom Bundesminister auch 
für diesen Bereich inzwischen veranlaßten Maß-
nahmen zu einer Verbesserung der Bearbeitung 
beitragen werden. 

33.1.4 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung 
weiter beobachten. 

33.2 

Bei seinen Prüfungen ist der Bundesrechnungshof 
auf zwei Probleme gestoßen, die unter dem Ge-
sichtspunkt des Gleichheitsgrundsatzes von Bedeu-
tung sein könnten. 

Der Bundesrechnungshof enthält sich einer werten-
den Stellungnahme zu den beiden geschilderten 
Sachverhalten, weist den Gesetzgeber jedoch dar-
auf hin. 

33.2.1 

Kindergeld wird für Kinder, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, nicht mehr gezahlt, wenn sie eine 
monatliche Ausbildungsvergütung von wenigstens 
750 DM erhalten (§ 2 Abs. 2 Satz 2 BKGG). In meh-
reren Fällen haben Kinder oder deren gesetzliche 
Vertreter auf die Teile der tariflichen Ausbildungs-
vergütung verzichtet, die den Betrag von 749 DM 
überstiegen. Dadurch konnten die Berechtigten 
weiterhin Kindergeld für die Kinder beziehen. 
Diese Handhabung ist durch das BKGG nicht aus-
geschlossen. 

Die Einführung des § 2 Abs. 2 Satz 2 BKGG durch 
das Haushaltsstrukturgesetz vom 18. Dezember 
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1975 (BGBl. I S. 3091) wurde damit begründet, daß 
im Laufe der Zeit die Ausbildungsvergütungen so 
stark gestiegen seien, daß die Auszubildenden hier-
mit ihren Unterhaltsbedarf selbst decken könnten 
und nicht mehr auf die Unterhaltsleistungen ihrer 
Eltern angewiesen seien. 

Bei einem Verzicht auf Teile der von den Tarifver-
tragsparteien vereinbarten Ausbildungsvergütun-
gen steht geringeren Aufwendungen des Ausbilden-
den ein höherer Kindergeldaufwand des Bundes ge-
genüber. 

Der Bundesminister ist der Ansicht, die Gestal-
tungsmöglichkeit der Kindergeldberechtigten sollte 
erhalten bleiben, weil dadurch eine Milderung der 
starren Ausbildungsvergütungsgrenze erreicht wer-
de. Auch würde ein gesetzlicher Ausschluß von Ver-
zichtsleistungen nicht diejenigen Fälle erfassen, in 
denen die Ausbildungsvergütung insgesamt frei zu 
vereinbaren sei. 

33.2.2 

Kindergeld nach dem BKGG für ein und dasselbe 
Kind kann entweder der Vater, die Mutter oder ein 
sonstiger Berechtigter erhalten. Sind die Eltern 
aber geschieden, so werden die Kinder auch bei 
dem Elternteil, in dessen Haushalt sie nicht leben 
und für die er auch kein Kindergeld erhält, hin-
sichtlich der Ordnungszahl berücksichtigt (soge-
nannte Zählkinder). Dies kann erhebliche Auswir-
kungen haben, da das monatliche Kindergeld für 
das erste Kind 50 DM, für das zweite 100 DM, das 
dritte 220 DM und für weitere Kinder 240 DM be-
trägt (§ 10 Abs. 1 BKGG). Leben z. B. die zwei zuerst 
geborenen Kinder im Haushalt der geschiedenen 
Ehefrau, so erhält diese 150 DM Kindergeld. 

Für die in zweiter Ehe des geschiedenen Eheman-
nes später geborenen und bei diesem lebenden zwei 
Kinder erhält er 460 DM, da sie als drittes und vier-
tes Kind gezählt werden. Dies gilt auch für zwei 
jüngere Kinder aus der ersten Ehe seiner zweiten 
Ehefrau, die er als Stiefkinder in seinen Haushalt 
aufnimmt. Die Begünstigung des geschiedenen El-
ternteils, in dessen Haushalt die jüngeren Kinder 
leben, gilt auch dann, wenn er für die Zählkinder 
aus erster Ehe keinen Unterhalt leistet. 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, daß bei 
Unterhaltsansprüchen von Zählkindern nach der 
geltenden Rechtslage eine Auszahlung von Kinder-
geld-Anteilen an andere Personen oder Stellen als 
den Kindergeldberechtigten nicht möglich ist. 

Der Bundesminister hält den Zählkindvorteil für 
familienpolitisch sinnvoll. Auf die Frage, wie er es 
beurteilt, daß der Zählkindvorteil zufälliger Natur 
ist und dem Kindergeldberechtigten unabhängig 
von seinen Unterhaltsleistungen zusteht, ist er 
nicht eingegangen. 

33.2.3 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die vom 
Bundesminister vorgetragenen Argumente. Er hält 

es jedoch für notwendig, hierüber zu berichten, um 
die gesetzgebenden Körperschaften darauf auf-
merksam zu machen. 

33.3 

Die Verwaltungskosten für die Durchführung des 
BKGG durch die Bundesanstalt für Arbeit werden 
aus dem Bundeshaushalt erstattet. Sie betragen 
etwa 3 v. H. des von der Bundesanstalt für Arbeit 
gewährten Kindergeldes. Der Verwaltungsaufwand 
bei kleineren Stellen dürfte höher sein. 

Durch die mit Wirkung vom 1. Januar 1983 einge-
führte Abhängigkeit der Höhe der Kindergeldzah-
lungen vom Einkommen des Berechtigten von dem 
zweiten Kind an ist der Verwaltungsaufwand be-
reits gestiegen. Er wird sich mit der Einführung des 
Kindergeldzuschlages vom 1. Januar 1986 an (vgl. 
Elftes Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeld-
gesetzes vom 27. Juni 1985) für diejenigen, die nicht 
oder nur in geringem Umfang steuerliche Kinder-
freibeträge beanspruchen können, weiter erhöhen, 
denn die Feststellung der Berechtigung dieses Zu-
schlags kann nur nach Abstimmung mit den Fi-
nanzämtern getroffen werden. 

Der Bundesminister sollte für die Durchführung 
des Bundeskindergeldgesetzes Lösungen anstre-
ben, durch die der Verwaltungsaufwand so gering 
wie möglich gehalten wird. Im Interesse der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung darf jedoch auf ausrei-
chende und nachprüfbare Nachweise für die Ent-
scheidung über Kindergeldleistungen nicht verzich-
tet werden. 

34 Toxikologisches Informationssystem beim 
Bundesgesundheitsamt 

(Kapitel 15 03) 

34.0 

Das Bundesgesundheitsamt arbeitet seit nunmehr 
acht Jahren an dem Aufbau eines Toxikologischen 
Informationssystems, ohne daß bisher nennens-
werte Erfolge erzielt worden sind. 

34.1 

Für die Entwicklung eines Toxikologischen Infor-
mationssystems (TOXIS) wurde im Oktober 1977 
beim Bundesminister die Projektgruppe „Stoffda-
tenbank für Gesundheits- und Verbraucherschutz 
— Datenbank Toxikologie" eingesetzt. In dem von 
der Projektgruppe erarbeiteten und vom Bundesmi-
nister gebilligten Konzept war vorgesehen, Teilsy-
steme für das Deutsche Institut für medizinische 
Dokumentation und Information (Institut) — eine 
nicht rechtsfähige Bundesanstalt — und für das 
Bundesgesundheitsamt zu entwickeln. 

Das Toxikologische Informationssystem des Bun

-

desgesundheitsamtes sollte von diesem in eigener 
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Zuständigkeit auf der Grundlage der ressorteige-
nen Software verwirklicht werden. Anfang 1981 er-
teilte dagegen der Bundesminister die Weisung, 
TOXIS vom Institut in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesgesundheitsamt ohne zusätzliche Personal-
und Sachmittel zu entwickeln. 

Dies ist bisher nicht gelungen. Statt dessen wurde 
der auf breite Anwendung zielende Ansatz einge-
schränkt und nur ein Pilotsystem für eine Abtei-
lung des Bundesgesundheitsamtes realisiert. Der 
Abstimmungsprozeß über die Frage, welchen kon-
kreten Nutzen TOXIS für die Beteiligten haben soll, 
ist nicht abgeschlossen, und eine eingehende Be-
darfsanalyse für den Gesamtbereich des Bundesmi-
nisteriums liegt noch nicht vor. Ein großer Teil des 
Bedarfs an DV-Unterstützung der toxikologischen 
Arbeit im Bundesgesundheitsamt ist ungedeckt, so 
auch für den Vollzug des Chemikaliengesetzes. 

34.2 

Die Gründe für die unbefriedigende Entwicklung 
sieht der Bundesrechnungshof im wesentlichen 
darin, daß 

— die Anforderungen der Nutzer nicht ausreichend 
zu Beginn der Entwicklung ermittelt wurden, 

— die Federführung nicht dem Hauptnutzer Bun-
desgesundheitsamt, sondern dem Institut über-
tragen wurde, 

— das komplexe System TOXIS ohne ausreichende 
Personal- und Sachmittel entwickelt werden 
sollte, 

— das System TOXIS nicht genügend in über-
schaubare Teilbereiche gegliedert und stufen-
weise entwickelt worden ist, wie es in Anbe-
tracht des zu erwartenden langen Planungs-
und Entwicklungszeitraums hätte geschehen 
müssen. 

34.3 

Der Bundesminister hat der Auffassung des Bun-
desrechnungshofes im wesentlichen nicht wider-
sprochen. Er hat mitgeteilt, für den unbefriedigen-
den Projektverlauf seien insbesondere folgende 
personelle Gründe ursächlich gewesen: 

— Fehlende Mitarbeiter, die für das Projekt qualifi-
ziert sind, 

— Wechsel in der Amtsleitung des Bundesgesund-
heitsamtes Anfang Oktober 1981 und die damit 
verbundene Änderung in der Einschätzung des 
Projekts, 

Vakanz in der Leitung der Zentralen Datenver-
arbeitung des Bundesgesundheitsamtes und die 
damit verbundene zusätzliche Verschärfung der 
Personalsituation, 

— Neubesetzung der Leitung bei der Zentralen Da-
tenverarbeitung und die damit verbundene Neu-
orientierung der Arbeitsplanung. 

34.4 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
diese Gründe nicht ausreichend sind, die vom Bun-
desminister eingeräumten Mängel zu entschuldi-
gen. Er hat vorgeschlagen, 

— die Federführung dem Bundesgesundheitsamt 
als größtem Nutzer zu übertragen, 

— die Anforderungen der Nutzer an das System 
konkret zu ermitteln, 

— das Gesamtsystem in überschaubare Teile (Rea-
lisierungszeitraum nicht länger als zwei Jahre) 
aufzugliedern und stufenweise zu realisieren, 

— das DV-Programmsystem ADABAS/NATURAL 
auf seine Eignung für das Informationssystem 
TOXIS zu untersuchen. 

Der Bundesminister hat u. a. erwidert, daß der Prä-
sident des Bundesgesundheitsamtes prüfen werde, 
ob das bisherige Konzept noch den Erfordernissen 
des Amts gerecht werde. 

34.5 

Der Bundesminister sollte dafür sorgen, daß diese 
Prüfung alsbald abgeschlossen wird und die wei-
teren Arbeiten entsprechend den Vorschlägen 
des Bundesrechnungshofes zügig durchgeführt 
werden. 

35 Übertragung von Verwaltungsaufgaben im 
Rahmen des Zivildienstgesetzes auf 
Verbände 

(Kapitel 15 08 Titel 671 04) 

35.0 

Das Bundesamt für den Zivildienst hat die Erledi-
gung von Verwaltungsaufgaben im Rahmen des Zi-
vildienstgesetzes Verbänden übertragen, ohne daß 
dies wirtschaftlich zu vertreten is t.  Der Bundesrech-
nungshof hält die Rückübernahme der ausgeglie-
derten Aufgaben in bundeseigene Verwaltung für 
geboten. 

35.1 

Das Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienst-
verweigerer wird vom Bundesamt für den Zivil-
dienst (Bundesamt) ausgeführt. Im Rahmen dieses 
Gesetzes können Verbänden, denen Beschäfti-
gungsstellen mit Zivildienstplätzen angehören, mit 
ihrem Einverständnis bestimmte Verwaltungsauf-
gaben übertragen und die Verwaltungskosten in an-
gemessenem Umfang erstattet werden. 

Das Bundesamt hat ab Oktober 1977 insbesondere 
mit Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege Ver-
träge über die Erledigung von Verwaltungsarbeiten 
abgeschlossen. Vertragsgegenstand sind Aufgaben 
im Zusammenhang mit der 

— Anerkennung von Beschäftigungsstellen und de-
ren Ausstattung mit Zivildienstplätzen, 
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— Beratung und Einplanung Zivildienstpflichtiger, 

— personellen Betreuung der Zivildienstleistenden 
während ihres Einsatzes. 

Die Auftragnehmer führen diese Arbeiten nach 
Richtlinien des Bundesamtes durch. Für ihre Lei-
stungen werden ihnen nach einem festgelegten 
Schlüssel Vergütungen gewährt. 

Die Übertragung der Verwaltungsaufgaben auf Ver-
bände wurde damit begründet, daß das Bundesamt 
die infolge der seinerzeit ständig steigenden Zahl 
von Kriegsdienstverweigerern vermehrt anfallende 
Arbeit wegen Personalmangels und organisatori-
scher Probleme nicht bewältigen könne. Zivildienst-
plätze seien daher in größerer Zahl unbesetzt ge-
blieben. Zudem bestanden Zweifel an der Effektivi-
tät der Aufgabenerledigung beim Bundesamt we-
gen dessen fehlenden personellen Unterbaus. 

Im Jahre 1983 waren insgesamt 92 externe Stellen 
mit den aufgeführten Aufgaben betraut. Ihnen 
wurde für die verwaltungsmäßige Betreuung von 
rd. 9 470 Zivildienststellen und rd. 27 200 Zivildienst-
leistenden Verwaltungskosten in Höhe von rd. 8,76 
Mio. DM erstattet (Ist-Ausgaben 1984: rd. 9,53 Mio. 
DM; Haushaltssoll 1985: 13,5 Mio. DM). 

Daneben werden gleichartige Verwaltungsaufga-
ben von 15 Außenstellen des Bundesamtes (14 Zivil-
dienstgruppen und eine Zivildienstschule) für dieje-
nigen Beschäftigungsstellen wahrgenommen, die 
keinem Verband der Freien Wohlfahrtspflege ange-
hören. Im Jahre 1983 wurden von diesen 15 Außen-
stellen rd. 2 630 Zivildienststellen sowie rd. 8 500 Zi-
vildienstleistende betreut. 

35.2 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes bedingt die Organisationsstruktur der jeweili-
gen Auftragnehmer, daß die übertragenen Verwal-
tungsaufgaben in einer Vielzahl von — überwie-
gend sehr kleinen — Organisationseinheiten erle-
digt werden. Dies erfordert einen erheblichen Kon-
troll- und Schulungsaufwand durch das Bundesamt 
und verhindert, Arbeitsabläufe vor allem durch 
wirtschaftlich vertretbaren Einsatz der Datenverar-
beitung zu rationalisieren. In einer Reihe von Fäl-
len wurden überdies von den externen Stellen die 
übertragenen Verwaltungsarbeiten nicht ordnungs-
gemäß ausgeführt, ohne daß das Bundesamt ver-
tragsrechtliche Konsequenzen — z. B. Kürzung der 
Kostenerstattungen — zog. Zudem hat das Bundes-
amt die ihm obliegende Fachaufsicht nur unzurei-
chend wahrgenommen. Der Bundesrechnungshof 
hat bei den externen Stellen Fälle unterschiedlicher 
Rechtsanwendung bei der Durchführung des Zivil-
dienstes festgestellt, die eine Ungleichbehandlung 
der Zivildienstleistenden zur Folge haben. 

Die Höhe der vereinbarten Vergütung ist nach Auf-
fassung des Bundesrechnungshofes nicht gerecht-
fertigt. Die einzelnen Preisbestandteile orientieren 
sich kaum an dem bei der  Aufgabenerfüllung tat-
sächlich entstehenden Verwaltungsaufwand. Das 

Bundesamt hat es versäumt, vor Beginn der Ver-
tragsverhandlungen genaue Daten über die bei ei-
ner wirtschaftlichen Aufgabenerledigung entste-
henden Kosten zu ermitteln. Es überließ es weitge-
hend den Verbänden, über die Angemessenheit der 
ihnen zu erstattenden Verwaltungskosten selbst zu 
bestimmen. Das Bundesamt hat es auch vor Ver-
tragsverlängerungen unterlassen, die Wirtschaft-
lichkeit der Aufgabenübertragung an Verbände zu 
überprüfen. Dies war um so mehr erforderlich, da 
das Bundesamt inzwischen selbst mit den Zivil-
dienstgruppen über eigene Verwaltungsstellen ver-
fügte, die hätten ausgebaut und mit den übertrage-
nen Aufgaben betraut werden können. Verläßliche 
Daten über den notwendigen Personal- und Sach-
aufwand lagen vor. 

Die vom Bundesrechnungshof im Rahmen seiner 
Prüfung gemeinsam mit dem Bundesamt angestell-
ten Kostenvergleichsberechnungen haben gezeigt, 
daß der Bund im Jahre 1983 statt der aufgewende-
ten rd. 9 Mio. DM fast 6 Mio. DM weniger — also 
nur ein Drittel der erstatteten Verwaltungskosten 
— hätte aufwenden müssen, wenn die den Auftrag-
nehmern übertragenen Verwaltungsaufgaben vom 
Bundesamt selbst in den Zivildienstgruppen wahr-
genommen worden wären. Infolge von nach dem 
Jahre 1983 vereinbarten strukturellen Vertragsän-
derungen sowie Preisanhebungen ist dieser Kosten-
nachteil für den Bund weiter angestiegen. Der Bun-
desrechnungshof hat daher den Bundesminister 
aufgefordert, künftig die bisher von den Verbänden 
wahrgenommenen Verwaltungsaufgaben dem Bun-
desamt zu übertragen und entsprechende organisa-
torische Voraussetzungen in den Zivildienstgrup-
pen unverzüglich zu schaffen. 

35.3 

Der Bundesminister und das Bundesamt haben ein-
geräumt, daß die Durchführung der Verwaltungs-
aufgaben durch die Verbände im Rahmen ihrer be-
. stehenden Organisationsstrukturen teurer sei als 
durch den Bund. Andererseits würde diese Organi-
sationsform wegen der Regionalisierung zu befrie-
digenderen Verwaltungsergebnissen führen. Der 
Schaffung eines regionalen Verwaltungsunterbaues 
beim Bundesamt hätten vor allem verfassungs-
rechtliche Gründe entgegengestanden. Wegen der 
Absicht der Bundesregierung, Außenstellen des 
Bundesamtes zu schaffen, sei im Jahre 1976 das 
Gesetz zur Änderung des Wehrpflicht- und des Zi-
vildienstgesetzes nicht zustande gekommen. Im üb-
rigen lasse es das Zivildienstgesetz nicht zu, den 
Zivildienstgruppen allgemeine Verwaltungsaufga-
ben des Bundesamtes zu übertragen. Soweit dies 
gegenwärtig dennoch geschieht, sei es nur ein vor-
übergehender Behelf. Auch hier sei die Übertra-
gung auf Verbände beabsichtigt. 

Der Bundesminister hat weiter dargelegt, der Zivil-
dienst sei auf die Kooperation mit den Verbänden 
der Freien Wohlfahrtspflege angewiesen. Die Über-
tragung der Verwaltungsaufgaben trage dem Rech-
nung und binde zudem die Verbände in die Pflicht 
der staatlichen Zivildienstverwaltung ein. Damit 
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würden Spannungen vermindert, die Information 
der Beschäftigungsstellen verbessert sowie die Ge-
winnung neuer Zivildienstplätze gefördert. Die in 
den nächsten eineinhalb Jahren benötigten weite-
ren 17 000 Zivildienstplätze seien nur mit der gegen-
wärtigen Organisationsform erreichbar. Eine zen-
trale Zivildienstverwaltung würde zudem die 
Durchführung des Zivildienstes wegen des erwarte-
ten Anstiegs der Zahl der Zivildienstleistenden auf 
rd. 66 500 im Jahre 1987 ernsthaft gefährden. Dar-
über hinaus würde der Verzicht auf die Nutzung der 
verbandlichen Organisationsstrukturen zugleich 
den Verzicht auf die Vorteile der Regionalität be-
deuten. 

Die festgestellten erhöhten Fehlerquoten und die 
unterschiedliche Rechtsanwendung könnten — so 
der Bundesminister — bei der gegenwärtigen Orga-
nisationsform durch eine verstärkte Fachaufsicht 
des Bundesamtes behoben werden. Das Bundesamt 
hat demgegenüber die Auffassung vertreten, eine 
Verstärkung der Fachaufsicht mindere die mit der 
Aufgabenübertragung bezweckte Entlastung des 
Amtes erheblich. 

Für die Dauer des bis Ende 1987 laufenden Ver-
trages mit den Verbänden sieht der Bundesminister 
keine Möglichkeit, die bisherige Regelung grundle-
gend zu ändern. 

35.4 

Den Bundesrechnungshof überzeugen die Stellung-
nahmen des Bundesministers und des Bundesam-
tes nicht. 

Die vorgebrachten verfassungsrechtlichen Beden-
ken treffen nicht zu. Das Gesetz zur Änderung des 
Wehrpflicht- und des Zivildienstgesetzes ist allein 
deswegen nicht zustande gekommen, weil befürch-
tet wurde, daß durch die vorgesehene teilweise Aus-
setzung des Anerkennungsverfahrens der Miß-
brauch des Grundrechts aus Artikel 4 Abs. 3 GG ge-
fördert und die Sicherstellung der verfassungs-
rechtlichen Pflicht zur Gewährleistung der Vertei-
digungsbereitschaft (Artikel 87 a GG) gefährdet 
würde (Drucksache 8/692 S. 2). Die organisations-
rechtliche Neuregelung hatte in diesem Zusammen-
hang keine Rolle gespielt. Auch enthält das Zivil-
dienstgesetz keine Beschränkung hinsichtlich der 
Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben durch die 
Zivildienstgruppen. Die vom Bundesminister dies-
bezüglich angeführte Vorschrift (§ 5 a Abs. 2 Nr. 1 
Zivildienstgesetz) soll lediglich die Verbände vor 
der Übertragung von Verwaltungsaufgaben für 
nicht verbandsangehörende Beschäftigungsstellen 
schützen. Sie schließt jedoch nicht die Wahrneh-
mung der Aufgaben durch andere Stellen aus. Der 
Bundesminister hätte somit durchaus die Zivil-
dienstgruppen mit regionalen Verwaltungsaufga-
ben betrauen können. 

Die vom Bundesminister vorgebrachte Befürch-
tung, die Verbände könnten sich in diesem Falle der 
Schaffung neuer Zivildienstplätze entziehen, wird 
vom Bundesrechnungshof nicht geteilt. Schon jetzt 
könnten die von den Verbänden angebotenen sozia-
len Dienste ohne Zivildienstleistende nicht im bis-
herigen Umfang aufrechterhalten werden. Eine 
Ausweitung der vorhandenen und die Einrichtung 
neuer Dienste wird in der Öffentlichkeit gefordert 
und von den Verbänden selbst als notwendig ange-
sehen. Die verwaltungsmäßige Betreuung der vom 
Bundesminister vorausgeschätzten steigenden Zahl 
der Zivildienstleistenden erfordert darüber hinaus 
gerade den Einsatz zeitgemäßer technischer Hilfs-
mittel, vor allem der Datenverarbeitung. Dies ist 
nach Einschätzung des Bundesrechnungshofes bei 
der derzeitigen Vielzahl unterschiedlich organisier-
ter Verwaltungsstellen unterschiedlicher Verbände 
in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen nicht 
durchführbar. Die vom Bundesminister als Vorteil 
der derzeitigen Organisation der Zivildienstverwal-
tung angesehene Regionalität ist ohnedies weithin 
nicht gegeben. Die regionale Verteilung der Verwal-
tungsstellen der Verbände wird von originären Ver-
bandsbedürfnissen, nicht jedoch von dem Ziel opti-
maler regionaler Nähe zu den zu betreuenden Zivil-
dienstleistenden bestimmt. 

Der Bundesminister hätte auch die vertragliche 
Bindung der Zivildienstverwaltung an die Verbände 
bereits zum Ende des 1. Quartals 1986 lösen können, 
wenn er von dem bis 30. September 1985 möglichen 
außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch ge-
macht hätte. 

Der Bundesrechnungshof ist nach wie vor davon 
überzeugt, daß eine zweckmäßige, einheitliche und 
wirtschaftliche Organisation der Zivildienstverwal-
tung nur durch Rückübernahme der Aufgaben auf 
das Bundesamt und die Erledigung der Verwal-
tungsarbeiten durch Zivildienstgruppen sicherge-
stellt werden kann. 

Sollte jedoch aus politischen Erwägungen, deren 
Bewertung sich der Bundesrechnungshof enthält, 
ein großer Teil der Zivildienstverwaltung — unge-
achtet der dadurch weiterhin entstehenden hohen 
Kosten — für eine begrenzte Zeit noch bei den Ver-
bänden bleiben, hält der Bundesrechnungshof zu-
mindest nachfolgende Maßnahmen für erforder-
lich: 
— Intensivierung der Fachaufsicht, 

— Verbesserung der Arbeitsqualität der Verwal-
tungsstellen, 

— Schaffung und Durchsetzung von Sanktions-
möglichkeiten gegenüber den Verbänden bei 
Leistungsmängeln, 

— Ermittlung der den Verbänden tatsächlich zu er-
stattenden Kosten auf der Basis der vom Bun-
desrechnungshof im Prüfungsverfahren darge-
stellten Methode. 
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Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau 
(Einzelplan 25) 

36 Vorbereitung von Baumaßnahmen im 
kulturellen und schulischen Bereich im 
Ausland 

(Kapitel 05 04 Titelgruppe 03) 

36.0 

Die Herrichtung und der Umbau von Gebäuden im 
Ausland waren oft nicht so vorbereitet, wie es aus 
wirtschaftlichen Gründen erforderlich gewesen 
wäre. Dem Bund sind dadurch erhebliche finan-
zielle Nachteile entstanden. 

36.1 

Die Bundesbauverwaltung hat mehrmals vor dem 
beabsichtigten Kauf von bebauten Liegenschaften 
im Ausland für Kulturinstitute und Deutsche Schu-
len die Bausubstanz nicht genügend untersucht, 
Vorschriften der Bauaufsicht und des Denkmal-
schutzes nicht erkundet und deshalb die Kosten der 
Herrichtung der Gebäude für die künftige Nutzung 
zu gering eingeschätzt. Darüber hinaus waren Um-
planungen vorzunehmen, weil entweder die Kon-
zepte der Nutzer unzureichend waren, oder weil es 
an der nötigen Übereinstimmung zwischen ihr und 
den Nutzern mangelte. 

Aus diesen Gründen überstiegen in mehreren Fäl-
len die tatsächlichen Kosten die anfangs geschätz-
ten Beträge um ein Vielfaches. So hat die Bundes-
baudirektion die für die Herrichtung des Kulturin-
stituts in Glasgow erforderlichen Aufwendungen 
anfangs auf 48 000 DM geschätzt; sie sollen nach 
der letzten Veranschlagung etwa 6 Mio. DM betra-
gen. Die Kosten für den Ausbau des Kulturinstituts 
in Sydney waren ursprünglich mit 200 000 DM ver-
anschlagt; sie werden endgültig etwa 1,7 Mio. DM 
betragen. 

Zweigstellen des Goethe-Instituts haben vorberei-
tende Planungsarbeiten auch ohne Beteiligung der 
hierfür zuständigen Bundesbaudirektion vergeben; 
die gelieferten Planunterlagen waren dann oft nur 
teilweise oder nicht verwendbar. 

36.2 

Mangelhafte Vorbereitung der Baumaßnahmen 
führte zu erheblichen Verzögerungen bei Beginn 
und Durchführung. Die dadurch bedingte spätere 
Nutzung der Liegenschaften verursachte vermeid-
bare Kosten für Zwischenunterkünfte und weitere 
Mietzahlungen. Ferner mußten mehrfach Zusatz-
aufträge vergeben werden, die erfahrungsgemäß 
mit Mehrkosten verbunden sind. 

Der Bundesrechnungshof hat die ungenügenden 
Vorbereitungen beanstandet. Ohne sorgfältige Un

-

tersuchung der Bausubstanz und der Bauauflagen 
— insbesondere hinsichtlich des Denkmalschutzes 
— ist eine sachgerechte Entscheidung über den 
Kauf von Gebäuden nicht möglich. Die entspre-
chenden Bestimmungen der Richtlinien für die 
Durchführung von Bauaufgaben des Bundes — Ab-
schnitt K i — wurden nicht beachtet. In Fällen, in 
denen zur Aufstellung von Haushaltsunterlagen die 
fachtechnische Beteiligung ortsansässiger Archi-
tekten notwendig ist, ist vorher die Bundesbaudi-
rektion einzuschalten, um sicherzustellen, daß Lei-
stung und Vergütung eindeutig und fachgerecht ge-
regelt werden. 

36.3 

Die Bundesbaudirektion hat geltend gemacht, ein-
gehendere und sorgfältigere Untersuchungen seien 
dann nicht möglich gewesen, wenn sich die Ge-
bäude noch in fremdem Eigentum befunden hätten 
und noch genutzt  worden  seien. Auch seien bei Ein-
schaltung örtlicher Fachleute Aussagen oft nur be-
dingt verläßlich gewesen. Sie habe die Herrich-
tungs- und Umbaukosten mitunter auch nicht rich-
tig veranschlagen können, weil sie über die Absich-
ten und Forderungen der Nutzer unzureichend und 
über Konzeptionsänderungen zu spät unterrichtet 
worden sei. Wegen knapp bemessener Haushalts-
mittel habe sie sich häufig genötigt gesehen, den 
Kostenaufwand niedrig zu halten, um den vorgege-
benen Kostenrahmen einzuhalten. 

36.4 

Der Bundesminister hat die Bundesbaudirektion 
angewiesen, trotz dieser Schwierigkeiten vor Um-
bau- und Herrichtungsmaßnahmen eine sorgfälti-
gere und eingehendere Untersuchung der Bausub-
stanz vorzunehmen, damit eine ordnungsgemäße 
Bauvorbereitung gewährleistet wird. Er hat außer-
dem angeordnet, daß künftig bei den zu ermitteln-
den Kosten für eine erstmalige Herrichtung im bau-
fachlichen Gutachten zusätzlich eine Pauschale an-
gesetzt werden soll, wenn aufgrund besonderer Ge-
gebenheiten eingehende Untersuchungen der Bau-
substanz nicht möglich sind, jedoch der Gesamtein

-

druck der Bausubstanz des Gebäudes „verdeckte" 
Mängel vermuten läßt. 

36.5 

Das Auswärtige Amt hat mitgeteilt, es sei seinerzeit 
bei Bauvorhaben des Goethe-Instituts nicht üblich 
gewesen, die Bundesbaudirektion mit der Planung 
von Umbau- und Herrichtungsmaßnahmen zur Er-
stellung der Baubedarfsnachweisungen zu befas-
sen. Inzwischen habe die Zentralverwaltung des 
Goethe-Instituts jedoch alle Zweigstellen unterrich-
tet, örtliche Architekten nur auf entsprechenden 
Antrag und mit Zustimmung der Bundesbaudirek-
tion einzuschalten. 
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36.6 

Der Bundesrechnungshof verkennt die Schwierig-
keiten bei der Bauvorbereitung und Baudurchfüh-
rung von Vorhaben im Ausland nicht und hält die 
aufgrund seiner Beanstandungen getroffenen Maß-
nahmen für richtig. Er teilt jedoch nicht die Auffas-
sung, daß eine eingehendere Untersuchung der je-
weiligen Bausubstanz in den beanstandeten Fällen 
nicht möglich gewesen sei. Ferner ist er der An-
sicht, daß die Zusammenarbeit und Abstimmung 
zwischen den Nutzern und der Bundesbaudirektion 
erheblich verbessert werden muß. Die beteiligten 
Bundesminister sollten sicherstellen, daß innerhalb 
des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs künftig mehr 
als bisher auf die Richtlinien für die Durchführung 
von Bauaufgaben des Bundes und ergänzende Ver-
waltungsvorschriften geachtet wird, damit die auf-
gezeigten Mängel vermieden werden. Sie werden 
außerdem zu beobachten haben, ob die Maßnahmen 
Erfolg haben. 

37 Instandhaltung betriebstechnischer Anlagen 
in Liegenschaften der obersten 
Bundesbehörden 

(Titelgruppe 517 u. a. der jeweiligen 
Einzelpläne) 

37.0 

Oberste Bundesbehörden haben bei der Instandhal-
tung ihrer betriebstechnischen Anlagen die Ord-
nungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maß-
nahmen nur unzureichend geprüft und überwacht. 
Sie haben zum Teil mangelhafte und für den Bund 
nachteilige Instandhaltungsverträge abgeschlossen. 
Die vorgeschriebene Betriebsüberwachung, die für 
die obersten Bundesbehörden der Bundesbaudirek-
tion obliegt, findet weitgehend nicht statt. 

37.1 

Der Bundesrechnungshof hat stichprobenweise die 
Instandhaltung betriebstechnischer Anlagen in Lie-
genschaften von vier obersten Bundesbehörden so-
wie die zu diesem Zweck mit Firmen geschlossenen 
Verträge geprüft. Von insgesamt 110 Verträgen mit 
einem Auftragsvolumen von jährlich 1 629 250 DM 
wurden 39 Verträge mit einem Auftragsvolumen 
von 1 457 929 DM in die Prüfung einbezogen. 

37.1.1 

Die Instandhaltung der betriebstechnischen Anla-
gen wird nicht einheitlich gehandhabt. Einige Stel-
len lassen sie im wesentlichen durch verwaltungsei-
gene Kräfte ausführen, andere vergeben sie über-
wiegend an Firmen. Bei einer der geprüften Stellen 
erreicht der Anteil der durch Firmen wahrgenom-
menen Instandhaltungsarbeiten nahezu 80 v. H. Un-
tersuchungen darüber, ob jeweils die Instandhal-
tung durch verwaltungseigene oder durch Firmen

-

kräfte wirtschaftlicher ist, fehlen weitgehend. Auch 
wird die Wirtschaftlichkeit der Instandhaltungs-
maßnahmen sowie deren Ordnungsmäßigkeit, die 
auch die Beachtung der sich aus der Rechtsordnung 
ergebenden sozialgesetzlichen Anforderungen ein-
schließt, in der Mehrzahl der Fälle nicht regelmäßig 
überprüft. 

37.1.2 

Das vom Bundesminister herausgegebene Ver-
tragsmuster für die Instandhaltung technischer An-
lagen und Einrichtungen (Teil VI des Vergabehand-
buchs für die Durchführung von Bauausgaben des 
Bundes) war den geprüften Bundesbehörden weit-
gehend unbekannt. Zumeist liegen den Instandhal-
tungsverträgen Vertragsentwürfe der Firmen zu-
grunde. Dadurch sind die abgeschlossenen Verträge 
in ihren Regelungen zum Teil sehr unterschiedlich 
und vielfach nachteilig für den Bund. Insbesondere 
sind bei zahlreichen Verträgen Leistungsgegen-
stand bzw. Leistungsumfang nicht hinreichend be-
stimmt. 

37.1.3 

Zur Gewährleistung der Sicherheit, technischen Zu-
verlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sind Zustand 
und Betrieb der Anlagen wiederkehrend zu über-
prüfen und außerdem die hausverwaltenden 
Dienststellen fachtechnisch zu beraten (Betriebs-
überwachung). Für die obersten Bundesbehörden 
obliegen diese Aufgaben der Bundesbaudirektion. 
Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes ist die Zusammenarbeit zwischen Bundesbaudi-
rektion und den geprüften Stellen nach Umfang 
und Intensität sehr unterschiedlich. Die vorge-
schriebene Betriebsüberwachung findet weitge-
hend nicht statt. 

37.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit bei der Instandhaltung betriebstech-
nischer Anlagen nicht ausreichend beachtet werden 
und insbesondere zumeist nicht geprüft wird, ob die 
Instandhaltung durch verwaltungseigene Kräfte 
oder durch Firmen wirtschaftlicher ist. Er hat Un-
zulänglichkeiten der mit Firmen abgeschlossenen 
Instandhaltungsverträge aufgezeigt und auf die für 
den Bund daraus erwachsenden Nachteile hinge-
wiesen. Vor allem in dem Fehlen einer wirksamen 
Betriebsüberwachung sieht er einen schwerwiegen-
den Mangel. 

Der Bundesrechnungshof hat die Bundesminister 
aufgefordert, bei der Instandhaltung betriebstechni-
scher Anlagen auf Ordnungsmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit zu achten. Er hat empfohlen, bei be-
stehenden Instandhaltungsverträgen festgestellte 
Mängel alsbald zu beheben und bei künftigen Ver-
tragsabschlüssen grundsätzlich das vom Bundesmi-
nister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
herausgegebene Vertragsmuster zugrunde zu legen. 
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Er hält eine regelmäßige Wahrnehmung der vorge-
schriebenen Betriebsüberwachung sowie vor allem 
eine intensive fachtechnische Beratung der haus-
verwaltenden Dienststellen für dringend notwen-
dig. Darüber hinaus sollten einheitliche Vorgaben 
sowie geeignete Hilfsmittel für die Überwachung 
und Steuerung der Instandhaltung nach wirtschaft-
lichen Grundsätzen entwickelt werden. 

37.3 

Der Bundesrechnungshof hat die Ergebnisse der 
Prüfung wegen ihrer allgemeinen Bedeutung allen 
Bundesministerien zur Unterrichtung und gegebe-
nenfalls Stellungnahme zugeleitet. Diese haben die 
Ausführungen des Bundesrechnungshofes in der 
Mehrzahl zustimmend zur Kenntnis genommen 
und zugesichert, sie würden die aufgezeigten Män-
gel, soweit solche in ihrem Bereich vorlägen, abstel-
len und den Empfehlungen des Bundesrechnungs-
hofes folgen. Besondere Bedeutung würden sie ei-
ner konsequenten Betriebsüberwachung und vor al-
lem einer intensiveren fachtechnischen Beratung 
durch die Bundesbaudirektion beimessen. In meh-
reren Fällen haben sie die Prüfungsmitteilung zur 
Beachtung auch Behörden ihres nachgeordneten 
Bereichs bekanntgemacht. 

37.4 

Der fachlich zuständige Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau hat mitgeteilt, 
die Bundesbaudirektion könne angesichts neuer zu-
sätzlicher personalintensiver Aufgaben die ihr ob-
liegende Betriebsüberwachung und fachtechnische 
Beratung der obersten Bundesbehörden nicht sach-
gerecht durchführen. Er habe sich seit Jahren auch 
deshalb um eine Personalverstärkung für die Bun-
desbaudirektion bemüht, damit diese ihrer Auf-
gabe, auf die wirtschaftliche Gestaltung und Un-
terhaltung der betrieblichen Anlagen der ober-
sten Bundesbehörden hinzuwirken, gerecht werden 
könne. 

37.5 

Den Ausführungen des Bundesministers kann der 
Bundesrechnungshof nicht folgen. Die Betriebs-
überwachung und fachtechnische Beratung der 
obersten Bundesbehörden hat die Bundesbaudirek-
tion bereits seit langem wahrzunehmen. Der Bun-
desminister hat bisher nicht hinreichend belegt, 
daß der Bundesbaudirektion Personal für diese 
Pflichtaufgabe fehle. Die Behauptung des Bundes-
ministers widerspricht auch bisherigen Prüfungser-
gebnissen in anderen Verfahren. 

37.6 

Der Bundesrechnungshof sieht in einer wirtschaft-
lichen Gestaltung der Instandhaltung betriebstech-
nischer Anlagen eine ständige Aufgabe der Verwal-
tung. Die Bundesminister sollten die festgestellten 
Mängel in ihrem Bereich alsbald beseitigen. 

37.7 

Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau sollte unverzüglich die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer angemesse-
nen Betriebsüberwachung und fachtechnischen Be-
ratung treffen. 

38 Ausgaben für Ressortforschung 
(Kapitel 25 01 Titel 532 12) 

38.0 

Der Bundesrechnungshof hat Mängel bei der Aus-
wahl, Vorbereitung und Durchführung von For-
schungsvorhaben sowie bei der Auswertung und 
Umsetzung der Forschungsergebnisse festgestellt. 

38.1 

Der Bundesminister gibt jährlich mehrere Millio-
nen DM (Haushaltsjahr 1985: 3,7 Mio. DM) für For-
schungsaufträge aus, die der Durchführung von 
Ressortaufgaben auf den Gebieten der Raumord-
nung, des Städtebaues und des Wohnungswesens 
dienen sollen. Ressortforschung ist darauf gerich-
tet, Entscheidungshilfen zur sachgemäßen Erfül-
lung der Fachaufgaben des Ressorts zu gewinnen. 
Der Bund ist für Ressortforschung als eine aufga-
benakzessorische Verwaltungsfunktion nur inso-
weit zuständig, als der Sachbereich, auf den sich die 
Ressortforschung bezieht, dem Bund zur Wahrneh-
mung zugewiesen ist. Die angestrebten Forschungs-
ergebnisse müssen zur Umsetzung durch den Bun-
desminister, u. a. für die Legislative und die Exeku-
tive des Bundes oder für die Entscheidung über die 
Gewährung von Finanzhilfen gemäß Artikel 104 a 
Abs. 4 GG, geeignet sein. Auch derartige Vorhaben 
müssen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit geeignet und erforderlich 
sein, zur Erfüllung von Ressortaufgaben beizutra-
gen. 

Der Bundesrechnungshof hat die Ausgaben des 
Bundesministers für Ressortforschung geprüft und 
sowohl noch nicht abgeschlossene als auch bereits 
abgeschlossene Vorhaben in die Prüfung einbezo-
gen. Er hat dabei Mängel bei der Auswahl, Vorbe-
reitung und Durchführung der Forschungsvorha-
ben sowie bei der Auswertung und Umsetzung der 
Forschungsergebnisse festgestellt. Aus den Unter-
lagen ging in den wenigsten Fällen hervor, daß der 
Bundesminister geprüft hat, ob er zuständig war, ob 
ein Bundesinteresse an dem Forschungsvorhaben 
bestand und welche Ziele er damit verfolgte. Die 
Notwendigkeit der Vorhaben, die sich am ressort-
spezifischen Handlungsbedarf des Ministeriums 
orientieren muß, wurde lediglich mit allgemeinen 
Formulierungen begründet. 

Die Ergebnisse der Vorhaben wurden zwar in der 
Mehrzahl veröffentlicht. Bei keinem der im Jahr 
1982 und im ersten Halbjahr 1983 abgeschlossenen 
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Vorhaben konnte der Bundesminister jedoch die 
Verwertung des Ergebnisses für eine Entscheidung 
im Rahmen seiner Zuständigkeit darlegen. Eine Er-
folgskontrolle durch den Bundesminister, durch 
welche die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Aufwendungen hätten festgestellt werden kön-
nen, fand in keinem der geprüften Fälle statt. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
darauf hingewiesen, daß ohne eine sorgfältige Aus-
wahl, Vorbereitung und Durchführung der For-
schungsaufgaben, insbesondere ohne die klare vor-
herige Bestimmung der verfolgten Ziele und der 
Verwendung der gewonnenen Forschungsergeb-
nisse für notwendige Entscheidungen des Bundes-
ministers, keine zufriedenstellenden Ergebnisse zu 
erwarten sind. Der Bundesminister muß die Ergeb-
nisse der Forschungsvorhaben für eine mögliche 
Umsetzung auswerten. Die Veröffentlichung ist für 
sich allein noch keine Umsetzung im Sinne der Res-
sortforschung. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
ferner empfohlen, den Sachverstand der  vom Bund 
mit erheblichem Mittelaufwand geförderten For-
schungseinrichtungen und der zu seinem Ge-
schäftsbereich gehörenden Bundesforschungsan-
stalt für Landeskunde und Raumordnung im gebo-
tenen Umfang für seine Forschungsaufgaben zu 
nutzen. Dadurch könnten Bundesmittel eingespart 
werden. 

Der Bundesminister hat zugesagt, er werde künftig 
die Erfolgskontrolle verbessern und die Einbindung 
vorhandenen Sachverstandes eingehender prüfen. 
Im übrigen sei er der Auffassung, der Bundesrech-
nungshof lege den Begriff Ressortforschung zu eng 
aus. Er meint, daß es genüge, den „Wissenshinter-
grund" zu verbessern, vor dem politische Entschei-
dungen getroffen würden. Er habe öffentliche Akti-
vitäten zu koordinieren und Empfehlungen und An-
regungen an Dritte zu geben. 

Der Bundesrechnungshof hat keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken, wenn der Bundesminister 
auch in den von ihm genannten Fällen Ressortfor-
schung im Rahmen seiner Zuständigkeit betreibt; 
die angestrebten Ergebnisse der Vorhaben müssen 
geeignet sein, rechtlich und tatsächlich von ihm um-
gesetzt zu werden. Dies sollte der Bundesminister 
nachvollziehbar aktenkundig machen. Überdies ist 
angesichts des beträchtlichen Mitteleinsatzes für 
die einzelnen Vorhaben die Wirtschaftlichkeit sorg-
fältig zu prüfen. Der Bundesrechnungshof hat Be-
denken, daß Vorhaben stets wirtschaftlich sind, 
wenn Erkenntnisse nur allgemein „in Überlegun-
gen einfließen" oder „den Wissenshintergrund ver-
tiefen". 

Zur Erläuterung der Mängel werden einige Einzel-
fälle aufgezeigt, in denen insbesondere Aufwand 
und Nutzen nicht in einem wirtschaftlich vertretba-
ren Verhältnis standen: 

38.2 

Der Bundesminister ließ in den Jahren 1980 und 
1981 Studien der OECD über die gegenwärtigen und 

zukünftigen Standortprobleme von Betrieben in 
Städten in verschiedenen europäischen Staaten 
auswerten. Dafür bezahlte er 43 650 DM. 

Der Bundesrechnungshof hat die Vergabe dieses 
Vorhabens beanstandet. Ein Mitarbeiter des Bun-
desministers hat der OECD direkt zugearbeitet. 
Deshalb hätten die Studien nötigenfalls im Ministe-
rium selbst ausgewertet werden können. Es war 
aber auch von Anfang an klar, daß es unter den 
europäischen Staaten gewisse Unterschiede in der 
Entwicklung gibt und die Ergebnisse des Vorha-
bens vom Bundesminister nicht umgesetzt werden 
konnten. Nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes haben Aufwand und Nutzen in einem auffälli-
gen Mißverhältnis zueinander gestanden. 

Der Bundesminister hat eingewandt, daß trotz der 
mißverständlichen Formulierung des Projekttitels 
nicht nur die Auswertung der OECD-Studien Ge-
genstand der Forschungsarbeit gewesen sei, son-
dern eine umfangreiche Auswertung internationa-
ler Literatur. Dies ergibt sich jedoch weder aus dem 
Vertrag, noch seiner Anlage (Auftragsbeschrei-
bung), noch dem Projektangebot. 

Der Bundesminister meint ferner, er habe im Vor-
feld der Überarbeitung des Bau- und Planungs-
rechts klären müssen, welche Bedeutung die Ent-
wicklung von Betriebs- und Arbeitsstandorten für 
die Stadtentwicklung und Stadterneuerung haben 
werde. Er hat jedoch nach Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes nicht dargetan, daß diese Klä-
rung aufgrund der Ergebnisse dieses Forschungs-
vorhabens herbeigeführt worden ist. 

38.3 

Der Auftragnehmer, der bereits die OECD-Studien 
ausgewertet hatte, legte dem Bundesminister das 
Angebot zur Durchführung eines weiteren For-
schungsprojektes vor, in dem das in Großbritannien 
entwickelte und auch in den Vereinigten Staaten 
von Amerika diskutierte Modell von Gewerbeförde-
rungszonen hinsichtlich einer Übertragbarkeit auf 
deutsche Verhältnisse überprüft werden sollte. 

Der Bundesrechnungshof hat die Vergabe des Vor-
habens mit Ausgaben in Höhe von 97 700 DM bean-
standet. Das Vorhaben war ursprünglich mit einer 
Laufzeit von sechs Monaten konzipiert. Schleppen-
de, nach Aktenlage nicht begründete Verzögerun-
gen bei der Abwicklung der Maßnahme bewirkten, 
daß der Bundesminister erst nach 20 Monaten über 
das Ergebnis verfügen konnte. Das Ergebnis des im 
Jahre 1983 fertiggestellten Vorhabens führte nicht 
zu einer positiven Verwertung für Ressortaufgaben. 
Der Bundesrechnungshof hat den Eindruck, daß 
das Interesse des Auftragnehmers an der Durch-
führung des Vorhabens im Vordergrund gestanden 
haben dürfte. 

Der Bundesminister hat eingewandt, daß er durch 
die Untersuchung zur Überzeugung gelangt sei, 
eine Übernahme des in Großbritannien erprobten 
Instruments der Gewerbeförderungszonen könne 
für die Bundesrepublik Deutschland nicht befür-
wortet werden. 
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Der Bundesrechnungshof bezweifelt, daß eine Über-
nahme dieses Modells überhaupt je in Betracht 
kam. Denn das britische Konzept der Gewerbeför-
derungszonen sieht nicht nur Erleichterungen und 
Befreiungen der Unternehmen im Bau- und Pla-
nungsrecht, sondern auch im Arbeits-, Sozial- und 
Tarifrecht, bei Steuern und Sozialabgaben sowie 
bei Umweltschutzauflagen vor. Es war von vornher-
ein klar, daß die Übertragung eines solchen Kon-
zepts auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht durchsetzbar war. Der Bundes-
minister hat auch nicht dargetan, welche konkreten 
Maßnahmen er bei einer positiven Bewertung der 
Gewerbeförderungszonen hätte treffen können. 

38.4 

Der Bundesminister beauftragte im Jahre 1980 für 
ein Entgelt von 171 134,61 DM einen Hochschulleh-
rer mit der Durchführung eines Vorhabens, in dem 
„Empfehlungen für die Anlage von Erschließungs-
straßen (EAE)" erarbeitet werden sollten. Insbeson-
dere sollten die städtebaulichen Aspekte der Pla-
nung von Erschließungsstraßen und Verkehrsstra-
ßen herausgearbeitet und empfehlungsgerecht vor 
allem für die Planungsarbeit in mittleren und klei-
nen Kommunen aufbereitet werden. Bereits im 
März 1981— während der Laufzeit dieses Projektes 
— veröffentlichte eine für den Bundesminister für 
Verkehr tätige Forschungsgesellschaft einen Ent-
wurf der „Richtlinien für die Anlage von Straßen 
(RAS-E)" 

Nachdem die vom Bundesminister finanzierten Er-
gebnisse erst im Herbst 1982 bekannt wurden, 
herrschte in der Öffentlichkeit Unsicherheit dar-
über, welcher der beiden Standards Geltung finden 
sollte. Um beide Arbeiten aufeinander abzustim-
men, gründete der Bundesminister einen „paritäti-
schen Ausschuß", der die von der Forschungsgesell-
schaft für den Bundesminister für Verkehr erarbei-
teten verkehrstechnisch orientierten Richtlinien in 
die städtebaulich orientierten Empfehlungen des 
Bundesministers einbeziehen sollte. Dazu beauf-
tragte der Bundesminister im Juni 1983 zwei Sach-
verständige. Dafür entstanden weitere Ausgaben in 
Höhe von 30 860 DM. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
durch die fehlenden Absprachen innerhalb des 
Bundes die Aufträge an die Sachverständigen erfor-
derlich wurden. 

Der Bundesminister hält die Erarbeitung von ge-
meinsamen Empfehlungen der beiden Ressorts für 
ein Beispiel guter Koordination. 

Zwar haben sich die Ressorts schließlich zu ge-
meinsamer Arbeit gefunden. Die Unsicherheit in 
der Öffentlichkeit und die Ausgaben für die Sach-
verständigen hätten jedoch bei rechtzeitiger Koope-
ration vermieden werden können. 

38.5 

Im Jahre 1978 wurde ein Wissenschaftler vom Bun

-

desminister mit der Durchführung des Vorhabens 

„Bedeutung des Haus- und Grundvermögens für die 
personelle Vermögensverteilung der Haushalte in 
unterschiedlichen Raumtypen" beauftragt. Die Qua-
lifikation des Auftragnehmers hielt der Bundesmi-
nister für gegeben, da dieser an einem vorher er-
stellten Gutachten über die „Personelle Vermögens-
verteilung in der Bundesrepublik Deutschland 
1973" beteiligt war. Bei einem Leistungszeitraum 
von zwölf Monaten wurde der Auftrag zunächst für 
63 600 DM vergeben. Erst nach dem vorgesehenen 
Leistungstermin bat der Auftragnehmer erstmals 
um Verlängerung des Leistungszeitraumes wegen 
verschiedener Schwierigkeiten bei der Projektab-
wicklung. Im November 1979 — bis zu diesem Zeit-
punkt waren bereits 50 500 DM der vereinbarten 
Vergütung an den Auftragnehmer ausgezahlt — 
verlängerte der Bundesminister den Leistungszeit-
raum bis zum 31. Mai 1980. In der Folgezeit verlän-
gerte der Bundesminister verschiedene Male den 
Vorlagetermin des Abschlußberichtes, letztmalig 
bis zum 31. August 1981. Da der Auftragnehmer 
auch noch Mehrkosten in Rechnung stellte, erhöhte 
der Bundesminister die Vergütung auf 85 436 DM. 
Bei der Beurteilung des vom Auftragnehmer 
schließlich vorgelegten Ergebnisses kam der Bun-
desminister zur Erkenntnis, daß eine Verwertung 
nicht in Betracht komme, weil die im Rahmen des 
Vorhabens erarbeiteten Einkommens- und Ver-
brauchsstichproben nur relativ wenige zusätzliche 
Erkenntnisse erbracht hätten. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte 
der Bundesminister sich bereits vor der Vergabe 
des Vorhabens kritischer fragen müssen, welche 
Ergebnisse überhaupt zu erwarten waren und wie 
er diese für seine Ressortaufgaben verwenden woll-
te. Auch hätte er bei einer sachgerechten Vorha-
bensbegleitung das Vorhaben rechtzeitig abbrechen 
müssen, statt auch noch die Vergütung zu erhöhen. 

Der Bundesminister hat eingewandt, von der Unter-
suchung habe er sich Aufschluß darüber erwartet, 
ob die Eigentumsförderung im Wohnungsbau stär-
ker auf großstädtische Räume konzentriert werden 
müsse. Da der Hauptteil der Arbeit in der Ermitt-
lung und Zusammenstellung von Daten und ihrer 
Aufbereitung für die Auswertung bestanden habe, 
sei ein Abbruch des Vorhabens nicht möglich gewe-
sen. Der Verlauf des Projekts verdeutliche die mit 
wissenschaftlicher Forschung verbundenen Risi-
ken. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte 
das Risiko in diesem Fall ausgeschlossen oder we-
nigstens vermindert werden können, wenn die For-
schungsziele vor der Vergabe so beschrieben wor-
den wären, daß über die vorhandenen Erkenntnisse 
hinaus zusätzliche hätten gewonnen werden kön-
nen. 

38.6 

Der Bundesminister vergab im September 1982 ei-
nen Forschungsauftrag für ein Entgelt von 149 725 
DM, um regional und volkswirtschaftlich begrün-
dete Sicherungsmaßnahmen für neue Grund- und 
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Oberflächenwassererschließungen treffen zu kön-
nen oder ein Sanierungskonzept für bestehende 
Wassernutzungen zu entwickeln. Die Ergebnisse 
des Vorhabens sollten in erster Linie Beurteilungs-
grundlage für Entscheidungen der Regional- und 
Landesplanung liefern. Der Bundesminister be-
gründete seine Zuständigkeit zur Finanzierung des 
Vorhabens mit § 3 des Raumordnungsgesetzes so-
wie mit dem Bundesraumordnungsprogramm 1975. 
Des weiteren handelte es sich nach seiner Ansicht 
um einen Beitrag zur Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes nach Artikel 91 a Abs. 1 GG. 

Ein wesentlicher Bestandteil des Vorhabens war 
die Beschaffung von Daten durch den Auftragneh-
mer. Diese erwies sich in der Modellregion als sehr 
schwierig. Obwohl der Auftragnehmer den Bundes-
minister verschiedentlich auf diese Probleme hin-
gewiesen hatte, hielt der Bundesminister an der 
Fortführung des Vorhabens fest. Die Ergebnisse 
des Vorhabens wurden den Ländern zugänglich ge-
macht. Der Bundesminister hat sie nicht selbst ver-
wertet. 

Der Bundesrechnungshof hat Bedenken hinsicht-
lich der Zuständigkeit des Bundesministers zur 
Durchführung dieses Vorhabens geäußert. Es 
dürfte nicht Aufgabe des Bundesministers im Rah-
men der Ressortforschung sein, Entscheidungs-
grundlagen für die Regional- und Landesplanung 
zu erarbeiten. Gerade die regionale Wasserversor-
gung ist von den besonderen geographischen Ver-
hältnissen abhängig, so daß Erkenntnisse aus einer 
oder mehreren Modellregionen kaum geeignet sind, 
bundesweit übertragen zu werden. 

Der Bundesminister meint zwar jetzt, die Ergeb-
nisse seien nicht in erster Linie Entscheidungshil-
fen für die Regional- und Landesplanung, sondern 
Grundlagen für seine Beratungen mit den Ländern 
über die zukünftige Wasserversorgungspolitik. 

Dies entspricht jedoch nicht seiner Begründung für 
die Vergabe des Auftrages. Im übrigen sollten die 
begrenzten Zuständigkeiten des Bundes in der 
Raumordnung auch zur Zurückhaltung bei der Fi-
nanzierung von Forschungsvorhaben zur Lösung 
regionaler Planungen führen. 

Ferner hat der Bundesminister nicht dargetan, daß 
die Ergebnisse des Vorhabens von ihm hätten um-
gesetzt werden können. 

38.7 

Der Bundesminister sollte künftig bei Vergabe von 
Forschungsvorhaben kritischer prüfen, in welchen 
Fällen er überhaupt für die Erfüllung seiner Aufga-
ben Ergebnisse von Forschungsvorhaben benötigt, 
ob die zu erwartenden Forschungsergebnisse für 
die Durchführung der Res sortaufgaben von Bedeu-
tung sind und ob die Ausgaben wirtschaftlich ge-
rechtfertigt sind. Das Ergebnis seiner Prüfung 
sollte er nachvollziehbar aktenkundig machen. 

39 Sonderprogramm zur Errichtung von 
500 Wohnungen in Berlin, vorwiegend für 
zuziehende Fachkräfte mit Kindern, mit der 
Möglichkeit der Eigentumsübertragung 

(Kapitel 25 02 Titelgruppe 06) 

39.0 

Das Sonderprogramm ist nicht sorgfältig genug 
vorbereitet und durchgeführt worden. Die Zweckbe-
stimmung des Bundeshaushaltsplans wurde weit-
gehend verfehlt. 

39.1 

Erstmals im Bundeshaushaltsplan 1979 wurden 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen in 
Höhe von insgesamt 98 Mio. DM für ein „Sonder-
programm zur Errichtung von 500 Wohnungen in 
Berlin, vorwiegend für zuziehende Fachkräfte mit 
Kindern, mit der Möglichkeit der Eigentumsüber-
tragung" ausgebracht. Damit sollte die Berliner 
Wirtschaft gefördert werden, um Innovationstätig-
keit und Wirtschaftswachstum anzuregen sowie die 
Beschäftigungspolitik positiv zu beeinflussen. 

Die Durchführung des Sonderprogramms lag beim 
Land Berlin, das sich bei der Gewährung der Darle-
hen an die Bauträger eines landeseigenen Kreditin-
stituts bediente. Die näheren Einzelheiten sollten 
zwischen dem Bundesminister und dem Land Ber-
lin geregelt werden. Für jede der Wohnungen, die 
im Schnitt 100 m2  groß sein sollten, konnte ein zins-
loses Darlehen in Höhe von 196 000 DM zur Verfü-
gung gestellt werden. Im Jahre 1979 flossen keine 
Mittel, im Jahre 1980 nur 2,8 Mio. DM ab. 

Die ersten Bewilligungsbescheide des Bundesmini-
sters an das Land Berlin für den Bau von 500 Woh-
nungen ergingen im Februar 1980, die letzten im 
Juli 1982. Sie enthielten keine Einzelheiten über 
den durch das Sonderprogramm begünstigten Per-
sonenkreis und über die Möglichkeit der Eigen-
tumsübertragung der zu errichtenden Wohnungen 
an die Mieter. Die ersten Wohnungen wurden im 
März 1981, die übrigen bis auf zwei bis zum Novem-
ber 1983 bezugsfertig. Nicht alle Wohnungen konn-
ten unverzüglich vermietet werden. Am 31. August 
1982 waren von 277 bezugsfertigen Wohnungen 85, 
am 1. August 1983 von 380 bezugsfertigen Wohnun-
gen 115 nicht vermietet. Im Laufe des Jahres 1984 
verbesserte sich der Stand der Vermietungen. Am 
9. Januar 1984 standen von 498 bezugsfertigen Woh-
nungen noch 84 leer, am 29. November 1984 nur 
noch fünf. Die Wohnfläche der bis Ende 1983 fertig-
gestellten 498 Wohnungen lag zwischen 61 m 2  und 
184 m2, ohne daß der Förderungsbetrag der Größe 
entsprechend angepaßt worden ist. 

39.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß be

-

reits vor Anlaufen des Programms darauf verzich

-

tet wurde, rechtliche Vorkehrungen zu treffen, um 
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den zuziehenden Fachkräften den Erwerb der zu-
nächst zu mietenden Wohnungen zu ermöglichen. 
Dies geschah, um die Inanspruchnahme von Steuer-
präferenzen durch private Bauträger (Abschrei-
bungsgesellschaften) nicht in Frage zu stellen. 

39.3 

Der Bundesrechnungshof hat bei elf Objekten mit 
zusammen 255 Wohnungen , also bei etwas mehr als 
der Hälfte des Programms, untersucht, inwieweit 
die Zweckbestimmung des Bundeshaushaltsplans 
hinsichtlich des zu begünstigenden Personenkrei-
ses eingehalten worden ist. 

Der Begriff „Fachkräfte" ist vom Bundesminister 
und vom Land Berlin nicht definiert worden. Die 
Berliner Gesellschaft, welche die Wohnungen im 
Rahmen von Generalmietverträgen vermietet, wen-
det „Leitlinien" für andere Programme entspre-
chend an, bei denen es um Wohnungen für „Füh-
rungskräfte" der Berliner Wirtschaft geht. Nach die-
sen Leitlinien kommt es überwiegend auf die be-
triebliche Bedeutung der Funktion an, die der Be-
werber in einem Berliner Unternehmen einnimmt. 
56 v. H. aller Mieter (bei doppelverdienenden Ehe-
paaren wurde jeweils der Hauptverdiener erfaßt) 
waren als Ingenieure, Techniker, Physiker, Bank-  
und Versicherungskaufleute, Geschäftsführer, Pro-
kuristen, Verkaufs- und Vertriebsleiter in der Berli-
ner Wirtschaft tätig und erfüllten damit die Voraus-
setzungen der Zweckbestimmung. Dagegen war es 
bei weiteren 41 v. H. Mietern, die als Freiberufler, 
Selbständige, Wissenschaftler, Mitarbeiter von Re-
staurationsbetrieben und Spielbanken oder Kraft-
fahrer, als Beamte und Angestellte des öffentlichen 
Dienstes und bei Verbänden und Angehörige von 
Streitkräften tätig waren, fraglich, ob sie als „Fach-
kräfte" für die Berliner Wirtschaft gelten können. 
Knapp 3 v. H. aller Mieter waren Rentner oder son-
stige Nichtberufstätige. 

39.4 

Die Wohnungen sollten entsprechend der Zweckbe-
stimmung des Bundeshaushaltsplans vorwiegend 
für „zuziehende" Fachkräfte errichtet werden. Der 
Begriff des Zuziehens ist vom Bundesminister und 
vom Land Berlin ebenfalls nicht definiert worden. 
Bürger, die seit mindestens vier Jahren in Berlin 
wohnen, können selbst bei großzügiger Auslegung 
nicht mehr als „zuziehend" angesehen werden. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß 
53 v. H. aller Mieter bereits seit Geburt oder seit 
mehr als vier Jahren in Berlin wohnten. 

39.5 

Nach der Zweckbestimmung sollte es sich bei den 
Mietern der Wohnungen um Fachkräfte „mit Kin-
dern" handeln. 30 v. H. aller Mieterhaushalte hatten 
nach Feststellung des Bundesrechnungshofes ein 

Kind, 21 v. H. mehr als ein Kind, 49 v. H. dagegen 
kein Kind. 

39.6 

Nur etwa ein Viertel der Mieter waren Fachkräfte 
mit Kindern, die seit höchstens vier Jahren in Ber-
lin wohnten. Zusammenfassend stellt der Bundes-
rechnungshof fest, daß die Zweckbestimmung hin-
sichtlich der Möglichkeit der Eigentumsübertra-
gung überhaupt nicht, hinsichtlich der übrigen Vor-
aussetzungen nur zum kleinen Teil eingehalten 
wurde. 

39.7 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
vorgehalten, daß er sich als Zuwendungsgeber ein-
gehender um die Vorbereitung und Durchführung 
des Programms hätte kümmern müssen. Die Be-
griffe „Fachkraft" und „zuziehend" hätten be-
stimmt, die Möglichkeit der Eigentumsübertragung 
hätte eingeräumt werden müssen. Wenn letzteres 
aber nicht als möglich erschien, hätte der Bundes-
minister den Gesetzgeber unterrichten und bitten 
müssen, die Zweckbestimmung entsprechend zu än-
dern. Es war auch nicht sachgerecht, daß die Höhe 
der Förderung der Wohnungsgröße — zwischen 
61 m2  und 184 m2  — nicht angepaßt wurde. 

Außerdem ist der Bau der Wohnungen nicht so ge-
plant und durchgeführt worden, daß die Wohnun-
gen in angemessener Frist nach Fertigstellung ver-
mietet werden konnten. 

Daraus erklärt sich, daß auch Personen als Mieter 
berücksichtigt wurden, die nach der Zweckbestim-
mung nicht begünstigt werden durften. 

39.8 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er trage für die 
dargestellten Mängel keine Verantwortung. Zwar 
sei die Förderung des Baues der 500 Wohnungen 
(Sonderprogramm) Aufgabe des Bundes. Er habe 
die Durchführung des Programms jedoch dem Land 
Berlin überlassen, weil der Investitionsbereich 
Wohnungsbau in der ausschließlichen Verwaltungs-
kompetenz des Landes liege. Weil es sich dem Inve-
stitionsbereich nach um einen Mischfinanzierungs-
tatbestand handele, sei er bei der Zuteilung der 
Bundesmittel von der analogen Anwendung der für 
Finanzhilfen nach Artikel 104 a Abs. 4 GG geltenden 
Grundsätze ausgegangen. Die Hingabe der Bundes-
mittel sei nicht nur in Form von Zuwendungen nach 
§ 44 Abs. 1 BHO zulässig. 

Der Bundesminister hat weiter ausgeführt, auf-
grund des Ende Mai 1984 erreichten Standes der 
Vermietungen könnten künftig die freiwerdenden 
Wohnungen entsprechend der Zweckbestimmung 
vergeben werden. Das Land Berlin sehe die mit 
dem Sonderprogramm verfolgten Ziele der Anre-
gung von Wirtschaftswachstum und positiven Be-
einflussung der Beschäftigungsentwicklung als er-
füllt an. 
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39.9 

Der Bundesrechnungshof kann die Auffassung des 
Bundesministers nicht teilen. Bei dem Sonderpro-
gramm handelte es sich um eine eigene Aufgabe 
des Bundes, wie der Bundesminister selbst ein-
räumt. Deshalb konnte er im vorliegenden Fall die 
Mittel an das Land nur als Zuwendungen geben. In 
den Zuwendungsbescheiden hätte er Einzelheiten 
der Durchführung des Programms regeln müssen. 
Ferner hätte er sich seiner Verantwortung nicht 
dadurch entziehen dürfen, daß er von der analogen 
Anwendung der für Finanzhilfen geltenden Grund-
sätze ausging. 

Es mag richtig sein, daß Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigungsentwicklung durch das Sonderpro-
gramm positiv beeinflußt worden sind; das wesent-
liche Ziel des Programms, Wohnungen für den in 
der Zweckbestimmung des Bundeshaushaltsplanes 
genannten Personenkreis bereitzustellen, ist jedoch 
weitgehend und hinsichtlich der Möglichkeit der Ei-
gentumsübertragung vollständig verfehlt worden. 
Im übrigen kann es nicht befriedigen, wenn die 
Zweckbestimmung erst durch eine mögliche Fluk-
tuation der Mieter in einem nicht absehbaren Zeit-
raum erreicht wird. 

39.10 

Der Bundesminister sollte künftig die Zweckbe-
stimmung des Bundeshaushaltsplans beachten und 
derartige Sonderprogramme erst nach einer gründ-
lichen Planung und nur mit eindeutigen Bedingun-
gen und Auflagen durchführen. 

40 Abschluß von Verträgen mit freiberuflich 
Tätigen für Baumaßnahmen im Ausland 

(Kapitel 25 05 Titel 526 04) 

40.0 

Schriftliche Verträge mit freiberuflich Tätigen für 
Baumaßnahmen im Ausland wurden von der Bun-
desbaudirektion häufig erst abgeschlossen, nach-
dem bereits Leistungen in erheblichem Umfang er-
bracht waren. Der Bundesrechnungshof hat festge-
stellt, daß dies in den letzten Jahren bei mindestens 
jedem vierten Vertrag der Fall war. 

Dies hat zu Nachteilen fü r  den Bund, in einem Fall 
zu einem Schaden von etwa i Mio. DM geführt. 

40.1 

Die Bundesbaudirektion hat für Baumaßnahmen 
des Bundes im Ausland jährlich zwischen 50 und 60 
Verträge mit inländischen und ausländischen Ar-
chitekten, Ingenieuren und anderen Sonderfachleu-
ten abzuschließen. Sie hat hierbei Verwaltungsvor-
schriften, insbesondere Abschnitt K 12, Nr. 2 der 
Richtlinien für die Durchführung von Bauausgaben 
des Bundes (RBBau) zu beachten, wonach Verträge 
mit freiberuflich Tätigen rechtzeitig vor deren Tä-
tigwerden schriftlich abzuschließen sind. 

40.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß frei-
beruflich Tätige für Baumaßnahmen im Ausland 
bei jedem vierten, im Jahre 1979 sogar bei jedem 
zweiten Auftrag tätig waren, ohne daß die Vertrags-
bedingungen, insbesondere der Umfang der Lei-
stungen und die Höhe der Vergütungen, schriftlich 
vereinbart waren. Die späteren Verhandlungen 
über den Vertragsinhalt wurden dadurch erheblich 
erschwert. In einigen Fällen sind die Leistungen 
bezahlt worden, ohne daß ein schriftlicher Vertrag 
vorlag. 

Zu welchen Auswirkungen dies führen kann, wird 
an folgendem Fall dargestellt: 

Für den Neubau der Deutschen Schule in Rom hat 
die Bundesbaudirektion italienische Architekten 
zunächst nur mündlich beauftragt, Planungsarbei-
ten auszuführen. Erst nachdem die Architekten Lei-
stungen erbracht hatten, nahm die Bundesbaudi-
rektion Verhandlungen über die Vertragsgestaltung 
auf. Diese zogen sich eineinhalb Jahre hin und blie-
ben ergebnislos, weil Unstimmigkeiten über die 
Vergütung, über den Umfang und die Güte der zu 
erbringenden Leistungen nicht ausgeräumt werden 
konnten. Daraufhin sprach die Bundesbaudirektion 
die Kündigung mit einer Begründung aus, die sie in 
den nachfolgenden Auseinandersetzungen gegen-
über den Architekten nicht aufrechterhalten konn-
te. Die Architekten erhielten im Wege eines Ver-
gleichs für erbrachte Leistungen rd. 1,25 Mio. DM 
und als Schadenersatz etwa 0,5 Mio. DM. Darüber 
hinaus entstanden dem Bund weitere Kosten für 
die Einarbeitung neu beauftragter Architekten, Ko-
sten für Gutachter und den Rechtsanwalt sowie für 
Eigenleistungen der Bundesbaudirektion, so daß 
der dem Bund insgesamt entstandene Schaden 
etwa 1 Mio. DM betragen dürfte, das sind etwa 
1,6 v. H. der zu erwartenden Baukosten von 
63 Mio. DM. Dabei sind Mehrkosten durch Verzöge-
rungen beim Baubeginn und für Bauzeitüberschrei-
tungen noch nicht berücksichtigt. 

40.3 

Der Bundesrechnungshof hat die bei Verträgen mit 
Freischaffenden aufgetretenen Mängel beanstan-
det. Er sieht das entscheidende Fehlverhalten der 
Bundesbaudirektion darin, daß sie die Rechte und 
Pflichten der Beteiligten vor Beginn der Arbeiten 
nicht eindeutig und verbindlich geklärt hat. 

40.4 

Die Bundesbaudirektion hat zu dem Beispielsfall 
mitgeteilt, sie habe aus Zeitgründen die Architek-
ten zunächst mündlich beauftragt, Leistungen zu 
erbringen. Dies sei notwendig gewesen, weil die 
Baubehörden zur Auflage machten, innerhalb eines 
Jahres mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die Ver-
handlungen über den Vertragsinhalt seien außerge-
wöhnlich schwierig und langwierig gewesen, weil 
die Architekten ständig neue Zusatzforderungen 
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gestellt hätten. Sie habe den Architekten insgesamt 
vier Vertragsentwürfe zugestellt. Zur Kündigung 
räumt die Bundesbaudirektion ein, die Sachver-
haltsaufklärung sei mangelhaft gewesen. 

40.5 

Der Bundesrechnungshof ist von der Begründung 
nicht überzeugt. Die Bundesbaudirektion hätte bei 
den Verhandlungen mit den italienischen Auftrag-
nehmern — gerade wegen der möglichen unter-
schiedlichen Auffassungen über die zu erbringen-
den Leistungen und deren Vergütung — mit allem 
Nachdruck auf die eindeutige Klärung aller Rechte 
und Pflichten und deren schriftliche Festlegung in 
einem Vertrag vor Beginn der Leistungen drängen 
müssen. 

40.6 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er stimme mit 
dem Bundesrechnungshof überein, daß das von der 
Bundesbaudirektion praktizierte Verfahren des 
verspäteten Abschlusses von Verträgen mit freibe-
ruflich Tätigen den erlassenen Verwaltungsvor-
schriften widerspricht. Er hat die Bundesbaudirek-
tion eindringlich angewiesen, diese künftig zu be-
achten. Der Bundesminister wird sich im Rahmen 
der Fachaufsicht davon zu überzeugen haben, daß 
die Bundesbaudirektion den Anweisungen folgt. 

Bundesminister für Forschung und Technologie 
(Einzelplan 30) 

41 Förderverfahren bei Zuschüssen zu 
Investitionen 

(verschiedene Kapitel und Titel) 

41.0 

Die Förderbedingungen des Bundesministers wer-
den den besonderen Gegebenheiten bei der Förde-
rung investiver Maßnahmen nicht gerecht. Der 
Bundesrechnungshof regt an, besondere Regelun-
gen für diese Maßnahmen zu treffen. 

41.1 

Der Bundesminister kann seine Förderung auch 
auf „Maßnahmen zur Umsetzung der Forschungs-
und Entwicklungsergebnisse in die Praxis" erstrek-
ken, „um in Form von Prototyp- und Demonstra-
tions-Anlagen bzw. -Vorhaben forschungs- und ent-
wicklungsrelevante Erfahrungen zu sammeln" 
(Vorwort zum Einzelplan 30). Er legt bei der Bewilli-
gung von Zuschüssen zu Investitionen seine übli-
chen Förderbedingungen für die Projektförderung 

zugrunde. Zuwendungsempfänger sind fast immer 
die künftigen Betreiber der Anlage, die Anlagenher-
steller oder Generalunternehmer mit der Errich-
tung beauftragen. 

Die Förderung von Investitionen nach den Regeln 
der Projektförderung führt in der Praxis zu Schwie-
rigkeiten: 

Die Förderung des Bundesministers kann sich 
nach der Zweckbestimmung seines Einzelplanes 
nur auf den Aufwand für technologisch neuar-
tige Anlagenteile oder auf die Mehrkosten einer 
neuen Technologie gegenüber dem Stand der 
Technik beziehen. 

Die Abgrenzung der zuwendungsfähigen (neuar-
tigen) Anlageteile von den konventionellen Tei-
len ist regelmäßig nur schwer nachvollziehbar. 

Eine Gegenüberstellung der Kosten der zu för-
dernden Technologie und der Kosten einer An-
lage nach dem Stand der Technik hat der Bun-
desrechnungshof bei keiner der von ihm geprüf-
ten Fördermaßnahmen vorgefunden. 

— Zuwendungen an Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft bewilligt der Bundesminister zu 
den durch die Maßnahme verursachten Kosten 
im Sinne der „Leitsätze für die Preisermittlung 
aufgrund von Selbstkosten". Dem Investor ent-
stehen solche Kosten jedoch nicht bei der Er-
richtung der Anlage, sondern erst (als Abschrei-
bungen) bei deren Betrieb. 

Die formale Anwendung der geltenden Kalkula-
tionsregeln und -muster für die Bemessung von 
Zuwendungen für Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten (betriebliche Leistungen) führte 
u. a. dazu, daß bei Investitionsmaßnahmen (Be-
schaffungen) „Gemeinkostenzuschläge" in Höhe 
von mehreren Millionen DM im Einzelfall als 
zuwendungsfähig anerkannt wurden. 

— Nach Abschluß der Förderung ist eine Restwert-
abgeltung vorzunehmen. 

Die sich daraus ergebenden Ansprüche des Bun-
des lassen sich nur schwer ermitteln. Dabei kön-
nen auch bei den als nicht rückzahlbar bewillig-
ten Zuwendungen bei Fertigstellung der Anla-
gen zum Ende des Bewilligungszeitraumes 
Rückzahlungsansprüche des Bundes bis zur 
Höhe der Bewilligungssumme bestehen. In den 
Förderakten enthaltene Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtungen von Zuwendungsempfängern und 
deren Angaben zur Auswirkung der Bundeszu-
wendung auf ihre Gebührenkalkulation zeigen, 
daß viele offensichtlich nicht mit derartigen An-
sprüchen rechnen. 

— Die Bestimmungen über die Zugriffsrechte des 
Bundes und die Verpflichtung des Empfängers 
zur Weitergabe der gewonnenen Erkenntnisse 
werden den hier in Rede stehenden besonderen 
Verhältnissen nicht gerecht, wenn z. B. das we-
sentliche Know-how beim nicht geförderten 
Hersteller entsteht oder die Anlage nach einem 
bereits vor Beginn der Förderung patentrecht-
lich geschützten Verfahren gebaut wird. 
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41.2 

Dem Bundesminister sind diese Unzuträglichkeiten 
— auch durch Hinweise des Bundesrechnungsho-
fes — seit längerem bekannt, grundsätzliche Folge-
rungen hat er jedoch bisher nicht gezogen. Er hat 
nunmehr erklärt, daß in Zusammenhang mit der 
Überarbeitung seiner Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen auf Kostenbasis mit dem Bundesrech-
nungshof geklärt werden solle, für welche Arten 
investiver Maßnahmen dieses Regelwerk nicht aus-
reicht und in welcher Form besondere Regelungen 
erlassen werden sollten. 

Die genannten Nebenbestimmungen können jedoch 
auch nach ihrer Überarbeitung nicht die geeignete 
Grundlage für die Förderung von Investitionen 
sein, da sie nach ihrer Zweckbestimmung auf die 
Förderung von Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten abgestellt sind. Der Bundesminister sollte 
deshalb — unabhängig vom Stand der Überarbei-
tung der Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
auf Kostenbasis — angesichts der Höhe der Förder-
beträge, der notwendigen Rechtssicherheit für alle 
Beteiligten und auch im Interesse einer bürgerna-
hen Verwaltung, wie sie sich nicht zuletzt in prakti-
kablen und verständlichen Vorschriften nieder-
schlagen sollte, unverzüglich besondere Regelun-
gen für die Förderung von Investitionen treffen. 

42 Einfluß des Bundes bei der 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 

(Kapitel 30 05 Titelgruppe 05) 

42.0 

Der Bundesminister hat es bei der Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe GmbH, die zu 90 v. H. vom Bund 
und zu 10 v. H. vom Sitzland durch Zuwendungen 
finanziert wird, versäumt, für eine einheitliche 
Stimmabgabe der vom Bund und vom Sitzland in 
den Aufsichtsrat der Gesellschaft entsandten Mit-
glieder zu sorgen. Infolgedessen wurden Mitarbeiter 
der Gesellschaft für eine Überzahlung von Schicht-  
und Wechselschichtzulagen nicht in Anspruch ge-
nommen. 

42.1 

Die vom Bund zu 90 v. H. und vom Land Baden-
Württemberg zu 10 v. H. durch Zuwendungen fi-
nanzierte Kernforschungszentrum Karlsruhe 
GmbH (eine Großforschungseinrichtung) zahlte 
von Januar 1982 bis Oktober 1983 infolge unrichti-
ger Anwendung tariflicher Vorschriften an 274 Mit-
arbeiter Schicht- und Wechselschichtzulagen, die in 
Höhe von rd. 653 500 DM überhöht waren. Die Über-
zahlung war der Leitung der zuständigen Hauptab-
teilung spätestens Ende September 1983 bekannt. 
Gleichwohl zahlte die Gesellschaft die überhöhten 
Zulagen Mitte Oktober 1983 in Höhe von 28 000 DM 
erneut aus, und zwar vorbehaltlos. 

Der Bundesminister hat im Hinblick auf diese 
Überzahlungen die Zuwendungsbescheide an die 

Gesellschaft für die Jahre 1982 und 1983 in Höhe 
von 588 100 DM (90 v. H. der Überzahlung) widerru-
fen. Er hat die für das Jahr 1984 bereitgestellten 
Zuwendungsmittel um diesen Betrag gekürzt. Er 
hielt es darüber hinaus für erforderlich, daß die Ge-
sellschaft die für die Zahlung Verantwortlichen zu-
mindest für die Überzahlung im Oktober 1983 in 
Regreß nimmt. 

Ein im Oktober 1984 daraufhin auf Veranlassung 
des Bundesministers eingesetzter Ausschuß des 
Aufsichtsrats vertrat demgegenüber die Auffas-
sung, daß bei der Überzahlung den verantwortli-
chen Mitarbeitern zwar objektiv ein erhebliches 
Fehlverhalten, insbesondere für die Oktoberzah-
lung, vorzuwerfen sei, dennoch aber von einem Re-
greß abgesehen werden solle, weil es sich um ein 
einmaliges Fehlverhalten sonst bewährter und be-
sonders engagierter Mitarbeiter gehandelt habe. 

Der Aufsichtsrat stimmte dieser Auffassung zu. 
Auch lehnte er den von Vertretern des Bundes ge-
stellten Ergänzungsantrag ab, zumindest für die 
Auszahlung im Oktober Regreß zu nehmen. 

Das ablehnende Abstimmungsergebnis kam zu-
stande, weil sowohl die vom Bund (vier Stimmen) 
als auch die vom Land (zwei Stimmen) entsandten 
Aufsichtsratsmitglieder sich nicht einheitlich für 
eine Regreßmaßnahme aussprachen. 

Der Bundesminister hatte nicht für eine einheitli-
che Stimmabgabe aller vom Bund entsandten Auf-
sichtsratsmitglieder gesorgt (vgl. Vorl. VV Nr. 3 zu 
§ 65 BHO). Auch hatte er nicht auf die Einhaltung 
der im Konsortialvertrag vereinbarten Abstim-
mungsregeln (§ 5) gedrungen, wonach die vom Land 
entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats angehalten 
werden können, mit den Aufsichtsratsmitgliedern 
des Bundes zu stimmen. 

Der Vorstand der Gesellschaft mahnte die drei für 
die Überzahlung verantwortlichen Mitarbeiter 
schriftlich ab. 

42.2 

Der Bundesrechnungshof hält es angesichts des Fi-
nanzierungsanteils des Bundes von 90 v. H. für un-
befriedigend, daß der Bundesminister seine Auffas-
sung in der Regreßfrage nicht durchgesetzt hat. Der 
Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister vor-
gehalten, daß er ihm zustehende Möglichkeiten 
nicht hinreichend genutzt hat. 

Durch den Regreßverzicht entstand dem Bund ein 
finanzieller Schaden, der durch die Rückforderung 
der Zuwendung nicht ausgeglichen wurde. Da es 
sich bei der Gesellschaft um einen institutionell ge-
förderten Zuwendungsempfänger handelt, konnte 
der zurückgeforderte Zuwendungsbetrag nur aus 
Mitteleinsparungen oder aus der Verschiebung von 
ausgabewirksamen Maßnahmen finanziert werden. 
Im ersten Fall wäre die Zuwendung ohnehin in 
Höhe der Einsparung zu mindern gewesen, im zwei-
ten Fall wird die verschobene Maßnahme zu einem 
späteren Zeitpunkt von den Zuwendungsgebern zu 
finanzieren sein. 
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42.3 

Der Bundesminister hat nunmehr vorgebracht, 

Regreßfragen gegen Mitarbeiter der Gesell-
schaft seien grundsätzlich von der Geschäftsfüh-
rung zu entscheiden, 

— es habe sich weder um eine forschungspolitische 
noch um eine finanziell bedeutsame Angelegen-
heit gehandelt, die es erfordert hätte, eine ge-
schlossene Stimmabgabe der Bundes- und Lan-
desvertreter zu erzwingen und 

die vom Aufsichtsrat mit Stimmenmehrheit an-
genommene Entscheidung sei vertretbar. 

Er werde künftig in Fällen größerer finanzieller Be-
deutung von den Möglichkeiten des Konsortialver-
trages und einheitlicher Stimmabgabe Gebrauch 
machen. 

42.4 

Die Einlassungen überzeugen nicht. 

Zwar trifft es zu, daß über Regreß grundsätzlich die 
Geschäftsführung zu entscheiden hat. Dies schließt 
jedoch nicht aus, daß sich auch der Aufsichtsrat im 
Rahmen seiner Überwachungstätigkeit einschaltet. 
Dementsprechend hatte der Bundesminister darauf 
hingewirkt, daß ein Aufsichtsratsausschuß sich mit 
der Prüfung des Falles befaßte. 

Das Vorbringen des Bundesministers, es habe sich 
nicht um eine bedeutsame finanzielle Angelegen-
heit gehandelt, geht fehl, weil § 5 Abs. 1 des Konsor-
tialvertrages für alle finanziellen Angelegenheiten 
gilt. Außerdem ist auf die Höhe des Gesamtscha-
dens von rd. 653 500 DM hinzuweisen. 

Der Bundesrechnungshof hält die Entscheidung des 
Aufsichtsrats nicht für vertretbar, denn die verant-
wortlichen Bediensteten haben zumindest die Über-
zahlung für Oktober 1983 in voller Kenntnis der 
überhöhten Zulagen zugelassen. 

Nach allem hätte der Bundesminister die Empfeh-
lung für eine Regreßnahme der verantwortlichen 
Bediensteten, jedenfalls für die Überzahlung im Ok-
tober 1983, im Aufsichtsrat durchsetzen müssen. 

42.5 

Der Bundesminister wird die Einflußmöglichkeiten 
des Bundes auf die Gesellschaft künftig wirksamer 
zu nutzen und auf eine einheitliche Stimmabgabe 
der entsandten Mitglieder von Aufsichtsräten nach 
Vorl. VV Nr. 3 zu § 65 BHO und § 5 Konsortialver-
trag hinzuwirken haben. 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
aufgefordert, im Zusammenhang mit der anstehen-
den Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 1984 durch die Gesellschafter — Gesellschafter 
sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land 
Baden-Württemberg — zu prüfen, welche Folgerun

-

gen aus dem einen Regreß ablehnenden Aufsichts-
ratsbeschluß zu ziehen sind, weil dieser mit dem 
Grundsatz einer wirtschaftlichen und sparsamen 
Mittelverwendung nicht in Einklang steht. 

Außerdem sollte der Bundesminister erwägen, wel-
che Konsequenzen hinsichtlich der Entsendung von 
Mitgliedern in den Aufsichtsrat zu ziehen sind. Der 
Bundesminister hat sich in seiner Stellungnahme 
zu dieser Frage nicht geäußert. 

Zivile Verteidigung 

(Einzelplan 36) 

43 Kommission zum Schutz der 
Zivilbevölkerung bei Großkatastrophen und 
im Verteidigungsfall beim Bundesminister 
des Innern 

(Kapitel 36 04 Titel 532 02) 

43.0 

Beim Bundesminister des Innern besteht seit dem 
Jahre 1951 eine Kommission, die ihn in wissen-
schaftlichen Fragen des Schutzes der Zivilbevölke-
rung bei Großkatastrophen und im Verteidigungs-
fall berät. Das vom Bundesminister und der Kom-
mission praktizierte Verfahren bei der Vergabe von 
Forschungsvorhaben hat dazu geführt, daß Wissen-
schaftler, die nicht Mitglied der Kommission sind, 
zu den für diesen Bereich bereitgestellten For-
schungsmitteln kaum Zugang haben. 

43.1 

Beim Bundesminister des Innern (Bundesminister) 
besteht eine „Kommission zum Schutz der Zivilbe-
völkerung bei Großkatastrophen und im Verteidi-
gungsfall" (Schutzkommission), die den Bundesmi-
nister auf diesen Gebieten berät. Der Schutzkom-
mission gehören 64 Mitglieder und 16 ständige Gä-
ste an. Sie setzt sich aus acht Fachausschüssen und 
dem Inneren Ausschuß, der die Arbeit koordiniert, 
zusammen. Die Mitgliedschaft war bis Mitte 1984 
unbefristet und ist danach auf sechs Jahre be-
schränkt worden. Von dieser Beschränkung sind 
Mitglieder ausgenommen, die zu diesem Zeitpunkt 
bereits ernannt waren. 

Nach der Geschäftsordnung der Kommission kön-
nen die Mitglieder der Fachausschüsse über ihren 
Vorsitzenden beim Inneren Ausschuß Anträge auf 
Finanzierung von Forschungsvorhaben stellen. Der 
Bundesminister kann seinerseits Forschungsvorha-
ben vorschlagen. Über die Forschungsvorhaben und 
die Verteilung der Haushaltsmittel beschließt der 
Innere Ausschuß. Der Bundesminister und das 
Bundesamt für Zivilschutz prüfen die Vorhaben auf 
ihre Zivilschutzrelevanz und vollziehen die haus-
haltsmäßige Abwicklung. Für Forschungsvorhaben 
in diesem Bereich stehen jährlich rd. 3,9 Mio. DM 
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zur Verfügung. Die bisherigen Forschungsvorhaben 
wurden fast ausschließlich an Kommissionsmitglie-
der vergeben. 

43.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß Wis-
senschaftler, die nicht Mitglied der Kommission 
sind, zu den für diesen Bereich bereitgestellten For-
schungsmitteln kaum Zugang haben. Er hat dies 
vorwiegend auf die unbefristete Mitgliedschaft 
und die Arbeitsweise der Kommission zurückge-
führt. Durch die Ausklammerung der bisherigen 
Mitglieder aus der neuen Mitgliedschaftsregelung 
wird sich an der personell festgefügten Besetzung 
der Schutzkommission auf absehbare Zeit nichts 
ändern. Der hierdurch hervorgerufene Nachteil der 
Undurchlässigkeit, insbesondere im Hinblick auf 
die Handhabung bei der Vergabe von Forschungs-
vorhaben, wird durch den Vorteil der Kontinuität 
nicht aufgewogen. 

Der Bundesrechnungshof hat daher vorgeschlagen, 
den bisher ausgenommenen Personenkreis in die 
zeitliche Begrenzung der Mitgliedschaft einzubezie-
hen. Darüber hinaus hat er den Bundesminister 
aufgefordert, sicherzustellen, daß sich künftig die 
Kommission auf die beratende Tätigkeit be-
schränkt und die Entscheidung über die Vergabe 
der Forschungsvorhaben allein von ihm getroffen 
wird. Um einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel 
zu erreichen, sollten darüber hinaus die For-
schungsvorhaben genau beschrieben und entspre-
chend § 55 BHO Angebote eingeholt werden. 

43.3 

Der Bundesminister hat erwidert, er halte einen 
Eingriff in den Mitgliedstatus verdienter langjähri-
ger Mitglieder für nicht geboten. Der Feststellung 
des Bundesrechnungshofes, die Beratungsaufgabe 
und die Vergabe der Forschungsmittel lägen in ei-
ner Hand, hat er widersprochen. In der Praxis wür-
den er und das Bundesamt für Zivilschutz über die 
Vorschläge des Inneren Ausschusses im Rahmen 
ihrer Bindung an die BHO in einem Bewertungs-
gespräch über die Gewährung der Zuwendung ent-
scheiden. Ein Ausschreibungsverfahren halte er 
wegen des verwaltungsmäßigen Aufwandes und der 
damit verbundenen Kosten im Verhältnis zu dem 
geringen Gesamtansatz für nicht angemessen. Dar-
über hinaus sei eine Ausschreibung auch deshalb 
problematisch, weil Forschung im Sicherheits- und 
Verteidigungsbereich in der Öffentlichkeit politi-
sche Implikationen hervorrufen können, vor denen 
die Forscher geschützt werden müßten. 

43.4 

Den Bundesrechnungshof überzeugen die Ausfüh-
rungen des Bundesministers nicht. Die Anwendung 
von neuen Mitgliedschaftsregelungen auch auf bis-
herige Mitglieder war bei anderen Kommissionen 
— z. B. der Reaktor-Sicherheitskommission — nicht 

problematisch und müßte auch im vorliegenden 
Fall möglich sein. 

Die fast ausschließliche Vergabe von Forschungs-
vorhaben an Kommissionsmitglieder belegt, daß 
ungeachtet des vom Bundesminister vorgebrachten 
formellen Verfahrens Außenstehenden die Durch-
führung von Forschungsvorhaben im Aufgabenbe-
reich der Schutzkommission verschlossen bleibt. So 
wenig einsichtig es wäre, Mitglieder der Schutz-
kommission von Forschungsvorhaben auszuschlie-
ßen, so wenig kann es hingenommen werden, daß 
Wissenschaftlern der Zugang zu den Forschungs-
mitteln versperrt bleibt, weil sie nicht der Kommis-
sion angehören. 

Das Ausschreibungsgebot des § 55 BHO führt in der 
Regel dazu, daß der für die Ausschreibung erforder-
liche Aufwand durch das im Rahmen des Wettbe-
werbs erzielte günstigste Angebot mehr als aufge-
wogen wird. Gründe, daß dies bei der Vergabe der 
Forschungsvorhaben nicht der Fall sei, hat der Bun-
desminister nicht vorgetragen. Auch bietet eine 
Ausschreibung die Möglichkeit, aus dem Bewerber-
kreis diejenigen Personen oder Institutionen auszu-
wählen, denen die jeweilige Thematik bereits be-
kannt ist. Über den starren Rahmen fachlicher Zu-
sammenarbeit hinaus kann es auf diese Weise zu 
neuen Impulsen kommen und zugleich verhindert 
werden, daß Forschungsaufträge an immer diesel-
ben Vertragspartner zur fachlichen Monopolstel-
lung führen, was letztlich die politische Entschei-
dung einengen könnte. Für unbegründet hält der 
Bundesrechnungshof auch Befürchtungen des Bun-
desministers, Ausschreibungen könnten zu schädli-
chen Implikationen führen. Ausschreibungen stel-
len auf Forschungsvorhaben, nicht jedoch auf Insti-
tutionen oder einzelne Wissenschaftler ab. Nach 
Ansicht des Bundesrechnungshofes können zudem 
Maßnahmen für den Schutz der Zivilbevölkerung 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie von der Bevöl-
kerung anerkannt und getragen werden. Andern-
falls wäre der Einsatz erheblicher finanzieller Mit-
tel nicht zu verantworten. Diesem Grundsatz jedoch 
würde es widersprechen, wenn begleitende wissen-
schaftliche Maßnahmen außerhalb des öffentlichen 
Bewußtseins auf in sich geschlossene Gremien be-
schränkt blieben. 

Allgemeine Finanzverwaltung 

(Einzelplan 60) 

44 Besteuerung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, die nicht dem Steuerabzug 
vom Kapitalertrag unterliegen 

(Kapitel 60 01) 

44.0 

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem 
Steuerabzug vom Kapitalertrag unterliegen, wer

-

den nicht gleichmäßig und nur sehr unvollständig 
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versteuert. Die Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen in der Steuerverwal-
tung ist zu verbessern. Der Bundesminister der Fi-
nanzen wird Untersuchungen über den tatsächli-
chen Umfang der Steuerausfälle anzustellen haben, 
um dann durch geeignete Maßnahmen eine zutref-
fende steuerliche Erfassung dieser Einkünfte si-
cherzustellen. 

44.1 Vorbemerkung 

44.1.1 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen der 
Einkommensteuer (§§ 2 Abs. 1 Nr. 5, 20 Einkommen-
steuergesetz — EStG —). Diese wird teilweise 
durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteu-
er) als Vorauszahlung auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer erhoben, z. B. bei Gewinnantei-
len (Dividenden). Für Zinsen aus Guthaben bei Kre-
ditinstituten und aus festverzinslichen Wertpapie-
ren kennt das Einkommensteuergesetz dagegen 
grundsätzlich keinen Steuerabzug an der Quelle. 

44.1.2 

In der finanzpolitischen Diskussion der letzten 
Jahre ist die Frage der ungleichen Belastung von 
gesetzestreuen gegenüber gesetzeswidrig handeln-
den Steuerpflichtigen bei der Besteuerung der Ein-
künfte aus Kapitalvermögen erörtert worden. Die 
sich hieraus ergebenden Steuerausfälle erreichen 
eine Größenordnung von mehreren Milliarden DM. 

Nach den Mitteilungen der Deutschen Bundesbank 
betrug das Einkommen aus Geldvermögen aller pri-
vaten Haushalte im Jahre 1981 80,5 Mrd. DM. Nach 
der Geschäftsstatistik über die maschinelle Ein-
kommensteuerveranlagung wurden im Jahre 1981 
16,6 Mrd. DM Einkünfte aus Kapitalvermögen steu-
erlich erfaßt. Dies entspricht einer Deklarierungs-
quote von rd. 21 v. H. Das läßt zwar nicht den Schluß 
zu, daß 79 v. H. dieser Einkünfte vorsätzlich oder 
fahrlässig der Besteuerung entzogen worden sind. 
Denn aufgrund unterschiedlicher Freibeträge, 
Pauschbeträge, Härteausgleiche und der Steuerfrei-
stellung bestimmter Zinsen aus Sparanlagen bleibt 
ein gewisser Teil der Kapitaleinkünfte steuerfrei. 
Die genannten Zahlen zwingen aber zu der Annah-
me, daß die steuerpflichtigen Einkünfte unzurei-
chend erfaßt werden. 

44.2 Informationen der für die 
Einkommenbesteuerung zuständigen 
Finanzämter durch die Erbschaftsteuerstellen 

44.2.1 

Nach den Bestimmungen der Abgabenordnung sind 
die Finanzämter verpflichtet, die Steuern nach 

Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und 
zu erheben. Sie haben dabei den Sachverhalt von 
Amts wegen zu erforschen und können von den 
Beteiligten und anderen Personen Auskünfte jeder 
Art einholen. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalver-
mögen sind den Finanzämtern jedoch enge Gren-
zen gesetzt. Sie haben vor allem im Veranlagungs-
verfahren nur beschränkte Möglichkeiten, die Er-
klärung des Steuerpflichtigen über seine Zinsein-
nahmen zu überprüfen. 

Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder gehen nach dem Schreiben des Bundesmi-
nisters der Finanzen (Bundesminister) vom 31. Au-
gust 1979 (Bundessteuerblatt 1979 Teil I  S. 590) — 
sogenannter Bankenerlaß — davon aus, daß im Re-
gelfall die Angaben der Steuerpflichtigen über ihre 
Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Steuererklä-
rung vollständig und richtig sind. In Vordrucken für 
Steuererklärungen soll die Angabe der Nummern 
von Konten und Depots, die der Steuerpflichtige 
unterhält, grundsätzlich nicht verlangt werden. Ein-
zelauskunftsersuchen an Kreditinstitute sollen erst 
gestellt werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung 
durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel geführt 
hat oder keinen Erfolg verspricht. 

Im Fall des Todes eines Steuerpflichtigen besteht 
jedoch eine umfassende Möglichkeit, seine Anga-
ben über Erträge aus inländischem Kapitalver-
mögen zu überprüfen. Denn nach § 33 Abs. 1 Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) 
sind Kreditinstitute verpflichtet, in Todesfällen den 
Stand von Konten und Depots sowie die Nutzung 
von Schließfächern den für die Verwaltung der Erb-
schaftsteuer zuständigen Finanzämtern anzuzei-
gen. Nach übereinstimmenden Angaben der vom 
Bundesrechnungshof befragten Erbschaftsteuer-
stellen erfüllen die Banken im allgemeinen diese 
Verpflichtung. 

44.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1984 
und 1985 bei sieben Erbschaftsteuerstellen und 
zehn Wohnsitzfinanzämtern stichprobenweise in 
Erbfällen der Jahre 1979 bis 1982 geprüft, ob die 
Erbschaftsteuerstellen die für die Erblasser und Er-
ben zuständigen Wohnsitzfinanzämter über die in 
den Anzeigen der Banken aufgeführten Guthaben 
unterrichtet und ob die Wohnsitzfinanzämter die 
Mitteilungen für Zwecke der Einkommensteuer 
ausgewertet haben. 

Der Bundesrechnungshof hat 827 Erbfälle unter-
sucht. Dabei wurden nur Erblasser mit einem Kapi-
talvermögen über 50 000 DM, vorwiegend höhere 
Vermögensanfälle, ausgewählt. 

Die Prüfung hat ergeben, daß die Oberfinanzdirek-
tionen den Finanzämtern teilweise unzureichende 
und nicht einheitliche Weisungen erteilt haben. Zu-
nächst war nur die Unterrichtung des für die Erben 
zuständigen Wohnsitzfinanzamtes vorgesehen, so-
weit der Erwerb mehr als 50 000 DM (in einem Land 
20 000 DM) beträgt und die Mitteilung ohne beson- 
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dere Ermittlungen möglich ist. Erst in den letzten 
Jahren haben die meisten Oberfinanzdirektionen 
die Finanzämter angewiesen, auch das für den Erb-
lasser zuständige Finanzamt zu unterrichten, wobei 
wiederum unterschiedliche Sachverhalte und Min-
destbeträge genannt sind. 

Der Bundesrechnungshof hat insbesondere fol-
gende Mängel festgestellt: 

- Trotz bestehender Weisungen haben die Erb-
schaftsteuerstellen in einer Vielzahl von Fällen 
keine Mitteilungen erstellt. 

- Eine größere Zahl von abgesandten Mitteilun-
gen war bei den Wohnsitzfinanzämtern nicht 
auffindbar. 

- Die Mitteilungen der Erbschaftsteuerstellen wa-
ren teilweise so abgefaßt, daß sie nur nach Rück-
fragen auszuwerten waren. So waren die Geld-
anlagen öfter nur summarisch vermerkt. 

- Soweit die Mitteilungen überhaupt ausgewertet 
wurden, bestand häufig Anlaß zu Beanstandun-
gen. So haben Wohnsitzfinanzämter die Zinser-
träge teilweise zu niedrig angesetzt oder diese 
nur für ein Jahr erfaßt, obwohl eine Nachver-
steuerung für mehrere Jahre geboten gewesen 
wäre. 

Einzelheiten ergeben sich aus nachfolgender Auf-
stellung: 

Gefertigte und ausgewertete Kontrollmitteilungen der Erbschaftsteuerstellen 

gefertigte 
Kontroll- nicht nicht fehlerhaft zutreffend 

Finanz- geprüfte 
mitteilungen auffindbar ausgewertet ausgewertet ausgewertet 

amt Fälle 

Zahl v. H. Zahl v. H. Zahl v. H. Zahl v. H. Zahl v. H. 

1 69 41 	(59,4) 8 (19,5) 14 (34,2) 15 (36,6) 4 (9,8) 
2 und 3 178 - - - - - 
4 191 28 	(14,7) 6 (21,4) 2 (7,1) 2 (7,1) 18 (64,3) 
5 82 15 	(18,3) 10 (66,7) 2 (13,3) 1 (6,7) 2 (13,3) 
6 und 7 96 25 	(26,0) 10 (40,0) 6 (24,0) 4 (16,0) 5 (20,0) 
8 und 9 109 57 	(52,3) 33 (57,9) 14 (24,6) 4 (7,0) 6 (10,5) 
10 102 91 	(89,2) 14 (15,4) 28 (29,7) 20 (22,0) 29 (31,9) 

Summe 827 257 	(31,1) 81 (31,5) 66 (25,7) 46 (17,9) 64 (24,9) 

Die Erbschaftsteuerstellen haben demnach nur in 
einem knappen Drittel der geprüften Erbfälle Kon-
trollmitteilungen gefertigt. Davon haben die Wohn-
sitzfinanzämter nur rd. ein Viertel zutreffend aus-
gewertet. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß in 
den Fällen, in denen der Informationsfluß von den 
Erbschaftsteuerstellen zu den Wohnsitzfinanzäm-
tern gut ist, die Steuerpflichtigen in ihren Steuerer-
klärungen deutlich zutreffendere Angaben machen 
als sonst. 

44.2.3 

Die mittels der Anzeigepflicht der Banken gege-
bene Möglichkeit, Erträge aus der Nutzung vorhan-
denen Vermögens besser zu erfassen, und die oben 
beschriebenen Verfahrensmängel haben den Bun-
desrechnungshof veranlaßt, dem Bundesminister 
vorzuschlagen, in Absprache mit den Ländern 
durch bundeseinheitliche Weisungen zu regeln, wie 
die bei den Erbschaftsteuerstellen vorhandenen In-
formationen über Kapitalvermögen für die Einkom-
menbesteuerung nutzbar gemacht werden können. 

44.2.4 

Der Bundesminister hat zu den Vorschlägen des 
Bundesrechnungshofes über ein verbessertes Mit

-teilungsverfahren erwidert, daß auch nach seiner 
Ansicht die Besteuerung von Kapitalerträgen in 
einem Bereich, der den Finanzbehörden ohne 
Schwierigkeiten zugänglich ist, so vollständig wie 
möglich durchgeführt werden solle. Er hat dabei 
jedoch auf seine begrenzten Einwirkungsmöglich-
keiten auf die Länder wegen der föderalistischen 
Struktur der Finanzverfassung verwiesen. Die ober-
sten Finanzbehörden der Länder seien aber bereit, 
entsprechend den Anregungen des Bundesrech-
nungshofes ein möglichst einheitliches Verfahren 
für die Zusammenarbeit zwischen den Erbschaft-
steuerstellen und den Wohnsitzfinanzämtern zu 
schaffen. 

Im übrigen seien die Finanzbehörden durch den 
sogenannten Bankenerlaß nicht gehindert, die Er-
klärung des Steuerpflichtigen über die ihm zuge-
flossenen Zinseinnahmen durch Nachfragen beim 
Steuerpflichtigen und gegebenenfalls durch das 
Verlangen, Urkunden vorzulegen, zu überprüfen, so-
fern dazu Anlaß besteht. Ebensowenig verbiete der 
Bankenerlaß den Finanzämtern, Einzelauskunfts-
ersuchen an Kreditinstitute zu richten. 

44.2.5 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas

-

sung, daß der sogenannte Bankenerlaß die Ermitt

-

lungen der Finanzbehörden beschränkt; Inhalt und 
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Wortlaut des Erlasses führen dazu, daß diese die 
Möglichkeiten zur Sachverhaltsaufklärung nicht 
vollständig ausschöpfen. Er trägt so dazu bei, daß 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht gesetzmä-
ßig und gleichmäßig besteuert werden. 

44.3 Einkommensteuerliche Erfassung von Erträgen 
aus verzinslich angelegtem Geldvermögen 
privater Haushalte 

44.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat in den 827 Erbfällen 
anhand der bei den Erbschaftsteuerstellen vorge-
fundenen Informationen untersucht, in welchem 
Umfang die Erblasser die Zinserträge aus privatem 

Geldvermögen in ihren Einkommensteuererklärun-
gen angegeben hatten. Das Geldvermögen der Erb-
lasser betrug durchschnittlich 134 000 DM. 

Nach den Feststellungen bei den zehn Wohnsitzfi-
nanzämtern waren die Erträge nur aus einem Vier-
tel des vorhandenen Vermögens als Einkünfte er-
klärt. Die Deklarierungsquote, aus der nicht ohne 
Einschränkung auf die Höhe der Steuerpflicht ge-
schlossen werden kann, bewegte sich bei den ein-
zelnen Finanzämtern zwischen 3,7 v. H. und 
47,7 v. H. Auch unter Berücksichtigung der Beträge, 
die durch Auswertung der Mitteilungen der Erb-
schaftsteuerstellen nachträglich erfaßt wurden, ist 
weit mehr als die Hälfte des privaten Geldvermö-
gens, rd. 65 v. H., mit seinen Erträgen nicht zur Ein-
kommensteuer herangezogen worden. 

Einzelheiten ergeben sich aus nachfolgender Über-
sicht: 

Einkommensteuerlich erfaßtes Geldvermögen 

Geldver- 
mögen lt. 
ErbStSt Vermögen, dessen Erträge 

Finanzamt (ohne Vermögen, dessen Erträge aufgrund einer Mitteilung unerfaßt gebliebenes 

Steuerabzug erklärt waren der ErbStSt nacherfaßt Vermögen 

von den wurden 

Erträgen) 

1 2 3 ') 4 *) 5 

TDM TDM v. H. TDM v. H. TDM v. H. 

1 8 400 2 600 	(30,9) 1 150 	(13,7) 4 650 	(55,4) 

2 und 3 18 700 2 600 	(13,9) — 	 (—) 16 100 	(86,1) 

4 23 237 2 754 	(11,8) 18 	(0,2) 20 465 	(88,0) 

5 7 900 295 	(3, 7) 977 	(12,4) 6 628 	(83,9) 

6 und 7 14 160 5 260 	(37,2) 180 	(1,2) 8 720 	(61,6) 

8 und 9 20 900 9 970 	(47, 7) 2 050 	(9,8) 8 880 	(42,5) 

10 17 880 5 150 	(29,4) 6 090 	(34,3) 6 640 	(37,3) 

Summe 111 177 28 629 	(25,8) 10 465 	(9,4) 72 083 	(64,8) 

*) Die Vermögen in Spalte 3 und 4 hat der Bundesrechnungshof aufgrund der besteuerten Zinseinnahmen und der 
niedrigsten erzielbaren Habenzinsen durch Hochrechnung ermittelt. 

44.3.2 

Die Feststellungen des Bundesrechnungshofes 
rechtfertigen die Annahme, daß ein wesentlicher 
Teil der Zinseinkünfte der Einkommensteuer entzo-
gen wurde, zumal für die Untersuchung Fälle mit 
nicht geringen Geldanlagen ausgewählt wurden. 

Sparerfreibetrag, 	Werbungskostenpauschbetrag, 
der gesetzliche Härteausgleich für Nebeneinkünfte 
im Sinne des § 46 Abs. 3 und 5 EStG wie auch die 
verminderte Besteuerung der Leibrenten lediglich 
mit dem Ertragsanteil können nach Meinung des 
Bundesrechnungshofes dieses Ergebnis nicht ent-
scheidend beeinflussen. Denn es ist nicht berück-
sichtigt, daß in den Anzeigen der Kreditinstitute die 
Wertpapiere, die den Bankkunden beim Kauf aus-
gehändigt werden (sogenannte Tafelgeschäfte), 
nicht erfaßt sind. An diesen von Banken ausgegebe

-

nen sogenannten effektiven Stücken soll — wie aus 
Publikationen zu entnehmen ist — vor allem in den 
letzten Jahren wachsendes Interesse der Kunden 
bestanden haben. 

Auch Kapitalanlagen im Ausland entziehen sich 
ebenfalls zwangsläufig einer derartigen Kontroll-
möglichkeit. Nach stichprobeweisen Feststellungen 
des Bundesrechnungshofes waren derartige Anla-
gen praktisch nur in Erbschaftsteuererklärungen, 
die von Dritten, z. B. Testamentsvollstreckern, abge-
geben worden waren, aufgeführt worden. 

Die geringe Bereitschaft der Steuerpflichtigen, Ka-
pitalerträge zutreffend anzugeben, dürfte haupt-
sächlich auf die Meinung zurückzuführen sein, daß 
die Steuerverwaltung nur über geringe Möglichkei-
ten verfüge, alle für die Ermittlung der Einkünfte 
maßgeblichen Sachverhalte zu erforschen. 
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Die eingeschränkten Ermittlungen des Bundesrech-
nungshofes in nur 827 Fällen lassen eine abschlie-
ßende Beurteilung der gesamten Steuerausfälle bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht zu. Der 
Bundesrechnungshof hat den Bundesminister des-
halb gebeten, eigene Untersuchungen hierzu anzu-
stellen. 

44.3.3 

Der Bundesminister hat hierauf geantwortet, we-
gen der Unvollkommenheit statistischer Unterla-
gen sei nur eine sehr grobe Schätzung der Steuer-
mindereinahmen durch unvollständige Besteue-
rung der im Privatvermögen anfallenden Kapitaler-
träge möglich. Aus einer Reihe von Gründen könne 
er keine Zahlen angeben. Eine Zahlenangabe könne 
zudem wegen der Anfechtbarkeit einzelner Annah-
men der Steuerausfallschätzung keine zuverlässige 
Entscheidungshilfe für Folgerungen des Gesetzge-
bers oder der Finanzverwaltung bieten. 

44.3.4 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die erheb-
lichen Schwierigkeiten einer solchen Untersu-
chung. Er ist aber überzeugt, daß unvollkommene 
Schätzungsergebnisse eine eingehende Untersu-
chung notwendig machen. Erst dies wird eine 
unvoreingenommene Abwägung zwischen wirt-
schafts- und währungspolitischen Erwägungen und 
dem Prinzip einer gleichmäßigen Besteuerung er-
möglichen. 

44.3.5 

Der Bundesrechnungshof hält es für geboten, daß 
der Bundesminister eingehende Untersuchungen 
durchführt. Er wird eine gleichmäßige Besteuerung 
der Zinseinkünfte sicherzustellen haben. 

45 Anteil des Bundes am Reingewinn der 
Deutschen Bundesbank 

(Kapitel 60 02 Titel 121 04) 

45.0 

Die Deutsche Bundesbank führt seit dem Jahre 1984 
den Anteil des Bundes am Reingewinn in Raten an 
den Bundeshaushalt ab. Verbliebene Finanzie-
rungslücken sind deshalb mit Fremdmitteln zu 
überbrücken. Dies erfordert einen zusätzlichen 
Zinsaufwand, der den Bundeshaushalt belastet. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
der Finanzen Vorschläge unterbreitet, um diese zu-
sätzlichen Haushaltsausgaben zu vermeiden oder 
sie zumindest wesentlich zu verringern. 

45.1 

Seit dem Jahre 1981 haben die Anteile des Bundes 
am Reingewinn der Deutschen Bundesbank (§ 27 
Nr. 4 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 

vom 26. Juli 1957 — BGBl. I S. 745) den Betrag von 
10 Mrd. DM jährlich überschritten. Sie waren bis-
her regelmäßig dem Bund unmittelbar nach der 
Feststellung des Jahresabschlusses im April des 
Folgejahres gutgeschrieben worden. Da die Deut-
sche Bundesbank unerwünschte Auswirkungen aus 
der stoßweisen Ausweitung der Liquidität befürch-
tet, die durch eine Abführung ihres Gewinnes in 
einer Summe entsteht, hat sie am 16. März 1984 den 
Bundesminister der Finanzen (Bundesminister) ge-
beten, mit einer ratenweisen Ablieferung ihres Ge-
winnes einverstanden zu sein. Im einzelnen hat sie 
hierzu vorgeschlagen: 

,,1. Beträgt der abzuführende Gewinn eines Ge

-

schäftsjahres weniger als 5 Mrd. DM, so wird er 
wie bisher unverzüglich nach Feststellung des 
Jahresabschlusses durch den Zentralbankrat 
dem Konto des Bundes gutgeschrieben. 

2. Übersteigt der abzuführende Gewinn eines Ge-
schäftsjahres 5 Mrd. DM, so wird der darüber 
hinausgehende Betrag an den Bund in den fol-
genden vier Monaten in gleichen Raten abge-
führt, und zwar beginnend Ende Mai eines je-
den Jahres. Gegebenenfalls wird der Zeitraum 
so weit verkürzt, daß sich Raten von nicht un-
ter 1 Mrd. DM ergeben. 

3. Sofern es geldpolitisch geboten ist, kann eine 
abweichende Verteilung der Gewinnabführung 
im jeweiligen Haushaltsjahr vereinbart wer-
den."  

Dem hat der Bundesminister am 19. März 1984 zu-
gestimmt. 

Von dem Gewinnanteil des Jahres 1983 wurden am 
12. April 1984 5 Mrd. DM und zum Ende der vier fol-
genden Monate jeweils mehr als 1,5 Mrd. DM dem 
Bund gutgeschrieben. 

Der Bundesminister mußte im Jahre 1984 in den 
Monaten, in denen Teile des Bundesbankgewinnes 
aufgrund der Ratenzahlungsvereinbarung der Bun-
deskasse noch nicht zur Verfügung standen, Kapi-
talmarktmittel zur Finanzierung von Bundesaufga-
ben aufnehmen. Er bezifferte die dadurch beding-
ten und vom Bund zusätzlich aufzubringenden 
Zinsaufwendungen mit etwa 80 Mio. DM (Plenar-
protokoll 10/64 vom 5. April 1984 S. 4585). 

Der Gewinnanteil des Jahres 1984 (12,9 Mrd. DM) 
wurde ebenfalls gemäß der getroffenen Vereinba-
rung ratenweise abgeführt. Mit einem entsprechen-
den Vorgehen wird auch für die Zukunft zu rechnen 
sein; für das Jahr 1985 ist im Entwurf des Haus-
haltsplanes für das Jahr 1986 ein Gewinnanteil von 
12,5 Mrd. DM veranschlagt. 

45.2 

Der Bundesrechnungshof bezweifelt nicht, daß die 
Deutsche Bundesbank in Wahrung ihres Auftrages, 
die Währung zu sichern (§ 3 des Gesetzes über die 
Deutsche Bundesbank), tätig geworden und daß 
ihre Beurteilung der Folgen einer Einschleusung 
des Bundesbankgewinnes in einer Summe zutref- 
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fend ist. Auf der Grundlage des geltenden Rechts 
sollte jedoch erwogen werden, die durch die Verein-
barung vom 16./19. März 1984 auch künftig eintre-
tende Belastung des Bundeshaushalts in geldpoli-
tisch unbedenklicher Weise zu verringern. Deshalb 
hat der Bundesrechnungshof den Bundesminister 
gebeten, auf eine Änderung der mit der Deutschen 
Bundesbank getroffenen Vereinbarung hinzuwir-
ken. Dabei hat er angeregt, im Einvernehmen mit 
der Deutschen Bundesbank zu prüfen, ob auf der 
Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses Ab-
schlagszahlungen auf den Bilanzgewinn geleistet 
werden können. 

45.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er halte es im 
Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank 
nicht für zulässig, Abschlagszahlungen auf den Jah-
resgewinn vor der Feststellung des Jahresabschlus-
ses zu leisten, weil es an einer dem § 59 Aktienge-
setz entsprechenden Vorschrift im Gesetz über die 
Deutsche Bundesbank mangele. 

45.4 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, das 
Fehlen einer entsprechenden Bestimmung im Bun-
desbankgesetz hindere nicht, die aktienrechtliche 
Regelung sinngemäß anzuwenden. Nach § 59 Ak-
tiengesetz kann der Vorstand, wenn ein vorläufiger 
Abschluß für das vergangene Geschäftsjahr einen 
Jahresüberschuß ergibt, den Aktionären einen Ab-
schlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn zah-
len. Als Abschlag darf höchstens die Hälfte des Be-
trages gezahlt werden, der für eine Gewinnaus-
schüttung in Betracht kommt. Wird auch bei der 
Abführung des Bundesbankgewinnes hiernach ver-
fahren, ist sichergestellt, daß der Bund nicht mehr 
erhält, als ihm letzten Endes zusteht. 

Im übrigen vermag die Ablehnung einer „Vorabaus-
schüttung" entsprechend der aktienrechtlichen Re-
gelung — wie sie der Bundesminister und die Deut-
sche Bundesbank vertreten — auch deshalb nicht 
zu überzeugen, weil diese in einem anderen Zusam-
menhang zur Ausfüllung einer Lücke im Bundes-
bankgesetz auf das Aktienrecht zurückgreifen. 
Hierauf stützen sie nämlich ihre Ansicht, daß der 
Anspruch des Bundes auf Auszahlung des Gewinn-
anteils erst mit der Feststellung des Jahresab-
schlusses durch den Zentralbankrat entsteht. 

45.5 

Der Bundesminister sollte bemüht sein, im Einver-
nehmen mit der Deutschen Bundesbank eine Lö-
sung zu finden, die die Belastung des Bundeshaus-
halts verringert. 

Die Betätigung bei Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit 

46 Mängel in der Überwachung der 
Geschäftsführung und in der Einflußnahme 
des Bundes bei privatrechtlichen 
Unternehmen 

46.0 

Bei einem Unternehmen, an dem der Bund mittel-
bar beteiligt ist,  trugen neben marktbedingten Ur-
sachen Mängel in der Geschäftsführung und 
Schwächen in der Überwachung maßgeblich zu ei-
ner ungünstigen Entwicklung bei. Die Unterneh-
mensorgane und die Obergesellschaft haben einen 
wesentlichen Teil der Verluste mitzuverantworten. 

Die Einflußnahme des Bundesministers auf das Un-
ternehmen reichte nicht aus, die Fehlentwicklung 
zu verhindern. 

46.1 

Ein Fertigungsunternehmen (Unternehmen), das 
der unter Nr. 47 genannten bundeseigenen Oberge-
sellschaft allein gehört, erlitt in den Geschäftsjah-
ren 1980/81 bis 1983/84 Verluste von insgesamt 255 
Mio. DM. Sie wurden von der Obergesellschaft 
übernommen. 

Zum Ausgleich dieser und anderer Kapitalabflüsse 
führte der Bund der Obergesellschaft mehrmals be-
trächtliche Eigenmittel zu. Die anhaltend schlechte 
Ertragslage beider Unternehmen dürfte weitere 
Kapitalhilfen des Bundes erfordern. 

Der Bundesrechnungshof hatte über die bei dem 
Unternehmen einsetzende Fehlentwicklung bereits 
in seinen Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrech-
nung 1980 vom 21. September 1982 (Drucksache 
9/2108 Nr. 39.2.3) berichtet. 

Die im Jahre 1981 geäußerte Erwartung des Bun

-

desministers, das Unternehmen würde sich nun

-

mehr weitgehend positiv entwickeln, trat nicht ein. 

46.2 

Den weitaus größten Teil der Verluste haben die 
nachstehend dargestellten Einzelgeschäfte des Un-
ternehmens und seiner Untergesellschaften verur-
sacht. 

46.2.1 

Bei einer ausländischen Tochtergesellschaft, die Er-
zeugnisse des Unternehmens vertrieb, ging das Ei-
genkapital alsbald durch Anlaufverluste verloren. 

Der Bundesrechnungshof regte deshalb Anfang 
1981 an, die Tochtergesellschaft wieder aufzulösen, 
falls die Erfolgsaussichten weiterhin ungünstig ein-
zuschätzen seien. Der Bundesminister teilte hierzu 
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Ende 1981 mit, daß der Anlaufverlust inzwischen 
ausgeglichen und die Geschäftstätigkeit nunmehr 
gewinnbringend sei. 

Diese Auskunft entsprach nicht mehr den tatsächli

-

chen Gegebenheiten. Schon im April 1981 hatte das 
Überwachungsorgan der ausländischen Tochterge-
sellschaft, dem nur Führungskräfte des Unterneh-
mens angehörten, davon Kenntnis erhalten, daß die 
Tochtergesellschaft einen beträchtlichen Überbe-
stand an von dem Unternehmen gelieferten Erzeug-
nissen habe. Sie teilte dem Unternehmen Mitte 1981 
mit, daß Kunden in großem Umfange Aufträge stor-
niert hätten und die Auftragseingänge zurückgin-
gen. Sie forderte eindringlich, keine weiteren Er-
zeugnisse zu liefern, weil diese zu einem Großteil 
wegen technischer Mängel und des inzwischen ein-
getretenen Marktverfalls unverkäuflich seien. Hier-
über unterrichtete die Geschäftsleitung des Unter-
nehmens den Aufsichtsrat nicht. Das Unternehmen 
fertigte die Erzeugnisse in hoher Stückzahl weiter 
und lieferte sie an die Tochtergesellschaft aus. 
Diese konnte die Erzeugnisse nur zu einem gerin-
gen Teil absetzen. 

Die Überproduktion und die Unverkäuflichkeit der 
nicht marktgängigen Erzeugnisse verursachten in 
den Jahren 1981 bis 1983 einen Gesamtverlust von 
rd. 86 Mio. DM. 

Wegen der erwähnten und sonstigen erheblichen 
Mängel in der Geschäftsführung wurden die bei 
dem Unternehmen und der Tochtergesellschaft 
Verantwortlichen vorzeitig abberufen. 

Der Verlust ist nach den Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes hauptsächlich auf die Außer-
achtlassung der Absatzmöglichkeiten, die unzurei-
chende technische Qualität der Erzeugnisse sowie 
auf Mängel in der Geschäftsführung und Überwa-
chung der Tochtergesellschaft zurückzuführen. 

Der Bundesminister hat hierzu mitgeteilt, die im 
Jahre 1981 abgegebene Stellungnahme beruhe auf 
den ihm damals vorliegenden Unterlagen. Aus heu-
tiger Sicht sei festzustellen, daß der Markt völlig 
falsch eingeschätzt wurde. Dies sei allerdings erst 
in einer Aufsichtsratssitzung Ende 1983 deutlich ge-
worden. Er habe ebenso wie der Aufsichtsrat auf 
die Beseitigung der Mängel gedrängt. Für die Verlu-
ste seien allein die Geschäftsleitung und insbeson-
dere deren Vorsitzender verantwortlich. 

Die Art der Führung der Tochtergesellschaft und 
die falsche Unterrichtung des Aufsichtsrates des 
Unternehmens hätten zur Abberufung der Verant-
wortlichen geführt. Darüber hinaus habe die Ober-
gesellschaft beschlossen, Schadenersatzansprüche 
geltend zu machen. 

46.2.2 

Das Unternehmen war mit 65 v. H. an einer Unter-
gesellschaft beteiligt. Die restlichen Anteile gehör-
ten einer privaten Gesellschaftergruppe. Die Unter-
gesellschaft lieferte zwei Großanlagen mit Herstel-
lungskosten von 24,2 Mio. DM an eine ausländische 

Gesellschaft, an der die private Gesellschafter-
gruppe zur Hälfte beteiligt war. 

Das Geschäft, das wegen Auftragserteilungen an 
Subunternehmer zur Beschäftigung des Unterneh-
mens oder der Untergesellschaft nicht nennenswert 
beitrug, wurde in vollem Umfang durch Kredite der 
Untergesellschaft finanziert. 

Die private Gesellschaftergruppe stellte Sicherhei-
ten. Sie leistete bis Ende 1982 die vereinbarten Zin-
sen und Tilgungen. Danach stellte sie die Zahlun-
gen ein. Bei der Untergesellschaft führten die not-
wendigen Bilanzvorsorgen zur Überschuldung. 

Anfang 1984 wurden über die der privaten Gesell-
schaftergruppe gehörenden Unternehmen Kon-
kursverfahren eröffnet. Die Untergesellschaft mel-
dete Konkursforderungen von 20,1 Mio. DM an. 
Nach den Feststellungen der Obergesellschaft ist 
damit zu rechnen, daß die Konkursverfahren man-
gels Masse eingestellt werden. Die vorhandenen Si-
cherheiten erwiesen sich als wertlos. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hät-
ten das Unternehmen und die Untergesellschaft auf 
einem Finanzierungsbeitrag der privaten Gesell-
schaftergruppe bestehen sollen. Der Bundesrech-
nungshof hat ferner auf Versäumnisse bei der Her-
einnahme und laufenden Überprüfung der geleiste-
ten Sicherheiten hingewiesen. Bei Beachtung der 
mit dem Geschäft verbundenen Risiken wäre der 
Schaden erheblich niedriger ausgefallen. 

Der Bundesminister hat eingeräumt, daß die Bean-
standungen berechtigt sind. Er habe sich von der 
Obergesellschaft wiederholt bestätigen lassen, daß 
die Sicherheiten werthaltig seien. Die Mängel fielen 
ebenfalls in die Verantwortlichkeit der Geschäfts-
leitung des Unternehmens. Die Obergesellschaft 
prüfe Schadenersatzmöglichkeiten. 

46.2.3 

Diese Untergesellschaft übernahm ferner einen 
Auftrag zur Errichtung einer Anlage, obwohl weder 
sie noch das Unternehmen über das hierzu notwen-
dige technische Wissen und Können verfügten. Die 
Inbetriebnahme der Anlage verzögerte sich erheb-
lich. Der Auftraggeber verklagte die Untergesell-
schaft auf Ersatz des ihm hieraus entstandenen 
Schadens. Zur Abwendung dieser Ansprüche ver-
pflichtete sich das Unternehmen, dem Auftraggeber 
einen Kredit von rd. 10 Mio. DM zu gewähren und 
eine Anlage gleicher Art zu errichten. 

Diese ereichte — ebenso wie die erste Anlage — die 
zugesagte Leistung nicht. Der Auftraggeber machte 
deshalb erneut Schadenersatz geltend. 

Der Gesamtverlust aus diesem Geschäft beträgt 
ohne anteilige Gemeinkosten rd. 20 Mio. DM. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hätte 
die Untergesellschaft unter den gegebenen Umstän-
den schon den ersten Auftrag nicht hereinnehmen 
sollen. Noch weniger läßt sich nachvollziehen, wes-
halb sich das Unternehmen bereit erklärte, die 
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zweite Anlage zu errichten, obwohl dies sein techni-
sches Leistungsvermögen überstieg und schon die 
vorkalkulierten Kosten weit über dem Auftragswert 
lagen. Der Bundesrechnungshof hat den Bundesmi-
nister ersucht, darauf hinzuwirken, daß geprüft 
wird, wer für den daraus entstandenen Schaden 
verantwortlich ist und ob Schadenersatzansprüche 
geltend zu machen sind. 

Der Bundesminister hat erwidert, die Geschäftslei-
tung habe dem Aufsichtsrat berichtet, daß das tech-
nische Wissen und Können zur Ausführung des 
Auftrages vorhanden seien. 

Diese Auskunft habe sich als unzutreffend heraus-
gestellt. Die Geschäftsleitung habe den Auftrag für 
die zweite Anlage übernommen, obwohl der Auf-
sichtsrat ausdrücklich darauf hingewiesen habe, 
daß ein solcher Auftrag nur angenommen werden 
solle, wenn die erste Anlage technisch in Ordnung 
sei. Die Obergesellschaft prüfe die Möglichkeit, ob 
Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden 
könnten. 

46.2.4 

Das Unternehmen und die Untergesellschaft erwar-
ben Schutzrechte für die Fertigung und den Ver-
trieb bestimmter Anlagen zum Preis von 8,5 Mio. 
DM und gewährten dem Verkäufer ein Darlehen 
über 1 Mio. DM, ohne dazu die nach Satzung und 
Geschäftsordnung erforderliche Zustimmung des 
Aufsichtsrates einzuholen. Das Geschäft, das zur 
Auslastung der eigenen Fertigung nur unbedeutend 
beitrug, erwies sich als Fehlschlag, weil sich die 
Anlagen wirtschaftlich nicht vermarkten ließen. 

Von den für Schutzrechte, Fertigungen und Darle-
hen aufgewendeten Beträgen von rd. 30 Mio. DM 
sind rd. 20 Mio. DM als verloren anzusehen. Die 
Unternehmensorgane und die Obergesellschaft be-
urteilen die Aufnahme dieser Geschäftstätigkeit in-
zwischen als Fehlmaßnahme von Anfang an. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die Geschäftsleitungen der Untergesellschaft 
und des Unternehmens diese Geschäfte teilweise 
unter Mißachtung der Satzung und der Geschäfts-
ordnung tätigten und zum Nachteil des Unterneh-
mens handelten. 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß die Ge-
schäftsleitung den Aufsichtsrat über diese Ge-
schäfte weitgehend nicht unterrichtet habe. Auch 
hier prüfe die Obergesellschaft, ob gegen die Ver-
antwortlichen Schadenersatzansprüche zu erheben 
seien. 

46.3 

Die Verluste von insgesamt 255 Mio. DM waren nur 
zu einem Teil markt- und konjunkturbedingt. Ver

-

lustursachen waren nach den Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes auch Versäumnisse bei der 
Anpassung der Fertigung an die Absatzmöglichkei-
ten, Mängel in der Organisation und im Vertrieb, 
unzureichende Wettbewerbsfähigkeit infolge zu ho

-

her Kosten und zu geringer Produktivität sowie un-
genügende Zusammenarbeit innerhalb des Unter-
nehmens. Hinzu kamen Mängel in der Planung, 
Kalkulation, Ausführung und Überwachung von 
Großaufträgen, die allein Verluste von mindestens 
70 Mio. DM verursachten. 

Die Geschäftsleitung des Unternehmens erstattete 
nicht immer zutreffende und ausreichende Berichte 
und stellte die Ertragslage zu günstig dar. 

Sie mißachtete wiederholt die Bestimmungen der 
Satzung und der Geschäftsordnung, indem sie Ge-
schäfte ohne die erforderliche Zustimmung des 
Aufsichtsrates ausführte. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes haben 
die Mitglieder der Geschäftsleitungen des Unter-
nehmens und der Untergesellschaften die Ge-
schäfte teilweise nicht ordnungsgemäß geführt und 
gegen die Pflichten eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters verstoßen. 

Der Bundesrechnungshof hält die Überwachungstä-
tigkeit des Aufsichtsrates nicht für ausreichend. 
Auch der Abschlußprüfer hatte bereits mehrfach 
auf große Risiken hingewiesen. Deshalb hätte der 
Aufsichtsrat nicht auf die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der ihm erstatteten Berichte vertrauen dür-
fen. Er hätte vielmehr von seinen Einsichts- und 
Prüfungsrechten nach § 111 Abs. 2 Aktiengesetz Ge-
brauch machen und aus der sichtbaren Fehlent-
wicklung früher personelle Folgerungen ziehen sol-
len. 

Dies trifft nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes auch auf die Führungs- und Überwachungstä-
tigkeit der für die unternehmerische Lenkung und 
Kontrolle des Unternehmens verantwortlichen 
Obergesellschaft entsprechend zu. 

46.4 

Der Bundesminister hat hierzu ausgeführt, daß 
hauptsächliche Verlustursache die Schwierigkeit 
gewesen sei, für das aus zwei früheren Verlustge-
sellschaften gebildete Unternehmen ein marktgän-
giges, kostendeckendes Programm zu entwickeln. 
Bei der Anpassung der Fertigung an die Absatz-
möglichkeiten hätten die Folgen für den Arbeits-
markt berücksichtigt werden müssen. 

Er habe wiederholt und nachdrücklich die struktu-
rellen Schwierigkeiten des Unternehmens mit der 
Obergesellschaft und im Aufsichtsrat erörtert. Da-
bei habe er stets die Auskunft erhalten, daß die 
genannten Versäumnisse und Mängel nicht bestün-
den oder beseitigt würden. 

Der Bundesminister hat eingeräumt, daß die Bean-
standungen bezüglich der Geschäftsleitung zutref-
fen. Der Aufsichtsrat habe die verantwortlichen 
Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens 
abberufen. Die Obergesellschaft prüfe die Möglich-
keit, Schadensersatzforderungen gegen Mitglieder 
der Geschäftsleitungen und Mitarbeiter geltend zu 
machen. 
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Gegen den Aufsichtsrat könne der Vorwurf der 
Pflichtverletzung nicht erhoben werden. Dieser 
habe stets unverzüglich gehandelt, sobald ein 
Handlungsbedarf erkennbar geworden sei. Die von 
der Geschäftsleitung erstatteten Berichte hätten je-
doch nicht immer genügt, um der Obergesellschaft 
und dem Aufsichtsrat rechtzeitig ein ausreichendes 
Bild zu verschaffen. Die Unterrichtungs- und Ein-
flußmöglichkeiten des Aufsichtsrates habe der Bun-
desrechnungshof überbewertet. 

Der Aufsichtsrat habe die ihm gegebenen Einfluß-
möglichkeiten voll ausgeschöpft. Die Vertreter des 
Bundes im Aufsichtsrat würden sich weiterhin be-
mühen, Fehlentwicklungen so früh wie möglich zu 
beseitigen. 

46.5 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung. Von dem Bundesminister und den Unterneh-
mensorganen ist zu erwarten, daß sie bei ihrer Tä-
tigkeit alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das öf-
fentliche Vermögen in seinem Wert zu erhalten und 
die Arbeitsplätze zu sichern. 

Die besonders schwierigen Verhältnisse und wirt-
schaftlichen Probleme des Unternehmens, Hin-
weise des Abschlußprüfers auf große Risiken, Bean-
standungen des Bundesrechnungshofes vom April 
1981 sowie Mängel in der Berichterstattung der Ge-
schäftsleitung hätten eine stärkere Überwachung 
durch den Aufsichtsrat und eine wirksamere Len-
kung und Kontrolle durch die Obergesellschaft 
nach sich ziehen müssen. 

Der Bundesminister sollte seine Einflußnahme auf 
das Unternehmen verstärken. Damit Haushaltsbe-
lastungen künftig möglichst vermieden werden, 
wäre die Betätigung des Bundes mehr als bisher 
darauf auszurichten, daß Fehlentwicklungen früher 
erkannt und schneller beseitigt werden. 

Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
prüfen, ob die eingeleiteten Maßnahmen zum 
schnellen Abbau der Verluste und zur nachhaltigen 
Sanierung des Unternehmens erfolgreich waren. 

47 Mängel in der Überwachung der 
Geschäftsführung und in der Einflußnahme 
des Bundes bei privatrechtlichen 
Unternehmen 

47.0 

Bei einem mittelbar im Mehrheitsbesitz des Bundes 
stehenden Unternehmen und dessen Tochtergesell-
schaft entstanden hohe Verluste. Sie sind zum Teil 
auf Ursachen zurückzuführen, für die die Unterneh-
mensorgane sowie die Obergesellschaft verantwort-
lich sind. Dem Unternehmen mußten über die Ober-
gesellschaft Bundesmittel zur Kapitalerhaltung zu-
geführt werden. 

47.1 Mittelbar im Mehrheitsbesitz des Bundes 
stehendes Unternehmen 

47.1.1 

Bei einem Fertigungsunternehmen, an dem eine 
bundeseigene Obergesellschaft mit Mehrheit betei-
ligt ist, und bei einer Tochtergesellschaft dieses Un-
ternehmens entstanden in den Geschäftsjahren 
1979/80 bis 1983/84 Verluste, die sich zusammen mit 
den von der Tochtergesellschaft übernommenen 
Fehlbeträgen (rd. 43 Mio. DM) auf rd. 151 Mio. DM 
beliefen und das Grundkapital um ein Mehrfaches 
überstiegen. Die Obergesellschaft leistete ihrem 
Anteil entsprechend Zuschüsse zum Ausgleich der 
Verluste. Der Bund führte der Obergesellschaft we-
gen deren schlechter Ertragslage mehrmals Eigen-
kapital zu. 

Die Ertragskraft des Unternehmens war seit jeher 
durch seinen Standort und andere Wettbewerbs-
nachteile unzureichend. Zu den Verlusten trugen 
auch ungünstige Markt- und Konjunkturverhält-
nisse bei. 

Der Aufsichtsrat, dem zwei auf Veranlassung des 
Bundes gewählte Mitglieder angehören, berief zwei 
Mitglieder der Geschäftsleitung vorzeitig ab. 

Der Bundesrechnungshof hatte über seine Befürch-
tungen, daß umfangreiche Investitionen nicht zur 
Ertragsverbesserung beitragen würden, bereits in 
den Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 
1980 vom 21. September 1982 (Drucksache 9/2108 
Nr. 39.2.1) berichtet. In der Folge verschlechterte 
sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
weiter. 

47.1.2 

47.1.2.1 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
die Schwierigkeiten, in denen sich das Unterneh-
men befindet, und die Verluste zum Teil durch Män-
gel und Versäumnisse der Geschäftsleitung verur-
sacht worden. 

Im Zuge einer zu stark auf Wachstum ausgerichte-
ten Unternehmens- und Investitionspolitik errich-
tete und erwarb das Unternehmen zusätzliche Fer-
tigungsanlagen, die es wirtschaftlich nicht ausla-
sten konnte. Es ging bei diesen Engagements von 
unrealistischen, zu optimistischen Erwartungen 
aus. 

Versäumnisse, vorhandene Leistungsreserven 
durch Rationalisierung und Produktivitätssteige-
rung freizusetzen, eine unzureichende Beherr-
schung der bei der Produktionsausweitung einge-
führten höherwertigen Techniken sowie Mängel in 
der Organisation trugen ebenfalls durch vermeid-
bare Mehraufwendungen zu den Verlusten bei. 

Verspätet veranlaßte Untersuchungen unterneh-
mensfremder Berater zeigten zahlreiche Mängel 
und Leistungsschwächen in wichtigen Betriebs-
und Verwaltungsbereichen auf, die das Unterneh- 
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men bei sachgerechter Führung und Überwachung 
weitgehend hätte selbst erkennen und beseitigen 
müssen. 

Die Geschäftsleitung erfüllte die ihr gegenüber dem 
Überwachungsorgan obliegenden Berichterstat-
tungspflichten nicht immer ausreichend. Sie legte 
unrealistische und zu optimistische Planungen und 
Berichte vor. 

Die Gesellschafterversammlung erteilte den Ge-
schäftsführern und dem Aufsichtsrat dennoch Ent-
lastung. 

47.1.2.2 

Der Aufsichtsrat überwachte die Geschäftsführung 
nicht immer kritisch genug und beachtete insbeson-
dere die mit der Ausweitung der Fertigung verbun-
denen Risiken nicht hinreichend. Ferner gab er sich 
über längere Zeit mit Berichten und Planungen zu-
frieden, die für die Erfüllung seiner Überwachungs-
aufgaben nicht ausreichten. Er führte außerdem 
Veränderungen in der Geschäftsleitung nicht recht-
zeitig herbei. Der Bundesrechnungshof hat auch be-
mängelt, daß der Aufsichtsrat die für seine Überwa-
chungstätigkeit zur Verfügung stehenden Möglich-
keiten nicht voll ausschöpfte. Bei dieser Beurtei-
lung ist berücksichtigt, daß die Obergesellschaft 
aufgrund der Mehrheitsbeteiligung eine besondere 
Verantwortung für die ordnungsgemäße und wirt-
schaftliche Geschäftsführung des Unternehmens 
trägt, und daß Unzulänglichkeiten bei der Oberge-
sellschaft die Fehlentwicklung begünstigten und 
die Verbesserung der Ertragslage verzögerten. 

47.1.2.3 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister bei seiner Betätigung eine zu we-
nig kritische Einstellung gegenüber der expansiven 
Geschäfts- und Investitionspolitik des Unterneh-
mens einnahm, obwohl er erkennen konnte, daß die 
ungünstige Entwicklung des Unternehmens auch 
auf Führungsschwächen beruhte. Eine realisti-
schere Einschätzung der Risiken bei der Entschei-
dung über die haushaltsrechtliche Zustimmung 
zum Erwerb von Fertigungsbetrieben hätte dazu 
beigetragen, daß die Verluste nicht in dieser Höhe 
entstanden wären. Nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes hätte der Bundesminister früher 
auf eine personelle Veränderung hinwirken und bei 
der Wiederbestellung des Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung eine Prüfung verlangen sollen, inwie-
weit dieser für die bereits erkennbare Fehlentwick-
lung verantwortlich und ob seine erneute Bestel-
lung für fünf Jahre vertretbar ist. 

47.1.3 

Der Bundesminister hat eingeräumt, die hohen Ver-
luste des Unternehmens seien zum Teil auf Ge-
schäftsführungsfehler und Führungsschwächen zu-
rückzuführen. Die Geschäftsleitung habe die erfor-
derlichen Rationalisierungs- und Verbesserungs-
maßnahmen nicht energisch genug betrieben und 
bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten nicht das 
notwendige Augenmaß gezeigt. Bei der Gesamtbe

-

urteilung dürfe im Hinblick auf die regional- und 
beschäftigungspolitische Bedeutung des Unterneh-
mens jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß 
bei der Umstrukturierung die bisherige Größenord-
nung erhalten werden sollte. 

Führungsschwächen hätten zwar zur Ablösung ei-
nes Mitglieds sowie des Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung geführt. Ausreichende Anhalts-
punkte dafür, daß sie schuldhaft gegen ihre Pflich-
ten verstoßen hätten und deshalb nicht entlastet 
werden sollten und daß Schadenersatzforderungen 
mit Erfolg geltend gemacht werden könnten, be-
stünden aber nicht. 

Der Bundesminister vertritt den Standpunkt, daß 
der Aufsichtsrat seine Aufgaben pflichtgemäß und 
mit dem gebotenen Nachdruck erfüllt habe. 

Bezüglich der Obergesellschaft schließe er nicht 
aus, daß Unklarheiten in den Führungskompeten-
zen zu Führungsunsicherheit und Verzögerungen 
bei notwendigen Maßnahmen beigetragen hätten. 
Die Obergesellschaft habe inzwischen die Überwa-
chung des Unternehmens wesentlich verstärkt. Ab-
weichungen von geplanten Ergebnissen würde nun-
mehr rechtzeitig entgegengesteuert. 

Der Bundesminister hat ferner ausgeführt, daß er 
im Rahmen seiner Möglichkeiten auf eine fehler-  
und verlustfreie Unternehmensführung hingewirkt 
und alles unternommen habe, um den Fortbestand 
des Unternehmens zu sichern. Er verfolge die Be-
mühungen der Obergesellschaft, die Probleme des 
Unternehmens durch Kooperation in einem größe-
ren Verbund zu lösen, mit besonderer Aufmerksam-
keit. 

47.1.4 

Der Bundesrechnungshof hält aufgrund seiner 
Feststellungen an der Auffassung fest, daß das Aus-
maß der Fehlentwicklung trotz der ungünstigen 
Standortbedingungen vermeidbar gewesen wäre. 

Seine Bedenken, daß die Intensität und Wirksam-
keit der Überwachung sowie der Bundeseinfluß 
nicht ausreichten, sind durch die Ausführungen des 
Bundesministers nicht ausgeräumt. 

Die Ausführungen des Bundesministers können die 
Feststellung nicht entkräften, daß eine schnellere 
Beseitigung der Mängel und Schwachstellen we-
sentlich früher erhebliche Verlustminderungen be-
wirkt hätte. 

Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
die Auswirkungen und Erfolgsaussichten der von 
der Obergesellschaft vorgesehenen Maßnahmen 
prüfen. 

47.2 Tochtergesellschaft des vorstehend genannten 
Unternehmens 

47.2.1 

In der Absicht, eine zusätzliche Fertigung aufzu

-

nehmen, erwarb das Unternehmen im Jahre 1978 
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eine Tochtergesellschaft, die im Zeitpunkt des Er-
werbs konkursreif war. Obwohl ihr ein Ertragswert 
nicht beizumessen war, zahlte das Unternehmen 
für die Anteile 3 Mio. DM. 

Der Bundesminister erteilte die haushaltsrechtliche 
Zustimmung zum Anteilserwerb aufgrund eines 
Antrags, in dem die Aufnahme eines neuen Ferti-
gungsbereichs als notwendig dargestellt und die 
baldige Wiedererlangung der Wirtschaftlichkeit bei 
der Tochtergesellschaft sowie die angemessene 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals in Aussicht 
gestellt wurden. In dem Konzept war jedoch das 
voraussichtliche finanzielle Gesamtengagement 
nicht dargestellt worden. 

Die auf rd. 7,3 Mio. DM geschätzten Aufwendungen 
für die Umstrukturierung, mit der ein Ausbau und 
eine Erweiterung der Fertigungsanlagen verbun-
den waren, beliefen sich tatsächlich auf etwa 
30 Mio. DM. Dadurch mußte die Obergesellschaft 
wesentlich höhere Finanzmittel zur Verfügung stel-
len, als in dem Antrag für die haushaltsrechtliche 
Zustimmung vorgesehen war. 

Die erweiterten Fertigungsanlagen konnten bei 
weitem nicht ausgelastet werden. Dadurch entstan-
den bei der Tochtergesellschaft anstelle der bei dem 
Erwerb in Aussicht gestellten angemessenen Ge-
winne in den Geschäftsjahren 1979/80 bis 1982/83 
Verluste von rd. 45 Mio. DM, die das Unternehmen 
zum größten Teil übernahm. Im Hinblick auf die 
ungünstige Entwicklung berief der Aufsichtsrat der 
Tochtergesellschaft, dem kein auf Veranlassung des 
Bundes gewähltes Mitglied angehört, vier Mitglie-
der der Geschäftsleitung vor Ablauf der Anstel-
lungsverträge ab, weil ihre Geschäftsführung den 
Anforderungen nicht genügte. Für diese Geschäfts-
führer mußten noch rd. 1,07 Mio. DM Gehälter und 
Abfindungen gezahlt werden. 

47.2.2 

Der Bundesrechnungshof hält den Kaufpreis für zu 
hoch. Nach den von dem Bundesminister aufgestell-
ten Grundsätzen für das Verfahren nach § 65 BHO 
hätte die Zustimmung zum Erwerb der Beteiligung 
ohne einen ausreichenden Überblick über den Fi-
nanzierungsbedarf für das Gesamtprojekt nicht ge-
geben werden dürfen. Der Bundesminister hätte 
zur Verstärkung seines Einflusses auf die Tochter-
gesellschaft sicherstellen sollen, daß ein Vertreter 
seines Hauses in den Aufsichtsrat gewählt wird. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
auch die bei der Tochtergesellschaft entstandenen 
Verluste weitgehend auf unternehmerische Fehl-
entscheidungen sowie auf betriebliche Mängel und 
Versäumnisse zurückzuführen sind. Zu große, nicht 
auslastbare Fertigungsanlagen, unzureichende Be-
herrschung der Technik, unrealistische Planungen 
und andere Mängel in wesentlichen Bereichen wa-
ren Hauptursachen für die Fehlentwicklung. 

Der Bundesrechnungshof sieht aufgrund seiner 
Feststellungen Anhaltspunkte dafür, daß die abbe-
rufenen Geschäftsführer bei ihrer Tätigkeit nicht 
immer die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis

-

senhaften Geschäftsleiters beachteten und daß der 
Aufsichtsrat seiner Überwachungsaufgabe nicht 
voll genügte. Er bezweifelt, ob bei der Auswahl die-
ser Führungskräfte immer die gebotene Sorgfalt 
angewendet wurde. Er hat den Bundesminister er-
neut ersucht, darauf hinzuwirken, daß bei der Be-
setzung von Führungspositionen in Bundesunter-
nehmen mit größter Sorgfalt vorgegangen wird, da-
mit das Risiko personeller Fehlentscheidungen ver-
mindert wird. Diesem Ziel kann auch die schon frü-
her angeregte Verkürzung des Anstellungszeit-
raums sowie die verstärkte Förderung des Füh-
rungsnachwuchses dienen. 

47.2.3 

Der Bundesminister hat ausgeführt, er neige der 
Auffassung des Bundesrechnungshofes zu, daß der 
Kaufpreis für die Anteile zu hoch gewesen sei. Der 
Kaufentscheid habe unter großem Zeitdruck getrof-
fen werden müssen; deshalb sei zweifelhaft, ob die 
Obergesellschaft den tatsächlichen Finanzbedarf 
habe voraussehen können. Der Weg in einen neuen 
Fertigungsbereich sei für das Unternehmen zwar 
teuer, aber letztlich erfolgreich gewesen. Er sei mit 
großer Wahrscheinlichkeit nicht teurer gewesen als 
der selbständige Neuaufbau eines solchen Ferti-
gungsbereichs. 

Die Schwierigkeiten, die Tochtergesellschaft umzu-
strukturieren und zu reorganisieren, seien unter-
schätzt worden. Zwar seien Führungsschwächen 
und fehlendes Durchsetzungsvermögen erkennbar, 
schuldhafte Verstöße gegen Geschäftsführerpflich-
ten lägen aber nicht vor. Inzwischen sei eine Be-
schäftigung erreicht, welche die Anlagen weitge-
hend auslaste. Der Ausbau der Fertigungsanlagen 
sei lediglich zeitlich falsch, im Grundsatz aber rich-
tig gewesen. 

Der Bundesminister hat weiter ausgeführt, daß die 
Obergesellschaft inzwischen Maßnahmen getroffen 
habe, einen ausreichenden Führungsnachwuchs 
auszubilden und die Risiken von Personalentschei-
dungen zu vermindern. 

47.2.4 

Der Bundesrechnungshof bleibt dabei, daß das Un-
ternehmen durch den Erwerb der Tochtergesell-
schaft seine wirtschaftliche Lage beträchtlich ver-
schlechtert hat. Er hält auch daran fest, daß das 
Ausmaß der Fehlentwicklung auf Mängeln und Ver-
säumnissen in der Geschäftsführung der Tochter-
gesellschaft beruht, die von dem Unternehmen und 
von der Obergesellschaft hätten verhindert oder 
früher beseitigt werden können. Der Zeitdruck 
beim Kaufentscheid kann nicht rechtfertigen, daß 
für den Erwerb der Tochtergesellschaft ein über-
höhter Preis gezahlt und der künftige Finanzbedarf 
unzureichend ermittelt wurden. Unter Einrechnung 
von Zinsen auf das eingesetzte Kapital in Höhe von 
8 v. H. wendete das Unternehmen für den Erwerb 
und Aufbau dieses Fertigungsbereichs bisher rd. 
71 Mio. DM auf. Die bisherigen Ergebnisse der 
Tochtergesellschaft rechtfertigen den hohen Kapi-
taleinsatz nicht. 
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Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
prüfen, ob die Maßnahmen zur Sanierung der Toch-
tergesellschaft und im Bereich des Führungsperso-
nals wirksam waren. 

48 Geschäftsführung einer 
Unternehmensgruppe sowie deren 
Überwachung, Einflußnahme der 
Muttergesellschaft und des Bundesministers 

48.0 

Bei einer Unternehmensgruppe entstanden in den 
Jahren 1981 bis 1983 beträchtliche Verluste. Die 
Aufsichtsräte der Unternehmen haben nicht er-
reicht, daß Mängel und Schwachstellen in deren 
Geschäftsführung rechtzeitig beseitigt wurden. 
Dem Bund gelang es nicht, durch seinen Einfluß die 
ungünstige Entwicklung der Unternehmensgruppe 
zu verhindern. 

48.1 Geschäftsführung insgesamt 

48.1.1 

Ein Unternehmen (Muttergesellschaft), an dem der 
Bund mit Mehrheit und ein Land beteiligt sind, hält 
die Anteile der Obergesellschaft einer Unterneh-
mensgruppe, die überwiegend Erzeugnisse der Mut-
tergesellschaft vertreibt. Die Muttergesellschaft 
und die Obergesellschaft haben durch Beherr-
schungsverträge Möglichkeiten, auf die Unterneh-
mensgruppe einzuwirken. 

In der Unternehmensgruppe entstanden in den Jah-
ren 1981 bis 1983 Verluste in Höhe von rd. 130 Mio. 
DM. Die Verluste hatten ihre Ursachen zum Teil in 
der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage, 
zum Teil aber auch in betrieblichen Mängeln und 
Schwachstellen in einzelnen Unternehmen der Un-
ternehmensgruppe. Verlustursachen waren u. a.: 

— Erhebliche Mängel in der Geschäftsführung, 

— ungenügende Sorgfalt von Geschäftsführern, 

— unzureichende Wahrnehmung der Marktmög-
lichkeiten, 

— häufiger Führungswechsel im Vertriebsbereich, 

— Abwertungen der Bestände sowie zusätzliche 
Kosten für Lagerung, 

— hohe Fremdkapitalzinsen. 

Die Anteilseigner leisteten an die Muttergesell-
schaft von 1979 bis einschließlich 1984 insgesamt 
mehr als 300 Mio. DM als Kapitalzuführungen, die 
zum Teil zum Ausgleich dieser Verluste verwendet 
wurden. 

Die Obergesellschaft hat die Aufgabe, die Unter-
nehmen des Teilkonzerns zu steuern und für sie 
zentrale Dienstleistungen zu erbringen. Sie und die 
Muttergesellschaft nahmen ihren Einfluß nur unzu

-

reichend wahr und beseitigten Mängel und 
Schwachstellen bei einzelnen Untergesellschaften 
nicht schnell genug. Die ungünstige wirtschaftliche 
Entwicklung und die sich von Jahr zu Jahr ver-
schlechternden Ergebnisse waren Anlaß, daß die 
Geschäftsleitung der Obergesellschaft Ende des 
Jahres 1979 den Aufsichtsrat über ein neues Ver-
triebskonzept unterrichtete. Dies wurde allerdings 
erst vom Jahre 1983 an verwirklicht. 

48.1.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Auffassung ver-
treten, daß die Muttergesellschaft nicht mit ausrei-
chendem Nachdruck auf eine rechtzeitige Verbesse-
rung der Vertriebskonzeption hingewirkt hat, ob-
wohl die Entwicklung der Betriebsergebnisse 
längst dazu Anlaß gegeben hätte. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß sich 
das Überwachungsorgan der Obergesellschaft und 
die Muttergesellschaft nicht eingehend genug mit 
den verlustbringenden Geschäften und deren Ursa-
chen befaßt haben. Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ertragslage hätten früher eingeleitet werden 
müssen. Hierauf hätte der Bundesminister bei den 
Unternehmensorganen der Muttergesellschaft und 
der Obergesellschaft mit mehr Nachdruck hinwir-
ken müssen. 

Der Bundesrechnungshof hat ferner bemängelt, 
daß es dem Aufsichtsrat der Obergesellschaft und 
der Muttergesellschaft nicht gelungen ist, eine ge-
deihliche und effiziente Zusammenarbeit der Ge-
schäftsführer der Obergesellschaft herbeizuführen. 

48.1.3 

Der Bundesminister hat dazu ausgeführt, die Ober-
gesellschaft müsse den Interessen der Mutterge-
sellschaft untergeordnet werden. Es sei Aufgabe 
der Muttergesellschaft und ihrer Stabsabteilungen, 
die Geschäftsführung der Unternehmen zu überwa-
chen und auf ihre Vereinbarkeit mit den Konzern-
interessen zu kontrollieren. Das schließe selbstver-
ständlich nicht aus, daß der Vertreter des Bundes 
im Aufsichtsrat der Obergesellschaft Fragen auf-
werfe und Probleme aufzeige, Fehlleistungen kriti-
siere und seine Auffassung zu geschäftlichen Maß-
nahmen zum Ausdruck bringe. Der Bundesvertre-
ter im Aufsichtsrat müsse aber davon ausgehen, 
daß Maßnahmen, die der Vorstand der Mutterge-
sellschaft vorsehe, aus der Sicht des Konzerns ge-
boten seien. Der Bundesvertreter dürfe nicht versu-
chen, seine Haltung ohne Rücksicht auf die der 
Konzernleitung durchzusetzen. Ein solches Vorge-
hen gefährde die Autorität des Vorstandes und 
stelle auf längere Sicht auch zum Nachteil des Bun-
des die einheitliche Konzernleitung in Frage. 

Er sei mit dem Bundesrechnungshof der Auffas-
sung, daß die Obergesellschaft zu lange gezögert 
habe, die Unternehmen des Teilkonzerns straff zu 
führen und Konsequenzen aus den Verlustsituatio-
nen zu ziehen. Nach seiner Meinung sei es in erster 
Linie Sache der Vertreter der Muttergesellschaft im 
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Aufsichtsrat, die Zusammenarbeit der Geschäfts-
führer der Obergesellschaft sicherzustellen. 

48.1.4 

Der Bundesrechnungshof weist hierzu darauf hin, 
daß auch die Beteiligungsverwaltung des Bundes 
und die auf dessen Veranlassung dem Aufsichtsrat 
der Muttergesellschaft angehörenden Mitglieder 
verstärkten Einfluß hätten geltend machen müssen, 
damit die Unternehmensgruppe wirtschaftlich ge-
führt werde. Sie verhinderten trotz ihres Einflusses 
nicht, daß aufgrund der negativen Ergebnisse ein-
zelner Unternehmen der Bund gezwungen war, Mit-
tel zur Kapitalerhaltung der Muttergesellschaft be-
reitzustellen. Die auf Veranlassung des Bundes ge-
wählten Mitglieder der Aufsichtsräte der Mutterge-
sellschaft und der Obergesellschaft waren insbe-
sondere verpflichtet, die Geschäftsführung mit be-
sonderer Sorgfalt zu überwachen. Ihr verstärktes 
Hinwirken auf Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ergebnisse der Unternehmensgruppe hätte nicht 
im Widerspruch zu den Interessen der Konzernlei-
tung gestanden, die Autorität des Vorstandes nicht 
gefährdet und eine einheitliche Leitung nicht in 
Frage gestellt. 

48.2 Einzelgeschäfte 

Zu den Verlusten der Unternehmensgruppe trugen 
insbesondere die im folgenden dargestellten Einzel-
sachverhalte bei: 

48.2.1 

Zur Verbesserung des Verkaufs erwarben einzelne 
Unternehmen der Unternehmensgruppe Kunden-
stämme. Sie erwarteten nach den Wirtschaftlich-
keitsrechnungen daraus jeweils beträchtliche Ge-
winne; tatsächlich entstanden jedoch in mehreren 
Fällen hohe Verluste. In den Wirtschaftlichkeits-
rechnungen waren die künftig erwarteten Ergeb-
nisse viel zu hoch angesetzt. Die für die Kunden-
stämme gezahlten Kaufpreise dürften beträchtlich 
überhöht gewesen sein. 

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, daß der 
Aufsichtsrat der Obergesellschaft die von den Pla-
nungen abweichende Entwicklung der Ist-Ergeb-
nisse nicht verfolgt und deren Ursachen nicht ana-
lysiert hat. 

Der Bundesminister teilt die Auffassung des Bun-
desrechnungshofes, daß beim Erwerb von Kunden-
stämmen die Erfolgsaussichten nicht vorsichtig ge-
nug angesetzt worden sind und die tatsächlichen 
Ergebnisse sorgfältiger hätten verfolgt werden 
müssen. Demgemäß habe der Vertreter des Bundes 
im Aufsichtsrat der Obergesellschaft den Erwerb 
von vier Kundenstämmen verhindert. Er, der Bun-
desminister, werde darauf hinwirken, daß Investi-
tionsanträge künftig möglichst realistisch und aus-
sagefähig seien und trete für eine sachgerechte 
Nachkontrolle ein. 

Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
prüfen, ob die vom Bundesminister zugesagten 
Maßnahmen durchgeführt worden sind und Erfolg 
gehabt haben. 

48.2.2 

Der Abschlußprüfer wies in seinen Berichten über 
die Prüfung des Jahresabschlusses des Teilkon-
zerns zum 31. Dezember 1979 sowie über die Prü-
fungen des Jahresabschlusses der Obergesellschaft 
und des Teilkonzernabschlusses zum 31. Dezember 
1981 auf organisatorische und personelle Mängel im 
Rechnungswesen hin. Im Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses der Obergesellschaft zum 
31. Dezember 1982 stellte er erneut fest, daß Mängel 
im Rechnungswesen den Prüfungsablauf erschwert 
hätten. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
Schwachstellen im Rechnungswesen über so lange 
Zeit nicht beseitigt worden sind. 

Der Bundesminister stimmt mit dem Bundesrech-
nungshof überein, daß die Vertreter des Bundes im 
Aufsichtsrat und/oder die Beteiligungsverwaltung 
Fragen zum Rechnungswesen, die sich aus den Be-
richten der Abschlußprüfer ergeben, unverzüglich 
aufgreifen und auf Abhilfe dringen müssen. 

48.2.3 

Der Aufsichtsrat der Obergesellschaft stimmte im 
Jahre 1980 dem Bau eines Verwaltungsgebäudes 
und seiner Finanzierung über Leasing zu. Die Ober-
gesellschaft übernahm in Übereinstimmung mit der 
Muttergesellschaft selbst die Vorfinanzierung des 
Gebäudes, weil sie sich davon Zinsersparnisse ver-
sprach. Die monatlichen Kosten je Quadratmeter 
der vorhandenen Bürofläche erhöhten sich im 
neuen Bürogebäude gegenüber der bisherigen 
Miete um rd. 95 v. H (von 17 DM auf 33 DM je m 2). 
Nach der Fertigstellung des Gebäudes, dessen Ge-
samtkosten rd. 17 Mio. DM betrugen, blieben rd. 
2 000 m2  der rd. 3 000 m2  Büroflächen ungenutzt, 
weil die Obergesellschaft ihren Sitz an einen ande-
ren Standort verlegte. Da erhebliche Flächen in ab-
sehbarer Zeit nicht zu vermieten sein werden, bil-
dete die Obergesellschaft zur Abdeckung des Risi-
kos eine Rückstellung von 7,2 Mio. DM. 

Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, 
daß die Geschäftsführer der Obergesellschaft auch 
bei diesem Vorhaben nicht die Sorgfalt eines gewis-
senhaften Geschäftsleiters angewendet und den 
Aufsichtsrat nicht ausreichend unterrichtet haben. 

Die Berechnungen, ob Miete, Kauf oder Leasing die 
wirtschaftlichste Lösung war, waren nicht nach-
prüfbar. Während der örtlichen Unterrichtung des 
Bundesrechnungshofes konnte auch die Obergesell-
schaft, die sich aus Liquiditäts- und Kostengründen 
bereits im Verlauf der Vorplanung in Abstimmung 
mit der Muttergesellschaft dafür entschieden hatte, 
das Verwaltungsgebäude zu leasen, die einzelnen 
Vorgaben und deren Auswirkungen nicht nachvoll-
ziehen. Die Vorlage an den Aufsichtsrat zu diesem 
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Geschäft hält der Bundesrechnungshof als Ent-
scheidungsgrundlage nicht für ausreichend. 

Die aus dieser Investition entstandenen wirtschaft-
lichen Nachteile hätten vermieden werden können, 
wenn sich der Aufsichtsrat der Obergesellschaft 
und auch die Muttergesellschaft verstärkt mit der 
Wirtschaftlichkeitsrechnung und der Finanzierung 
befaßt hätten. 

Der Bundesminister hat erwidert, die Obergesell-
schaft habe die Vorgaben der Rechnungen in Zu-
sammenarbeit mit der Muttergesellschaft festge-
legt und der Aufsichtsrat habe die Finanzierungs-
modelle wiederholt erörtert. Der Geschäftsleitung 
der Obergesellschaft könne aus dem Neubau kein 
Vorwurf gemacht werden. Auch der Muttergesell-
schaft könne nicht angelastet werden, daß erst nach 
der Inangriffnahme des Baues eine neue Unterneh-
mensstrategie entwickelt worden sei. 

Selbst wenn sich der Bundesrechnungshof den Aus-
führungen des Bundesministers anschließen könn-
te, bleibt immer noch zu beanstanden, daß sogar bei 
der abschließenden Besprechung der Angelegen-
heit keine Wirtschaftlichkeitsrechnung mit nach-
prüfbaren Vorgaben vorgelegt wurde. 

48.2.4 

Bei einem Handelsgeschäft entstand ein Verlust 
von rd. 32 Mio. DM, ferner bestehen weitere Risiken 
in Höhe von rd. 10 Mio. DM. Nach den Feststellun-
gen der Konzernrevision kam es zu diesem Verlust, 
weil bei der Obergesellschaft erhebliche Mängel in 
den Arbeitsabläufen und in der Kontrollorganisa-
tion bestanden. 

Der Bundesrechnungshof hat eine Regelung ange-
regt, wonach die Obergesellschaft risikoreiche Ge-
schäfte, die den Bestand des Unternehmens gefähr-
den können, nur mit Zustimmung der Muttergesell-
schaft tätigen darf. Außerdem hat er darauf hinge-
wiesen, daß Maßnahmen zu treffen sind, durch die 
solche Verluste künftig verhindert werden. 

Der Bundesminister stimmt in der Beurteilung die-
ses Geschäftes mit dem Bundesrechnungshof über-
ein. Er hat dazu weiter mitgeteilt, die Beteiligungs-
verwaltung des Bundes habe sich, nachdem ihr das 
Geschäft bekannt geworden sei, unverzüglich ein-
geschaltet. Es seien von der Muttergesellschaft 
Maßnahmen getroffen worden, damit sich ein sol-
cher Vorgang nicht wiederholen könne. 

Der Bundesrechnungshof wird zu gegebener Zeit 
prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen erfolgreich 
gewesen sind. 

48.2.5 

Die Obergesellschaft betätigte sich innerhalb der 
Unternehmensgruppe auch in einem Geschäftsbe-
reich, der dem eigentlichen Zweck der Muttergesell-
schaft nicht unmittelbar dient. 

48.2.5.1 

Die Obergesellschaft gründete weitere Fertigungs-  
und Vertriebsgesellschaften oder beteiligte sich an 
solchen. Im Rahmen der Verstärkung und der Neu-
ordnung dieses Geschäftsbereichs stellte sie Pla-
nungen auf, zu denen sie ein Jahr später erklärte, 
daß die Planzahlen nicht erreicht würden. 

Der Bundesminister stimmte den gesellschafts-
rechtlichen Veränderungen in diesem Bereich nach 
§ 65 Abs. 3 BHO zu. 

Der Aufsichtsrat stimmte ebenfalls zu, äußerte aber 
Unmut über die knappe Vorlage und über die opti-
mistische Darstellung dieses Geschäftsbereichs. In 
den Jahren 1979 bis 1982 entstanden anstatt der 
geplanten Gewinne von rd. 10 Mio. DM Verluste von 
rd. 16 Mio. DM. 

Die Fertigungskapazitäten wurden mit hohen Inve-
stitionen erweitert. Die Auslastung eines Werkes, 
die vor den Investitionen noch 100 v. H. betrug, ging 
im Jahre 1983 auf 38 v. H. zurück. Obwohl die Be-
stände über dem Bedarf lagen, wurde zur Verbesse-
rung der Kapazitätsauslastung auf Vorrat produ-
ziert, gleichzeitig wurden erhebliche Mengen zuge-
kauft. Die durch Investitionen geschaffene Überka-
pazität und der durch hohe Bestände entstandene 
Aufwand für Zinsen und Lagerung trugen in erheb-
lichem Maße zu den schlechten wirtschaftlichen Er-
gebnissen bei. 

48.2.5.2 

Der Bundesrechnungshof hat bemängelt, daß in den 
Jahren 1980 bis 1982 die Veränderungen und die 
Neuordnung in diesem Geschäftsbereich nicht mit 
der gebotenen Sorgfalt geplant und vorbereitet wur-
den. Vor allem die Muttergesellschaft, aber auch 
der Aufsichtsrat der Obergesellschaft, hätten die 
Ursachen der erheblichen Planunterschreitungen 
mit mehr Nachdruck verfolgen und auf Maßnah-
men hinwirken sollen, die geeignet gewesen wären, 
die ungünstige wirtschaftliche Entwicklung zu ver-
hindern. Sie hätten sich vor der Zustimmung zu den 
Investitionen eingehend mit deren Notwendigkeit 
und mit deren Wirtschaftlichkeit befassen müssen. 
Vor allem hätten die Hinweise des Abschlußprüfers 
im Jahresabschluß zum 31. Dezember 1980 auf zahl-
reiche Mängel und Schwachstellen in der Lager-
wirtschaft und im Kostenerfassungs- und -überwa-
chungssystem sowie im internen Kontroll- und In-
formationssystem für den Aufsichtsrat Anlaß sein 
müssen, auf deren unverzügliche Beseitigung mit 
Nachdruck hinzuwirken. 

Der Bundesminister hätte die Anträge der Mutter-
gesellschaft auf Zustimmung zum Kauf von Antei-
len anderer Unternehmen nach § 65 Abs. 3 BHO kri-
tisch prüfen müssen. Dabei hätte insbesondere die 
Frage untersucht werden sollen, ob der neu aufge-
nommene Geschäftszweig, der nicht im unmittelba-
ren Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck 
der Obergesellschaft steht, gesellschaftsrechtlich 
zulässig und wirtschaftlich sinnvoll ist. Insoweit hat 
der Bundesminister auch den Beschluß des Deut-
schen Bundestages vom 17. September 1982 bei Ent- 
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scheidungen über Beteiligungen an anderen Bun-
desunternehmen einen strengen Maßstab anzule-
gen, nicht ausreichend beachtet (Plenarprotokoll 
9/115 S. 7083 i. V. m. Drucksache 9/1759 — Teil II — 
zu Nr. 50). 

48.2.5.3 

Der Bundesminister hat ausgeführt, er teile aus 
nachträglicher Sicht die Auffassung des Bundes-
rechnungshofes, daß der Einstieg der Obergesell-
schaft in den konzernfremden Bereich eine Fehl-
maßnahme gewesen sei. Der Beteiligungsverwal-
tung des Bundes könne kein Vorwurf daraus ge-
macht werden, daß sie die Überlegungen der Mut-
tergesellschaft akzeptiert und bereits damals vor-
handene Bedenken zurückgestellt habe. Für sie sei 
die Undurchführbarkeit des neuen Betriebskon-
zepts nicht erkennbar gewesen, weil unter dem Ein-
druck der damaligen Energiekrise dieser Bereich 
allgemein mit großer Zuversicht beurteilt worden 
sei. Auch die eingeholten Marktuntersuchungen 
hätten die spätere Marktschwäche nicht vorausge-
sehen. Die Beteiligungsverwaltung hätte in die Ver-
antwortung der Konzernleitung eingegriffen, wenn 
sie die dargestellten Maßnahmen durch Versagung 
der haushaltsrechtlichen Genehmigung verhindert 
hätte. 

48.2.5.4 

Der Bundesrechnungshof meint, die Mitglieder des 
Bundes in den Überwachungsorganen der Mutter-
gesellschaft und der Obergesellschaft sowie der 
Bundesminister als Beteiligungsverwaltung hätten 
nicht ohne weiteres die Überlegungen der Konzern-
leitung akzeptieren und bereits damals vorhandene 
Bedenken zurückstellen dürfen. Dies gilt um so 
mehr, als sie wissen mußten, daß die Konzernspitze 
für diesen Produktionsbereich über keinen bran-
chenspezifischen Sachverstand verfügte. 

Im Hinblick auf die Verluste in mehreren Jahren 
und die offenkundigen Mängel in den Geschäftsfüh-
rungen hätten die Mitglieder der Überwachungsor-
gane Anlaß gehabt, durch Ausnutzung all ihrer 
Möglichkeiten (Berichterstattung, zustimmungsbe-
dürftige Geschäfte, Bestellung der Geschäftsführer) 
bei diesen Unternehmen auf Maßnahmen hinzuwir-
ken, die deren wirtschaftliche Situation schneller 
verbesserten. 

Die Beteiligungsverwaltung sollte durch Einwir-
kung und gegebenenfalls Weisung an die auf ihre 
Veranlassung den Aufsichtsräten der Unternehmen 
angehörenden Mitglieder, durch die Wahrnehmung 
der Rechte als Gesellschafter sowie bei der Bewilli-
gung von Haushaltsmitteln zur Kapitalverstärkung 
und bei der Erteilung der Zustimmung nach § 65 
BHO ihren Einfluß mit dem Ziele verstärken, daß 
Fehlentwicklungen und Mängel verhindert oder 
schneller beseitigt werden. Kapitalzuführungen, die 
zum Ausgleich von Verlusten bei der Muttergesell-
schaft dienen, sollten nur unter der Voraussetzung 
geleistet werden, daß die Muttergesellschaft alles 
unternimmt, die Finanz- und Ertragslage des Teil-
konzerns aus eigener Kraft zu konsolidieren: 

Sondervermögen 

ERP 

49 Abwicklung bestimmter Förderprogramme 

(Kapitel 1 Titelgruppe 01, Kapitel 6 
Titelgruppe 01 und Kapitel 2 Titelgruppe 03 
der ERP-Wirtschaftspläne 1982 bis 1985) 

49.0 

Die ERP-Mittel werden in einem sehr verwaltungs-
aufwendigen Verfahren vergeben. Bei den Umwelt-
programmen werden das Subsidiaritäts- und das 
Verursacherprinzip verletzt. Es bestehen erhebliche 
Ausgabereste. Regelungen, die fördern sollen, wur-
den auch dann beibehalten, wenn sie die Empfän-
ger der Mittel benachteiligen. 

49.1 Darlehen für Vorhaben des Umweltschutzes 

49.1.1 Verfahren bei der Gewährung von ERP -Darlehen 

Das ERP-Sondervermögen stellt Mittel zur Förde-
rung von Abwasserreinigungs-, Luftreinhaltungs-
und Abfallbeseitigungsanlagen als Darlehen nach 
Maßgabe jährlicher ERP-Wirtschaftsplangesetze 
zur Verfügung. Die Darlehen werden nicht unmit-
telbar gewährt, sondern über Hauptleihinstitute ge-
leitet. Hauptleihinstitute sind im Bundesgebiet die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Lastenaus-
gleichsbank. Beide gehören als bundesunmittelbare 
Anstalten des öffentlichen Rechts zur mittelbaren 
Bundesverwaltung. Die Hauptleihinstitute erhalten 
die Mittel als Kredite des ERP-Sondervermögens. 
Sie leihen sie entweder an Gemeinden und Gemein-
deverbände, öffentliche Einrichtungen, Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sowie kommunale 
Wirtschaftsunternehmen als Kommunalkredite un-
mittelbar aus, oder sie gewähren Darlehen an Ban-
ken, die ihrerseits Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft als Endkreditnehmern Kredite unter 
ERP-Bedingungen gewähren. 

49.1.1.1 

Die durch die ERP-Wirtschaftsplangesetze der 
Jahre 1982 bis 1985 bereitgestellten ERP-Mittel von 
fast 3 Mrd. DM sind nicht zügig abgeflossen. Die 
nachstehende Tabelle weist die Entwicklung der 
Ausgabereste aus (siehe Seite 104 unten): 

Danach sind in den Jahren 1982 bis 1984 jeweils 
lediglich zwischen 46 v. H. und 56 v. H. der zur Ver-
fügung stehenden Mittel abgeflossen. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
der verzögerte Abfluß der ERP-Mittel mit auf das 
nachfolgend dargestellte verwaltungsaufwendige 
Verfahren bei der Gewährung von Darlehen zu-
rückzuführen ist. Eine Vereinfachung und Be-
schleunigung des Verfahrens könnte zu einem Ab-
bau der erheblichen Ausgabereste beitragen. 

Vorhaben des Umweltschutzes (Errichtung von De

-

ponien, Kläranlagen usw.) müssen von den zustän- 
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digen Behörden der Bundesländer genehmigt wer-
den. Wird eine Mitfinanzierung aus ERP-Mitteln 
angestrebt, so prüfen diese Behörden auch die Kre-
ditanträge und leiten sie über die Mittelinstanzen 
an die obersten Landesbehörden, die sie nach eige-
ner Prüfung befürwortend den Bundesbehörden 
übersenden. 

Der Bundesminister für Wirtschaft (Bundesmini-
ster) und der Bundesminister des Innern erhalten 
je zwei Ausfertigungen des Antrages mit den be-
gründenden, in der Regel sehr umfangreichen Un-
terlagen. Der Bundesminister des Innern hört das 
Umweltbundesamt in Fällen, in denen er dies für 
notwendig hält. 

Vertreter beider Bundesministerien entscheiden 
danach in einem „Gemeinsamen Ausschuß". An 
dessen Sitzungen nehmen Vertreter der Hauptleih-
institute teil, die kein Stimmrecht haben. Die Ent-
scheidungen des „Gemeinsamen Ausschusses" wer-
den den Hauptleihinstituten schriftlich mitgeteilt. 

Die Hauptleihinstitute verfahren bei der Darle-
hensgewährung unterschiedlich. Die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau teilt dem Antragsteller zunächst 
mit, die Vergabe eines Darlehens sei beabsichtigt 
und fordert weitere Unterlagen an. Nach deren Prü-
fung teilt sie mit, sie habe ein ERP-Darlehen bewil-
ligt. Die Lastenausgleichsbank verständigt dagegen 
den Antragsteller sofort von der Bewilligung des 
ERP-Darlehens und fordert zur bankmäßigen Ab-
wicklung weitere Unterlagen an. 

Die Hauptleihinstitute prüfen auch vor der Gewäh-
rung von Kommunalkrediten die Bonität der An-
tragsteller. Dabei wird u. a. geprüft, ob die Ge-
meinde nach Gemeinderecht zur Aufnahme des 
Kredites berechtigt ist und wer sie verbindlich ver-
treten kann. Es werden Daten über den Verschul-
dungsgrad der Kommune, den Kostendeckungsgrad 
der Gebühren für die Nutzung der Umwelteinrich-
tung u. ä. in umfangreichen Vorlagen für bankinter-
ne Bewilligungsinstanzen zusammengefaßt. Diese 
Prüfungen haben in keinem Falle dazu geführt, daß 
ein vom „Gemeinsamen Ausschuß" bewilligtes 
ERP-Darlehen nicht ausgezahlt wurde. Nach Zeich-
nung der Schuldurkunden zahlen die Hauptleihin-
stitute die ERP-Darlehen nach Abruf aus und über-
nehmen die weitere Abwicklung. 

49.1.1.2 

Der Bundesrechnungshof sieht den Verfahrensab

-

lauf im Bereich der unmittelbaren und der mittelba

-

ren Bundesverwaltung als zu aufwendig und damit 
insgesamt nicht als förderfreundlich an. Er hält die 
Einschaltung des Bundesministers des Innern und 
des Umweltbundesamtes in die Einzelfallentschei-
dung für entbehrlich, weil die umweltpolitischen 
Belange bereits ausreichend durch die zuständigen 
Landesbehörden gewürdigt worden sind, die die Er-
richtung von Umweltschutzeinrichtungen geneh-
migt und die Bewilligung von ERP-Krediten befür-
wortet haben. 

Eine darüber hinausgehende Prüfung ist für die Be-
willigungsentscheidung ohne Bedeutung. Es ist aus-
reichend, wenn der Bundesminister nach § 1 ERP

-

Verwaltungsgesetz vom 31. August 1953 (BGBl. I 
S. 1312) die erforderliche Mittelbereitstellung allein 
vornimmt. Hierzu bedarf es auch nicht eines „Ge-
meinsamen Ausschusses". 

49.1.1.3 

Der Bundesminister des Innern hat mitgeteilt, er 
halte weiterhin seine Mitwirkung bei der Bewilli-
gung jedes ERP-Kredites im Umweltschutzbereich 
für notwendig. Er habe verhindert, daß in den letz-
ten Jahren ERP-Mittel in Höhe vieler Millionen DM 
unsachgerecht verwendet worden seien. Allein im 
ERP-Abfallbeseitigungsprogramm seien dadurch 
120 Mio. DM eingespart worden, wobei gegen die 
Befürwortung der Anträge durch die Bundesländer 
habe votiert werden müssen. 

49.1.1.4 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes trifft es zwar zu, daß in den letzten Jahren 
Anträge abgelehnt wurden oder niedrigere ERP-
Darlehen als beantragt genehmigt worden sind. Die 
Ablehnungen und Kürzungen waren aber durch die 
Knappheit an ERP-Mitteln oder durch solche Um-
stände bedingt (Verstoß gegen ERP-Vorschriften), 
die auch für jeden nicht fachtechnisch vorgebilde-
ten Verwaltungsbeamten erkennbar waren. Es 
hätte dazu der zeitraubenden Beteiligung des Bun-
desministers des Innern und des Umweltbundesam-
tes nicht bedurft. 

49.1.1.5 

Der Bundesrechnungshof hat angeregt, die Haupt-
leihinstitute sollten bei Kommunalkrediten die Bo-
nitätsprüfung einschränken, da von der Kreditfä-
higkeit der Kommunen in der Bundesrepublik aus-
zugehen ist. Etwa nötige Zustimmungen bankinter- 

Entwicklung der Ausgabereste des ERP-Sondervermögens bei Umweltschutzvorhaben 

Jahr 

Ausgaberest 
am Ende des 

Vorjahres 

Mittelansatz im 
ERP-Wirtschafts

-

plan 

im laufenden Jahr 
zur Verfügung abgeflossen Ausgaberest am 

Jahresende 

in Mio. DM 

1982 195 870 1 065 542 523 
1983 523 845 1 368 623 745 
1984 745 685 1430 799 631 
1985 631 595 1 226 
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ner Überwachungsorgane sollten in vereinfachten 
Verfahren eingeholt werden. Besondere Fragebo-
genaktionen, wobei u. a. bei der beabsichtigten Er-
richtung von Kläranlagen gefragt wird, ob damit 
ein Umweltschutzeffekt verbunden sei, sollten un-
terlassen werden. Fragen nach dem Kostendek-
kungsgrad von Gebühren berühren die Rechte der 
Selbstverwaltungsträger. 

49.1.2 Auswirkung der Senkung von Zinssätzen für Darlehen 
aus den ERP-Sondervermögen 

49.1.2.1 

Der Bundesminister hat in den letzten Jahren die 
Zinssätze für ERP-Darlehen mehrfach gesenkt, z. B. 
die für Umweltschutzmaßnahmen am 22. Oktober 
1982 von 8 v. H. auf 6,5 v. H., am 26. Oktober  1984 von 
6,5 v. H. auf 6 v. H. und am 1. Juli 1985 von 6 v. H. auf 
5,5 v. H. 

Die jeweils niedrigeren Zinssätze galten bzw. gelten 
für alle Darlehen, die vom Tage der Zinssenkung ab 
zugesagt worden sind, bis zu ihrer Rückzahlung. 

In aller Regel vergeht von der Zusage bis zum Ab-
ruf der ERP-Mittel eine erhebliche Zeitspanne. 
Fällt in eine solche Zeit eine Zinssenkung, so müs-
sen die Darlehensnehmer den bisherigen höheren 
Zins aufbringen, obwohl zur Zeit des Abrufs andere 
Darlehensnehmer mit späterer Darlehensbewilli-
gung für den gleichen Verwendungszweck niedri-
ger verzinsliche ERP-Darlehen erhalten. 

49.1.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat darauf verwiesen, 
daß Zinssenkungen des ERP-Sondervermögens im 
Zuge allgemeiner Marktbewegungen stattfinden. 
Zwar gilt die Unveränderbarkeit der ERP-Konditio-
nen von der Zusage ab als Element der Förderung. 
Diese als Begünstigung gedachte Regelung ver-
kehrt sich aber in ihr Gegenteil, wenn ERP-Zins-
sätze nur für Neuzusagen und nicht auch für zuge-
sagte, aber noch nicht abgerufene Darlehensbeträ-
ge gesenkt werden. In derartigen Fällen haben An-
tragsteller 'häufig auf die Inanspruchnahme zuge-
sagter Darlehen verzichtet. In einem Falle hatte der 
Antragsteller das Darlehen erst abgerufen, als der 
Zinssatz am Kapitalmarkt den des ERP-Sonderver-
mögens wieder überstieg. Der Bundesrechnungshof 
hat deshalb zu erwägen gegeben, den niedrigeren 
Zinssatz auch auf die zugesagten, aber noch nicht 
abgerufenen Darlehensbeträge anzuwenden. 

Der Bundesminister hat hierzu keine Stellung ge-
nommen. Er hat sich darauf beschränkt, die Frage 
zu stellen, wie er sich bei einer Änderung des jetzi-
gen Verfahrens bei Zinsanhebungen verhalten sol-
le. Der Bundesrechnungshof meint, daß es der För-
derauftrag des § 2 ERP-Verwaltungsgesetz gebietet, 
den Zinssatz nicht anzuheben. 

49.1.3 Subsidiaritätsprinzip und Verursacherprinzip 

Nach den „ERP-Vergabebedingungen" vom 3. Au- 
gust 1982 (Bundesanzeiger Nr. 160 vom 31. August 

1982) sollen ERP-Mittel nur gewährt werden, wenn 
die Durchführung des Vorhabens ohne diese Förde-
rung wesentlich erschwert würde. Dabei sind auch 
die wirtschaftlichen Gesamtverhältnisse der Eigen-
tümer zu berücksichtigen (Subsidiaritätsprinzip). 

Die „Richtlinien" für die ERP-Umweltprogramme 
vom 3. August 1982 (Bundesanzeiger Nr. 160 vom 
31. August 1982) sehen die Gewährung von Darle-
hen für bestimmte Umweltvorhaben vor. Dabei darf 
durch die Darlehensgewährung der Grundsatz, daß 
die Kosten der Einrichtung vom Verursacher zu tra-
gen sind, nicht berührt werden (Verursacherprin-
zip). 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß sehr 
hohe ERP-Darlehen an Unternehmen vergeben 
worden sind, die 

— zu den größten und wirtschaftlich leistungsfähi-
gen in der Bundesrepublik Deutschland zählen 
(Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip) oder 

— Anlagen bauen wollten, mit denen von ihnen 
selbst produzierte Schadstoffe beseitigt, un-
schädlich gemacht oder in der Entstehung ver-
ringert werden sollten. Dabei wurden selbst neu 
zu errichtende Produktionsanlagen subventio-
niert (Verstoß gegen das Verursacherprinzip). 

Der Bundesminister hat ausgeführt, die vom Bun-
desrechnungshof beanstandeten ERP-Finanzierun-
gen seien möglich gewesen, weil im Rahmen der 
„Gemeinschaftsinitiative für Arbeitsplätze, Wachs-
tum und Stabilität" in den Jahren 1982 und 1983 
zusätzliche ERP-Mittel für die Umweltschutzförde-
rung zur Verfügung standen. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes rechtfer-
tigt dies nicht die Verletzung der in den Vergabebe-
dingungen und Richtlinien festgelegten Subven-
tionsgrundsätze. 

49.2 Zuschüsse für Vorhaben in Berlin 

49.2.1 

Das ERP-Sondervermögen gewährt seit über 
20 Jahren Zuschüsse für bestimmte Fördervorha-
ben in Berlin. 

Im ERP-Wirtschaftsplan 1985 (BGBl. I S. 925) sind 
für „Wirtschaftsnahe Forschung" 2,8 Mio. DM und 
für „Ausstellungen, Messen und sonstige wirt-
schaftliche Fördermaßnahmen" 2,5 Mio. DM vorge-
sehen. 

Zuwendungsempfänger sind bei den für For-
schungszwecke bereitgestellten Mitteln einschlä-
gige Institutionen. Bei den für Ausstellungen und 
Messen bewilligten Geldern sind es eine Gesell-
schaft, an der das Land Berlin überwiegend betei-
ligt ist, sowie eine andere Institution in Berlin. 

An der Bewilligung der Mittel für Forschungsvor-
haben sind der Senator für Wirtschaft und Verkehr 
des Landes Berlin (Senator) und der Bundesmini-
ster beteiligt; ferner wirkt der „ERP-Forschungs-
ausschuß" mit, dem neben den beiden vorstehend 
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genannten auch der Bundesminister für Forschung 
und Technologie sowie die Deutsche Forschungsge-
meinschaft angehören. Der Senator erteilt Zuwen-
dungsbescheide über die Vergabe der ERP-Mittel 
auch dann, wenn ERP-Mittel Bundesbehörden zu-
fließen (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
Bundesanstalt für Materialprüfung, beide Berlin). 
Ihm obliegt ebenfalls die verwaltungsseitige Prü-
fung der Zuwendungen. 

Aus den für Ausstellungen und Messen bewilligten 
Mitteln mindert die Gesellschaft ihren Fehlbetrag 
aus drei Veranstaltungen. Auch das Land Berlin 
unterstützt die Gesellschaft durch hohe Zuwendun-
gen aus dem Landeshaushalt. Die andere Institu-
tion beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierung 
einiger Veranstaltungen. Die ERP-Mittel ermögli-
chen es ihr, einen Teil der Kosten zu decken. 

Die Zuwendungen zur Teilfinanzierung der Ausstel-
lungen und Messen beantragt die Gesellschaft in 
der im ERP-Wirtschaftsplan vorgegebenen Höhe 
beim Senator, der dem Antrag im eigenen Namen 
entspricht, nachdem er sich der Zustimmung des 
Bundesministers vergewissert hat.Er ruft die Mit-
tel auf einem eigens für ihn eingerichteten Sonder-
konto des ERP-Verwalters ab und leitet sie der Ge-
sellschaft zu. Diese erteilt ihrerseits einen Zuwen-
dungsbescheid an die andere Institution und stellt 
ihr ERP-Mittel zur Verfügung. In die Prüfung des 
Verwendungsnachweises ist der Abschlußprüfer 
der Gesellschaft eingeschaltet. 

49.2.2 

Der Bundesrechnungshof betrachtet diese geschil-
derten Verfahren für zu verwaltungsaufwendig und 
hat Verfahrensvereinfachungen vorgeschlagen. 

Für den Bereich „Wirtschaftsnahe Forschung" hat 
er insbesondere empfohlen, die Verwaltung der 
ERP-Mittel dem Senator zu übertragen, ihm die Ab-
stimmung mit der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zu überlassen und auf den „ERP-Forschungs-
ausschuß" zu verzichten. Damit würde vermieden, 
zwei Bundesministerien mit Einzelfallentscheidun-
gen geringer Bedeutung zu beschäftigen. Er hat 
sich ferner für Vereinfachungen bei der Abrech-
nung ausgesprochen. 

Für den Bereich Ausstellungen und Messen hat der 
Bundesrechnungshof angeregt, die Zuwendungen 
unmittelbar durch den Bundesminister bewilligen 
zu lassen und die auf die einzelnen Veranstaltun-
gen entfallenden Teilbeträge termingerecht der Ge-
sellschaft direkt zu überweisen. Damit würde die 
hier unnötige Einschaltung einer Landesbehörde 
vermieden und der bisher umständliche Mittelfluß 
vereinfacht werden. Eine etwa notwendige Abstim-
mung zwischen den Dienststellen des Landes und 
des Landesunternehmens sollte außerhalb des Ver-
fahrens der Bewilligung von ERP-(Bundes-)Mitteln 
möglich sein. 

49.2.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er sei den Anre-
gungen des Bundesrechnungshofes gefolgt. Er habe 
Ende des Jahres 1983 mit dem Senator „Treuhand-
verträge" abgeschlossen, die eine Bund/Land-Ver-
einbarung mit dem Ziel der Abwicklung der Förder-
maßnahmen darstellen. Im Abschluß der „Treu-
handverträge" liege eine zusätzliche Komplizierung 
des Verfahrens; dies sei Folge der „Intervention des 
Bundesrechnungshofes". 

49.2.4 

Der Bundesrechnungshof weist demgegenüber dar-
auf hin, daß der Bundesminister nur in geringem 
Umfang die Vorschläge des Bundesrechnungshofes 
übernommen hat. Die Treuhandverträge, deren Ab-
schluß der Bundesrechnungshof im übrigen nicht 
angeregt hat, sehen für den Bereich „Wirtschafts-
nahe Forschung" lediglich vor, daß der Senator die 
Durchführung des ERP-Forschungsprogramms 
übernimmt; der ERP-Forschungsausschuß wird bei-
behalten. Für den Bereich Ausstellungen und Mes-
sen schreibt der Treuhandvertrag das bisherige 
Verfahren im wesentlichen fest. 

Der Bundesrechnungshof ist weiterhin der Auffas-
sung, daß das schwerfällige, verwaltungsaufwen-
dige und unwirtschaftliche Verfahren unverzüglich 
vereinfacht werden sollte. 

Deutsche Bundesbahn 

Stand der Entlastung 

Die Bundesregierung hat dem Vorstand und dem 
Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn am 
9. April 1985 für das Geschäftsjahr 1982 Entlastung 
erteilt. 

50 Jahresabschluß 

50.1 Vermögens- und Finanzlage 

Nach den aus dem Jahresabschluß der Deutschen 
Bundesbahn abgeleiteten Nettobilanzwerten (ohne 
ihre rechtlich unselbständigen betrieblichen Sozial-
einrichtungen1)) stellt sich die Vermögens- und Fi-
nanzlage zum 31. Dezember 1983 gegenüber den 
beiden Vorjahren folgendermaßen dar: 

1 ) Bundesbahn- Sozialwerk, Bundesbahn-Hausbrandver-
sorgung usw. 
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31. De- 31. De- 31. De- 
zember zember zember 

Aktiva 1981 1982 1983 

in Mrd. DM 

Sachanlagen 	 52,9 54,3 56,0 
Finanzanlagen 	 2,5 2,4 2,4 
Umlaufvermögen 	 3,0 3,7 2,9 
Rechnungsabgrenzung 1,1 1,0 1,0 

59,5 61,4 62,3 

31. De- 31. De- 31.De- 
zember zember zember 

Passiva 1981 1982 1983 

in Mrd. DM 

Eigene Mittel 	 14,4 14,2 14,7 
Baukostenzuschüsse 6,7 7,2 7,6 
u. ä. von Dritten 	 
Verbindlichkeiten, 
deren Kapitaldienst 0,5 0,4 0,3 
der Bund trägt 	 
Kreditverbindlich- 34,0 35,6 35,6 
keiten 	 
Übrige Verbindlich- 
keiten und Rück- 3,9 4,0 4,1 
stellungen 	 

59,5 61,4 62,3 

Bei einem im Vergleich zu den Vorjahren geringe-
ren Zuwachs des Bilanzvolumens um 0,9 Mrd. DM 
( = 1,5 v. H. gegenüber 1982) vergrößerte sich das 
Sachanlagevermögen der Deutschen Bundesbahn 
1983 um 1,7 Mrd. DM und nimmt damit einen Anteil 
an der Nettobilanzsumme von 89,9 v. H. (Vorjahr: 
88,4 v. H.) ein. Hierin spiegeln sich die im Jahre 1983 
um 265,5 Mio. DM auf 4 407,5 Mio. DM gewachsenen 
Bruttoinvestitionen wider, die im Gegensatz zum 
Vorjahr wieder zu einer Steigerung der Nettozu-
gänge um 203,5 Mio. DM auf 1 569,6 Mio. DM führ-
ten. 

Ein Großteil der Investitionen für Bahnanlagen ent-
fiel auf die Arbeiten an den Neu- und Ausbaustrek-
ken sowie die Fortführung von Baumaßnahmen bei 
der S-Bahn Frankfurt; im Bereich der Neubaustrek-
ken wurden im Jahre 1983 erstmals mehr als 1 Mrd. 
DM ausgegeben. 

Bei den Fahrzeugen ergaben sich gegenüber 1982 
Mehrinvestitionen von 146,3 Mio. DM ( + 15,8 v. H.), 
und zwar im wesentlichen bei elektrischen Lokomo-
tiven, Güterwagen und Straßenkraftfahrzeugen. 
Mit dem Erwerb von 958 Postomnibussen wurde die 
Überführung des Postreisedienstes in den Bahn-
busverkehr mit Ausnahme des Bereichs Augsburg/ 
Oberallgäu abgeschlossen. Der gesamte Fahrzeug-
bestand der Deutschen Bundesbahn verringerte 
sich im Jahre 1983 um 12 656 auf 335 079 Fahr-
zeuge. 

Der Rückgang des Umlaufvermögens um rd. 
0,8 Mrd. DM ist im wesentlichen auf eine Verminde-
rung der Festgeldbestände am Bilanzstichtag zu-
rückzuführen. 

Die seit dem Jahre 1980 zunehmend ungünstige 
Entwicklung des Eigenkapitals setzte sich im Jahre 
1983 zunächst nicht weiter fort. Der Verringerung 
des bilanzmäßigen Eigenkapitals ( = Grundkapital, 
Einlagen des Bundes zur Abdeckung von Verlust-
vorträgen und Rücklagen) um rd. 63 Mio. DM steht 
- bedingt durch einen gegenüber dem Vorjahr 
niedrigeren Jahresfehlbetrag - eine Abnahme des 
ausgewiesenen Bilanzverlustes um rd. 332 Mio. DM 
gegenüber. Hierdurch konnte - bei gleichzeitiger 
Begrenzung der Nettokreditaufnahme auf rd. 
56 Mio. DM - erstmals seit dem Jahre 1979 der 
Anteil des bilanzmäßigen Eigenkapitals an der Ge-
samtbilanzsumme gegenüber dem Jahre 1982 wie-
der geringfügig um 0,5 v. H. auf 14,7 Mrd. DM gestei-
gert werden. Längerfristige negative Auswirkungen 
für die Eigenkapitalstruktur sind allerdings zu er-
warten, wenn eine Verringerung des Grundkapitals 
für die teilweise Abdeckung von Jahresfehlbeträ-
gen, wie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, 
nämlich um rd. 513 Mio. DM im Jahre 1982 und rd. 
125 Mio. DM im Jahre 1983, geschehen, weiterhin 
hingenommen werden würde. Unter Berücksichti-
gung der von der Bundesregierung zur Deckung des 
Jahresfehlbetrags 1982 inzwischen beschlossenen 
Inanspruchnahme von rd. 398 Mio. DM des Grund-
kapitals im Jahre 1984 ergibt sich in dem Zeitraum 
von 1982 bis 1984 eine Reduzierung des Grundkapi-
tals von über 1 Mrd. DM ( = 5,2 v. H. des Standes 
vom 31. Dezember 1981). 

Bei den Fremdmitteln konnte die Steigerungsrate 
der Bruttokreditaufnahme gegenüber dem Vorjahr 
( + 14,4 v. H.) erneut auf 12,2 v. H. ( = 4,39 Mrd. DM) 
abgesenkt werden. Der Anteil der kurzfristigen 
Neukredite an den gesamten Zugängen hat sich ge-
genüber dem Jahre 1982 nahezu verdoppelt (1982: 
rd. 20 v. H.; 1983: 38 v. H.). Die Fremdmittelstruktur 
hat sich damit seit dem Jahre 1979 - wie aus der 
nachfolgenden Graphik ersichtlich - weiter zu La-
sten der kurzfristigen Verbindlichkeiten verändert: 
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Trotz der geringen Netto-Neuverschuldung von rd. 
56 Mio. DM und einem gegenüber dem Vorjahr um 
0,1 Prozentpunkte auf 8,2 v. H. verringerten Durch-
schnittszinssatz wurde im Jahre 1983 der Rückgang 
der Zinsaufwendungen für langfristige Kreditver-
bindlichkeiten von 42 Mio. DM durch die Zunahme 
der Zinsen für kurzfristige Kredite in Höhe von 
68 Mio. DM deutlich übertroffen. Im Jahre 1984 
konnten die Kreditverbindlichkeiten um rd. 76 Mio. 
DM vermindert werden; dennoch lagen die Zinsauf-
wendungen für die langfristigen und kurzfristigen 
Kreditverbindlichkeiten um 10 Mio. DM über denen 
des Vorjahres. 
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50.2 Erfolgslage 

Die nachfolgende Tabelle enthält die zusammenge-
faßten Ergebnisse aus den Gewinn- und Verlust-
rechnungen der Jahre 1981 bis 1983: 

1981 1982 ,1983 

in Mrd. DM 

Erträge 

Personenverkehr 	 5,8 6,0 5,71) 
Güterverkehr 	 9,2 8,9 9,31) 
andere eigene 
Erträge 	 2,6 2,6 2,3 
erfolgswirksame 
Ausgleichszahlungen 
des Bundes 	 9,1 9,2 9,4 

26,7 26,7 26,7 
Jahresfehlbetrag 	 4,0 4,2 3,7 

30,7 30,9 30,4 

Aufwendungen 

Personalaufwand 	 20,2 20,3 20,3 
Sachaufwand 	 6,4 6,5 6,2 
Abschreibungen und 
Restbuchwerte 	 2,6 2,8 2,8 
Zinsen für Kreditver- 
bindlichkeiten 2) 	 2,7 2,9 2,9 
sonstige 
Aufwendungen 	 0,7 0,5 0,5 

%Aufwands- 
minderungen 	 %1,9 %2,1 %2,3 

30,7 30,9 30,4 

1) mit Vorjahr nicht vergleichbar (s. nachfolgenden Text) 
2) ohne Zinsen für Anleihen und andere Fremdmittel zur 

Kapitalaufstockung durch den Bund 

Bei im wesentlichen unveränderten Gesamterträ-
gen konnte durch verminderte Aufwendungen der 
Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr um 
436 Mio. DM auf rd. 3,7 Mrd. DM gesenkt werden. 

Bei dem Vergleich der Erträge des Personen- und 
Güterverkehrs mit den Ergebnissen des Vorjahres 
ist zu beachten, daß die Deutsche Bundesbahn vom 
Jahre 1983 an erstmals die Erträge des Expreßgut-
verkehrs (1983: rd. 485 Mio. DM) nicht mehr beim 
Personenverkehr, sondern beim Güterverkehr er-
faßte. Unter Berücksichtigung dieser Änderung war 
für das Jahr 1983 eine Steigerung der Personenver-
kehrsträger um knapp 3 v. H. ( = rd. 178 Mio. DM) zu 
verzeichnen, die sich allerdings bei insgesamt leicht 
rückläufigen Verkehrsleistungen im Schienenver-
kehr im wesentlichen aus den zu Jahresbeginn 
durchgeführten Tariferhöhungen von durchschnitt-
lich 4,3 v. H. im Nahverkehr und von durchschnitt-
lich 2,1 v. H. im Fernverkehr ergab. Während diese 
Tarifmaßnahmen im Schienenpersonennahverkehr 
zu einer Zunahme der Erträge um 6,7 .v H. ( = 93 
Mio. DM) führten, setzte sich der Ertragsrückgang 

im Schienenpersonenfernverkehr trotz verschie-
dener Sonderangebote („Rosarote Wochen", „Abteil 
des Jahres", „Auto-fast-für-nix-Tarif" u. a.) in be-
schleunigtem Maße fort (1982: / 0,3 v. H.; 1983: 
1. 5,1 v. H.). Erst im Jahre 1984 setzte eine leichte 
Aufwärtsentwicklung ( + 1,7 v. H.) ein. Mit einer 
Verbesserung ihres IC-Netzes (IC '85) sowie des da-
zugehörigen Serviceangebots versucht die Deut-
sche Bundesbahn, diese Entwicklung auszubauen. 

Weiterhin ansteigend war die Ertragslage im Bahn-
bus- und im Schiffsverkehr. Während im Schiffsver-
kehr die Steigerungsrate etwas geringer als im 
Jahre 1982 ausfiel, konnten im Bahnbusverkehr 
nach der im Jahre 1983 abgeschlossenen Über-
nahme von insgesamt 1 290 Linien des Postreise-
dienstes die Erträge um rd. 211 Mio. DM 
( = 28,3 v. H.) gesteigert werden. Allerdings führte 
die Erweiterung des Streckennetzes gegenüber 
dem Jahre 1982 zu einem Rückgang der pro Netzki-
lometer beförderten Personen um rd. 17 v. H. Die 
Deutsche Bundesbahn wird daher sehr sorgfältig zu 
beobachten haben, wie sich die Wirtschaftlichkeit 
des Bahnbusverkehrs nach der Übernahme unter-
schiedlich genutzter Linien entwickelt, zumal auch 
im Jahre 1984 die Erträge deutlich hinter dem fort-
geschriebenen Wirtschaftsplan-Soll zurückgeblie-
ben sind. 

Bei der Darstellung der Güterverkehrserträge er-
gab sich im Jahre 1983 außer der Einbeziehung des 
Expreßgutverkehrs eine weitere Änderung da-
durch, daß die bisher bei den Sachausgaben für den 
laufenden Betrieb erfaßten Rollkosten- und Umla-
dekostenzuschüsse (1983: 90,7 Mio. DM) nunmehr 
direkt von den Güterverkehrserträgen abgesetzt 
werden. 

Eine Wiederholung der erheblichen Ertragsverluste 
des Vorjahres konnte trotz weiterhin abnehmender 
beförderter Gutmengen ( / 2,6 v. H.) und Verkehrs-
leistungen ( /  2,3 v. H.) durch Tarifanhebungen 
zwar vermieden werden. Dennoch war nach der 
Entwicklung des Verkehrsaufkommens aller Ver-
kehrsträger im Jahre 1983 die Deutsche Bundes-
bahn der einzige Verkehrsträger, der sowohl Men-
gen- als auch Anteilsverluste hinnehmen mußte. 
Ein überdurchschnittlicher Rückgang der Gutmen-
gen und Verkehrsleistungen trat im Bereich des 
Expreßgutverkehrs auf der Schiene ein ( / 9,4 v. H.); 
einen kleinen Teil der daraus resultierenden Ein-
nahmeverluste konnte die Deutsche Bundesbahn 
mit dem ab 1. Dezember 1982 neu eingerichteten IC-
Kurierdienst auffangen, der im Jahre 1983 mit rd. 
41 000 beförderten Sendungen Einnahmen von rd. 
3,6 Mio. DM erbrachte. Ergänzend hierzu läuft seit 
Ende Januar 1984 als neues Angebot für Expreßgut 
der Termindienst, mit dem eine Beförderung bis 
zum auf die Auslieferung folgenden Morgen garan-
tiert wird. 

Weitere Anstrengungen zur Angebots- und Lei-
stungsverbesserung im Güterverkehr hat die Deut-
sche Bundesbahn mit dem zum Fahrplanwechsel 
am 3. Juni 1984 eingerichteten Intercargo-Dienst für 
schnell zu befördernde Wagenladungen sowie den 
ab 3. September 1984 angebotenen Partiefracht

-

Sendungen unternommen. In der zweiten Hälfte 
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des Jahres 1984 haben die beförderten Gutmengen 
und die Verkehrsleistungen — insbesondere im Wa-
genladungsverkehr — beträchtlich zugenommen; 
die Verluste der beiden vorangegangenen Jahre 
wurden etwa ausgeglichen. 

Erstmals seit 25 Jahren wurden die Personalausga-
ben gegenüber dem Jahre 1982 absolut um 13,8 Mio. 
DM ( = 0,1 v. H.) vermindert; nach Abzug der unmit-
telbar hierauf bezogenen Bundesleistungen sowie 
der Beiträge Dritter zu den Versorgungslasten be-
trug die Verminderung 154 Mio. DM ( = 0,9 v. H.). 

Die Versorgungsausgaben stiegen zwar trotz leicht 
abnehmender Zahl der Berechtigten um 44 Mio. 
DM (0,8 v. H.) an. Im Verhältnis zum Besoldungs-
aufwand verringerten sie sich jedoch erstmals seit 
dem Jahre 1960 gegenüber dem Jahre 1982 um 
0,1 v. H. auf 78,8 v. H. Wie im Vorjahr standen 100 
aktiven Beamten 143 Versorgungsempfänger ge-
genüber. 

Die günstige Entwicklung der Personalausgaben 
setzte sich auch im Jahre 1984 fort; die erneute Sen-
kung um insgesamt rd. 241 Mio. DM ( = 1,2 v. H. ge-
genüber dem Jahre 1983) war neben einer Vermin-
derung der Ausgaben für das aktive Personal 
erstmals auch auf einen Rückgang der Versor-
gungsausgaben zurückzuführen. Grund hierfür war, 
daß Einsparungen durch den Abbau des aktiven 
Personals und den erstmals wieder zu verzeichnen-
den Rückgang der Versorgungsberechtigten die 
Mehraufwendungen aus den linearen Tarif- und Be-
soldungserhöhungen übertrafen. 

Die Verringerung des Sachaufwandes um rd. 
280 Mio. DM war das Ergebnis gegenläufiger Ent-
wicklungen mit Mehrausgaben für den laufenden 
Betrieb einerseits und der Minderausgaben für die 
Unterhaltung (und Erhaltung) der Bahnanlagen 
und Fahrzeuge andererseits. 

Die Ausgaben (ohne Lohnaufwand) für die Unter-
haltung der Bahnanlagen konnten durch einen in-
tensivierten Einsatz eigener Mitarbeiter der Deut-
schen Bundesbahn bei gleichzeitiger Streckung von 
Wartungsintervallen um rd. 197 Mio. DM gesenkt 
werden; im Bereich der Fahrzeuge waren für die 
Ausgabenminderung von rd. 119 Mio. DM sowohl 
der reduzierte Fahrzeugbestand als auch die Aus-
weitung der aktivierungspflichtigen Sonderarbeiten 
ausschlaggebend. 

In der Position „Aufwandsminderungen" sind er-
faßt die Erträge aus der Auflösung von Baukosten-
zuschüssen Dritter und der Bewertung von Stoffen 
der Sachanlagenvorhaltung, die Verkaufserlöse für 
Sachanlagen und Stoffe der Sachanlagenvorhal-
tung sowie die Eigenleistungen bei der Erstellung 
von Sachanlagen und Vorratsstoffen. Die Steige-
rung dieser Positionen um rd. 168 Mio. DM ist im 
wesentlichen auf die Auflösung passivierter Bauko-
stenzuschüsse, höhere Grundstücksveräußerungs-
erlöse und höhere Bewertungserträge bei Stoffen 
der Sachanlagenvorhaltung zurückzuführen. Im 
letztgenannten Bereich griff die Deutsche Bundes-
bahn Anregungen des Bundesrechnungshofes aus 
dessen vergleichender Untersuchung der Jahresab

-

schlüsse der Deutschen Bundesbahn und der Deut-
schen Bundespost auf und reduzierte bzw. unterließ 
die bisher vorgenommenen Bewertungsabschläge 
bei neuen Oberbaustoffen und Alt- und Abfallstof-
fen. 

Die im Jahre 1983 erstmals seit dem Jahre 1979 wie-
der rückläufige Entwicklung des Jahresfehlbetra-
ges setzte sich auch im Jahre 1984 fort. Mit einem 
Betrag von 3,12 Mrd. DM blieb die Deutsche Bun-
desbahn nicht nur mit knapp 600 Mio. DM unter 
dem Vorjahresergebnis, sondern auch um 180 Mio. 
DM unter dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
1984. 

51 Betriebliches Rechnungswesen 

51.1 

In der seit dem 1. Januar 1970 praktizierten Kosten- 
und Erfolgsrechnung — einer Fortentwicklung der 
früheren Betriebskostenrechnung — faßt die Deut-
sche Bundesbahn die Aufstellung der Gesamtko-
sten- und Erfolgsrechnungen zum Zwecke ihrer 
Auswertung und Aufbereitung für Kalkulationen 
zusammen. 

Die Gesamtkostenrechnung dient der Erfassung, 
Zuscheidung und Verteilung der gesamten Kosten, 
die bei der Erstellung aller Leistungen eines Jahres 
entstehen. Hierzu werden, aufbauend auf den Be-
zirksrechnungen der Direktionsbereiche, in der Ge-
samtkostenrechnung die aus der Finanzbuchfüh-
rung hergeleiteten Kosten aufgrund umfangreicher 
und vielschichtiger Aufteilungsmaßstäbe, die auf 
statistischen Daten, örtlichen Erhebungen, techni-
schen und betrieblichen Gegebenheiten und ande-
rem basieren, den Verkehrszweigen Schienen-, 
Schiffs- und Kraftwagenverkehr als Kostenträger 
zugeordnet. Maßstab für die Zuordnung gemeinsa-
mer Kosten ist das Benutzungsprinzip, wonach je-
der Kostenträger in dem Umfang mit gemeinsamen 
Kosten belastet wird, wie er im Abrechnungszeit-
raum den bereitgestellten Betriebsapparat in An-
spruch genommen hat. 

Die Gesamtkostenrechnung liefert die Ausgangs-
werte für die zentral erstellte Wirtschaftsergebnis-
rechnung der Deutschen Bundesbahn, in der die 
Selbstkosten einschließlich kalkulatorischer Ver-
zinsung sowie Selbstkosten ohne Verzinsung des 
Eigenkapitals ( = aufwandsgleiche Selbstkosten 
nach der Gewinn- und Verlustrechnung) den Erlö-
sen gegenübergestellt und damit die wirtschaftli-
chen Erfolge für jeden Produktionszweig darge-
stellt werden. 

51.2 

Nach den Wirtschaftsergebnisrechnungen der 
Deutschen Bundesbahn ergeben sich in Vomhun-
dertsätzen für die Jahre 1981 bis 1983 folgende Ko-
stendeckungsgrade der Verkehrszweige: 
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1981 1982 1983 

ohne einschließlich ohne einschließlich ohne einschließlich 
Verzinsung kalkula- Verzinsung kalkula- Verzinsung kalkula- 

des torischer des torischer des torischer 
Eigenkapitals Verzinsung Eigenkapitals Verzinsung Eigenkapitals Verzinsung 

Schienenverkehr . 81,2 73,5 80,7 71,6 82,0 72,0 
Kraftwagen- 
verkehr 	 100,6 99,2 100,9 99,4 102,4 101,0 
Schiffsverkehr 	 141,7 128,7 138,0 124,2 136,4 123,9 

insgesamt 	 82,8 75,4 82,5 73,7 84,0 74,5 

Die Übersicht macht deutlich, daß das Schwerge-
wicht der Problematik kostendeckender Betriebs-
führung im Bereich des Schienenverkehrs liegt; von 
den rd. 26,1 Mrd. DM Selbstkosten einschließlich 
kalkulatorischer Zinsen fallen im Schienenverkehr 
rd. 24 Mrd. DM an. 

Da aus den Zahlen der . Wirtschaftsergebnisrech-
nung jedoch nicht hervorgeht, inwieweit die Erlöse 
ausgereicht haben, die von einer Verkehrsart un-
mittelbar verursachten Kosten abzudecken oder 
darüber hinaus noch mit einem Anteil zur Deckung 
der gemeinsamen Kosten beizutragen, bemüht sich 
die Deutsche Bundesbahn seit längerer Zeit, ihr be-
stehendes innerbetriebliches Rechnungswesen wei-
terzuentwickeln. Sie verfolgt damit u. a. das Ziel, 
Kosten und Erlöse und somit den Erfolg der einzel-
nen Verkehrsarten transparent zu machen und auf 
diesem Wege ihre Mitarbeiter in verstärktem Maße 
zu betriebswirtschaftlicher Handlungsweise zu ver-
anlassen. 

Das gegenwärtige, vom Vorstand der Deutschen 
Bundesbahn im Jahre 1978 beschlossene Konzept 
zur Fortentwicklung des Rechnungswesens sieht 
hierzu im wesentlichen folgendes vor: 

— Einführung einer Teilkostenrechnung als Ko-
stenträgerzeitrechnung, mit der den einzelnen 
Transportleistungen ausschließlich die durch sie 
verursachten leistungsabhängigen Direktkosten 
zugerechnet werden, während die nichtlei-
stungsabhängigen Direktkosten auf die betref-
fenden Produktgruppen nach dem Kostenträger

-

plan verrechnet werden. 

— Darstellung einer Deckungsbeitragsrechnung 
als Zeitrechnung mit einer Gegenüberstellung 
von Erlösen und Direktkosten im Rahmen einer 
Plan-Ist-Rechnung sowie dem Ausweis des dar-
aus abgeleiteten Deckungsbeitrags verschie-
dener Transporte und Verkehrszweige. 

— Entwicklung einer Kostenträgerstückrechnung 
als Direktkostenrechnung im Sinne einer Kal-
kulation auf der Basis von Planmengen und dar-
aus abgeleiteten Plankosten einerseits sowie 
Planerlösen andererseits zur Erfüllung vorgege-
bener Deckungsbeitragssätze. 

— Einführung örtlicher Kostenstellenrechnungen 
auch für die Dienststellen des Verkehrs- und Be-
triebsdienstes des Außendienstes sowie der Ver

-

waltung, um über die Zuordnung sämtlicher Ko-
stenarten auf diese Kostenstellen und die Er-
mittlung örtlicher Kosten-/Leistungsbeziehun-
gen zur monetären Überwachung • und Steue-
rung der Dienststellen zu kommen. 

— Aufbau bzw. Erweiterung bestehender örtlicher 
Kosten-Leistungsrechnungen auf alle techni-
schen Bereiche. 

— Aufbau einer umfassenden Planungsrechnung, 
durch die mittels Planung von Mengen, Kosten 
(einschließlich Personal) und Erlösen und an-
hand von Abweichungsanalysen die Durchfüh-
rung von Soll-Ist-Vergleichen ermöglicht wird. 

Eine interne Arbeitsgruppe hat in den Jahren 1982 
und 1983 eine Bestandsaufnahme durchgeführt und 
dabei die Brauchbarkeit der vorstehenden Konzep-
tion als Instrument zur Steuerung und Planung des 
Unternehmens Deutsche Bundesbahn bestätigt. 

Der Realisierungsplan zur Einführung der Kosten-
trägerrechnung sowie der Kostenstellen- und Auf-
tragsabrechnungen als der wesentlichen Bestand-
teile des Gesamtkonzepts läuft nach dem gegenwär-
tigen Stand bis zum Jahre 1988. 

51.3 

Zusätzlich zu der jährlichen Wirtschaftsergebnis-
rechnung veröffentlicht die Deutsche Bundesbahn 
seit dem Jahre 1980 in ihrem Geschäftsbericht eine 
Trennungsrechnung. Darin unterteilt sie die von ihr 
wahrzunehmenden Aufgabenbereiche in solche mit 
unternehmerischer Zielsetzung ( = Personenfern- 
und Güterverkehr), gemeinwirtschaftlicher Ver-
pflichtung ( = öffentlicher Personennahverkehr) 
und die Fahrwegvorhaltung ( = Infrastruktur), de-
nen sie die Erträge und Aufwendungen, ausgehend 
von den Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrech-
nung, zuordnet und mit dem Saldo die jeweilige 
Über-/Unterdeckung ausweist. Damit sollen, unter 
Berücksichtigung der erfolgswirksamen Bundeslei-
stungen, die Erträge entsprechend ihrer Entste-
hung und die Aufwendungen entsprechend der Er-
fassungsstellen des Personals und der Verwendung 
der Sachanlagen erfaßt werden, um in den genann-
ten Aufgabenbereichen die wirtschaftlichen Ergeb-
nisse aufzuzeigen und zugleich unterschiedliche 
Verantwortlichkeiten deutlich zu machen. 
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Dabei geht auch der Vorstand davon aus, daß mit 
der Trennungsrechnung seine Gesamtverantwor-
tung für alle drei Leistungsbereiche nicht in Frage 
gestellt werden solle. 

Nachfolgend sind die Trennungsrechnungen für die 
Jahre 1981 bis 1983 in Gesamtzahlen dargestellt: 

Personenfern- Öffentlicher 
und Güterver

-

kehr 1) 
Personennah

-

verkehr 1) 
Fahrweg DM insgesamt 

in Mrd. DM 

1981 
Erträge 	 14,4 4,1 3,1 21,7 
Aufwendungen 	  12,6 4,9 8,1 25,7 

Überdeckung + / 
Unterdeckung  % 	  + 1,8 %0,8 % 5,0 % 4,0 

1982 
Erträge 	  14,9 4,4 2,3 21,6 
Aufwendungen 	  12,9 5,1 7,7 25,7 

Überdeckung + / 
Unterdeckung  % 	  + 2,0 % 0,7 % 5,4 % 4,1 

1983 
Erträge 	  14,4 4,5 2,6 21,5 
Aufwendungen 	  12,2 5,1 7,9 25,2 

Überdeckung + / 
Unterdeckung % 	  + 2,2 % 0,6 % 5,3 %3,7 

1 ) ohne Kostenanteil für die Benutzung des Fahrweges 

Die Erträge und Aufwendungen werden  den  drei 
genannten Bereichen zum Teil auf der Grundlage 
der kostenrechnerischen Trennung zugeordnet, wie 
sie die Deutsche Bundesbahn jährlich in ihrer Wirt-
schaftsergebnisrechnung vornimmt. Mit dem Ziel, 
durch die Trennungsrechnung eine größere Trans-
parenz hinsichtlich der erzielten Ergebnisse zu er-
reichen, als dies in der Gewinn- und Verlustrech-
nung zum Ausdruck kommt, sowie mit der Anknüp-
fung an die kostenrechnerische Systematik stellt 
sich die Trennungsrechnung praktisch als weiterer 
Bestandteil des betrieblichen Rechnungswesens 
der Deutschen Bundesbahn dar. 

Allerdings ist die Trennungsrechnung in ihrer jetzi-
gen Form durch die nachträgliche Verteilung des 
Gesamtergebnisses kein geeignetes kostenrechne-
risches Planungs-, Vorgabe- und Kontrollinstru-
ment und besitzt deshalb für Steuerungszwecke 
nur beschränkte Aussagekraft. Der Vorstand beab-
sichtigt, die Trennungsrechnung zur Grundlage für 
Zielvereinbarungen mit dem Bundesminister für 
Verkehr (Bundesminister) zu machen, um so eine 
Basis für verantwortliches Handeln zu erhalten so-
wie eine aussagekräftige Messung und Bewertung 
der erzielten Ergebnisse vornehmen zu können. 

Der Bundesrechnungshof hat bereits in seinen Be-
merkungen 1983 vom 10. Oktober 1983 (Drucksache 
10/574 Nr. 51) zur Trennungsrechnung Stellung ge-
nommen. Er hat darauf hingewiesen, daß vor einer 
Weiterentwicklung die sachgerechte Abgrenzung 

der drei Aufgabenbereiche zum Zwecke zutreffen-
der Zuordnung der Erträge und Aufwendungen 
ebenso geklärt werden müsse wie die Frage, von 
wem und in welchem Umfange für die einzelnen 
Leistungsbereiche Teilverantwortung getragen 
werden könne und solle. Zur Abgrenzung der Berei-
che liegt der Deutschen Bundesbahn inzwischen 
ein weiteres Gutachten einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft vor, in dem generell die angewandte 
Methode und im einzelnen die Bereichsabgrenzung 
sowie die rechnerische Ableitung aus der Gesamt-
kostenrechnung grundsätzlich als sachgerecht und 
zutreffend bestätigt werden. Der Bundesrechnungs-
hof behält sich eine Stellungnahme hierzu vor. 

Die Frage einer Zuordnung von Teilverantwortung 
und deren Darstellung in einer Trennungsrechnung 
bedarf noch weiterer Abklärungen, insbesondere 
mit dem Bundesminister, und entsprechender Ent-
scheidungen. Dabei muß allerdings nach Auffas-
sung des Bundesrechnungshofes die - auch vom 
Vorstand bejahte - Gesamtverantwortung des Vor-
standes für die Deutsche Bundesbahn erhalten blei-
ben. 

Der Bundesrechnungshof bewertet - insoweit in 
Übereinstimmung mit dem Bundesminister - die 
Trennungsrechnung als integrierten Bestandteil 
des internen betrieblichen Rechnungswesens als 
förderlich. Sie kann zu einer größeren Transparenz 
beitragen, eine Argumentations- und Entschei-
dungshilfe sein sowie - nach der beabsichtigten 
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Weiterentwicklung — ein geeignetes zusätzliches 
Planungs- und Steuerungsinstrument werden. 

Der Bundesminister hat sich inzwischen zu den in 
dem Geschäftsbericht der Deutschen Bundesbahn 
für 1984 dargelegten Zielen und Forderungen des 
Vorstandes zur Trennungsrechnung, der Deutschen 
Bundesbahn die Finanzverantwortung für den 
Fahrweg abzunehmen und die gemeinwirtschaftli-
chen Auflagen voll abzugelten, ablehnend geäußert. 
Sie seien kein erfolgversprechender Weg und nicht 
in Einklang zu bringen mit den von der Bundesre-
gierung beschlossenen Leitlinien zur Konsolidie-
rung der Deutschen Bundesbahn. Der Bundesrech-
nungshof enthält sich einer Stellungnahme zu die-
sen vom Bundesminister angeschnittenen politi-
schen Grundsatzfragen. 

52 Bemerkungen früherer Haushaltsjahre 

Versuch zur Reaktivierung des 
Schienenpersonennahverkehrs in der Fläche 

Die Deutsche Bundesbahn wollte in einem auf drei 
Jahre befristeten Versuch auf der Strecke Wesel-
Bocholt durch Ausweitung des Zugangebots von 6 
auf 27 Züge je Werktag das abnehmende Verkehrs-
aufkommen wieder steigern. Da die Auslastung der 
Züge unter das ursprüngliche Niveau sank, regte 
der Prüfungsdienst an, den Versuch vorzeitig zu be-
enden. Die Bundesbahn verringerte daraufhin das 
Zugangebot an Werktagen außer Samstagen nicht 
um 21 auf 6 Züge, sondern lediglich um 5 auf 22 
Züge. Seit Sommerfahrplan 1985 verkehren diese 
Züge nur noch als Pendelzüge zwischen Wesel und 
Bocholt. Daneben wird die Strecke Wesel-Bocholt 
auf der Straße an diesen Tagen durch 16 Buspaare 
bedient. 

Der Bundesrechnungshof war der Auffassung, der 
Bundesminister habe darauf hinzuwirken, daß die 
Deutsche Bundesbahn die Betriebsleistungen un-
verzüglich der Verkehrsentwicklung anpaßt. Diesen 
Sachverhalt stellte der Bundesrechnungshof in sei-
nen Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 
1980 vom 21. September 1982 (Drucksache 9/2108 
Nr. 46) dar. 

Der Deutsche Bundestag nahm im Entlastungsver-
fahren von der Bemerkung zustimmend Kenntnis 
und forderte den Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn auf, die erkannten Rationalisierungsmöglich-
keiten im Schienenpersonennahverkehr umgehend 
zu realisieren (Plenarprotokoll 10/26 S. 1761 ff. 
i. V. m. Drucksache 10/393 zu Nr. 46). 

Dennoch hielt der Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn das erhöhte Leistungsangebot auf der Strecke 
bis heute aufrecht; dadurch wurde auf eine mögli-
che Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses — 
nach dem Erfahrungsbericht der zuständigen Bun-
desbahndirektion mit Kostenstand des Jahres 1983 

— um jährlich 734 000 DM verzichtet. Auf Vorhal-
tungen des Prüfungsdienstes erklärte der Vorstand 
am 3. August 1984, die zuständige Bundesbahndi-
rektion sei beauftragt, für die Angebotsumstellung 
auf Busbedienung eine Streckenrechnung aufzu-
stellen. Nachdem inzwischen diese Rechnung vor-
liegt und eine Verbesserung des Wirtschaftsergeb-
nisses um 250 000 DM je Jahr erwarten läßt, beab-
sichtigt der Vorstand jetzt, nach einer neuen Rei-
sendenzählung im Juli 1985 gegebenenfalls die volle 
Umstellung auf Busbedienung einschließlich Ein-
satz von Schnellbussen im September 1985 einzulei-
ten, so daß sie frühestens im Jahre 1988 wirksam 
werden kann. 

Der Bundesrechnungshof verkennt nicht die 
Schwierigkeiten der Deutschen Bundesbahn, sach-
gerechte Entscheidungen für die Bedienung des 
Personenverkehrs in der Fläche zu treffen. Er ver-
mag jedoch nicht einzusehen, daß das Zugangebot 
nach Erkennen der Verschlechterung des Wirt-
schaftsergebnisses in den Jahren von 1980 bis 1985 
kaum eingeschränkt wurde, auch nicht nach dem 
Beschluß des Deutschen Bundestages im Jahre 
1983. Der Bundesrechnungshof hält es für erforder-
lich, daß die Deutsche Bundesbahn das Zugangebot, 
unabhängig von dem Verfahren zur Angebotsum-
stellung im Personennahverkehr, nunmehr dem 
Verkehrsaufkommen anpaßt. Diese Anpassung 
steht der Erarbeitung einer optimalen Verkehrslö-
sung für die Fläche nicht im Wege. 

53 Personalbestand und Personalbedarf 

53.0 

Der Personalbestand und der Personalbedarf der 
Deutschen Bundesbahn verringerten sich auch in 
den Jahren 1983 und 1984 erheblich. Maßnahmen 
zur vorübergehenden nutzbringenden Beschäfti-
gung des Personalmehrbestandes verminderten 
zwar im Jahre 1984 die Anzahl der überzähligen 
Mitarbeiter gegenüber dem Jahre 1983. Die erfor-
derliche Anpassung des Personalbedarfs insbeson-
dere aufgrund von Organisations- und Rationali-
sierungsprogrammen und die Möglichkeiten von 
Beschäftigungsprogrammen werden jedoch den 
Personalmehrbestand kurzfristig kaum vermindern.. 
Die Bemühungen zur Absenkung des Personalbe-
standes und Personalbedarfs müssen weiterhin 
konsequent verfolgt werden, um den Personalko-
stenanteil zu reduzieren. Hierzu zählen auch Maß-
nahmen zur Beeinflussung von Ausfallzeiten. 

53.1 

Der Personalbestand der Deutschen Bundesbahn 
verringerte sich im Jahre 1983 von 314 533 Dienst-
kräften Ende des Jahres 1982 um 11 661 (3,7 v. H.) 
auf 302 872 Dienstkräfte Ende des Jahres 1983 und 
im Jahre 1984 um 13 359 (4,4 v. H.) auf 289 513 
Dienstkräfte Ende des Jahres 1984. Im gleichen 
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Zeitraum ging der Personalbedarf von 302 895 
Dienstkräften Ende des Jahres 1982 um 14 628 
(4,8 v. H.) auf 288 267 Dienstkräfte Ende des Jahres 
1983 und um weitere 9 657 (3,4 v. H.) auf 278 610 
Dienstkräfte zum Jahresende 1984 zurück. Dadurch 
verminderte sich nach Darstellung der Deutschen 
Bundesbahn der Personalüberhang von 14 605 Ende 
des Jahres 1983 auf 10 903 Dienstkräfte am 31. De-
zember 1984. 

Zum Personalbedarf in Höhe von 278 610 Dienst-
kräften am Jahresende 1984 zählt die Deutsche 
Bundesbahn auch die 7 004 Dienstposten, die sie 
vorübergehend im Rahmen der Maßnahmen zur 
sinnvollen Beschäftigung des Personalmehrbestan-
des für nutzbringende Arbeiten verwendet und seit 
dem 1. Januar 1983 entsprechend ausgewiesen hat. 
Derartige Arbeiten haben das Ziel, die Kosten der 
Deutschen Bundesbahn zu senken, die Erträge zu 
sichern oder zu steigern und den Service oder das 
Erscheinungsbild zu verbessern. 

So sollen die Vergaben an Unternehmer durch Ei-
genleistungen der Deutschen Bundesbahn einge-
schränkt und entbehrliche Anlagen zur Verminde-
rung des Unterhaltungsaufwandes zurückgebaut 
werden. Außerdem sollen dadurch die Akquisition 
und die Verkaufspräsenz gesteigert, die Betreuung 
der Reisenden sowie der Informationsdienst ver-
bessert und das Erscheinungsbild der Deutschen 
Bundesbahn durch z. B. saubere Anlagen und Fahr-
zeuge sowie ansprechend gestaltete Bahnhöfe posi-
tiver gestaltet werden. 

Der für derartige Maßnahmen auf Zeit festgelegte 
Personalbedarf in Höhe von 7 004 Dienstposten 
gliederte sich Ende 1984 in 

— 6 386 Dienstposten für in die Regie der Deut-
schen Bundesbahn zurückübernommenen Ar-
beiten, wobei der überwiegende Teil auf den 
Oberbau und allgemeinen Bau, den Signaldienst, 
den maschinen- und elektrotechnischen Dienst 
bei Außenstellen sowie den Werkstättendienst 
entfiel; 

— 618 Dienstposten für zusätzliche Kunden-Ser-
viceleistungen im Personen-, Gepäck- und Ex-
preßgutdienst. 

Dieser vorübergehende Personalbedarf ist im Rah-
men von zusätzlichen Beschäftigungsprogrammen 
entstanden, die den zum Jahresende 1984 ausgewie-
senen Personalbedarf entsprechend erhöhen. Um 
den Personalbestand an den auf Dauer notwendi-
gen leistungsbezogenen Personalbedarf anzupas-
sen, erfordert dieser zusätzliche Bedarf eine beson-
ders sorgfältige Beobachtung und Kontrolle. 

Dem nunmehr bereits seit dem Jahre 1982 beste-
henden Problem des zunehmenden Personalüber-
hangs begegnete die Deutsche Bundesbahn in den 
Jahren 1983 und 1984 mit einer vorsichtigeren 
Einstellungspolitik. Den 16 829 und 15 904 Abgän-
gen (hauptsächlich Zurruhesetzungen, Invalidisie-
rungen und freiwilliges Ausscheiden von Dienst-
kräften) standen nur Zugänge in Höhe von 5 168 
und 2 545 Dienstkräften (davon 3 590 bzw. 2 083 
Übernahmen von Nachwuchskräften) gegenüber. 

53.2 

Die Entwicklung in den Jahren 1983 und 1984 zeigt, 
daß der Vorstand weiterhin gefordert ist, sich kon-
sequent um einen Abbau des Personalüberhangs 
bei sachgerechter Ermittlung des Personalbedarfs 
zu bemühen. 

53.2.1 

Die Maßnahmen der Deutschen Bundesbahn für 
den nutzbringenden Einsatz der Mitarbeiter des 
Personalmehrbestandes sind grundsätzlich sachge-
recht. Sie sind jedoch nur solange wirtschaftlich 
vertretbar, bis eine Wiederverwendung der Mitar-
beiter des Mehrbestandes aufgrund des laufenden 
Arbeitsaufkommens im leistungsbezogenen Perso-
nalbedarf möglich ist. Außerdem sollte sich der Ein-
satz zusätzlicher Mitarbeiter des Personalmehrbe-
standes in den verschiedenen Bereichen der Deut-
schen Bundesbahn nach betriebswirtschaftlichen 
Kriterien richten, die Maßstäbe für den Erfolg der 
Einzelmaßnahmen sein müssen. So sollten Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, die die Einnahmen und Aus-
gaben unmittelbar beeinflussen, vorrangig vor Kun-
dendienstverbesserungen genutzt werden. Dies um 
so mehr, als Serviceverbesserungen Anspruchsden-
ken begründen und dadurch künftig notwendige 
Anpassungen erschweren könnten. 

53.2.2 

Wie die Prüfungen des Bundesrechnungshofes ge-
zeigt haben, wird der genehmigte Personalbedarf in 
manchen Bereichen der Deutschen Bundesbahn 
noch nicht den Anforderungen gerecht, die an eine 
wirtschaftliche Betriebsführung zu stellen sind. So 
sind sowohl die der Personalbedarfsermittlung zu-
grundeliegenden Aufgaben und organisatorischen 
Gegebenheiten als auch die Methoden der Ermitt-
lung von zentralen Bemessungsvorgaben, z. B. im 
Gepäck- und Expreßgutabfertigungsdienst sowie im 
Signalinstandhaltungs- und Montagedienst, in er-
heblichem Maße verbesserungsbedürftig, wodurch 
eine bedeutende Personalbedarfssenkung zu errei-
chen ist (vgl. Nr. 54 und 55). Auch die Anpassung 
von zentralen Bemessungsvorgaben an veränderte 
Verhältnisse und die zügige Einführung von überar-
beiteten Bemessungsverfahren werden zu einer 
maßgeblichen Verminderung des Personalbedarfs 
beitragen. 

Bei konsequenter Durchführung der personalbe-
messungsmäßig notwendigen Maßnahmen dürfte 
sich in absehbarer Zeit das Problem des Personal-
mehrbestandes kaum verringern, so daß auch die 
Steuerung der Personalzugänge weiterhin von be-
sonderer Bedeutung ist. Unbeschadet der kurzfri-
stig durchaus zweckmäßigen Maßnahmen zur nutz-
bringenden Beschäftigung der Mitarbeiter des Per-
sonalmehrbestandes muß es auch künftig ein vor-
dringliches Anliegen des Vorstandes sein, den 
durch das laufende Arbeitsaufkommen bestimmten 
leistungsbezogenen Personalbedarf (Regelbedarf) 
mit sachgerechten Methoden nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen zu bestimmen, um lang-
fristig den Personalkostenanteil zu senken. 
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53.3 

Ebenso zeigen die Untersuchungen des Prüfungs-
dienstes, daß nicht alle Möglichkeiten zu einem 
wirtschaftlichen Personaleinsatz genutzt werden. 
So konnte die Deutsche Bundesbahn im Jahre 1983 
?aufgrund von Feststellungen des Prüfungsdienstes 
981 besetzte und 16 unbesetzte Dienstposten ein-
sparen. Dabei entfielen 721 besetzte und 14 unbe-
setzte Dienstposten auf Vorschläge aus zurücklie-
genden Jahren. 

Die Anregungen des Prüfungsdienstes zur Vermin-
derung des Personalbedarfs betrafen insbesondere 

— die Straffung der Arbeitsorganisation, 

— die Anpassung an ein vermindertes Arbeitsauf

-

kommen, 

— die Anpassung von Personalbemessungswerten 
und 

— die Berechnungen des Personalbedarfs. 

53.4 

Der Personalbedarf der Deutschen Bundesbahn 
wird z. B. neben Urlaub und Fortbildungsmaßnah-
men auch durch die Ausfallzeiten aufgrund von 
Krankheit bestimmt, da hierfür zur ordnungsgemä-
ßen Erledigung der Arbeiten ein Vertreterbedarf 
genehmigt wird. Die durch die Ausfälle des Perso-
nals erforderlichen Zeitansätze für den Vertreterbe-
darf werden entweder in die zentral ermittelten 
Personalbemessungswerte einbezogen oder durch 
dezentrale Sonderberechnungen festgestellt. 

Ein besonderes Gewicht haben dabei die durch 
Krankheit bedingten Ausfälle. Der von der Deut-
schen Bundesbahn ausgewiesene Krankenstand 
des Personals von 9,5 v. H. im Jahre 1979, 8,3 v. H. im 
Jahre 1982 und 8,8 v. H. im Jahre 1984 erscheint im 
statistischen Vergleich relativ hoch. Er wird u. a. 
dadurch beeinflußt, daß auch Dienststellen, die re-
gelmäßig in der Fünftagewoche arbeiten, die 
Krankheitsausfälle kalendertäglich erfassen. Dies 
führt dazu, daß Krankentage in die Krankenstati-
stik einbezogen werden, an denen keine Dienst-
leistungen zu erbringen sind (z. B. dienstfreie 
Samstage und Sonntage, wenn ein Mitarbeiter am 
Freitag erkrankt). Demgegenüber ermitteln die ge-
setzlichen Krankenkassen den Krankenstand stich-
tagsmäßig zum Ersten eines jeden Monats und be-
rücksichtigen nicht alle arbeitsunfähig kranken 
Pflichtmitglieder (z. B. nicht Jugendliche und Be-
hinderte; selbstständige Künstler und Publizisten; 
Pflichtmitglieder, für die die Versicherungsträger 
die Kosten eines Heilverfahrens nicht tragen). Ein 
unmittelbarer Vergleich des Krankenstandes der 
Deutschen Bundesbahn mit den in gesetzlichen 
Krankenkassen erfaßten Versicherten und auch 
mit Bereichen des öffentlichen Dienstes ist deshalb 
aus methodischen Gründen nicht möglich. 

Der Krankenstand ist in den Dienstzweigen am 
höchsten, in denen die Belastungen durch Witte-
rungseinflüsse und Wechseldienst groß sind und/ 
oder der Anteil der Arbeiter besonders hoch ist 
(z. B. Oberbau und bauliche Anlagen, Rangierdienst, 
Zugbegleitdienst, Triebfahrzeugdienst). Ebenso 
sind überdurchschnittliche Ausfälle wegen Krank-
heit in den Bereichen zu verzeichnen, in denen der 
Personalbestand stark überhöht ist und erheblicher 
Rationalisierungszwang bis zur Stillegung besteht 
(z. B. Ausbesserungswerke). Die Auswirkungen der 
Altersschichtung des Personals, die sich seit dem 
Jahre 1975 aufgrund des notwendigen Personalab-
baus und rückläufiger Einstellungen etwas ver-
schlechtert hat, auf den Krankenstand und seine 
Entwicklung will die Deutsche Bundesbahn voraus-
sichtlich im Jahre 1987 nach Ausrüstung der 
Dienststellen mit Datenstationen untersuchen. 
Merkmale der Ausfälle werden nur bei etwa 
1,5 v. H. des Krankenstandes (Dauerkranke, Unfälle 
und Kuren) festgehalten. 

Die Deutsche Bundesbahn hat die Bedeutung der 
Krankheitsausfälle ihrer Mitarbeiter auch im Hin-
blick auf die Belastung des Personalhaushalts er-
kannt und u. a. folgende Maßnahmen ergriffen: 

— Einsatz von den Personalabteilungsleitern un-
mittelbar unterstellten Krankenstandssachbear-
beitern bei den Bundesbahndirektionen; 

— Einsatz von Sozialarbeitern des Bundesbahn-So-
zialwerkes zur Beratung von suchtkranken und 
suchtgefährdeten Mitarbeitern; Einrichtung von 
Selbsthilfegruppen bei den Bundesbahndirektio-
nen; 

— Schulungsprogramme für Führungskräfte zum 
Erkennen von Ursachen für Fehlzeiten und zur 
Motivierung des Personals; 

— Bereitstellung von wirkungsvollerer Schutzklei

-

dung zur Verminderung von Dienstunfällen; 

— Rehabilitationsmaßnahmen durch die Gesund-
heitshilfe der Deutschen Bundesbahn; 

— Verbesserung der bisherigen Statistik durch de-
tailliertere Krankenstandserfassung. 

Die Maßnahmen der Deutschen Bundesbahn, den 
Krankenstand ihrer Mitarbeiter zu vermindern, 
sind aus personalfürsorgerischen und personalwirt-
schaftlichen Gründen zu begrüßen. Der Vorstand 
hat inzwischen zugesagt, durch intensivere Anwen-
dung der dargestellten Maßnahmen zu versuchen, 
die krankheitsbedingten Ausfälle des Personals der 
Deutschen Bundesbahn zu verringern. Dazu wird er 
prüfen lassen, ob im Rahmen der vom Jahre 1986 
an vorgesehenen Umstellung der Personalbuchfüh-
rung auf Datenverarbeitungsanlagen auch Möglich-
keiten zur Verbesserung der statistischen Unterla-
gen über die Krankenstandserfassung realisiert 
werden können. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 
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54 Personalbemessung im Gepäck- und 
Expreßgutabfertigungsdienst 

54.0 

Die Personalbemessung im Gepäck- und Expreß-
gutabfertigungsdienst wies nach den Feststellun-
gen des Bundesrechnungshofes einen zu hohen Per-
sonalbedarf aus, weil die für die Ermittlung der 
zentralen Bemessungsvorgaben angewandten Ver-
fahren und Methoden nicht immer sachgerecht wa-
ren. Hinzu kam, daß die Bemessungsvorgaben an 
die geänderten Arbeitsverfahren angepaßt werden 
müssen. 

54.1 

Im Oktober 1977 führte die Hauptverwaltung neue 
Personalbemessungswerte für den Gepäck- und Ex-
preßgutabfertigungsdienst ein, nach denen derzeit 
grundsätzlich noch der Personalbedarf ermittelt 
wird. Diesen zentralen Bemessungsvorgaben, die 
durchschnittliche, nach analytischen Methoden ge-
bildete Zeitvorgaben sind, liegen im wesentlichen 
die Arbeitsverfahren zu Beginn des Jahres 1976 zu-
grunde. Sie ergeben einen Personalbedarf im Ge-
päck- und Expreßgutabfertigungsdienst von rd. 
1 500 Dienstposten. 

Im Juni 1982 beauftragte die Hauptverwaltung den 
Fachausschuß für Personalbemessung, die Bernes-
sungswerte für den Gepäck- und ExpreBgutabferti-
gungsdienst im Zusammenhang mit den Anregun-
gen eines bei der damaligen Zentralen Transport-
leitung eingerichteten Arbeitskreises „Kleingut" zu 
überprüfen. Bereits im November 1982 berichtete 
der Fachausschuß der Hauptverwaltung über seine 
Untersuchungen und die gleichzeitige Überarbei-
tung der Bemessungsvorgaben, die zu einem rech-
nerischen Personalminderbedarf in Höhe von rd. 
100 Dienstposten führten. Dabei wurden die seit 
dem Jahre 1977 geänderten Arbeitsverfahren nur 
insoweit berücksichtigt, wie dies ohne neue örtliche 
Erhebungen anhand der Übersichten über die Zu-
sammensetzung der Bemessungswerte möglich 
war. Die Hauptverwaltung führte die überarbeite-
ten Bemessungsvorgaben erst im Februar 1985 ein. 

Zum 1. März 1984 und 1. Januar 1985 wurden die 
Arbeitsverfahren im Expreßgutabfertigungsdienst 
in Teilbereichen geändert. Weitere Arbeitserleichte-
rungen sind mit den zum 1. Mai 1985 herausgegebe-
nen neuen Abfertigungsbestimmungen zu erwar-
ten. Personalwirtschaftliche Maßnahmen zur An-
passung an die Bemessungsvorgaben wurden bis 
Ende 1984 von der Hauptverwaltung nicht veran-
laßt. 

54.2 Personalbemessungsverfahren 

54.2.1 

Die Prüfung des Personalbemessungsverfahrens 
durch den Bundesrechnungshof, in die auch die be-
reits realisierten und noch vorgesehenen Änderun-
gen in den Aufgaben und Arbeitsabläufen einbezo

-

gen worden sind, hat aufgezeigt, daß die Verfahren 
und Methoden zur Berechnung der Bemessungs-
werte auch nach der Überarbeitung der Bernes-
sungsvorgaben nicht immer den Anforderungen ge-
nügen, die an eine sachgerechte Personalbedarfser-
mittlung zu stellen sind. So sind die Daten aus den 
Zeitaufnahmen und den örtlichen Aufzeichnungen, 
die der im einzelnen nicht nachvollziehbaren Er-
mittlung der Bemessungswerte als Orientierungs-
größen zugrundelagen, nicht repräsentativ für den 
Gepäck- und Expreßgutabfertigungsdienst. Außer-
dem kann davon ausgegangen werden, daß die Er-
gebnisse dieser Erhebungen überhöht sind, weil die 
Arbeitsorganisation nicht vereinheitlicht und opti-
miert war und der Personalbestand nicht so ver-
mindert wurde, wie es die bereits im wesentlichen 
in den Jahren 1974 und 1975 durchgeführten Ratio-
nalisierungsmaßnahmen erforderlich gemacht hät-
ten. 

54.2.2 

Besondere Bedenken bestehen gegenüber der Höhe 
der ohne Untersuchungen festgelegten Verteilzei-
ten und arbeitsmangelbedingten Wartezeiten sowie 
den aus den örtlichen Aufzeichnungen resultieren-
den Zeitansätzen für die „sonstigen Nebenarbei-
ten, weil sie zum Teil nicht abgesichert und — 
bedingt durch das Ermittlungsverfahren — über-
höht sind. Hinzu kommt, daß Überschneidungen 
und damit Doppelansätze nicht auszuschließen 
sind. 

54.2.3 

Die Deutsche Bundesbahn ist bemüht, die Schalter-
öffnungszeiten an die Markterfordernisse zur Auf-
rechterhaltung eines angemessenen Kundendien-
stes anzupassen. Das ist zwar grundsätzlich nicht 
zu beanstanden. Dieses Ziel sollte nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes jedoch im Rahmen des 
mit den Bemessungsvorgaben ermittelten Personal-
bedarfs verwirklicht werden. Die hierfür geeigneten 
Möglichkeiten der Verzahnung von Tätigkeiten und 
der Dienstplangestaltung werden selbst von großen 
Dienststellen nicht ausreichend genutzt. Die Folge 
sind teilweise pauschale Besetzungszuschläge, die 
zu zusätzlichen Leerzeiten führen und die das 
grundsätzlich mit großem Aufwand und viel Sorg-
falt erarbeitete Bemessungsverfahren sowie die Be-
mühungen zur Ermittlung des rechnerischen Perso-
nalbedarfs wieder in Frage stellen. 

54.2.4 

Die Deutsche Bundesbahn hat zur weiteren Verbes-
serung des Kundendienstes im Rahmen der Maß-
nahmen für den nutzbringenden Einsatz der Mitar-
beiter des Personalmehrbestandes einen zusätzli-
chen Bedarf anerkannt (ZS-Bedarf), der sich nach 
dem Stand von Ende 1984 bundesweit auf 618 
Dienstposten für die Bereiche des Fahrkartenver-
kaufs, der Reisezugauskunft sowie des Gepäck- und 
Expreßgutdienstes (Abfertigungs- und Ladedienst) 
belief. Diese Maßnahme kann vorübergehend 
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zweckmäßig sein. Weil ein derartiger ZS-Bedarf 
grundsätzlich nur vorübergehend bis zum Abbau 
des Personalmehrbestandes gerechtfertigt sein 
kann, sollte jedoch bereits bei der Genehmigung 
berücksichtigt werden, daß bei einem künftigen 
Wegfall dieses Personalbedarfs ein gewisser Ge-
wöhnungseffekt zu überwinden sein wird. 

54.3 

Insgesamt gesehen ist das nunmehr grundsätzlich 
seit dem Jahre 1977 angewandte Bemessungsver-
fahren im Gepäck- und Expreßgutabfertigungs-
dienst mit solchen Unzulänglichkeiten behaftet, daß 
nach Auffassung des Bundesrechnungshofes eine 
— erneute — Überarbeitung unerläßlich ist. Dabei 
sollten zunächst die Bemessungswerte umgehend 
an die durch Rationalisierungsmaßnahmen verbes-
serten Arbeitsverfahren angepaßt werden, soweit 
dies anhand der vorliegenden Unterlagen ohne gro-
ßen Arbeits- und Zeitaufwand möglich ist, um mög-
lichst schnell eine entsprechende Personalbedarfs-
verminderung zu erreichen. Anschließend sollte für 
die Bemessungsvorgaben eine grundlegend neue 
Basis geschaffen werden, mit der unter Berücksich-
tigung der vorstehenden kritischen Anmerkungen 
und Anregungen die Bemessungsverfahren und 
-methoden sowie die Bedarfsermittlung im einzel-
nen verbessert werden. 

Als Ergebnis würde sich nach überschlägiger Be-
rechnung des Bundesrechnungshofes der Personal-
bedarf zusätzlich um mindestens 300 Dienstposten 
vermindern ( = 20 v. H. des gegenwärtig festgeleg-
ten Bedarfs). 

54.4 

Der Vorstand hat allgemein mitgeteilt, das vor na-
hezu neun Jahren entwickelte Personalbemes-
sungsverfahren, mit dem eine Senkung des seiner-
zeit genehmigten Personalbedarfs um rd. 41 v. H. 
erreicht worden sei, habe wegen anstehender viel-
fältiger weiterer Bemessungsaufgaben unter ho-
hem Zeitdruck fertiggestellt werden müssen. Dies 
sei im wesentlichen die Ursache für die Unzuläng-
lichkeiten in den methodischen Ansätzen des Be-
messungsverfahrens. Mit den vom Fachausschuß 
für Personalbemessung im November 1982 weitge-
hend empirisch fortentwickelten Personalbemes-
sungswerten habe der Personalbedarf kurzfristig 
den veränderten Arbeitsbedingungen weiter ange-
paßt werden sollen. Das Beteiligungsverfahren mit 
der Personalvertretung als Voraussetzung für die 
Einführung dieser Personalbemessungswerte habe 
unter den gegebenen Umständen nicht beschleu-
nigt werden können. 

Der Vorstand hat die kritischen Anmerkungen und 
Anregungen des Bundesrechnungshofes grundsätz-
lich anerkannt und zugesagt, das Personalbemes-
sungsverfahren nach den neuesten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu überarbeiten und da-
bei insbesondere die Hinweise zur Repräsentanz 
und zur Methodik der Bildung der Bemessungs

-

werte sowie zu den Verteil- und Nebenzeiten soweit 
wie möglich zu berücksichtigen. Inzwischen habe er 
durch den Fachausschuß für Personalbemessung 
die rechnerische Anpassung der Bemessungswerte 
an die bis Mai 1985 eingetretenen Arbeitsvereinfa-
chungen vornehmen lassen, die zu Personaleinspa-
rungen in Höhe von rd. 140 Dienstposten führe. 
Eine weitere Personalbedarfsverminderung er-
warte er durch die beabsichtigte methodische Um-
stellung des Bemessungsverfahrens. 

Der Vorstand hat zugesagt, von den aufgezeigten 
Gesamteinsparungen in Höhe von mindestens 300 
Dienstposten im Laufe des Geschäftsjahres 1985 
rd. 240 Dienstposten zu realisieren. Die restlichen 
60 Dienstposten sollen bei der Fortentwicklung des 
Personalbemessungsverfahrens eingespart werden. 

Die Erhöhung des Personalbedarfs zur Abdeckung 
von Besetzungszeiten für kundenfreundliche Schal-
teröffnungszeiten, die nicht durch Personalbemes-
sungswerte begründet sind, hält auch der Vorstand 
im Expreßgutverkehr künftig für nicht mehr ver-
tretbar. Für den Bereich des Gepäck-Service müsse 
noch entschieden werden, ob zur Aufrechterhaltung 
von kundenfreundlichen Schalteröffnungszeiten 
weiterhin Besetzungszuschläge gewährt werden 
oder andere personalwirtschaftliche Regelungen 
vorzusehen seien. 

Der Personalbedarf für zusätzliche Serviceleistun-
gen sei in engem Zusammenhang mit der nutzbrin-
genden Beschäftigung des Personalmehrbestandes 
bei der Deutschen Bundesbahn und mit logisti-
schen Anforderungen zu sehen. Er halte es für 
zweckmäßig, überzähliges Personal auch für Servi-
celeistungen im Gepäck- und Expreßgutabferti-
gungsdienst übergangsweise einzusetzen. Nach 
dem Abbau des Personalmehrbestandes werde er 
dieses Personal wieder zurückziehen. 

Der Bundesrechnungshof wird die Bemühungen 
des Vorstandes zur sachgerechten Ermittlung des 
Personalbedarfs und dessen zügige Anpassung an 
veränderte Verhältnisse beobachten. 

55 Personalbemessung im 
Signalinstandhaltungs- und Montagedienst 

55.0 

Die im Jahre 1983 eingeführte Personalbemessung 
im Signalinstandhaltungs- und Montagedienst 
führt zu einem um mindestens etwa 2 300 Dienst-
kräfte überhöhten Personalbedarf. Die Instandhal-
tungsstrategie sollte unter Berücksichtigung be-
triebswirtschaftlicher Gesichtspunkte neu festge-
legt und die Methoden zur Ermittlung der Bemes-
sungsvorgaben verbessert werden. 

55.1 

Im April 1983 führte die Hauptverwaltung neue Per

-

sonalbemessungswerte für den Signalinstandhal- 
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tungs- und Montagedienst zur Erprobung ein. Mit 
diesen Bemessungswerten, die etwa 9 100 von rd. 
11 000 Dienstposten in diesem Bereich bestimmen, 
soll anlagenbezogen der gesamte Zeitaufwand an-
gemessen berücksichtigt sein, der für die Wartung, 
Inspektion und Instandsetzung der Signalanlagen 
benötigt wird. 

55.1.1 

Die Bemessungswerte für den Bereich der elektri-
schen Signalanlagen und Bahnübergangsanlagen 
sind nach quasi-analytischen Methoden ermittelt. 
Die Grundlagen für die Bemessungswerte der übri-
gen Signalanlagen sind Erfahrungswerte aus den 
60er Jahren, die aufgrund der zwischenzeitlich ge-
wonnenen Erkenntnisse pauschal um durchschnitt-
lich 5 v. H. gekürzt wurden. 

Für die Berechnung der Bemessungswerte nach 
quasi-analytischen Methoden wurden zunächst der 
Umfang der Arbeiten und die Instandhaltungsinter-
valle (Fristen) festgelegt. Anschließend wurden die 
absoluten Zeitbedarfswerte für die Haupttätigkei-
ten der Instandhaltung weitgehend analytisch ge-
schätzt. Ihr Anteil an der Gesamttätigkeit wurde 
durch Multimomentaufnahmen ermittelt. Mit die-
sen Zeitaufnahmen wurden gleichzeitig weitere 
Zeitbedarfsanteile festgestellt, wie für Wege- und 
Wartezeiten, Nebentätigkeiten sowie persönliche 
und sächliche Verteilzeiten, die bei den Berechnun-
gen der Bemessungswerte ebenfalls berücksichtigt 
wurden. Schließlich wurden in die Bemessungs-
werte auch Personalbestandsdaten einbezogen, wie 
sie in der Kosten- und Leistungsrechnung für das 
zweite Halbjahr 1978 nachgewiesen sind. 

55.1.2 

Für die außerhalb der eigentlichen Instandhal-
tungsarbeiten anfallenden Tätigkeiten, insbeson-
dere im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, sind 
besondere Zuschläge vorgesehen. Sie beliefen sich 
im Jahre 1983 nach einer Untersuchung im Jahre 
1976 auf insgesamt 20,9 v. H. (rd. 1 530 Dienstposten) 
und wurden für das Jahr 1984 wegen der rückläufi-
gen Wirtschaftsmittel für den investiven Bereich 
auf 18,9 v. H. im Bundesdurchschnitt gekürzt. 

55.1.3 

Die Bezugseinheiten für die Bemessungswerte, mit 
denen der Zeitbedarf zentral maschinell ermittelt 
wird, sind die Signalanlagen. Ihre Menge basiert 
auf den statistischen Angaben in den Sachanlagen-
bestandskarten, die für den Finanzdienst erstellt 
werden. 

55.1.4 

Bei der Berechnung des Personalbedarfs durch die 
zuständigen Stellen wird auch der Zeitbedarf für 
Vertreter berücksichtigt, der durch Personalaus-
fälle und allgemeine Nebenzeiten bedingt ist. 

55.2 

Der Bundesrechnungshof hat die Grundlagen des 
Personalbemessungsverfahrens für den Signalin-
standhaltungs- und Montagedienst geprüft und da-
bei folgendes festgestellt: 

55.2.1 

Den Zeitansätzen für die Instandhaltung der me-
chanischen und elektromechanischen Signalanla-
gen liegen weder Ist- noch Soll-Arbeitsbeschreibun-
gen zugrunde. Deshalb ist auch die Höhe der pau-
schalen Kürzung der Erfahrungswerte aus den 60er 
Jahren um durchschnittlich 5 v. H. nicht sachge-
recht begründet und nicht ausreichend nachvoll-
ziehbar. 

55.2.2 

Die nach quasi-analytischen Methoden ermittelten 
Bemessungswerte für elektrische Signalanlagen 
und Bahnübergangsanlagen gehen von Ist-Arbeits-
beschreibungen aus, die erhebliche Mängel aufwei-
sen. So sind zum Teil Aufgaben erfaßt, die in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht auch bei gebühren-
der Berücksichtigung der Sicherheitsbedürfnisse 
nicht vertretbar sind, z. B. routinemäßiges Öffnen 
aller abgedichteten Verteilergehäuse, obwohl eine 
Sichtprüfung ausreicht. Außerdem überschneiden 
sich in Einzelfällen Aufgaben und sind damit mehr-
mals berücksichtigt. Schließlich fehlen nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten festgelegte Soll-Ar-
beitsbeschreibungen und Fristenvorgaben, so daß 
die für die Personalbemessung unterstellten be-
trieblichen Verhältnisse hinsichtlich der Aufgaben, 
Arbeitsorganisation und Instandhaltungsfristen 
nicht den Anforderungen gerecht werden, die an 
eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung und damit 
an eine sachgerechte Personalbemessung zu stellen 
sind. 

Die quasi-analytisch ermittelten Bemessungswerte 
weisen außerdem bemessungsmethodische Mängel 
auf. So sind die für die Erledigung der Haupttätig-
keiten geschätzten Zeitansätze und die Ergebnisse 
der Zeitaufnahmen nicht repräsentativ. Zudem sind 
für bestimmte Bestandteile der Bemessungswerte 
Personalbestandsdaten der Kosten- und Leistungs-
rechnung unkritisch in der Form von Zuschlägen 
verwendet worden, die bei der derzeitigen Aussage-
fähigkeit der Kosten- und Leistungsrechnung für 
eine Personalbemessung nicht geeignet sind. 

55.2.3 

Die Zuschläge für die Sonderarbeiten, mit denen 
vor allem der Zeitaufwand für Bauarbeiten abgegol-
ten werden soll, basieren auf nicht repräsentativen 
Untersuchungen über den Personaleinsatz aus dem 
Jahre 1976 und weisen keinen unmittelbar nachvoll-
ziehbaren sachlichen Zusammenhang zwischen 
dem Personalbedarf und den Wirtschaftsmitteln im 
investiven Bereich auf. 
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55.2.4 

Die für Zwecke des Finanzdienstes erfaßten Sach-
anlagenbestände sind als Bezugseinheiten für die 
Personalbemessung nicht immer geeignet, weil die 
Bestandstatistik der Signalanlagen nicht ausrei-
chend aktualisiert und untergliedert wird, so daß 
auch die unterschiedliche Instandhaltungsintensi-
tät nach dem Belastungsgrad der Anlagen bei der 
Durchführung der Personalbemessung nicht ausrei-
chend berücksichtigt werden kann. 

55.2.5 

Die Vorgaben zur Berücksichtigung der Personal-
ausfälle sollten grundsätzlich überprüft werden, 
weil aus wirtschaftlichen Gründen der Vertreterbe-
darf der Höhe nach in Frage zu stellen ist, der für 
längerfristige disponible Instandsetzungsaufgaben 
und für Sonderarbeiten im Zusammenhang mit 
Baumaßnahmen gewährt wird. 

55.3 

Nach überschlägigen Berechnungen des Bundes-
rechnungshofes dürfte der Personalbedarf im Si-
gnalinstandhaltungs- und Montagedienst insge-
samt um mindestens 2 300 Dienstposten vermindert 
werden können, wenn die Aufgaben nach betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten überprüft und die 
darauf aufbauenden Personalbemessungsvorgaben 
nach sachgerechten Methoden für alle Teilbereiche 
ermittelt werden. In diesem Personalminderbedarf 
enthalten ist eine Personalbedarfsreduzierung in 
Höhe von etwa 680 Dienstposten, die der Fachaus-
schuß für Personalbemessung bei der Deutschen 
Bundesbahn durch Kürzung der Zuschläge für Son-
derarbeiten und durch Verminderung der Bemes-
sungswerte für schwächer belastete Strecken im 
Auftrag der Hauptverwaltung ermittelt hat. Obwohl 
diese Erkenntnisse der Hauptverwaltung bereits 
seit Ende 1983 vorliegen, sind entsprechende perso-
nalwirtschaftliche Maßnahmen bisher noch nicht 
veranlaßt worden. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes haben 
die seit dem Jahre 1955 bestehenden Bemühungen 
der Deutschen Bundesbahn, den Personalbedarf im 
Signalinstandhaltungs- und Montagedienst sachge-
recht und nachvollziehbar zu ermitteln, bis heute 
nicht zu befriedigenden Ergebnissen geführt. Damit 
der Personalbedarf bis zur erforderlichen Überar-
beitung des Bemessungsverfahrens auf das zu er-
wartende Niveau abgesenkt und dem sich abzeich-
nenden Problem des Personalmehrbestandes früh-
zeitig Rechnung getragen wird, sollten mit der Ein-
führung einer wirtschaftlichen Instandhaltungs-
strategie zentrale pauschale Kürzungen der Bernes-
sungsvorgaben verfügt werden. 

55.4 

Der Vorstand hat hierzu mitgeteilt, daß ihm die auf

-

gezeigten methodischen Unzulänglichkeiten im Be

-

messungsverfahren und bei den diesem Verfahren 

zugrundeliegenden Rahmenbedingungen (Arbeits-
inhalte und -organisation sowie Instandhaltungsfri-
sten) in ihren Grundzügen bekannt seien. Sie hät-
ten seinerzeit bei der Bildung der vorläufigen Per-
sonalbemessungswerte bewußt in Kauf genommen 
werden müssen, weil er sich im Oktober 1980 ge-
zwungen gesehen habe, mit einer kurzfristigen 
Überarbeitung der bisherigen Bemessungsvorga-
ben den zahlreichen Personalanforderungen der 
Dienststellen und Direktionen entgegenzuwirken. 
Damit habe er sogar eine Personaleinsparung von 
246 Dienstposten erzielt. 

Die im Jahre 1980 bereits angelaufenen Untersu-
chungen zur Bildung analytischer Bemessungs-
werte habe er allerdings abbrechen müssen, weil er 
die analytischen Bemessungswerte für den Bereich 
des Fernmeldeinstandhaltungsdienstes bis Mai 
1984 hätte erarbeiten müssen. 

Die Deutsche Bundesbahn sei jedoch zwischenzeit-
lich — unabhängig von den Untersuchungen des 
Bundesrechnungshofes — um eine weitere Vermin-
derung des Personalbedarfs bemüht gewesen. Zu-
nächst habe sie die Instandhaltungsfristen für 
schwächer belastete Strecken überprüft und verlän-
gert und eine entsprechende Bedarfsminderung 
durch das Beteiligungsverfahren mit der Personal-
vertretung eingeleitet. Zum anderen habe sie be-
reits im Oktober 1983 die Untersuchungen zur ana-
lytischen Bemessung des Signalinstandhaltungs-
dienstes wieder aufgenommen. Die Arbeiten wür-
den intensiv fortgesetzt und eine umfassende Über-
arbeitung sowohl der Arbeitsorganisation als auch 
der Instandhaltungsfristen vorsehen. Sie sollen bis 
August 1987 beendet sein. Zwischenzeitlich werde 
die Deutsche Bundesbahn schrittweise den Perso-
nalbedarf im Signalinstandhaltungs- und Montage-
dienst weiter senken. Entsprechende Vorschläge 
sollen durch den Fachausschuß für Personalbemes-
sung bis zum Herbst 1985 erarbeitet werden. 

Der Bundesrechnungshof wird die Bemühungen 
des Vorstandes zur verbesserten und wirtschaftli-
chen Personalbemessung im Signalinstandhal-
tungs- und Montagedienst sowie die zügige Umset-
zung — auch von Teilergebnissen — beobachten. 

56 Aufwandsvergütung für das Fahrpersonal 

56.0 

Die Deutsche Bundesbahn hat erst im Jahre 1985 
die von ihr gewährte Aufwandsvergütung für das 
fahrende Personal an die seit dem 1. Januar 1976 
geltenden einschränkenden Bestimmungen des 
Reisekostenrechts des Bundes angepaßt. Sie hat 
dazu außerdem eine bis 30. September 1989 geltende 
Übergangsregelung getroffen. Das Personal der 
Deutschen Bundesbahn erhält insoweit höhere Ver-
gütungen als das der allgemeinen Bundesverwal-
tung. Die Mehrausgaben betragen schätzungsweise 
90 Mio. DM. 



Drucksache 10/4367 	Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 

56.1 

Dienstreisende, denen erfahrungsgemäß geringere 
als die üblichen Aufwendungen für Verpflegung 
oder Unterkunft entstehen, erhalten nach näherer 
Bestimmung der obersten Dienstbehörde von den 
Sätzen des Bundesreisekostengesetzes abwei-
chende — nach Pauschalen bemessene — Auf-
wandsvergütungen (§ 17 Abs. 1 Bundesreisekosten-
gesetz). Hiervon wird beim Fahrpersonal der Deut-
schen Bundesbahn im Zug-, Kraftfahr- und Schiffs-
dienst Gebrauch gemacht. Die Ausgaben aufgrund 
dieser Sonderregelung müßten nach ihrer Zielset-
zung geringer sein als die Leistungen nach dem 
Bundesreisekostengesetz. Sie waren jedoch durch-
weg höher. Hierauf hat der Prüfungsdienst die 
Hauptverwaltung bereits im Jahre 1976 hingewie-
sen. Der Prüfungsdienst führte die Mehrausgaben 
insbesondere darauf zurück, daß es die Hauptver-
waltung unterlassen habe, die Kürzung des Tage-
geldes für eintägige Dienstreisen nach dem am 
1. Januar 1976 in Kraft getretenen Ersten Haus-
haltsstrukturgesetz zu berücksichtigen. 

56.2 

Vergleichsberechnungen der Deutschen Bundes-
bahn haben die Feststellungen des Prüfungsdien-
stes im wesentlichen bestätigt. Im Dezember 1977 
sagte die Hauptverwaltung eine Überarbeitung ih-
rer Vorschriften zu. Sie erörterte die erforderliche 
Neuregelung in größeren Abständen mit den Bun-
desministern für Verkehr und des Innern sowie mit 
der Personalvertretung. Zunächst hat sie zum 
1. Juni 1981 die Aufwandsvergütungen für die klei-
neren Teilbereiche Kraftfahr- und Schiffsdienst 
einschränkend angepaßt. Eine auch das Zugperso-
nal einbeziehende umfassende Neuregelung der 
Höhe der Aufwandsvergütungen und der zu vergü-
tenden Abwesenheitszeiten ist jedoch erst am 
1. Juli 1985 in Kraft getreten. Sie gilt nur für Be-
dienstete, die nach diesem Stichtag durch Neuein-
stellung oder Tätigkeitswechsel in den Geltungsbe-
reich der Vorschrift eintreten. Für die übrigen Be-
diensteten gelten die alten Vorschriften übergangs-
weise bis zum 30. September 1989 weiter. Im Ergeb-
nis werden daher die Änderungen der reisekosten

-

rechtlichen Vorschriften durch das am 1. Januar 
1976 in Kraft getretene Erste Haushaltsstrukturge-
setz für die große Mehrheit der Bahnbediensteten 
erst im Haushaltsjahr 1989 voll berücksichtigt. 

Im Jahre 1983 betrug die Jahresausgabe für Auf-
wandsvergütungen 68 Mio. DM. Aufgrund der Neu-
regelung senkt sich diese Ausgabe rechnerisch um 
rd. 15 v. H. Infolge der den am 1. Juli 1985 vorhande-
nen Anspruchsberechtigten zugestandenen Besitz-
standswahrung tritt die volle Ausgabenminderung 
erst im Jahre 1989 ein. Der Bundesrechnungshof 
schätzt die Mehrausgaben für die Zeit vom 1. Ja-
nuar 1976 bis 30. September 1989 auf 90 Mio. DM. 
Dazu macht der Vorstand geltend, daß während der 
Übergangsfrist an der Besitzstandswahrung teil-
nehmende Bedienstete ausscheiden und sich die 
Sätze des Bundesreisekostengesetzes erhöhen wür

-

den. Diese Umstände wirken sich aber auf die Höhe 
der Mehrausgabe nur geringfügig aus. 

56.3 

Der Prüfungsdienst für die Deutsche Bundesbahn 
und der Bundesrechnungshof hatten die Angele-
genheit mehrfach als dringlich bezeichnet. Der 
Bundesrechnungshof wies u. a. darauf hin, daß sich 
der Aufwand des im Tagesdienst fahrenden Perso-
nals nicht von dem des stationär beschäftigten Per-
sonals unterscheide und der Abbau der überhöhten 
Aufwandsvergütungen schon aus diesem Grunde 
sachgerecht sei. Im übrigen habe der Deutsche 
Bundestag aus vergleichbarem Anlaß den Bundes-
minister für das Post- und Fernmeldewesen aufge-
fordert, seine unangemessenen Vergütungsregelun-
gen zu ändern und dabei den Kostenrahmen des 
Bundesreisekostengesetzes einzuhalten (Plenarpro-
tokoll 9/115 S. 7083 i. V. m. Drucksache 9/1759 
— Teil II — zu Nr. 80). 

56.4 

Der Bundesminister und der Vorstand begründen 
die Verzögerung damit, daß die Umstrukturierung 
der Deutschen Bundesbahn mit dem Ziel einer ho-
hen Personaleinsparung und die daraus folgenden 
Rationalisierungsmaßnahmen die Empfänger von 
Aufwandsvergütungen besonders betroffen hätten. 
Der Vorstand habe daher sozialverträgliche Lösun-
gen suchen müssen und sie überdies nur gegen be-
trächtliche Widerstände des Personals und dessen 
Vertretung durchsetzen können. 

56.5 

Diesen Einlassungen des Bundesministers und des 
Vorstandes kann der Bundesrechnungshof nicht 
folgen. Der Vorstand durfte bindende gesetzliche 
Vorschriften nicht außer acht lassen. Im übrigen 
besteht zwischen der Neuregelung der Aufwands-
vergütung und Rationalisierungsmaßnahmen kein 
Zusammenhang. 

Die Deutsche Bundesbahn sollte gewährleisten, daß 
das Gebot des § 17 des Bundesreisekostengesetzes 
bei künftigen Regelungen eingehalten wird. Sie 
wird nicht nur die Verbesserungen, sondern auch 
die Einschränkungen dienstrechtlicher Ansprüche, 
die für das gesamte Personal des Bundes gelten sol-
len, in ihren Geschäftsbereich möglichst zeitgleich 
zu übernehmen haben. 

57 Bau von Neubaustrecken 

57.0 

Bei den ersten Vergaben von Ingenieur- und Bau-
leistungen für den Südabschnitt der Neubaustrecke 
Hannover- Würzburg waren die Ausschreibungsun-
terlagen in fast allen geprüften Fällen für eine ein- 
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wandfreie Angebotsbearbeitung unzureichend. Die 
Abweichungen zwischen ausgeschriebenen und ab-
gerechneten Leistungen waren erheblich, weil die 
Vergabevorschriften der Deutschen Bundesbahn 
nicht eingehalten wurden. Dies galt auch für die 
Vergabeverfahren, denn in vielen Fällen wurden 
Preisverhandlungen geführt, obwohl die Ausschrei-
bungen nicht aufgehoben waren. Insgesamt war 
nicht sichergestellt, daß die Deutsche Bundesbahn 
die Leistungen zu den für sie annehmbarsten Ange-
botspreisen ausgeführt hat. 

57.1 

Der Bundesrechnungshof hat in den Jahren 1982 
und 1983 sowohl die Vergabe der Ingenieurleistun-
gen für die Planung und Bauüberwachung als auch 
die Vergabe verschiedener Baulose im südlichen 
Bereich der Neubaustrecke Hannover-Würzburg 
geprüft. 

57.1.1 Ingenieurleistungen 

Bei der Vergabe der Ingenieurleistungen für die 
Planung und Bauüberwachung wurden die Bestim-
mungen der Verdingungsordnung und der Vergabe-
vorschriften der Deutschen Bundesbahn in vielen 
Fällen nicht eingehalten. Weil die Ausschreibungs-
unterlagen für die Erstellung der Planfeststellungs

-

unterlagen unzulänglich waren, konnten anbie-
tende Ingenieurbüros keine durch die Deutsche 
Bundesbahn hinreichend vergleichbare Angebote 
einreichen, so daß die Vergabeentscheidungen nach 
der Angebotsabgabe nur aufgrund von Vergabe-
gesprächen erfolgen konnten. Die anschließend vor-
zunehmende Baureifplanung und die spätere Bau-
überwachung durch Ingenieurbüros wurden über-
wiegend ohne Honorarvergleich an die gleichen Fir-
men vergeben, die bereits vorher für die Planungs-
unterlagen tätig waren. 

Bei den geologischen Erkundungsarbeiten führte 
eine in Art und Umfang der Leistungsbeschreibung 
nicht sachgerechte Ausschreibung dazu, daß der 
wirtschaftlichste Bieter durch das die Vergabeent-
scheidung für die Deutsche Bundesbahn vorbear-
beitende Ingenieurbüro nicht erkannt werden 
konnte. Da außerdem nach der Abrechnung der 
ausgeschriebenen Leistungen keine Gegenüberstel-
lung der ausgeschriebenen und ausgeführten Men-
gen erfolgte, erkannte die Deutsche Bundesbahn 
auch später nicht die für sie unwirtschaftliche Ver-
gabeentscheidung und erteilte, ohne anderen Fir-
men die Möglichkeit zur Teilnahme am Wettbewerb 
zu geben, 2 1 /2 Jahre lang ohne Ausschreibungen 
Anschlußaufträge. 

Weiterhin wurden die für die Koordinierung der In-
genieurleistungen für Planung, Bauvorbereitung 
und Baudurchführung erforderlichen Management-
arbeiten, die in anderen Bauabschnitten und im all-
gemeinen bei der Deutschen Bundesbahn von eige-
nen Kräften erbracht werden, an Ingenieurbüros 
vergeben. Es enstanden der Deutschen Bundesbahn 
nicht nur Mehrausgaben, sondern sie begab sich bei 

allen Entscheidungen dadurch verstärkt in die Ab-
hängigkeit von Ingenieurbüros. Außerdem konnte 
sie die Angemessenheit der Preise nicht mehr aus-
reichend kontrollieren. 

57.1.2 Bauleistungen 

Bei der Vergabe der Bauarbeiten für den Tunnel-, 
Brücken- und Erdbau wurden 

— Ausschreibungen willkürlich mehrfach wieder-
holt; 

— unzulässigerweise Preisverhandlungen geführt, 
ohne die Ausschreibungen vorher aufzuheben; 

— bei unklaren Leistungsvorstellungen Verwal-
tungs- und Firmenentwürfe, die in einer Aus-
schreibung eingereicht worden waren, kombi-
niert und ohne Aufhebung der Ausschreibung zu 
einem neuen Entwurf zusammengestellt und 
vergeben, so daß das Gesamtangebot letztlich 
nicht dem Wettbewerb unterworfen war; 

— Leistungen ausgeschrieben, die in Art und Um-
fang nicht der wirklichen Leistung entsprachen, 
so daß nicht das tatsächlich wirtschaftlichste 
Angebot zum Zuge kam und der Deutschen Bun-
desbahn ein wirtschaftlicher Nachteil entstand; 

— nachträglich einem Auftragnehmer Preisglei-
tungen bei Mineralöl zugestanden, so daß die 
Mitbewerber benachteiligt wurden; 

— nachträglich Zulagen gewährt, obwohl vertrag-
lich hierfür die Voraussetzungen fehlten. 

57.2 

Der Vorstand hat geltend gemacht, daß die Prüfung 
des Bundesrechnungshofes bei den ersten Verga-
ben von Ingenieur- und Bauleistungen bei den Neu-
baustrecken erfolgte. Er habe aus Gründen der 
schnellen Vorgehensweise ein unkonventionelles 
Vorgehen für notwendig erachtet. Im übrigen hät-
ten die Erfahrungen aus den ersten Ausschreibun-
gen, die in diesem Umfang und Schwierigkeitsgrad 
für die Beteiligten neu gewesen wären, positiv auf 
die weitere Entwicklung der Gesamtmaßnahme ge-
wirkt. 

57.3 

Dieser Beurteilung kann sich der Bundesrech-
nungshof nicht anschließen. Er räumt zwar ein, daß 
die Vergabe mit besonderen Problemen behaftet 
war; gleichwohl hätte aber der ungewöhnliche Auf-
tragsumfang einem vorschriftsmäßigen Vergabe-
verfahren nicht entgegenstehen dürfen. Die Deut-
sche Bundesbahn wäre vielmehr in besonderem 
Maße zur Einhaltung der Vergabevorschriften ver-
pflichtet gewesen, weil u. a. der damit verbundenen 
Wahrung der Vorteile des Wettbewerbs gerade bei 
großen Baumaßnahmen eine hohe wirtschaftliche 
Bedeutung zukommt. Der Vorstand wird künftig 
stärker die Vorschriften beachten müssen. 
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58 Beschaffung von Anlagen in Einheitstechnik 
zur Sicherung der Bahnübergänge 

58.0 

Ein Bundesbahnzentralamt beschaffte weit mehr 
Prototypen einer Einheitsanlage zur technischen 
Sicherung von Bahnübergängen, als von der Haupt-
verwaltung vorgesehen war. Weil sich die elektroni-
schen Bauteile noch als sehr störanfällig erwiesen, 
entstanden durch die vergrößerte Prototypserie ver-
meidbare Folgekosten in Höhe von über 800 000 
DM. 

58.1 

Für die technische Sicherung der rd. 11 000 Bahn-
übergänge verwendet die Deutsche Bundesbahn 
bisher etwa 30 verschiedene Bauarttypen von Si-
cherungsanlagen. Das zuständige Bundesbahnzen-
tralamt beauftragte deshalb drei Hersteller, nach 
einem Baukastensystem mit einheitlichen Schal-
tungen und Plänen Modelle zu entwickeln, die un-
tereinander kompatibel sind. Diese Einheitsanlage 
(EBÜT 80) soll bei allen vorkommenden Anwen-
dungsfällen kostengünstig eingesetzt werden kön-
nen. 

Nach einjährigem Einsatz der Entwicklungsmo-
delle stimmte die Hauptverwaltung im September 
1981 dem Vorschlag des Bundesbahnzentralamtes 
zu, 60 Prototypen in einer Vorserie zu beschaffen 
und bei künftigen Planungen zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zeitpunkt lagen noch keine ausreichen-
den Ergebnisse der Erprobung vor. 

Das Bundesbahnzentralamt faßte dies als allge-
meine Freigabe auf und beschaffte daraufhin allein 
bis Ende 1983 insgesamt 154 Anlagen und in der 
Folge weitere. Eine Bundesbahndirektion baute al-
lein davon 94 Anlagen ein, dies entspricht der über 
die genehmigte Menge hinaus beschafften Menge. 

Die bis zum Ende des Jahres 1983 gelieferten Anla-
gen erwiesen sich als sehr störanfällig und behin-
derten sowohl den Eisenbahn- als auch den Stra-
ßenverkehr. So nahm allein bei der erwähnten Bun-
desbahndirektion die Zahl der Störungen um mehr 
als 30 v. H. zu. Zusätzliche Personalleistungen für 
die örtliche Bewachung der Bahnübergänge, für die 
Störungsbeseitigung und die Verbesserung der 
Schaltung waren die Folge. Die zusätzlichen Kosten 
für die über das Soll hinaus eingebauten 94 Anlagen 
einer Bundesbahndirektion betrugen bis zum Jahre 
1983 über 800 000 DM. Die Gesamtzahl der Störun-
gen an den Bahnübergängen ging nach Mitteilung 
des Vorstandes erst im Jahre 1985 auf das frühere 
Niveau zurück. Zu einer generellen Freigabe der 
neuen Technik (EBÜT 80) kam es deshalb erst im 
Juni 1985. 

Die Versuche der Deutschen Bundesbahn, bei den 
Herstellerfirmen Regreßansprüche geltend zu ma-
chen, führte nur zum Zugeständnis, aus Kulanz be-
stimmte Bauteile auszuwechseln. Nach Angabe des 
Vorstandes hatten die Ersatzlieferungen einen Ge-
samtwert von über 300 000 DM. 

58.2 

Die Entscheidung des Bundesbahnzentralamtes, in 
den Jahren 1981 bis 1983 statt der vorgesehenen 60 
Prototypen 154 und danach weitere unausgereifte 
Anlagen der Einheitstechnik zu beschaffen und ein-
zubauen, stand nicht im Einklang mit den allgemei-
nen Regelungen. Die endgültige Freigabe einer 
neuen Technik ist nämlich erst nach einer ange-
messenen Betriebserprobung auszusprechen, damit 
die Schwächen und Fehler der Technik bis dahin 
erkannt werden und — entsprechend vertraglich 
geregelt — bei einer begrenzten Anzahl von Proto-
typen, über die Entwicklungskosten vergütet, durch 
die Hersteller beseitigt werden können. Die Deut-
sche Bundesbahn versäumte es, diese Risiken klein 
zu halten, damit die Hersteller sie hätten voll tra-
gen können. 

58.3 

Der Vorstand wird in Zukunft verstärkt darauf zu 
achten haben, daß die Deutsche Bundesbahn beim 
Einsatz moderner Technik, insbesondere der Elek-
tronik, unnötige Risiken vermeidet. Dies gilt beson-
ders in Anbetracht der anstehenden Entscheidun-
gen über den Einsatz der Elektronik in neuen, sehr 
umfangreichen sicherungstechnischen Anwen-
dungsbereichen, weil diese bedeutsame, nicht nur 
finanzielle Folgen auslösen könnten. Er muß außer-
dem sicherstellen, daß 

— elektronische Bauteile und Anlagen für Sicher-
heitseinrichtungen erst dann allgemein tech-
nisch zugelassen und in größerer Stückzahl be-
schafft werden, wenn sie in begrenzter Anzahl 
ausreichend erprobt sind, so daß ein der Deut-
schen Bundesbahn verbleibendes Risiko gemin-
dert ist; 

— die Lieferer von Bauteilen und Anlagen neuer 
Technik die Risiken der Funktionsfähigkeit so-
weit tragen, wie dies durch die Zahlung der Ent-
wicklungskosten abgedeckt ist. 

Der Vorstand hat zugesagt, dies in vollem Umfang 
zu berücksichtigen. 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung 
neuer elektronischer Bauteile und ihren Einsatz 
auch in anderen Bereichen weiter beobachten. 

59 Auslastung der Erdbaumaschinen des 
Oberbaudienstes 

59.0 

Der Oberbaudienst besitzt zu viele Erdbaumaschi-
nen, weil der Auslastungsgrad falsch ermittelt wird. 
Aus einem nur scheinbar günstigen Auslastungs-
grad ergibt sich außerdem ein zu hoher Ersatzbe-
darf. Ein Teil der Mängel wurde aufgrund der Bean-
standungen des Bundesrechnungshofes inzwischen 
abgestellt. 
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59.1 Bedarfsermittlung aus den 
Maschineneinsatzzeiten 

Die Deutsche Bundesbahn hielt nach dem Stand 
vom 31. Dezember 1983 198 Erdbaumaschinen mit 
einem Wiederbeschaffungswert in Höhe von rd. 31,7 
Mio. DM für Oberbauarbeiten vor. Der Bundesrech-
nungshof hat den Bestand der den Gleisbauhöfen 
zugeteilten Maschinen geprüft. 

Zur Bestimmung des künftigen Maschinenbedarfs 
ermittelte die Deutsche Bundesbahn im Jahre 1983 
aus den Ist-Werten der Baustellenabrechnungen 
des Jahres 1981 die auf alle Baumaschinen insge-
samt angefallenen Kosten und schied diese den er-
brachten Leistungen zu. Die spezifischen Gesamt-
verbrauchswerte aller Baumaschinen setzte sie 
dem Bedarf gleich und teilte sie unter Berücksichti-
gung der verschiedenen Arbeitsverfahren durch 
Anteilsschätzung auf die einzelnen Maschinengrup-
pen auf. Trotz eines erheblich rückläufigen Arbeits-
aufkommens zwischen den Jahren 1981 und 1983 
blieb nach dieser Rechnung die Anzahl der im 
Jahre 1983 benötigten Maschinen gleich groß (198 
Maschinen). Erst bei einer Fortschreibung im Okto-
ber 1984 verringerte die Deutsche Bundesbahn den 
Bedarf auf 173 Maschinen. 

Der Bundesrechnungshof hält den ermittelten Ge-
samtverbrauchswert für zu hoch. Bei der Ermitt-
lung der Ist-Verbrauchswerte im Jahre 1983 gingen 
nämlich in die Rechnung zum Beispiel alle von den 
Maschinenbedienern gemeldeten Betriebsstunden 
ein. Diese Werte überstiegen die von den Betriebs-
stundenzählwerken der Maschinen angezeigten 
wirklichen Betriebszeiten um durchschnittlich 
70 v. H. und betrafen zum großen Teil Arbeiten au-
ßerhalb des Oberbaudienstes. Außerdem wurde 
festgestellt, daß die Daten wenig sorgfältig erfaßt 
und weiter verarbeitet wurden. Diese Mängel wa-
ren auch in der Rechnung vom Oktober 1984 noch 
festzustellen. 

Die Deutsche Bundesbahn verfügt nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes bisher über kein Ver-
fahren, daß eine mit hinnehmbarer Toleranz zuver-
lässige Vorhersage des Maschinenbedarfs der 
Gleisbauhöfe erlaubt. 

Ein nur scheinbar günstiger Auslastungsgrad ver

-

ursacht außerdem eine zu hohe Ersatzbeschaffung. 

Der Vorstand hat zugesagt, durch Schulungen und 
stärkere örtliche Kontrollen die ordnungsgemäße 
Erfassung der Ist-Daten zu verbessern. Damit ist zu 
erwarten, daß sich in Zukunft der Gesamtbedarf 
der Baumaschinen verringert. Im übrigen hat der 
Oberbaudienst den Bestand des Jahres 1983 durch 
die Abtretung von 46 noch einsatzfähigen Maschi-
nen an den allgemeinen Baudienst und durch die 
Ausmusterung von 23 Maschinen auf inzwischen 
129 vermindert. Weil der Vorstand einen größeren 
Teil dieser Arbeiten als bisher auf Unternehmer 
übertragen will, sieht er für die Zukunft 91 eigene 
Maschinen im Oberbaubereich als ausreichend an, 
so daß aus dem Unternehmerbereich nach seiner 

Ansicht ein Leistungsbedarf von 82 Maschinen 1 ) zu 
decken bleibt. 

Das Ziel soll durch den bereits angeordneten Ver-
zicht auf jegliche Neubeschaffung in kürzester Zeit 
erreicht werden. 

Der Vorstand geht somit im Oberbaubereich für das 
Jahr 1984 weiterhin von einem Gesamtbedarf von 
173 Maschinen (Deutsche Bundesbahn und Unter-
nehmer) aus. Nach Ansicht des Bundesrechnungs-
hofes ist der so errechnete Bedarf wegen der aufge-
zeigten grundsätzlichen Mängel noch immer über-
höht. 

59.2 Einsatz außerhalb des Oberbaudienstes 

Die Erdbaumaschinen werden an Tagen, an denen 
sie von den Gleisbauhöfen oder Bahnmeistereien 
nicht für Arbeiten am Oberbau benötigt werden, 
auch für andere Arbeiten eingesetzt. Dies war im 
Jahr 1983 an 56 v. H., also mehr als der Hälfte der 
Beschäftigungstage (Arbeits- und Überführungsta-
ge), der Fall. Dieser Umfang des Fremdeinsatzes 
war nur deshalb möglich, weil die Menge der vorzu-
haltenden Maschinen nicht mehr allein von ihrem 
wirtschaftlichen Einsatz im Oberbaubereich be-
stimmt wurde. Der nicht zu beanstandende gele-
gentliche Einsatz außerhalb des Oberbaudienstes 
darf nicht zur Begründung des Bedarfs herangezo-
gen werden. 

Der Vorstand trägt den Einwendungen des Bundes-
rechnungshofes insoweit Rechnung, als er inzwi-
schen die Gleisbauhöfe nochmals daran erinnert 
hat, die Erdbaumaschinen vornehmlich für Arbei-
ten des Oberbauprogrammes einzusetzen und sie 
für Füllarbeiten nur dann zu verwenden, wenn aus 
baubetrieblichen Gründen kein Einsatz im Oberbau 
möglich ist. Durch den Verzicht auf Neubeschaffun-
gen, durch die Ausmusterung und durch die Abtre-
tung noch nutzbarer Maschinen an den allgemei-
nen Baudienst kann erwartet werden, daß künftig 
im Oberbaubereich Erdbaumaschinen sachgerech-
ter eingesetzt werden. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 

60 Anpassung von Werkstattkapazitäten  

60.0 

Die Deutsche Bundesbahn paßte die Ausstattung 
der verschiedenen Werkstätten mit Maschinen für 
die Vorhaltungsarbeiten an ihren Anlagen bisher 
nicht bedarfs- und zeitgerecht an. Jahrelange Be-
mühungen des Vorstandes, die erforderlichen Ka-
pazitäten durch eine fachübergreifende Konzentra- 

1 ) 173 Maschinen-Bedarf (Oktober 1984) 
—91 Maschinen im eigenen Bestand  

82 Maschinen im Unternehmerbestand 
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tion der Werkstätten zu erreichen, blieben wegen 
der mangelnden Bereitschaft einzelner Fachdienste 
zum Teil wirkungslos. 

60.1 

Die Deutsche Bundesbahn stattete die Werkstätten 
für die Vorhaltung ihrer Anlagen mit Werkzeugma-
schinen aus, deren Ausnutzungsgrad bisher gering 
ist. Der Vorstand war deshalb seit dem Jahre 1967 
bemüht, eine bessere Nutzung durch die Zusam-
menlegung der Einzelwerkstätten verschiedener 
Dienststellen am gleichen Standort oder durch die 
gemeinsame Nutzung der Werkzeugmaschinen 
durch mehrere Fachdienste am gleichen Standort 
zu erreichen. Der Prüfungsdienst untersuchte im 
Jahre 1980 den Erfolg dieser Maßnahmen. 

60.2 

Zwischen den Jahren 1978 und 1980 hat die Deut-
sche Bundesbahn auf Betreiben des Prüfungsdien-
stes den Bestand an Werkzeugmaschinen durch 
Auflassung oder Zusammenlegung von Werkstätten 
um rd. 700 Stück vermindern können. Damit sind 
aber noch nicht alle Konzentrationsmöglichkeiten 
ausgeschöpft. Stichproben im Jahre 1983 bei fünf 
Bundesbahndirektionen haben ergeben, daß von 
182 in diesen Bezirken untersuchten Werkstätten 
noch 57 entbehrlich sind. Bei ihrer Auflassung und 
durch ersatzloses Ausmustern überzähliger Ma-
schinen könnten noch 288 Werkzeugmaschinen 
freigestellt werden. Nur eine der fünf geprüften 
Bundesbahndirektionen hat die gemeinsame Nut-
zung von Werkstätten soweit wie möglich erreicht. 
Eine andere Bundesbahndirektion hatte wegen 
mangelnder Bereitschaft einzelner Fachdienste zur 
wirtschaftlichen Fertigung bis zum Jahre 1984 noch 
nicht eine einzige Konzentrationsmaßnahme durch-
geführt. Inzwischen hat auch sie zumindest fach-
übergreifende Untersuchungen zugesagt. 

60.3 

Der Vorstand nahm die Ergebnisse des Prüfungs-
dienstes zum Anlaß, die Bundesbahndirektionen 
zum Anfang des Jahres 1985 erneut aufzufordern, 

— die Schließung wirtschaftlich nicht vertretbarer 
Werkstatträume, 

— die fachübergreifende Nutzung von Werkstätten 
an einem Ort und 

— die Ausmusterung der durch Rationalisierungs-
maßnahmen überzähligen Werkzeugmaschinen 

mit Nachdruck zu betreiben. 

Die Bundesbahndirektionen sind angehalten, dem 
Vorstand bis zum 1. September 1985 über die Ergeb-
nisse zu berichten. 

60.4 

Der Bundesrechnungshof erwartet vom Vorstand, 
daß er die Ergebnisse dahin gehend prüft, ob inzwi-
schen die noch vorhandenen Rationalisierungsre-
serven vollständig ausgeschöpft wurden. 

61 Einsatz ausländischer Lokomotiven auf einer 
deutschen Strecke 

61.0 

Die Deutsche Bundesbahn muß an eine ausländi-
sche Staatsbahn für den vereinbarten Einsatz von 
Lokomotiven dieser Bahn auf deutschem Gebiet 
jährlich rd. 1,5 Mio. DM bezahlen. Hiervon könnte 
die Deutsche Bundesbahn rd. 1 Mio. DM sparen, 
wenn sie die Vereinbarung ändern würde. Der dann 
notwendige Triebfahrzeugwechsel im Grenzbahn-
hof würde die Anschlüsse an das IC '85-Netz nicht 
gefährden. 

61.1 

Die Deutsche Bundesbahn und eine ausländische 
Staatsbahn betreiben ihre Strecken mit unter-
schiedlichen Stromsystemen. Die beiden Bahnver-
waltungen vereinbarten deshalb im Jahre 1968, 
erstmals bei grenzüberschreitenden Zügen auch im 
Gebiet der anderen Verwaltung die eigenen Mehr-
systemlokomotiven einzusetzen, sofern dies zweck-
mäßig erscheint. Für die Abrechnung wurde mög-
lichst Naturalausgleich vereinbart. 

Die Deutsche Bundesbahn zog ihre wenigen im 
Jahre 1966 hierfür beschafften Mehrsystemlokomo-
tiven aber im Jahre 1979 wegen Störanfälligkeit aus 
dem Einsatz zurück. Da nunmehr ein Naturalaus-
gleich nicht mehr stattfinden kann, hat die Deut-
sche Bundesbahn der ausländischen Staatsbahn 
jährlich rd. 1,5 Mio. DM zu vergüten und auf eigene 
Kosten Triebfahrzeugführer für den Einsatz auf 
den ausländischen Lokomotiven zwischen dem 
70 km entfernten IC-Anschlußbahnhof und dem 
Grenzbahnhof auszubilden. 

Auch die ausländischen Mehrsystemlokomotiven 
sind sehr störanfällig, so daß die Deutsche Bundes-
bahn nach den Feststellungen des Prüfungsdien-
stes im Fahrplanjahr 1982/83 197mal Ersatz- oder 
Hilfslokomotiven stellen mußte. Im Fahrplanjahr 
1983/84 lag die Anzahl der Störungen in der 
gleichen Größenordnung. Die eingetretenen Ver-
spätungen entsprechen mindestens den Fahrzeit-
verlängerungen durch einen planmäßigen Lok-
wechsel an der Grenze. 

Eine Änderung der Vereinbarung unterließ die 
Deutsche Bundesbahn bis heute, weil dann die 
Grenzaufenthalte und Reisezeiten verlängert wür-
den. Auch würden die IC-Anschlüsse im Anschluß-
bahnhof kaum gewahrt werden können, da die be-
reits im Ausland entstehenden Verspätungen dann 
nur noch schwer abgefangen werden könnten. Aus 
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den übergeordneten maßgebenden Gründen der 
Produktionsplanung lehnt sie daher einen Trieb-
fahrzeugwechsel ab. 

61.2 

Der Verlängerung der Aufenthaltszeit um 5,5 bis 8,6 
Minuten, die durch den Triebfahrzeugwechsel im 
Grenzbahnhof entstehen würde, steht nach Auffas-
sung des Prüfungsdienstes eine höhere Pünktlich-
keit der Züge gegenüber, wenn die zur Zeit sechs 
Zugpaare im deutschen Streckenbereich mit den 
bewährten Regelbauarten der Deutschen Bundes-
bahn gefahren würden. Die dann der Deutschen 
Bundesbahn entstehenden vergleichbaren Kosten 
würden nur 400 000 bis 500 000 DM je Jahr betra-
gen. Die im IC-Anschlußbahnhof vorhandenen plan-
mäßigen Übergangszeiten, die bei einem Triebfahr-
zeugwechsel im Grenzbahnhof noch mindestens 18 
Minuten betragen, können noch Eingangsverspä-
tungen und zusätzliche bei der Deutschen Bundes-
bahn eventuell entstehende Verspätungen von bis 
zu 10 Minuten abfangen, so daß die Übergänge auf 
das IC '85-Netz nicht gefährdet werden. Die Deut-
sche Bundesbahn sollte aber außerdem bei der aus-
ländischen Bahnverwaltung darauf hinwirken, daß 
diese ihre Züge fahrplantreuer mit anderen Loko-
motiven bis zur Grenze fährt und übergibt. 

61.3 

Die verbleibende Zeitreserve ist auch bei Triebfahr-
zeugwechsel im Grenzbahnhof nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes unter Berücksichtigung 
der Umsteigezeit im IC-Anschlußbahnhof für das 
Auffangen von Verspätungen ausreichend. Bei ei-
nem Triebfahrzeugwechsel würden nicht nur Ver-
spätungen vermieden, sondern es würden auch kas-
senwirksam etwa 1 Mio. DM eingespart werden. 
Dies ist daher im Vergleich zum derzeitigen Verfah-
ren die bessere Lösung. 

Der Vorstand hat grundsätzliche Bedenken gegen 
einen Lokwechsel an der Grenze geltend gemacht. 
Außerdem habe die ausländische Bahn in Aussicht 
gestellt, künftig eine noch zu entwickelnde neue 
Zweisystemlokomotive einzusetzen. Auch sei der 
erwünschte Naturalausgleich durch den Einsatz 
deutscher Lokomotiven im Güterzugverkehr bis zu 
einem ausländischen Rangierbahnhof künftig er-
reichbar. 

Allgemeine zugförderungstechnische Grundsätze 
der Produktionsplanung, die einem Triebfahrzeug-
wechsel an der Grenze entgegenstehen, sollten in 
diesem Fall nicht maßgeblich sein. Der dem Vor-
stand von der ausländischen Bahn in Aussicht ge-
stellte Einsatz einer neuen Zweisystemlokomotive 
ist vorläufig nicht absehbar. Auch ist der Natural-
ausgleich durch den Einsatz deutscher Lokomoti-
ven bis zu einem ausländischen Rangierbahnhof 
vorerst nicht — wenn überhaupt — erreichbar, 
denn die Elektrifizierung setzt für die wenigen dort 

fahrenden Güterzüge eine Tunnelbaumaßnahme 
voraus. 

Die Ausgleichszahlungen lassen sich im übersehba-
ren Zeitraum nur durch den Triebfahrzeugwechsel 
bei den Schnellzügen im Grenzbahnhof einsparen. 
Ein gravierender Nachteil für die Reisenden ent-
steht hierdurch nicht. 

62 Sonderangebote im Fernreiseverkehr 

62.0 

Die Deutsche Bundesbahn hat in den Jahren 1982 
und 1983 im Fernreiseverkehr die befristeten Son-
derangebote „Rosarotes Wochenende" und „Abteil 
des Jahres" auf den Markt gebracht. Der angestrebte 
Imagegewinn und ein positiver Werbeeffekt konn-
ten erreicht werden. Die in Rede stehenden Sonder-
angebote und die verstärkte Fortsetzung dieser An-
gebotspolitik in den Folgejahren konnte jedoch bis-
her die kontinuierlichen Verluste an Fernreisenden 
nicht aufhalten. Die Deutsche Bundesbahn bewer-
tete den betriebswirtschaftlichen Erfolg zu positiv. 
Nach dem Ergebnis der Prüfung der Nachkalkula-
tion erbrachte das erste Angebot einen Mehrerlös 
von 7,6 (statt 13,6) Mio. DM, während das zweite 
Angebot mit einem Mindererlös von 1,9 (statt 0,4) 
Mio. DM abschloß. Der Bundesrechnungshof hat 
empfohlen, künftig einheitliche Maßstäbe für die 
zutreffende Erfassung und Zuordnung von Erlösen 
und Kosten festzulegen. 

62.1 

Die Deutsche Bundesbahn bot auf ihrem Strecken-
netz in unbegrenzter Entfernung zu ermäßigten 
Pauschalpreisen von September bis Dezember 1982 
unter der Bezeichnung „Rosarotes Wochenende" an 
zwölf Wochenenden Fahrten für Einzelreisende, 
Zweiergruppen und Familien und von Januar bis 
März 1983 unter der Bezeichnung „Abteil des Jah-
res" an neun Wochenenden ganze Zugabteile an. 
Den beiden Sonderangeboten lag das Ziel zugrunde, 
kurzfristige Ertragsverbesserungen und einen Ima-
gegewinn durch besonders attraktive Preisange-
bote unter Ausnutzung freier Kapazitäten in den 
Regelzügen an Wochenenden zu erreichen. Darüber 
hinaus sollten durch die Preisgestaltung Auf-
schlüsse über die Marktelastizität im Fernverkehr 
gewonnen werden. Die Nachfrage wurde durch groß 
angelegte Werbekampagnen belebt. Zur Bewertung 
des Erfolgs wurden begleitende Marktuntersuchun-
gen und Nachkalkulationen durchgeführt. 

In einem miteinander abgestimmten Verfahren ha-
ben der Bundesrechnungshof das Sonderangebot 
Rosarotes Wochenende und der Prüfungsdienst das 
Sonderangebot Abteil des Jahres geprüft. Es wur-
den vor allem die betriebliche Abwicklung und die 
betriebswirtschaftliche Kostenrechnung geprüft. 
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62.2 Betriebliche Abwicklung 

62.2.1 

In der Planung der Sonderangebote wurde wegen 
des allgemeinen Rückgangs des Personenfernver-
kehrs nicht vorgesehen, zusätzliche Züge einzuset-
zen oder oft überbesetzte Züge außerplanmäßig zu 
verstärken. Die Nachfrage der auf die Wochenen-
den konzentrierten Angebote machte beim Rosaro-
ten Wochenende jedoch den Einsatz von 225 Son-
derzügen und zusätzlich 2 554 Verstärkungswagen 
erforderlich. Beim Abteil des Jahres mußten 265 
Sonderzüge und 1 237 Verstärkungswagen einge-
setzt werden. Weiterer betrieblicher Aufwand ent-
stand durch zahlreiche Leerzüge und die Leerüber-
führungen von Verstärkungswagen. 

Verstärkungsmaßnahmen zum Rosaroten Wochen-
ende wurden in der Regel erst nach einer ausdrück-
lichen Bestellung des Absatzdienstes von den Be-
triebsdienststellen eingeleitet und weitgehend vom 
Stand der Platzreservierungen abhängig gemacht. 
Bestellungen und Nachbestellungen gingen dort 
entsprechend spät ein, so daß Zusatzzüge und Ver-
stärkungswagen unter äußerstem Termindruck mit 
Beeinträchtigungen in der Beförderungsqualität 
durch verspätete und überfüllte Züge bereitgestellt 
werden mußten. Beim Abteil des Jahres traten sol-
che Probleme wegen der Vorausbestellung der Ab-
teile und einer besseren Koordinierung zwischen 
Absatz und Produktion weit weniger auf. Die durch 
das Sonderangebot Rosarotes Wochenende verur-
sachten Kapazitätsengpässe und die daraus ent-
standenen nachteiligen Folgen sind in erster Linie 
auf unzulängliche Planung und mangelhafte Ab-
stimmung zwischen Absatz und Produktion zurück-
zuführen. Der Absatz hat Verstärkung nur zurück-
haltend angefordert, obwohl ihm die Hauptver-
kehrsströme, die bevorzugten Züge und der notwen-
dige Betriebsmitteleinsatz bekannt sein mußten. 

62.2.2 

Der Vorstand hat hierzu mitgeteilt, es habe keiner-
lei aktuelle Erfahrungen für eine detaillierte Lei-
stungsbestellung gegeben. Die trotz erheblicher 
Verstärkungsmaßnahmen aufgetretenen Kapazi-
tätsengpässe seien in erster Linie durch die be-
grenzte Geltungsdauer der Sonderrückfahrkarten 
und die daraus folgende Konzentration der Haupt-
reiseströme auf bestimmte Tage bzw. Tageszeiten 
und Züge verursacht worden. Eine Steuerung über 
die im Pauschalpreis enthaltene Sitzplatzreservie-
rung sei nicht möglich gewesen, weil die Kunden 
von der Reservierungsmöglichkeit nur unzurei-
chend Gebrauch gemacht hätten. 

Der Vorstand hat zugesagt, bei künftigen Sonder- 
und Versuchsangeboten 

— um möglichst realistische Prognosen bemüht zu 
sein; ein neues Prognoseverfahren werde zur 
Zeit entwickelt; 

— die Spitzenbedarfsabdeckung in Verbindung mit 
zeitlich begrenzten Preismaßnahmen möglichst 
kostengünstig sicherzustellen; 

— die Maßnahmen auf die Möglichkeiten und Vor-
stellungen der Produktion abzustellen. 

62.3 Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung 

62.3.1 

Die Deutsche Bundesbahn führte nach repräsenta-
tiven Stichprobenplänen für beide Angebote durch 
Bahnbedienstete eine mündliche Befragung durch, 
mit der auch der zusätzlich gewonnene Verkehr 
und die Einnahmeverluste durch Selbstkonkurren-
zierung der Regelangebote (Umsteiger vom Regel-
angebot in ein Sonderangebot) ermittelt werden 
sollten. 

Die Marktuntersuchung ergab beim Rosaroten Wo-
chenende 424 138 Reisende bei einer Selbstkonkur-
renzierung durch 97 561 Umsteiger vom Regeltarif 
(23 v. H.), somit eine dem Angebot zuzurechnende 
Mehrnachfrage durch 326 577 Reisende. Dies führte 
bei einer Gesamteinnahme von 28,9 Mio. DM und 
einer Einnahmeeinbuße durch Selbstkonkurrenzie-
rung von 11,4 Mio. DM zu einer verbleibenden 
Mehreinnahme von 17,5 Mio. DM. Beim Abteil des 
Jahres ergab sich bei einer Gesamteinnahme von 
8,0 Mio. DM und einer Selbstkonkurrenzierung von 
2,9 Mio. DM (15 v. H.) eine Mehreinnahme von 5,1 
Mio. DM. 

Der Bundesrechnungshof hat die Berechnungsme-
thode zur Ermittlung des Mehrverkehrs und der 
Selbstkonkurrenzierung nach den Unterlagen zur 
Marktuntersuchung geprüft und festgestellt, daß 
die Veränderungen im Nachfrageverhalten und die 
daraus abzuleitende Quantifizierung des Mehrver-
kehrs und der Selbstkonkurrenzierung im Rahmen 
der Erhebungsmöglichkeiten umfassend ermittelt 
und ausgewertet wurden. 

62.3.2 

In den Vorkalkulationen zu beiden Angeboten er-
rechnete die Deutsche Bundesbahn lediglich das zu-
sätzlich zu gewinnende Reisendenpotential und den 
Anteil der Eigenkonkurrenzierung durch Umstei-
ger vom Regeltarif zum Sonderangebot. Die nicht 
unerheblichen voraussichtlichen Gesamtkosten der 
Sonderangebote (einschließlich der für die Wer-
bung) und der aus den zusätzlichen Preisermäßi-
gungen zu erwartende erhöhte Kapazitätsbedarf 
mit betrieblichen Sonderleistungen blieb in der 
Vorkalkulation unberücksichtigt. 

Für eine sachgerechte Planung, eine zutreffende 
Bewertung und die Nachkalkulation als Erfolgskon-
trolle darf sich die Vorkalkulation auch von Sonder-
angeboten nicht nur auf die Einschätzung des vor-
aussichtlichen Mehrverkehrs und des Anteils der 
Eigenkonkurrenzierung beschränken. Insbeson-
dere angesichts der erheblichen Preisermäßigun-
gen hätte untersucht werden müssen, ob die zusätz-
liche Nachfrage noch mit den Regelzügen bewältigt 
werden konnte und in welchem Ausmaß betriebli-
che Mehrleistungen durch Sonderzüge und Sonder-
wagen zu erwarten waren. 
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62.3.3 

Nach den Vorgaben der Hauptverwaltung bei der 
Einführung der Sonderangebote waren die wirt-
schaftlichen Ergebnisse durch Nachkalkulationen 
mit Selbstkosten (Vollkosten), Marginalkosten (va-
riable [Zusatz-]Kosten und relativ festen Kosten) 
und nach der „pagatorischen Betrachtung" (Ansatz 
nur der kassenwirksamen Ausgaben) zu ermitteln. 

Der Vorstand legte seiner Stellungnahme über die 
Wirtschaftlichkeit der Sonderangebote an den Bun-
desminister allein die pagatorische Betrachtung zu-
grunde und berücksichtigte lediglich die zusätzli-
chen Kosten für die Werbung. Das Ergebnis war ein 
Überschuß von 15,4 Mio. DM beim Rosaroten Wo-
chenende und von 5,4 Mio. DM beim Abteil des Jah-
res. 

62.3.4 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
für die betriebswirtschaftliche Beurteilung von Lei-
stung und Kosten grundsätzlich die Vollkosten zu-
grunde zu legen. Bei Sonderangeboten können un-
ter bestimmten Voraussetzungen Teilkosten (Mar-
ginalkosten) angesetzt werden, insbesondere wenn 
- ungenutzte Kapazitäten vorhanden sind, 

- keine oder nur geringe „Eigenkonkurrenz" ent-
steht und 

— das Angebot zeitlich begrenzt ist. 

Bei den in Rede stehenden beiden Sonderangebo-
ten lagen diese Voraussetzungen vor. 

Teilkosten sollten aber grundsätzlich keine Grund-
lage für die Preisbildung sein, wenn das Angebot 
(auch in abgeänderter Form) in ein Regelangebot 
überführt wird. Das gilt ausnahmslos für Leistun-
gen, die langfristig erheblichen Einfluß auf die Ge-
meinkosten haben und die wirtschaftliche Entwick-
lung des Unternehmens nennenswert mitbestim-
men. 

Ziel und Zweck auch von Sonderangeboten schlie-
ßen dagegen eine pagatorische Betrachtung aus. 
Dabei bleiben wesentliche, die Wirtschaftlichkeit 
erheblich beeinflussende Kostenansätze außer acht 
(z. B. kalkulatorische Kosten und Kosten für den 
Einsatz von Personal aus dem Mehrbestand). Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind für die Be-
urteilung des Angebots, der Kosten und der Preise 
unzulänglich und damit untauglich. Diese Auffas-
sung wird vom Bundesminister geteilt. 

Die Prüfung der Nachkalkulation der Deutschen 
Bundesbahn mit Marginalkosten (Teilkosten) für 
beide Sonderangebote hat zu folgenden Korrektu-
ren geführt: 

Korrekturen der Erträge und Aufwendungen 

in Mio. DM 

Rosarotes Wochenende Abteil des Jahres 

Prüfungs- 
Bezeichnung Deutsche Bundes- Deutsche dienst für 

Bundes- rechnungs- Differenz Bundes- die Deut- Differenz 
bahn hof bahn sche Bun- 

desbahn 

1. Erträge 
Fahrgeldeinnahmen 	 31,7 28,9 - 2,8 7,7 8,0 + 0,3 
Mehrerlöse DSG 	  1,8 - -1,8 - - - 

33,5 28,9 - 4,6 7,7 8,0 + 0,3 

Absetzungen 
Selbstkonkurrenz 	 12,9 11,4 + 1,5 2,9 2,9 - 
Provisionen 	  0,8 0,8 - 0,3 0,3 - 
Erstattungen 	  - 0,2 - 0,2 0,1 0,1 - 

13,7 12,4 + 1,3 3,3 3,3 - 

Mehrerträge 	  19,8 16,5 - 3,3 4,4 4,7 + 0,3 

2. Aufwendungen 
Produktion 	  2,7 4,8 +2,1 3,3 5,1 + 1,8 
Marktuntersuchung 	 - 0,4 + 0,4 - - - 
Lunchpaket 	  - - - 0,3 0,3 - 
Werbung 	  3,5 3,7 + 0,2 1,2 1,2 - 

Gesamtaufwand 	  6,2 8,9 + 2,7 4,8 6,6 + 1,8 

3. Mehr-/Mindererträge 	 + 13,6 + 7,6 - 6,0 - 0,4 -1,9 -1,5 
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Insbesondere ist auf folgende Korrekturen hinzu-
weisen: 

Fahrgeldeinnahmen und Ansatz für die Selbstkon-
kurrenz beim Rosaroten Wochenende waren um die 
Mehrwertsteuer zu kürzen. 

Mehrerlöse der Deutschen Schlafwagen- und Spei-
sewagengesellschaft waren nicht anzusetzen, da sie 
als betriebsfremde Erlöse sich auf die Deutsche 
Bundesbahn finanziell mittelbar (Verlustausgleich, 
Gewinnabführung) auswirken; im übrigen hat die 
Deutsche Bundesbahn den Mehraufwand der Deut-
schen Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft 
nicht gegengerechnet. 

Die von der Deutschen Bundesbahn vernachlässig-
ten Produktionskosten für Verstärkungswagen so-
wie Rangierkosten für Sonderzüge, Leerzüge und 
Verstärkungswagen waren anzusetzen; Kosten der 
werkehrlichen Abfertigung waren mit höheren Be-
trägen anzusetzen. Aufrechnung mit zunächst nicht 
vollständig erfaßten Einnahmen aus Reisebürover-
käufen entfiel. 

Trotz der beträchtlichen Kostenkorrekturen bleibt 
das Ergebnis für das Rosarote Wochenende mit ei-
nem Mehrerlös von 7,6 Mio. DM deutlich positiv. 
Dagegen schließt das Angebot Abteil des Jahres mit 
einem Mindererlös von 1,9 Mio. DM ab und erreicht 
nur eine (Marginal-)Kostendeckung von 72 v. H. 

Den Verzicht auf die Erfassung der Kosten für Ver-
stärkungswagen sowie für Rangier- und Abferti-
gungsleistungen rechtfertigt die Deutsche Bundes-
bahn damit, daß diese Leistungen entweder inner-
halb der normalen Dienstschichten oder durch Per-
sonal des Mehrbestandes sowie mit vorhandenem 
Wagenmaterial erbracht wurden. Der Bundesrech-
nungshof hält diese Auffassung nicht für sachge-
recht. Die Kosten der Verstärkungswagen hätten 
angesetzt werden müssen. Im übrigen läßt ein Ver-
zicht auf das Erfassen aller betriebsabhängigen Ko-
sten eine realistische Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit von Sonderangeboten — insbesondere im 
Hinblick auf Folgeangebote — nur in Teilbereichen 
zu. Zudem enthalten die für die Personalbemessung 
im Rangier- und Abfertigungsdienst zugrunde ge-
legten Mengengerüste auch die im Rahmen von 
Sonderangeboten erbrachten Leistungen. Die Men-
gengerüste werden über die Dauer eines Angebotes 
hinaus — zumindest vorübergehend — beibehalten; 
personelle Anpassungsmaßnahmen wegen Ände-
rungen des Verkehrsaufkommens werden somit 
verzögert oder ausgesetzt. 

Grundsätzlich hält es der Bundesrechnungshof für 
erforderlich, daß der betriebswirtschaftliche Dienst 
der Deutschen Bundesbahn im Einvernehmen mit 
den Fachdiensten künftig einheitliche Maßstäbe so-
wohl für die zutreffende Erfassung der gesamten 
Erlöse und Kosten sowie deren Zuordnung im Rah-
men einer Teilkostenrechnung unter besonderer 
Berücksichtigung von Ziel und Zweck der Sonder-
angebote festlegt. 

62.4 

Der Vorstand hat der Auffassung des Bundesrech-
nungshofes zugestimmt, daß alle die Wirtschaftlich-
keit eines Sonderangebotes wesentlich beeinflus-
senden Kosten in eine Vor- und Nachkalkulation 
einbezogen werden müssen. Der Vorstand meint, 
daß für die Bemessung des Erfolgs des Sonderange-
bots Rosarotes Wochenende die Marginalkosten-
rechnung angebracht gewesen sei. Die „pagatori-
sche Betrachtung", die nur die zusätzlich kassen-
wirksamen Ausgaben und zusätzlich kassenwirksa-
men Einnahmen für die Erfolgsermittlung heran-
ziehe, sei als Ausnahme anzusehen, zumal das zeit-
lich begrenzte Sonderangebot Rosarotes Wochen-
ende wegen erheblich unausgelasteter Kapazitäten 
eingeführt worden sei. Für die Bemessung des Er-
folgs würden künftig grundsätzlich Marginal- und 
Selbstkostenbetrachtungen angestellt. 

62.5 

Trotz der beiden Sonderangebote und der verstärk-
ten Fortsetzung dieser Angebotspolitik in den Fol-
gejahren gelang es der Deutschen Bundesbahn 
aber insgesamt nicht, die kontinuierlichen Verluste 
im Fernverkehr in den Jahren 1982 von 11 Mio., 
1983 von 9 Mio. und 1984 von 8 Mio. Fernreisenden 
aufzuhalten. Der Bundesrechnungshof wird beob-
achten, ob die Deutsche Bundesbahn aus den Erfah-
rungen der Markttests mit Sonderangeboten Er-
kenntnisse gewinnen kann, die sie in die Lage ver-
setzen, durch eine verbesserte Angebotsgestaltung 
diese kontinuierlichen Verkehrsverluste am Markt-
anteil des Fernverkehrs zumindest aufzuhalten, 
möglichst jedoch wieder zurückzugewinnen. 

63 Grunderwerb für die Neu- und 
Ausbaustrecken 

63.0 

Der Bundesrechnungshof hat den von der Deut-
schen Bundesbahn überwiegend mit Bundesmitteln 
durchgeführten Grunderwerb für die geplanten 
Neubaustrecken Hannover- Würzburg und Mann-
heim-Stuttgart sowie für die Ausbaustrecken 
Karlsruhe-Basel und die Einführung der Riedbahn 
in den Mannheimer Hauptbahnhof in rd. 120 Ein-
zelfällen geprüft. Die Deutsche Bundesbahn hat bei 
dem Grunderwerb für die Neu- und Ausbaustrek-
ken überhöhte Kaufpreisforderungen und Entschä-
digungen sowie ungewöhnliche Finanzierungshil-
fen anerkannt; das hat auch zu finanziellen Nach-
teilen für den Bund geführt. 

63.1 

Die Deutsche Bundesbahn beauftragte externe 
Sachverständige, Gutachten über den Verkehrswert 
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der zu erwerbenden Grundstücke zu erstellen. 
Diese Gutachten wurden vom Hochbaudienst der 
Bundesbahndirektionen regelmäßig daraufhin 
überprüft, ob sie alle die Kaufpreisbemessung be-
einflussenden tatsächlichen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten angemessen berück-
sichtigten. Dabei führten insbesondere folgende 
Mängel in den externen Wertermittlungen immer 
wieder zu Erschwernissen und zusätzlichem Ver-
waltungsaufwand: 

— Rechenfehler, doppelte Berechnung bestimmter 
Leistungen, 

— Vernachlässigung wesentlicher Bewertungskri-
terien, 

— fehlende oder unklare Angaben über dingliche 
Belastungen der Grundstücke und Erschlie-
ßungskosten, 

— fehlende Wohn- und Nutzflächenberechnungen, 

— fehlende Vergleichspreise. 

Außerdem bezeichneten die hochbautechnischen 
Dezernate die in den Wertermittlungen ausgewiese-
nen Verkehrswerte häufig als „sehr hoch", so daß 
ihnen im Einzelfall Preisabschläge bis zu 40 000 DM 
gerechtfertigt erschienen. 

Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, daß er-
kannte Unzulänglichkeiten in den Wertermittlun-
gen nicht immer bei der Kaufpreisfindung berück-
sichtigt wurden. Hinzu kam, daß für die beanstan-
deten Wertermittlungen ungekürzte Honorare an 
die Gutachter gezahlt wurden, obwohl der Deut-
schen Bundesbahn teilweise erheblicher Aufwand 
durch notwendige Korrekturen und Ergänzungen 
entstand. 

Der Vorstand hat eingeräumt, daß von den Bundes-
bahndirektiônen nicht immer entsprechend den 
geltenden Vorschriften verfahren wurde. Er hat in-
zwischen die Projektleiter angewiesen, zu gewähr-
leisten, daß 

— die Wertermittlungen sachgerecht und sorgfältig 
erstellt werden, 

— erkannte Mängel in den Wertermittlungen bei 
der Kaufpreisfindung berücksichtigt werden, 

— zusätzliche Gutachten nur in begründeten Ein-
zelfällen eingeholt werden. 

63.2 

Obwohl die Deutsche Bundesbahn ihren Grund-
stücksbedarf in ländlichen Gegenden in großem 
Umfang über Flurbereinigungsverfahren decken 
konnte, hat sie dennoch innerhalb des vorgesehe-
nen Umlegungsgebiets vorab beträchtliche Flächen 
privatrechtlich erworben. Dabei zahlte sie — auch 

nach Auffassung der örtlichen Flurbereinigungsäm-
ter — teilweise überhöhte Preise. Außerdem nutzte 
eine Bundesbahndirektion die verwaltungstechni-
schen und finanziellen Vorteile des Flurbereini-
gungsverfahrens nicht hinreichend, obwohl die 
Flurbereinigungsbehörde ausdrücklich eine ent-
sprechende Zusammenarbeit anregte. Die Folge 
war eine zeitweise wenig gedeihliche Zusammenar-
beit mit den am Flurbereinigungsverfahren betei-
ligten Behörden und Verbänden zum Nachteil aller 
Beteiligten. 

Der Vorstand rechtfertigt die teilweise um soge-
nannte „Entschädigungspauschalen" überhöhten 
Preise mit der engen Marktlage und einer unreali-
stischen Einschätzung der Grundstücksbewertun-
gen durch die Gemeinden, Landwirtschaftsämter 
sowie Flurbereinigungsämter und dem Zwang, den 
überhöhten Forderungen der Grundstückseigentü-
mer im Kompromißwege entgegenkommen zu müs-
sen, um Verzögerungen der Baumaßnahmen zu ver-
meiden. 

Der Bundesrechnungshof hat auf die Notwendig-
keit einer engen Zusammenarbeit mit den beteilig-
ten Behörden und Verbänden hingewiesen, um 
durch eine gemeinsame und abgestimmte Hand-
lungsweise Nachteile für die Deutsche Bundesbahn 
zu vermeiden. Er hat der Deutschen Bundesbahn 
nahegelegt, einen privatrechtlichen Grunderwerb 
bei anstehenden Flurbereinigungsverfahren auf 
zwingende Ausnahmen zu beschränken. 

63.3 

Die Deutsche Bundesbahn ist verpflichtet, die 
Lärmbelästigung aus dem Bau und Betrieb der 
Neubaustrecken so gering wie möglich zu halten. 
Durch geeignete aktive oder passive Schallschutz-
maßnahmen kann sie die vorübergehende oder dau-
ernde Beeinträchtigung von bebauten Grundstük-
ken in unmittelbarer Nähe der Trasse erheblich 
mindern oder gar vermeiden. Statt diese Möglich-
keiten zu nutzen, räumten die beteiligten Bundes-
bahndirektionen in mehreren Fällen Einwendun-
gen betroffener Anlieger, insbesondere wegen zu 
erwartender Lärmbelästigungen, dadurch aus, daß 
Grundstücke gekauft wurden, deren Erwerb in den 
Grunderwerbsplänen gar nicht vorgesehen war. Die 
Bundesbahndirektionen begründeten ihr Vorgehen 
mit dem Hinweis, die Grundstückskäufe seien zur 
Sicherung der Trasse und zur Abwendung mögli-
cher Einsprüche im Planfeststellungsverfahren 
oder von Klagen gegen den Planfeststellungsbe-
schluß erforderlich gewesen. 

Der Bundesrechnungshof hält diese pauschale Ar-
gumentation nicht für überzeugend. Die Deutsche 
Bundesbahn wäre vielmehr in jedem Einzelfall ver-
pflichtet gewesen, zunächst die Wirtschaftlichkeit 
von geeigneten Schallschutzmaßnahmen zu prüfen. 
Ein Grunderwerb hätte nur dann in Frage kommen 
dürfen, wenn er die voraussichtlich kostengünsti-
gere Lösung gewesen wäre. Dies wäre auch zur Ver-
meidung unnötigen Grunderwerbs geboten gewe-
sen, da die Verwertung entbehrlicher Grundstücke 
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— wie eigene Erfahrungen der Deutschen Bundes-
bahn in der Vergangenheit gezeigt haben — häufig 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet. 

Der Vorstand hat hierzu mitgeteilt, die Kosten für 
Schallschutz und die Entschädigung für eine Wert-
minderung seien höher als für den Erwerb und Wie-
derverkauf solcher Grundstücke. Außerdem wäre 
die Zahlung von Entschädigungen problematisch 
gewesen, weil man dann mit einer erheblichen 
Zahl von Berufungsfällen entlang des gesamten 
Streckenabschnitts hätte rechnen müssen. 

Auch diese pauschalen Einlassungen des Vorstands 
können nicht überzeugen, weil 

— seine Auffassung durch das Vorgehen der Bun-
desbahndirektionen in anderen Fällen, in denen 
sich Schallschutzmaßnahmen als wirtschaftli-
cher erwiesen haben, widerlegt wird und Grund-
erwerb nicht von vornherein als wirtschaftli-
chere Lösung angesehen werden kann; 

— auch Grundstücke erworben wurden, die nur 
vorübergehend beeinträchtigt waren oder bei 
denen vermutete nachteilige Auswirkungen 
während des Bauablaufs gar nicht eintraten. 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung, daß der Erwerb von bebauten und unbebau-
ten Grundstücken, bei denen mit Einwirkungen 
durch den Bauablauf oder den künftigen Bahnbe-
trieb zu rechnen ist, die Ausnahme bilden sollte. 
Diese Fälle bedürfen stets einer nachvollziehbaren, 
die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ausweisen-
den Begründung. 

63.4 

Aus einer großen Zahl von Einzelfällen, in denen 
die Bundesbahndirektionen Grundstücke erwarben, 
die für die neue Trasse zwar nicht benötigt, aber 
von ihr beeinträchtigt wurden, ist ein Grundstücks-
geschäft besonders hervorzuheben: 

63.4.1 

Der Eigentümer eines Hochhauses in unmittelbarer 
Nähe der Einmündung einer Ausbaustrecke legte 
beim Verwaltungsgericht gegen den Planfeststel-
lungsbeschluß für die neue Trasse Rechtsmittel ein. 
Die Entschädigungsleistungen ermittelte die Bun-
desbahndirektion zunächst mit 1 Mio. DM, später 
mit 2 Mio. DM. Ein externes Gutachten holte sie — 
wie sonst üblich — nicht ein. Schallschutzmaßnah-
men hätten nach der Stellungnahme eines Pla-
nungsbüros mindestens 500 000 DM, höchstens 1,5 
Mio. DM betragen. Der Eigentümer lehnte jedoch 
sowohl Entschädigungsleistungen als auch Schall-
schutzmaßnahmen aus steuerlichen Gründen ab. 
Zur Vermeidung eines Rechtsstreits und einer da-
durch möglichen Verzögerung des Bauprojekts be-
trieb die Bundesbahndirektion den Kauf des mit 
einem Hochhaus bebauten Grundstücks durch eine 
Grundstücksverwertungsgesellschaft; als Kaufpreis 
wurden 5 Mio. DM vereinbart. 

Zur Finanzierung des Kaufpreises gewährte die 
Bundesbahndirektion der Grundstücksverwer-
tungsgesellschaft 

— einen nicht rückzahlbaren Zuschuß von 2,12 Mio. 
DM, 

— ein Darlehen in Höhe von 2,88 Mio. DM mit 
einer Laufzeit von 2 1 /2 Jahren zu 5 v. H. und 
einem Vierteljahr zu 7 v. H. Jahreszinsen 

und übernahm 

— die Grunderwerbsteuer von 350 000 DM, 

— die Hälfte der Notariatskosten und Gebühren, 
nämlich etwa 75 000 DM sowie 

— die Kosten der anwaltlichen Vertretung des Ei-
gentümers von 130 000 DM. 

Der Eigentümer nahm das Rechtsmittel gegen den 
Planfeststellungsbeschluß zurück und bestellte zu-
gunsten der Deutschen Bundesbahn eine Grund-
dienstbarkeit zur Duldung der neuen Trasse. Die 
Verwertungsgesellschaft bot das Haus als „Erwer-
ber-Modernisierungsmodell" an und zahlte das ge-
währte Darlehen fristgerecht nach 2 3/4 Jahren zu-
rück. Die Darlehenszinsen von 106 000 DM jährlich 
konnte die Gesellschaft aus den laufenden Mietein-
nahmen von 250 000 DM pro Jahr leicht aufbrin-
gen. 

63.4.2 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes hat 
die Deutsche Bundesbahn bei diesem Geschäft Ver-
pflichtungen übernommen, die dem Grunde und der 
Höhe nach weit über die entschädigungsrechtlichen 
Abgeltungsgrundsätze hinausgehen. Schon die Ge-
währung eines — nicht rückzahlbaren — Zuschus-
ses von 2,12 Mio. DM muß Bedenken begegnen. 
Durch die Zahlung dieses Zuschusses, der Grunder-
werbsteuer und eines Anteils an den Notariats- und 
Grundbuchgebühren finanzierte die Deutsche Bun-
desbahn bereits etwa die Hälfte des Kaufpreises für 
das Anwesen zugunsten der Grundstücksverwer-
tungsgesellschaft. Mit der zusätzlichen Bereitstel-
lung eines Darlehens in Höhe von 2,88 Mio. DM bei 
niedrigen Zinsen stellte die Deutsche Bundesbahn  

die Gesellschaft beim Erwerb des Hochhauses bis 
auf die Hälfte der Notariatskosten und Gebühren in 
Höhe von 75 000 DM von dem Einsatz eigener Mit-
tel oder anderer Fremdmittel frei. 

Unabhängig davon, daß in diesem Falle die Über-
nahme der Kosten für Schallschutzmaßnahmen 
oder die Zahlung einer angemessenen Entschädi-
gung die sachgerechte Lösung gewesen wäre, hätte 
bei einem Einsatz von mehr als 5,5 Mio. DM (davon 
verlorener Zuschuß fast 2,7 Mio. DM) durch die 
Deutsche Bundesbahn die Überlegung nahegele-
gen, das Objekt selbst zu übernehmen und es ent-
weder nach Durchführung von Schallschutzmaß-
nahmen oder mit einem entsprechenden Abschlag 
wieder zu verkaufen. 
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63.4.3 

Der Vorstand hat hierzu mitgeteilt, „daß die zustän-
dige Bundesbahndirektion eine zwar an der Ober-
grenze des Vertretbaren liegende, aber unter Be-
rücksichtigung eines 

— ansonsten notwendigen Rechtsstreits, 

— erhöhten Verwertungsrisikos beim Erwerb und 
Wiederverkauf und 

— ansonsten ungewissen Ausgangs des Planfest-
stellungsverf ahrens 

eine insgesamt für die Deutsche Bundesbahn wirt-
schaftliche Lösung gewählt hat". 

63.4.4 

Der Bundesrechnungshof schließt sich dieser Be-
wertung nicht an. Er bleibt bei seiner Auffassung, 
daß künftig bei derartigen Objekten durch externe 
Gutachten die entschädigungspflichtigen Beein-
trächtigungen ermittelt und Schallschutzmaßnah-
men verstärkt in den Vordergrund der Verhandlun-
gen mit den Eigentümern gestellt werden. Dadurch 
dürften für die Deutsche Bundesbahn wirtschaftli-
chere Lösungen erreichbar sein. 

64 Grunderwerb für die geplante 
Flughafen-S-Bahn München 

64.0 

Beim Grunderwerb für die geplante Flughafen-S-
Bahn München erkannte die Bundesbahndirektion 
München teilweise erheblich überhöhte Grund-
stückspreise an. 

64.1 

Zwischen Ismaning und dem Flughafengelände ist 
der Neubau einer elektrifizierten, zweigleisigen 
S-Bahn-Strecke (rd. 19 km) vorgesehen, um den ge-
planten Flughafen München II an das vorhandene 
Schnellbahnnetz anzuschließen. Der hierfür erfor-
derliche Grunderwerb wurde von der Flughafen 
München GmbH (Gesellschafter: Bund, Land Bay-
ern, Stadt München) im Interesse eines zügigen 
Baufortschritts vorfinanziert, da wegen der noch 
ausstehenden bestandskräftigen Planfeststellung 
zunächst keine Mittel nach dem Gesetz über Fi-
nanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz) zur Verfügung standen. 

64.2 

Um die Grundstücksbeschaffung für die S-Bahn

-

Trasse zu beschleunigen, übertrug die Bundesbahn

-

direktion München der in Grundstücksangelegen

-

heiten versierten Flughafen München GmbH die 
schwierigen Verhandlungen über den Erwerb von 
Teilflächen aus sechs landwirtschaftlichen Großbe-
trieben. Der Bundesrechnungshof hat schon wegen 
der finanziellen Dimension dieser Grundstücksge-
schäfte (rd. 15,7 Mio. DM) u. a. beanstandet, daß in 
der hierüber geschlossenen „Schriftwechselverein-
barung" auf konkrete Festlegungen über die Ab-
wicklung des Grunderwerbs verzichtet wurde. 

Der Vorstand hat mitgeteilt, die Bundesbahndirek-
tion habe darauf vertrauen dürfen, daß die Flugha-
fen München GmbH den Grunderwerb nach den für 
den Bund geltenden Richtlinien durchführen wer-
de; konkrete Festlegungen seien daher nicht erfor-
derlich gewesen. 

Der Bundesrechnungshof bleibt bei seiner Auffas-
sung. Das Fehlen konkreter Vereinbarungen hat 
nämlich u. a. dazu geführt, daß die Bundesbahndi-
rektion in allen geprüften Fällen 

— die Ergebnisse der Grunderwerbsverhandlun-
gen erst nach der notariellen Beurkundung der 
Grundstückskaufverträge erfuhr, 

— Abweichungen von den für die Deutsche Bun-
desbahn verbindlichen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, insbesondere bei der Werter-
mittlung und der Kaufpreisfindung, hinnehmen 
mußte, weil eine Korrektur trotz des Vorbehalts 
der Genehmigung durch die Bundesbahndirek-
tion nach der notariellen Beurkundung der Ver-
träge nicht mehr durchsetzbar war. 

Der Vorstand hat die Bundesbahndirektion Mün-
chen inzwischen angewiesen, künftig durch klare 
vertragliche Vereinbarungen Rechtsunsicherheiten 
und eventuelle Vermögensnachteile von vornherein 
auszuschließen und dabei die geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften zu beachten. 

64.3 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß bei 
den Grundstücksgeschäften Entschädigungen ge-
zahlt wurden, die weder dem Grunde noch der Höhe 
nach gerechtfertigt waren. So wurde bei dem Er-
werb von Teilflächen aus zwei landwirtschaftlichen 
Großbetrieben (rd. 4,66 ha.) wegen ihrer Durch-
schneidung durch die S-Bahn-Trasse unzutreffend 
eine Beeinträchtigung der Arrondierung ( = in der 
Hand eines Eigentümers zu einer geschlossenen 
Wirtschaftseinheit zusammengefaßte Grundstücks-
flächen) unterstellt und als entschädigungsfähig 
anerkannt. Dabei wurde übersehen, daß beide Höfe 
bereits vor Abschluß der Grundstückskaufverträge 
u. a. durch eine Staatsstraße und eine Kreisstraße 
durchschnitten wurden. Es handelte sich mithin 
nicht mehr um geschlossene, d. h. arrondierte land-
wirtschaftliche Betriebe. 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
in beiden Fällen mit dem angeblichen Verlust der 
Arrondierung begründeten zusätzlichen Entschädi-
gungen in Höhe von insgesamt 3,6 Mio. DM ohne 
Rechtsgrund vereinbart wurden. Dabei konnte auch 
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der von der Bundesbahndirektion nachträglich im 
Verhandlungswege erreichte teilweise Verzicht der 
Verkäufer auf die Verzinsung (rd. 255 000 DM und 
rd. 302 000 DM) der vorzeitig auf Anderkonten be-
reitgestellten Kaufsummen zu keiner anderen Be-
urteilung führen. Der Zinsanspruch war dem 
Grunde nach nicht gerechtfertigt, weil durch die 
vorzeitige Bereitstellung den Verkäufern sowohl 
noch der Nutzen aus den Grundstücken als auch 
bereits die Zinsen aus den Kaufsummen zugeflos-
sen waren; der Verzicht konnte aber auch der Höhe 
nach keinen ausreichenden Ausgleich schaffen. 

Der Vorstand hat auf die seinerzeit gebotene Eile 
beim Grunderwerb hingewiesen und eingeräumt, 
daß die im Einzelfall vereinbarten Kaufpreise we-
gen der im Zeitpunkt des Grunderwerbs bereits 
vorhandenen Durchschneidungen überhöht gewe-
sen seien. Er hat aber zugleich auf die nach seiner 
Meinung noch immer bestehenden Rechtsunsicher-
heiten in diesem Bewertungsbereich hingewiesen. 
Ein Vermögensschaden sei vermutlich weder dem 
Bund noch der Deutschen Bundesbahn entstanden, 
da bei einem späteren Grunderwerb mit zeitauf-
wendigen Enteignungsverfahren, höheren Grund-
stückspreisen und einer Verzögerung der Baumaß-
nahmen hätte gerechnet werden müssen. 

Der Vorstand hat die Bundesbahndirektion Mün-
chen inzwischen entsprechend den Vorschlägen des 
Bundesrechnungshofes angewiesen, Wiederho-
lungsfälle zu vermeiden. 

65 Organisation und Dokumentation bei 
automatisierten Verfahren 

65.0 

Die Deutsche Bundesbahn setzt seit Jahren Daten-
verarbeitungsverfahren ein, ohne daß deren Ord-
nungsmäßigkeit gewährleistet ist. Dies hat zu Ein-
nahmeverlusten geführt. 

65.1 

Die Deutsche Bundesbahn setzt in großem Umfang 
Datenverarbeitungsverfahren ein. Sie weisen zum 
Teil erhebliche Mängel in ihrer Organisation und 
Dokumentation auf. 

So wurden bei der „Maschinellen Frachtberech-
nung im Güterverkehr" bisher keine Regelungen 
getroffen, die eine ordnungsgemäße und unverzüg-
liche Übernahme finanzwirksamer Tarifänderun-
gen auf die Datenverarbeitung sicherstellen. Die 
Programme werden nicht ausreichend auf ihre 
Funktionsfähigkeit geprüft. Zudem sind die Daten-
verarbeitungsverfahren nur unzureichend doku-
mentiert, und es fehlen verbindliche Regelungen 
für ihre Freigabe. 

Diese Mängel haben zu Einnahmeverlusten ge

-

führt: Bei der maschinellen Frachtberechnung im 

Güterverkehr erzielte die Deutsche Bundesbahn al-
lein innerhalb eines Jahres über 1 Mio. DM Fracht-
einnahmen zuwenig. Eine Frachtnachforderung in 
Höhe von 91 000 DM mußte wegen Verjährung ab-
geschrieben werden. 

Der Prüfungsdienst für die Deutsche Bundesbahn 
hat in den vergangenen Jahren den Vorstand bei 
diesem wie auch bei anderen Verfahren mehrmals 
auf die vorgenannten Mängel hingewiesen, ohne 
daß ausreichende Abhilfe geschaffen worden wäre. 

65.2 

Der Vorstand hat nunmehr die Feststellungen des 
Prüfungsdienstes als zutreffend anerkannt. Er hat 
zu den Beanstandungen mitgeteilt, daß über die Ab-
stellung der aufgezeigten Mängel bis zum 1. Okto-
ber 1985 beraten werden solle und bereits zum 
1. September 1985 eine Arbeitsanweisung für die 
Erstellung von Verfahrensdokumentationen erar-
beitet und verbindlich eingeführt werde. 

65.3 

Die vom Vorstand beabsichtigten Maßnahmen sind 
geeignet, die Mängel zu beseitigen. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet die jahre-
lange Untätigkeit des Vorstands, zumal die Deut-
sche Bundesbahn aufgrund ihrer wirtschaftlichen 
Lage besonders bestrebt sein muß, die Ursachen für 
finanzielle Nachteile unverzüglich abzustellen. 

Der Bundesrechnungshof wird die Wirksamkeit der 
Maßnahmen des Vorstands weiter verfolgen. 

Deutsche Bundespost 

Stand der Entlastung durch den Verwaltungsrat 
(§ 19 Abs. 5 Postverwaltungsgesetz — PostVwG —) 

Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost hat 
dem Bundesminister für das Post- und Fernmelde-
wesen am 21. Februar 1985 für das Haushaltsjahr 
1982 Entlastung erteilt. 

Der Jahresabschluß 1983 und der Prüfungsbericht 
1985 des Bundesrechnungshofes, der auch die Stel-
lungnahme zum Jahresabschluß 1983 enthält, lie-
gen dem Verwaltungsrat der Deutschen Bundes-
post zur Beschlußfassung vor. 

66 Jahresabschluß 

66.1 Jahresrechnung 1983 

Einnahmen und Ausgaben in der Jahresrechnung 
schließen mit folgenden Summen ab: 
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- bei Betrieb 	 46 635 932 058,74 DM 
- bei Anlage 	 23 279 795 890,45 DM  
Gesamtabschluß 	69 915 727 949,19 DM 

Der Bundesrechnungshof und die Vorprüfungsstel-
len haben für das Haushaltsjahr 1983 keine Abwei-
chungen zwischen den Beträgen festgestellt, die im 
Voranschlag, in der Jahresrechnung und in den Bü-
chern aufgeführt sind. Soweit die Einnahmen und 
Ausgaben stichprobenweise geprüft worden sind, 
waren sie ordnungsgemäß belegt. 

66.2 Bilanzen 

Die Deutsche Bundespost erstellt vier Teilbilanzen 
und faßt sie in einer Gesamtbilanz zusammen. Die 
Teilbilanz des Post- und Fernmeldewesens ist die 
eigentliche Betriebsbilanz; die Teilbilanzen für das 
Postgirovermögen, das Postsparkassenvermögen 
und die „Durchlaufenden Gelder" sind lediglich 
Geldbestandsnachweise ohne Sachanlagen und Ei-
genkapital. 

In den Gesamtbilanzen zum 31. Dezember wurden 
zusammengefaßt ausgewiesen: 

Bilanz der Deutschen Bundespost 

Beträge in Mrd. DM *) 

Aktiva 1982 1983 1984 Passiva 1982 1983 1984 

Sachanlagen 	 70,3 76,2 83,4 Eigenkapital 	 23,8 25,4 29,0 
Finanzanlagen 	 3,6 3,6 3,7 Rücklagen 	 8,6 9,6 9,3 
Umlaufvermögen 	 4,8 5,0 5,2 Rückstellungen 	 0,2 0,4 0,4 
Rechnungsabgrenzung 1,3 1,3 1,5 Verbindlichkeiten 	 28,8 29,4 31,4 

Verpflichtungen 
gegenüber den 
Postbankdiensten 	 16,5 18,5 19,7 
Rechnungsabgrenzung 0,4 0,6 0,8 
Gewinn 	 1,7 2,2 3,3 

Teilbilanz Teilbilanz 
P- und F-Wesen 	 80,0 86,2 93,8 P- und F-Wesen 	 80,0 86,2 93,8 
Sonstiges Sonstige 
Vermögen 	 31,5 31,8 33,9 Verpflichtungen 	 31,5 31,8 33,9 

Gesamtbilanz 	 111,5 118,0 127,7 Gesamtbilanz 	 111,5 118,0 127,7 

*) Abweichungen bei den Summen - auch in den folgenden Zusammenstellungen - beruhen auf Rundung 

Bei den Sachanlagen übertrafen die Zugänge (Inve-
stitionen) im Jahre 1983 mit 12,7 Mrd. DM die des 
Vorjahres (12,5 Mrd. DM) nur geringfügig (um 
1,3 v. H.). Der Mehrbetrag wäre jedoch um rd. 0,6 
Mrd. DM höher gewesen, wenn die Bewertung der 
zu aktivierenden Eigenleistungen nicht geändert 
worden wäre (vgl. Nr. 66.3.1). 

Die Zugänge verteilen sich auf folgende Sachanla-
gen: 

Grundstücke und Gebäude 	212 Mio. DM 
Fernmeldeanlagen 	 7 236 Mio. DM 
Fahrzeuge 	 230 Mio. DM 
Andere Anlagen 	 76 Mio. DM 
Anlagen im Bau und Anzahlungen 
auf Anlagen 	 4 932 Mio. DM  
insgesamt 	 12 686 Mio. DM 

Von der Summe für Anlagen im Bau und Anzahlun-
gen auf Anlagen entfielen 3 913 Mio. DM auf Fern-
meldeanlagen, so daß hierfür insgesamt 11 149 Mio. 
DM aktiviert worden sind. 
Im Jahre 1984 sind die Investitionen stärker (um rd. 
15 v. H.) auf 14,6 Mrd. DM angewachsen. 

Der weitaus größte Teil der Finanzanlagen - mit 
unverändert rd. 3,3 Mrd. DM - sind die für Woh

-

nungsbauten für das Postpersonal gewährten Dar-
lehen. Den Rücklagen stehen somit keine liquiden 
Mittel gegenüber. 

Die vom Bundesrechnungshof beanstandete Son-
derrücklage zur Deckung der Verluste künftiger 
Jahre in Höhe von 1,35 Mrd. DM (Bemerkungen 
1984 vom 5. Oktober 1984 - Drucksache 10/2223 Nr. 
81.3 -) hat der Bundesminister im Jahre 1984 er-
folgsneutral dem Eigenkapital zugeführt, das ent-
sprechend gewachsen ist. Deswegen hat sich trotz 
der dem Haushaltsvoranschlag 1984 entsprechen-
den Erhöhung der Investitionsrücklage für das 
Fernmeldewesen um 1 Mrd. DM der Gesamtbetrag 
der Rücklagen um 0,35 Mrd. DM ermäßigt. 

Im Jahre 1983 hat die Deutsche Bundespost 
erstmals Rückstellungen für die beim Eingang der 
Außenstände entstehende Ablieferungsverpflich-
tung an den Bund gebildet. Der Bundesrechnungs-
hof hatte dies in seinem Prüfungsbericht zum Jah-
resabschluß 1980 angeregt. Die Rückstellungen sind 
deshalb um den Unterschiedsbetrag zwischen der 
Ablieferungsverpflichtung aus den Forderungen 
und den bereits geleisteten Ablieferungen aus ver-
frühten Betriebseinnahmen sowie noch nicht wei- 
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tergegebenen Einnahmeanteilen ausländischer 
Postverwaltungen höher als im Jahre 1982. 

Die Kapitalstruktur entwickelte sich wie folgt: 

Kapitalart 
(Beträge in Mrd. DM) 1982 1983 1984 

Eigenkapital 	 34,1 37,3 41,5 
Fremdkapital 	 45,9 48,9 52,3 

Gesamtkapital 	 80,0 86,2 93,8 

Anteile Eigenkapital 
am Gesamt- 
kapital (v. H.) 	 42,7 43,3 44,3 

Das Eigenkapital umfaßt das ausgewiesene Eigen-
kapital, die Rücklagen und den Gewinn. Das Ge-
samtkapital entspricht der Bilanzsumme der Teilbi-
lanz für das Post- und Fernmeldewesen. 

Ende des Jahres 1983 waren von den 48,9 Mrd. DM 
Fremdkapital 39,7 Mrd. DM (81,2 v. H.) Verbindlich-
keiten mit einer Laufzeit von vier und mehr Jah-
ren bei der Kreditaufnahme; bei 25,6 Mrd. DM 
(52,3 v. H.) war auch die Restlaufzeit noch größer als 
vier Jahre. 

66.3 Gewinn- und Verlustrechnung 

Gewinn- und 1982 1983 Veränder. 1984 Veränder. 

Verlustrechnung Mrd. DM Mrd. DM geg.1982 
v.H*) Mrd. DM geg. 1983 

vH.*) 

Erträge 
Umsatzerlöse Postwesen 	  14,2 14,9 + 5,2 14,8 - 0,8 

Umsatzerlöse Fernmeldewesen 	 27,9 29,3 + 5,1 31,1 + 6,3 

zu aktivierende Eigenleistungen 	 2,3 1,8 - 19,7 2,0 + 8,0 

Sonstige Erlöse und Erträge 	  0,7 0,6 - 22,2 0,6 - 2,9 

Gesamtertrag 	  45,1 46,6 + 3,5 48,5 + 4,0 

Aufwendungen 
Personal 	  22,3 22,9 + 2,4 22,9 - 0,1 

Sachaufwendungen für Betriebsführung 
und Unterhaltung 	  5,8 5,9 + 	1,1 6,1 + 3,4 

Verzinsung von Postsparguthaben 	 1,5 1,2 - 23,4 1,2 + 0,7 

Abschreibungen auf das Sachanlage- 
vermögen 	  6,2 6,6 + 6,3 7,2 + 9,7 

Zinsen u. ä. für Fremdkapital 	 2,3 2,3 + 2,9 2,3 - 2,0 

Sonstige Aufwendungen 	  0,2 0,2 - 15,2 0,2 + 18,2 

Zwischensumme 	  38,3 39,0 + 	1,8 39,8 + 2,1 

Ablieferung an den Bund 	  4,1 4,4 + 	7,7 4,4 + 0,3 

Gesamtaufwendungen 	  42,4 43,4 + 2,3 44,2 + 	1,9 

Jahresüberschuß 	  2,7 3,2 + 21,1 4,3 + 31,7 

Entnahmen aus Rücklagen 	  0,9 - - 
Einstellungen in Rücklagen 	  - 	1,9 -1,0 - 	1,0 

Bilanzgewinn 	  1,7 2,2 + 33,6 3,3 + 45,8 

*) gerechnet aus den ungerundeten Beträgen 

Die Jahresüberschüsse sind in den Jahren 1983 und 
1984 größer geworden, weil die Erträge stärker als 
die Aufwendungen gewachsen sind. 
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66.3.1 Erträge 

Die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Deut-
schen Bundespost läßt sich näherungsweise durch 
die Zuwachsrate der Verkehrsmengen beschrei-
ben. 

Änderungen 
der Verkehrs- Postwesen Fernmelde- Bundespost 

mengen im v. H. Wesen 
v. H. 

insgesamt 
v. H. Jahr 

1980 + 0,7 + 7,9 + 5,1 
1981 + 2,3 + 6,0 + 4,4 
1982 + 0,1 + 5,7 + 3,3 
1983 - 3,1 + 6,0 + 2,3 
1984 -1,1 + 6,3 + 3,5 

Im Postwesen sind trotz rückläufiger Verkehrsmen-
gen im Jahre 1983 die Umsatzerlöse noch gestiegen, 
weil die am 1. Juli 1982 eingetretene Gebührenerhö-
hung sich erstmals ganzjährig auswirkte. Der 
Rückgang der Verkehrsmengen gegenüber dem 
Jahre 1982 beruht überwiegend auf zwei besonde-
ren Einflüssen, nämlich dem Abbau des Postreise-
dienstes und dem Wegfall der gebührenfreien Ver-
sendung von Paketen nach Polen. 

Im Fernmeldewesen sind die Gebühren zwar im 
wesentlichen gleichgeblieben. Sondereinflüsse, wie 
die Zeittaktumstellung beim Übergang zum Nah-
dienst in den Jahren bis 1983, haben aber die Um-
satzerlöse etwas geringer als die Verkehrsmengen 
wachsen lassen. 

Die Verminderung der zu aktivierenden Eigenlei-
stungen im Jahre 1983 ist nicht auf einen geringe-
ren Leistungsumfang der eigenen Kräfte bei der 
Herstellung von Sachanlagen, sondern darauf zu-
rückzuführen, daß der Bundesminister das Bewer-
tungsverfahren geändert hat. 

Im Jahre 1983 wurden 588 Mio. DM weniger akti-
viert als die Berechnung nach dem bisherigen Ver-
fahren ergeben hätte. Unter Berücksichtigung der 
hierauf entfallenden zeitanteiligen Abschreibung 
war der Ertrag um 566 Mio. DM niedriger, als er 
nach dem alten Verfahren gewesen wäre. 

Der Bundesrechnungshof erörtert zur Zeit das Be-
rechnungsverfahren für die Eigenleistungen mit 
dem Bundesminister. 

66.3.2 Aufwendungen 

Die gesamten Personalaufwendungen erhöhten 
sich im Jahre 1983 gegenüber dem Vorjahr um 2,4 
v. H., die Dienstbezüge des aktiven Personals dage-
gen nur um 2,0 v. H. Wesentlichste Ursache für die-
sen Unterschied war die rückwirkend bis zum 
Jahre 1977 zu gewährende Nachzahlung von Tren-
nungsgeld an ausländische Arbeitnehmer in Höhe 
von rd. 65 Mio. DM, zu der ein Urteil des Bundesar-
beitsgerichts die Deutsche Bundespost verpflichtet 
hat. 

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Ge-
samtaufwendungen stieg im Jahre 1983 noch von 
52,6 v. H. auf 52,7 v. H. an. Er ist aber im Folgejahr 
auf 51,7 v. H. gesunken, weil der Betrag der Perso-
nalaufwendungen etwas niedriger als im Jahre 1983 
war (um 19 Mio. DM). 

Die Mehrbeträge bei den Abschreibungen sind auf 
das starke Ansteigen der Investitionen seit dem 
Jahre 1980 zurückzuführen. Die Abschreibungs-
sätze sind in den Jahren 1982 bis 1984 unverändert 
geblieben. 

Der erhebliche Rückgang bei der Verzinsung von 
Postsparguthaben im Jahre 1983 ist ausschließlich 
die Folge von Zinssenkungen. Die Postspareinlagen 
nahmen im Jahresdurchschnitt um 8 v. H. zu. 

Die im Vergleich höhere Steigerungsrate bei den 
Ablieferungen an den Bund gegenüber den abliefe-
rungspflichtigen Umsatzerlösen im Jahre 1983 ist 
auf die Rückstellung für die in den Außenständen 
enthaltenen Ablieferungsanteile zurückzuführen 
(vgl. Nr. 66.2). Dieser einmalige Vorgang hat zur Fol-
ge, daß im darauffolgenden Jahr trotz höherer Um-
satzerlöse der Aufwand für die Ablieferung nur un-
wesentlich zugenommen hat (1984: +0,3 v. H.). 

66.3.3 Jahresüberschuß 

Der Jahresüberschuß ist im Jahre 1983 erneut ge-
stiegen. Für den Vergleich mit dem Vorjahr ist von 
Bedeutung, daß er ohne die Sondereinflüsse 

- Rückstellungen für die Ablieferungsverpflich-
tung (222 Mio. DM, vgl. Nr. 66.2) und 

- Neubewertung der zu aktivierenden Eigenlei-
stungen (566 Mio. DM, vgl. Nr. 66.3.1) 

noch um 0,8 Mrd. DM höher gewesen wäre. 

Vom Jahresüberschuß 1983 sind 1 Mrd. DM in die 
Investitionsrücklage für das Fernmeldewesen ein-
gestellt, der Rest als Bilanzgewinn nach § 20 Abs. 4 
Postverwaltungsgesetz durch Beschluß des Verwal-
tungsrates vom 25. Juli 1984 über den Jahresab-
schluß 1983 dem Eigenkapital zugeführt worden. Im 
Jahre 1984 sind weitere 1,0 Mrd. DM in diese Son-
derrücklage eingestellt worden. 

Auch vorher waren seit dem Jahre 1975, in dem 
erstmals wieder ein Jahresüberschuß ausgewiesen 
wurde, alle Bilanzgewinne in einer Gesamthöhe von 
13,2 Mrd. DM in gleicher Weise wie im Jahre 1983 
verwendet worden. Außerdem waren vom Jahre 
1975 an bereits 8,5 Mrd. DM als Rücklagen in das 
Eigenkapital eingestellt worden. 

Dadurch ist der Eigenkapitalanteil von 15,1 v. H. im 
Jahre 1974 auf 42,2 v. H. im Jahre 1979 steil ange-
stiegen, hat sich aber seitdem nur noch auf 44,3 v. H. 
im Jahre 1984 erhöht. Für die Jahre 1980 bis 1984 
steht nämlich dem Eigenkapitalzugang in Höhe von 
16,4 Mrd. DM eine Zunahme des Fremdkapitals um 
17,9 Mrd. DM gegenüber (zum Vergleich: in diesen 
fünf Jahren sind 62,2 Mrd. DM in Sachanlagen inve-
stiert worden). 
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Im Hinblick auf das Verhältnis Eigenkapital/ 
Fremdkapital kann der Bundesrechnungshof aus 
heutiger Sicht weder generelle Gebührensenkun-
gen zur Verminderung der Überschüsse noch eine 
anderweitige Verwendung der Gewinne empfehlen. 
Der Bundesrechnungshof vermag nicht zu bean-
standen, daß die Deutsche Bundespost als Sonder-
vermögen weiterhin hohe Gewinne ausweist, damit 
sie die zur Erfüllung ihrer vorgegebenen öffentli-
chen Aufgaben notwendigen Sachanlagen bereit-
stellen kann. Auf die Zusammenhänge von Jahres-
überschuß und Investitionsumfang der Deutschen 
Bundespost mit Blick auf ihre besondere Rechts-
form sollte der Bundesminister bei seiner Öffent-
lichkeitsarbeit verstärkt hinweisen. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 
spricht auch wenig dafür, den Bilanzgewinn durch 
Zuweisung weiterer Beträge zu Investitionsrückla-
gen zu mindern, denen keine liquiden Mittel gegen-
überstehen (vgl. Nr. 66.2). 

Wären jedoch für die Rücklagen liquide Finanzan-
lagen angesammelt worden, hätte im gleichen Um-
fang wiederum die Verschuldung gesteigert werden 
müssen, wobei die Sollzinsen die Habenzinsen 
überwogen hätten. Bei Auflösung der derzeitigen 
Rücklagen in Jahren hoher Investitionen mit 
gleichzeitigen Jahresfehlbeträgen werden diese 
zwar in Höhe der Auflösung nicht zu Bilanzverlu-
sten führen. Zur Finanzierung der Investitionen 
müssen dann aber genauso hohe Fremdmittel am 
Kapitalmarkt aufgenommen werden, wie wenn die 
in die Rücklagen eingestellten Summen sogleich als 
Bilanzgewinn dem Eigenkapital hinzugefügt wor-
den wären. 

66.4 Leistungs- und Kostenrechnung 

Insgesamt haben sich in den letzten Jahren fol-
gende Kostenüberdeckungen ( + ) und Kostenunter-
deckungen ( – ) ergeben: 

1982 1983 1984 
Mio. DM Mio. DM Mio. DM 

Ergebnis 
Postwesen 	 – 3 076 – 2 088 –1 741 
Ergebnis 
Fernmeldewesen 	 + 2 969 + 3 105 + 3 298 

Gesamtergebnis 	 – 	107 + 1 017 + 1 558 

Veränderung 
gegenüber Vorjahr 	 + 1 148 + 1 124 + 541 

Der Gesamtbetrag der -Kostenüberdeckung oder 
-unterdeckung hat insbesondere deswegen eine an-
dere Größe als der Jahresüberschuß oder -fehlbe-
trag, weil' den Erträgen Gutschriften für innerbe-
triebliche Kapitalleistungen und den Aufwendun-
gen Lastschriften für die Verzinsung des Eigenka-
pitals kalkulatorisch hinzugefügt werden. 

Von der Verbesserung im Jahre 1983 entfallen auf 
das Postwesen 988 Mio. DM und auf das Fernmelde

-

wesen 136 Mio. DM. Der Anstieg wäre beim Fern

-

meldewesen um 566 Mio. DM stärker ausgefallen, 
wenn die Deutsche Bundespost die zu aktivieren-
den Eigenleistungen wie bislang bewertet hätte 
(vgl. Nr. 66.3.1). Durch die Neubewertung sind Per-
sonalaufwendungen in Höhe von 588 Mio. DM so-
fort zu Kosten geworden, statt nach und nach über 
die Abschreibungen — mit 22 Mio. DM im Jahre 
1983, dem Restbetrag in späteren Jahren — den 
Kosten zugerechnet zu werden. 

Im Jahre 1983 stieg der Kostendeckungsgrad im 
Postwesen auf 89,2 v. H. (Vorjahr 84,3 v. H.); im 
Fernmeldewesen blieb er unverändert bei 111,7 
v. H. Bei der Deutschen Bundespost insgesamt stieg 
er auf 102,3 v. H. (Vorjahr 99,8 v. H.). 

67 Zahl und Einsatz der Kraftfahrzeuge zur 
Postbeförderung 

67.0 

Für die Beförderung von Postsendungen auf Stra-
ßen setzt die Deutsche Bundespost mehr Kraftfahr-
zeuge als nötig ein, weil die Betriebsabläufe örtlich 
unwirtschaftlich geregelt sind. Etwa ein Zehntel des 
von der Prüfung erfaßten Fahrzeugbestandes kann 
eingespart werden. 

67.1 

Im Jahre 1983 hat die Deutsche Bundespost für Be-
förderungsaufgaben im Straßenpostdienst sowie 
für Briefkastenleerung und Zustellung von Sendun-
gen rd. 40 000 Kraftfahrzeuge eingesetzt, die knapp 
500 Mio. Kilometer zurücklegten. 

67.2 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1984 durch 
die Vorprüfungsstellen bei zwölf Direktionen den 
Straßenpostdienst mit Schwerpunkten im Orts-
kraftfahr- und Überlandpostdienst prüfen lassen 
und selbst ergänzend geprüft. In die Erhebungen 
waren 28 (der insgesamt 332) Postämter mit Ver-
waltungsdienst einbezogen, bei denen die Bestände 
an Kraftfahrzeugen und deren Einsatz ganz oder 
teilweise untersucht wurden. 

Die Unterlagen über die den Postämtern zur Verfü-
gung stehenden Kraftfahrzeuge, insbesondere die 
Umlaufpläne, wiesen erhebliche Mängel auf, die die 
Leistungen verteuerten und die Fachaufsicht er-
schwerten. Schon aus den geprüften Akten ergaben 
sich in den meisten Fällen Möglichkeiten zur Ein-
sparung von Fahrzeugen, beispielsweise durch 
Straffung von Umläufen oder durch Anpassung der 
Zahl der Reservefahrzeuge an den Bedarf. 

Bei Planung und Durchführung des Einsatzes der 
Kraftfahrzeuge haben die Postämter nicht genü-
gend auf Wirtschaftlichkeit geachtet. So wurden 
mehr Fahrten als nötig ausgeführt und nur selten 
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Verbundleistungen vorgesehen; zudem wurde häu-
fig ein unwirtschaftlicher Fahrzeugtyp eingesetzt. 
Die Ämter zeigten zu wenig Bereitschaft, Fahr-
zeuge wechselweise in verschiedenen Betriebsbe-
reichen einzusetzen, geringe zeitliche Veränderun-
gen von Leistungen zu veranlassen, die zeitliche 
Zuordnung von Fahrten im Hinblick auf die Spit-
zenbelastung kritischer zu betrachten und Fahrlei-
stungen nur den Dienststellen zu übertragen, die 
sie wirtschaftlich ausführen können. 

Außerdem fehlte für die Planung das Wissen über 
Einsatzmöglichkeiten kostengünstigerer Fahrzeuge 
(z. B. kleinerer Lastwagen in geeigneten Fällen). 

Bei den geprüften Ämtern sind mehr als 150 Fahr-
zeuge, das entspricht durchschnittlich etwa 10 v. H. 
des Fahrzeugbestandes, mit einem Anschaffungs-
wert von knapp 8 Mio. DM als überzählig und ein-
sparbar festgestellt worden. In dieser Summe sind 
mögliche Einsparungen durch den Einsatz kosten-
günstigerer Fahrzeuge nicht erfaßt; hinzu kommt 
der Wegfall von Betriebs- und Unterhaltungsko-
sten. 

67.3 

Die Direktionen haben die Prüfungsfeststellungen 
weitgehend anerkannt. Sie haben einen großen Teil 
der überzähligen Fahrzeuge bereits zurückgezogen 
und anderweitig eingesetzt. Die Mängel dürften bei 
den nicht geprüften Ämtern ebenso verbreitet sein. 
Deshalb hat der Bundesrechnungshof angeregt, die 
Einsparungsmöglichkeiten allgemein zu verwirkli-
chen. Da die Entscheidungen im Einzelfall von den 
Ämtern getroffen werden und zentrale Regelungen 
nicht notwendig erscheinen, hält er es für geboten, 
zunächst den örtlich am Entscheidungsprozeß Be-
teiligten die hinreichenden Kenntnisse und das not-
wendige Kostenbewußtsein zu vermitteln sowie 
ferner die Kontrolle der Entscheidungen durch die 
Fachaufsicht besser als bisher sicherzustellen. 

67.4 

Der Bundesminister hat die Prüfungsergebnisse 
zum Anlaß genommen, seine Dienststellen erneut 
auf eine ordnungsgemäße Führung der Unterlagen 
sowie auf die Notwendigkeit wirtschaftlicher Be-
triebsführung und stärkerer Fachaufsicht hinzu-
weisen. Er will die Einsparungsmöglichkeiten bei 
der Ermittlung des Bedarfs an Kraftfahrzeugen für 
das Jahr 1986 berücksichtigen. 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung 
weiter beobachten. 

68 Wiedereinsatz von Fernsprechapparaten 

68.0 

Seit der Einführung des Fernsprechapparates 79 
(FeAp 79) als Nachfolgemodell für den Fernsprech-
apparat 61 (FeAp 61) sind große Mengen zurückge-
lieferter, gebrauchsfähiger FeAp 61 nicht wieder 

eingesetzt worden. Anstatt Möglichkeiten des Wie-
dereinsatzes zu prüfen, hat der Bundesminister Ap-
parate mit einem Buchwert von mehr als 25 Mio. 
DM aussondern lassen. Die dafür als Ersatz be-
schafften FeAp 79 haben Mehraufwendungen von 
über 60 Mio. DM verursacht. 

68.1 

Der FeAp 61 wurde Anfang der 60er Jahre — zu-
nächst nur in der Farbe kieselgrau — eingeführt. 
Im Jahre 1974 kamen vier weitere Farben hinzu. 
Nach Einführung des FeAp 79 im Jahre 1980 wur-
den FeAp 61 nicht mehr neu beschafft. Der noch 
bestehende Bedarf wird mit Apparaten aus Rücklie-
ferungen gedeckt, die vor dem Wiedereinsatz durch 
Austausch aller Verschleißteile und Beseitigung der 
Gebrauchsspuren in einen neuwertigen Zustand ge-
bracht werden. 

Seit der Einführung des FeAp 79 und der Erweite-
rung des Apparateangebots um weitere Modelle 
wurden nicht mehr alle zurückgelieferten ge-
brauchsfähigen FeAp 61 wieder eingesetzt. Dies 
führte zu überhöhten Lagerbeständen. Gleichwohl 
entfiel vom 1. April 1982 an die bisher für den 
FeAp 79 zu erhebende einmalige Gebühr von 
20 DM, weil die Kunden den Apparat nicht in dem 
vom Bundesminister gewünschten Umfang verlang-
ten. Die daraufhin verstärkt weiter wachsenden Be-
stände beim FeAp 61 führten schnell zu Lagerpro-
blemen bei den Fernmeldezeugämtern. Der Bun-
desminister ordnete deshalb noch im Jahre 1982 die 
Aussonderung der den Bedarf übersteigenden 
Rücklieferungen an. 

Nach den Feststellungen des Bundesrechnungsho-
fes sind in den Jahren 1983 und 1984 insgesamt 
1,6 Mio. gebrauchsfähige FeAp 61 mit einem Rest-
buchwert von rd. 25 Mio. DM ausgesondert worden. 
Davon wurden rd. 1 Mio. Stück für rd. 1,4 Mio. DM 
an Exportfirmen verkauft, die restlichen 0,6 Mio. 
Stück wurden verschrottet. 

Anstatt die ausgesonderten Apparate wieder einzu-
setzen, sind FeAp 79 mit vergleichbaren Leistungs-
merkmalen in entsprechender Menge neu beschafft 
worden; dies obwohl nach den Berechnungen des 
Bundesrechnungshofes der Einsatz eines instand

-

gesetzten FeAp 61 um rd. 40 DM preisgünstiger ist 
als der eines neu beschafften FeAp 79. Durch den 
Einsatz der FeAp 79 anstelle aufgearbeiteter 
FeAp 61 sind damit allein in den Jahren 1983 und 
1984 Mehraufwendungen von über 60 Mio. DM ent-
standen. 

68.2 

Bei dieser Sachlage hat der Bundesrechnungshof 
beanstandet, daß der Bundesminister nicht frühzei-
tig Möglichkeiten eines Wiedereinsatzes des 
FeAp 61 in Erwägung gezogen hat. Der Bundesrech-
nungshof hält es für dringend geboten, daß sich der 
Bundesminister nunmehr ernsthaft um einen Wie-
dereinsatz bemüht. Dies insbesondere, da der 
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FeAp 61 heute noch bei über 70 v. H. aller Sprech-
stellen eingesetzt ist. 

Der Restbuchwert dieser Apparate beträgt über 
230 Mio. DM. Der Bundesminister vermochte keine 
ausreichenden technischen oder betrieblichen 
Nachteile zu nennen, die den Mehraufwand beim 
Austausch gegen das Nachfolgemodell FeAp 79 
rechtfertigen könnten. Darüber hinaus ist die In-
standsetzung bzw. Wiederaufarbeitung eines 
FeAp 79 um 20 v. H. teurer als die eines FeAp 61. 

Durch den Wiedereinsatz der zurückgelieferten 
FeAp 61 würde sich der Anteil der zu beschaffenden 
FeAp 79 erheblich verringern. Dies könnte mögli-
cherweise zu Preissteigerungen beim FeAp 79 füh-
ren. Gemessen an den Einsparungen durch den 
Wiedereinsatz wären die Auswirkungen der Preis-
steigerungen jedoch gering, weil die Fertigung der 
Apparate weitgehend automatisiert ist und die Ein-
kaufsmenge der für die Hersteller ertragreicheren 
Modelle unverändert bleiben wird. 

Form und Farbe des FeAp 61 mögen seinen Wieder-
einsatz zwar erschweren, schließen ihn jedoch nicht 
aus. 85 v. H. der zurückgelieferten FeAp 61 sind 
Tischapparate mit Wählscheibe für einfache Haupt-
anschlüsse und bieten die gleichen Leistungsmerk-
male wie die entsprechenden FeAp 79. Die überwie-
gend kieselgrauen Apparate lassen sich im übrigen 
mit geringen Mehrkosten im Rahmen der Instand-
setzung in eine gängigere Farbe umrüsten. Dem 
möglicherweise mangelnden Interesse mancher 
Kunden an der älteren Bauform könnte durch ge-
eignete Maßnahmen im Marketingbereich und auf 
dem Gebührensektor unter Beachtung der betriebs-
wirtschaftlichen Auswirkungen begegnet werden. 
Der Kunde reagiert sehr stark auf Gebührenände-
rungen, wie seine Reaktion auf den Fortfall der ein-
maligen Gebühr für den FeAp 79 gezeigt hat. Der 
Wunsch nach diesem Apparat ist daraufhin erheb-
lich angestiegen. 

68.3 

Nach Auffassung des Bundesministers widersprä-
che die massenweise Wiederverwendung von 
FeAp 61 den Entwicklungstendenzen. Er beabsich-
tigt zudem, Ende 1986 einen neuen Standardappa-
rat (FeAp 01) einzuführen. Im übrigen seien die In-
novationszyklen durch den technologischen Fort-
schritt kürzer geworden und die Lebensdauer der 
Apparate von zwölf auf acht Jahre gesunken. Er 
sieht deshalb auch künftig keine Möglichkeit, den 
Wiedereinsatz zurückgelieferter FeAp 61 zu errei-
chen. 

68.4 

In Anbetracht des bisher eingetretenen und des 
noch zu erwartenden Mehraufwandes von mehr als 
500 Mio. DM durch die in den kommenden Jahren 
noch zurückfließenden Apparate hält der Bundes-
rechnungshof seine Forderung aufrecht, daß sich 
der Bundesminister ernsthaft um den Wiederein

-

satz zurückgelieferter FeAp 61 bemüht. Dies er-
scheint insbesondere in der Übergangszeit geboten, 
bis die Einführung der digitalen Vermittlungstech-
nik eine entsprechend angepaßte neue Apparate-
technik erfordern wird. 

69 Bedarfserkennung und Vorschauplanung 
für Vorhaben der Fernsprech-
ortsvermittlungstechnik 

69.0 

Die Fernmeldeämter stellen bei der Bedarfserken-
nung und Vorschauplanung für Vorhaben in Fern-
sprechortsvermittlungsstellen zuviel Sachmittel in 
die Bedarfs- und Ausführungsprogramme ein und 
weichen dabei teilweise von zentralen Vorgaben 
und Vorschriften ab. Die Auswirkungen zeigen sich 
in dem überhöhten mittleren Vorrat an technischen 
Einrichtungen für die Anschließung von Fern-
sprechhauptanschlüssen. 

69.1 

Der Zugang an Fernsprechhauptanschlüssen und 
der Anstieg des Fernsprechverkehrs erfordern eine 
jährliche Bedarfserkennung anhand der aktuellen 
Entwicklung und der neuesten Prognosen, um Zeit-
punkt und Umfang von Erweiterungsvorhaben in 
Fernsprechortsvermittlungsstellen rechtzeitig er-
mitteln und in Bedarfsprogramme einstellen zu 
können. 

Das Verfahren der Bedarfserkennung und Vor-
schauplanung ist in einer Arbeitsanweisung für die 
ausführenden Dienststellen eingehend dargestellt. 
Die Daten jeder Fernsprechortsvermittlungsstelle 
sind DV-mäßig gespeichert und werden bei der Be-
darfserkennung und Vorschauplanung durch die 
Eingabe der neuen Bestandsdaten (aus laufenden 
Ausführungsprogrammen), der neueren Bedarfsda-
ten und weiterer Einflußgrößen aktualisiert und 
fortgeschrieben. 

Das Ergebnis der Bedarfserkennung und Vorschau-
planung aller Fernsprechortsvermittlungsstellen 
dient als Grundlage für das kurzfristige und mittel-
fristige Bedarfsprogramm sowie für spätere Aus-
bauplanungen. 

69.2 

Im Jahre 1984 haben auf Weisung des Bundesrech-
nungshofes zwölf Vorprüfungsstellen bei 49 Fern-
meldeämtern die Bedarfserkennung und Vorschau-
planung für das kurzfristige Bedarfsprogramm 1985 
und das mittelfristige Bedarfsprogramm 1986 bis 
1988 geprüft. In die Prüfung sind zufallsorientiert 
ausgewählte Fernsprechortsvermittlungsstellen 
einbezogen worden, bei denen Vorhaben mit einem 
Sachmittelvolumen von rd. 91 000 Beschaltungsein-
heiten und einem Haushaltsmittelbedarf von rd. 
95 Mio. DM vorgesehen waren. 
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Bei der Prüfung wurde eine Vielzahl von Mängeln 
festgestellt, die auf Abweichen von Vorgaben und 
Vorschriften oder sonstige Arbeitsfehler zurückzu-
führen sind. Dadurch sind in den geprüften Fern-
sprechortsvermittlungsstellen etwa 16 000 Beschal-
tungseinheiten für rd. 15,7 Mio. DM ein Jahr, teil-
weise auch mehrere Jahre zu früh in die Bedarfs-
programme aufgenommen und beschafft worden. 
Hierdurch sind Zinsverluste entstanden, die im Ge-
samtbereich der Deutschen Bundespost einen er-
heblichen Umfang haben dürften. 

Einer sorgfältigen und genauen Bedarfserkennung 
und Vorschauplanung kommt insbesondere in der 
Übergangsphase vom Einsatz herkömmlicher elek-
tromechanischer Wählsysteme zum Einsatz digita-
ler Systeme besondere Bedeutung zu. Neubeschaf-
fungen und Vorräte bei herkömmlichen Systemen 
sollten so gering wie möglich gehalten werden, da 
in den kommenden Jahren durch den Aufbau digi-
taler Technik zunehmend elektromechanische 
Wählanlagen frei werden. Diese Einrichtungen kön-
nen dann nur noch in den weiter mit herkömmli-
cher Technik betriebenen Fernsprechortsvermitt-
lungsstellen wieder eingesetzt werden. 

69.3 

Der Bundesminister hat die Feststellungen aner-
kannt. Ergänzend hat er mitgeteilt, daß die Fern-
meldeämter eine gewisse Vorsorge zu treffen hät-
ten, um bei kurzfristig aufkommender Nachfrage — 
z. B. durch Werbe- oder Gebührenmaßnahmen — 
längere Wartezeiten mangels technischer Einrich-
tungen in jedem Fall zu vermeiden. Derartige War-
tezeiten seien angesichts der Ertragssituation der 
Deutschen Bundespost und der Lage auf dem Ar-
beitsmarkt der Öffentlichkeit gegenüber kaum zu 
vertreten. 

Im übrigen hat er die Direktionen über das Ergeb-
nis der Prüfung unterrichtet und angeordnet, im 
Rahmen der Dienstaufsicht auf die Fernmeldeäm-
ter zur Anwendung zentraler Vorschriften und Vor-
gaben sowie zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
der Dienstpflichten einzuwirken. Darüber hinaus 
will er die Entwicklung der Vorräte sorgfältig beob-
achten und — soweit erforderlich — korrigierend 
eingreifen. 

69.4 

Die Maßnahmen des Bundesministers erscheinen 
ausreichend. Der Bundesrechnungshof wird den Er-
folg der Maßnahmen beobachten. 

70 Neugestaltung von Fernmeldediensten mit 
Einsatz von Datenverarbeitungssystemen 
— Vorhaben KONTES — 

70.0 

Das seit dem Jahre 1979 laufende Vorhaben KON

-

TES, die „kundenorientierte Neugestaltung der 

Teilnehmerdienste mit Einsatz von Datenverarbei-
tungs-(DV-)Systemen“, ist derzeit das größte DV-
Vorhaben im Fernmeldewesen. Durch das Vorhaben 
sollen bei den Fernmeldeämtern der Kundendienst 
verbessert und die Effektivität der Verwaltung er-
höht werden. Im Zeitraum vom Jahre 1983 bis zum 
Jahre 1992 sollen den Ausgaben in Höhe von 
876 Mio. DM Einsparungen allein an Personalko-
sten in Höhe von 1 450 Mio. DM gegenüberstehen. 

Der Bundesrechnungshof hat das Vorhaben geprüft 
und erhebliche Mängel bei der Vorbereitung und 
Durchführung festgestellt, wodurch die vorgesehe-
nen Einsparungen verzögert und vermindert wer-
den. 

70.1 Vorbemerkung 

70.1.1 

Der Bundesminister entschied im Februar 1979 auf-
grund von Voruntersuchungen des Fernmeldetech-
nischen Zentralamtes, für die Aufgaben verschie-
dener Dienste eine abgestimmte DV-Anwendung zu 
verwirklichen. Das Vorhaben erhielt die Bezeich-
nung „KONTES" (kundenorientierte Neugestaltung 
der Teilnehmerdienste mit Einsatz von Datenverar-
beitungs-(DV-)Systemen). 

Es besteht aus sechs Teilvorhaben: 

— BUDI Buchdienst, 

— AUDI Auskunftsdienst, 

— ANDI Anmeldedienst, 

— ORKA Ortsanschlußkabelbeschaltung, 

— FEDI Fernsprechentstörungsdienst und 

— REDI Rechnungsdienst. 

Der Bearbeitungsstand der Teilvorhaben war An-
fang des Jahres 1985 recht unterschiedlich. Wäh-
rend die Systeme Buchdienst und Auskunftsdienst 
bereits kurz vor der bundesweiten Einführung stan-
den, liefen die Systeme Anmeldedienst und Ortsan-
schlußkabelbeschaltung erst bei zwei Fernmelde-
ämtern im Testbetrieb. Für Fernsprechentstörungs-
dienst und Rechnungsdienst lagen nur erste Reali-
sierungskonzepte vor. Die bundesweite Einführung 
aller Teilsysteme wird aus heutiger Sicht voraus-
sichtlich erst nach dem Jahre 1990 abgeschlossen 
sein. 

70.1.2 

Nach der von der Deutschen Bundespost erstellten 
betriebswirtschaftlichen Erfolgsprognose stehen 
den Kosten für die Entwicklung und Umstellung 
sowie den Ausgaben für Sachmittel für den Zeit-
raum vom Jahre 1983 bis zum Jahre 1992 in Höhe 
von 876 Mio. DM Einsparungen allein an Personal-
kosten in Höhe von 1 450 Mio. DM gegenüber. 
Durch den Übergang der noch überwiegend manu-
ellen und damit personalintensiven Bearbeitung 
der Daten von etwa 25 Mio. Teilnehmern auf auto-
matisierte Bearbeitung werden nach den Schätzun- 
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gen der Deutschen Bundespost mehr als 6 000 Per-
sonalbedarfsposten entfallen. 

Im Jahre 1988 sollen nach Berechnung der Deut-
schen Bundespost die seit Beginn des Vorhabens 
entstandenen Kosten unter Berücksichtigung der 
Verzinsung durch Erträge oder Ersparnisse ausge-
glichen sein (Break-Even-Point). Die durchschnittli-
chen jährlichen Einsparungen sollen 130,1 Mio. DM 
betragen, das entspricht 356 000 DM je Kalender-
tag. 

70.1.3 

Der Bundesrechnungshof hat das Vorhaben KON- 
TES schwerpunktmäßig in den Jahren 1984 und 
1985 geprüft. 

70.2 Entscheidungsunterlagen 

70.2.1 

Nach der Problemanalyse des Fernmeldetechni-
schen Zentralamtes aus dem Jahre 1978 sollten ne-
ben dem betriebswirtschaftlichen Erfolg die Dienst- 
und Betriebsgüte verbessert sowie das Vorhaben in 
einem bestimmten Zeitrahmen verwirklicht wer-
den. Innerhalb dieser Planziele sind die zugehöri-
gen Teilziele bis zum Jahre 1983 mehrfach ohne 
Begründung geändert worden. 

Die Ergebnisübersichten des Vorhabens enthielten 
jeweils nur eine vergleichsweise geringe Zahl von 
Zielen. Die Ziele waren in den späteren Ergebnis-
übersichten nicht mehr entsprechend ihrer Bedeu-
tung gewichtet. Ebenso fehlten quantitative Anga-
ben darüber, in welchem Maß die einzelnen Zielgrö-
ßen bereits durch das jetzige Verfahren und in wel-
chem Maß sie durch das künftige Verfahren erfüllt 
werden, obwohl derartige Angaben für mehrere 
Ziele — wenn auch mit einem gewissen Aufwand — 
möglich gewesen wären. 

Nur auf der Basis von derartig quantifizierten Pro-
gnosedaten kann bei späterem Entscheidungsbe-
darf abgewogen werden, welcher gegebenenfalls er-
forderliche Mehraufwand für das Erreichen eines 
Teilziels noch gerechtfertigt ist. Darüber hinaus ist 
die Kenntnis bewerteter und quantifizierter Ziel-
größen auch zum späteren verwaltungsinternen 
Nachvollzug und zur Bewertung des Verwaltungs-
handelns im Rahmen einer internen oder externen 
Überprüfung erforderlich. 

70.2.2 

Der Bundesrechnungshof hat das Fehlen eines voll-
ständigen Zielsystems bemängelt, weil es hierdurch 
allen Beteiligten erschwert wurde, sinnvolle, be-
gründete und nachvollziehbare Entscheidungen zu 
treffen. 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb angeregt, für 
die weitere Entwicklung des Vorhabens ein voll-
ständiges Zielsystem zu schaffen und dieses kri-
tisch fortzuentwickeln. 

70.3 Erfolgsprognose 

70.3.1 

Die Zuverlässigkeit der Ergebnisse einer Erfolgs-
prognose hängt u. a. entscheidend von der Genauig-
keit und Zuverlässigkeit der Grunddaten ab. Einige 
dieser Grunddaten haben jedoch nicht die erforder-
liche Genauigkeit und Sicherheit, z. B. der Umfang 
der Personaleinsparungen. 

Zumindest im Zuge der Fortschreibung der Erfolgs-
prognose wäre es möglich gewesen, die das Ergeb-
nis bestimmenden Grunddaten genauer zu ermit-
teln und besser zu dokumentieren. 

70.3.2 

Der Bundesrechnungshof erwartet deshalb, daß 
sich der Bundesminister künftig um eine höhere 
Zuverlässigkeit der Grunddaten bemühen wird. 

70.3.3 

Die Erfolgsprognosen des Gesamtvorhabens und 
der Teilvorhaben gehen von einer unendlich langen 
Anwendung des Verfahrens aus. Hierdurch werden 
die jährlichen Entwicklungs- und Umstellungsko-
sten in der Erfolgsprognose zu niedrig angesetzt. 

Dieses Verfahren widerspricht bisherigen Erfah-
rungen. Auch für das Vorhaben KONTES wird zu 
gegebener Zeit eine umfangreiche Neuentwicklung 
zumindest der Software erforderlich werden. Anlaß 
hierfür wären beispielsweise die Realisierung einer 
DV-Schnittstelle zwischen Anmeldedienst und 
Buchdienst sowie die Datenintegration dieser bei-
den Teilsysteme oder die weitere Anpassung der 
Arbeitsorganisation an die Möglichkeiten der Da-
tenverarbeitung. 

70.3.4 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ist es 
wirklichkeitsnäher, von einer Anwendungsdauer 
von etwa 20 Jahren und einer daraus resultierenden 
höheren jährlichen Belastung auszugehen. 

70.3.5 

Die gesamten (Erst-)Investitionen je Teilvorhaben 
verteilen sich über mehrere Jahre und auf mehrere 
Arten von Sachanlagen mit unterschiedlichen Ab-
schreibungsdauern (z. B. DV-Hardware 8 Jahre, 
Ortsanschlußkabel 20 Jahre, Räume 50 Jahre). Die 
Anteile der verschiedenen Arten weichen bei den 
einzelnen Teilvorhaben deutlich voneinander ab. 

Gleichwohl wurden in den Erfolgsprognosen aller 
Teilvorhaben und des Gesamtvorhabens die unter-
schiedlichen Nutzungsdauern nicht berücksichtigt, 
sondern eine geschätzte einheitliche Nutzungs-
dauer von 10 Jahren bei allen Teilvorhaben zu-
grunde gelegt. 
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In Fällen, in denen Investitionen mit deutlich unter-
schiedlichen Nutzungsdauern in nicht vernachläs-
sigbarer Höhe zeitlich zusammenfallen, ist eine Be-
rechnung der „mittleren Nutzungsdauer" erforder-
lich. Eine Schätzung ist hier nicht hinreichend ge-
nau, vor allem, wenn Mehr- und Minderinvestitio-
nen gleichzeitig auftreten, weil hier die Gefahr der 
Fehlschätzungen besonders hoch ist. 

Bei dem verwendeten Kalkulationszinsfuß von 
7,5 v. H. bewirken zum Beispiel eine Verkürzung 
der gewählten Nutzungsdauer von 10 auf 8 Jahre 
eine Steigerung der Kapitalkosten um rund 17 v. H. 
und eine Verlängerung auf 20 Jahre eine Minde-
rung der Kapitalkosten um rd. 33 v. H. 

70.3.6 

Der durchschnittliche jährliche Erfolg des Teilvor-
habens Ortsanschlußkabelbeschaltung beruht nach 
den Berechnungen der Deutschen Bundespost im 
wesentlichen auf Minderausgaben bei den Sachin-
vestitionen in Ortsanschlußkabeln. Es wurde unter-
stellt, daß die Beschaltungsunterlagen wegen der 
manuellen Führung (mit Bleistift und Radiergum-
mi) fehlerhaft sind und deshalb freie Leitungen 
nicht beschaltet werden können, weil angenommen 
wird, sie seien bereits belegt. Durch die Einführung 
des DV-Verfahrens Ortsanschlußkabelbeschaltung 
würden diese Fehler erkannt und alle Leitungsre-
serven ausgeschöpft, so daß sich die sonst erforder-
lichen Investitionen in der Linientechnik entspre-
chend verringern. Die einmaligen Minderinvestitio-
nen wurden mit 402,7 Mio. DM errechnet. 

Weiter wurde unterstellt, daß nach Einführung des 
DV-Verfahrens Ortsanschlußkabelbeschaltung we-
gen der automatischen Plausibilitätsprüfungen Ar-
beitsfehler gegenüber dem herkömmlichen Verfah-
ren vermieden werden. Daraus wurden jährliche 
Minderinvestitionen in Höhe von 11,5 Mio. DM er-
mittelt. 

Die aus den Überlegungen gezogenen Schlüsse tref-
fen nicht zu. Die Dimensionierung (Anzahl der Dop-
peladern) der Ortsanschlußkabel erfolgt nach Fak-
toren wie Anzahl der Wohnungseinheiten, Qualität 
des Baugebietes, Doppeladerbedarf für Geschäfts-
anschlüsse u. ä. Die Anzahl der beschalteten bzw. 
vermeintlich beschalteten Doppeladern vorhande-
ner Kabel spielt dabei keine Rolle. Der Beschal-
tungsfaktor eines Kabels, der jährlich überprüft 
wird, ist nur für den Zeitpunkt einer gegebenenfalls 
erforderlichen Erweiterung der Kabelanlage maß-
gebend. Fehler in den Beschaltungsunterlagen füh-
ren somit nur dazu, daß Investitionen ins Ortsan-
schlußkabelnetz vorzeitig getätigt werden. Wenn 
diese Fehler durch die Einführung des DV-Verfah-
rens Ortsanschlußkabelbeschaltung entdeckt wer-
den oder erst gar nicht entstehen, werden Investi-
tionen nicht entbehrlich, sondern allenfalls erst 
später erforderlich. 

Dem Teilvorhaben Ortsanschlußkabelbeschaltung 
hätten deshalb nicht die ersparten Investitionen, 
sondern nur der Zinsgewinn gutgeschrieben wer

-

den dürfen, der sich durch Zeitverschiebung der In-
vestitionen ergibt. 

Bei einer mittleren Verschiebung um drei Jahre 
verringern sich die in der Erfolgsprognose Ortsan-
schlußkabelbeschaltung hierfür angesetzten Min-
derausgaben bis zum Jahre 1990 von insgesamt 
471,5 Mio. DM um 384 Mio. DM auf 87,5 Mio. DM. 
Dies hat erhebliche Auswirkungen auf den durch-
schnittlichen jährlichen Erfolg und den Break-
Even-Point des Teilvorhabens Ortsanschlußkabel-
beschaltung. 

70.4 Einzelfeststellung zur Organisation und 
Durchführung 

70.4.1 

Das Fernmeldetechnische Zentralamt schlug im 
Jahre 1979 vor, zur Realisierung des Vorhabens 
KONTES eine Projektorganisation bestehend aus 
65 Kräften einzurichten. Nach einem Jahr sollte die 
Kräftezahl verdoppelt werden. Ungeachtet dieser 
Vorschläge wurde jedoch entschieden, das Vorha-
ben KONTES mit bedeutend geringerer personeller 
Ausstattung zu entwickeln. Im wesentlichen sollten 
eine Projektleitung im Ministerium, drei Arbeits-
gruppen mit je sieben Mitgliedern und eine geringe 
Zahl von Mitarbeitern des Fernmeldetechnischen 
Zentralamtes ständig für das Vorhaben tätig sein. 
Dabei wurde die Projektleitung in das Fachreferat 
für DV-Angelegenheiten im Fernmeldewesen ge-
legt. Der Leiter und die Mitarbeiter der Projektlei-
tung waren in erheblichem Maße mit Fachreferats

-

aufgaben befaßt und standen nicht im erforderli-
chen Umfang für das Vorhaben zur Verfügung. Dar-
über hinaus wurde die Projektleitung weder mit der 
nötigen Kompetenz ausgestattet, noch ihr auf 
Dauer genügend Rückhalt gewährt. Sie vermochte 
es daher nicht, ihrer Aufgabe entsprechend, die 
Fachreferate im erforderlichen Umfang zur Mitar-
beit zu bewegen. 

Während der Entwicklungszeit wurden zwar die 
Mitarbeiterzahl am Projekt geringfügig erhöht und 
andere Maßnahmen zur Entlastung der Projektlei-
tung und -gruppen ergriffen. Dennoch traten Män-
gel auf, die zum erheblichen Teil auf eine zu geringe 
personelle Ausstattung zurückzuführen sind. Auch 
die Projekt-Entwicklungsdauer hat sich dadurch in 
die Länge gezogen, was zwangsläufig zu einer wei-
teren Öffnung der Schere zwischen dem Soll der 
fachlichen Entwicklungen und dem realisierten 
Projektstand führt. Darüber hinaus veralten lange 
laufende Projekte mit fortschreitender Technolo-
gieentwicklung schon während der Entwicklungs-
zeit. 

Der Bundesminister wird die Projektorganisation 
entsprechend der Bedeutung des Vorhabens verbes-
sern müssen. 

70.4.2 

Die Entwicklung der drei Testsysteme Auskunfts

-

dienst (einschließlich Buchdienst), Anmeldedienst 
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und Ortsanschlußkabelbeschaltung wurde getrennt, 
aber zeitgleich im Jahre 1980 mit Aussicht auf spä-
tere Erteilung des Auftrags für die bundesweite 
Einführung ausgeschrieben. Um die spätere Inte-
gration nicht zu gefährden, sollten Anmeldedienst 
und Ortsanschlußkabelbeschaltung zusammen an 
eine Firma vergeben werden. Nach dem Bewer-
tungsergebnis der Angebote durch die Projektgrup-
pen und durch das Fernmeldetechnische Zentral-
amt wäre der entsprechende Zuschlag an eine erste 
Firma zu erteilen gewesen. Eine zweite mitbietende 
Firma legte ein nach Beurteilung durch das Fern-
meldetechnische Zentralamt und die Projektgrup-
pen sowohl vom Preis als auch vom Konzept her 
unbefriedigendes Angebot vor. Ungeachtet dessen 
erhielt nicht nur die erste, sondern auch die zweite 
Firma den Auftrag, ein entsprechendes Testsystem 
zu entwickeln. Begründet wurde dies u. a. wie folgt: 
,,... Außerdem soll der maßgebenden deutschen 
EDV-Firma die Möglichkeit eingeräumt werden, ihr 
Know-how auf diesem wichtigen Gebiet auszubau-
en ... Die Mehrkosten hierfür (12,7 Mio. DM) sowie 
der Mehraufwand der Deutschen Bundespost im ei-
genen Bereich werden in Kauf genommen." Im Sep-
tember 1982 schied die zweite Firma aus dem Ver-
trag aus. Sie erhielt von der Deutschen Bundespost 
im Ergebnis 7,7 Mio. DM. 

70.4.3 

Der Bundesrechnungshof hält die zusätzliche Ver-
gabe an die zweite Firma angesichts eines derartig 
mangelhaften Angebots für nicht sachgerecht. 

70.4.4 

Obwohl das Teilsystem Auskunftsdienst nach der 
Entscheidung des Bundesministers seit Mitte des 
Jahres 1985 bundesweit eingeführt wird, ist die im 
Endzustand vorgesehene halbautomatische Be-
triebsweise der Fernsprechauskunft nicht möglich. 
Die hierzu erforderliche neue Platzansteuerungs

-

technik für rechnergestützte Fernsprechauskunfts-
stellen (Inland) wird nicht vor dem Jahre 1987 gelie

-

fert werden können, weil die Ausschreibung erst 
jetzt eingeleitet worden ist. 

Durch die nicht zeitgerechte Verfügbarkeit der 
Platzansteuerungstechnik treten erhebliche wirt-
schaftliche Nachteile (z. B. geringere Personalein-
sparungen als prognostiziert) ein. 

70.4.5 Stellungnahme des Bundesministers 

Der Bundesminister hat die Feststellungen im we-
sentlichen anerkannt und zugesagt, den Anregun-
gen des Bundesrechnungshofes weitestgehend zu 
entsprechen. Dazu gehören u. a. folgende Maßnah-
men: 

— Für KONTES wird ein vollständiges Zielsystem 
geschaffen und kritisch fortentwickelt. 

— Die Zielgrößen werden daraufhin überprüft, ob 
sie als repräsentativ gelten können und wie groß 
ihr Zielerreichungsgrad durch KONTES ist. 

— Die dafür erforderlichen Grunddaten sollen aus-
reichend genau ermittelt und dokumentiert wer-
den. 

— Die stark unterschiedlichen Nutzungsdauern 
der Investitionsgüter werden in der Erfolgsrech-
nung nunmehr entsprechend berücksichtigt. 

— Die in einer Erfolgsprognose um 384 Mio. DM zu 
hoch angesetzten Investitionsersparnisse bei 
Ortsanschlußkabeln werden korrigiert. 

— Für das Realisieren des halbautomatischen Aus-
kunftsverfahrens soll die technische Entwick-
lung Anfang 1987 abgeschlossen sein. Das Aus-
schreibungsverfahren hierfür wurde zwischen-
zeitlich eingeleitet. 

Dem Vorschlag, statt einer unendlich langen eine 
realistischere Anwendungsdauer von maximal 
20 Jahren in der Erfolgsprognose zu verwenden, 
will sich der Bundesminister nur mit Einschrän-
kungen anschließen. Er wird künftig ein anderes 
Rechenverfahren anwenden, in dem der Ansatz ei-
nes unbegrenzten Kalkulationszeitraumes entfällt. 

Der Bundesminister schließt sich nur teilweise der 
Feststellung an, daß die aufgetretenen Mängel zum 
erheblichen Teil auf eine zu geringe personelle Aus-
stattung zurückzuführen seien und sich dadurch die 
Projektentwicklungsdauer verzögere. Vorwiegend 
führt er die Mängel auf die geringe Erfahrung der 
Projektbeteiligten einschließlich der Auftragneh-
merfirmen zurück und gibt zu bedenken, daß der 
zusätzliche Einsatz weiteren Personals begrenzt 
sei. Der Bundesrechnungshof hält es in diesen Fäl-
len für unumgänglich, Prioritäten zu setzen. 

Die nunmehr vom Bundesminister für die Vergabe 
derselben Teilsysteme an zwei Bieterfirmen vorge-
brachten Gründe, es habe zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung ein Interesse der Deutschen Bundespost 
bestanden, deren Wettbewerb aufrecht zu erhalten, 
vermögen insbesondere im Hinblick auf die Aus-
gangslage und die tatsächliche Entwicklung nicht 
zu überzeugen. 

70.4.6 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
daß der Bundesminister das Vorhaben nunmehr zü-
gig zum Abschluß bringt. 

71 Verwendung außer Betrieb genommener 
Kabel 

71.0 

Kabel, die an der bisherigen Stelle nicht mehr benö-
tigt werden, sind je nach Art und Zustand entweder 
an anderer Stelle wiederzuverwenden oder der Alt-
stoffverwertung zuzuführen. Die Vorschriften zur 
Aussonderung von Kabeln werden von den Kräften 
der Deutschen Bundespost vielfach nicht beachtet 
— häufig sind sie auch nicht bekannt , so daß 
auch wiederverwendungsfähige Kabel verschrottet 
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werden. Die Deutsche Bundespost verfügt nicht 
über ein wirksames Kontrollverfahren zur Sicher-
stellung einer vollständigen Ablieferung der Mate-
rialien bei ihren Lägern. 

71.1 

Im Zuge von Bauvorhaben am Fernmeldeleitungs-
netz werden an der bisherigen Stelle nicht mehr 
benötigte Röhrenkabel oder ohne besonderen Auf-
wand freigelegte Erdkabel je nach Zustand an an-
derer Stelle wieder eingebaut oder der Altstoffver-
wertung zugeführt. Im Jahre 1983 betrug allein der 
Wert des gewonnenen Kabelschrotts über 30 Mio. 
DM. 

Nach den Vorschriften der Deutschen Bundespost 
ist bei nicht mehr an der bisherigen Stelle benötig-
ten Kabeln grundsätzlich von einer Wiederverwen-
dung auszugehen. Daher sind besondere Vorsichts-
maßnahmen bei der Ausführung der Arbeiten und 
zusätzliche Sicherungen zum Schutz der Kabel vor 
Beschädigungen vorgesehen. Darüber hinaus sollen 
die Kabel im allgemeinen vor der Ablieferung noch 
eingehend auf ihren elektrischen und pneumati-
schen Zustand hin überprüft werden. Lediglich bei 
Kabeltypen, die nicht mehr gängig sind und auch 
nicht mehr für Ersatzzwecke bevorratet werden, 
können die besonderen Sicherungsmaßnahmen 
beim Bergen und die anschließenden Zustandsprü-
fungen entfallen, weil diese Kabel der Altstoffver-
wertung zugeführt werden. 

71.2 

Eine im Auftrag des Bundesrechnungshofes von 
den Vorprüfungsstellen bei sieben Direktionen 
durchgeführte Prüfung hat ergeben, daß die ent-
sprechenden Vorschriften vielfach nicht beachtet 
werden. Häufig sind sie auch nicht bekannt. So wer-
den oft Kabel, die für eine Wiederverwendung vor-
zusehen gewesen wären, ohne weitere Zustandsprü-
fung sogleich der Altstoffverwertung zugeführt. Es 
wurden aber auch Fälle festgestellt, bei denen — 
obwohl von vornherein feststand, daß die betreffen-
den Kabeltypen nur noch den Altstoffen zuzufüh-
ren waren — aus Unkenntnis die für eine Wieder-
verwendung erforderlichen aufwendigeren Vor-
sichtsmaßnahmen angewendet und Zustandsprü-
fungen durchgeführt worden waren. 

Die an der Baustelle gewonnenen Kabel werden im 
allgemeinen bei den Fernmeldezeugämtern abgelie-
fert und hier für eine Wiederverwendung bereitge-
halten oder den für die Altstoffverwertung be-
stimmten Zerlegebetrieben zugeführt. 

Es fehlt jedoch eine wirksame Kontrolle, ob die an 
der Baustelle gewonnenen Kabel vollständig abge-
liefert werden. Die abzuliefernden Mengen werden 
zudem in der Regel von den Bauführern der Deut-
schen Bundespost nur gewichtsmäßig geschätzt. 
Diese Schätzungen sind nicht selten doppelt so 
hoch wie die tatsächlichen Mengen. 

Teilweise wurden die Gewichte der abzuliefernden 
Mengen anhand der Kabellängen und der kabeltyp

-

bezogenen Daten errechnet oder der abzuliefernde 
Kabelschrott gewogen. Diese genauen Mengener-
mittlungen sind jedoch dann wertlos, wenn ein Ver-
gleich der eingelieferten mit den an die Zerlegebe-
triebe weitergeleiteten Mengen unterbleibt oder 
durch andere Maßnahmen (z. B. keine gesonderte 
Aufbewahrung von Kabelschrott mit genauen und 
geschätzten Mengenangaben) unmöglich gemacht 
wird. 

Eine Kontrolle ist bei dem praktizierten Verfahren 
nicht möglich. In Anbetracht des erheblichen Mate-
rialwertes — die bei der Prüfung festgestellten ab-
zuliefernden Mengen hatten im Einzelfall einen 
Schrottwert bis zu fast 50 000 DM — muß die Sorg-
losigkeit der Deutschen Bundespost beanstandet 
werden. Der Verlust an wiedergewonnenen Kabeln 
auch mit einem Wert in Millionen DM Höhe würde 
nicht auffallen. Kabeldiebstähle werden geradezu 
herausgefordert. 

Recht genaue Mengenkontrollen finden bei Weiter-
leitung des Kabelschrotts an die Zerlegebetriebe 
statt. Die Lieferung wird sowohl vor der Absendung 
beim Fernmeldezeugamt als auch nach Anlieferung 
beim Zerlegebetrieb in Anwesenheit eines Beauf-
tragten der Deutschen Bundespost gewogen. 

Eine Auswertung bei einem Fernmeldezeugamt hat 
ergeben, daß ungeachtet der genauen Kontrollen in 
den Jahren 1983 und 1984 insgesamt 15 v.H. der Lie-
ferungen einen nicht unbeachtlichen Schwund auf-
wiesen. In einem Fall betrug der Schwund 45 v. H. 
(1790 kg), im gesamten Jahr 1984 rd. 7,6 v.H. (über 
14 Tonnen). In zehn Fällen betrug der Verlust mehr 
als 500 kg im Einzelfall, ohne daß jemals — wie vor-
geschrieben — die Ursachen aufgeklärt wurden. 

Teilweise vergehen zwischen Freischaltung und der 
Altstoffverwertung der Kabel mehrere Jahre. Zins-
verluste sind die Folge. Allein im Bezirk einer Di-
rektion wird der vermeidbare Zinsverlust auf ge-
genwärtig 315 000 DM je Jahr geschätzt. 

71.3 

Der Bundesminister hat zugesagt, seine Dienststel-
len eingehend auf die bestehenden Vorschriften 
hinzuweisen. Eine weitere Verbesserung erwartet 
er von einer kürzlich genehmigten neuen Arbeits-
anweisung für die Betriebs- und Außenlager. Auch 
werde er prüfen, ob zusätzliche Regelungen erfor-
derlich sind. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten. 

72 Personalentwicklung 

72.0 

Zwischen dem von der Verwaltung errechneten Per

-

sonalbedarf, dem Stellenansatz für Arbeitskräfte im 
Haushalt und den Arbeitskräften bestehen seit Jah- 
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ren zum Teil erhebliche Unterschiede. Seit dem 
Jahre 1983 ist zwar eine gewisse Konsolidierung in 
der Personalentwicklung eingetreten, der Personal-
bedarf wird jedoch weiterhin überhöht ausgewiesen 
und der Stellenansatz für Arbeitskräfte im Haushalt 
infolgedessen noch zu hoch veranschlagt. Der Per-
sonalbedarf und der Stellenansatz sollten daher auf 
das sachgerechte Maß reduziert werden. 

72.1 Gesamtentwicklung in den Jahren von 1975 bis 
1984 

In der folgenden Übersicht ist die zahlenmäßige 
Entwicklung des von der Verwaltung errechneten 
Personalbedarfs, der Stellen für Arbeitskräfte 
(Haushaltsansatz) und der Arbeitskräfte (Ist) in 
Jahresdurchschnittszahlen dargestellt. 

Personalentwicklung 

In den Jahren 1975 bis 1984 hat die Deutsche Bun-
despost rd. 50 000 Arbeitskräfte in Teilbereichen 
eingespart und für andere Aufgaben eingesetzt. 
Diese Einsparungen verteilen sich wie folgt: Rd. 
7 000 Arbeitskräfte wurden durch den Wegfall des 
Rundfunkrechnungsdienstes, der Besonderen Post-
zeitungsdienste und des Postreisedienstes und wei-
tere rd. 8 000 Arbeitskräfte durch sonstige personal-
vermindernde Maßnahmen — überwiegend im 
Postdienst — entbehrlich. Darüber hinaus wurden 
nach Angaben des Bundesministers von den ur-
sprünglich bis zum Jahre 1979 vorgesehenen 48 000 
Arbeitskräften, die als Einsparungspotential zur 
Begründung der Rationalisierungsmaßnahmen-
Verordnung (Zweite VO zu § 26 Abs. 4 BBesG vom 
16. April 1975) ins Feld geführt worden sind, rd. 
35 000 Arbeitskräfte in den verschiedensten Berei-
chen nicht mehr benötigt. 

Diesem Einsparungsvolumen steht ein rechneri

-

scher Mehrbedarf in Höhe von rd. 30 000 Arbeits

-

kräften für die zwischenzeitlich verkürzte Arbeits-
zeit (z. B. Einführung der 40-Stunden-Woche, Erhö-
hung des Urlaubsanspruchs, Erlaß der Freischich-
tenregelung) gegenüber. 

Vom Jahre 1975 bis 1984 hätte sich demnach die 
Zahl der Arbeitskräfte um rd. 20 000 reduzieren 
müssen. Dennoch ist sie jedoch in dieser Zeit um 
15 480 Arbeitskräfte angestiegen, so daß sich ein 
zusätzliches Kräftepotential von • etwa 35 000 Ar-
beitskräften ergibt. 

Dieses zusätzliche Kräftepotential läßt sich nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes in seiner 
Höhe mit den neuen Dienstleistungsangeboten und 
mit der Entwicklung der Verkehrsleistungen nicht 
hinreichend begründen. Denn die Verkehrsleistun-
gen im personalintensiven Postdienst sind seit dem 
Jahre 1975 nur unmerklich um 3,5 Prozentpunkte 
angestiegen. Lediglich im kapitalintensiven Fern- 
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meldedienst, in dem auch überwiegend die neuen 
Dienstleistungen angeboten werden, ist eine deutli-
che Zunahme der Verkehrsleistungen um 91,1 Pro-
zentpunkte eingetreten. Doch auch diese Zunahme 
kann angesichts der Kapitalintensität und der Ra-
tionalisierungsmaßnahmen die rechnerische Zu-
nahme um mehr als 30 000 Arbeitskräfte (23 v. H.) 
im Fernmeldedienst nicht rechtfertigen. Dasselbe 
gilt trotz hoher Personalintensität auch für den 
Postdienst, auf den ein rechnerischer Zuwachs von 
rd. 6 000 Arbeitskräften (2 v. H.) entfällt. 

72.2 Entwicklung im Jahre 1984 

Die Personalentwicklung hat sich weiter verstetigt; 
bei weiterem mengenmäßigen Verkehrsanstieg 
sind im Gesamtbereich der Deutschen Bundespost 
im Jahresdurchschnitt 1984 insgesamt 1 119 Ar-
beitskräfte (1983: 2 447 Arbeitskräfte) weniger als 
im Vorjahr beschäftigt worden (vgl. Nr. 72.1). Im 
einzelnen haben sich bei den Behördengruppen im 
Jahresdurchschnitt folgende Veränderungen erge-
ben: 

Personalbedarf Stellen Arbeitskräfte 
Nachrichtlich: 

Verkehrs- in Personalposten für Arbeitskräfte entwicklung 

absolut in v. H. absolut in v. H. absolut in v. H. in v. H. 

Postämter 	 – 3 636 – 1,46 – 3 579 – 1,43 – 2 859 – 1,16 
Postgiroämter 	 + 	11 + 0,06 – 	271 – 1,53 + 	54 + 0,32 – 1,1 
Postsparkassenämter – 	43 – 2,50 – 	58 – 3,22 – 	30 – 1, 78 
Ämter des 
Fernmeldewesens 	 + 1 462 + 0,85 +2 341 + 1,41 +1 352 + 0,81 + 6,3 
Regionale 
Mittelbehörden 	 + 	49 + 0,26 + 	190 + 1,02 + 	117 + 0,63 — 
Zentrale 
Mittelbehörden 	 + 223 + 4,18 + 	158 + 3,04 + 	218 + 4,26 — 
Ministerium 	 + 	31 + 2,50 + 	30 + 2,44 + 	29 + 2,37 — 

Auflösung eines 
Sonderetats 	 – 3 700 

Zusammen ... –1 903 – 0,41 – 4 889 – 1,05 – 1 119 – 0,25 + 3,5 

Die gegenüber dem Vorjahr zurückgenommenen 
Stellenansätze sind im praktischen Vollzug des 
Haushalts um 5 867 Arbeitskräfte (1983: 9 637 Ar-
beitskräfte) erneut deutlich unterschritten worden. 

72.3 Gesamtwürdigung 

Der Bundesrechnungshof sieht durch die Personal-
entwicklung seine seit Jahren geäußerte Kritik an 
der Personalwirtschaft erneut bestätigt. Der ausge-
wiesene Personalbedarf entspricht immer noch 
nicht den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen. 
Das gilt auch für den Stellenansatz im Haushalt, für 
den  nach dem bestehenden Personalwirtschaftssy-
stem im wesentlichen der Personalbedarf die 
Grundlage bildet. Die vorliegenden Prüfungser-
kenntnisse über die unbefriedigende Qualität zahl-
reicher Bemessungsvorgaben und über die oft man-
gelhafte Aktualität von Bemessungsergebnissen be-
legen dies (vgl. Bemerkungen zur Bundeshaushalts-
rechnung 1980 vom 21. September 1982 — Druck-
sache 9/2108 Nr. 74 —; Bemerkungen 1983 vom 
10. Oktober 1983 — Drucksache 10/574 Nr. 64 und 
65 —; Bemerkungen 1984 vom 5. Oktober 1984 — 
Drucksache 10/2223 Nr. 87, 90 und 91 —). 

Der Bundesrechnungshof hält eine weitere Verrin

-

gerung des Personalbedarfs und der Stellenansätze 
für Arbeitskräfte im Haushalt für dringend erfor

-

derlich; er wird die Personalentwicklung weiterhin 
kritisch beobachten. 

73 Personalbedarf in Fernmeldebaubezirken 

73.0 

Von rd. 7 100 überprüften Arbeitsposten für die 
Dienststellenleitungen der Fernmeldebaubezirke 
sind wegen der Änderungen der Aufgabenstruktu-
ren und Arbeitsabläufe ungefähr 1 300 Arbeitspo-
sten entbehrlich. 

73.1 Prüfungsgegenstand und -umfang 

Mit Unterstützung der Vorprüfungsstellen hat der 
Bundesrechnungshof im Jahre 1984 bei neun von 
rd. 570 Fernmeldebaubezirken verschiedener Direk-
tionen personalwirtschaftliche Untersuchungen 
im Bemessungsteilbereich „Dienststellenleitung" 
durchgeführt. Der Personalbedarf hierfür wird 
nach im Jahre 1977 herausgegebenen Bemessungs-
vorgaben ermittelt; er betrug im Jahre 1984 insge-
samt rd. 15 000 Arbeitsposten. Die untersuchten Be-
messungsvorgaben bestimmen rd. 7 100 Arbeitspo-
sten, das sind etwa 40 v. H. des Personalbedarfs in 
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diesem Bereich. Darüber hinaus sind Bemessungs-
und Strukturdaten von 233 Fernmeldebaubezirken 
hinsichtlich der Plausibilität der Wegezeiten analy-
siert worden. 

73.2 Bemessungsvorgaben für die Schaltplätze 

Der Personalbedarf für die Schaltplätze in Höhe 
von rd. 2 200 Arbeitsposten wird nach den derzeiti-
gen Vorgaben im wesentlichen durch Zugang und 
Bestand an Endstelleneinrichtungen (77 v. H.), 
durch Anlagearbeiten am Fernsprechliniennetz 
(20 v. H.) und den Zugang an Übergabepunkten für 
die Breitbandkommunikation (BK) (2 v. H.) be-
stimmt. 

Nach dem Ergebnis der Zeitmessungen und den 
hiernach durchgeführten Personalbedarfsberech-
nungen liegen die vom Bundesrechnungshof ermit-
telten Grundarbeitszeiten gegenüber den bisher 
gültigen Bemessungsvorgaben um 28 v. H. niedri-
ger. Bei einer Hochrechnung dieses Ergebnisses 
auf den gegenwärtigen Personalbedarf der Schalt-
plätze ist dieser um rd. 600 Arbeitsposten über-
höht. 

Dies ist darauf zurückzuführen, daß in erster Linie 
im gegenwärtigen Bemessungsverfahren die Be-
zugsgröße „Bestand an Endstelleneinrichtungen" 
gegenüber den Bezugsgrößen „Arbeitsmengen" und 
„Bestandsveränderungen" überbewertet wird. 

Der Bundesminister hat die Veränderungen in den 
Aufgabenstrukturen bestätigt; er beabsichtigt, für 
das Jahr 1986 neue Personalbemessungsvorgaben 
zu erlassen und gegebenenfalls Übergangsmaßnah-
men einzuleiten. 

73.3 Personalbedarf für Bauführer, Teilaufgabe 
„Arbeiten an Endstelleneinrichtungen" 

73.3.1 

Der Personalbedarf für Bauführer (rd. 7 600 Ar-
beitsposten) wird den Teilaufgaben entsprechend 
mit unterschiedlichen Erhebungsbögen ermittelt. 
Hiervon entfallen auf die Teilaufgabe „Arbeiten an 
Endstelleneinrichtungen" rd. 500 Arbeitsposten. Die 
Bemessungsvorgaben dafür wurden im Jahre 1975 
durch analytisches Schätzen ermittelt. Der Perso-
nalbedarf wird hiernach mit fünf Bemessungswer-
ten errechnet, wobei als Bezugseinheiten der Zu-
gang und Bestand an Fernsprechanschlüssen sowie 
der Umfang der Eigenleistungen für Arbeiten an 
Endstelleneinrichtungen dienen. 

73.3.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß wäh-
rend seiner Erhebungen erheblich größere Arbeits-
mengen erledigt wurden als im Wochendurch-
schnitt sowohl des Jahres — auf den die Personal-
bemessung abgestellt ist — als auch eines vierwö-
chigen Vergleichszeitraums im April/Mai 1984. Au-
ßerdem lagen die Wegeleistungen um 30 v. H. über 

dem Jahres-Wochendurchschnitt. Auch waren wäh-
rend der Erhebungen die Zeiten für Außendiensttä-
tigkeiten (die für die zu gewährenden Zulagen er-
faßt werden) um rd. 25 v. H. geringer. Der Bundes-
rechnungshof schließt hieraus, daß in den Bemes-
sungsvorgaben ein erheblicher Spielraum enthalten 
ist, der zu einer Auslastung des Personals von nur 
60 bis 70 v.H. geführt hat. Bei Anpassung der Be-
messungsvorgaben könnten etwa 200 Arbeitsposten , 

eingespart werden. 

73.3.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er bezweifle die  

Repräsentanz der Erhebungen und äußert Beden-
ken, die Dienstgüte könne nicht aufrechterhalten 
werden. Auch seien die Teilaufgaben des Baufüh-
rers wegen der Bemessungssystematik und des 
Fehlerausgleichs nicht einzeln, sondern nur global 
zu bemessen. 

73.3.4 

Der Bundesrechnungshof teilt diese Auffassung 
nicht. Die Feststellungen führten bei verschiedenen 
Stellen zu gleichen Ergebnissen. Bei den Erhebun-
gen ergab sich auch kein Hinweis auf eine Ver-
schlechterung der Dienstgüte. Die Bemessung von 
Teilaufgaben hält der Bundesrechnungshof für 
sachgerecht, da sie zu genaueren Ergebnissen führt. 
Der Bundesminister hat in der Vergangenheit eben-
falls die Teilaufgaben sowohl für Bauführer (z. B. 
BK-Betriebs- und Anlagenarbeiten) als auch ande-
rer Bemessungsbereiche (z. B. Planungsstellen für 
fernmeldetechnische Inneneinrichtungen, Teil 
Ortsvermittlungstechnik) bemessen. 

73.4 Bemessungsvorgaben für Bauführer, Teilaufgabe 
„Anlagearbeiten am BK-Liniennetz" 

73.4.1 

Für die Teilaufgabe „Anlagearbeiten am BK-Linien-
netz" errechnen sich Anteile in Höhe von 1300 Ar-
beitsposten für Bauführer. Die Bemessungswerte 
für Anlagearbeiten am BK-Liniennetz sind im Ja-
nuar 1983 mit 85 v.H. der Bemessungswerte für ver-
gleichbare Aufgaben des Fernsprechliniennetzes 
festgesetzt worden. Dabei legte der Bundesminister 
zugrunde, daß beim BK-Liniennetz weniger als 
20 v. H. zusammen mit den anderen Kabeln verlegt 
werden (Beilauf). 

73.4.2 

Zur Ermittlung der personalwirtschaftlichen Aus-
wirkungen hat der Bundesrechnungshof im Jahre 
1984 die Pläne und Planungsaufmaße der BK-Bau-
vorhaben von acht Baubezirken ausgewertet. Hier-
nach wurden bei einer Erdkabelstrecke von insge-
samt 774 km im BK-Verteilnetz auf 368 km ( = 47,5 
v. H.) Fernsprechkabel im Beilauf ausgelegt; die 
Tendenz dieses bereits jetzt hohen Anteils ist wei-
ter steigend. Der Bundesrechnungshof geht deshalb 
davon aus, daß künftig mehr als 50 v. H. des BK-
Liniennetzes im Beilauf verlegt werden. 
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Für die Kräftegruppe Bauführer sind daher die Be-
messungsvorgaben für Anlagearbeiten am BK-Li-
niennetz überhöht. Unter Berücksichtigung der An-
teile der Bauführertätigkeiten an Tiefbauarbeiten 
hat der Bundesrechnungshof einen Personalmin-
derbedarf von rd. 150 Arbeitsposten errechnet. 

73.4.3 

Der Bundesminister führt hierzu aus, daß die Be-
messungswerte durch vergleichendes Schätzen er-
mittelt seien, der Aufwand bei der Verlegung von 
BK-Kabeln höher sei und der nicht unerhebliche 
Beilauf von Ortsanschlußkabeln durch den Faktor 
(85 v. H.) bereits berücksichtigt werde. Darüber hin-
aus beabsichtige er, den Personalbedarf für Baufüh-
rer wegen der Verstärkung der Akquisition für BK-
Anschlüsse sogar noch zu erhöhen. 

Diese Ausführungen können die Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes nicht entkräften, da die 
Veränderungen in den Arbeitsabläufen und die ver-
änderten Anteile des Beilaufs nicht berücksichtigt 
sind. 

73.5 Zuschlag für die Betriebsgüte 

73.5.1 

Erstmals im Jahre 1977 hat der Bundesminister für 
einzelne Kräftegruppen der Fernmeldebaubezirke 
Betriebsgütezuschläge in Höhe von 18 v. H. der 
Grundarbeitszeit in die Bemessungsvorgaben auf-
genommen. Er hat dies mit einer ungleichmäßigen 
Verteilung des nicht speicherbaren Arbeitsangebo-
tes und mit unzureichenden Steuerungsregelungen 
begründet. Es war beabsichtigt, möglichst bald be-
stimmte Mängel abzustellen und die Ablaufregelun-
gen zu optimieren, weil danach der Zuschlag wieder 
abgebaut werden sollte. So hat der Bundesminister 
im Jahre 1983 mit dem Hinweis auf verbesserte 
Steuerungsregelungen, insbesondere mit Hilfe der 
Arbeitsanweisung Programmabwicklung im Fern-
meldewesen, die Zuschläge (mit Ausnahme der 
Kräftegruppe Bezirksbauführer/Bauleiter) auf 
12 v. H. verringert. Der Ansatz für die Betriebsgüte-
zuschläge bewirkt aber immer noch einen Personal-
bedarf von rd. 1 600 Arbeitsposten, davon rd. 250 
Arbeitsposten bei den Schaltplätzen. 

73.5.2 

Der Bundesrechnungshof hat bei den Schaltplätzen 
der in die Prüfung einbezogenen Baubezirke an-
hand der Arbeitsmengenstruktur und -verteilung 
die Notwendigkeit des Betriebsgütezuschlages un-
tersucht. Danach ist ein Betriebsgütezuschlag we-
der aus betrieblichen Gründen noch aus personal-
wirtschaftlicher Sicht notwendig. 

73.5.3 

Der Bundesminister hat in seiner Stellungnahme 
eine Untersuchung der Betriebsgütezuschläge im 
Zusammenhang mit der Überarbeitung der Bemes

-

sungsvorgaben für den Teilbereich „Dienststellen-
leitung" der Fernmeldebaubezirke angekündigt. 

73.6 Wegezeiten für Fahrleistungen mit 
Kraftfahrzeugen 

73.6.1 

Für die Bemessung des Personals der Fernmelde-
baubezirke werden die Wegezeiten unter Zugrunde-
legung der zu erwartenden Jahresfahrleistungen 
und Berücksichtigung der Arbeitsmengen, Lage der 
Bauvorhaben u. a. errechnet. Die Wegezeiten für 
Fahrleistungen mit Kraftfahrzeugen der Bezirks-
bauführer und Bauführer erfordern zur Zeit rd. 
1 500 Arbeitsposten. 

• 
Nach dem Ergebnis der Auswertung von Daten aus 
233 Fernmeldebaubezirken verfahren die Ämter bei 
der Ermittlung der Wegezeiten sehr unterschied-
lich. Es wurden acht verschiedene Berechnungsver-
fahren vorgefunden, die bei vergleichbaren Gege-
benheiten jeweils zu anderen Wegezeiten führen. In 
der Regel werden die gefahrenen Wegestrecken des 
Vorjahres unkritisch übernommen und entspre-
chend dem Arbeitspostenzuwachs linear hochge-
rechnet, dabei jedoch die Lage der Baustellen nicht 
berücksichtigt. Die Prüfungen haben erkennen las-
sen, daß bei Baubezirken mit gleichen Flächen und 
gleichen Gesamtarbeitsmengen die Wegezeitenan-
sätze um bis zu 100 v. H. voneinander abweichen. 
Der Anteil der Wegezeiten ist bei den meisten Bau-
bezirken überhöht und reicht bis zu 38 v.H. der 
Grundarbeitszeit. Daraus ergibt sich ein ungerecht-
fertigter Personalbedarf von mehr als 100 Arbeits-
posten. 

73.6.2 

Der Bundesrechnungshof hält es für dringend er-
forderlich, den Ämtern ein Prognose- und Berech-
nungsverfahren für die Wegezeitenermittlung ver-
bindlich vorzugeben. Dabei wäre zu berücksichti-
gen, daß sich mit zunehmendem Arbeitsvolumen 
und damit größerer Zahl der Bauführer in einem 
Baubezirk die Wegezeiten je Bauführer vermindern 
müssen. 

73.6.3 

Einige Direktionen haben von sich aus bereits die 
Wegezeiten begrenzt. Der Bundesminister hat die 
aufgezeigten Mängel ebenfalls grundsätzlich aner-
kannt und Untersuchungen darüber veranlaßt, wie 
sie zu beseitigen sind. 

73.7 Zusammenfassung 

Insgesamt ist der Personalbedarf der Dienststellen-
leitungen im untersuchten Bereich um etwa 1 300 
Arbeitsposten überhöht. Die Ursachen hierfür sind 
Änderungen der Aufgabenstrukturen (Schaltplatz 
600, Bauführer für Arbeiten an Endstelleneinrich-
tungen 200, Bauführer für Anlagearbeiten am BK- 
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Liniennetz 150 Arbeitsposten), nichtgerechtfertigte 
Betriebsgütezuschläge (Schaltplatz 250 Arbeitspo-
sten) und Mängel bei der Wegezeitenermittlung 
(100 Arbeitsposten). 

Der Bundesminister sollte die Bemessungsvorga-
ben alsbald dem Bedarf anpassen. 

74 Personelle Auswirkungen durch 
Versorgungsengpässe bei 
Fernsprechapparaten 

74.0 

Die Lieferengpässe bei den neuen Fernsprechappa-
raten haben im Jahre 1984 wegen der hierdurch 
erforderlichen Auswechslungen 80 Arbeitsposten 
und 1,7 Mio. DM Auftragnehmerkosten verursacht. 
Durch bessere Einführungsstrategien und abge-
stimmte Werbemaßnahmen hätte ein erheblicher 
Teil der zusätzlichen Aufwendungen vermieden 
werden können. 

74.1 

Nach der Erweiterung des Angebots von Telefonap-
paraten (z. B. Designtelefone) treten seit Mitte 1983 
bis zum jetzigen Zeitpunkt Engpässe bei der Liefe-
rung von Fernsprechapparaten und Zusatzeinrich-
tungen auf, die erhebliche Probleme und Kosten bei 
Neu- und Wiederanschließungen von Fernsprech-
hauptanschlüssen zur Folge haben. So werden den 
Teilnehmern vorübergehend einfachere Fern-
sprechapparate zur Verfügung gestellt, die später — 
nach Lieferung des gewünschten Fernsprechappa-
rates — gebührenfrei ausgetauscht werden müs-
sen. 

Diese Arbeiten werden sowohl von Kräften der 
Deutschen Bundespost als auch von Auftragneh-
mern ausgeführt. Nach Berechnungen des Bundes-
rechnungshofes hatten die Engpässe in der Versor-
gung mit Fernsprechapparaten und Zusatzeinrich-
tungen im Jahre 1984 auf Bundesebene rd. 120 000 
gebührenfreie Auswechslungen und dadurch zu-
sätzlich einen Bedarf von 80 Arbeitsposten und zu-
sätzlich rd. 1,7 Mio. DM Auftragnehmerkosten zur 
Folge. Die Ursachen der Versorgungsengpässe bei 
Fernsprechapparaten dürften auf unzureichende 
Marktbeobachtungen und Einführungsstrategien 
sowie auf unzutreffende Einschätzung der Lieferfä-
higkeit der Firmen zurückzuführen sein. 

74.2 

Der Bundesminister hat den Mehraufwand für das 
vorübergehende Anschließen von Ersatzapparaten 
bestätigt. Er verweist auf die Schwierigkeit, kurzfri-
stig Einfluß auf bereits eingeleitete Werbemaßnah-
men zu nehmen. Angesichts weiterer Engpässe 
habe er dennoch Werbemaßnahmen für das 1. Halb-
jahr 1985 auf das 2. Halbjahr 1985 verschoben. Wei-
terhin sei er bemüht, durch Gespräche mit den  Her

-stellern von Telefonapparaten eine Entschärfung 
der Situation zu erreichen. 

74.3 

Der Bundesrechnungshof hält im Hinblick auf die 
beabsichtigten Erweiterungen des Endstellenappa-
rateangebots eine engere und zeitnähere Abstim-
mung der Werbemaßnahmen auf die Lieferfähig

-

leit der Firmen für dringend geboten. Hierdurch 
sollte eine Reduzierung der gebührenfreien Aus-
wechslungen und der damit verbundenen Personal- 
und Auftragnehmerkosten um 50 v.H. möglich 
sein. 

75 Bemessung der Aufsichten im Bereich 
Fernsprechentstörung 

75.0 

Unzureichende Personalbemessung der Aufsichten 
bei der Fernsprechentstörung hat in den vergange-
nen zehn Jahren zu einem Personalmehrbedarf von 
durchschnittlich 250 Arbeitsposten und damit zu 
Mehrkosten von insgesamt etwa 140 Mio. DM ge-
führt. 

75.1 

Der Bundesminister hat in den Jahren 1975 und 
1981 die Betriebskräfte für die Fernsprechentstö-
rung von rd. 14 200 auf rd. 9 700 im Jahre 1983 ver-
ringert, ohne gleichzeitig die Zahl der Arbeitsposten 
für Aufsichten entsprechend zu verringern. 

Erst Anfang des Jahres 1985 — nach Durchführung 
der Prüfung durch den Bundesrechnungshof — hat 
der Bundesminister das bis zum Jahre 1975 zu-
grunde gelegte Verhältnis der Grundarbeitszeit für 
Aufsichten zur Grundarbeitszeit für Betriebskräfte 
von 1 : 12,5 wieder festgesetzt. 

75.2 

Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß der 
Bundesminister die notwendige Anpassung erst im 
Jahre 1985 durchgeführt hat. Bei rechtzeitiger An-
passung hätte er ab dem Jahre 1975 in Stufen etwa 
250 Arbeitsposten (seit dem Jahre 1975 etwa 140 
Mio. DM Personalkosten) einsparen können. 

75.3 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, er könne diese 
Schlußfolgerung nicht teilen. Er habe die Anpas-
sung im Jahre 1985 deshalb vorgenommen, weil er 
dringend benötigtes Personal für neue Dienste und 
Techniken hieraus gewinnen mußte. Der Personal-
haushalt hätte keinen höheren Wert zugelassen. Er 
nehme dabei Einbußen der wünschenswerten Be-
triebsgüte in Kauf. 



Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode 	Drucksache 10/4367 

75.4 

Der Bundesrechnungshof kann nicht erkennen, daß 
die Dienstgüte bei dem nunmehr festgesetzten Wert 
leidet. Der Bundesminister sollte künftig notwen-
dige Anpassungen rechtzeitig vornehmen. 

76 Beachtung arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften in den Dienstplänen 

76.0 

Die Ämter verstoßen in zahlreichen Fällen gegen 
die arbeitszeitrechtlichen Vorschriften. 

76.1 

Der Bundesrechnungshof hat in Zusammenarbeit 
mit Vorprüfungsstellen bei 31 Postämtern mit Ver-
waltung, 4 Postgiroämtern und 6 Fernmeldeämtern 
geprüft, ob die arbeitszeitrechtlichen Vorschriften 
bei der Dienstplangestaltung beachtet werden. 

Dabei wurden 8 406 Dienstpläne mit einem auf voll-
beschäftigte Arbeitskräfte umgerechneten Perso-
nalvolumen von 22 020 Kräften erfaßt. 

Mehr als ein Drittel, nämlich 2 938 Dienstpläne 
wurden beanstandet. Dabei sind 4 020 Mängel fest-
gestellt worden, von denen 1 460 ( = 36,3 v. H.) Ver-
stöße gegen arbeitszeitrechtliche Bestimmungen 
und 2 560 ( = 63,7 v. H.) Verstöße gegen Bestimmun-
gen anderer Art (z. B. postinterne Regelungen, wie 
„Dienstanweisung für die Personalbemessung bei 
den Ämtern der Deutschen Bundespost") waren. 

Der Bundesrechnungshof hat dem Bundesminister 
und den geprüften Stellen im einzelnen die Ver-
stöße mitgeteilt. Dabei handelt es sich u. a. um fol-
gende: 

— Die tägliche Höchstarbeitszeit, außer in der 5-
Tage-Woche ohne Wechselschichten, überschritt 
ohne Genehmigung durch den Bundesminister 
10 Stunden (§ 3 [1] der Verordnung über die Ar-
beitszeit der Bundesbeamten — AZVO —). 

— Die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 55 Stun-
den wurde ohne Genehmigung durch den Bun-
desminister überschritten (§ 3  [1]  AZVO). 

— Die Wochenarbeitszeit wurde ohne Genehmi-
gung durch den Bundesminister unterschritten 
(§ 5 AZVO). 

— Bei durchgehender Arbeitszeit betrugen die 
Pausen weniger als 30 Minuten (§ 8 [2] AZVO). 

— Die Pausen wurden unzulässigerweise auf die 
Arbeitszeit angerechnet (§ 8 [3] AZVO). Der Bun-
desrechnungshof hat dies bereits im Jahre 1976 
beanstandet (vgl. Bemerkungen zur Bundes-
haushaltsrechnung 1974 vom 30. September 1976 
— Drucksache 7/5849 Nr. 315 —). 

— Die tägliche Arbeitszeit für Jugendliche über-
schritt 8 Stunden (§ 8  [1]  Jugendarbeitsschutzge-
setz — JArbSchG —). 

— Jugendliche wurden mehr als 4,5 Stunden ohne 
Ruhepause beschäftigt (§ 11 [2] JArbSchG). 

— Die tägliche Höchstlenkzeit auf Kraftfahr-
zeugen wurde überschritten (§ 15 a Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung). 

Die Mängel sind in der Mehrzahl auf die Nichtbe-
achtung der genannten Vorschriften zurückzufüh-
ren. Sie wurden von den Ämtern aufgrund der Be-
anstandungen in der Regel umgehend behoben. 

76.2 

Im April 1983 hatte der Bundesminister die Direk-
tionen beauftragt, die Dienstpläne der Ämter ver-
stärkt zu überprüfen. Diese Überprüfungen waren 
zu Beginn der Untersuchung durch den Bundes-
rechnungshof bereits abgeschlossen. Daß diese den-
noch einen so hohen Anteil von Verstößen gegen 
die arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen ergab, 
läßt den Schluß zu, daß die Anweisung des Bundes-
ministers durch die Direktionen nicht ausreichend 
beachtet wurde. Der Bundesminister sollte im Rah-
men seiner Dienstaufsicht sicherstellen, daß die ar-
beitszeitrechtlichen Bestimmungen eingehalten 
werden. 

77 Aufwandsvergütungen für die auswärtige 
Beschäftigung — Ermittlung von 
Außendienstzeiten 

77.0 

Die von Außendienstkräften des Fernmeldewesens 
selbst aufgeschriebenen Ausbleibezeiten sind 
Grundlage für die Zahlung von Aufwandsvergütun-
gen. Nach den bei Bauführern durchgeführten Zeit-
messungen werden die Ausbleibezeiten unzulässig 
verlängert, wodurch allein diesen Kräften jährlich 
um rd. 2 Mio. DM überhöhte Aufwandsvergütungen 
gezahlt werden. Darüber hinaus führen die ein-
schlägigen Vergütungsrichtlinien zu unwirtschaft-
licher Arbeitserledigung. 

77.1 

Bedienstete des Fernmeldewesens erhalten auf-
grund eines Erlasses des Bundesministers unter 
Bezug auf § 17 des Reisekostengesetzes für Tage 
mit mehr als drei Stunden Außendiensttätigkeit 
Aufwandsvergütungen in Höhe von 1,— DM bis 1,40 
DM je Stunde. Die Außendienstzeiten werden durch 
die Bediensteten selbst aufgeschrieben. 
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77.2 

Der Bundesrechnungshof hat bereits in seinen Be-
merkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1979 
(Drucksache 9/978 Nr. 80) auf die Ausgabenentwick-
lung der Aufwandsvergütungen aufmerksam ge-
macht und Mißbräuche bei der Anwendung von 
Vorschriften aufgezeigt. Der Bundesrechnungshof 
hat im Jahre 1984 erstmals die Ausbleibezeiten von 
Außendienstkräften (Bauführer) bei neun Baube-
zirken verschiedener Direktionen durch Zeitmes-
sungen erfaßt und hierbei erhebliche Abweichun-
gen zu den von Dienststellen der Deutschen Bun-
despost ermittelten Durchschnittswerten vergange-
ner Erfassungszeiträume festgestellt. Trotz Erledi-
gung erheblich größerer Arbeitsmengen und der 
Zunahme der Fahrleistungen um rd. 30 v. H. gegen-
über einem vierwöchigen Vergleichszeitraum ha-
ben 

— die Zahl der Vergütungstage mit mehr als 
3 Stunden Außendienst um 16 v. H., 

— der Umfang der durchschnittlichen täglichen 
Außendienstzeit um 24 v. H. und 

— die Zahl der Vergütungstage, bei denen die Au-
ßendienstzeit von mehr als 3 Stunden jeweils 
um 5 bis 10 Minuten überschritten wurde, um 
40 v. H. 

abgenommen. 

Darüber hinaus war auch während der Erhebungen 
noch festzustellen, daß im Außendienst Bürotätig-
keiten erledigt wurden, die zum Teil nicht einmal in 
Verbindung mit dem jeweiligen Fahr- oder Arbeits-
auftrag standen, und Mittagspausen außerhalb der 
Regelarbeitsstelle an den Beginn oder an das Ende 
eines Außendienstes gelegt wurden. Dadurch erst 
wurde vielfach in der Regel die 3-Stunden-Grenze 
überschritten. 

Aus den Ergebnissen der Zeitmessungen und dem 
Vergleich schließt der Bundesrechnungshof, daß je 
Bauführer ein Betrag in der Größenordnung von 
1 DM pro Tag zuviel an Aufwandsvergütungen ge-
zahlt wird; dies sind, bezogen auf alle Arbeitsposten 
für Bauführer, jährlich um rd. 2 Mio. DM überhöhte 
Aufwandsvergütungen. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Zeitansätze oft über den betrieblich notwendigen 
Ausbleibezeiten liegen und eine Kontrolle kaum 
möglich ist. Das Erfassen der Daten für die Zahlung 
von Vergütungen erfordert einen hohen Verwal-
tungsaufwand. 

77.3 

Der Bundesrechnungshof hat deshalb dem Bundes-
minister empfohlen, die Aufwandsvergütungen ent-
sprechend früherer Regelungen nach Tagespausch-
sätzen entsprechend dem bemessungsmäßigen Ar-
beitsvolumen im Außendienst zu gewähren, um 
weiteren Mißbräuchen entgegenzuwirken. 

Der Bundesminister hat sich hierzu noch nicht ge-
äußert. 

78 Gewährung von Winterzusatzurlaub 

78.0 

Die Ämter des Post- und Fernmeldewesens und die 
Direktionen gewährten auch im Urlaubsjahr 1983/ 
84 unzulässigerweise Winterzusatzurlaub. Dies 
führte zu erheblichen, vermeidbaren Personalaus-
gaben. 

78.1 

Im Betriebsdienst der Deutschen Bundesbahn und 
der Deutschen Bundespost erhalten Beamte, die auf 
Veranlassung ihres Dienstvorgesetzten aus zwin-
genden dienstlichen Gründen ihren vollen Urlaub 
in der Zeit vom 1. November bis zum 31. März neh-
men, einen Zusatzurlaub von fünf Arbeitstagen 
(§ 13 der Verordnung über den Erholungsurlaub der 
Bundesbeamten und Richter im Bundesdienst). Den 
gleichen Zusatzurlaub erhalten Arbeiter und Ange-
stellte, die auf Veranlassung ihrer Dienststelle in 
dieser Zeit Urlaub nehmen (§ 23 TV Arb, § 43 TV 
Ang). Fällt der Urlaub nur zum Teil in die vorbe-
zeichnete Zeit, so wird der Zusatzurlaub anteilig 
gewährt. 

78.2 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1984 in Zu-
sammenarbeit mit den Vorprüfungsstellen in einer 
bundesweiten Stichprobenerhebung bei 30 Ämtern 
des Post- und Fernmeldewesens sowie 10 Direktio-
nen die Berechtigung des im Urlaubsjahr 1983/84 
gewährten Winterzusatzurlaubs geprüft. 

Die Anzahl der gewährten Winterzusatzurlaubstage 
hat sich aufgrund der Änderung des § 13 Erholungs-
urlaubsverordnung (= Beschränkung auf den Be-
triebsdienst bei der Deutschen Bundesbahn und 
Deutschen Bundespost im Jahre 1979 und verschie-
dener Maßnahmen des Bundesministers von rd. 
638 600 Tagen im Urlaubsjahr 1981/82 auf rd. 
383 900 Tage im Urlaubsjahr 1983/84 (um etwa 
40 v. H.) verringert. In die Erhebung des Bundes-
rechnungshofes wurden rd. 52 400 Winterzusatzur-
laubstage einbezogen, das waren 13,7 v. H. des Ge-
samtaufkommens bei der Deutschen Bundespost. 

Bei etwa 8 v. H. dieser Tage wurde festgestellt, daß 
sie ohne eine entsprechende Anspruchsvorausset-
zung gewährt worden waren. Die allein dafür aufge-
wendeten Personalausgaben belaufen sich — hoch-
gerechnet auf alle Winterzusatzurlaub gewähren-
den Dienststellen — auf mindestens 5,2 Mio. DM im 
Jahr. 

Für etwa 90 v. H. der Winterzusatzurlaubstage la-
gen keine prüfbaren Unterlagen vor. Aufgrund der 
Prüfungsfeststellungen muß davon ausgegangen 
werden, daß ein großer Anteil der Tage gewährt 
worden ist, ohne daß eine Anspruchsberechtigung 
vorgelegen hat. Dementsprechend sind die vermeid-
baren Personalausgaben auf ein Mehrfaches der 
genannten Summe zu veranschlagen. 
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78.3 

Hauptursachen für den bestimmungswidrig ge-
währten Winterzusatzurlaub sind: 

— Die Zahl der zu gewährenden Winterzusatzur-
laubstage wurde falsch berechnet (z. B. falsche 
Rundung, Überschreitung der Höchsturlaubs

-

dauer). 

— Beamte, die keinen Betriebsdienst verrichteten, 
erhielten Winterzusatzurlaub. 

— Es wurde Winterzusatzurlaub gewährt, obwohl 
nicht ausschließlich dienstliche Gründe für die 
Urlaubsgewährung in der Zeit vom 1. November 
bis 31. März maßgebend waren, sondern auch 
persönliche Wünsche der Bediensteten berück-
sichtigt wurden. 

Im Urlaubsjahr 1984/85 hat sich die Anzahl der 
Winterzusatzurlaubstage weiter auf nunmehr rd. 
266 400 Tage verringert. Dies ist auf die durchge-
führte Prüfung und die weiteren Bemühungen des 
Bundesministers zur Einschränkung des Winterzu-
satzurlaubs zurückzuführen. So hat der Bundesmi-
nister im Januar 1985 nochmals auf die Einhaltung 
der bestehenden Bestimmungen hingewiesen. 

78.4 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
dies nicht ausreicht, um bei allen Winterzusatzur-
laub gewährenden Dienststellen eine gleichmäßige, 
den derzeitigen Bestimmungen entsprechende 
Handhabung zu gewährleisten. Der Bundesmini-
ster wird seine Fachaufsicht verstärken müssen. 

Darüber hinaus hält es der Bundesrechnungshof im 
Hinblick auf die mit der Winterzusatzurlaubsge-
währung verbundenen Personalausgaben für Ver-
treterleistungen, die im Urlaubsjahr 1984/85 rd. 
40,2 Mio. DM betrugen, für erforderlich, daß der 
Bundesminister prüft, ob der anspruchsberechtigte 
Personenkreis weiter eingeschränkt werden kann. 

Unter Berücksichtigung, daß 

— Winterurlaub aus medizinischer Sicht in 
gleicher Weise erholungswirksam wie Sommer-
urlaub ist (vgl. Kommentar TV Ang/Arb, Ab-
schnitt 10.1, Erl. 59), 

— die Urlaubsdauer in den letzten Jahren verlän-
gert worden ist, 

— für die übrige Bundesverwaltung seit dem Jahre 
1979 kein Winterzusatzurlaub mehr gewährt 
wird und 

— die derzeitigen Regelungen mit einem großen 
Verwaltungsaufwand verbunden sind und Fehl-
entwicklungen ermöglichen, 

sollte erwogen werden, keinen Winterzusatzurlaub 
mehr zu gewähren. Zumindest sollte die Gewäh-
rung von Winterzusatzurlaub auf die Fälle be-
schränkt werden, in denen aus zwingenden dienstli-
chen Gründen der überwiegende Teil des Erho

-

lungsurlaubs in der Zeit vom 1. November bis zum 
31. März genommen werden muß. 

79 Vergabe von Bauleistungen bel der 
Errichtung von Erde-Funkstellen 

79.0 

Die Deutsche Bundespost hat beim Bau von Erde

-

Funkstellen fernmeldetechnische und hochbautech-
nische Leistungen zusammen an Generalunterneh-
mer nach erheblich eingeschränkten Wettbewerben 
vergeben. Sie hat Angebote zugelassen, obwohl sie 
die für eine ordnungsgemäße Vergabe notwendigen 
Anforderungen nicht erfüllten. Die Kosten der 
hochbautechnischen Leistungen dürften teilweise 
30 bis 50 v. H. über vergleichbaren Kosten bei ande-
ren Hochbaumaßnahmen gelegen haben. 

79.1 

Die Deutsche Bundespost ließ in den Jahren 1978 
bis 1985 die Erde-Funkstellen Raisting, Usingen 
und Fuchsstadt schlüsselfertig und betriebsbereit 
errichten (Gesamtkosten rd. 130 Mio. DM). Die fern-
meldetechnischen und die hochbautechnischen Lei-
stungen wurden jeweils zusammen an einen Gene-
ralunternehmer vergeben, weil die Verantwortung 
für die Errichtung der Antennen in einer Hand lie-
gen sollte. Ein breiter Wettbewerb war nicht mög-
lich, weil bei den Vorhaben unter Berücksichtigung 
der fernmeldetechnischen Leistungen nur sehr we-
nige Firmen — zumeist nur zwei — als Anbieter in 
Betracht kamen. Die Auftragnehmer hatten auf-
grund eines vorgegebenen Leistungsprogramms 
Pläne sowie eine Beschreibung der einzelnen Lei-
stungen mit Mengenangaben zu liefern und hierfür 
Einzelpreise anzugeben; die Vergütung war als Pau-
schalpreis vorgesehen. 

79.2 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Angebote für den hochbau- und haustechnischen 
Teil nicht die geforderten und notwendigen Aufglie-
derungen in Teilleistungen mit verbindlichen Men-
genangaben und Einzelpreisen enthielten. Entspre-
chende Kalkulationsunterlagen wurden nicht vor-
gelegt. Eine ausreichende fachtechnische Prüfung 
der Angebote und eine Prüfung der Angemessen-
heit der Preise war unter diesen Umständen sehr 
erschwert. Die Fachreferate der Direktionen sahen 
sich teilweise außerstande, die Ansätze und Forde-
rungen der Firmen ordnungsgemäß zu prüfen. Für 
die Prüfung von Nachträgen fehlten Leistungs- und 
Kostendaten. 

Die für die Vergabe der Erde-Funkstelle Fuchsstadt 
zuständige Dienststelle hatte gegen die Höhe der 
Angebotsforderungen Bedenken. Sie führte deshalb 
mit den Bietern Preisverhandlungen, die ohne we-
sentliche Verminderung des Leistungsumfangs zur 
Senkung der Preisforderungen führte. Vergleichs- 
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berechnungen mit örtlichen Erfahrungswerten 
durch den Bundesrechnungshof haben ergeben, daß 
die Ansätze bei den hochbau- und haustechnischen 
Arbeiten teilweise auch dann noch um 30 bis 50 v. H. 
überhöht waren. Der Bundesrechnungshof führt 
dies u. a. auf den Generalunternehmerzuschlag und 
auf den nicht ausreichenden Wettbewerb zurück. 
Darüber hinaus hätte von den bei der Position „Son-
stiges" ausgebrachten Beträgen in Höhe von 
770 000 DM, das sind rd. 14 v.H. der Auftragssumme 
für hochbau- und haustechnische Arbeiten, nur ein 
geringer Teil anerkannt werden dürfen. 

Der Bundesrechnungshof hat die aufgezeigten 
Mängel beanstandet. Er hat dem Bundesminister 
vorgeschlagen, künftig die hochbau- und haustech-
nischen Leistungen nicht an Generalunternehmer, 
sondern nach Fachlosen zu vergeben und sie ge-
trennt von den fernmeldetechnischen Leistungen 
auszuschreiben, damit sie einem breiteren Wettbe-
werb unterworfen werden. Er hat außerdem darauf 
hingewiesen, daß für den Abschluß eines Vertrages 
auf der Grundlage eines Leistungsprogramms für 
eine ordnungsgemäße Wertung genaue Angaben 
über Art und Güte der Leistungen, der Mengenan-
sätze und Einzelpreise unerläßlich sind. 

79.3 

Der Bundesminister ist der Auffassung, die interna-
tional festgelegten Fertigstellungstermine hätten 
die Vergabe an Generalunternehmer erfordert. Au-
ßerdem müsse die Verantwortung für die Errich-
tung der Hochbauten und der fernmeldetechni-
schen Teile in einer Hand liegen. Er hat einge-
räumt, daß die Aufgabenerledigung im Zusammen-
hang mit der Angebotsaufforderung und -bearbei-
tung verbessert werden könne, und angekündigt, 
daß er hierzu entsprechende Maßnahmen ergreifen 
werde. 

Der Bundesrechnungshof ist weiterhin der Auffas-
sung, daß nur eine getrennte Vergabe der hochbau- 
und haustechnischen Leistungen zu angemessenen 
Preisen führt. Er ist ferner der Auffassung, daß die 
Deutsche Bundespost wegen der Erfahrungen ihrer 
Mitarbeiter auf die Planungs- und Koordinierungs-
leistungen eines Generalunternehmers verzichten 
kann, zumal sie für diese Großprojekte „Aufbaustä-
be" eingerichtet hatte. Die Auffassung, daß die Fer-
tigstellungstermine bei getrennter Vergabe nicht 
eingehalten werden könnten, überzeugt nicht, weil 
bei der Errichtung solcher Anlagen wegen des Ge-
nehmigungsverfahrens und aus technischen Grün-
den von Anfang an mit ausreichendem Zeitbedarf 
gerechnet werden muß. Im Hinblick darauf dürfte 
ein etwaiger Zeitmehrbedarf für die Steuerung der 
Baufertigstellung durch die Verwaltung nicht sehr 
ins Gewicht fallen. Außerdem muß eine ordnungs-
gemäße, eindeutige und vollständige Leistungs-
beschreibung vorliegen. 

Der Bundesminister wird durch entsprechende Än-
derungen seiner Vergabepraxis sicherstellen müs-
sen, daß ein ausreichender Wettbewerb besteht, 
ordnungsgemäß gewertet werden kann und ange-
messene Preise erzielt werden. 

Bundesunmittelbare juristische Personen des 
öffentlichen Rechts 

Bundesanstalt für Arbeit 

80 Überblick über die Arbeits- und 
Haushaltslage der Bundesanstalt für Arbeit 

80.1 

Die Arbeitslage der Bundesanstalt für Arbeit (Bun-
desanstalt) wird durch die Entwicklung auf dem 
Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt bestimmt. 
Im Jahre 1982 stieg die durchschnittliche Zahl der 
Arbeitslosen auf mehr als 2 Millionen an, im Jahre 
1983 überschritt sie 2,2 Millionen. Anfang 1985 er-
reichte die Arbeitslosigkeit den höchsten Stand seit 
dem Wiederbeginn der Erfassung der Arbeitslosen-
zahlen nach dem zweiten Weltkrieg im Jahre 1950. 
Die hohe Zahl der Arbeitslosen führt zu einer er-
heblichen Belastung der Bundesanstalt. Von Bedeu-
tung ist auch die immer länger werdende durch-
schnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit, da die be-
rufliche Wiedereingliederung längerfristig Arbeits-
loser größere finanzielle und verwaltungsmäßige 
Anstrengungen erfordert als die Vermittlung kurz-
fristig Arbeitsloser. Ebenso bringt der Anstieg der 
jugendlichen Arbeitnehmer in den letzten Jahren 
Mehrarbeit für die Bundesanstalt. 

Die Möglichkeiten der Bundesanstalt, die Arbeits-
marktlage zu beeinflussen, sind begrenzt; sie kann 
nur mit Hilfe der im Arbeitsförderungsgesetz fest-
gelegten Möglichkeiten — z. B. Förderung der Ar-
beitsaufnahme, Berufliche Bildung, Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen — in geringem Umfang die Ar-
beitslosigkeit mildern. Hierbei geht die Bundesan-
stalt auch neue Wege, z. B. bei der Förderung von 
Maßnahmen, deren Träger „Arbeitsloseninitiati-
ven" sind und die in den verschiedensten Rechtsfor-
men auftreten. Der Bundesrechnungshof wird diese 
Entwicklung in seine Prüfungen einbeziehen. 

80.2 

Neue Gesetze und Rechtsverordnungen beeinflus-
sen unmittelbar den Arbeitsanfall bei der Bundes-
anstalt. Als Folge sind Anordnungen, Dienstanwei-
sungen und Ausführungsvorschriften der Bundes-
anstalt zu ändern oder neu zu erlassen. Die Ände-
rungen hatten in den letzten Jahren Auswirkungen 
auf die Durchführung der Aufgaben, den Arbeitsab-
lauf und die Organisation der Bundesanstalt; sie 
führten zum Teil zu zusätzlichen Aufgaben (z. B. 
Förderung der Rückkehrbereitschaft von ausländi-
schen Arbeitnehmern und Einführung von Vorru-
hestandsleistungen) und insgesamt zu einer stärke-
ren Belastung des Personals. 

Die häufigen, vielschichtigen und oft sogar kurzfri-
stig in Kraft tretenden Gesetzesänderungen bela-
sten die Erledigung der derzeit ohnehin schwieri-
gen Aufgaben der Bundesanstalt zusätzlich. Viel-
fach erhobene Vorwürfe gegen die Bundesanstalt 
über Bearbeitungsmängel im Leistungsbereich ha-
ben hier oft ihre Ursache. Auch die Datenverarbei- 
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tung muß den neuen Verfahren häufig angepaßt 
werden. Bei kurzfristigen Umstellungen ohne Er-
probungsphasen sind fehlerhafte Abläufe nicht im-
mer zu vermeiden. 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
(Bundesminister) hat darauf hingewiesen, daß im 
Hinblick auf die besondere Situation auf dem Ar-
beitsmarkt und die daraus entstehenden Finanzie-
rungsprobleme kurzfristige Gesetzesänderungen 
voraussichtlich auch künftig nicht zu vermeiden 
sein werden. Gleichwohl sollte der Bundesminister 
mehr als bisher bestrebt sein, die Bundesanstalt in 
die Lage zu versetzen, betriebsinterne Umstellun-
gen und Erprobungen frühzeitig vornehmen zu kön-
nen. 

80.3 

Abgesehen von einigen Leistungsverbesserungen 
zielten die gesetzlichen Änderungen der letzten 
Jahre bei steigender Arbeitslosenzahl in erster Li-
nie auf die Konsolidierung des Haushalts der Bun-
desanstalt ab. Eine steigende Arbeitslosenzahl be-
deutete damit nicht unbedingt eine entsprechende 
Steigerung des Haushaltsvolumens. Dies spiegelt 
sich auch in den unterschiedlichen Jahresabschlüs-
sen der Haushaltsrechnung der  Bundesanstalt wi-
der. Während im Jahre 1982 das bisher ungünstig-
ste Abschlußergebnis seit Errichtung der Bundes-
anstalt im Jahre 1952 erzielt wurde — die Bundes-
anstalt benötigte zum Ausgleich ihres Haushalts ei-
nen Zuschuß des Bundes in Höhe von über 7 Mrd. 
DM —, konnte die Bundesanstalt im Jahre 1984 
einen Überschuß in Höhe von über 3 Mrd. DM aus-
weisen. 

80.4 

Die Bundesanstalt bewirtschaftet ihren eigenen 
Haushalt und in erheblichem Umfang auch Haus-
haltsmittel des Bundes (z. B. für Arbeitslosenhilfe 
und Kindergeld) und in geringerem Umfange Mittel 
von Bundesländern und sonstigen Stellen. Im Jahre 
1984 hatte sie — einschließlich dieser Mittel — ins-
gesamt 55,8 Mrd. DM zu bewirtschaften, und zwar: 

Haushalt 
der Bundesanstalt 	34,439 Mrd. DM 	(62 v. H.) 
Haushalt des Bundes 21,135 Mrd. DM 
Haushalt der Länder 	 (38 v. H.) 
und sonstiger Stellen 0,221 Mrd. DM 7 

Das Arbeitsförderungsgesetz (§ 188) sieht vor, daß 
der Bundesanstalt für Teilbereiche (z. B. Durchfüh-
rung der Arbeitslosenhilfe) keine Verwaltungsko-
sten erstattet werden. 

80.5 

Im Haushaltsjahr 1984 sind die Personalausgaben 
der Bundesanstalt weiterhin gestiegen. Sie beliefen 
sich 1984 auf insgesamt 2,756 Mrd. DM (zum Ver-
gleich: 1982 = 2,532 Mrd. DM; 1983 = 2,719 Mrd. 
DM). Wie auch in den vergangenen Jahren ist der 
Anstieg nicht allein auf tarifliche oder gesetzliche 
Gehalts- und Lohnerhöhungen zurückzuführen, 

sondern auch auf die zusätzliche Stellenbewilligung 
als Folge steigender Arbeitsbelastung. Der verhält-
nismäßig geringfügige Anstieg der Personalkosten 
gegenüber dem Jahre 1983 beruht im wesentlichen 
auf der Stellenbesetzungssperre gemäß Artikel 31 
des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 (BGBl. 1983 Teil 
I S. 1532). 

Im Jahre 1984 wies der Personalansatz (Stellensoll) 
der Landesarbeitsämter, Arbeitsämter und beson-
deren Dienststellen 60 520 Bedienstete aus (davon 
3 368 Jahreszusatzkräfte). Gegenüber dem Jahre 
1983 bedeutet das eine Zunahme um 806 Kräfte. 

Der Ansatz der Hauptstelle wurde im Jahre 1984 
um 76 Kräfte auf insgesamt 930 (davon 15 Zusatz-
kräfte) erhöht. Der Personalmehrbedarf wurde mit 
dringend erforderlichen Entwicklungsarbeiten auf 
den Gebieten der Organisation und der Datenverar-
beitung begründet. 

Für das Jahr 1985 hatte die Bundesanstalt für die 
Landesarbeitsämter, Arbeitsämter und besonderen 
Dienststellen gegenüber dem Vorjahr für Plan-
kräfte zunächst einen Personalmehrbedarf von 
1 536 für Dauerkräfte in der Arbeitsvermittlung und 
Arbeitsberatung, in der Berufsberatung und in der 
Leistungsabteilung geltend gemacht. Gleichzeitig 
hatte sie den Ansatz für Jahreszusatzkräfte um 530 
auf 2 838 verringert, so daß im Ergebnis eine Meh-
rung von 1 006 Kräften verblieb. 

Die Bundesregierung hielt die beantragte Stellen-
mehrung für Plankräfte „aufgrund des nach wie vor 
bestehenden Konsolidierungsbedarfs bei den Haus-
halten der öffentlichen Hand und mit Rücksicht auf 
die restriktive Personalwirtschaft im übrigen Bun-
desbereich" nicht für vertretbar und genehmigte 
deshalb nur eine Mehrung von insgesamt 759 Stel-
len (700 Stellen für Dauerkräfte, 59 Stellen für die 
Durchführung des Gesetzes zur Bekämpfung der 
illegalen Beschäftigung). Die von der Bundesanstalt 
beabsichtigte Kürzung der Jahreszusatzkräfte um 
530 unterblieb. Die Zahl der Stellen für Nachwuchs-
kräfte wurde gegenüber dem Vorjahr um 155 ver-
mehrt. 

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen be-
trägt das Stellensoll der Bundesanstalt (ohne 
Hauptstelle) für das Jahr 1985 insgesamt 61 434 (ge-
genüber dem Vorjahr + 914). 

Der Ansatz der Hauptstelle beträgt im Jahre 1985 
unverändert 930 Kräfte. 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
daß die Bundesanstalt entsprechend ihrem tatsäch-
lichen Personalbedarf, der allerdings in allen Berei-
chen zahlen- und bewertungsmäßig möglichst exakt 
zu ermitteln wäre, mit Stellen ausgestattet wird (s. 
auch Nr. 81). Die Maßnahmen der Aus- und Fortbil-
dung sind diesem Bedarf anzupassen. 

Der Bundesminister hat mitgeteilt, daß die Bundes-
regierung diese Anregung grundsätzlich unter-
stützt. Angesichts der politischen Bedeutung der 
Arbeitsverwaltung müßten aber Einflußmöglichkei-
ten der Politik auf den Personalhaushalt der Bun-
desanstalt bleiben. Hiervon habe der Haushaltsaus- 
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schuß des Deutschen Bundestages in den letzten 
Jahren wiederholt Gebrauch gemacht. 

80.6 

Im Jahre 1975 gewährte der Bund der Bundesan-
stalt ein Darlehen. 

Über die Höhe der Restforderung konnte bisher im-
mer noch kein Einvernehmen erzielt werden (vgl. 
Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1975 
Teil II vom 6. Oktober 1977 — Drucksache 8/1164 
Nr. 10 bis 12 —). 

Während die Bundesregierung weiterhin davon 
ausgeht, daß sich die Darlehensforderung des Bun-
des auf über 2 Mrd. DM beläuft, hat sich die Forde-
rung nach Auffassung der Bundesanstalt — durch 
Rückflüsse aus der längerfristig angelegten Rück-
lage und deren Verringerung — auf 212 401 723,31 
DM ermäßigt. Diesen Betrag zahlte die Bundesan-
stalt im November 1984 an den Bundesminister zu-
rück. Der Bundesminister genehmigte die Mehraus-
gaben „unter Aufrechterhaltung des Rechtsstand-
punktes des Bundes zur Höhe des ... Bundesdarle-
hens". 

Obwohl der Deutsche Bundestag die Bundesregie-
rung aufgrund der Bemerkungen des Bundesrech-
nungshofes bereits im Jahre 1979 ersucht hatte, als-
bald eine klare gesetzliche Regelung herbeizufüh-
ren (Plenarprotokoll 8/163 S. 13070 ff. i. V. m. Druck-
sache 8/2962 zu Nr. 10 bis 12 Teil II 1975) und der 
Bundesminister das zugesagt hatte und obwohl die 
Angelegenheit erneut in den Bemerkungen zur 
Bundeshaushaltsrechnung 1980 vom 21. September 
1982 (Drucksache 9/2108 Nr. 82.2.0) dargestellt wur-
de, ist es bis heute nicht zu einer Lösung der stritti-
gen Fragen gekommen. 

Der Bundesminister hat darauf hingewiesen, daß 
die unterschiedlichen Auffassungen im Zuge der 
Neuregelung der Defizithaftung des Bundes geklärt 
werden könnten. 

81 Zusatzkräfte 

81.0 

Bei der Bundesanstalt werden Zusatzkräfte auf 
Zeit für Daueraufgaben eingestellt. 

81.1 

Zur Erledigung ihrer umfangreichen Aufgaben be-
schäftigt die Bundesanstalt auf Zeit eingestellte Zu-
satzkräfte. Früher wurden diese Arbeitskräfte im 
wesentlichen nur kurzfristig für die Zeit des höch-
sten Arbeitsanfalls während der Wintermonate be-
nötigt; seit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit etwa 
im Jahre 1974 müssen sie dagegen ganzjährig ein-
gesetzt werden. Seit vielen Jahren sind bei der Bun-
desanstalt mit solchen zeitlich begrenzten Arbeits-

verträgen im Jahresdurchschnitt über 3 000 Zusatz-
kräfte tätig. 

Der Bundesrechnungshof hat wiederholt die Pro-
blematik der Beschäftigung solcher Jahreszusatz-
kräfte auf Arbeitsplätzen, die für eine gewisse 
Dauer benötigt werden, angesprochen (z. B. in den 
Bemerkungen zur Bundeshaushaltsrechnung 1980 
vom 21. September 1982 — Drucksache 9/2108 
Nr. 82.4.1 —). Der Haushaltsplan der Bundesanstalt 
besagt ausdrücklich, daß Zusatzkräfte „nur für vor-
übergehende, das normale Maß übersteigende und 
mit dem vorhandenen Dauerpersonal nicht zu be-
wältigende Arbeitsbelastung" eingesetzt werden 
dürfen (Haushalt der Bundesanstalt für 1985, Kapi-
tel 6 Titel 425 02). 

81.2 

Der Bundesrechnungshof hält es nicht für sachge-
recht, daß Zusatzkräfte seit über zehn Jahren für 
Daueraufgaben der Bundesanstalt herangezogen 
werden. Aufgaben, die sich über eine längere Zeit 
erstrecken, sind von dafür ausgebildeten Dauer-
kräften zu erledigen. Zusatzkräfte dafür einzuset-
zen, ist weder personalwirtschaftlich noch von einer 
ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgabe her 
sinnvoll und führt wegen des häufigen Wechsels der 
Zusatzkräfte zu personellen und arbeitsmäßigen 
Schwierigkeiten und wegen der laufenden Einar-
beitung solcher nicht eingearbeiteten Kräfte zu 
Mehrarbeit. Längere Bearbeitungszeiten und eine 
hohe Fehlerquote bei der Aufgabenerledigung mit 
all ihren Verwaltungserschwernissen (Widersprü-
che, Klagen, Nach- oder Rückzahlungen) sind die 
Folge. Eine geordnete Personalplanung ist mit Zu-
satzkräften nicht möglich. 

Die Bundesanstalt hat die vom Bundesrechnungs-
hof dargestellten Nachteile aufgrund ihrer Erfah-
rungen bestätigt. Sie hofft jedoch, daß die Probleme 
durch das Beschäftigungsförderungsgesetz in ge-
wisser Hinsicht entschärft werden könnten, weil 
dieses Gesetz eine Beschäftigung bis zu 18 Monaten 
zuläßt. 

Der Bundesrechnungshof hat Zweifel, ob das Pro-
blem durch das Beschäftigungsförderungsgesetz 
entschärft wird. Er hält es in jedem Fall für erfor-
derlich, den Personalbedarf für Daueraufgaben 
exakt zu ermitteln und entsprechend zu veranschla-
gen. Zeitpersonal sollte nur noch für befristete Auf-
gaben oder bei kurzfristig erhöhter, anders nicht 
aufzufangender Arbeitsbelastung eingestellt wer-
den. 
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Individuelle Förderung der beruflichen Bildung 

82 Grundsatzfragen der beruflichen Bildung 
(einschließlich der beruflichen 
Rehabilitation) 

82.0 

Für die Förderung der beruflichen Bildung — ein-
schließlich der beruflichen Rehabilitation — fehlt 
eine langfristige, dauerhafte und eindeutige Kon-
zeption sowie eine entsprechende Finanzierungs-
planung. 

82.1 

Seit Inkrafttreten des Arbeitsförderungsgesetzes 
(AFG) im Jahre 1969 wurde die besonders ausga-
benwirksame berufliche Bildung — einschließlich 
der beruflichen Rehabilitation — laufend ausgebaut 
(z. B. Aktionsprogramm berufliche Rehabilitation). 
Nachdem die Haushaltslage der öffentlichen Hän-
de, insbesondere die der Bundesanstalt, schwieriger 
wurde, ist die Förderung mehrmals eingeschränkt 
worden (z. B. durch das Arbeitsförderungskonsoli-
dierungsgesetz und die Haushaltsbegleitgesetze 
1983 und 1984). 

82.2 

Der Bundesrechnungshof hat in den vergangenen 
Jahren wiederholt in Prüfungsmitteilungen darauf 
hingewiesen, daß die Förderung der beruflichen Bil-
dung und die der beruflichen Rehabilitation auf 
eine finanzierbare Grundlage gestellt werden müs-
se. Auch müßten dauerhafte Regelungen erreicht 
werden. Durch die sich nachteilig auswirkenden 
ständigen Rechtsänderungen wird die Planung in 
diesen Bereichen erschwert. Unabhängig von der 
jeweiligen Arbeitsmarktlage sollte eine langfristig 
überschaubare Konzeption und eine Finanzierungs-
planung für den Gesamtbereich der aus öffentli-
chen Mitteln geförderten beruflichen Bildung ange-
strebt werden. Zur Rechtssicherheit gehört auch, 
daß die schulischen und beruflichen Bildungssy-
steme besser aufeinander abgestimmt werden. 

82.3 

Der Bundesminister und die Bundesanstalt teilen 
diese Auffassung. Der Bundesminister weist darauf 
hin, daß die Bundesregierung die Forderung unter-
stütze, die Effizienz beruflicher Bildungsmaßnah-
men nach dem Arbeitsförderungsgesetz weiter zu 
verbessern. Die Rechtsänderungen seien notwendig 
gewesen, um das System der Arbeitsförderung auch 
in Zeiten einer kritischen Wirtschafts- und Beschäf-
tigungslage voll funktionsfähig zu erhalten. Durch 
sie sei es möglich gewesen, den Einsatz der arbeits-
marktpolitischen Instrumente trotz zunehmender 
Arbeitslosigkeit weiter zu intensivieren. 

Der Bundesrechnungshof hält die bisherigen Maß-
nahmen für noch nicht ausreichend. Er wird die 
Entwicklung weiter verfolgen. 

83 Förderungsmaßnahmen 

83.0 

Die gesetzlichen Bestimmungen lassen Maßnah-
men zur individuellen Förderung der beruflichen 
Bildung nur unter bestimmten Voraussetzungen zu. 
Die Bundesanstalt ist jedoch dazu übergegangen, 
Förderungsmaßnahmen weitgehend entgegen den 
gesetzlichen Einschränkungen zu gewähren. 

83.1 

Nach dem Arbeitsförderungsgesetz (§ 36 Nr. 3 AFG 
i. d. F. des 5. AFG-Änderungsgesetzes vom 23. Juli 
1979 — BGBl. I S. 1189) dürfen Leistungen zur indi-
viduellen Förderung der beruflichen Bildung nur 
gewährt werden, wenn sie nach Lage und Entwick-
lung des Arbeitsmarktes zweckmäßig sind, und 
wenn der arbeitslose Antragsteller voraussichtlich 
auf dem für ihn erreichbaren Arbeitsmarkt inner-
halb angemessener Zeit nach Abschluß der Maß-
nahme in der angestrebten beruflichen Tätigkeit 
eine Beschäftigung finden kann. Nach der amtli-
chen Begründung zum Regierungsentwurf war die 
Einschränkung notwendig, „um arbeitsmarktpoliti-
sche Fehlentwicklungen bei der Teilnahme insbe-
sondere an beruflichen Fortbildungsmaßnahmen 
auszuschließen. Sie gibt den Arbeitsämtern die 
Möglichkeit, eine Förderung zu versagen, wenn im 
Einzelfall voraussichtlich dem Antragsteller nach 
Abschluß der Maßnahme kein dem angestrebten 
Bildungsziel entsprechender Arbeitsplatz zur Ver-
fügung stehen wird". Bei geringer Aussicht auf eine 
Beschäftigung wären hiernach also Förderungen 
insbesondere in strukturschwachen Räumen bei 
der derzeitigen Arbeitsmarktsituation nur begrenzt 
möglich. 

In einer Entschließung zum Haushaltsbegleitgesetz 
1983 hat der Deutsche Bundestag die Bundesregie-
rung aufgefordert, die Bundesanstalt zu bitten, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten bei den zukünftigen 
Förderungen der beruflichen Fortbildung darauf zu 
achten, daß die langfristigen Interessen der Arbeit-
nehmer, der Wirtschaft und der Träger der berufli-
chen Fortbildung soweit wie möglich beachtet wer-
den und daß in der Wirtschaft die notwendige In-
frastruktur für die berufliche Fortbildung erhalten 
bleibt (Plenarprotokoll 9/140 S. 8832 i. V. m. Druck-
sache 9/2283 S. 4). 

Die Entschließung hat die Bundesanstalt zum An-
laß genommen, Förderungsmaßnahmen wieder 
weitgehend unbegrenzt zuzulassen. Sie hält — in 
Übereinstimmung mit dem Bundesminister — eine 
„Bildung auf Vorrat" für sinnvoll (RdErl. 23/83). 
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83.2 

Der Bundesrechnungshof hat den Bundesminister 
darauf hingewiesen, daß diese Handhabung dem 
eindeutigen Wortlaut des Gesetzes entgegensteht 
und daß sie der mit dem 5. AFG-Änderungsgesetz 
angestrebten verschärfenden Regelung wider-
spricht. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes sollte vor-
rangig in Berufsbereichen umgeschult oder fortge-
bildet werden, bei denen zumindest mittelfristig Ar-
beitsplätze zu erwarten sind. Die Infrastruktur der 
beruflichen Fortbildung wird sich dem anzupassen 
haben. 

Der Bundesminister teilt diese Ansicht. Ein erhöh-
ter Bedarf an Arbeitskräften sei vor allem in Be-
rufsbereichen mit neuen Technologien zu erwar-
ten. 

Der Bundesrechnungshof wird die Entscheidung 
weiter beobachten. 

84 Qualifizierungsmaßnahmen 

84.0 

Für die Ausgestaltung und Durchführung der För-
derungsmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung 
hat die Bundesanstalt bisher keine Regelungen er-
lassen; sie sollten kleinere Lernabschnitte sowie 
Qualifizierungsnachweise vorsehen. 

84.1 

Für die Durchführung beruflicher Qualifizierungs-
maßnahmen (Fortbildung) hat die Bundesanstalt 
bisher keine Regelungen für ihre Dienststellen er-
lassen. Die derzeitige Praxis, oft weitgesteckte För-
derungsziele anzustreben, führt häufig zur Überfor-
derung der Teilnehmer und zum Abbruch der Maß-
nahmen. 

84.2 

Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, für be-
stimmte Berufsfelder möglichst bundesweit einheit-
liche Lehrpläne zu entwickeln, die die Qualifika-
tionsanforderungen für zukünftige Beschäftigungs-
möglichkeiten berücksichtigen. Dabei sollten die 
Qualifizierungsmaßnahmen in kleineren Lernab-
schnitten konzipiert werden, die aufeinander auf-
bauend bis zur Kammerprüfung führen. Für jeden 
Baustein sollten Zugangsvoraussetzungen, Lernin-
halte und abschließender Qualifizierungsnachweis 
(Prüfung mit Bewertung) möglichst bundesweit 
festgelegt sein. 

84.3 

In Übereinstimmung mit dem Bundesrechnungshof 
hält die Bundesanstalt es für erforderlich, daß die 

Träger für die einzelnen Ausbildungsabschnitte 
Zeugnisse über die tatsächlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten der Teilnehmer erstellen. Sie entwik-
kelt nunmehr auch Rahmenkonzepte für Auftrags-
maßnahmen, insbesondere unterhalb der Fachar-
beiterebene und zur Vorbereitung auf einen exter-
nen Kammerabschluß. 

Der Bundesrechnungshof wird die Entwicklung 
weiter beobachten. 

85 Umschulung zum Berufskraftfahrer 

85.0 

Bei der Umschulung arbeitsloser Arbeitnehmer zum 
Berufskraftfahrer wird im Bereich eines Landesar-
beitsamtes zu lange ausgebildet und dadurch gegen 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit verstoßen. 

85.1 

Die Bundesanstalt fördert die berufliche Umschu-
lung arbeitsloser Arbeitnehmer zum Berufskraft-
fahrer im Güter- und Personenverkehr. Nach den 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes wurden 
für eine derartige Maßnahme in einem Landesar-
beitsamtsbezirk zunächst 16 Monate (darunter 336 
Stunden fahrpraktische Ausbildung) und ab Juli 
1982 13 Monate (darunter 200 Stunden fahrprakti-
sche Ausbildung) für notwendig erachtet. Die Lehr-
gangsgebühren beliefen sich für die sechzehnmona-
tige Ausbildung auf rd. 43 000 DM bzw. für die drei-
zehnmonatige Ausbildung auf rd. 25 500 DM je Teil-
nehmer, darunter allein 35 000 DM bzw. 21 200 DM 
für die fahrpraktische Ausbildung. Die hohe Zahl 
der Fahrstunden wurde mit den überdurchschnitt-
lich hohen Anforderungen der zuständigen Indu-
strie- und Handelskammer für die fahrpraktische 
Ausbildung begründet. 

85.2 

Der Bundesrechnungshof hält die Umschulungs-
dauer für überhöht, zumal in anderen Landesar-
beitsamts-Bezirken gleichartige Maßnahmen mit 
weit weniger Fahrstunden durchgeführt werden. Er 
hält es für unerläßlich, einheitliche und kostengün-
stige Rahmenbedingungen für die berufliche Um-
schulung zum Berufskraftfahrer zu schaffen. 

85.3 

Die Bundesanstalt hat die Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes zum Anlaß genommen, Fragen 
der beruflichen Fortbildung und Umschulung zum 
Berufskraftfahrer (insbesondere Dauer der Maß-
nahmen und Lerninhalte) mit den Vertretern der 
zutändigen Verbände zu erörtern. 

Der Bundesrechnungshof wird die weitere Entwick-
lung beobachten. 
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86 Arbeits- und Berufsförderung Behinderter 

86.0 

Bei der Arbeits- und Berufsförderung Behinderter 
werden die einschlägigen Vorschriften teilweise zu 
großzügig angewandt. Die Einzelentscheidungen 
werden nicht oder nicht ausreichend begründet. 

86.1 

Für die Arbeits- und Berufsförderung Behinderter 
hat die Bundesanstalt im Jahre 1984 rd. 2 Mrd. DM 
veranschlagt (Ist-Ausgabe 1984: 1,886 Mrd. DM). Mit 
diesen Mitteln werden körperlich, geistig oder see-
lisch behinderte Personen gefördert, deren Aussich-
ten, beruflich eingegliedert zu werden oder zu blei-
ben, nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert 
sind und die deshalb „besonderer Hilfen" bedürfen 
(§ 2 Abs. 1 der Anordnung des Verwaltungsrats der 
Bundesanstalt über die Arbeits- und Berufsförde-
rung Behinderter — A Reha — vom 31. Juli 1975). 
Leistungen können hiernach nur gewährt werden, 
wenn die beruflichen Schwierigkeiten ihre Ursache 
in der Behinderung haben (§ 14 Abs. 1 A Reha); eine 
Behinderung allein reicht für den Leistungsan-
spruch nicht aus. 

86.2 

Aufgrund der Beanstandungen des Bundesrech-
nungshofes — insbesondere über Mängel bei den 
Entscheidungen über das Vorliegen der Anspruchs-
voraussetzungen — hat die Bundesanstalt ihre 
Dienststellen angewiesen, die Förderungsvoraus-
setzungen für die Inanspruchnahme von Leistun-
gen nach der A Reha eingehender zu prüfen und 
aktenkundig zu machen. Erneute Erhebungen des 
Bundesrechnungshofes und des Vorprüfungsamtes 
der Bundesanstalt ergaben, daß die Dienststellen 
dieser Weisung nicht im erforderlichen Maß nach-
gekommen sind, so daß Zweifel bestehen, ob nach 
Art, Schwere und Ursachen der Behinderung für 
eine berufliche Eingliederung oder Wiedereinglie-
derung Behinderter „besondere Hilfen" im Sinne 
der A Reha erforderlich waren. 

Darüber hinaus führt die nach wie vor großzügige 
Verwaltungspraxis der Arbeitsämter im Reha-Be-
reich zu Entscheidungen, die der Rechtslage nicht 
gerecht werden. So wurden nach Feststellungen des 
Bundesrechnungshofes z. B. Friseusen, die gegen in 
ihrem Beruf verwendete Chemikalien allergisch 
waren und deswegen den Beruf wechseln mußten, 
in kaufmännische Berufe umgeschult. Da die Aller-
gie auf diese Berufe ohne Einfluß ist, wäre im allge-
meinen eine kostengünstige Förderung als Nichtbe-
hinderte ausreichend gewesen. Trotzdem wurden 
die Geförderten auch für den neuen Beruf als Be-
hinderte anerkannt und erhielten „besondere Hil-
fen" (z. B. eine kostenaufwendige Umschulung in 
Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, be-
sondere Ausbildungszuschüsse an den Arbeitgeber, 
erleichterte Zahlung von Ausbildungsgeld an den 
Geförderten). 

Die bisherige Entscheidungspraxis ist nicht sachge-
recht und gibt auch zu rechtlichen Bedenken Anlaß. 
Maßnahmen im Reha-Bereich sind besonders ko-
stenintensiv; so muß die Bundesanstalt je Förde-
rungsplatz und Jahr durchschnittlich zwischen 
20 000 bis 45 000 DM aufwenden (ausnahmsweise 
bei Förderung in Betrieben 5 500 DM), zuzüglich der 
persönlichen Leistungen an den Behinderten. Im 
Vergleich hierzu werden für Maßnahmen für Nicht-
behinderte je Förderungsplatz (ohne die persönli-
chen Leistungen an den Geförderten) Kosten in 
Höhe von rd. 5 000 DM für die berufliche Fortbil-
dung und von rd. 9 300 DM für die berufliche Um-
schulung veranschlagt. Daher müssen die Maßnah-
men für Behinderte in jedem Einzelfall sorgfältig 
erwogen und nachvollziehbar begründet werden. 

Die Bundesanstalt hat die Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes zum Anlaß genommen, auf die 
Notwendigkeit einer eingehenden Begründung 
nochmals eindringlich hinzuweisen. 

Der Bundesrechnungshof wird die Angelegenheit 
weiter beobachten. 

Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe 

87 Prüfung der Verfügbarkeit 

87.0 

Die Arbeitsämter überprüfen nicht ausreichend, ob 
ein Arbeitsloser der Arbeitsvermittlung zur Verfü-
gung steht. 

87.1 

Die Feststellung, ob ein Arbeitsloser der Arbeitsver-
mittlung zur Verfügung steht, ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Gewährung von Arbeitslo-
sengeld und Arbeitslosenhilfe (Alg und Alhi). Sie 
bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen der 
Abteilung „Arbeitsvermittlung und Arbeitsbera-
tung" (AV/AB) und der Leistungsabteilung eines 
Arbeitsamtes, weil nur die Bediensteten der Abtei-
lung AV/AB mit dem Arbeitslosen unmittelbaren 
Kontakt haben. Nur ihnen können deshalb Anhalts-
punkte bekannt werden, die darauf schließen las-
sen, daß die Anspruchsvoraussetzungen der „Ver-
fügbarkeit" nicht oder nicht mehr in vollem Umfang 
vorliegen. 

Zunehmend wird aber diese Zusammenarbeit in 
der Abteilung AV/AB vernachlässigt. Der Bundes-
rechnungshof hat den Eindruck gewonnen, daß An-
gehörige dieser Abteilung ihre Tätigkeit für die Lei-
stungsabteilung als „überzogen" und für die Wahr-
nehmung ihrer eigentlichen Vermittlungsaufgaben 
als hinderlich ansehen. Nicht selten unterlassen sie 
den ihnen gesetzlich auferlegten Auftrag, die Ar-
beitslosen „in Abständen von nicht länger als drei 
Monaten" einzuladen (§ 15 Abs. 2 AFG). 
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Derartige Unterlassungen waren nach Feststellun-
gen des Bundesrechnungshofes ursächlich für nicht 
gerechtfertigte Leistungen bis zur Höhe von 22 000 
DM im Einzelfall. So hatte sich ein arbeitsloser 
nichtdeutscher Arbeitnehmer während eines Ar-
beitslosengeld-Leistungsbezuges von mehr als elf 
Monaten insgesamt nur 47 Tage in der Bundesrepu-
blik Deutschland aufgehalten; wegen fehlender Ver-
fügbarkeit waren 12 379,90 DM zu Unrecht gezahlt 
worden. In einem anderen Fall ergab sich, daß das 
seit über zehn Monaten auf das Konto einer arbeits-
losen nichtdeutschen Arbeitnehmerin überwiesene 
Arbeitslosengeld jeweils auf ein Konto in ihrem 
Heimatland weitergeleitet wurde. Es stellte sich 
heraus, daß die ausländische Staatsangehörige sich 
beim Einwohnermeldeamt bereits ein Vierteljahr 
vor der Beantragung des Arbeitslosengeldes in ihr 
Heimatland abgemeldet hatte. 

Die auf einen Monat (Februar 1984) begrenzte stich-
probenweise Prüfung eines Arbeitsamts hinsicht-
lich der Verfügbarkeit nichtdeutscher Arbeitsloser 
ergab, daß 39 v. H. der untersuchten Fälle Anlaß zu 
leistungsrechtlichen Konsequenzen gaben. Für nur 
eine Bearbeitungsgruppe dieses Arbeitsamts erga-
ben sich für einen auf vier Monate (Februar bis Mai 
1984) begrenzten Zeitraum 25 Fälle, in denen aus 
Gründen fehlender Verfügbarkeit Leistungen in 
Höhe von insgesamt rd. 100 000 DM zu Unrecht ge-
währt worden waren. Im gesamten Bundesgebiet 
dürften die Leistungsüberzahlungen dieser Art 
jährlich einen vielfachen Millionen-Betrag ausma-
chen. 

87.2 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
die derzeitige Praxis nicht den Absichten des Ge-
setzgebers entspricht. Sie darf nicht dazu führen, 
daß Leistungsempfänger „infolge des hohen allge-
meinen Arbeitsaufwandes" nur noch dann eine Auf-
forderung erhalten, wenn Anhaltspunkte für eine 
konkrete Vermittlung in Arbeit oder wenn ein of-
fensichtlicher Verdacht auf Leistungsmißbrauch 
vorliegen. 

87.3 

Die Bundesanstalt hält dem entgegen, daß die ge-
setzliche Regelung zwar Einladungen in Abständen 
von nicht länger als drei Monaten vorsehe; dabei 
handele es sich aber nur um eine Regel-Soll-Vor-
schrift. Deshalb habe die Bundesanstalt den Ar-
beitsämtern zugestanden, in begründeten Ausnah-
mefällen die Drei-Monatsfrist zu überschreiten 
oder bei nachhaltig schlechter Vermittlungstätig-
keit für bestimmte Personengruppen zeitlich befri-
stet von Einladungen abzusehen (RdErl. 210/81). 

87.4 

Der Bundesrechnungshof ist demgegenüber der 
Auffassung, daß auch die Soll-Vorschriften des § 15 
Abs. 2 AFG die Bundesanstalt verpflichten, die Ar-

beitslosen in regelmäßigen, der gesetzlichen Frist 
angenäherten Abständen zu Beratungsgesprächen 
einzuladen. Jedenfalls sollte es nicht vorkommen, 
daß — wie in den geschilderten Beispielen — Ar-
beitslose entgegen § 15 Abs. 2 AFG oft viele Monate 
nicht zu Beratungen aufgefordert werden. Der 
Runderlaß der Bundesanstalt läßt ein Überschrei-
ten der Drei-Monatsfrist nur ausnahmsweise und in 
besonders begründeten Fällen zu. Das darf nicht die 
Regel werden. Auch in Zeiten mit hoher Arbeitsbe-
lastung müssen gesetzlich vorgeschriebene Maß-
nahmen sinnvoll durchgeführt werden. 

Der Bundesminister sollte darauf hinwirken, daß 
die Bundesanstalt entsprechend verfährt. 

88 Anrechnung von Nebeneinkommen 

88.0 

Die Arbeitsämter haben das tatsächliche Nebenein-
kommen eines Arbeitslosen zu prüfen. Das ist bei 
einer Tätigkeit des Arbeitslosen, der im Betrieb ei-
nes Angehörigen beschäftigt ist oder bei einem 
selbständigen Nebenerwerb oft schwierig. Regelun-
gen hierfür fehlen bisher; sie sind unerläßlich. 

88.1 

Einkommen, das ein Arbeitsloser während des Be-
zugs von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe 
erzielt, wird auf die Leistung teilweise angerechnet 
(§ 115 AFG). Hierzu zählt auch ein Nebeneinkom-
men, das der Arbeitslose erhält, wenn er im Betrieb 
eines Angehörigen mithilft oder wenn er einen selb-
ständigen Nebenerwerb betreibt, z. B. als Gastwirt. 
Vielfach sind die angegebenen Nebenverdienste als 
zu niedrig erkennbar. Die Ermittlung des tatsächli-
chen Wertes der Arbeitsleistung ist aber oft schwie-
rig. Deshalb werden die angegebenen Beträge mei-
stens anerkannt, zumal eine Regelung bisher fehlt. 

Der Bundesrechnungshof hält Regelungen zur Er-
mittlung des Wertes der Arbeitsleistung für erfor-
derlich. Die Bundesanstalt möchte vorerst wegen 
des engen Sachzusammenhangs mit der Einkom-
mensanrechnung bei der Bedürftigkeitsüberprü-
fung (§ 138 AFG) zunächst die vom Bundesminister 
zu erlassende Rechtsverordnung abwarten. Wann 
diese erlassen wird, ist aber nicht erkennbar; sie 
liegt bisher auch im Entwurf noch nicht vor. 

88.2 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ist eine 
einheitliche Regelung zumindest für folgende Be-
reiche dringend geboten: 

— Bei angeblich unentgeltlicher Beschäftigung im 
Familienbetrieb und 

— bei offensichtlich zu niedrig angegebenen Ein-
künften. 
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Der Bundesrechnungshof schlägt für die angespro-
chenen Fälle vor, bei der Ermittlung des Leistungs-
betrages entweder den Nettolohn zugrunde zu le-
gen, den der Arbeitslose aufgrund seines Lebensal-
ters und seiner Leistungsfähigkeit erzielen könnte 
(sinngemäß § 112 Abs. 7 AFG), oder den Wert der 
Arbeitsleistung unter Berücksichtigung der Ge-
samtverhältnisse zu schätzen; der letztere Vor-
schlag entspricht einer im Bundesversorgungsge-
setz getroffenen Regelung (§ 10 Abs. 1 Satz 2 der 
Verordnung zu § 33 Bundesversorgungsgesetz). 

Der Bundesminister sollte das Erforderliche veran-
lassen. 

89 Benachrichtigung der Arbeitsämter über die 
Auslegung von Gesetzesänderungen 

89.0 

Die Bundesanstalt hat nicht sichergestellt, daß Ge-
setzesauslegungen des Bundesministers allen Ar-
beitsämtern mitgeteilt werden. 

89.1 

Mit dem Gesetz zur Konsolidierung der Arbeitsför-
derung (AFKG) vom 22. Dezember 1981 wurde der 
anspruchsberechtigte Personenkreis eingeengt. Be-
stimmte Leistungsempfänger erhielten Arbeitslo-
senhilfe nur noch für eine Übergangszeit bis zum 
31. März 1982. 

Im Hinblick auf diese neuen Anspruchsvorausset-
zungen und die Übergangsvorschrift des AFKG 
wurde nach den Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes allein in einem Arbeitsamt die Zahlung 
von Arbeitslosenhilfe in über 80 Fällen eingestellt. 
In einem Fall wurde die Entscheidung aufgrund 
eines Erlasses des Bundesministers (Erlaß vom 
9. August 1982 — II b 4 — 43/393 —) aufgehoben. 
Der Bundesminister vertrat in diesem Erlaß die 
Auffassung, daß die Entscheidung des Arbeitsamts 
zwar dem Wortlaut, nicht aber dem Sinn und Zweck 
der Übergangsregelung folge; es sei nicht die Ab-
sicht des Gesetzgebers gewesen, durch die Ver-
schärfung der Anspruchsvoraussetzungen solche 
Personen vom Bezug der Arbeitslosenhilfe auszu-
schließen, die bereits „in der Vergangenheit die Vor-
aussetzungen nach neuem Recht erfüllten, wegen 
der leichter erfüllbaren Voraussetzungen des alten 
Rechts jedoch inzwischen neue Ansprüche nach al-
tern  Recht erworben" hätten. 

Die Bundesanstalt versäumte es, die im Erlaß des 
Bundesministers dargelegte — aus dem Gesetzes-
wortlaut nicht ohne weiteres herleitbare — Ausle-
gung der gesetzlichen Vorschrift umgehend allge-
mein bekanntzugeben und die Arbeitsämter anzu-
weisen, aufgrund der Gesetzesauslegung die noch 
anhängigen Fälle zu überprüfen, bei denen die Zah-
lung von Alhi eingestellt worden war. Selbst in dem 
Arbeitsamt, dessen Fall dem Bundesminister Anlaß 
für den Erlaß gegeben hatte, wurden die anderen 
Fälle nicht überprüft. 

89.2 

Erst nachdem der Bundesrechnungshof die Vorge-
hensweise als Verstoß gegen den Gleichheitsgrund-
satz (Artikel 3 Abs. 1 GG) beanstandet hatte, gab die 
Bundesanstalt die Entscheidung des Bundesmini-
sters allgemein bekannt (RdErl. vom 9. Dezember 
1983). 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
daß die Bundesanstalt künftig bei Mängeln oder 
Unklarheiten im Gesetzeswortlaut unverzüglich 
Maßnahmen ergreift, um die Gleichbehandlung al-
ler Betroffenen sicherzustellen. 

89.3 

Der Bundesminister teilt diese Ansicht. Der Bun-
desrechnungshof wird beobachten, ob nach dem 
nunmehr von ihm anerkannten Grundsatz verfah-
ren wird. 

Sonstige juristische Personen des öffentlichen 
Rechts 

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz 

90 Neubau des Verwaltungsgebäudes für die 
Hauptverwaltung in Düsseldorf 

90.0 

Die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz hat 
den Neubau des Verwaltungsgebäudes ihrer Haupt-
verwaltung an einem ungeeigneten Standort im 
Zentrum der Stadt Düsseldorf errichtet. Da sie von 
der genehmigten Planung abwich, dürfen u. a. seit 
dem Jahre 1978 zwei Geschosse des Neubaus so 
lange nicht genutzt werden, bis auf einem anderen 
Grundstück 450 Kfz-Stellplätze in aufwendiger 
Bauweise fertiggestellt sein werden. 

90.1 

Die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz 
(Landesversicherungsanstalt) ist eine landesunmit-
telbare juristische Person des öffentlichen Rechts, 
die der Fachaufsicht des Ministers für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen (Landesminister) untersteht. Sie erhält vom 
Bund aus dem gesetzlichen Zuschuß für die Renten-
versicherung der Arbeiter im Jahre 1985 voraus-
sichtlich rd. 3 Mrd. DM und unterliegt der Prüfung 
durch den Bundesrechnungshof. 

Der Bundesrechnungshof hält es für geboten zu be-
richten, um auf die Notwendigkeit der sparsamen 
und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel hinzu-
weisen und um dem Deutschen Bundestag und dem 
Bundesrat Gelegenheit zu geben, sich mit der Ange-
legenheit zu befassen. 
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90.2 

Die Landesversicherungsanstalt errichtete in der 
Innenstadt von Düsseldorf an der Königsallee ne-
ben ihrem im Jahre 1957 fertiggestellten Verwal-
tungsgebäude einen Neubau, um dort alle ausgela-
gerten Teile der Hauptverwaltung zusammenzufüh-
ren. 

Im Jahre 1973 wurde nach § 27 e Reichsversiche-
rungsordnung a. F. der Neubau mit Baukosten von 
140 Mio. DM, die inzwischen auf 173 Mio. DM ange-
wachsen sind, fachaufsichtlich genehmigt. Im Zuge 
der Neubaumaßnahme wurde der Altbau für rd. 33 
Mio. DM umgebaut und instandgesetzt. 

Die Landesversicherungsanstalt wich bei der Aus-
führungsplanung und bei der Bauausführung von 
der Genehmigung des Landesministers und von der 
Baugenehmigung der Stadt Düsseldorf erheblich 
ab. Sie widmete z. B. die im 1. und 2. Obergeschoß 
vorgesehenen Park- und Technikflächen zu Büro-
flächen um, wodurch 648 Stellplätze entfielen. 

Daraufhin verfügte die Stadt Düsseldorf im Sep-
tember 1978 einen heute noch bestehenden Bau-
stopp für den weiteren Ausbau des 1. und 2. Oberge-
schosses. Die anderen Geschosse wurden im Herbst 
1978 fertiggestellt und bezogen. 

Die gegen den Baustopp erhobene Klage der Lan-
desversicherungsanstalt führte im Jahre 1982 zu ei-
nem Vergleich, nach dem das 1. und 2. Obergeschoß 
mit rd. 6 700 m2  Bürofläche so lange nicht fertigge-
stellt und genutzt werden dürfen, bis auf dem rd. 
650 m Luftlinie entfernten Grundstück Kreuzstra-
ße, das die Landesversicherungsanstalt inzwischen 
erworben hat, 450 der durch die Umwidmung entfal-
lenen Kfz-Stellplätze zur Verfügung stehen und für 
die noch fehlenden 198 Stellplätze an die Stadt eine 
Ablösung von 18 000 DM je Stellplatz, insgesamt 
also rd. 3,5 Mio. DM, gezahlt ist. Das Ausbauverbot 
hat zur Folge, daß die Aktentransportanlage für das 
gesamte Gebäude nicht betrieben werden kann, de-
ren Einbau die Landesversicherungsanstalt bisher 
rd. 2,5 Mio. DM gekostet hat. 

Auf dem Grundstück Kreuzstraße errichtet die Lan-
desversicherungsanstalt einen weiteren Neubau, in 
dem in fünf Tiefgeschossen die erforderlichen 450 
Kfz-Stellplätze voraussichtlich im Herbst 1986 be-
reitstehen werden. In fünf Obergeschossen werden 
Teile der Hauptverwaltung und andere Dienststel-
len der Landesversicherungsanstalt untergebracht 
werden. Für den Neubau sind bisher 38 Mio. DM 
Baukosten veranschlagt; hinzu kommen rd. 9,4 Mio. 
DM für den Erwerb des Grundstücks und rd. 2,4 
Mio. DM für die Ablösung eines Mietvertrages, der 
der kurzfristigen Nutzung des Grundstücks entge-
genstand. Unter Berücksichtigung der anteiligen 
Baukosten wird ein Stellplatz rd. 64 000 DM ko-
sten. 

90.3 Standort des Hauptverwaltungsgebäudes 

90.3.1 

Der Bundesrechnungshof hat der Landesversiche

-

rungsanstalt vorgehalten, daß der Standort für das 

neue Hauptverwaltungsgebäude ungeeignet ist und 
dies auch dem Landesminister mitgeteilt. 

Als die Landesversicherungsanstalt beschloß, den 
Neubau auf dem Grundstück Königsallee zu errich-
ten, verzichtete sie auf die notwendige Flexibilität 
eines Hauptverwaltungsgebäudes; denn mit dem 
Neu- und Altbau war die planungsrechtliche Bebau-
barkeit des Grundstücks völlig ausgeschöpft. Dieser 
Nachteil wirkte sich schon während der Planung 
aus, nämlich als das Raumprogramm ausgeweitet 
werden mußte und zusätzliche Büroflächen nach 
dem bestehenden Planungsrecht auf dem Grund-
stück nicht geschaffen werden konnten. Diese 
Zwangslage führte schließlich zur Abweichung von 
der genehmigten Planung und zu den daraus resul-
tierenden Nachteilen. 

Darüber hinaus hat die Landesversicherungsan-
stalt das mit dem Neubau verbundene Ziel, alle 
Teile der Hauptverwaltung auf dem Grundstück 
Königsallee zusammenzuführen, nicht erreichen 
können. Weder hätten die Mitarbeiter, die nach den 
Stellenplanschätzungen der Landesversicherungs-
anstalt bei Planungsbeginn im Jahre 1985 in der 
Hauptverwaltung arbeiten würden, auf dem Grund-
stück untergebracht werden können. Noch können 
heute oder nach Bezug des 1. und 2. Obergeschosses 
alle ausgelagerten Teile der Hauptverwaltung auf 
dem Grundstück Königsallee zusammengeführt 
werden. 

Diese schon bei der Entscheidung über den Stand-
ort erkennbaren Nachteile des Grundstücks Kö-
nigsallee waren im Vergleich zu den verkehrsmäßi-
gen Vorteilen so überwiegend, daß die Landesversi-
cherungsanstalt angesichts der höheren Baukosten 
auf innerstädtischen Grundstücken (z. B. höhere 
Kosten der Stellplätze, Baustelleneinrichtung und 
Gründung) ein anderes Grundstück für das Haupt-
verwaltungsgebäude hätte suchen müssen. Da das 
Gebäude für die Hauptverwaltung nicht in der In-
nenstadt liegen muß — wie die Neubauten anderer 
Landesversicherungsanstalten zeigen —, hätte es 
außerhalb des Stadtzentrums oder in der Nähe von 
Düsseldorf errichtet werden können. 

90.3.2 

Die Landesversicherungsanstalt hat mitgeteilt, 
„mittelfristig" könnten alle Teile der Hauptverwal-
tung, einschließlich des ausgelagerten Zentralar-
chivs, durch den verstärkten Einsatz moderner 
Kommunikations- und Kleinbildtechniken sowie 
durch Aktenreduzierung auf dem Grundstück Kö-
nigsallee untergebracht werden. Sie halte den 
Standort insbesondere verkehrsmäßig für zweck-
mäßig. Im übrigen habe zur Zeit der Entscheidung 
über den Standort trotz intensiver Bemühungen, 
auch unter Einschaltung der Stadt, kein anderes 
erschlossenes und verkehrsmäßig gut angebunde-
nes Grundstück für einen Neubau zur Verfügung 
gestanden. Bei der Bewertung der Standortent-
scheidung könne nicht auf später erschlossene 
neue Gewerbeflächen hingewiesen werden. Schließ-
lich sei die Flexibilität wesentlich durch die Gewin- 
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nung der Geschoßflächen im 1. und 2. Obergeschoß 
aufgrund der Umwidmung erhöht worden. 

Der Landesminister bezeichnet den Standort eben-
falls als zweckmäßig. 

90.3.3 

Der Bundesrechnungshof hält die Einwände nicht 
für überzeugend. 

Die Zusammenführung aller Mitarbeiter der Haupt-
verwaltung auf dem Grundstück Königsallee soll 
zum einem nach der Erklärung der Landesversiche-
rungsanstalt nur „mittelfristig" möglich sein, ohne 
daß der Zeitraum näher eingegrenzt ist; zum ande-
ren ist nicht zu erkennen, aufgrund welcher Ratio-
nalisierungsmaßnahmen z. B. die für das Zentralar-
chiv gemietete Fläche von 8 333 m 2  entbehrlich oder 
auf dem Grundstück Königsallee geschaffen wer-
den kann; aber selbst dann bliebe noch die Depen-
dance Kreuzstraße erhalten. 

Dem Einwand, die Landesversicherungsanstalt 
hätte bei intensiven Bemühungen kein anderes ge-
eignetes Grundstück erwerben können, ist entge-
genzuhalten, daß in Düsseldorf an anderer Stelle 
große Verwaltungsgebäude errichtet worden sind. 
Bevor die Landesversicherungsanstalt die bauli-
chen Beschränkungen und die erheblichen Mehrko-
sten in Kauf nahm, hätte sie notfalls in verkehrs-
technisch gut angebundene Neubaugebiete des Um-
landes ausweichen können. 

Die Einwendungen können die Feststellung nicht 
ausräumen, daß der Citystandort zu erheblichen 
Nachteilen geführt hat, die im wesentlichen durch 
die planerischen Zwänge verursacht worden sind. 

90.4 Abweichen von der genehmigten Planung 

90.4.1 

Der Bundesrechnungshof hat außerdem gegenüber 
der Landesversicherungsanstalt beanstandet und 
dem Landesminister mitgeteilt, daß die Landesver-
sicherungsanstalt durch das Abweichen von der ge-
nehmigten Planung die für sie geltende gesetzliche 
Vorschrift des § 27 e Reichsversicherungsordnung 
a. F. (jetzt § 85 Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV) und ver-
bindliches Baurecht nicht beachtet hat. Die Pla-
nungsabweichungen sind zwar nachträglich geneh-
migt worden, haben jedoch zu erheblichen Schäden 
geführt: 
— Nutzungsausfall des 1. und 2. Obergeschosses 

und der Aktentransportanlage für mindestens 
acht Jahre; 

— Ablösung des Mietvertrages Kreuzstraße mit 2,4 
Mio. DM; 

— Mehrkosten der fünfgeschossigen Bauweise der 
Tiefgarage Kreuzstraße in Höhe von mehreren 
Millionen DM. 

Darüber hinaus kann die Funktionstüchtigkeit des 
Neubaus Königsallee erst um mindestens acht 
Jahre verspätet in vollem Umfang erreicht werden. 

90.4.2 

Die Landesversicherungsanstalt hat dazu erklärt, 
sie habe nicht gegen öffentliches Baurecht versto-
ßen; lediglich um die Baugenehmigung des Umbaus 
des 1. und 2. Obergeschosses habe eine gerichtliche 
Auseinandersetzung mit der Stadt stattgefunden, 
die mit Genehmigung des Landesministers durch 
Vergleich abgeschlossen worden sei. Außerdem 
seien die Abweichungen von der genehmigten Pla-
nung wegen dringenden Bedarfs an zusätzlicher 
Büro- und Sozialfläche sowie wegen neuerer Orga-
nisationsformen im Verwaltungsgebäude unver-
meidbar und in wirtschaftlicher Hinsicht von er-
heblichem Vorteil gewesen. Ein Schaden sei nicht 
entstanden. 

Der Landesminister hält die Planungsänderungen 
für zweckmäßig; durch sie würde die Nutzbarkeit 
des Neubaus verbessert. 

90.4.3 

Die Einwendungen können die Beanstandung nicht 
ausräumen. 

Mit dem Abweichen von der genehmigten Planung 
verstieß die Landesversicherungsanstalt gegen öf-
fentliches Baurecht. Die Planungsabweichungen 
sind erst nachträglich genehmigt worden. Außer-
dem hat die Landesversicherungsanstalt gegen die 
auf Gesetz gestützte Entscheidung des Landesmini-
sters verstoßen. Diese Rechtsverstöße lassen sich 
nicht mit organisatorischen und wirtschaftlichen 
Überlegungen rechtfertigen. 

Der Landesversicherungsanstalt sind auch die dar-
gelegten Schäden entstanden. Wenn sie nämlich die 
beabsichtigten Planungsabweichungen vor ihrer 
Realisierung von der Baugenehmigungsbehörde 
hätte genehmigen lassen, wäre ohne die durch den 
Baustopp geschaffene Zwangslage mit Sicherheit 
eine günstigere Lösung für die Beschaffung der 
baurechtlich geforderten Kfz-Stellplätze gefunden 
worden und nicht die Tiefgarage Kreuzstraße mit 
den ungewöhnlich hohen Kosten von rd. 64 000 DM 
pro Stellplatz gebaut worden. 

Die Bemerkungen sind vom Großen Senat des Bundesrechnungshofes beschlossen worden. 

Frankfurt am Main, 11. Oktober 1985 

Bundesrechnungshof 

In Vertretung 

Dr. Zavelberg 








